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1 Zur Lage und Geschichte der 
Mitbestimmung

Mitbestimmung ist ein wichtiger Bestandteil der deutschen Arbeitsbeziehungen. 
Mit der Tarifautonomie bildet sie hierzulande das duale System der Interessenver-
tretung in der Arbeitswelt. Dieses System bettet die Konflikte zwischen Arbeit-
nehmer:innen und Arbeitgeber:innen in rechtlich gerahmte Vermittlungspro-
zesse. Es etabliert eine Unterscheidung von überbetrieblichen, lohnpolitischen 
und innerbetrieblichen, arbeitspolitischen Repräsentationen der Interessen. In 
diesen institutionalisierten »Arenen«, so die theoretische Modellierung (Müller-
Jentsch 1997), werden die Auseinandersetzungen um die Verteilung von Arbeits-
gewinnen (Tarife) und um die Bedingungen von Arbeit ausgetragen. Dabei sind 
diese »Kampfplätze« vom Staat reguliert, der die dort geltenden Regeln setzt, 
für deren Durchsetzung sorgt und die Konflikte innerhalb dieses abgesteckten 
Rahmens hält. Die Arena der Mitbestimmung umfasst die Unternehmensmit-
bestimmung und die betriebliche Mitbestimmung, welche sich in den Möglich-
keiten der Partizipation der Arbeitnehmenden unterscheiden.
Als Unternehmensmitbestimmung ist sie bei größeren Kapitalgesellschaften 
gesetzlich vorgeschrieben und verändert die Zusammensetzung des Aufsichts-
rats zugunsten der Arbeitnehmendenseite je nach Anzahl der Beschäftigten im 
Unternehmen und dessen Rechtsform. Dies ermöglicht eine Mitsprache der Ar-
beitnehmer:innen auch in wirtschaftlichen und unternehmerischen Belangen 
(vgl. hierzu den Studienbrief von Markus Helfen in diesem Buch).
Im Betrieb ist Mitbestimmung durch das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
rechtlich kodifiziert. Da die Etablierung von Betriebsräten von verschiedenen 
Faktoren abhängig ist, sind Betriebsräte nicht universell verbreitet. Betriebsräte 
haben je nach Angelegenheit unterschiedliche Möglichkeiten der aktiven Mit-
wirkung oder Mitbestimmung und sind dabei zu konstruktiven Lösungen ver-
pflichtet. Ihre Vertretungsaufgaben umfassen insbesondere die wirtschaftlichen, 
sozialen und gesundheitlichen Belange ihrer Kolleg:innen am jeweiligen Be-
triebsstandort. Ein Unternehmen mit mehreren Betriebsstätten kann mehrere 
Betriebsräte und einen übergreifenden Gesamtbetriebsrat haben (vgl. hierzu die 
Einführung in die Arbeitsbeziehungen von Carsten Wirth).
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Mitbestimmung erfüllt normative und funktionale Aspekte: Sie garantiert Mit-
sprache auch in der Arbeitswelt ähnlich dem repräsentativ-demokratischen Mo-
dell in der Politik, um dort Konflikte auf friedlichem Wege bearbeiten zu können. 
Dafür bietet sie die den Arbeitnehmenden die Möglichkeit, sich bei der Ver-
tretung ihrer Interessen freiwillig auf betrieblicher oder überbetrieblicher Ebene 
einzubringen und innerhalb von mitbestimmten Organisationen eine demo-
kratischere Kultur zu leben (Kißler 2011). Zudem hat die Mitbestimmung auch 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Effekte: Mitbestimmte Unternehmen bilden 
mehr aus, legen mehr Wert auf Nachhaltigkeit bei Unternehmensentscheidun-
gen und verfügen eher über eigene Ressorts für Personalfragen (Hans-Böckler-
Stiftung 2018). Studien zeigen, dass Mitbestimmung der Arbeitnehmer:innen in 
Unternehmen positiven Einfluss auf Produktivität und Wertschöpfung hat (vgl. 
Frick 2005; Baron & Kreps 1999; Müller 2015). Außerdem sind mitbestimmte 
Unternehmen und ihre Beschäftigten mit gemeinsamen ausgehandelten Instru-
menten wie Arbeitszeitverkürzungen besser durch Krisenzeiten gekommen (vgl. 
Herzog-Stein, Lindner & Sturn 2018). Die Existenz eines Betriebsrates in einer 
Firma hat auch Wirkung auf die Verbesserung von Geschlechtergerechtigkeit 
und Work-Life-Balance (vgl. Jirhahn & Mohrenweiser 2020; Studienbrief von 
Monika Huesmann in diesem Buch). Zudem garantiert die betriebliche Mit-
bestimmung eine gemeinsame Kommunikation bei der Implementation neuer 
(heutzutage vor allem digitaler) Technologien (vgl. Studienbrief von Niewerth 
et al. in diesem Buch).
Die Mitbestimmung entwickelte sich zu ihrer heutigen Form in Etappen nach 
dem zweiten Weltkrieg aus den Ansätzen, die bereits in der Weimarer Republik 
entstanden sind (vgl. Müller-Jentsch 2011). Doch ihre Geschichte ist wesentlich 
älter und entspringt Konflikten, die mit Industrialisierung (Dampfmaschine und 
Fabrikorganisation) und den sozialen Verwerfungen der Moderne aufgekommen 
sind. Diese massiven Veränderungen, welche sich im Zuge der Aufklärung im 
Denken und Handeln der Menschen sowie ihren gesellschaftlichen Verhältnissen 
niederschlagen, schufen das neue Problem der sozialen Ungleichheit. Obwohl 
moderne Menschen im Vergleich zur Vormodernen nicht mehr ihren »gottgege-
benen« Platz in der sozialen Hierarchie einnehmen, sondern als Bürger:innen 
zumindest rechtlich und politisch gleichgestellt sind, sind ihre Lebensumstän-
de bis heute doch sichtbar verschieden. Zur Zeit der Industrialisierung lebten 
große Teile der Bevölkerung in rasant wachsenden Städten, in ärmlichen Ver-
hältnissen und arbeiteten für wenig Lohn unter schlechten Bedingungen. Diese 
»soziale Frage« (vgl. Schubert & Klein 2018) ließ im 19. Jahrhundert die ersten 
Arbeiterbewegungen entstehen was Sozialreformer und Revolutionäre aus ver-
schiedenen politischen Lagern auf die geschichtliche Bühne rief. Die Kämpfe der 
Arbeiterbewegung und sozialreformerischen Überlegungen bilden die Grund-
lage der heutigen industriellen Beziehungen inklusive der Mitbestimmung. 
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Die folgende Tabelle zählt einige Stationen der Mitbestimmung im 20.  Jahr- 
hundert auf:

Sozialer  
Konflikt

Soziale  
Praxis

Rolle der  
Gewerk-
schaften

Soziale  
Bewegungen

Institutio- 
nalisierung  
von Mitbe- 
stimmung

1918
November-
revolution, 
Transition des 
Deutschen 
Kaiserreiches 
in eine 
politische 
Demokratie 
(Weimarer 
Republik), 
nicht jedoch 
in einen de-
mokratischen 
Sozialismus

Massive Streik-
bewegung 
in den neuen 
Industriellen 
Kernen mit 
Ausweitung 
auf weitere 
Branchen 
zum Ende des 
1. Weltkrieges

Zum Ende 
des 19. Jhs. 
unterstützen 
die Gewerk-
schaften die 
Streikbewe-
gung.
Zum Ende des 
1. Weltkrieges, 
Herausbildung 
des dualen 
Systems der 
Arbeitsbezie-
hungen

Bereits zuvor: 
Bearbeitung 
der sozialen 
Frage und Auf-
kommen der 
Arbeiterbewe-
gung 

Arbeiteraus-
schüsse im 
Bergbau 1905

Betriebsräte-
gesetz 1920

1944 – 1952
Autokratische 
Führungs-
strukturen in 
den Unter-
nehmen in 
Kooperation 
mit dem Nazi-
Regime und 
gewachsene 
Primärmacht 
der Arbeitneh-
mer zum Ende 
des 2. Welt-
krieges

Bereits acht 
Monate vor 
Beendigung 
des 2. Welt-
krieges über-
nahmen Ar-
beiterschüsse 
in westlichen 
Bergbau-
regionen 
wichtige Koor-
dinierungs-
aufgaben 
in Koope-
ration mit den 
Alliierten

Wiederher-
stellung 
des dualen 
Systems 
der Arbeits-
beziehungen 
der Weimarer 
Republik 
durch die 
Alliierten 1946

Breite Unter-
stützung der 
Arbeitsaus-
schüsse durch 
die Bevölke-
rung; Ent-
nazifizierung 
betrieblicher 
Führungs-
eliten; keine 
Sozialisierung 
der Montan-
industrie

Paritätische 
Mitbestim-
mung in 
Unternehmen 
der Montan-
industrie
1951

Betriebsver-
fassungs-
gesetz 1952
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Sozialer  
Konflikt

Soziale  
Praxis

Rolle der  
Gewerk-
schaften

Soziale  
Bewegungen

Institutio- 
nalisierung  
von Mitbe- 
stimmung

1969 – 1972
Ende des öko-
nomischen 
Nachkriegs-
zyklus

Massive 
Streikbewe-
gungen in den 
 industriellen 
Kernen West-
deutschlands 
im Septem- 
ber 1969

Struktureller 
Konflikt 
zwischen 
betrieblicher 
und gewerk-
schaftlicher 
Interessen-
vertretung

Breiter gesell-
schaftlicher 
Demokratisie-
rungsprozess, 
punktuelle 
Kooperation 
zwischen 
Arbeiter- und 
Studentenbe-
wegung 

Ausweitung 
der Regulie-
rungsbereiche 
des Betriebs-
verfassungs-
gesetzes 1972

1990 – 2001
Einführung 
neuer Produk-
tionskonzepte

Professiona-
lisierung der 
Betriebsrats-
arbeit 

Unterstützung 
der Professio-
nalisierung 
durch die Ge-
werkschaften

Punktuelle Ko-
operation mit 
der Frauenbe-
wegung

Anpassung 
des Betriebs-
verfassungs-
gesetzes an 
die neuen 
Produktions-
konzepte 2001

Quelle: in Anlehnung an Wannöffel (2019), S. 72

Trotz ihrer langen Geschichte und ihren normativen wie funktionalen Aspekten 
ist Mitbestimmung schon immer umkämpft und auch heute noch Angriffen aus-
gesetzt, indem sie öffentlich in Frage gestellt wird oder vor Ort durch Firmen-
leitung und Management aktiv verhindert wird. In 2019 in einer Studie des Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung geben 
42% der Beschäftigten eine Be- oder Verhinderung von Betriebsratswahlen an, 
trotz einer gesetzlichen Verankerung der Möglichkeit zur Bildung von Betriebs-
räten und Strafbarkeit von Verhinderungsversuchen (vgl. Behrens, Dribbusch 
2020; Fischer et al. 2020). Auch führen Restrukturierungen von Unternehmen 
und Ausbreitung anormaler Arbeitsverhältnisse, wie etwa durch Werkverträge 
und Leiharbeit, zur Untergrabung von demokratischen Teilhaberechten oder zu 
einer Vertretungslücke bestehender Mitbestimmungsorgane (vgl. Brinkmann & 
Nachtwey 2017).
Betriebswirtschaftslehre- und Managementstudiengänge, welche für die Tätig-
keiten in Betrieben und Unternehmen qualifizieren sollen, sollten in die Mit-
bestimmung in ihrer Theorie und Praxis einführen. Insbesondere da Mitbestim-
mung trotz der bundesweiten einheitlichen Rechtslage in den Unternehmen 
unterschiedlich gelebt wird. Verschiedene Ausprägungen und Stile industrieller 
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Beziehungen sind möglich (vgl. dazu den Einführungsteil zu Arbeitsbeziehun-
gen von Carsten Wirth). Eine tiefergehende Einführung in Mitbestimmung ist 
in einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung erforderlich, um die Studierenden 
auf die tatsächliche Praxis bei den vielen Aushandlungsprozessen zwischen be-
trieblichen Akteuren in der Mitbestimmung vorzubereiten und diese nicht als 
Hindernis oder Randerscheinung zu behandeln.
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2 Mitbestimmung – Ein blinder Fleck?

Im Februar 2016 veröffentlichten Allespach und Dusse eine Studie unter dem 
Stichwort »Der blinde Fleck«, in welcher sie die Verbreitung der Mitbestimmung 
als Lehrthema in den Wirtschaftswissenschaften untersuchten. Hierzu analysier-
ten sie die Thematisierung von Mitbestimmung in 50 wirtschaftswissenschaftli-
chen Studiengängen an 25 staatlichen Universitäten und Fachhochschulen. Das 
Sample der Studie wurde so gewählt, da Manager:innen in Deutschland immer 
noch primär an öffentlichen Universitäten ausgebildet werden (vgl. Doelle 2014; 
Souza Soares 2015). Für die Untersuchung wurden Modulbeschreibungen, Prü-
fungsordnungen, Veranstaltungsbeschreibungen dahingehend ausgewertet, ob 
sie sich auf das Thema Mitbestimmung beziehen oder nicht und entsprechend 
typologisiert. Dabei dominierten die Typen
• »Blinder Fleck«, d. h. keine zu findende Bezugnahme auf Mitbestimmung, 

und
• »Rahmenbedingungen«, d. h. minimale Bezugnahme auf Mitbestimmung.
Zwei weitere Typen in der Analyse,
• »positiv-gestalterisch« begriffene Bezugnahme einerseits oder
• »negativ-ablehnende« Bezugnahme andererseits,
waren eher selten zu finden (vgl. Abbildung  1). Wenn Mitbestimmung zum 
Thema gemacht wird, ist dies öfter im Wahlpflicht- als im Pflichtbereich der Fall 
und wird eher im Master- als im grundlegenderen Bachelorstudium gelehrt. Ins-
gesamt ließen sich drei Kernergebnisse konstatieren:
1. Das Thema Mitbestimmung ist nicht grundsätzlich Teil des Lehrplans, wenn 

doch, wird es eher selektiv thematisiert.
2. Mitbestimmung wird – wenn überhaupt – in Modulen zu den Themen Ar-

beitsrecht, Personalmanagement oder Unternehmensverfassung/Corporate 
Governance eingeführt. Wenn Mitbestimmung nicht sowieso ein blinder 
Fleck der Studiengänge bleibt, dominiert eine juristisch informierte Darstel-
lung als Kontextbedingung.

3. Insbesondere in Modulen zu Personalwesen, Change Management, Corporate 
Social Responsibility oder Wirtschaftsethik prägt eine individualistische und 
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unilaterale, d. h. managementbezogene Darstellung der Lehrinhalte die Mo-
dulkataloge (Allespach & Dusse 2016).

Abbildung 1

Die Studie wurde breit in der Presse rezipiert und diskutiert (z. B. Nowotny & 
Osel 2016; Häring 2016). So zum Beispiel im Artikel in der Süddeutschen Zeitung 
vom 14. Februar 2016 (Nowotny & Osel): Hier stützte das Studentische Netzwerk 
für Wirtschaftsethik (sneep.ev) die Diagnose des Fehlens von mitbestimmungs-
bezogener Lehre; auch der Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft 
bestätigte das Ergebnis der Studie, ordnete die Mitbestimmung als nur ein Ele-
ment neben vielen in der heutigen BWL-Lehre einordnete.
Ein ähnlicher Befund der eher verkürzten Bezugnahme auf Mitbestimmung lässt 
sich nach einer kursorischen Durchsicht einschlägiger Lehrbücher feststellen. 
Grundlagenwerke wie die von Oechsler & Paul (2019), Jung (2017) oder Olfert 
(2019) thematisieren Arbeitsrecht und damit Mitbestimmung als einen recht-
lichen Kontextfaktor. Sie gehen nicht auf die konkrete Praxis der Mitbestimmung 
in Organisationen ein. Die wenigen Lehrbücher (z. B. für das Personalmanage-
ment: Breisig 2016), die sich politischen Ansätzen verpflichtet fühlen, begreifen 
die Praxis in Organisationen grundsätzlich als umkämpft und berücksichtigen 
dabei auch erweiterte Akteurskonstellationen, in die die Akteure der Mitbestim-
mung integriert werden können.

Vorstudie: Der blinde Fleck 
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3 Das Projekt »Mitbestimmung – 
Ein Thema für die Wirtschafts-
wissenschaften!«

3.1 Überblick über den Projektablauf

Ausgehend von den Ergebnissen und der Rezeption der Vorstudie wurde das 
Folgeprojekt »Mitbestimmung – Ein Thema für die Wirtschaftswissenschaften!« 
entwickelt. Nach der Bewilligung des Förderungsantrages durch die Hans-Böck-
ler-Stiftung Ende 2016 begann 2017 das Projekt an der Europäischen Akademie 
der Arbeit in der Universität Frankfurt.
Ziel des Projektes war es, Mitbestimmung besser als Thema in den dafür relevan-
ten Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften zu integrieren, da deren Ab-
solvent:innen in ihrer zukünftigen Karriere, möglicherweise als Manager:in oder 
Betriebswirt:in, unmittelbar mit der Mitbestimmung in Berührung kommen. 
Ein unzureichendes Verständnis kann zu unnötigen Konflikten und Belastungen 
am zukünftigen Arbeitsplatz führen. Die Fragestellung des Projektes war geleitet 
von der weiteren Beschreibung der Lage der wirtschaftswissenschaftlichen Lehre 
von Mitbestimmung sowie den Möglichkeiten für eine stärkere Integration mit-
bestimmungsbezogener Lehre in die relevanten Studiengänge.
Ab Projektbeginn wurden Interviews mit Hochschullehrenden und Mitbestim-
mungspraktizierenden geführt und ausgewertet. Die Ergebnisse gaben einen 
tieferen Einblick in das Feld und in die Problematik der Marginalisierung von 
Mitbestimmung in der Lehre, welche in der Vorstudie festgestellt wurde. Au-
ßerdem zeigten sie die Möglichkeiten und Hürden für die Verbreiterung von 
Mitbestimmung als Thema in der wirtschaftswissenschaftlichen Lehre. Nach Ab-
schluss der Interviewauswertung wurden die Ergebnisse in gemeinsamen Work-
shops und Arbeitsgruppen mit den Interviewten und assoziierten Wissenschaft-
lern besprochen, um gemeinsam und domänenspezifisch ein tragendes Konzept 
zu entwickeln.
Das Projekt war von Beginn an als Aktionsforschung konzipiert, da nicht nur 
die Beschreibung und Analyse des Ist-Zustandes, sondern auch die aktive Ein-
beziehung des Feldes zur Umsetzung des Projektvorhabens einer verbesserten 
Mitbestimmungsausbildung unabdingbar schien. Die Wahl dieses Vorgehens 
erwies sich auch im Verlauf des Projektes als richtige Einschätzung, da die For-
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schung die anfänglichen Vorstellungen über das Feld und die ursprünglichen 
Ideen für bessere Mitbestimmungslehre maßgeblich veränderte.
Statt der Entwicklung eines einzigen in die Curricula der Hochschulen integrier-
baren Moduls, was sich im Zuge der Forschungsergebnisse als nicht umsetz-
bar erwies, wurde im fortlaufenden Dialog mit den Expert:innen die Idee der 
Moduleinheiten als realisierbare Option formuliert: Anstatt an verschiedenen 
Hochschulen ein Modul in den relevanten Studiengängen zu verankern, sollen 
diese Moduleinheiten Angebote an Lehrende sein, die eine niedrigschwellige 
Implementation des Themas Mitbestimmung in bestehende eigene Lehre zu er-
möglichen. Im weiteren Dialog mit dem Feld wurde die inhaltliche Gestaltung 
der einzelnen Moduleinheiten als Studienbriefe für den Einsatz in der Lehre 
ausgearbeitet. Thematisch orientieren sich diese Studienbriefe an wichtigen Fra-
gestellungen in der zeitgenössischen Arbeitswelt und wichtigen Lehrbereichen in 
BWL- und Managementstudiengängen. Mit Blick auf die notwendige fachliche 
Expertise zum jeweiligen Thema sowie entsprechender Lehrerfahrung wurden 
ausgewählte Wissenschaftler:innen als Autor:innen der Studienbriefe beauf-
tragt.

Abbildung 2 

3.2 Methodik

3.2.1 Aktionsforschung

Im Gegensatz zu einer Idee von Forschung, die als Beschreibung und Analyse 
vorgefundener Phänomene verstanden wird, zielt Aktionsforschung auf den 
stetigen Dialog zwischen Forschenden und Beforschten und setzt auf die Mit-
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wirkung letzterer bei der Ausarbeitung der Forschungsergebnisse (Fricke 2010). 
Aktionsforschung vereinigt dabei praktische und ethische Aspekte: Der Perspek-
tivenaustausch auf Augenhöhe zwischen Wissenschaft und Praxis soll zu einer 
höheren Tauglichkeit des im Forschungsprozess entstandenen Wissens für die 
Alltagswelt beitragen. Ein auf diese Weise enthierarchisierter Prozess soll die aus 
der Forschung resultierende Entwicklung auch für diejenigen gestaltbar und auf 
demokratischem Wege etablierbar machen, die sie in ihren Lebens- oder Arbeits-
prozesse nutzen sollen (ebd.).

[Action Research is] a research strategy that generates knowledge claims for the 
express purpose of taking action to promote social analysis and democratic social 
change. […] AR aims to increase the ability of the involved community or organiza-
tion members to control their own destinies more effectively and to keep improving 
their capacity to do so within a more sustainable and just environment (Greenwood 
und Levin, nach Degge 2016).

Damit ist Aktionsforschung weder eine spezifische Methode oder Forschungs-
strategie, sondern bettet Theorie, Methode und Forschungspraxis in den Zweck 
der Verbesserung vorgefundener Verhältnisse ein. Diesen emanzipativen An-
spruch und den Fokus auf das Dialogische zwischen Forschungssubjekt und 
Forschungsobjekt teilt sie mit anderen Ansätzen (z. B. Allespach & Held 2015) 
und ist somit eher als Paradigma denn als konkreten Forschungsansatz ein-
zuordnen.
Im Projekt schlagen sich die Ideen der Aktionsforschung durch iterativen Dialog 
konkret nieder durch:
• Aufnahme von Hinweisen der Interviewpartner zu weiteren fachlichen Ex-

perten im Feld und relevanter Literatur;
• Befragung der Interviewpartner zu ihren eigenen Überlegungen zur Gestal-

tung und Integration mitbestimmungsbezogener Lehre und Lehrmaterials;
• gemeinsamer Workshop mit Diskussion des Auswertungsergebnisses und 

inhaltlicher Gestaltung im weiteren Projektverlauf;
• Anpassung der weiteren Arbeits- und Zeitplanung im Projekt mit dem Ziel 

der Entwicklung von themenbezogenen Moduleinheiten für die verschiede-
nen Studienbriefe;

• Gestaltung der thematischen Gliederung der Moduleinheiten in Arbeitsgrup-
pen;

• Einbindung der notwendigen fachlichen Expertise (oder der fachlichen Ex-
perten);

• fortdauernder persönlicher Austausch zwischen Projektteam und den fachli-
chen Experten inklusive der Autoren;

• (Mögliche) Autorenschaft eines Studienbriefes.
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Abbildung 3

3.2.2 Explorative Expert:inneninterviews
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Bei der Auswahl dieser akademischen Interviewpartner:innen wurde auf eine 
Mischung aus Universitäts- und Fachhochschullehrenden geachtet sowie auf ver-
schiedene disziplinäre Zugänge der Befragten zum Thema Mitbestimmung.
Aus der Arbeitswelt wurden ein Gewerkschaftsfunktionär des Deutschen Ge-
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gieversorgers und ein Gesamtpersonalrat interviewt.
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Für die Interviews wurden für jede der beiden Gruppen unterschiedliche Leit-
fäden erarbeitet, die eine Strukturierung aller Interviews zuließ. Die Wissen-
schaftler:innen wurden befragt zu:
• Ihrer Einschätzung zur Marginalisierung des Themas Mitbestimmung in den 

Wirtschaftswissenschaften.
• Ihrer persönlichen Erfahrung mit dem Thema Mitbestimmung in der Lehre 

und ihren eigenen Inhalten und Methoden der Vermittlung von Mitbestim-
mung.

• Den Unterschieden, welche sie in der Lehre zwischen Universität und Fach-
hochschule ausmachen.

• Ihren Vorschlägen zu Inhalten, Theorien und didaktischen Methoden zur 
Konzeption einer Studienveranstaltung zum Thema Mitbestimmung in den 
Wirtschaftswissenschaften.

• Ihren Vorschlägen zur Konzeption von dazugehörigem Material und Ein-
schätzung über den Sinn eines Lehrbuchs.

• Ihren Vorschlägen zu Möglichkeiten der Implementierung solch einer Ver-
anstaltung in den Wirtschaftswissenschaften (z. B. an ihrer Universität, aber 
auch generell) und die sich in diesem Zusammenhang ergebenden Zugänge 
und möglichen Hindernisse in der Umsetzung.

• Ihrem Interesse am weiteren inhaltlichen Dialog und fachlichen Austausch im 
weiteren Projektverlauf.

Die betrieblichen Praktiker wurden befragt zu:
• Ihren Erfahrungen mit betrieblicher Mitbestimmung und Unternehmensmit-

bestimmung.
• Ihren Vermutungen zu den Gründen der Marginalisierung des Themas Wirt-

schaftswissenschaften in der Lehre.
• Ihren Erfahrungen mit jungen Manager:innen/Betriebswirtschaftler:innen 

und ob diese Defizite insbesondere zum Thema Mitbestimmung haben, wenn 
sie von der Universität kommen.

• Ihrer Meinung auf Grundlage ihrer arbeitsweltlichen Erfahrungen, welche 
Inhalte im Studium vermittelt werden sollten.

• Ihre Botschaft an Studierende, die von den Universitäten in die mitbestimmte 
Arbeitswelt kommen.

Die 14 geführten Interviews dauerten durchschnittlich eine Stunde. Sie wurden 
zumeist an den Wirkungsstätten der Befragten durchgeführt, zur weiteren Ver-
arbeitung per Audiorecorder aufgezeichnet und im Nachhinein vom Projekt-
team transkribiert.
Die Interviews wurden qualitativ-inhaltsanalytisch (nach Mayring 2015) aus-
gewertet und vom Projektteam in mehreren Durchläufen codiert. Die quali-
tative Inhaltsanalyse wurde als Methode gewählt, da diese sich besonders für das 
Auffinden von Kernaussagen und Themen in einem Textkorpus eignet (Flick 
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1995, S. 163–166) und eine Offenheit im Interpretationsprozess bietet, welche 
induktive und deduktive Auswertungswege einschließt. Durch das Codieren im 
Projektteam mit Unterstützung von QDA-Software (F4 Analyse) war es möglich, 
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Interviewten herauszuar-
beiten und ihre Aussagen in Auswertungskategorien zu verorten. Im Gesamt-
bild der ausgewerteten Interviews ließen sich zwei unterschiedliche Primär-
kategorien identifizieren, die das Projektteam als zwei Hauptkategorien mit je 
drei weiteren Subkategorien interpretiert hat. Erstens eine Haupt-Kategorie der 
deskriptiven Dimensionen, welche die eigenen Erfahrungen in der Lehre oder 
in der Arbeitswelt, die Einschätzung zu den Marginalisierungsgründen und die 
Relevanz von Mitbestimmung umfasst. Zweitens eine Haupt-Kategorie der »Ak-
tions«-Dimensionen, welche die Handlungsmöglichkeiten und Gestaltungswege 
für das Projekt enthält, inklusive der Empfehlungen und Ideen zur Gestaltung 
der geplanten Studienveranstaltung und dem zugehörigem Studienmaterial, 
deren Wege möglicher Implementation in bestehende Lehre sowie weitere Rat-
schläge zur didaktischen Gestaltung einer solchen Veranstaltung.
Aus den Leitfäden und den Codierungen der Interviews ergab sich folgendes 
Codesystem (siehe Abbildung 4 auf S. 22):
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Abbildung 4
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4 Zentrale Ergebnisse der 
Interviewauswertung

Die folgende Darstellung der Interviewauswertung mit Hochschullehrenden 
gliedert sich nach den beiden Themen, die sich im Zuge des Codierens als 
Haupt-Kategorien ergeben haben: Deskriptive Dimensionen und Aktions-
dimensionen. Neben der Hochschulperspektive wurde auch die Sichtweise der 
Mitbestimmungspraktizierenden beleuchtet. Diese sind nachfolgend in einem 
eigenen Teil dargestellt.
Die herausgestellten Zitate sollen einen Einblick in das Interviewmaterial gewäh-
ren und sind prägnante Beispiele für die Themen, die sich über dem gesamten 
Korpus hinweg ergaben. Die elf Hochschullehrenden sind im Folgenden mit H1 
bis H11 anonymisiert abgekürzt, die Mitbestimmungspraktizierenden mit P1 bis 
P3. Die Transkripte liegen an der Europäischen Akademie der Arbeit in der Uni-
versität Frankfurt.

4.1 Deskriptive Dimensionen

4.1.1 Eigene Erfahrungen

Die Wissenschaftler:innen berichten über ihre eigenen Erfahrungen mit der Leh-
re von Mitbestimmung aus der Sicht ihrer Erfahrung und ihren Werdegängen in 
den akademischen Institutionen.
Einige der Wissenschaftler:innen haben Studien- und Lehrerfahrungen in den 
angelsächsischen Ländern gesammelt und sind dort mit dem Industrial-Relati-
ons-Ansatz in Kontakt gekommen, wo er im Vergleich zu Deutschland populärer 
ist.

Ich bin dann nach England gegangen. Da ist es ganz anders, weil traditionell viele 
Industrie-Soziologen in die Management Schools gegangen sind und da interdis-
ziplinäre Gruppen sind und so eine Art Kritische Managementforschung da vor-
handen ist. Und da spielten Industrial Relations oder Employment Relations, es 
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geht um Partizipationsformen, direkte und indirekte Mitbestimmung, da spielt im-
mer viel stärker mit rein im angelsächsischen Bereich. Zumindest an den Schools of 
Management, die sich ein bisschen kritischer sehen. (H5)

Je nach universitärer Anbindung der Lehrenden können einige von ihnen Mit-
bestimmung in das Curriculum der Studierenden einbauen, während andere auf 
freiwilliges Engagement der Studierenden setzen müssen, da drei der Befragten 
in Optionalbereichen lehren. Dies hat Einfluss auf die Bedeutung im Lehrplan 
und die von den Studierenden abgeforderten Arbeitsleistungen, da freiwillige 
Kurse und Wahlpflichtveranstaltungen eher nur ohne großen Arbeitsaufwand 
angenommen werden und oftmals mit anderen Soft-Skills-Kursen und Kom-
petenzförderungsangeboten (z. B. Sprachkurse) konkurrieren.
Nach den Erfahrungen der Interviewten haben Studierende, die noch nicht be-
rufstätig waren, nur ein geringes Vorwissen über Arbeitsbeziehungen, bewerten 
das Thema im Vorhinein meist als unnütz für ihren weiteren Karriereweg und 
erscheinen wenig begeisterungsfähig.

Dass sie sich später als Manger:innen aber dennoch damit auseinandersetzen müs-
sen, ist ihnen noch nicht klar […] (H9)

Auf diesen Umstand reagieren die befragten Lehrpersonen, indem sie Arbeits-
beziehungen unter anderen Labeln (z. B. Konfliktmanagement) den Studie-
renden nahebringen, sowie Aktualität und Praxisbezug statt der theoretischen 
Auseinandersetzung hervorheben. Dies ist auch dem Umstand geschuldet, dass 
viele Lehrende eine verbreitete Angst der Studierenden vor der Auseinander-
setzung mit Theorien diagnostizieren. Im Verlauf der Lehrveranstaltung wird 
jedoch oft eine Veränderung der eher ablehnenden Haltung wahrgenommen, da 
die Studierenden den lebensweltlichen und berufspraktischen Bezug des Themas 
Mitbestimmung erkennen.

Da war das für uns ganz natürlich, dass wir gesagt haben Management Indus-
trieller Beziehungen. Haben das dann aber dann doch nicht gemacht, machen jetzt 
Konfliktmanagement. Aber wir machen auch nicht Konflikttheorie. Weil wenn wir 
jetzt Konflikttheorie gemacht hätten, was wir eigentlich verkaufen wollen, da haben 
wir natürlich das Problem, da kommen unsere Bachelor nicht. Dann sehen die 
Theorie »Oh Gott, Oh Gott«. Das wäre noch schlimmer als, wenn wir jetzt sagen 
würden Management Industrieller Beziehungen. Würden sie so staunend davor-
stehen, aber Theorie »Oh«. Da haben wir eigentlich das größere Verkaufsproblem: 
wie schaffen wir es überhaupt im Bachelor/Master dieses theoretische Wissen noch 
an die Menschen zu bekommen, damit es nicht völlig verflacht? (H6)
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Kommt gut an! Auch bei denen, die vielleicht gar nicht die politische Perspektive, 
die wir nicht verbergen können, oder auch die inhaltliche Ausrichtung/Blick den 
Wir/Ich auf verschiedene Gegenstände haben. Selbst Studierende, die Den nicht 
teilen, die schätzen doch die Konkretheit des Gegenstandes und die praktische Re-
levanz. Das ist allen glaube ich klar. (H8)

4.1.2 Marginalisierungsgründe

Während der Interviews wurde zu den Gründen der Marginalisierung der Mit-
bestimmung in der Lehre gefragt. Bei der Interviewauswertung zeigt sich, dass 
die Ergebnisse der Vorgängerstudie die Erfahrungen der Lehrenden wider-
spiegeln: Mitbestimmung, Arbeitsbeziehungen, Industrielle Beziehungen sind 
zumeist Teile von Optional- oder Wahlpflichtbereichen des Studiums oder erst 
Inhalte des Masterstudiums.

[…] und in den Firmen oder Abteilungen, wo sie Praktika machen, kommt das 
Thema nicht vor. Die Behandlung der Thematik ist bescheiden. (H9)

Die Einschätzung der Befragten über die Marginalisierung des Themas scheint 
abhängig von ihrem Status in ihrer Institution, da die eigene Anbindung sowie 
Ressourcen oft mit dem Einfluss auf die Lehre zusammenhängen. Sind die Leh-
renden nicht direkt Teil der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät einer Uni-
versität, sondern Teil eines an die Universität angegliederten Institutes oder 
fachfremden Fachbereiches, können sie Lehre für die Wirtschaftswissenschaften 
nicht aktiv mitgestalten, noch bei Studienordnungen und Modulaufbau über 
die hochschulpolitischen Wege mitreden. Stattdessen müssen sie für die Ver-
anstaltungen als Zusatzangebot werben, was ihre entsprechenden Erfahrungen 
mit der Lehre prägt. Lehrende, die institutionell im Fach gut angebunden sind, 
können als Teil einer wissenschaftlichen Fakultät und der Fachcommunity ihre 
Lehre und Forschung selbst ausrichten, innerhalb der Disziplin am Diskurs teil-
nehmen und z. T. sogar bei Ordnungs-, Struktur- und Personalentscheidungen 
mitreden. Daher unterscheiden sich die Einschätzungen der Lehrenden aus Op-
tionalbereichen von ihren wirtschaftswissenschaftlichen Kolleg:innen.
Herangehensweisen an den Gegenstand, wie auch die Gegenstandsdefinition 
selbst sind wie in anderen Disziplinen im Fachdiskurs umkämpft. Dort, wo die 
Ressourcen beschränkter sind, kommt es eher zu Diskussionen, welche Themen 
relevant sind und welche nicht, was sich auch auf Berufungen auswirken kann.

Wenn es in den Ressourcen bisschen zu stark beschränkt ist, dann kommt es eben 
zu solchen Auseinandersetzungen, ob das eben noch relevant ist, usw. Die Leute 
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haben dann oft in ihren Argumentationen Dinge, die sie herausnehmen, die für 
sich zutreffend sein können, aber letztlich wird dann gegebenenfalls die Abgrenzung 
auch überdramatisiert, und dann versucht man vielleicht das eine oder andere eben 
auszugrenzen. (H6)

So steht der Verdacht im Raum, dass es sich für Nachwuchswissenschaftler:innen 
nicht rentiert, den thematischen Fokus auf Mitbestimmung zu legen, da sich 
dies als Nachteil für etwaige Berufungen erweisen könnte. Veröffentlichungen 
in bestimmten Fachzeitschriften und Rankings zählen mehr als die spezifische 
inhaltliche Auseinandersetzung im Rahmen der Lehre.
Publikationen werden zur akademischen Währung bei der Suche nach Reputa-
tion und Stellen, wobei die Fachzeitschriften und ihre Position in den Rankings 
den jeweiligen Wert ausmachen. Dies führt zwangsläufig zu einer Verengung der 
anerkannten Methodik und inhaltlichen Ausrichtung. Wissenschaftler:innen, 
die ihre Artikel nicht in Journalen mit einem hohen Ranking unterbringen kön-
nen, wird die Möglichkeit der akademischen Karriere geradezu verbaut. Hinzu 
kommt, dass Lehre im Gegensatz zu den Forschungsveröffentlichungen für die 
akademische Reputation heutzutage weitestgehend keine Rolle mehr spielt.

Und da sehe ich große Hindernisse wirklich alternative Denkweisen in die Öko-
nomie reinzukriegen, weil wir landen dann bei Berufungsverfahren und dann geht 
es um Publikationslisten oder Ähnliches. (H5)

Vor dem Hintergrund der neuen Hochschulsteuerung, der Monetarisierung der 
Hochschule hat Lehre keine Anerkennung mehr. (H11)

Immer wieder kam seitens des Projektteams die Frage auf, ob es einen in dem 
Paradigma der Wirtschaftswissenschaften liegenden Grund gibt, warum Mit-
bestimmung als Thema marginalisiert wird. Dabei war die erste wichtige Fest-
stellung während der Interviews, dass das Fach in sich äußerst heterogen ist und 
sich die Vorannahmen der Projektgruppe nicht bestätigt haben: Die Grundauf-
teilung des Faches in Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre ließ 
Offenheit für Mitbestimmung eher in der Volkswirtschaftslehre statt in der Be-
triebswirtschaftslehre vermuten. Dies bestätigte sich jedoch in den Interviews 
nicht. In der Betriebswirtschaftslehre und in ihren Subdisziplinen seien laut den 
Interviewten Mitbestimmung und Arbeitsbeziehungen vermittelbarer, da diese 
an den Forschungsgegenstand, Betrieb und Unternehmung, im Fach weitgehend 
anschlussfähig seien, während in der Volkswirtschaftslehre mehr Kämpfe um 
Deutungshoheiten (Neoklassik vs. Keynesianismus) ausgefochten würden.

Also in der Makroökonomie ist das wirklich fast ein Glaubenskrieg. (H3)
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Aber die haben halt ein anderes Gebiet. Die beschäftigen sich halt gar nicht, was auf 
der Mikroebene überhaupt passiert, damit die Daten, die sie hinterher ausrechnen 
können, überhaupt entstehen. Und das macht eben die Betriebswirtschaftslehre. 
(H6)

Jedoch befinden sich, so auch die fachnahen Lehrenden in den Interviews, die In-
dustriellen Beziehungen in der Betriebswirtschaftslehre im Rückschritt, da in der 
Hauptströmung des Faches der methodologische Individualismus als Paradigma 
dominiert. Die Berücksichtigung von Institutionen, der überbetrieblichen Ebene 
sowie sozialen Strukturen treten zu Gunsten der Betrachtung von Akteurshan-
deln hinter dem Axiom des homo oeconomicus zurück. Dies hat auch zur Folge, 
dass direkte Interaktion zwischen Arbeitgeber:in und Arbeitnehmer:in und die 
direkte, individuelle Partizipation des Arbeitnehmenden in den Vordergrund 
von wirtschaftswissenschaftlicher Forschung und Lehre tritt, während Institutio-
nen und Organisationen aus dem Blickfeld geraten. Mitbestimmung gilt als ver-
altet im Vergleich zu den neuen Managementtheorien, welche individuelle Mit-
gestaltung am Arbeitsplatz der kodifizierten Kollektivvertretung vorziehen.

Solche Erfahrungen habe ich natürlich auch gemacht. Ich war Vorsitzender der 
Kommission Personalwesen […] Dann ist es üblich, dass der Vorsitzende ein The-
ma vorschlägt für die nächste Kommissionssitzung, wo eben alle aus dem Bereich 
der Personalmanagementlehre oder wie auch immer es heißt dann da hinkommen 
können. Und dann habe ich Mitbestimmung vorgeschlagen und dann sagen sie: 
»Och, das ist ja von gestern«. (H8)

Neben den individualistischen Fokus tritt nicht nur eine streng quantitativ-ma-
thematische Methode, sondern auch der Zerfall in verschiedene Subdisziplinen 
und Studiengänge, welcher einen interdisziplinären Zugang verhindert. Dies 
wird auch durch die Feststellung eines zu hohen Spezialisierungsgrades in den 
Wirtschaftswissenschaften von vielen der Interviewten bestätigt.

Das sind Dinge, die kann man jemandem zusammenstellen, der sagt: »Naja, mich 
interessieren gar nicht die Begründungen und ihre Zusammenhänge, sondern ich 
will nur Daten haben«. Also wenn jemand so beschränkt ist, dem kann man na-
türlich ein Datenkonvolut zur Verfügung stellen, mit dem er seine Studenten nervt. 
Was es bringen soll, weiß ich halt nicht. (H7)

Auch ideologische Aspekte sind als mögliche Ablehnungsgründe genannt wor-
den. Dort, wo der Markt als Problemlöser gilt, gelte Mitbestimmung als wirt-
schaftshemmend und entschleunigend. Zusätzlich würde den Mitbestimmungs-
forscher:innen bzw. der arbeitnehmerzentrierten Forschung schnell der Vorwurf 
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gemacht, nicht wertneutral zu sein, während jene Forscher:innen zurückgeben, 
dass die Arbeitgeberperspektive die Fragestellungen des Faches strukturiert. All 
dies führt dazu, dass das Thema trotz seiner Relevanz ignoriert wird.

Da gab es heftige Diskussion in dem Sinne, dass einige meinten: »Da machen wir 
nicht mehr mit, das ist viel zu werturteilsbeladen und wir sind werturteilsfreie For-
scher und arbeiten empirisch.« […] obwohl die Personalforschung oder die ganze 
BWL i. d. R. implizit oft von Arbeitgeberproblemen ausgeht und wie man die lösen 
kann. (H5)

Für die spätere berufliche Tätigkeit der Studierenden sei Lehre über Mitbestim-
mung in Deutschland wichtig, dennoch gibt es bisher keine Diskussion über den 
Stellenwert des Themas. Stattdessen würde eine formalisierte, nicht für die Praxis 
geeignete Herangehensweise im Studium gelehrt, während gleichzeitig die Rat-
geberliteratur für die Praxis wenig wissenschaftlich ist.

Hier unsere Studierenden, die staunen dann immer Bauklötze, was dann irgendwie 
passiert, wenn man sich eine Reorganisation vornimmt, eine Betriebsschließung, 
wer wann wie verhandelt, usw., weil es eben nicht so geht, dass man einfach »die 
Hosenträger schnalzen« lässt. Ist ja vielleicht auch so eine Vorstellung, die aus diesen 
Management-Ratgebern auch kommt. Das können wir von der wissenschaftlichen 
Seite ja auch nicht mehr so nachhalten. (H6)

4.1.3 Relevanz von Mitbestimmung

Alle interviewten Hochschullehrenden sind von der wissenschaftlichen aber 
auch praktischen Relevanz von Mitbestimmung überzeugt und äußerten sich 
dazu, obwohl dies keine Frage im Interviewleitfaden war. Oftmals wurden nor-
mative Gründe für Mitbestimmung angeführt: Sie ermögliche demokratische 
Beteiligung im Spannungsfeld von Demokratie und Wirtschaft. Die Mitbestim-
mung gilt ihnen als Ausgleich zwischen Kapital-Interessen und Arbeit-Interessen 
und birgt dabei ein Potenzial, da sie (wie nach Werner Müller-Jentsch 1997) als 
Konfliktpartnerschaft zwischen diesen beiden Polen vermitteln kann und somit 
offene Konflikte zu vermeiden hilft. Dies sei nicht nur ein Wert, sondern auch 
ein Standortfaktor, den man auch über die Vermittlung von Mitbestimmung in 
andere Nationen »exportieren« (H11) solle, denn sie enthält ein demokratisches 
Menschenbild, welches Demokratie und gemeinsame gefundene Lösungen statt 
Befehl und Gehorsam propagiert. Dahingehend ist für die Interviewten Mit-
bestimmung auch eine historische Konsequenz aus dem 20.  Jahrhundert mit 
seinen totalitären Systemen.
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Da gehst es ja grundsätzlich um die Frage, wie legitimieren eigentlich moderne 
demokratische Gesellschaften den Ausschluss der arbeitenden Bevölkerung aus der 
Mitbestimmung in ihren Einrichtungen. (H7)

Das ist doch am Wichtigsten: Es gibt Konflikte, die um Arbeit und den Wert von Ar-
beit, zwischen Arbeit und Kapital, die unterschiedlichen Interessen wirtschaftlicher 
und sozialer Art, aber wir haben irgendwie auch auf der Grundlage des desaströ-
sen 20. Jahrhunderts eben gelernt halt kooperativ eben mit Konflikten umzugehen. 
(H11)

Auch leiste Mitbestimmung einen wichtigen Beitrag zur humanen und fairen 
Gestaltung bei der Veränderung der Arbeitswelt: Rationalisierung und Digitali-
sierung bringen neue Arbeitsformen, Strukturveränderungen in Unternehmen 
verflachen traditionelle Hierarchien zu (scheinbar hierarchielosen) Netzwerken, 
Outsourcing führt zu Leiharbeit und Werksverträgen. Für all dies könne Mit-
bestimmung nicht nur ein humaner Faktor sein, der einem rein instrumentellen 
Verhältnis in der Personalarbeit entgegensteht, sondern sie könne auch betriebs-
wirtschaftliche Vorteile bringen.

Also die Liste, der betriebswirtschaftlichen Vorteile von Mitbestimmung, also Be-
triebsräten usw., ist extrem lang. Also die fängt an bei Vermeidung von Manage-
mentfehlentscheidungen und hört eben bei der besseren Durchsetzbarkeit von ein-
mal gefundenen Vereinbarungen noch lange nicht auf. (H6)

Gerade bei Strukturwandel könne Mitbestimmung Kosten durch konstruktive 
Aushandlungen senken. Zudem sagen die befragten Wissenschaftler:innen, dass 
Mitbestimmung als wenig kostenintensives Co-Management Probleme im Be-
trieb oder im Unternehmen viel eher erkennen und benennen könne als die Ma-
nagementebene, welche zumeist eine viel höhere personelle Fluktuation aufweist. 
In den Aussagen der Interviewten zusammengenommen hat Mitbestimmung 
also eine Verteilungs-, eine Kultur-, eine Kontroll- sowie eine Motivationsfunk-
tion, die in der Lehre insbesondere jungen zukünftigen Führungskräften inter-
disziplinär zu vermitteln sei.

4.2 Aktionsdimensionen

4.2.1 Inhalte für eine Studienveranstaltung und Didaktik

Zur Frage nach Ideen zu den Möglichkeiten, Mitbestimmung besser in das Stu-
dium zu integrieren und eine entsprechende Studienveranstaltung zu kreieren, 
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differieren die Vorschläge der Interviewten zu inhaltlichen und methodischen 
Zugängen zum Thema. Da die Wirtschaftswissenschaften ebenso wie andere 
Disziplinen kein homogenes Fach sind, werden von den befragten Wissen-
schaftler:innen unterschiedlichste Überlegungen zur möglichen Gestaltung mit-
bestimmungszentrierter Lehre vorgeschlagen. Diese inhaltlichen Variationen 
begründeten sich in der fachspezifischen Provenienz der Befragten von Sozio-
ökonomik über Personalökonomik bis hin zu Institutionenökonomie. So ließen 
sich nicht nur Vorschläge der Lehrenden über die internationalen und trans-
nationalen Unternehmenstypen generieren, sondern auch über die jeweiligen 
unterschiedlichen nationalen Märkte (varieties of capitalism), was auch das 
Lehren von Gesellschaftstheorie mit implizieren kann. Viele der Interviewten 
beschäftigen sich hingegen eher auf Institutionenebene mit Unternehmen, was 
einen alternativen möglichen Zugang darstellt. Auf diese Weise ließe sich mit 
inter- und innerorganisationaler Perspektive die Strukturen der Arbeitsbezie-
hungen und beispielsweise ihre zugehörigen Machtrelationen, Vertrauen, etc. 
betrachten. Darüber hinaus wurde immer wieder auf einen verhaltenswissen-
schaftlichen Zugang hingewiesen, der das Handeln der Akteure betrachtet. 
Hinter jedem der vorgeschlagenen Zugänge stehen theoretische Ansätze mit 
entsprechenden Axiomen und den jeweiligen inhaltlichen Fokussen, welche 
sich auch in verschiedenen methodischen Herangehensweisen an den Gegen-
stand Mitbestimmung ausdrücken. Im weiteren Projektverlauf musste die Frage 
geklärt werden, welche konkreten Theorien, Modelle und Methoden genutzt 
werden sollten, auch im Hinblick auf eine inhaltliche Implementation im Lehr-
kontext der Hochschulen. Einheitliche Vorschläge gab es nur bei der Vermittlung 
der Grundlagen der Mitbestimmung: Hier gaben alle Lehrenden das Buch über 
Industrielle Beziehungen von Müller-Jentsch (1997) an.
Ein weiterer Punkt in den Interviews war die Frage nach der Zielgruppe. Mit 
einem einzigen Modul und einem einzigen Zugang zum Gegenstand Mitbestim-
mung minimiert sich die Zahl möglicher Rezipienten und somit die Idee des 
Projektes, eine Verbreiterung der Mitbestimmung in der Lehre zu erreichen. 
Auch werden von den interviewten Dozierenden Unterschiede zwischen Uni-
versitäten und den eher an der Praxis orientierten Fachhochschulen attestiert, 
was das Projekt mitberücksichtigen müsse,

[…] Leute eben auch in das Seminar einzuladen, was deren Erfahrung ist auch mit 
den Arbeitsbeziehungen, wie das einschätzen auch im Vergleich. Also Praktiker. Da 
kommt die Fachhochschule vielleicht auch ein bisschen durch. (H2)

Aus den Erfahrungen und Vorschlägen der Lehrenden, die Mitbestimmung in 
ihren Veranstaltungen bereits thematisieren, kann geschlossen werden, dass Leh-
re zu diesem Thema möglichst praxisnah seien sollte. Auf diesem Weg wird den 
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Studierenden ein lebensweltlicher Zugang geschaffen, welcher oft attraktiver für 
Studierende ist und Mitbestimmung anhand aktueller, praxisrelevanter Beispiele 
vermittelt. Es ergaben sich unterschiedliche Ideen, wie ein derartiges »Fenster in 
die Praxis« (H11) didaktisch aussehen könnte. So werden von den Dozierenden 
bereits Formen wie Exkursionen, studentische Forschungsprojekte, empirische 
Studien und Fallbeispiele oder Besuche von Praktikern im Seminar in ihren Ver-
anstaltungen aufgegriffen. Alle Wissenschaftler haben deutlich hervorgehoben, 
dass es sich bei solchen Annährungen an die Praxis immer um reale konkrete 
betriebliche Fälle handeln sollte anstatt um fiktive Modelle.
Wie bereits in den Gründen für die bisherige Marginalisierung von Mitbestim-
mung als wirtschaftswissenschaftliches Thema erörtert wurde, sollte die Studien-
veranstaltung wertneutral an das Thema herangehen und nicht nur die befür-
wortenden Seiten, sondern auch die Probleme der Mitbestimmung und die 
Gegenpositionen aufnehmen.

4.2.2 Lehrbuch und Lehrmaterial

Die Meinungen zu einem Lehrbuch waren bei den Befragten äußert unterschied-
lich. So gab es eine Spannweite von Aussagen: Auf der einen Seite wurde emp-
fohlen, auf ein Lehrbuch vollkommen zu verzichten und stattdessen auf eine On-
lineplattform und neue Medien zu setzen, damit der Zugang zeitgemäß ist und 
stetig aktualisierbar bleibt. Am anderen Ende des Spektrums war die Empfeh-
lung, für die Etablierung eines Curriculums unbedingt ein klassisches Lehrbuch 
zu verlegen, da Lehrende sich gerne an einem solchen orientieren. Dazwischen 
sind eine Reihe möglicher Mischformen, z. B. ein Lehrbuch mit einem zugäng-
lichen Onlinekompendium, denkbar. Auch wurde vorgeschlagen, eine Material-
Plattform zu erstellen, die die Lehrenden für ihre Forschung und Lehre nutzen 
könnten und/oder lediglich einen Textkorpus mit Originaltexten bereitzustellen. 
So gab es bereits in den Interviews die Diskussion zum modularen Aufbau von 
möglichem Lehrmaterial bzw. Lehrbüchern und die Idee der Moduleinheiten.

Zu Ihrer Frage, modular oder Lehrbuch. Das Lehrbuch hat natürlich den Vorteil, 
dass man die Sachen da hat, ich sage mal ein bisschen durchblättern kann, hier, das 
mach ich, das mach ich nicht. […] Und vor allen Dingen kann man mit Modulein-
heiten wahrscheinlich auch besser ausprobieren und zu sagen, das ist nicht so gut, da 
steuert man mal nach, als zu sagen, »hier ist das Buch« und dann bricht die Buch-
konzeption zusammen, wenn man fast jedes Kapitel anders machen muss. (H4)

Das Zweite ist, kann man das dann so aufnehmen, kann man dann Elemente aus 
dem Gesamtmodul wie auch immer, Teilmodule, kann ich die aufnehmen und in 
meine Lehre einbauen […] (H8)
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Auch die Frage nach dem Labeling kam in dieser Dimension immer wieder auf, 
da ein zu starker Verweis auf gewerkschaftsnahe Institutionen der Vermarktung 
des Lehrbuches/einer Plattform möglicherweise schaden könnte.

[…] Punkt und deswegen bin ich auch noch so ein bisschen skeptisch bei dem Lehr-
buch, weil dann ist gleich mit dem Lehrbuch ein Label, aha das ist Böckler-Mit-
bestimmung, Akademie der Arbeit, wie auch immer. Lehrbuch finde ich prima, 
aber […] (H8)

4.2.3 Zugänge und Hürden bei der Implementation

Wie oben festgestellt, spielt die institutionelle Anbindung der jeweiligen Lehr-
person eine große Rolle in der Bewertung der Mitbestimmungslehre in den 
Wirtschaftswissenschaften. Manche der Interviewten unterrichten nicht direkt 
in den Wirtschaftswissenschaften, sondern z. B. für Ingenieur:innen in arbeits-
politischen Lehrfabriken oder bieten ihre Lehre in Optionalbereichen von 
fachfremden Studiengängen an. So bewerten Dozierende, die ihre Studienver-
anstaltungen in einem Optionalbereich anbieten, den Zugang zum Fach und die 
Möglichkeiten einer Etablierung im Vergleich zu ihren oft dezidiert wirtschafts-
wissenschaftlichen Kollegen:innen zumeist schlechter. Die etablierten Wirt-
schaftswissenschaftler:innen hingegen sehen das Thema Mitbestimmung bereits 
in ihr Fach integriert, finden jedoch, es sollte noch wesentlich mehr Gewicht im 
Studium einnehmen. Die Anbindung des eigenen Instituts an die wirtschafts-
wissenschaftliche Ausbildung und die Gestaltungsmöglichkeiten der eigenen 
Stelle nehmen in diesem Zusammenhang auch Einfluss darauf wie schwierig 
es ist, die Implementierung des Themas Mitbestimmung als Studieninhalt auch 
tatsächlich umzusetzen. Darüber hinaus ist der jeweilige hochschulische Kon-
text für die persönliche Wahrnehmung ausschlaggebend, da Universitäten und 
Institute keine einheitlichen Organisationsstrukturen besitzen und die örtlichen 
Gegebenheiten und aktuellen Situationen differieren. Somit können einige 
Lehrende Arbeitsbeziehungen direkt in das Curriculum der Studierenden ein-
bauen, während andere auf freiwilliges Engagement der Studierenden setzen  
müssen.
Oft wurden die Hürden für die Implementation des Themas Mitbestimmung in die 
Wirtschaftswissenschaften als hoch bzw. »sehr hartes Brett« (H11) eingeschätzt, 
entweder durch die bereits bestehenden Marginalisierungsgründe (siehe oben), 
aber auch durch die Strukturen der Hochschulen. Die Ablehnung gegenüber 
dem Thema wird von den befragten BWL- und Personalprofessoren aufgrund 
der Relevanz für ihren Bereich als geringeres Problem eingeschätzt. Die große in 
den Interviews festgestellte Hürde betrifft die hochschulpolitischen Strukturen an 
den Universitäten und deren spezifischen Verfahrenswegen, die gegangen werden 
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müssten, um eine Veranstaltung dauerhaft zu implementieren. Hinzu treten die 
Freiheit der Lehre und eine mögliche Renitenz von Lehrstühlen, eine extern kon-
zipierte Veranstaltung eins zu eins in ihrem Bereich umzusetzen. Daher wurde 
von allen Hochschullehrenden betont, dass solch eine Implementation eines ein-
zigen Moduls in bestehende Curricula immer nur mit den Akteur:innen vor Ort 
gelingen könne. Um die Akzeptanz für die zusätzliche Integration des Themas 
Mitbestimmung seitens der Lehrverantwortlichen zu erhöhen, wurde empfohlen, 
das Veranstaltungspaket so zu konzipieren, sodass es eine Hilfe für Dozierende 
sein kann, dieses Thema in ihren Veranstaltungen zu behandeln.

Also wenn ich mir das Studium hier so anschaue, hier in [Universitätsstadt in 
Deutschland], würde es ganz schwer sein, so ein Modul unterzubringen. Einfach, 
weil vollkommen festgelegt ist, was die machen, die Leute. Oder sehr stark festgelegt 
ist, sagen wir es mal so rum. (H4)

Dazu braucht ihr Zugänge zu den Dekanen und ihr braucht so Treiber, die das nach 
vorne bringen innerhalb der Fakultät. Es wird schwer genug sein. (H10)

4.3 Perspektiven aus der betrieblichen 
Mitbestimmungspraxis

Alle aus der Arbeitswelt stammenden Interviewten, welche Mitbestimmung 
tagtäglich praktizieren, hoben insbesondere den kooperativen Aspekt der Mit-
bestimmung hervor und wünschen sich, dass (kommunikative) Kompetenzen für 
das professionelle Austragen von Konflikten und Prozessen in Unternehmen ver-
mittelt werden. Arbeitnehmer:innenvertretung wird von ihnen eher als produk-
tives Co-Management zur Mitgestaltung und als Transparenz- und Kommuni-
kationsmöglichkeit wahrgenommen, welches einem zukünftigen Management 
gegenübersteht, das lernen sollte, konstruktiv und respektvoll mit zu gestalten.

Von daher glaube ich, dass so Themen wie Kommunikation in einem Unternehmen 
für Führungskräfte, für alle enorm wichtig sind. Und Mitbestimmung ist eine Form 
der Kommunikation, weil ich natürlich auch, wenn ich das gut mache und wenn 
ich eine funktionierende Mitbestimmung habe, na klar, auch etwas wo ich Informa-
tionen bekomme, die für mich in meinen Entscheidungen wichtig sind, die ich sonst 
nicht bekommen würde. Es sei denn, ich mach das so wie im Fernsehen und lauf 
immer als Chef Undercover jeden Tag durch das Unternehmen. Das ist natürlich 
irgendwie Quatsch! (P2)
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Mitbestimmung fördert den Erhalt der Arbeitskraft durch Arbeitsplatzschutz 
und -gestaltung. Die befragten Arbeitnehmervertreter:innen wünschen sich 
insbesondere, dass Akteur:innen der Leitung/des Managements verstehen, dass 
sie nicht nur eine Verantwortung gegenüber den kurzfristigen wirtschaftlichen 
(oder im öffentlichen Dienst den parteipolitischen) Zielen haben, sondern auch 
gegenüber den Mitarbeiter:innen und dem langfristigen Erfolg des Unterneh-
mens (/der Dienststelle). Zudem sehen die Mitbestimmungspraktizierenden 
auch normative Aspekte der Mitbestimmung.

Das hat was mit, nicht mit Loyalität gegenüber meinem Arbeitgeber zu tun, son-
dern mit dem Respekt, wie man miteinander die Dinge bearbeiten will. Der Arbeit-
geber hat einen Anspruch darauf, zu sagen, wie will ich das haben. Dann kann 
man drüber diskutieren, ob das richtig ist, aber wenn der sagt »nein, wir haben 
das diskutiert. Ich will das so«, dann hat das was mit Respekt zu tun und nicht mit 
Loyalität. Und das ist der wesentliche Unterschied. (P1)

Zudem bescheinigen die Interviewten aus der Arbeitswelt der (jungen) Manage-
mentriege ein höheres Karrierestreben, sodass anstatt langfristiger Verantwor-
tungsübernahme für den Betrieb eine höhere Fluktuation auf der Management-
ebene stattfindet. Somit verbleiben Manager:innen häufig kürzer im Betrieb als 
die anderen Beschäftigten. Außerdem setze die Wirtschaft den Manager:innen 
falsche Anreize für einen verantwortungsvollen Umgang mit Mitarbeiter:innen 
und betrieblichen Ressourcen. So stellen z. B. kurzfristige, erfolgsbasierte Bonus-
zahlungen den schnellen Erfolg über langfristiges, stabiles Unternehmenswachs-
tum. Vor diesem Hintergrund sei es umso bedeutsamer, den künftigen Mana-
ger:innen frühzeitig im Studium Grundlagen betrieblicher Mitbestimmung und 
deren konkrete Ausgestaltung in der Unternehmenspraxis zu vermitteln.
Zwar habe sich die Bewertung von Mitbestimmung nach den Krisenjahren ver-
bessert, aber in der Wirtschaft ließe sich diese Entwicklung nicht finden. Ver-
mutet wird eine Orientierung der Manager:innen an Praktiken aus den USA.

Nein, also im politischen Raum hat sich die Wahrnehmung von Mitbestimmung 
verbessert, im Unternehmensraum eher nicht, würde ich sagen. Wir sprachen ja 
eben über die Herkunft von Managern, die Herkunft ist das eine, die Frage, woran 
sie sich orientieren ist das andere. Und sie orientieren sich alles – zumindest die, die 
ich kenne, alle am amerikanischen Vorbild. Wo man auch Arbeitnehmervertreter 
lieber von hinten als von vorne sieht. (P3)
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5 Dialog über die Schlussfolgerungen 
und weitere Projektgestaltung

Aus jeder der in der Analyse der Interviews entwickelten sechs Kategorien hat 
das Projektteam die wichtigsten Ergebnisse und offenen Fragen zusammen-
gefasst und für die weiteren Schritte der Projektforschung aufgearbeitet.

Abbildung 5

Die Detailergebnisse der Auswertung wurden im Oktober 2017 auf einem ge-
meinsamen Workshop mit den interviewten Dozierenden diskutiert. Der zen-
trale Punkt der dortigen Diskussion drehte sich um die Hürden der Implemen-
tation. Die ursprüngliche Idee des Projekts, eine eigene Studienveranstaltung 
zu entwickeln, die als Modul in universitäre Curricula integriert wird, hatte 
sich als unrealisierbar erwiesen, und dies wurde von den anwesenden Leh-
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renden im Konsens bekräftigt. Als Alternatividee kristallisierte sich im Laufe 
des Projektes und in der Diskussion im Verlauf des Workshop die Überlegung 
heraus, mehrere Moduleinheiten mit verschiedenen thematischen Schwerpunk-
ten zu konzipieren: Statt einer in sich geschlossenen Veranstaltung wurden 
mehrere kleinere Lehreinheiten vorgeschlagen, die Angebote für Dozierende 
sein sollen, mit denen sie Mitbestimmung in ihre bestehende Lehre integrieren  
können.

»Eine alleinstehende ganzsemestrige Studienveranstaltung erscheint vor dem Hin-
tergrund des Projekts, Lehrpersonen erreichen zu wollen, die bisher wenig Kon-
takt mit der Thematik Arbeitsbeziehungen/Mitbestimmung hatten, schwierig. Die 
in der Diskussion angesprochen kürzeren Lerneinheiten bieten einen erleichterten 
Zugang zu den Lehrenden, die diese Moduleinheiten unproblematisch in bereits 
bestehende Lehrveranstaltungen einbauen können.« (Protokoll des Workshoptages 
vom 13. 10. 2017)

Als grundlegendes Format jeder Moduleinheit fand der Vorschlag während des 
Workshops allgemeine Zustimmung, diese in Studienbriefen niederzulegen, wel-
che theoretischen Input, Praxisfälle und Aufgaben für Studierende vereinen. Im 
Sinne der Aktionsforschung wurden mit den bisher Beteiligten die Inhalte und 
Gesamtstruktur der Moduleinheiten ausgearbeitet.

Das Problem einer möglichen Nichtannahme an relevanten Lehrstühlen wegen 
eines gewerkschaftlichen Labels der fertigen Studienbriefe wurde auch auf dem 
Workshop und im Beirat diskutiert und ließ sich im allgemeinen Konsens nur 
dahingehend lösen, dass man sich hier für einen transparenten und offenen 
Umgang mit der eigenen Position entschieden und einem wissenschaftlich fun-
dierten Zugang der Studienbriefe gewählt hat (siehe Abbildung 6 auf S. 37).

In mehreren Arbeitstreffen zwischen Projektmitarbeiter:innen und den bereits 
einbezogenen Lehrenden wurde die finale Struktur der Moduleinheiten und 
somit der Studienbriefe festgelegt. Anstatt von Theorien oder Ebenen der Mit-
bestimmung aus zu denken, sollten die einzelnen Einheiten thematisch nach 
Nachfrage und Aktualität im wissenschaftlichen Diskurs strukturiert sein. Auf 
dieser Grundlage wählte das Projekt sechs Themenfelder aus, die mitbestim-
mungsrelevant und notwendige oder aktuelle Lehrthemen sind: Personal, 
Organisation, Digitale Transformation, Diversity Management, Führung und 
Strategie, Public Management. Mit Blick auf die notwendige fachliche Expertise 
wurden ausgewählte Wissenschaftler:innen damit beauftragt, Studienbriefe zu 
den Überschneidungspunkten dieser Themen und Mitbestimmung zu verfassen. 
Dafür wurden Autor:innen gesucht, die einen entsprechenden Fokus mit Bezug 
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auf das Thema Mitbestimmung in ihrer wissenschaftlichen Arbeit haben (siehe 
Abbildung 7 auf S. 38).
Die Suche für alle Studienbriefe nahm im zweiten Projektjahr 2018 sehr viel Zeit 
in Anspruch, um fachlich einschlägige Wissenschaftler:innen als Autor:innen 
gewinnen zu können. Ein Studienbrief zu Mitbestimmung im Public Manage-
ment und ein Studienbrief über mitbestimmte Organisation konnten bis zur Ver-
öffentlichungsphase nicht realisiert werden. Somit konnten vier umfangreiche 
Studienbriefe im Laufe des Projektes finalisiert werden, die zukünftig als An-
gebot für Lehrende bereitstehen, um Mitbestimmung domänenspezifisch in ihre 
universitäre Lehre zu integrieren (siehe Abbildung 8 auf S. 38).

Abbildung 6
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Abbildung 7

Abbildung 8
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Teil 1/Grafik 7
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6 Die Moduleinheiten als Studienbriefe

Alle Studienbriefe verhandeln die Schnittpunkte von Mitbestimmung mit re-
levanten Themen der Betriebswirtschafts- und Managementlehre, welche in der 
Forschungsphase identifiziert wurden und die trotz der massiven Ausdehnung 
des Projektes über mehrere Themenfelder hinweg realisiert werden konnten. 
Jeder Studienbrief soll in das entsprechende Thema einführen, theoretische 
Grundlagen vermitteln und einen ausgedehnten Zugang in die betriebliche Pra-
xis des Themenbereiches geben. Ausgehend von der Beschreibung des Gesamt-
projektes und der Einführung in das Thema Arbeitsbeziehungen folgen die the-
matisch fokussierten Studienbriefe. Jeder Studienbrief ist für sich als eine  eigene, 
geschlossene Einheit zu verstehen und kann unabhängig vom Gesamtpaket zum 
Einsatz in der Lehre oder zum Zwecke des Selbststudiums genutzt werden. Zu-
dem werden alle Teile dieses Buches samt aller Einzelkapitel zum kostenlosen 
Download angeboten (akademie-der-arbeit.de). Außerdem sind sämtliche Gra-
fiken und weitere Materialen zu den Studienbriefen online verfügbar.
Carsten Wirth deckt in seinem Studienbrief die wichtigsten mitbestimmten 
Handlungsfelder des Personalmanagements im Bezug auf die Mitbestimmung 
ab. Diese ausgewählten Handlungsfelder sind Personalplanung, Personalbeschaf-
fung, Personaleinsatz und Personalabbau. Für den theoretischen Zugang werden 
in diesem Studienbrief die Transaktionskostentheorie und die arbeitspolitische 
Perspektive vergleichend gegenübergestellt. Zudem liefert der Studienbrief vier 
Fallbeispiele mit Übungen, die die o. g. Themenfelder den Studierenden näher-
bringen. Vier große Fallbeispiele liegen diesem Studienbrief zur Behandlung im 
Seminar bei, welche Handlungsfelder von Personalmanagement und Mitbestim-
mung einbeziehen.
»Strategische Unternehmensführung und Mitbestimmung« werden von Markus 
Helfen und Nicole Toedling betrachtet. Der Studienbrief nimmt insbesondere 
die Unternehmensmitbestimmung in den Fokus, welche mit Betrachtungen 
von Unternehmensstrategien und Unternehmensverfassungen gerahmt wird. 
Dabei werden für Unternehmensstrategien institutionenökonomische und po-
litisch-institutionelle Ansätze vorgestellt. Mit einem Praxisteil soll Studierenden 
ein Einblick in den Diskurs von Unternehmensführung und Mitbestimmung 
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gegeben werden. Wiederholungsfragen in jedem Kapitel und anhängende Fall-
beispiele mit Bearbeitungsvorschlägen können für den Einsatz in der Lehre ge-
nutzt werden.
Da heutzutage das Diversity Management in Firmen immer wichtiger wird, 
nimmt der Studienbrief von Monika Huesmann genau diesen Bereich in den 
Blick. Von der begrifflichen Definition über die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen bis hin zu der konkreten Ausgestaltung in der Arbeitswelt werden Studie-
rende in alle notwendigen Grundlagen des Themas Diversity eingeführt. Der 
letzte Teil befasst sich mit den Implikationen des Diversity Managements für 
die Mitbestimmung. Alle Kapitel dieses Studienbriefes enthalten Aufgaben mit 
Rückbezügen auf die Kapitel, Fallbeispielen und Verweise zum Weiterlesen.
In dem Studienbrief »Digitale Transformation« behandeln Niewerth, Wannöffel, 
Massolle und Jelkmann die aktuellen Entwicklungen, die unter den Stichwörtern 
»Industrie 4.0 – Arbeit 4.0« diskutiert werden. Die Autoren skizzieren grund-
legend die verschiedenen Auswirkungen der Digitalisierung, um sie schließlich 
auf ihre Bedeutung für die Mitbestimmung zuzuspitzen. Sie nehmen hier ins-
besondere den Zusammenhang von Mitbestimmung und Digitalisierung bei der 
Gestaltung von Arbeit, bei der Flexibilisierung und bei der Qualifikation in den 
Blick. Für den didaktischen Zugang stehen in diesem Studienbrief ausgiebige 
Fallbeispiele, Fragestellungen zu jedem Kapitel und ein großes Glossar zur Ver-
fügung.
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1 Die Interessenvertretung in Betrieb 
und Unternehmen

Die Regelung von Arbeit wird in der Bundesrepublik Deutschland vom sog. dua-
len System der industriellen Beziehungen2 geprägt (Trinczek 2006). Im System 
industrieller Beziehungen stehen sich die Beschäftigten und das Management 
mit ihren jeweiligen Interessenvertretungen gegenüber. Die von den Gewerk-
schaften formal unabhängigen Betriebsräte und die jeweilige Branchengewerk-
schaft (und gegebenenfalls konkurrierende Gewerkschaften) bilden die Akteure 
des dualen Systems auf der Beschäftigtenseite; Arbeitgeberverbände und das be-
triebliche Management sind ihr Pendant auf der Beschäftigerseite.3

1.1 Betriebsräte – Funktion und Aufgaben

Betriebsräte können in Betrieben von den Beschäftigten gewählt werden, wenn 
im Betrieb mindestens fünf Beschäftigte arbeiten, von denen mindestens drei 
wählbar sind (§ 1 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)). »Wählbar sind 
alle Wahlberechtigten, die sechs Monate dem Betrieb angehören oder als in 
Heimarbeit Beschäftigte in der Hauptsache für den Betrieb gearbeitet haben« 
(§  8 Absatz  1 BetrVG). Auf die sechs Monate Betriebszugehörigkeit werden 
Zeiten in einem anderen Betrieb des gleichen Unternehmens oder im Konzern 
nach § 18 AktG angerechnet. Nicht wählbar sind Personen, die strafrechtlich 

2 Der Begriff der industriellen Beziehungen ist eine Übersetzung des englischen Ausdrucks 
›industrial relations‹ und bezieht sich nicht nur auf den Industriesektor, sondern schließt 
auch den Dienstleistungssektor mit ein. Zuweilen wird auch der Begriff der Arbeitsbezie-
hungen (labour relations) oder der Beschäftigungsbeziehungen (employment relations) ver-
wendet.

3 Zu den Besonderheiten und neueren Entwicklungen im öffentlichen Dienst, auf die hier 
nicht eingegangen wird, s. Keller (2010) und zu Veränderungen bei kirchlichen Arbeit-
gebern s. Jakobi (2007).
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verurteilt sind und die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, 
nicht besitzen.4

Betriebe sind aus arbeitsrechtlicher Perspektive »die organisatorische Einheit, 
innerhalb derer ein Arbeitgeber allein oder mit seinen Arbeitnehmern mit Hilfe 
von technischen und immateriellen Mitteln bestimmte arbeitstechnische Zwecke 
verfolgt« (Fitting et al. 2018, S. 94 unter Bezugnahme auf die ständige Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts). Dieser betriebsverfassungsrechtliche 
Betriebsbegriff setzt voraus, dass die in einer Arbeitsstätte eingesetzten (im-) 
materiellen Betriebsmittel für den oder die arbeitstechnischen Zwecke (also z. B. 
für Produktion, Vertrieb, Verwaltung) zusammengefasst, geordnet und gezielt 
eingesetzt werden und dabei von einem einheitlichen Leitungsapparat gesteuert 
werden, mit dem auch die wesentlichen personellen und sozialen Angelegen-
heiten bestimmt werden (Fitting et al. 2018, S. 94  ff.). Zu den wesentlichen per-
sonellen und sozialen Angelegenheiten gehören beispielsweise Einstellungen, 
Kündigungen oder die Regelung der Arbeitszeiten.
Wo ein Betriebsrat zu errichten ist, hängt also vom Zweck des Betriebsverfas-
sungsgesetzes ab – der Ermöglichung von Mitbestimmung der Arbeitnehmer:in-
nen. Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive hingegen sind Betriebe »eine 
planvoll organisierte Wirtschaftseinheit, in der Produktionsfaktoren kombiniert 
werden, um Güter und Dienstleistungen herzustellen und abzusetzen« (Wöhe 
2013, S. 27). Aus dieser Perspektive sind Betriebe ein Mittel zur Umsetzung des 
ökonomischen Prinzips. So sollen mit gegebenem Input ein maximaler Output 
oder ein gegebener Output mit minimalem Input erreicht werden (Wöhe 2013, 
S. 34).
Der Gesetzgeber trägt der Ausdifferenzierung der Organisation u. a. mit dem 
Begriff des Betriebsteils Rechnung. Ein einfacher Betriebsteil »ist eine Einheit, 
die zwar in die Organisation eines (Haupt-) Betriebs eingegliedert und an des-
sen Zweck ausgerichtet, diesem gegenüber aber organisatorisch abgrenzbar und 
relativ verselbstständigt ist« (Fitting et al. 2018, S. 204 unter Bezugnahme auf 
die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts). Betriebsteile sind räumlich und 
organisatorisch unterscheidbar, sie können aber wegen ihrer Eingliederung in 
den Betrieb eigenständig nicht überleben.
Die Definition dessen, was ein Betriebsteil ist, hängt vom Grad der Verselb-
ständigung ab. Dieser kommt im Umfang der Leitungsmacht in personellen und 
sozialen Angelegenheiten zum Ausdruck. Wenn also der Arbeitgebende durch 
eine Person Weisungsrechte in den wesentlichen personellen und sozialen An-
gelegenheiten in einem Betriebsteil ausüben lässt, wird dieser zu einem eigen-
ständigen Betrieb (bei Erfüllung der Voraussetzungen der Anforderungen aus 

4 Zu den Besonderheiten bei Neugründungen s. § 8 Absatz 2 BetrVG.
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§ 1 Absatz 1 BetrVG), wenn dieser räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt 
oder in Organisation und Aufgabenbereich eigenständig ist. Beispiele hierfür 
sind z. B. die Druckerei eines Zeitungsverlags oder die Reparaturwerkstatt einer 
Spedition.
Nicht betriebsratsfähige Kleinstbetriebe, also mehrere Betriebe, die die grund-
legende Norm des § 1 Absatz 1 BetrVG nicht erfüllen, können einem Haupt-
betrieb zugeordnet werden (§ 4 Absatz 2 BetrVG). Dies gilt auch dann, wenn ein 
Betrieb nur aus nicht betriebsratsfähigen Betrieben besteht. Der Hauptbetrieb ist 
dann der größte Kleinstbetrieb (Fitting et al. 2018, S. 204  f.).
43% der Betriebe im Westen Deutschlands und 52% der Betriebe in Ostdeutsch-
land haben weniger als fünf Beschäftigte und erfüllen somit nicht einmal diese 
grundlegende Norm für die Bildung von Betriebsräten. Insgesamt verfügten im 
Jahr 2017 nur 9% aller Betriebe in Deutschland über einen Betriebsrat, ohne dass 
es noch einen Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland gibt (Ellguth & 
Kohaut, 2018, S. 303; so auch Ellguth & Kohaut, 2020 mit Zahlen für das Jahr 
2019). In diesen Betrieben mit Betriebsrat arbeiten in der Privatwirtschaft West-
deutschlands im Jahr 2017 40% der Beschäftigten (2019: 41%), in den privatwirt-
schaftlichen Betrieben Ostdeutschland mit Betriebsrat 33% der Beschäftigten 
(Ellguth & Kohaut 2018 S. 303). 2019 sind dies in ostdeutschen Betrieben 36% 
aller Beschäftigten (Ellguth & Kohaut 2020) – also eine leichte Steigerung der 
mitbestimmten Beschäftigungsverhältnisse.
Die Aufgaben des Betriebsrats – folgt man dem Katalog in § 80 BetrVG – be-
stehen in Überwachungsaufgaben (z. B. der Einhaltung der geltenden Tarifver-
träge), der Förderung der Interessen bestimmter Personengruppen (z. B. Be-
schäftigung von schwerbehinderten Menschen, Älteren und Ausländern), der 
Förderung der tatsächlichen Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter 
und der Förderung aller Arbeitnehmer:innen sowie in der Zusammenarbeit mit 
anderen Interessenvertretungsorganen (z. B. mit der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung). Betriebsräte sollen des Weiteren Aufgaben im Arbeits- und Um-
weltschutz wahrnehmen. Darüber hinaus nehmen sie einen Katalog von Infor-
mations-, Beratungs-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten wahr (Fitting 
et al. 2018).
Zwar wird die Mitbestimmung durch den Betriebsrat in Deutschland überwie-
gend positiv bewertet (Nienhüser et al. 2018), trotzdem sind Betriebsratsver-
meidungsstrategien nachweisbar (Behrens & Dribbusch 2014, 2020; Thünken 
et  al. 2020), die zuweilen auch von spezialisierten Dienstleistern praktiziert 
werden (Rügemer & Wigand 2014). Dementsprechend schwierig gestalten sich 
zuweilen auch Betriebsratsgründungen (Artus et al. 2015). Parallel dazu ver-
ändern beispielsweise die Transformation der Wertschöpfung durch die Digi-
talisierung oder der Strukturwandel hin zur Elektromobilität die Aufgaben der 
Betriebsräte, die einerseits eine Schutzpolitik der bereits beschäftigten Arbeit-
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nehmer:innen, andererseits aber auch eine Gestaltung des Wandels praktizieren 
(müssen).5

Neben den Interessenvertretungsorganen im Betrieb existieren mit Gesamt-
betriebsräten auf der Unternehmensebene und in Unterordnungskonzernen 
mit Konzernbetriebsräten weitere Interessenvertretungsorgane (dazu z. B. Wirth 
1999) sowie Europäische Betriebsräte in multinationalen Unternehmungen 
(dazu überblicksartig Müller-Jentsch 2011, S. 178  ff.). Gesamtbetriebsräte sind 
zu errichten, wenn in einem Unternehmen mehrere Betriebsräte existieren (§ 47 
Absatz 1 BetrVG), die entsprechend den Regelungen des § 47 Absatz 2  ff. BetrVG 
mit Vertreter:innen aus den Betriebsräten besetzt werden. Das Stimmengewicht 
der Vertreter:innen im Gesamtbetriebsrat bemisst sich nach der Anzahl der wahl-
berechtigten Arbeitnehmer:innen in der Wählerliste der einzelnen Betriebe. Bei 
mehreren Vertreter:innen eines Betriebs im Gesamtbetriebsrat berechnet sich 
das Stimmengewicht anteilig. Wird ein Gesamtbetriebsratsmitglied für mehrere 
Betriebe entsandt, so bemisst sich das Stimmengewicht entsprechend der Ar-
beitnehmer:innen in den jeweiligen Betrieben. Der Gesamtbetriebsrat ist für 
Angelegenheiten zuständig, die das Gesamtunternehmen oder mehrere Betriebe 
betreffen und nicht durch die einzelnen Betriebsräte innerhalb der Betriebe ge-
regelt werden können. Er ist auch für Betriebe ohne Betriebsrat zuständig, und 
er ist den einzelnen Betriebsräten nicht übergeordnet (§ 50 Absatz 1 BetrVG). Er 
kann mit der Mehrheit der Stimmen von Betriebsratsmitgliedern der Betriebs-
räte mit der Wahrnehmung von Aufgaben beauftragt werden. Dabei kann sich 
der beauftragende Betriebsrat eine Entscheidungsbefugnis vorbehalten (§ 50 Ab-
satz 2 BetrVG).
Durch Beschlüsse der einzelnen Gesamtbetriebsräte kann in einem Konzern 
nach § 18 Absatz 1 AktG ein Konzernbetriebsrat errichtet werden. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Gesamtbetriebsräte, die für die Errichtung eines Kon-
zernbetriebsrates votieren, mehr als 50% der Beschäftigten des Konzerns reprä-
sentieren (§ 54 Absatz 1 BetrVG).
Über die Praktiken von Konzern- und Gesamtbetriebsräten ist allerdings nur 
wenig bekannt.6,7 Betrieb, Unternehmen und Konzern sind also normative Be-
zugspunkte für die Organisation der Interessenvertretung, d. h. Interessenver-
tretungsorgane knüpfen an der Existenz rechtlich definierter sozialer Einheiten 
an.

5 Betriebsräte haben auch der zunehmenden Diversität der Belegschaften Rechnung zu 
tragen (s. § 15 BetrVG) (genauer dazu der Beitrag von M. Huesmann in diesem Band).

6 Siehe aber dazu z. B. Behrens (2005), Behrens & Kädtler (2008), Funder (1999), Becker et 
al. (1999), Nagel et al. (1994), Wirth (1999) und Köhler (1999).

7 Da in den Fallstudien supranationale Aspekte keine Rolle spielen, bleiben Europäische Be-
triebsräte im Weiteren außen vor (s. aber einführend Müller-Jentsch 2017 S. 133  ff.).
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1.2 Der Betriebsrat in seiner Beziehung zur 
Gewerkschaft

Betriebsratsgremien werden rechtlich unabhängig von den Gewerkschaften kon-
stituiert und verfügen über eine gewisse Autonomie von den Gewerkschaften. Sie 
sind aber funktional und personell eng mit ihnen verflochten. Betriebsräte und 
Gewerkschaften sind funktional verflochten, weil Betriebsräte z. B. auf Schulun-
gen und Beratungsdienstleistungen der Gewerkschaften angewiesen sind. Umge-
kehrt übernehmen die Betriebsräte wichtige Funktionen für die Gewerkschaften 
im Betrieb. Nach § 80 Absatz 1 Nr. 1 BetrVG überwachen sie die Einhaltung 
von Tarifverträgen, Arbeitsgesetzen sowie anderer Vorschriften. In Verbindung 
mit § 77 Absatz 3 BetrVG (Tarifvorbehalt) ist Betriebsräten die Regelung typi-
scherweise in Tarifverträgen normierter Inhalte untersagt. Sie stellen aber sicher, 
(wenn Unternehmen tarifgebunden sind) dass Tarifverträge angewandt werden 
und sie Mindestarbeitsbedingungen kodifizieren. Allerdings können Öffnungs-
klauseln in Tarifverträgen genau eine solche zusätzliche Regelungsbefugnis für 
Betriebsräte schaffen (Schmidt & Trinczek 1986) und in »betriebliche Bündnis-
se für Arbeit« (Rehder 2003) münden, in denen Konzessionen der Betriebsräte 
gegen Beschäftigung und/oder Investitionen in Standorte getauscht werden.
Betriebsräte und Gewerkschaften sind personell verflochten, weil viele Betriebs-
räte Mitglied einer Gewerkschaft sind. Dabei unterschiedet sich der Organisa-
tionsgrad von Betriebsräten in einer Gewerkschaft zwischen dem industriellen 
Sektor und dem Dienstleistungssektor z. T. erheblich. Im Dienstleistungsbereich 
präferieren offensichtlich zahlreiche Betriebsräte eine Interessenvertretung 
als »unabhängiger Betriebsrat« (Schmidt & Trinczek 1993, S.  182  f.). Unter-
suchungen deuten darauf hin, dass es in einigen (Dienstleistungs-) Branchen, 
insbesondere in wissensintensiven Industrien, nicht mehr gelingt, Betriebsräte 
zu etablieren (Heidenreich & Töpsch 1998). Zudem lockert sich die bislang 
eher enge Bindung von Gewerkschaften und Betriebsräten (Wassermann 1996; 
Bosch 1997; Artus 2003), oder »organisierte Unorganisierte« wie die Arbeits-
gemeinschaft Unabhängiger Betriebsangehöriger (AUB) als vom Management 
initiierte »Gewerkschaft der Gewerkschaftsgegner« (Rudolph & Wassermann 
2007, S.  223) erlangen in bestimmten Betrieben Bedeutung bei anhaltenden 
Schwierigkeiten, im Dienstleistungssektor Betriebsräte zu gründen (Artus & 
Röhrer 2019). Zudem entstehen in Bereichen wie der Care-Arbeit mit der Infor-
malisierung von Arbeit (Haubner 2019), der Regelung von Personalschlüsseln 
(Tschenker 2019) oder der weitgehenden Taylorisierung von Arbeit im Zuge der 
Digitalisierung (Jaehrling 2019 am Beispiel von Amazon) neue Herausforderun-
gen für die Akteure industrieller Beziehungen, insbesondere für die Betriebs- 
räte.
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Die funktionale Verflechtung von Betriebsrat und Gewerkschaft wird durch eine 
personelle unterstützt. Zahlreiche Betriebsratsmitglieder sind nicht nur einfaches 
Gewerkschaftsmitglied, sondern sie sind in verschiedene gewerkschaftliche 
Gremien (z. B. Orts-, Bezirks- und Landesvorstände, Tarifkommissionen) ein-
gebunden. Hier entsteht eine faktisch engere Kopplung formal voneinander un-
abhängiger Akteure (Schmidt & Trinczek 1993, S. 182).
Die personelle und funktionale Verflechtung von Betriebsrat und Gewerk-
schaft konstituiert ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis dieser Akteure, 
das entscheidend zur Verhandlungsstärke der jeweiligen Partei auf Arbeitneh-
merseite beiträgt: Starke Betriebsräte, die den Rückhalt und das Vertrauen der 
Belegschaften genießen, bringen einflussreiche Gewerkschaften hervor; umge-
kehrt ermöglichen starke Gewerkschaften, die über zahlreiche Ressourcen 
wie finanzielle Mittel verfügen und hohe Organisationsgrade in Belegschaften 
erreichen, mächtige Betriebsräte. Die Aktivitäten von Betriebsräten und Ge-
werkschaften sind also rekursiv miteinander verknüpft (Windeler & Sydow  
2001).

1.3 Die Aufsichtsratsmitbestimmung

Eine Besonderheit des bundesdeutschen Systems industrieller Beziehungen ist 
die Mitbestimmung über den Aufsichtsrat.8 Aufsichtsräte von Kapitalgesell-
schaften jenseits der Montanindustrie9 mit mehr als 2000 Beschäftigten sind 
nach dem Mitbestimmungsgesetz von 1976 paritätisch von Anteilseigner:innen 
und Beschäftigtenvertreter:innen besetzt. Bei einem 20-köpfigen Aufsichtsrat 
setzt sich beispielsweise die Arbeitnehmerbank aus sechs betrieblichen Vertre-
ter:innen, drei Gewerkschaftsvertreter:innen und einem leitenden Angestellten 
zusammen. Gleichwohl handelt es sich de facto um eine unterparitätische Mit-
bestimmung (Müller-Jentsch 1997, S. 282  ff.), denn der Bank der Beschäftigten 
gehört ein leitender Angestellter an, der vor allem unternehmerische Funktionen 
ausübt. Zudem stellt die Seite der Anteilseigner:innen grundsätzlich den mit ei-
nem doppelten Stimmrecht in Patt-Situationen ausgestatteten Aufsichtsratsvor-
sitzenden. Dieser wird im ersten Wahlgang mit 2/3-Mehrheit gewählt. Kommt 
die erforderliche Mehrheit im ersten Wahlgang nicht zustande, entscheiden im 
zweiten Wahlgang die Anteilseigner:innen über den Aufsichtsratsvorsitz. Die 

8 Zur Funktionsweise, den Möglichkeiten und Grenzen der Aufsichtsratsmitbestimmung 
siehe den Beitrag von Markus Helfen und Nicole Toedling in diesem Band.

9 Zur Montanmitbestimmung vgl. Kißler et al. 2011.
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Arbeitnehmervertreter:innen wählen den:die stellvertretende:n Aufsichtsrats-
vorsitzende:n. Abbildung 1 zeigt die Zusammensetzung des Aufsichtsrates einer 
Aktiengesellschaft, der den die Unternehmenspolitik prägenden Vorstand bzw. 
die Geschäftsführung bestimmt und kontrolliert, auf.

Abbildung 1

In kleineren Kapitalgesellschaften, in Aktiengesellschaften, Kommanditgesell-
schaften auf Aktien, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Versicherungs-
vereinen auf Gegenseitigkeit sowie Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
mit 500 bis zu 2000 Beschäftigten ist die Mitbestimmung auf der Unternehmens-
ebene durch das Drittelbeteiligungsgesetz vom 18. Mai 2004 geregelt. Demnach 
sitzen doppelt so viele Vertreter:innen der Anteilseigner:innen den betrieblichen 
Arbeitnehmervertretenden im Aufsichtsrat gegenüber (Kommission zur Moder-
nisierung der deutschen Unternehmensmitbestimmung 2006, S. 10; Kißler et al. 
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2011, S. 77  ff.).10 Abbildung 2 veranschaulicht die Zusammensetzung des Auf-
sichtsrates einer Aktiengesellschaft nach dem Drittelbeteiligungsgesetz:

Abbildung 2

Aufgrund der unterparitätischen Mitbestimmung nach dem Drittelbeteiligungs-
gesetz ist nicht davon auszugehen, dass darüber Arbeitnehmervertreter:innen 
im Aufsichtsrat nennenswerten Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben 
können. Es ist zu vermuten, dass dies – wenn überhaupt – nur durch eine enge 
Verknüpfung mit der Betriebsratsmitbestimmung gelingen kann.

10 Zur Zusammensetzung des Aufsichtsrates nach Geschlechtern siehe den Beitrag von Mo-
nika Huesmann zu Diversity und Mitbestimmung in Deutschland in diesem Band sowie 
den von Markus Helfen und Nicole Toedling zu strategischer Unternehmensführung und 
Mitbestimmung ebenfalls in diesem Band.

Teil 2/Grafik 2

Mitbestimmung nach dem Drittelbeteiligungsgesetz von 2004
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Quelle: nach Kißler et al., 2011, S. 78
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Die Unternehmungsmitbestimmung ist umkämpft, obwohl sie als Bestandteil 
einer sozialen Marktwirtschaft akzeptiert ist (Müller-Jentsch 2011 2019). Unter-
nehmungen entziehen sich ihr im zunehmenden Maße (Sick 2015; Bayer & Hoff-
mann 2020; Sick 2020). Aktuellen Zahlen zufolge fallen nach einem Höchststand 
im Jahr 2002 mit 767 Unternehmungen im Jahr 2019 652 Unternehmungen un-
ter das paritätische Mitbestimmungsgesetz von 1976. Dabei ist insbesondere ein 
Rückgang in der Gruppe der mitbestimmten Aktiengesellschaften festzustellen 
(Emmler & Misterek 2020). Erstens ignoriert jedes dritte Unternehmen mit mehr 
als 2000 inländischen Beschäftigten den Schwellenwert für die paritätische Mit-
bestimmung. Zweitens verfügt nur ein Fünftel der Europäischen Aktiengesell-
schaften in Deutschland über einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat. Eigen-
tümer:innen sowie Manager:innen greifen dabei vor allem auf zwei Strategien 
zurück: Die Mitbestimmungsvermeidung durch findige, aber legale Rechtskon-
struktionen (194 Fälle) und die Mitbestimmungsignorierung aufgrund illegaler 
Nichtanwendung des Mitbestimmungsgesetzes, obwohl die Voraussetzungen 
vorliegen (113 Fälle). Im Ergebnis entstehen Kapitalgesellschaften, in denen 
»keine unternehmerische Mitbestimmung existiert, lediglich ein schwächeres 
Mitbestimmungsregime als die an sich geforderte Parität besteht (z. B. Drittelbe-
teiligung) oder eine paritätische Mitbestimmung besteht, diese aber nicht auf der 
relevanten Konzernebene angesiedelt ist« (Sick 2020 S. 14). Zudem vermeiden 
Unternehmungen insbesondere die neu einzuführende Mitbestimmung durch 
rechtliche Konstruktionen, z. B. durch Unternehmensteilungen, um bestimmte 
Schwellenwerte nicht zu überschreiten (Sick 2020). Hinzu kommen Fälle der 
Mitbestimmungsreduzierung, bei der die paritätische Mitbestimmung formal 
erhalten bleibt, aber der Aufsichtsrat an Einfluss verliert (zu einem Überblick 
über die aktuellen Tendenzen Sick 2020, S. 14  f.), und Lücken im europäischen 
Recht wie z. B. die Nutzung einer ausländischen Rechtsform im Inland (Sick 
2020, S. 15  f. und zu weiteren Möglichkeiten). Vor diesem Hintergrund wird von 
Sick (2020, S. 16) eine Rechtsreform gefordert, mit der diese Mitbestimmungs-
lücken geschlossen werden.

1.4 Mitbestimmung in Unternehmungsnetzwerken?

Zwischenbetriebliche Beziehungen, also Beziehungen zwischen Abnehmer:in-
nen und Lieferant:innen, können, wenn sie einen Unterordnungskonzern be-
gründen, über Konzernbetriebsräte in die Organisation der Interessenvertretung 
einbezogen werden. Sind diese zwischenbetrieblichen Beziehungen allerdings 
unternehmungsübergreifend in Unternehmungsnetzwerken koordiniert, so sah 
das Betriebsverfassungsgesetz vor 2001 keine Interessenvertretung in diesen 
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sozialen Systemen vor. Allenfalls existieren informelle, häufig von den Gewerk-
schaften initiierte arbeitskreisähnliche Zusammenschlüsse von Betriebsräten 
aus Netzwerkunternehmungen (z. B. Roth 1994). Die Folgen waren »mitbestim-
mungsfreie Zonen« (Wirth 1994). Gleichzeitig löst sich durch zwischenbetrieb-
liche Beziehungen der Betrieb in ein Konglomerat von Betrieben verschiedener 
Unternehmungen aus unterschiedlichen Branchen auf. In der Konsequenz wer-
den Arbeitsbeziehungen im dualen System industrieller Beziehungen deutlich 
erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht (auch Wirth 1999), obwohl die 
Betriebsräte und die Gewerkschaften nach der Reform der Betriebsverfassung 
im Jahr 2001 die Möglichkeit haben, per Tarifvertrag oder per Betriebsverein-
barung andere, ergänzende oder kooperierende Interessenvertretungsorgane ab-
zusichern (s. § 3 BetrVG). Das Betriebsverfassungsgesetz ermöglicht eine netz-
werkbezogene Organisation der Interessenvertretung. § 3 BetrVG erlaubt nun 
»andere Arbeitnehmendenvertretungsstrukturen, soweit dies insbesondere auf-
grund der Betriebs-, Unternehmens- oder Konzernorganisation oder aufgrund 
anderer Formen der Zusammenarbeit von Unternehmen einer wirksamen und 
zweckmäßigen Interessenvertretung der Arbeitnehmer:innen dient« (§  3 Ab-
satz 1 Nr. 3 BetrVG) und »zusätzliche betriebsverfassungsrechtliche Gremien 
(Arbeitsgemeinschaften), die der unternehmensübergreifenden Zusammen-
arbeit von Arbeitnehmendenvertretungen dienen« (§ 3 Absatz 1 Nr. 4 BetrVG). 
Sogenannte »Netzwerkräte« (Wirth 1999, S. 437) sind nun möglich, werden aber 
kaum eingerichtet (Heinkel 2008). Das Unternehmungsnetzwerk ist also bislang 
als normativer Bezugspunkt der Interessenvertretung noch wenig konturiert, 
auch wenn zuweilen von einer »gewerkschaftlichen Verantwortung entlang der 
Wertschöpfungskette« (Wetzel 2011) gesprochen wird.
Neuere empirische Untersuchungen zeigen, dass vor dem Hintergrund einer ver-
stärkten Zergliederung der Betriebe, z. B. durch Onsite-Werkverträge, einzelne 
Betriebsräte in Zusammenarbeit mit den zuständigen Gewerkschaften ältere 
Ansätze einer »mitbestimmten Netzwerkbildung« (Duschek & Wirth 1999) 
wieder aufleben lassen, indem sie beispielsweise Mindestarbeitsbedingungen 
in den Netzwerkunternehmungen verankern und Betriebsratsgründungen und 
-kooperationen initiieren (Helfen et al. 2020; Hertwig et al. 2015, 2019) oder das 
Unternehmungsnetzwerk zum Bezugspunkt ihres Handelns machen (Hertwig 
& Wirth 2019).
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2 Verrechtlichung industrieller 
Beziehungen

Die Interaktionen zwischen betrieblichen Interessenvertretungen und dem Ma-
nagement werden in der Bundesrepublik Deutschland von zahlreichen recht-
lichen Vorgaben beeinflusst. Dementsprechend ist die Verrechtlichung indus-
trieller Beziehungen, der oftmals kooperativen wie konfliktären Beziehungen 
zwischen Arbeitnehmer:innen, Arbeitgeber:innen und ihren Repräsentant:in-
nen auf der betrieblichen und überbetrieblichen Ebene, ein weiteres Merkmal 
der Arbeitsbeziehungen im dualen System (z. B. Mückenberger 1993; Rogowski 
1999). Arbeitsbeziehungen werden angesichts dieser Verrechtlichung – wie in 
den vielen einschlägigen Lehrbüchern zur Personalwirtschaftslehre (z. B. Oechs-
ler & Paul 2019) – gar häufig mit dieser gleichgesetzt.
Im kollektiven Arbeitsrecht werden Rahmenbedingungen und Prozeduren fest-
gelegt, wie die Akteure industrieller Beziehungen ihre jeweiligen Interessen ver-
folgen können (Müller-Jentsch 1997, S. 303  f.). Dabei unterscheidet sich der Grad 
der Verrechtlichung der Beziehungen der inner- und überbetrieblichen Akteure 
industrieller Beziehungen beträchtlich. Während die Tarifvertragsbeziehungen 
zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften sowie zwischen Ge-
werkschaften und Unternehmungen nur durch das Tarifvertragsgesetz und das 
Grundgesetz gesetzlich sowie durch Richterrecht zu Streik und Aussperrung 
normiert sind, sind die betrieblichen Austauschbeziehungen zwischen betrieb-
licher Interessenvertretung und Management umfassend durch Gesetze geregelt 
(Schmidt & Trinczek 1993, S. 177  ff.).
Das Betriebsverfassungsgesetz steckt den Handlungsrahmen der Betriebsräte ab. 
Diesen Handlungsrahmen beschreibt Däubler (1988, S. 349  ff.) mit den Begriffen 
Vertrauen, Frieden und Diskretion. Tatsächlich schreibt § 2 BetrVG dem Be-
triebsrat eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber zum Wohle 
der Beschäftigten und des Betriebs vor; § 74 Abs. 2 BetrVG verbietet dem Be-
triebsrat Arbeitskampfmaßnahmen; § 79 Abs. 1 BetrVG unterwirft den Betriebs-
rat der Schweigepflicht über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Der rechtliche 
Rahmen der Betriebsverfassung verpflichtet Betriebsräte also auf eine koope-
rative, auf Konsens mit dem Management zielende Zusammenarbeit und trägt 
so maßgeblich zu den de facto wirtschaftsfriedlichen betrieblichen Arbeitsbezie-
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hungen in der Bundesrepublik Deutschland bei (Müller-Jentsch 2011, S. 113). 
Im Fall von Konflikten kann sich der Betriebsrat an Arbeitsgerichte und im Fall 
von erzwingbaren Mitbestimmungsrechten an eine Einigungsstelle wenden. In 
einer Einigungsstelle wird unter Leitung eines:r neutralen Vorsitzenden versucht, 
einen Kompromiss zu finden. Bei dem:r neutralen Vorsitzenden handelt es sich 
oft um eine:n Arbeits- oder Sozialrichter:in, die:der ein Stimmrecht in der pa-
ritätisch von Arbeitgebenden- und Arbeitnehmendenvertreter:innen besetzten 
Einigungsstelle hat (Müller-Jentsch 1997, S. 269  ff.).
Das BetrVG sieht für Betriebsräte einen Katalog von Mitbestimmungsrechten 
vor, die sich in Mitbestimmungsrechte, Mitwirkungsrechte, Beratungsrechte 
sowie Informationsrechte unterscheiden. Bei Informationsrechten muss das 
Management den Betriebsrat informieren; Beratungsrechte sind dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Management sich mit dem Betriebsrat konstruktiv aus-
einandersetzen muss, aber letztendlich doch einseitig handeln kann. Bei Mit-
wirkungsrechten kann der Betriebsrat unter Bezugnahme auf in der Regel im 
Gesetz angegebene Widerspruchsgründe einer Maßnahme des Managements 
widersprechen  – das Management muss dann die fehlende Zustimmung des 
Betriebsrates vom zuständigen Arbeitsgericht ersetzen lassen. Bei Mitbestim-
mungsrechten ist ein einseitiges Handeln des Managements – bei einem ver-
tretungswirksamen Betriebsrat – unmöglich; das Management muss eine Eini-
gung mit dem Betriebsrat erzielen. Wenn diese nicht erzielt werden kann, kann 
eine Einigung nur in einer Einigungsstelle, die unter Vorsitz eines neutralen 
Vorsitzenden tagt, erlangt werden. Zudem haben Betriebsräte bei erzwingbaren 
Mitbestimmungsrechten ein Initiativrecht und können auf diese Weise selbst Ini-
tiativen anstoßen.11

Im Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Rechte, die praktisch nicht isoliert 
betrachtet werden können bzw. sollten, sondern sich bei geschickter Anwendung 
wechselseitig stützen und verstärken, kommt Betriebsräten eine machtvolle Po-
sition zu, die zuweilen auch eine »Mitbestimmung ohne Mitbestimmungsrecht« 
(Hertwig & Wirth 2019) auf Handlungsfeldern des Managements ermöglicht, auf 
denen Betriebsräte keine formal abgesicherten Mitbestimmungsrechte besitzen. 
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über diese Rechte.

11 Mit praktischen Hinweisen zur Einigungsstelle Laßmann & Rupp (2011).
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Tabelle: Rechte der Betriebsräte

Informations-
rechte

Beratungsrechte Mitwirkungs-
rechte

Mitbestimmungs-
rechte

§ 80 BetrVG  
Allgemeine Auf-
gaben

§ 90 BetrVG 
Unterrichtungs- 
und Beratungs-
rechte

§ 106  ff. BetrVG 
Wirtschaftsaus-
schuss

§ 92 BetrVG 
Personalplanung

§ 92a BetrVG 
Beschäftigungs-
sicherung

§ 96 BetrVG 
Förderung der 
Berufsbildung

§ 97 BetrVG 
Einrichtungen und 
Maßnahmen der 
Berufsbildung

§ 111 BetrVG 
Betriebsänderun-
gen

§ 99 BetrVG 
Personelle Einzel-
maßnahmen

§ 102 BetrVG 
Kündigungen

§ 87 BetrVG 
Soziale Angele-
genheiten

§ 91 BetrVG 
Mitbestimmungs-
recht

§ 93 BetrVG 
Ausschreibung 
von Arbeitsplätzen

§ 94 BetrVG 
Personalfragebo-
gen, Beurteilungs-
grundsätze

§ 95 BetrVG 
Auswahlrichtlinien

§ 97 BetrVG 
Einrichtungen und 
Maßnahmen der 
Berufsbildung

§ 98 BetrVG 
Durchführung 
betrieblicher 
Bildungsmaß-
nahmen

§ 112 (a) BetrVG 
Interessenaus-
gleich über die 
Betriebsänderung, 
Sozialplan und 
erzwingbarer 
Sozialplan bei 
Personalabbau, 
Neugründungen

Quelle: eigene Darstellung
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Die genannten Rechte werden bei sozialen Angelegenheiten, personellen Einzel-
maßnahmen und wirtschaftlichen Fragen wirksam. Als generelle Tendenz wird 
dabei erkennbar, dass die Mitbestimmungsrechte bei sozialen Angelegenheiten 
am stärksten, bei personellen Angelegenheiten schwächer und bei wirtschaftli-
chen Angelegenheiten am schwächsten sind (Müller-Jentsch 1997, S. 271  f.). Der 
Betriebsrat kann in wirtschaftlichen Angelegenheiten vor allem die Folgen dieser 
Entscheidungen für die Beschäftigten mildern. Durch die geschickte Kombina-
tion von Mitbestimmungsrechten – einer, wenn nicht der wichtigsten Ressource 
von Betriebsräten – mit anderen Ressourcen, z. B. der Öffentlichkeitsarbeit im 
und jenseits des Betriebs (Helfen et al. 2020 mit einem entsprechenden Beispiel), 
kann er aber ggfs. seinen Einfluss ausweiten.
Das Individualarbeitsrecht greift gestaltend in die Beziehungen zwischen den 
Arbeitnehmer:innen sowie den Arbeitgeber:innen ein. Beispiele für Individual-
arbeitsrecht sind das Kündigungsschutzrecht, das Arbeitszeitgesetz, das Entgelt-
fortzahlungsgesetz oder das Bundesurlaubsgesetz. Mit ihm werden vor allem 
Beschäftigte geschützt, die nicht in den Genuss einer kollektiven Interessenver-
tretung gelangen und/oder nicht im Geltungsbereich eines Tarifvertrages ar-
beiten.
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3 Stile industrieller Beziehungen

Die rechtliche Situation determiniert nicht das Handeln der Akteure indus-
trieller Beziehungen im Betrieb. Die Verrechtlichung bildet einen Rahmen, der 
die Interaktionen zwischen Management und Betriebsrat als Kontextbedingung 
beeinflusst, indem die Akteure industrieller Beziehungen in ihren sozialen Be-
ziehungen und Interaktionen diese gesellschaftsweite Institution in einer jeweils 
spezifischen Art und Weise aktualisieren und dadurch mehr oder minder ver-
tretungswirksam sind (Kotthoff 1981, 1994). In der durch diesen Rahmen re-
gulierten Interaktion bildet sich ein Stil industrieller Beziehungen heraus, der Ver-
fahren, Regeln und Modi der Konflikthandhabung einschließt (Weltz 1977).
Weltz (1977) unterscheidet drei Stile industrieller Beziehungen:
• Beim Stil der offenen Konfrontation gehen beide Seiten von widerstreitenden 

Interessen aus. Es werden maximale Forderungen formuliert und versucht, 
per Arbeitsrecht und/oder Tarifvertrag vor dem Hintergrund der aktuellen 
Machtkonstellation die jeweiligen Interessen durchzusetzen. Formale Arbeits-
regulationen, z. B. Arbeitsrecht, haben in diesen Konflikten, die öffentlich und 
institutionalisiert ausgetragen werden, eine hohe Bedeutung. Die Ergebnisse 
werden in Betriebsvereinbarungen formell festgehalten. Die Rolle des Be-
triebsrates ist die eines Gegenmachtorganisators; eine Disziplinierung der 
Belegschaft durch den Betriebsrat findet nicht statt.

• Der Stil der Konfliktverdrängung zeichnet sich durch die Rolle des Betriebs-
rates als verlängerter Arm des Managements aus. Dieser orientiert sich nicht 
an eigenständigen Interessen der Belegschaft, sondern fühlt sich dem »Be-
triebswohl« verpflichtet. Dem Management nimmt er Disziplinierungsauf-
gaben ab. Empirische Untersuchungen legen nahe, dass solche Praktiken ins-
besondere Medium und Resultat sogenannter unabhängiger Interessenver-
treter:innen sind.12

12 Der Stil der Konfliktverdrängung kann mit und ohne Gewerkschaftsmitgliedschaft der 
Interessenvertreter praktiziert werden. Zuweilen wird sogar bewusst eine Gewerkschafts-
mitgliedschaft eingegangen, um die Gewerkschaft in der Belegschaft zu desavouieren.
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• Bei einem Stil der kooperativen Konfliktverarbeitung, der quantitativ besonders 
bedeutsam ist, sind Personalabbaumaßnahmen tabu, sodass in einer relativen 
Arbeitsplatzsicherheit Interessenkonflikte von Management und Betriebsrat 
bearbeitet werden können. Diese münden in der Regel in Kompromisse, die 
von einem wechselseitigen Geben und Nehmen gekennzeichnet sind. Dabei 
lenken Management und Betriebsrat ihr Augenmerk auf die Interessen von 
Betrieb bzw. Unternehmen einerseits und auf die Interessen der Stammbeleg-
schaft andererseits. Sie tragen damit zu einer typischen Arbeitsmarktseg-
mentation in Stamm- und Randbelegschaft bei (Sengenberger 1987). Dies ist 
ein Handeln, das die Institution der Betriebsverfassung nahelegt; denn diese 
enthält als normative Vorgaben für die Interessenvertretung diskrete, wirt-
schaftsfriedliche und vertrauensvolle Verhaltensweisen, die die wirtschaft-
lichen Interessen des Betriebes und der Unternehmung respektieren sollen. 
Rechtliche Vorgaben aus dem Betriebsverfassungsgesetz, insbesondere bei 
personellen Einzelmaßnahmen, privilegieren zugleich die Stammbelegschaft, 
die die Wähler:innen der Betriebsräte sind (Hohn 1991).

In dieser Interaktion zwischen Management und Betriebsrat bilden sich, zumal 
beim Stil der kooperativen Konfliktverarbeitung, offizielle und inoffizielle Spiel-
regeln heraus. Die Einhaltung dieser Spielregeln durch entsprechende Praktiken 
verlangt seitens des Managements wie der Interessenvertretung Fingerspitzen-
gefühl hinsichtlich der Frage, was der jeweils anderen Seite zugemutet werden 
kann. Dabei orientieren sich beide Seiten an einem übergeordneten Betriebs- 
bzw. Unternehmensinteresse. Zumindest stellen sie ihre eigene Position so dar, 
dass sie mit diesem Interesse kompatibel erscheint.
Die Spielregeln der kooperativen Konfliktverarbeitung werden durch die unter-
schiedlichen Ressourcen von Management und Interessenvertretung stabil ge-
halten. Während das Management mittels seiner Entscheidungsbefugnis über 
materielle Leistungen und mit seiner Informationspolitik gegenüber dem Be-
triebsrat der gleichwohl mächtigere Interaktionspartner ist, kann der Betriebsrat 
durch den Entzug der Kooperation im Einzelfall machtvoll in betriebliche Aus-
handlungsprozesse eingreifen. Dementsprechend wächst sein Einfluss, wenn er 
sich in zusätzliche Entscheidungsprozesse einbringt. Mit anderen Worten: kom-
petent agierende Betriebsräte sind einflussreicher, weil sie sich stärker in betrieb-
liche Entscheidungsprozesse einbringen.
Die kooperative Konfliktverarbeitung wird in Wirtschaftskrisen auf die Probe 
gestellt, weil das Management geringere Konzessionsspielräume hat. In diesen 
Situationen erweist sich erst die Tragfähigkeit der Kooperation. Oder sie büßt – 
wie am Beispiel der Unternehmungsvernetzung im Einzelhandel gezeigt (Wirth 
1999) – an Bedeutung ein, weil dieser Stil industrieller Beziehungen in diesem 
Fall seine eigenen Voraussetzungen untergräbt, nämlich die Existenz funktions-
fähiger Interessenvertretungen auf (über-) betrieblicher Ebene. In diesen Phasen 
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kann die kooperative Konfliktverarbeitung zu einem Vehikel für die Durchset-
zung von Managementinteressen degenerieren.
Zweifelsohne modernisierten sich die Interaktionsmuster zwischen Betriebsrat 
und Management in den letzten Jahren (s. auch Bosch 1997). Mittlerweile hat 
sich in den traditionellen Kernbereichen der bundesdeutschen Wirtschaft mit 
dem ›Co-Management‹ der Betriebsräte ein weiterer Stil industrieller Beziehun-
gen etabliert (z. B. Müller-Jentsch 1995; Minssen & Riese 2005). Dieser schreibt 
zentrale Elemente der kooperativen Konfliktverarbeitung fort und modernisiert 
dieses Interaktionsmuster. Die Interessenvertretung nimmt bei Co-Manage-
mentpraktiken machtvoll in mikropolitischen Prozessen durch kompetente Inte-
ressenvertreter:innen unter Berücksichtigung markt- und produktionsökonomi-
scher Erfordernisse in einer Konzeptionskonkurrenz Einfluss auf betriebliche 
Konzepte. Sie nähert sich so einer Mitbestimmung in wirtschaftlichen Fragen 
an. Hier lässt sich gegebenenfalls sogar von einem strategischen Co-Management 
sprechen, weil neue Handlungsfelder für die Interessenvertretung erschlossen 
werden, um alte abzusichern. Um Legitimationsdefiziten des Co-Managements 
entgegenzuwirken (so Duschek & Wirth 1999 und Rehder 2006), beziehen kom-
petente Co-Manager die Belegschaft in die Konzeptionskonkurrenz mit ein und 
erschließen sich so zusätzliche Ressourcen (Minssen & Riese 2005). Mit diesen 
können sie wiederum rekursiv ihre eigene Position festigen oder sogar ausbauen, 
um machtvoller in neue Runden der Konzeptionskonkurrenz, dem aktiven Ein-
bringen alternativer Sicht- und Handlungsweisen, eintreten zu können. Anderer-
seits finden neuere Studien zunehmend Indikatoren für Betriebsratsbehinderung 
(s. Behrens & Dribbusch 2014, 2020). Die Mitbestimmung durch Betriebsräte 
bleibt also trotz aller Anerkennung ein umkämpftes Terrain.
Die Zusammenarbeit von Betriebsräten und Gewerkschaften ist der neuralgische 
Punkt im dualen System industrieller Beziehungen, weil z. B. die Gewerkschaften 
ohne kooperationsbereite Betriebsräte kaum Zugang zum Betrieb haben, die für 
die Gewerkschaften zentrale Mitgliederrekrutierung dann unterbleibt und ein 
Kontrollorgan im Betrieb fehlt, das die Umsetzung der Tarifverträge überwacht 
(Artus 2003; Artus et al. 2019). Dabei sind diese Beziehungen recht dynamisch, 
denn beispielsweise können neue Akteure andere Strategien der Mitglieder-
rekrutierung entwickeln und in der Interessendurchsetzung routinisiert fort-
geschriebene Praktiken verändern. Sie initiieren beispielsweise Kampagnen wie 
»besser statt billiger« (dazu Brettschneider et al. 2011 am Beispiel des Organisa-
tionsbereichs der IG Metall), um Arbeitsplätze zu sichern und neue Mitglieder-
gruppen zu erschließen. Dadurch nähern sich ihre Praktiken stärker denen von 
sozialen Bewegungen an (dazu auch den Überblick in Bremme et al. 2007 und 
in Brinkmann et al. 2008).
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4 Gewerkschaften

Die bundesdeutschen Gewerkschaften sind einerseits Industriegewerkschaften 
auf betrieblicher Grundlage, andererseits parteiunabhängige Einheitsgewerk-
schaften. Unter Gewerkschaften wird ein dauerhafter freiwilliger Zusammen-
schluss von Beschäftigten mit dem Ziel verstanden, die »Verkaufsbedingungen« 
der »Ware« Arbeitskraft zu regulieren.
• Typischerweise organisieren Industriegewerkschaften die Beschäftigten in 

einer Branche (Müller-Jentsch 1997, S. 105). Durch Gewerkschaftsfusionen, 
z. B. durch den Zusammenschluss der IG Metall mit der Gewerkschaft Tex-
til und Bekleidung sowie der Gewerkschaft Holz und Kunststoff, sind die 
bundesdeutschen Gewerkschaften nach der Wiedervereinigung der beiden 
deutschen Staaten faktisch allerdings zu »Multibranchengewerkschaften« 
(Müller-Jentsch 2011, S. 162) geworden.13

• Einheitsgewerkschaften organisieren alle Beschäftigten unabhängig von ihrer 
Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, weltanschaulichen, parteipolitischen, se-
xuellen sowie religiösen Orientierung.14 Territorial betrachtet sind die bundes-
deutschen Gewerkschaften Zentralverbände. Es gibt also keine in Regionen, 
Städten und Kommunen eigenständigen Gewerkschaften (Müller-Jentsch 
1997, S. 112  ff.).

Gewerkschaften sind – wie andere Organisationen auch – keine monolithischen 
Blöcke. In ihnen konkurrieren Vertreter:innen unterschiedlicher Gruppierun-
gen. Weischer (1988) unterscheidet Gewerkschaften z. B. nach sogenannten 
politischen Strategien, die als interpretative Schemata die Interpretation der 
Kontexte (z. B. die Veränderungen der Bedingungen auf Absatz- und Arbeits-
märkten) sowie von Fragen im sozialen System ›Gewerkschaft‹ (z. B. die Rolle 

13 Zu den Besonderheiten von Berufsgewerkschaften s. z. B. Keller (2008).
14 Zwar existieren auch dem Christlichen Gewerkschaftsbund angeschlossene Branchen-

gewerkschaften. Diese werden aber zuweilen von Arbeitgebern initiiert und werden dem-
entsprechend von DGB-Gewerkschaften als »Dumping-Gewerkschaften« bezeichnet 
(Müller-Jentsch, 2011, S. 167) und sollen deshalb in diesem einführenden Beitrag nicht 
weiter betrachtet werden (s. dazu aber Bispinck & Dribbusch 2008; Dribbusch 2009).
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einer Gewerkschaft in der Gesellschaft), die Nutzung von Ressourcen wie die Be-
zugnahme auf Normen beeinflussen. Beispielsweise orientieren sich sogenannte 
Pragmatiker:innen an Sachzwängen und konzentrieren sich auf die Aushand-
lung der Verkaufsbedingungen der Ware Arbeitskraft.
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5 Das Management als Akteur der 
industriellen Beziehungen

Folgt man Staehle (1992, S. 51) so übernimmt das Management unterschiedli-
che Funktionen, die er als zweckdienliche Leistungen zum Erhalt eines sozia-
len Systems, hier einer Organisation, definiert. Das Management übernimmt 
sporadische (z. B. die Gründung von (Tochter-) Gesellschaften, die Stilllegung 
eines Betriebs, die Reorganisation des Betriebs) und laufende Aufgaben (z. B. 
die Definition von Geschäftsprozessen, Führung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter). Die sporadischen Aufgaben sind in der Regel dem strategischen 
Management zugeordnet und zielen darauf ab, die Chancen und Risiken der 
Unternehmensumwelt bestmöglich mit den Ressourcen der Unternehmung, 
ihren Stärken und Schwächen in Einklang zu bringen. Strategisches Manage-
ment stellt darüber hinaus sicher, dass die Unternehmung Zugang zu den von 
ihr benötigten Ressourcen (Arbeitskräfte, Kapital, Rohstoffe etc.) erhält. Das 
operative Management konzentriert sich auf die Erreichung der Input- (z. B. Be-
schaffung), Transformations- (z. B. Produktion) und Outputziele (z. B. Absatz) 
der Unternehmung.
Das Management spielt auch in den industriellen Beziehungen eine bedeutsame 
Rolle. Staehle (1992, S. 55) selbst spricht von Herrschaftssicherung, mit der un-
gleiche Lebens-, Berufs- und Einkommenschancen für eine bestimmte Gruppe 
auf Dauer gestellt werden bzw. aufrechterhalten werden sollen. Damit diese ak-
zeptiert wird, ist Legitimation erforderlich, die das Management gezielt erzeugt 
oder genauer: zu erzeugen versucht.
Durch die Art und Weise der Interaktion mit dem Betriebsrat prägt es vor dem 
Hintergrund einer unterschiedlichen Ausstattung mit Ressourcen (z. B. verfügt 
das Management über einen Informationsvorsprung, kann die Konkurrenz der 
Mitarbeiter:innen um Arbeit [-sstunden], Aufstieg und Anerkennung für die 
Interessendurchsetzung nutzen) den Stil industrieller Beziehungen im Betrieb 
entscheidend mit – und indem sie dies tun, beeinflussen sie in indirekter Wei-
se die Gewerkschaften, die in der Regel mit den Mitgliedern der betrieblichen 
Interessenvertretungen verflochten sind (siehe Abbildung 3). Das Management 
partizipiert auch in den Arbeitgeberverbänden und bringt auf diese Weise die 
Perspektive des betrieblichen Managements in den Verband ein, damit diese in 
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den internen Willensbildungsprozess und damit in die Verhandlungsposition 
mit der oder den Gewerkschaft/en eingehen kann. Dabei sind die Einflussmög-
lichkeiten der Verbandsmitglieder – trotz formaler Gleichberechtigung – durch-
aus unterschiedlich verteilt. Die Möglichkeiten, sich der innerverbandlichen 
Willensbildung zu widmen, sind genauso ungleich verteilt wie der Umfang der 
Ressourcen, den die jeweilige Mitgliedsunternehmung einbringt bzw. einbringen 
kann. Dies führt häufig zu einer gewissen Dominanz von größeren Unterneh-
mungen in den Verbänden.
Das Management sichert die Autonomie der Unternehmung gegenüber Einflüs-
sen von außen, stellt die Einbindung der Organisationsmitglieder nach innen 
sicher und legitimiert eine bestimmte Ordnung mit Privilegien für wenige. Um 
die Autonomie der Unternehmung bzw. der Organisation zu sichern, bilden Ma-
nager:innen Koalitionen. Sie schließen sich zu (verbotenen) Kartellen zusammen 
oder treffen Absprachen. Unternehmungen führen Verhandlungen mit Interes-
sengruppen, die ein gewisses Sanktionspotenzial aufweisen. So finden beispiels-
weise Tarifverhandlungen statt, in denen entweder direkt im Rahmen von Haus-
tarifvertragsverhandlungen zwischen Management und Gewerkschaft oder indi-
rekt über den Arbeitgeberverband mit der Gewerkschaft verhandelt wird. Mittels 
Kooptation werden die Machtunterworfenen ein Stück weit an der Machtaus-
übung beteiligt. Die Aufsichtsratsmitbestimmung ist ein solches Beispiel, in der 
den Arbeitnehmervertreter:innen ein Stück weit Gehör geschenkt wird, sie aber 
letztendlich aufgrund der Machtverhältnisse im Aufsichtsrat am kürzeren Hebel 
sitzen. Im Zuge von Lobbyismus nehmen die Unternehmungen Einfluss auf die 
sie betreffende Gesetzgebung in Bund und Ländern sowie – im zunehmenden 
Maße – auch auf der EU-Ebene. Mit der Repräsentation durch einen Wirtschafts- 
oder Arbeitgeberverband beeinflussen die Unternehmungen zusätzlich zu ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit in ihrem Interesse liegende Gesetzgebungsprozesse und die 
öffentliche Meinung. Die Einbindung nach innen stellen sie durch hierarchische 
Machtausübung sicher. Arbeitnehmer:innen »unterschreiben« bei dem Ab-
schluss des Arbeitsvertrags (in vertraglich vereinbarten und/oder gesetzlich de-
finierten Grenzen) »ihre Unterwerfung« unter das Direktionsrecht des Manage-
ments. Da die hierarchische Machtausübung eher zu Widerstand und geringer 
Produktivität führt, kommen der Motivation und Führung der Untergegebenen 
eine zentrale Bedeutung zu. Das Management beeinflusst die Erwartungen und 
belohnt unternehmenszielkonformes Handeln der Beschäftigten, z. B. durch Prä-
mien, Aufstieg, Lob und Anerkennung. In eine ähnliche Richtung wirken Selek-
tion und Sozialisation. Im Zuge von Selektionsmaßnahmen werden solche Bewer-
ber:innen bevorzugt, die sich mit den Unternehmenszielen identifizieren und die 
Werte einer Unternehmung am glaubwürdigsten verkörpern können. Zugleich 
sind damit auch Incentives wie Einkommenserhöhung und Aufstieg verknüpft. 
Im Zuge der beruflichen Sozialisation sollen die Ziele, Werte und Normen einer 
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Unternehmung internalisiert werden, also auch eine Akkulturation erfolgen, in 
der die Differenzen zwischen eigenen Zielen, Werten und Normen und denen 
der Unternehmung (wenn möglich) zum Verschwinden gebracht werden oder 
zumindest minimiert werden.
Das Management kann auf unterschiedliche Legitimationsstrategien zurückgrei-
fen. Mit der Effizienzthese bezeichnet das Management dieses Wirtschaftssystem, 
das ein hohes Maß an sozialer Ungleichheit produziert, als die beste Form der 
Bedürfnisbefriedigung. Ungleichheit ist dann Ausdruck von unterschiedlichen 
Faktorentlohnungen durch markt- und leistungsbezogene Einkommen. Mit 
der These von der Unverzichtbarkeit der Hierarchie stellt das Management auf 
das wachsende und immer komplexer werdende Koordinationserfordernis 
in modernen Unternehmungen ab, die zudem legal ist und den markt- sowie 
produktionsökonomischen Erfordernissen Rechnung trägt. Mit der Mitbestim-
mungsthese verweist das Management auf die Partizipation der Mitarbeitenden 
an Entscheidungen im Rahmen eines kooperativen Führungsstils oder (sehr 
funktionalistisch) durch die Vertreter:innen der Arbeitnehmer:innen in Betrie-
ben und Unternehmen. Zuweilen werden diese auch im Zuge von unpopulären 
Maßnahmen gesondert eingebunden, weil es das Management entlastet. Die Ent-
lastungsthese behauptet im Zuge einer Mystifizierung »großer Wirtschaftskapitä-
ne«, dass charismatische Führer (weniger die Führenden aufgrund der geringen 
Anzahl) in einer komplexer werdenden Welt Sicherheit, Vertrauen und Weitsicht 
garantieren, Sinn vermitteln und Unverständliches begreifbar machen.
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6 Arbeitgeberverbände

Im System der industriellen Beziehungen stehen, wie schon angedeutet, den 
Gewerkschaften Arbeitgeberverbände gegenüber. Dabei handelt es sich um Zu-
sammenschlüsse von Unternehmen, um ihre Interessen – hier im Handlungsfeld 
der Regulation von Arbeit – durchzusetzen. Arbeitgeberverbände übernehmen 
heute die Funktionen von Tarifvertragspartei, politischer pressure group und 
Selbsthilfeverband. Als Tarifvertragspartei koordinieren sie die innerverbandli-
che Willensbildung zu tarifpolitischen Themen, führen gemeinsam mit Vertre-
ter:innen aus Mitgliedsunternehmungen die Tarifverhandlungen und schließen 
Tarifverträge ab. Im Fall von Arbeitskämpfen beschließen und koordinieren sie 
Aussperrungen – mit anderen Worten: Sie verweigern in Arbeitskämpfen den Be-
schäftigten den Zugang zu ihren Arbeitsplätzen und damit zu Einkommen, um 
die Gewerkschaften unter Druck zu setzen. Als pressure group entfalten sie ihre 
Aktivitäten gegenüber der Öffentlichkeit, Kommunen, Kammern, Gerichten, 
Behörden, Parlamenten und Parteien. Durch die Unterstützung von Mitgliedern 
in Arbeitskämpfen, durch Beratung und Information sowie sonstige Dienstleis-
tungen fungieren sie als Selbsthilfeverband (Müller-Jentsch 1997, S. 159  ff.).
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7 Neuere Entwicklungen in 
den Beziehungen zwischen 
Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbänden

Empirische Untersuchungen, die sich mit der Erosion des Tarifvertragssystems 
auseinandersetzen, registrieren seit vielen Jahren eine Aufwertung betrieblicher 
Akteure im Zuge von Tendenzen einer »Verbetrieblichung« (Schmidt & Trinczek 
1986, so ihre Analyse der Folgewirkungen des Tarifabschlusses 1984 in der Me-
tall- und Elektroindustrie in den Einstieg in die 35-Stunden-Woche) industriel-
ler Beziehungen aufgrund tarifvertraglicher Öffnungsklauseln (Trinczek 2006, 
S. 18; Müller-Jentsch 2011, S. 129), »betrieblicher Bündnisse für Arbeit« (Rehder 
2003) oder durch die Flexibilisierung der Tarifverträge in der Metall- und Elek-
troindustrie im Zuge des Pforzheimer Abkommens (Schroeder 2016; Müller-
Jentsch 2017, 113  ff.). Mit Blick auf den Akteur ›Arbeitgeberverband‹ konstatie-
ren Studien auch dort einen Bedeutungsverlust aufgrund einer Verbandsflucht 
der Unternehmungen oder wegen des Übertritts in Arbeitgeberverbände ohne 
Tarifbindung; beides hat einschneidende Konsequenzen für die Funktionsfähig-
keit und Bedeutung des dualen Systems industrieller Beziehungen (Haipeter & 
Schilling 2006; Behrens 2011, 2018).
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8 Zusammenfassung

Betrachtet man die in diesem Beitrag bislang vorgestellten Akteure industrieller 
Beziehungen, so lässt sich deren Zusammenspiel (unter Vernachlässigung des 
Staates und supranationaler Organisationen als Akteure industrieller Beziehun-
gen) zusammenfassend wie folgt darstellen:15

Abbildung 3  

Generell gilt, dass sich die Akteure industrieller Beziehungen in ihren sozialen 
Beziehungen und Interaktionen unter Bezugnahme auf relevante Kontexte (wie 
z. B. die Branche) wechselseitig beeinflussen. Beispielsweise entwickeln Manage-

15 Um die Übersichtlichkeit der Grafik nicht noch weiter einzuschränken, wurde darauf ver-
zichtet, Gesamt- und Konzernbetriebsräte sowie die Aufsichtsräte und europäische Be-
triebsräte in die Abbildung zu integrieren.
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ment und Betriebsrat einen bestimmten Stil industrieller Beziehungen. Je nach 
Art der politischen Strategie beeinflusst die Gewerkschaft zumindest graduell – 
z. B. über ihre Bildungsarbeit und ihre Beratungsdienstleistungen – das Betriebs-
ratshandeln; das Management kann indirekt – vermittelt über die Betriebsräte – 
und direkt über den Arbeitgeberverband auf das Handeln der Gewerkschaft Ein-
fluss nehmen. Die Belegschaft, die nach unterschiedlichen Kriterien segmentiert 
ist (z. B. Stamm- und Randbelegschaft, nach Geschlecht, Alter, Qualifikation, 
Tätigkeitsbereich, Interessenlagen, Herkunft), kann beispielsweise im Zuge von 
Wahlen die Zusammensetzung des Betriebsrates oder als Gewerkschaftsmit-
glied in Betriebsgruppen das Handeln der Gewerkschaft beeinflussen. Umge-
kehrt kann die Gewerkschaft über die Wahl und die Qualifizierung von gewerk-
schaftlichen Vertrauensleuten die Sicht- und Handlungsweisen der Belegschaft 
(-ssegmente) mitbestimmen. Da auch das Management und die Arbeitgeberver-
bände im Zusammenspiel mit der Belegschaft interagieren, wird der Betriebsrat 
zur »Grenzinstitution« (Fürstenberg 1958), der zwischen den unterschiedlichen 
Akteuren und deren Interessen vermittelt, also in gewisser Weise eine interme-
diäre Rolle einnimmt (so auch Müller-Jentsch 1982 am Beispiel der Gewerk-
schaften). Deutlich wird, dass der Beteiligung in demokratischen Prozessen auf 
Seiten der Beschäftigten und ihrer Interessenvertretungen eine zentrale Rolle zu-
kommt (siehe auch Rehder 2006 am Beispiel von Co-Management-Praktiken). 
Aus der Perspektive des Managements wiederum gilt es, die Schwierigkeiten der 
Interessenaggregation in Arbeitgeberverbänden (dazu Behrens 2011, 2018) zu 
handhaben und in der Akteurskonstellation im Betrieb kompetent zu agieren. 
Indem derart im System industrieller Beziehungen interagiert wird, entstehen 
die sozialen Praktiken der Arbeitsregulation in der jeweiligen Organisation (und 
im interorganisationalen Netzwerk).
Die Interessenvertretung im dualen System industrieller Beziehungen ist zwar 
die mit Abstand (noch) wichtigste, aber beileibe nicht die alleinige Form der 
Arbeitsregulation in der Bundesrepublik Deutschland (s. dazu auch die Syste-
matik in Windeler & Wirth 2004 und die Fallstudie von Wirth 2014). Aktuell 
verliert das duale System industrieller Beziehungen mit der Vertretung von Be-
schäftigteninteressen über Betriebsräte und der Bindung an einen Tarifvertrag 
in Ost- und Westdeutschland an Bedeutung. Haustarifverträge gewinnen an 
Relevanz, und insbesondere in Ostdeutschland wächst die Zahl der Betriebe, 
die nicht (mehr) an einen Branchentarifvertrag gebunden ist, aber über einen 
Betriebsrat verfügt – eine Folge der Stabilität der Institution Betriebsrat (Ellguth 
2007, S. 157; zu den aktuellen Zahlen s. Ellguth & Kohaut 2019, 2020). Wolfgang 
Schroeder (2016, S. 378) hat dafür die Landschaft der Arbeitsregulation in die 
»drei Welten der Arbeitsbeziehungen« eingeteilt: In der ersten Welt (zumeist 
angesiedelt im Verarbeitenden Gewerbe der exportorientierten Industrie, den 
Großbetrieben sowie im öffentlichen Dienst) interagieren weiterhin verpflich-
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tungsfähige Kollektivakteure der Arbeitnehmenden und der Arbeitgebenden, die 
sozialpartnerschaftliche Abkommen und Tarifverträge aushandeln. Sie verfügen 
häufig über konditionierte Öffnungsklauseln, mit denen eine Anpassung an die 
betriebsindividuelle Lage möglich ist. Durch die Existenz funktionsfähiger be-
trieblicher Interessenvertretungen kann sich in diesem Segment der Ökonomie 
die in diesem Band beschriebene Dualität ausbilden; die Ergebnisse der Inter-
aktionen orientieren sich an »einer erwartbaren Regelpraxis« (Schroeder 2016, 
S. 378), wie er auch in einem Stil industrieller Beziehungen vom Typ der ko-
operativen Konfliktverarbeitung zum Ausdruck kommt. Anpassungen an neue 
Herausforderungen, z. B. der Bedeutungszugewinn von Finanzmarktakteuren in 
den Volkswirtschaften, werden eher kooperativ denn konfliktär von den Akteu-
ren bearbeitet. In der zweiten Welt der Arbeitsbeziehungen (in der KMU’s und 
Teile des öffentlichen Dienstes verankert sind) ist die Stärke der Gewerkschaften 
nicht selbstverständlich und die branchenbezogene und regionale Deckungsrate 
von Flächentarifverträgen bei steigender Anzahl von Haustarifverträgen nied-
riger; die Arbeitgebendenverbände agieren häufig deutlich konfliktorientierter. 
Die Akteure erhalten Konkurrenz von Berufsgewerkschaften, was zuweilen in 
einen Überbietungswettbewerb von Gewerkschaften und in eine pluralistische 
Tarifvertragslandschaft mündet. In der dritten Welt der Arbeitsbeziehungen (vor 
allem in klein- und mittelständischen Betrieben, dem privaten Dienstleistungs-
sektor und dem Handwerk, in Ostdeutschland) sind weder Arbeitgeberverbände 
noch Gewerkschaften nennenswert vertreten. Hier können die unterschiedlich 
stark auftretenden prekären Arbeitsverhältnisse von Gewerkschaften und  – 
sofern vorhanden – von den betrieblichen Interessenvertretungen auch kaum 
eingehegt werden; den Arbeitgeberverbänden gelingt es nicht, die organisations-
unwilligen Unternehmen zu organisieren. Die Folge ist weitgehende Tariflosig-
keit, die durch eine Unterbietungskonkurrenz durch christliche Gewerkschaften 
verschärft wird. Es kommt zum »Konflikt ohne Partnerschaft« (Streeck 2016, 
S. 59). In dieser Welt, die prosperierende und gut zahlende Bereiche wie den IT-
Sektor, aber auch Niedriglohnbereiche umfasst, ist der Staat für die Festlegung 
der Arbeitsbedingungen der wichtigste Akteur.
Aus dieser Aufteilung, die u. a. durch die organisatorische Schwäche der Ge-
werkschaften bedingt ist, zieht Schroeder den Schluss, dass vor allem eine kon-
sequente »Mitgliederpolitik« (Schroeder 2016, S. 380  ff.; ausführlich Schroeder 
& Fuchs 2019) in Verbindung mit Organizing eine Angleichung an Standards 
der ersten Welt erreichen kann. Erst dann verfügen die Gewerkschaften über die 
dafür grundlegende Organisationsmacht, die sie wiederum für die Einbeziehung 
in Netzwerke mit Arbeitgeberakteuren attraktiv machen. Sie können dann auch 
ihre institutionelle Macht erhalten oder sogar ausbauen.
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Zum Weiterlesen:
Konzise Einführungen zu den zentralen Institutionen der industriellen Bezie-

hungen in der Bundesrepublik Deutschland hat der Nestor der deutschen In-
dustrial Relations-Forschung, Walther Müller-Jentsch, geschrieben:

Müller-Jentsch, W. (2018). Tarifautonomie. Über die Ordnung des Arbeitsmarktes 
durch Tarifverträge. Wiesbaden: VS.

Müller-Jentsch, W. (2019). Mitbestimmung. Arbeitnehmerrechte im Betrieb und 
Unternehmen. Wiesbaden: VS.

Sehr detailliert (auch unter Berücksichtigung des öffentlichen Sektors und euro-
päischer Aspekte) informiert das Lehrbuch von Berndt Keller:

Keller, B. (2008). Einführung in die Arbeitspolitik. München/Wien: Olden-
bourg.

Recht anspruchsvolle Aufsatzsammlungen, die auf zentrale Aspekte industrieller 
Beziehungen eingehen, sind

Müller-Jentsch, W. (2008). Arbeit und Bürgerstatus. Studien zur sozialen und in-
dustriellen Demokratie. Wiesbaden: VS.

Müller-Jentsch, W. (Hrsg.). (1999). Konfliktpartnerschaft. Akteure und Institu-
tionen der industriellen Beziehungen. 3. Aufl. München/Mering: Hampp.

Unterschiedliche Fachzeitschriften setzen sich mit dem Gegenstand industrieller 
Beziehungen auseinander: Aus industriesoziologischer Perspektive themati-
siert die

• Zeitschrift ›Arbeit  – Zeitschrift für Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltung und 
Arbeitspolitik‹

Fragen industrieller Beziehungen.
Die vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut in der Hans-Böck-

ler-Stiftung herausgegebene
• Zeitschrift ›WSI Mitteilungen‹ veröffentlicht neben Aufsätzen zu sozial- und 

arbeitsmarktpolitischen Fragen auch Beiträge zu Fragen der industriellen 
Beziehungen.

• Die Zeitschrift ›Industrielle Beziehungen – Zeitschrift für Arbeit, Organisation 
und Management‹ ist die zentrale Veröffentlichung im Feld der industriellen 
Beziehungen in Deutschland.

Daneben erscheinen in weiteren sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Zeit-
schriften sporadisch Veröffentlichungen zu Fragen der industriellen Bezie-
hungen.

Die internationale wissenschaftliche Debatte wird vor allem in drei Zeitschriften 
geführt:

• Industrial Relations,
• Industrial and Labor Relations Review und dem
• British Journal of Industrial Relations.
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1 Einleitung

In dem einleitenden Beitrag in diesen Band wurde von Martin Allespach und 
Max Rudel konstatiert, dass die Mitbestimmung der Arbeitnehmer:innen nicht 
nur in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen eine untergeordnete Rolle 
spielt, sondern auch in der Personalwirtschaftslehre bestenfalls den Status eines 
(das Management beschränkenden) Kontextfaktors hat. Lediglich in politikori-
entierten Ansätzen der Personalwirtschaftslehre (Breisig 2016; Wimmer & Neu-
berger 1998) wird sie ernsthaft aufgegriffen. Diese Befunde hinsichtlich der (De-
Thematisierung von) Mitbestimmung überraschen, weil die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer:innen auf einer gesellschaftlichen Ebene als ein Kernelement der 
Sozialen Marktwirtschaft gilt (Müller-Jentsch 2011, 2019). Aus der Perspektive 
von Kotthoff (1994) und Müller-Jentsch (2008) verleiht sie den Beschäftigten 
»Bürgerstatus« und lässt die »Demokratie nicht am Werkstor enden«. Aber auch 
aus einer Managementperspektive irritiert dieser Befund, weil in Betrieben, Un-
ternehmen und Konzernen Mitbestimmungsorgane aktiv sind und Studierende 
lernen müssen, mit ihnen konstruktiv und lösungsorientiert umzugehen. Neuere 
Befunde empirischer Studien zeigen sogar, dass (einige) Interessenvertretungen 
der Arbeitnehmer:innen das Unternehmungsnetzwerk, ein relativ stabiler Be-
ziehungszusammenhang zwischen rechtlich selbstständigen Unternehmungen 
(Windeler 2001), als Bezugspunkt ihres Mitbestimmungshandelns entdecken 
(Hertwig et al. 2019; Helfen et al. 2020). Dies führt letztendlich zu einer Er-
weiterung der Reichweite von Mitbestimmung. Oder sie praktizieren sogar eine 
»Mitbestimmung ohne Mitbestimmungsrechte« (Hertwig & Wirth 2019), indem 
sie andere Ressourcen einer Interessenvertretung mobilisieren und auf neue 
Gegenstände – in diesem Fall die Gestaltung der Wertschöpfungskette durch 
Insourcing, einer originären Managemententscheidung, – beziehen.
Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer:innen – dies zeigen zahlreiche Unter-
suchungen – führt zu ökonomischen Folgen. Die meisten Studien zeigen Effek-
tivitäts- und Effizienzvorteile mitbestimmter Unternehmungen auf (für einen 
entsprechenden Überblick siehe z. B. Frick 2005). Angesichts des Anspruchs der 
Betriebswirtschaftslehre, für Tätigkeiten in Betrieben und Unternehmungen zu 
qualifizieren – also praxisrelevant auszubilden –, ist es deshalb zwingend erfor-
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derlich, (in) die Mitbestimmungspraxis einzuführen. Empirische Studien zu die-
ser zeigen, dass sie trotz einer weitgehenden Verrechtlichung und damit gleicher 
rechtlicher Kontextbedingungen sehr heterogen ist. Sie ist also – in den Worten 
von Luhmann (1984) – kontingent, das heißt anders möglich, aber nicht beliebig 
(s. dazu z. B. Weltz 1977; Kotthoff 1981, 1994). Das bedeutet, dass auch in einer 
betriebswirtschaftlichen Ausbildung (anhand von realen Fällen1) eine Einfüh-
rung in Mitbestimmung erfolgen sollte, um einem »Praxisschock« vorzubeugen, 
eine hohe Ausbildungsqualität zu gewährleisten und um eine reflexive(-re) Pra-
xis vorzubereiten. Der vorliegende Beitrag unternimmt einen solchen Versuch, 
indem er anhand ausgewählter Handlungsfelder des Personalmanagements in 
die jeweiligen betriebswirtschaftlichen Grundlagen einführt und Fälle zur Dis-
kussion stellt.2 Darüber hinaus werden die (eher normativ-präskriptiven) Über-
legungen der Betriebswirtschaftslehre – sofern möglich – mit den empirischen 
Ergebnissen aus sozialwissenschaftlicher Forschung angereichert. Das Ziel dieser 
Vorgehensweise ist eine verstärkte Berücksichtigung empirischer Ergebnisse in 
der Ausbildung und für die Qualifizierung.
Um das Ziel einer Einführung in die Mitbestimmungspraxis zu erreichen, wird im 
nächsten Schritt in Handlungsfelder des Personalmanagements unter Berücksich-
tigung der Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte eingeführt. Die Darstellung 
ist exemplarisch, denn sie konzentriert sich auf vier zentrale Handlungsfelder des 
Personalmanagements, nämlich die Personalplanung, die Personalbeschaffung, 
den Personaleinsatz und den Personalabbau. Diese wurden ausgewählt, weil sie 
sich besonders eignen, Mitbestimmungspraxis zu illustrieren. Daran anknüpfend 
werden aus einer Vielfalt von Ansätzen zwei Theorieansätze vor- und gegenüber-
gestellt, die Mitbestimmung und Personalmanagement in sehr unterschiedlicher 
Weise thematisieren: Erstens die Transaktionskostentheorie, die in der betriebs-
wirtschaftlichen Perspektive eine gewisse Dominanz errungen hat, ohne dass 
sie immer auf den Gegenstand der Mitbestimmung angewandt wird; zweitens 
den arbeitspolitischen Ansatz des Personalmanagements, der die konsensuellen 
und konfliktären Elemente in der sozialen Ordnung ›Betrieb‹ in den Mittelpunkt 
seiner Argumentation stellt und für die Analyse der Personalmanagementpraxis 
fruchtbar macht. Abschließend wird in gebotener Kürze auf ausgewählte Aspekte 
eingegangen, die in diesem einführenden Beitrag nicht betrachtet werden können. 
Dazu gehören die Projektifizierung der Personalarbeit, der Bedeutungszuwachs 
von interorganisationalem Personalmanagement und die Folgen der Digitalisie-
rung von Wertschöpfungsprozessen für Personal(-management).

1 Gleichwohl werden – um die Anonymität der Akteure zu gewährleisten – Angaben zu 
Unternehmungen und handelnden Personen mit fiktiven Namen bzw. Bezeichnungen ein-
geführt.

2 Der Autor freut sich unter carsten.wirth@h-da.de über konstruktives Feedback.

mailto:carsten.wirth@h-da.de
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2 Ausgewählte Handlungsfelder des 
Personalmanagements

2.1 Personalplanung

Begriff, Gegenstand und Ziele der Personalplanung
Personalplanung ist die gedankliche Vorwegnahme zukünftigen personalwirt-
schaftlichen Handelns (RKW 1996, S. 2). Dabei sollen Unterschiede zwischen 
einem angestrebten Zustand (Soll) und dem jetzigen Zustand (Ist) vermieden 
werden, indem das Management eingreift. Dies betrifft die Handlungsfelder des 
Personalmanagements in quantitativer (z. B. Köpfe/headcounts oder fulltime 
equivalents [FTE]) und in qualitativer Hinsicht (z. B. hinsichtlich von Qualifika-
tionen), aber auch in zeitlicher (z. B. morgens, mittags, abends; im Wochen- oder 
Jahresverlauf) und in räumlicher Hinsicht (z. B. Filiale A, B oder C; Werk A, B 
oder C; Land A, B oder C) (Oechsler & Paul 2019).
Die Personalplanung wird von der Unternehmungsstrategie, aber auch von an-
deren von Planungen in anderen Handlungsfeldern wie der Produktions-, Ab-
satz-, Beschaffungs-, Investitions- und Finanzplanung beeinflusst (Breisig 2016, 
S. 99  f.).
Abbildung 1 zeigt diese wechselseitige Beeinflussung von Unternehmensstrate-
gie und Personalplanung einerseits sowie von anderen Teilplanungen der Unter-
nehmensplanung und Personalplanung andererseits. Verfolgt beispielsweise eine 
Unternehmung eine Strategie der Kostenführerschaft, bei der sie Wettbewerbs-
vorteile durch besonders niedrige Kosten erzielen will, liegt es nahe, die Per-
sonalkosten zu senken. Dies kann z. B. durch unterdurchschnittliche Löhne und 
Sozialleistungen bei gegebener Arbeitsproduktivität erfolgen oder durch eine 
überdurchschnittliche Produktivität solange die überdurchschnittlichen Löhne 
nicht die relative Steigerung der Produktivität überkompensieren; die über-
durchschnittliche Produktivität – so lehren uns effizienzlohntheoretische Über-
legungen (s. dazu Sesselmeier & Blauermel 1997) – wäre dann die Folge von 
verringerter Fluktuation, Absentismus, Motivation bzw. Angst vor dem Verlust 
eines besser als üblich bezahlten Arbeitsplatzes, verbessertem Arbeitsangebot 
oder dem wechselseitigen »Beschenken« von Arbeitgeber und Beschäftigten 
(Pfeil von der Unternehmungsstrategie zur Personalplanung). Umgekehrt er-
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möglicht ein bestimmtes Personal – Neuberger (1994) spricht von Arbeitsver-
mögen – bestimmte Strategien (Pfeil von der Personalplanung zur Unterneh-
mungsstrategie). Die mit der Personalplanung einhergehende Personalauswahl 
und die Qualifikation bzw. Qualifizierung von Beschäftigten ermöglichen bzw. 
restringieren bestimmte Strategien. So dürfte es schwierig sein, mit gering quali-
fizierten und wenig motivierten Beschäftigten eine auf Innovation, Qualität und 
Serviceorientierung basierende Strategie der Differenzierung von den Wett-
bewerbern zu verfolgen.
Aus der Personalplanung ergeben sich auch Auswirkungen auf andere Hand-
lungsfelder der Unternehmensplanung (Pfeil von der Personalplanung zu den 
anderen Handlungsfeldern der Unternehmensplanung). Beispielsweise ist mit 
einem gegebenen Personal nur eine bestimmte (quantitative und/oder quali-
tative) Produktion möglich. Umgekehrt bedingen beispielsweise Vorgaben aus 
der Absatzplanung Möglichkeiten und Grenzen einer Personalplanung, da die 
Kosten für das Personal aus den Erlösen verkaufter Waren oder Dienstleistungen 
finanziert werden müssen (Pfeil von den anderen Handlungsfeldern der Unter-
nehmensplanung zur Personalplanung).
Personalplanung umfasst unterschiedliche Gegenstände. Tabelle 1 illustriert 
dies:

Teil 3/Grafik 28

Unternehmungsstrategie

Personalplanung

Absatz-, Produktions-, Investitions-, Finanzierungs-  
und Beschaffungsplanung

Zusammenspiel von Unternehmungsstrategie,  
Personalplanung und anderen Teilplanungen der Unternehmensplanung

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 1 
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Tabelle 1: Gegenstände der Personalplanung

Personalplanung

Bedarfsplanung Beschaffungsplanung Einsatzplanung Entwicklungsplanung 
Abbauplanung

Personalkostenplanung

Quelle: in Anlehnung an Breisig, 2016, S. 100

Von zentraler Bedeutung ist die Personalbedarfsplanung, in der der quantitative 
und qualitative Personalbedarf ermittelt wird. Je nachdem, ob ein quantitativer 
oder qualitativer (Netto-) Personalbedarf diagnostiziert wird, werden die Folge-
planungen der Personalbeschaffung, der Personalentwicklungsplanung und ggfs. 
der Personalabbauplanung durchgeführt. Die Personaleinsatzplanung sieht die 
gedankliche Vorwegnahme des Einsatzes der Arbeitnehmer:innen in zeitlicher, 
räumlicher und inhaltlicher Sicht vor. Die Personalentwicklungsplanung setzt 
sich mit dem angestrebten Kompetenzerwerb auseinander und liefert als solche 
einen Beitrag zum eigenständigen Handlungsfeld der Personalentwicklung, die 
rein funktionalistisch, also nur mit Anforderungsbezug und ökonomischen Ver-
wertungsinteressen, oder proaktiv, interessenbezogen und gestaltungsorientiert, 
durchgeführt werden kann. Sie hätte dann ein emanzipatorisches Potenzial 
(Allespach 2016). Die Personalabbauplanung thematisiert die Verringerung des 
Personalbestandes. Begleitet wird dies von einer Personalkostenplanung, die die 
anderen Elemente der Personalplanung überlagert.
Mit der Personalplanung sind aus betriebswirtschaftlicher Perspektive mehrere, 
z. T. konfliktäre Ziele verknüpft. Auf der eine Seite soll sie dazu beitragen, dass 
der Personalbestand bei gegebenem Output minimiert wird; auf der anderen 
Seite soll sie aber auch Kapazitätsengpässe vermeiden. Ferner zielt sie darauf ab, 
dass eine Anpassung an sich verändernde Umwelten durch rechtlichen, wirt-
schaftlichen, sozialen und/oder technologischen Wandel möglich ist und – so in 
einschlägigen Lehrbüchern – dass weder eine Unter- noch eine Überforderung 
des Personals erfolgt (Oechsler & Paul 2019, S. 185). Dazu werden die Umwelt 
und die Unternehmung beobachtet, Daten erhoben und im Handeln und mit 
Bezug zu Planzahlen verwertet (Beobachtungsfunktion). Sie ermöglicht ferner 
einen kontinuierlichen Abgleich zwischen Plan- und Ist-Zahlen – und zwar in 
quantitativer als auch qualitativer Hinsicht. Indem die Personalplanung derart 
gehandhabt wird, trägt sie zum Unternehmenserfolg bei, indem sie – wenn sie 
ernst genommen wird – Informationen für die strategische (Neu-) Ausrichtung 
des Unternehmens bereitstellt (Oechsler & Paul 2019, S. 186  f.).
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Der Prozess der Personalplanung
Der Prozess der Personalplanung setzt – idealtypischer Weise – mit der Infor-
mationssuche ein, ermittelt den Personalbedarf und vergleicht diesen mit dem 
Personalbestand und leitet in einem dritten Schritt die Folgeplanungen ab. Ab-
bildung 2 stellt diesen Zusammenhang grafisch dar:

Abbildung 2

Schritt 1: Ausgehend von der Unternehmungsstrategie und -planung sucht das 
Management nach internen personalbedarfsrelevanten Informationen wie z. B. 
die geplante Absatz- und Produktionsmenge. In Abstimmung mit diesen ande-
ren Teilplanungen ist der Bruttopersonalbedarf (Soll) in quantitativer (s. unten) 
und qualitativer Hinsicht zu planen. Für die Planung von Letzterem werden – 
sofern vorhanden – z. B. Stellenpläne und Qualifikationsprofile ausgewertet. Die 
Bedeutung von Rationalisierungsmaßnahmen, Fluktuation und Verrentungen 
gehen des Weiteren indirekt in die Bestimmung des Bruttopersonalbedarfs ein. 
Unternehmungsexterne Informationen wie z. B. die Entwicklung des Arbeits-
marktes, der Konjunktur, technologische Veränderungen und Tarifpolitik geben 
nicht nur Hinweise in planerischer Hinsicht, sondern auch Auskunft darüber, 
ob die eigenen Planungen überhaupt realisierbar sind und wenn ja, zu welchen 
Kosten.

Teil 3/Grafik 2

Handlungsfelder der Personalplanung

Schritt 1:
Informationssuche

Beschaffungsplanung

Einsatzplanung
Kostenplanung

Entwicklungsplanung

Freisetzungsplanung

Schritt 2:
Ermittlung des Personalbedarfs

Schritt 3:
Ableitung der Folgeplanungen

Informationen  
aus der internen Umwelt

Ermittlung des Brutto- 
personalbedarfs (Soll)

Nettopersonalbedarf 

Ermittlung des Personal- 
bestands (Ist)

Informationen  
aus der externen Umwelt

Quelle: nach Oechsler/Paul, 2018, S. 187
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Schritt 2: Die Ermittlung des Nettopersonalbedarfs erfolgt selbst in drei Schrit-
ten. Abbildung 3 illustriert den Berechnungsvorgang:

Abbildung 3

Die Ermittlung des Bruttopersonalbedarfs beginnt mit der Erfassung des ge-
samten Arbeitszeitbedarfs in produktiven und administrativen Bereichen für die 
Realisierung einer bestimmten (geplanten) Absatzmenge. Dabei ist neben dem 
Einsatzbedarf auch ein sogenannter Reservebedarf für z. B. Urlaub, Weiterbil-
dung, Einarbeitung oder Fehlzeiten einzukalkulieren. In einem weiteren Schritt 
wird der Personal-Ist-Bestand unter Berücksichtigung personeller Veränderun-
gen im Planzeitraum, also den Zu- und Abgängen, errechnet. Zu den Zugängen 
gehören z. B. Rückkehrer:innen aus der Elternzeit oder aus einem Sabbatical; 
zu den Abgängen zählen beispielsweise Beschäftigte, die die Zusammenarbeit 
mit der Unternehmung im Rahmen einer Eigenkündigung beenden oder in den 
Ruhestand treten. In einem letzten Schritt wird der Nettopersonalbedarf quan-
tifiziert, der sich – im positiven Fall – aus einem Neubedarf (z. B. wegen einer 
erhöhten Absatzmenge) und dem Ersatzbedarf (als Ausgleich für die Differenz 
von Zu- und Abgängen) zusammensetzt. Im negativen Fall ist der Bruttoper-
sonalbedarf geringer als der Personalbestand (Ist-Bestand). Daraus folgt dann 
ein Freistellungsbedarf bzw. ein/e Personalabbau(planung).

Teil 3/Grafik 3

Schrittfolge zur Personalbedarfsplanung

1. Schritt:
Bruttopersonalbedarf

– =2. Schritt:
Personalbestand

Ist-Personalbestand >
Bruttopersonalbedarf,
so ergibt sich ein negativer
Nettopersonalbedarf oder
ein Freistellungsbedarf

3. Schritt:
Nettopersonalbedarf

Neubedarf

Einsatzbedarf 
Arbeitsmenge X
Zeitbedarf pro

Arbeitsvorgang/
Arbeitszeit

Ist-Bestand

Ersatzbedarf

Reservebedarf 
(wg. Urlaub, Krankheit, 

Anlernung etc.)
Voraussichtliche 
Veränderungen 
im Planzeitraum

Quelle: nach Breisig, 2016, S. 103
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Schritt 3: Vor dem Hintergrund der Personalbedarfsberechnung in Verbindung 
mit der Informationssuche erfolgt die Ableitung der Folgeplanungen. Bei einem 
positiven Nettopersonalbedarf ist eine Personalbeschaffungsplanung (intern/
extern?, Rekrutierungsweg?, Mehrarbeit etc.), bei einem negativen Wert ist eine 
Personalabbau- bzw. Freisetzungsplanung (Kündigungen, Aufhebungsverträge, 
Nichtübernahme von befristet Beschäftigten, Abbau von Leiharbeit?) vorzu-
nehmen. Im Rahmen der Personaleinsatzplanung wird kurzfristig eine kapazi-
tätsmäßige und zeitliche Zuordnung von Mitarbeiter:innen vorgenommen; lang-
fristig geht es darum, die Qualifikation an (neue) Anforderungen anzupassen. 
Letzteres schlägt sich vor allem in einer Personalentwicklungsplanung nieder, die 
beispielsweise die Anpassung der Qualifikationen der Mitarbeitenden an techno-
logische Veränderungen durch Weiterbildungsmaßnahmen organisieren muss.3 
Im Zuge einer Personalkostenplanung geht es darum, die Kosten des Personal-
bedarfes unter besonderer Berücksichtigung der direkten Kosten des Personal-
einsatzes (Löhne und Gehälter) und den indirekten Kosten (z. B. Sozialversiche-
rungskosten des Arbeitgebers) mit den Umsätzen bzw. Erlösen und anderen Teil-
planungen (z. B. der Produktions- und Finanzplanung) kompatibel zu machen. 
Dies ist – auch für Betriebsratsmitglieder – in einem wettbewerblichen Umfeld 
eine wichtige Aufgabe, wenn nicht riskiert werden soll, dass Unternehmungen 
in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und damit Arbeitsplätze gefährdet 
werden (Oechsler & Paul 2019).
Die Teilplanungen der Personalplanung spielen zusammen. Oechsler & Paul 
(2019, S. 190) weisen darauf hin, dass in einer Rezession durch eine antizipative 
Personalplanung eine Personalabbauplanung vermieden werden kann, wenn 
z. B. die Personalbeschaffungsplanung rechtzeitig quantitativ angepasst wird, die 
Personalentwicklungsplanung die nicht mehr benötigten Mitarbeiter:innen für 
andere Aufgaben qualifiziert und die Personaleinsatzplanung sicherstellt, dass 
diese Beschäftigten in anderen Bereichen aufgenommen werden können. Gleich-
wohl gilt es zu berücksichtigen, dass alle Planungen mit einer erheblichen Un-
sicherheit behaftet sind, weil Wandel in der Unternehmungsumwelt oder neue 
dominante Koalitionen in der Unternehmung Planungen obsolet werden lassen 
können.

3 Diese reaktive und in der Betriebswirtschaftslehre bislang dominante Sichtweise auf Per-
sonalentwicklung wird kritisiert, weil diese einerseits die gestaltenden und proaktiven Po-
tenziale von Personalentwicklung (-splanung) negieren, die Lernbedürfnisse der Akteure 
vernachlässigen und wenig Zukunftsbezug durch die Generierung von Potenzialen schafft, 
andererseits ein unterkomplexes Verständnis von Personalentwicklung (-splanung) besitzt 
(Neuberger, 1994).
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Instrumente der Personalbedarfsplanung
Für die Ermittlung des Personalbedarfs stehen unterschiedliche Verfahren zur 
Verfügung (s.  dazu Oechsler & Paul 2019, S.  190  ff.). Abbildung  4 gibt einen 
Überblick:

Abbildung 4

Mathematisch-statistische Verfahren ermitteln den Personalbedarf mittels sta-
tistischer Methoden, indem sie Erkenntnisse der Vergangenheit in die Zukunft 
fortschreiben. So werden etwa im Fall von Korrelationsrechnungen auf Basis von 
Erfahrungen oder analytischer Zusammenhangprüfung (z. B. zwischen Umsatz 
und Personalbedarf, Verkaufsfläche und Personalbedarf, Arbeitsproduktivität 
und Stückzahlen) Personalbedarfe ermittelt.
In der Praxis haben intuitive Verfahren eine weite Verbreitung gefunden. Mittels 
Erfahrungen und Intuition wird versucht, die Planungsgröße abzuschätzen. So 
werden von Führungskräften und/oder den für die Planung Verantwortlichen 
die Personalbedarfe in einem einfachen Schätzverfahren ermittelt. Etwas avan-
cierter ist die Szenario-Technik, die mittels strukturierter Kommunikations- und 
Entscheidungsverfahren bei hoher Unsicherheit und Komplexität Pläne für un-
terschiedliche Szenarien der weiteren Entwicklung zu einer wahrscheinlichen 
Entwicklung verdichtet. Sie beginnt mit der Identifikation wahrscheinlicher Ein-
flussgrößen, die nach Wichtigkeit und Wahrscheinlichkeit priorisiert werden. Im 
Anschluss daran werden Zukünfte auf Basis dieser Faktoren und von Störfak-
toren gebildet. Diese variieren in der Regel zwischen einer Trendfortschreibung, 
die zu einem Trendszenario führt und einem Best und einem Worst Case-Szena-
rio. Beispielsweise ist zu erwarten, dass Automobilhersteller und ihre Zulieferer 
sich mittels solcher Szenarien auf die Zukunft nach dem konventionellen Antrieb 
einstellen und dementsprechend ihre Personalbedarfe in quantitativer und quali-
tativer Hinsicht überprüfen.

Teil 3/Grafik 4
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Quelle: nach Oechsler/Paul, 2018, S. 190 ff.



Personalmanagement und Mitbestimmung – Eine Einführung

94

Arbeitswissenschaftliche Verfahren finden vor allem in den operativen Berei-
chen von Industriebetrieben Anwendung. Sie erfreuen sich aber auch in Dienst-
leistungsbetrieben mit standardisierten Produkten und Dienstleistungen, z. B. in 
der Systemgastronomie, zunehmender Beliebtheit. Bei einem REFA-Verfahren 
werden einzelne Tätigkeiten in einzelne Arbeitsvorgänge aufgelöst, um daran 
anknüpfend unter Berücksichtigung von Rüst-, Erhol- und Störzeiten die Zeit 
für jeden Arbeitsvorgang zu messen und auf diese Weise die Gesamtzeit für 
den Produktionsvorgang zu ermitteln. Ganz ähnlich werden MTM-Methoden4 
angewandt, bei denen Bewegungsstudien und Zeiterfassungen für die einzelnen 
Tätigkeiten durchgeführt werden.
Bei einem Qualifikationsvergleich ergibt sich die Personalbedarfsprognose aus 
dem Abgleich zwischen den vorhandenen und den benötigten Kompetenzen. 
Letztere werden aus Stellenbeschreibungen (sofern vorhanden) und/oder von 
Führungskräften gewonnen. In Umbruchsituationen kann der qualitative Per-
sonalbedarf auch aus technologischen Trends (z. B. zur Elektromobilität) abge-
leitet werden. Die im Betrieb vorhandenen Kompetenzen werden mittels Fremd- 
und Selbsteinschätzung erhoben. Ergibt sich ein Unterschied zwischen vorhan-
denen und benötigten Kompetenzen, kann dem im Fall eines Defizits mittels 
Personalentwicklungsplanung oder durch eine veränderte Personaleinsatzpla-
nung Rechnung getragen werden; im Fall einer Überqualifizierung kann die Per-
sonaleinsatzplanung für die Übertragung anspruchsvollerer Aufgaben sorgen.
Organisatorische Verfahren verwenden unterschiedliche Orientierungen als 
Grundlage – letztendlich – von Schätzungen. So werden bei einer Leitungsspan-
nenmethode Annahmen hinsichtlich der optimalen Leitungsspanne getroffen 
und dementsprechend die Gruppengrößen bemessen; bei Analogieschlüssen 
orientiert man sich an vergleichbaren Unternehmen. Die Rosenkranzformel, die 
vor allem in der öffentlichen Verwaltung zur Anwendung kommt, unterscheidet 
aufgabenbezogene und sonstige Tätigkeiten und ermittelt für beide Terme den 
jeweiligen Zeitbedarf. Bei der Stellenplanmethode, die ebenfalls vor allem im 
öffentlichen Dienst zur Anwendung kommen dürfte, ergibt sich der Personal-
bedarf aus den unbesetzten Stellen.
Zwar existiert ein umfassender Methodenkanon in der Betriebswirtschaftslehre; 
in der Unternehmenspraxis kommt dieser – so die wenigen Studien zur Praxis 
der Personalplanung – kaum zum Einsatz (Breisig 2016, S. 109  f.). Eine Studie im 
Auftrag der Deutsche Gesellschaft für Personalführung aus den 1970er-Jahren 
in 20 deutschen Großunternehmungen weist eine nur geringe Verbreitung von 
Personalplanung nach (RKW 1990). Zu ähnlichen Befunden kommt auch eine 
Untersuchung des Instituts für Sozialwissenschaftliche Forschung, München 
(ISF), die das Planungsverhalten von Unternehmungen untersuchte (Semlinger 

4 MTM steht für methods of time measurement.
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1989). Andere Planungen, z. B. Absatz- und Produktionsplanung, sind weitaus 
differenzierter; Personalplanung ist nachrangig und ihr Vorhandensein stark 
größenabhängig: Je größer die Unternehmung desto wahrscheinlicher wird eine 
Personalplanung. Dieser Befund geht mit der Existenz von Betriebsräten, die 
bei der Personalplanung ein Beratungsrecht haben und auch Vorschläge für die 
Strukturierung der Personalplanung einbringen können (s. dazu Mitbestimmung 
bei der Personalplanung weiter unten), und mit der höheren Wahrscheinlichkeit 
des Vorhandenseins einer professionalisierten Personalabteilung einher. Zudem 
ist der Planungshorizont mit vier bis zwölf Monaten eher kurz. Sadowski (2002, 
S. 230) erklärt dies mit der hohen Unsicherheit, der Unternehmungen ausgesetzt 
sind. Wimmer & Neuberger (1988, S. 125) berichten von Praktiken der Personal-
planung aus einem Großunternehmen, die angesichts der Komplexität und der 
Unvorhersehbarkeit des Geschehens in der Unternehmensumwelt und im Un-
ternehmen einer Rationalitätsfassade à la Meyer & Rowan (1977) entsprechen. 
Neuere Befunde aus der WSI-Betriebsrätebefragung 2018 konstatieren Stellen-
besetzungsprobleme nicht nur wegen unattraktiver Arbeitszeiten, Entgelte und 
Arbeitsbedingungen, sondern auch aufgrund der dadurch ausgelösten Folge-
probleme wie Unterbesetzung und Personalengpässe in kritischen Funktionen 
sowie mit den damit einhergehenden weiteren Verschlechterungen der Arbeits-
bedingungen als Folge einer unzureichenden Personalplanung. Diese berück-
sichtigt nämlich häufig nicht Krankenstand, Absenz wegen Weiterbildung und 
Urlaub (Ahlers et al. 2020). Mit anderen Worten: Personalplanung geht häufig 
von Bruttoarbeitszeiten und nicht von Nettoarbeitszeiten aus. Gefordert wird 
deshalb eine verstärkte Berücksichtigung strategischer Aspekte in der Personal-
planung (s. dazu auch Giertz & Stracke 2019). Dies hat auch Konsequenzen für 
die Mitbestimmung der Personalplanung durch den Betriebsrat.

Mitbestimmung bei der Personalplanung
Personalplanung berührt die Interessen von Arbeitgeber:innen auf der einen 
Seite sowie von Arbeitnehmer:innen auf der anderen Seite in massiver Weise 
(s. dazu und im Folgenden Breisig 2016, S. 110  ff.). Das Management sucht nach 
Möglichkeiten, durch eine Personalplanung die Wirtschaftlichkeit eines Betriebs 
bzw. einer Unternehmung zu erhöhen, indem sie das Personal in der richtigen 
Quantität und Qualität am richtigen Ort zum passenden Zeitpunkt einsetzt. Das 
Management trifft also im Rahmen der Personalplanung Grundsatzentscheidun-
gen, die später in personelle Einzelmaßnahmen wie Kündigungen, Versetzungen 
oder Aufstiege und die (Nicht-) Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen mün-
den. Diese sind durch mehr oder minder starke andere Mitbestimmungsrechte, 
z. B. bei personellen Einzelmaßnahmen wie Versetzungen (§§  99  ff. BetrVG) 
oder Kündigungen (§§ 102  ff. BetrVG), aber auch durch weitgehende Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrates in Fragen der innerbetrieblichen Stellenausschrei-
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bung (§ 93 BetrVG), Beurteilungsgrundsätze (§ 94 BetrVG), Auswahlrichtlinien 
(§ 95 BetrVG) und die Berufsbildung (§§ 96  ff. BetrVG) durch den Betriebsrat 
mitbestimmt. Für die Arbeitnehmer:innen stellt die Personalplanung wichtige 
Rahmenbedingungen für ihre Beschäftigungssicherheit, ihren Arbeitseinsatz, 
ihre Qualifizierungsmöglichkeiten und ihre Aufstiegschancen bereit. Vor diesem 
Hintergrund sind gerade bei der Personalplanung Konflikte zu erwarten, wenn 
Erwartungen nicht erfüllt werden oder konfligieren.
Die Mitbestimmung des Betriebsrates bei der Personalplanung basiert auf dem 
Beratungsrecht des § 92 BetrVG (siehe Gesetzestext) und konkretisiert als solche 
die allgemeine Vorschrift des § 80 Absatz 2 BetrVG, wonach der Betriebsrat für 
die Wahrnehmung seiner Aufgaben (z. B. Förderung der Beschäftigung im Be-
trieb, die Gleichstellung der Geschlechter; genauer siehe § 80 Absatz 1) zu unter-
richten ist.

§ 92 BetrVG5 
Personalplanung
(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Personalplanung, insbeson-
dere über den gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf sowie über die 
sich daraus ergebenden personellen Maßnahmen einschließlich der geplanten 
Beschäftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Ar-
beitgeber stehen, und Maßnahmen der Berufsbildung anhand von Unterlagen 
rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Er hat mit dem Betriebsrat über 
Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen und über die Vermeidung 
von Härten zu beraten.
(2) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für die Einführung 
einer Personalplanung und ihre Durchführung machen.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen im Sinne des 
§ 80 Abs. 1 Nr. 2a und 2b, insbesondere für die Aufstellung und Durchführung 
von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. 
Gleiches gilt für die Eingliederung schwerbehinderter Menschen nach § 80 
Absatz 1 Nummer 4.

Das Management hat – also muss – den Betriebsrat über die Personalplanung 
zu unterrichten. Dies betrifft die quantitativen als auch die qualitativen sowie 
zeitliche und örtliche Aspekte der Personalplanung, ihre unterschiedlichen Teil-
bereiche sowie den kontinuierlichen Abgleich mit der tatsächlichen Situation. 

5 Die für diesen Beitrag relevanten Gesetzestexte sind, wie sie unter der vom Bundesminis-
terium für Justiz und für Verbraucherschutz betriebenen Homepage ›Gesetze im Inter-
net‹ (https://www.gesetze-im-internet.de/) im November 2020 gefunden wurden, abge-
druckt.

https://www.gesetze-im-internet.de/
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Die Auskunftspflichten beziehen sich auch auf Teilzeit- und Teleheimarbeits-
plätze. Des Weiteren sind die Folgen der Planungen darzulegen (Fitting et al. 
2018, S. 1601  f.). Bestandteil der Personalplanung sind nach § 92 Absatz 3 BetrVG 
(in Verbindung mit § 80 Absatz 1 Nr. 2a und 2b BetrVG) auch geplante För-
dermaßnahmen, die sich an bestimmte Zielgruppen richten oder der Gleich-
stellung dienen sollen.
Gegenstände der Personalplanung in den unterschiedlichen Folgeplanungen 
sind zahlreiche Aspekte unter jeweiliger Berücksichtigung der Personalkosten-
planung und des Personalbedarfs. Tabelle 2 gibt einen Überblick:

Tabelle 2: Gegenstände der Folgeplanungen der Personalplanung – Beispiele

Personalbeschaf-
fungsplanung

Personal- 
einsatzplanung

Personalentwick-
lungsplanung

Personalabbau-
planung

• Interne oder 
externe Be-
schaffung (incl. 
E-Recruiting)

• Leiharbeit
• Fremdfirmen-

beschäftigung
• …

• Beschäftigung 
von Auszubil-
denden

• Vergabe an 
Fremdfirmen, 
Leiharbeit

• Zuordnung von 
Arbeitnehme-
rinnen und 
Arbeitnehmern 
zu Stellen (z. B. 
Dauer, Zuteilung 
zu Schichten)

• Vorübergehen-
de Umsetzung 
zur Über-
brückung von 
 Fehlzeiten

• …

• Aus- und 
Fortbildung, 
Umschulung

• Sonstige 
Bildungsmaß-
nahmen

• Zeitplanung der 
Bildungsmaß-
nahmen

• …

• Abstimmung 
mit anderen 
Teilen der 
Unternehmens-
planung

• Rationalisie-
rungsmaß-
nahmen

• Vorbeugende 
Maßnahmen

• Abbau von Leih- 
und Fremd-
firmenarbeit

• …

(Quelle: entnommen aus Fitting et al. 2018, S. 1602  ff.)

Der Zeitpunkt der Unterrichtung des Betriebsrates muss es ihm ermöglichen, die 
noch vorläufigen Überlegungen des Arbeitgebenden zu beeinflussen. Infolgedes-
sen muss die Unterrichtung vor dem Abschluss der Planungen erfolgen. Auch 
bei intuitiven Planungen muss die Unterrichtung mindestens vor der Umsetzung 
erfolgen. Da es sich bei der Personalplanung um einen eher kontinuierlichen 
Prozess handelt, ist es angemessen, die monatlichen Besprechungen von (Ver-
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treter:innen des) Arbeitgebenden mit dem Betriebsrat für die Unterrichtung zu 
nutzen. Die Planungsunterlagen, die der:die Arbeitgeber:in nutzt, können für die 
Information des Betriebsrates eingesetzt werden (Fitting et al. 2018, S. 1606  f.).
Die Personalplanung greift spätestens seit dem AÜG-Änderungsgesetz vom Fe-
bruar 2017 mit Wirkung vom 01. April 2017 auch interorganisationale Aspekte 
der Personalplanung auf. So soll über drittbezogenen Personaleinsatz im Auftrag 
bzw. in den Räumen des Betriebs informiert werden. Der Betriebsrat kann auch 
Vorschläge unterbreiten, in welchen Bereichen fremdvergebene Arbeiten wieder 
von Betriebsangehörigen übernommen werden können. Damit wird eine Vor-
schrift des § 80 Absatz 2 Satz 1 BetrVG weiter konkretisiert (Fitting et al. 2018, 
S. 1607  ff.).
Dem Betriebsrat steht neben dem Unterrichtungsanspruch ein Beratungsrecht 
zu, das sich auf die Art und den Umfang der Maßnahmen, aber auch auf die 
Planungsgrundlagen und ggfs. andere Aspekte erstreckt; der:die Arbeitgeber:in 
unterliegt einer Beratungspflicht und hat dementsprechend die Beratung zu ver-
anlassen. Ziel ist die Vermeidung von Härten und/oder die Entwicklung von 
Alternativen zu den Planungen des:der Arbeitgeber:in. Dazu gehört auch, dass – 
in Verbindung mit § 2 BetrVG – der:die Arbeitgeber:in sich ernsthaft mit den 
Anliegen und Vorschlägen des Betriebsrates auseinandersetzt (Fitting et al. 2018, 
S. 1608  f.). Seine Wirkung entfaltet § 92 BetrVG also nicht über die Reichweite 
dieses Paragraphen alleine, sondern (nur) im Zusammenspiel mit (weitergehen-
den) Mitbestimmungsrechten des Betriebsrates in anderen Fragen, z. B. bei der 
Arbeitszeitgestaltung (§ 87 Absatz 1 Nr. 2 und 3 BetrVG), der Berufsbildung 
(§§  96–98 BetrVG) und dem Personalabbau (§§  102  ff. BetrVG und §  111  ff. 
BetrVG). Angesichts dieser Rechtslage ist Breisig (2016, S. 113) nachdrücklich 
zuzustimmen, wenn er ausführt, dass eine proaktive Personalplanung und ein 
kontinuierlicher Informationsaustausch mit dem Betriebsrat in Verbindung mit 
ernsthaften Beratungen, in denen nach Problemlösungen gesucht wird, die in 
der Personalplanung inhärenten Konfliktpotenziale kanalisieren können, was zu 
besseren Lösungen für beide Seiten führt.
Im Unterschied zu betriebswirtschaftlichen Arbeiten, die aus dem Fehlen 
 einer (verschriftlichten) Personalplanung den Wegfall des Mitbestimmungstat-
bestandes folgern (Oechsler & Paul 2019, S. 202; Breisig 2016, S. 113), sehen 
Jurist:innen auch bei intuitiven Verfahren der Personalplanung ein Mitbestim-
mungsrecht. Es kommt dabei auch nicht darauf an, ob sie kurz- oder langfristig 
ausgelegt ist (Fitting et al. 2018, S. 1601). Sollte eine sinnvolle Personalplanung 
fehlen oder eine vorhandene dysfunktional sein, kann der Betriebsrat Vorschläge 
hierzu unterbreiten; Voraussetzung hierfür ist, dass der:die Arbeitgeber:in ihm 
die dafür notwendigen Unterlagen überlässt. Bei Letzterem hat der Betriebsrat 
einen Einschätzungsspielraum, wenn er darlegen kann, warum die jeweiligen 
Unterlagen notwendig sind.
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Ein enger Zusammenhang der Personalplanung nach § 92 BetrVG besteht zu 
§ 92a BetrVG (Beschäftigungssicherung), weil § 92a BetrVG und die Beratung 
mit dem Betriebsrat einen Personalabbau bzw. dessen Planung obsolet machen 
sollen.

§ 92a BetrVG 
Beschäftigungssicherung
(1) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge zur Sicherung und För-
derung der Beschäftigung machen. Diese können insbesondere eine flexible 
Gestaltung der Arbeitszeit, die Förderung von Teilzeitarbeit und Altersteilzeit, 
neue Formen der Arbeitsorganisation, Änderungen der Arbeitsverfahren und 
Arbeitsabläufe, die Qualifizierung der Arbeitnehmer, Alternativen zur Aus-
gliederung von Arbeit oder ihrer Vergabe an andere Unternehmen sowie zum 
Produktions- und Investitionsprogramm zum Gegenstand haben.
(2) Der Arbeitgeber hat die Vorschläge mit dem Betriebsrat zu beraten. Hält 
der Arbeitgeber die Vorschläge des Betriebsrats für ungeeignet, hat er dies 
zu begründen; in Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern erfolgt die Be-
gründung schriftlich. Zu den Beratungen kann der Arbeitgeber oder der Be-
triebsrat einen Vertreter der Bundesagentur für Arbeit hinzuziehen.

Die im Zuge der Reform der Betriebsverfassung 2001 eingefügte Norm verleiht 
dem Betriebsrat ein explizites Beratungsrecht, mit dem er Alternativen zu einem 
Personalabbau aufzeigen kann (Oechsler & Paul 2019, S. 202). In der nicht ab-
schließenden Liste der möglichen Ansatzpunkte spricht der Gesetzgeber unter-
schiedliche personalwirtschaftliche Handlungsfelder sowie – einmal mehr – die 
interorganisationale Arbeitsteilung an. Auch für dieses Beratungsrecht gilt, dass 
es nur im Zusammenspiel mit anderen Mitbestimmungsrechten, insbesondere 
der Möglichkeit, einigungsstellenfähige Interessenausgleichs- und Sozialplan-
verhandlungen zu führen (s. § 111  ff. BetrVG und die Ausführungen zum Per-
sonalabbau), richtig eingeordnet werden kann. Sollte der:die Arbeitgeber:in die 
Vorschläge des Betriebsrates ablehnen, ist dies zu begründen; in Betrieben mit 
mehr als 100 Arbeitnehmer:innen sogar schriftlich. Die Einbeziehung eines Ver-
tretenden der Bundesagentur dient der Einbindung arbeitsmarktrelevanter Ex-
pertise, um die Folgen für die Beschäftigten besser abschätzen zu können. Oder 
es werden in dieser Akteurskonstellation im Vorgriff auf Sozialplanverhand-
lungen die Fördermöglichkeiten von Transfermaßnahmen bereits ausgelotet.
Empirische Studien zur Nutzung des § 92a BetrVG zeigen, dass die Nutzung – 
wenig überraschend – betriebsgrößen- und branchenspezifisch variiert (s. dazu 
Haipeter et al. 2015). Insbesondere in größeren Betrieben mit ressourcenstarken 
Betriebsräten legt §  92a BetrVG die Grundlage für eine Repolitisierung von 
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Reorganisations- und Rationalisierungsmaßnahmen. § 92a BetrVG fungiert als 
»betriebspolitische Hilfestellung« (Haipeter et al. 2015, S. 159) und damit als 
Katalysator für eine Weiterentwicklung der Interessenvertretungspraxis, z. B. in 
Richtung »besser statt billiger« (Korflür et al. 2010). Derartige Betriebsräte ver-
ändern ihren Stil industrieller Beziehungen nicht selten in Richtung eines Co-
Managements, indem sie in eine Konzeptionskonkurrenz mit dem Management 
eintreten. Sie bringen innovative Konzepte ein, mit denen sie proaktiv und/oder 
reaktiv Beschäftigung sichern. Voraussetzung dafür ist eine neue Kultur der Par-
tizipation, in die die Beschäftigten und damit ihre Expertise eingebunden wird. 
In diesen Partizipationsprozessen können sich die Gewerkschaften als Berater 
einbringen und ihre Bedeutung für Beschäftigungssicherung stärker konturieren 
und damit zugleich für die Mitgliedergewinnung nutzen.
Die Praxis bleibt gleichwohl – nicht zuletzt wegen der Begrenzung des § 92a 
BetrVG auf ein Beratungsrecht  – durch die isolierte Anwendung des §  92a 
BetrVG hinter den Erwartungen zurück. §  92a BetrVG ist nicht einigungs-
stellenfähig und entfaltet erst durch mikropolitisch kompetente Betriebsräte im 
Zusammenspiel mit anderen Rechten aus den Betriebsverfassungsgesetz Wir-
kung auf Arbeitgebenden und Management. Haipeter et al. (2015) vermuten, 
dass insbesondere in kleineren Betrieben, da hier die Betriebsräte in der Regel 
über wenig(er) Ressourcen verfügen, und in bestimmten Branchen – dort wo die 
Gewerkschaften Konzepte zur konstruktiven Nutzung von § 92a BetrVG nicht 
vorantreiben (können)  – die Anwendung dieses Paragraphen nahezu bedeu-
tungslos bleibt; er wird also in Unternehmenskrisen eher taktisch genutzt, um 
Maßnahmen des Arbeitgebenden zu verzögern. Sein innovatives Potenzial bleibt 
also oftmals ungenutzt.

2.2 Personalbeschaffung

Der Personalbeschaffungsprozess
Im Kapitel zur Personalplanung wurde herausgearbeitet, dass ein positiver Netto-
personalbedarf eine Personalbeschaffung auslöst. In der Praxis erfolgt dies häu-
fig ad hoc und eher ungeplant; der gewählte Besetzungsweg ist somit weniger das 
Ergebnis von Planung. So zeigen beispielsweise unterschiedliche Studien zum 
Zugang zu Arbeit bzw. zur Personalrekrutierung, dass die Netzwerkrekrutierung, 
also die Nutzung informeller Beziehungen oder sozialer Netzwerke6 im Per-
sonalbeschaffungsprozess, in Abhängigkeit von den Befragten variiert: Werden 

6 Unter sozialen Netzwerken werden hier in dieser Studie nicht elektronische Netzwerke wie 
Facebook, Twitter oder Xing verstanden, sondern Beziehungen zwischen Menschen.
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Managementvertreter:innen gefragt, geben sie den Anteil der Beschäftigten, die 
über informelle Kontakte rekrutiert werden, in Deutschland mit 33% an (Bie-
lenski et al. 2002); werden hingegen Arbeitnehmer:innen gefragt, steigt dieser 
Wert auf 40% (Brenke & Zimmermann 2007). Windeler & Wirth (2018) ver-
muten hinter diesen unterschiedlichen Zahlen »Netzwerke, die im Verborgenen 
wirken« und sich dem Zugriff des Managements entziehen. Insofern ist auch bei 
der Personalbeschaffung in der Praxis mit einem muddling through zu rechnen 
(s. dazu auch unten die Befunde empirischer Untersuchungen zur Rekrutierungs- 
praxis).
Der idealtypische Personalbeschaffungsprozess geht von der Personalbedarfs-
planung aus und konzipiert diesen als einen linearen Prozess. Abbildung 5 zeigt 
die Schrittfolge auf:

Abbildung 5

Die Personalbeschaffung im engeren Sinne setzt bei der Auswahl der Personal-
beschaffungswege ein. Zu unterscheiden sind dabei die unternehmungsinterne 
Rekrutierung (kurz: auch interne Personalbeschaffung), also aus dem Kreis der 
bereits beschäftigten Arbeitnehmer:innen für eine vakante Stelle, und die un-
ternehmungsexterne Rekrutierung auf dem Arbeitsmarkt (kurz: auch externe 
Personalbeschaffung). Wenn entsprechend viele Bewerbungen eingegangen 
sind, erfolgt mittels unterschiedlicher Methoden die Personalauswahl, die in 
eine Entscheidung mündet. In einem letzten Schritt wird der Arbeitsvertrag 
verhandelt. Die Personalbeschaffung ist abgeschlossen, wenn der:die neue Mit-
arbeiter:in eingearbeitet ist und die gleiche Arbeitsproduktivität erreicht hat wie 
die anderen Mitarbeitenden (Kieser et al. 1985). Neuere Überlegungen zur Per-
sonalbeschaffung stellen dem gesamten Personalbeschaffungsprozess ein Em-
ployer Branding voran, mit dem die Vakanzzeiten verringert und neue Wege der 
Bewerbergenerierung realisiert werden sollen (z. B. Kanning 2016).
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Employer Branding – neue Formen der Personalrekrutierung?
Falls die quantitative Personalbedarfsplanung einen Nettopersonalbedarf er-
geben hat, soll die Personalbeschaffung einsetzen. Bei der Betrachtung der Per-
sonalbeschaffung lassen sich – folgt man den aktuellen Diskussionen in der Per-
sonalwirtschaftslehre  – zwei verschiedene Vorgehensweisen nach ihrem eher 
präventiven oder eher reaktiven Handeln unterscheiden: Die Vakanz- und die 
Marketingorientierung, wobei – folgt man den normativ-präskriptiven Aussagen 
der entsprechenden Vertreter:innen dieser Sichtweise – die neuere Marketingori-
entierung die Vakanzorientierung ablösen soll. Abbildung 6 verdeutlicht deren 
grundlegenden Unterschied in der Vorgehensweise:

Abbildung 6

Wenn die Personalbeschaffung von einer Vakanzorientierung geprägt ist, rea-
giert das Management auf einen zuvor ermittelten Personalbedarf und setzt 
dann den Beschaffungsprozess beginnend mit einer Ausschreibung in Gang. 
Im positiven Fall erhält es Bewerbungen, wählt eine Bewerberin oder einen 
Bewerber aus, dem ein Vertragsangebot unterbreitet wird. Grundlage einer 
praktizierten Marketingorientierung ist ein Employer Branding, in dem eine 
eigenständige Arbeitgebermarke etabliert wird, um den Arbeitgebenden als at-
traktiv für Beschäftigung zu präsentieren – und als Folge davon – Bewerbun-
gen und/oder Kontaktaufnahmen auszulösen. Breisig (2016, S. 122  f.) spricht 
deshalb auch von passiven Beschaffungswegen: Bewerber:innen müssen selbst 
aktiv werden; das Unternehmen ist nur im Rahmen des Employer Branding 
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aktiv.7 Im Ergebnis werden potenzielle Bewerber:innen proaktiv aus den zu-
vor definierten Zielgruppen im Rahmen einer Employer Branding-Strategie im 
Rahmen einer darauf abgestimmten Kommunikationsstrategie angesprochen. 
Die Umsetzung des Employer Brandings wird zudem kontinuierlich evaluiert. 
Abbildung 7 zeigt den Employer Branding-Zyklus:

Abbildung 7

Im Unterschied zur Vakanzorientierung werden bei einer Marketingorientierung 
nicht erst beim Vorliegen einer genehmigten Stelle Suchaktivitäten ausgelöst, 
sondern bereits im Vorfeld eine Ansprache potenzieller Bewerber:innen und 
Suchbemühungen ausgelöst und die Beziehungen zu ihnen gepflegt, um eine 
freiwerdende Stelle schnell(er) zu besetzen. Der zentrale Unterschied besteht in 
einer Verkürzung der Vakanzzeit, der in knappen Arbeitsmärkten eine zentrale 
Bedeutung beigemessen wird und für die Arbeitgebendenmarke genutzt wird.
Im Zuge der Zielgruppendefinition wird festgelegt, wer das Unternehmen als 
Wunscharbeitgebenden haben soll; mit der Employer Branding-Strategie wird 

7 Den Employer Branding-Aktivitäten ordne ich auch die Nutzung von Arbeitgebenden-
Awards und das Campus Recruitment zu (s. dazu z. B. Oechsler & Paul, 2019, S. 221  ff.).
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definiert, mit welchen Eigenschaften das Unternehmen punkten will. Diese 
müssen – so Oechsler & Paul (2019, S. 207) – authentisch für das Unterneh-
men, relevant für die Zielgruppe und differenzierend von den Wettbewerbern 
am Arbeitsmarkt sein. Dabei können sowohl große als auch kleinere und mitt-
lere Unternehmungen auf einen breiten Kanon differenzierender Eigenschaften 
zurückgreifen. Beispielsweise bieten materielle und immaterielle Anreize, die 
Aufgaben sowie die Kolleg:innen Möglichkeiten zur Differenzierung (siehe die 
weiteren Beispiele in Oechsler & Paul 2019, S. 208). Im Zuge der Kommunikati-
on der Arbeitgebermarke wird nun die Arbeitgebendenmarke mit Beweisen und 
entsprechenden Geschichten zielgruppenspezifisch über persönliche und mehr 
oder minder technische Kommunikationskanäle »ausgesendet«. Die Evaluation 
erfolgt entlang vorab festgelegter Kriterien (z. B. Bewerberzahlen, Vakanzzeiten, 
Plätze in Rankings).
Auch wenn Employer Branding sich einer zunehmenden Beliebtheit erfreut 
und heute – zumindest für Großunternehmen – als eine Erwartung an moderne 
Unternehmensführung angesehen wird, so ist doch sein Sinn umstritten. Empi-
rische Studien (siehe z. B. Brast & Hendriks 2013) zeigen, dass die Markenbot-
schaften kaum Unterschiede aufweisen und eine wirkliche Differenzierung kaum 
erreichen. Oechsler & Paul (2019, S. 212) folgern daraus, dass ein professionelles 
Employer Branding nur Nachteile verhindert, aber keine Vorteile generiert. Oder 
dass eine Wirkung nur noch durch konkrete und authentische Beispiele erreicht 
werden kann.

Auswahl der Rekrutierungswege
Grundsätzlich stehen Unternehmungen zwei Wege der Rekrutierung offen: in-
terne und externe. Bei einer internen Rekrutierung kommen die neuen Stellen-
inhaber:innen aus der Unternehmung.8 Dies entspricht einer Versetzung. Sie ist 
im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes »die Zuweisung eines anderen Arbeits-
bereichs, die voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet, oder die mit 
einer erheblichen Änderung der Umstände verbunden ist, unter denen die Arbeit 
zu leisten ist. Werden Arbeitnehmer nach der Eigenart ihres Arbeitsverhältnisses 
üblicherweise nicht ständig an einem bestimmten Arbeitsplatz beschäftigt, so gilt 
die Bestimmung des jeweiligen Arbeitsplatzes nicht als Versetzung« (§ 95 Absatz 3 
BetrVG). Bei einer externen Rekrutierung waren sie noch nicht an den Betrieb 
oder die Unternehmung arbeitsvertraglich gebunden.
Mit beiden Formen der Rekrutierung werden bestimmte Vor- und Nachteile 
assoziiert. Tabelle 3 gibt einen entsprechenden Überblick:

8 Da Urlaubsverschiebung und Mehrarbeit, die ebenfalls als interne Rekrutierung diskutiert 
werden, keine langfristigen Problemlösungen darstellen, bleiben sie in dieser Darstellung 
außen vor.
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Tabelle 3: Vor- und Nachteile interner und externer Rekrutierung

interne Personalbeschaffung externe Personalbeschaffung

Vorteile

• Geringere Suchkosten und 
schnellere Besetzung vakanter 
Stellen

• Betriebsspezifische Qualifika-
tionen können genutzt werden

• Kenntnisse des gelebten 
Systems der Werte, Normen 
und Regeln der Unternehmung

• Motivationssteigende Effekte 
aufgrund der Möglichkeit des 
Aufstiegs

• Einstiegsstellen werden für 
Nachwuchs frei

• Breite Auswahl
• Neue Impulse im Betrieb und 

neue Kompetenzen
• Direkte Lösung des Personal-

bedarfs

Nachteile 

• Geringe Auswahlmöglichkeiten
• Risiken der Verkrustung, in-

neren Schließung und Betriebs-
blindheit

• Rivalitäten zwischen Kollegin-
nen bzw. Kollegen

• Konfliktvermeidung
• Nachlassende Mitarbeiter-

aktivität wegen Beförderungs-
automatik

• Versetzung führt zu Mobilitäts-
ketten

• Aufstieg löst Personalentwick-
lungsbedarf aus

• Höhere Beschaffungskosten
• Fluktuationsfördernde Wirkung
• Negative Auswirkung auf das 

Betriebsklima
• Fehlende Betriebskenntnis
• Aufwändige Stellenbesetzung
• Spannungen (müssen abge-

baut werden)
• Blockade von Aufstiegsmög-

lichkeiten
• Höhere Gehaltsvorstellungen 

von Externen

Quelle: Breisig 2016, S. 115  ff.; geringfügig modifiziert

Vor dem Hintergrund der potenziellen Vor- und Nachteile lässt sich nicht eine 
»richtige« Lösung für die Auswahl des Rekrutierungswegs benennen. Prakti-
ker:innen sind deshalb gefordert, eine Ordnung auszuhandeln (König 2005). 
Dass diese kontingent ist – also anders möglich, ohne beliebig zu sein –, zeigt 
die schon etwas ältere sozialwissenschaftliche Studie von Windolf (1990). Er er-
klärt die unterschiedliche Ausprägung der Rekrutierungsstrategie und damit die 
Nutzung interner und externer Rekrutierungswege abhängig von Umweltbedin-
gungen und der Art und Weise, wie die Akteure im Betrieb diese Umweltbedin-
gungen verarbeiten. Er unterscheidet drei zentrale Umweltbedingungen, die das 
Verhalten einer Unternehmung prägen: (1) Die Stellung der Unternehmung auf 



Personalmanagement und Mitbestimmung – Eine Einführung

106

dem (lokalen) Arbeitsmarkt und die eigene Wahrnehmung dieser Positionie-
rung, (2) die Komplexität der Produkte und Produktionstechnologien sowie (3) 
die Organisationsstruktur der Unternehmung. Zu Letzterem gehört die Antwort 
auf die Frage, ob eine Unternehmung eine (professionalisierte) Personalabteilung 
hat (oder nicht). Im Ergebnis identifiziert Windolf (1990) fünf Strategien. Ab-
bildung 8 unterscheidet diese nach dem Grad an Organisationsintelligenz und 
der Marktmacht (am Arbeitsmarkt):

Abbildung 8

Die Status quo-Strategie ist dadurch gekennzeichnet, dass diese Betriebe eine 
hohe Nachfragemacht auf dem Gütermarkt und im lokalen Arbeitsmarkt aus-
üben; die Personalabteilung ist zwar vorhanden, aber wenig ausdifferenziert. Die 
Rekrutierung basiert vor allem auf dem internen Arbeitsmarkt; viele langjährig 
Beschäftigte traten in diesen Betrieben bereits mit der Berufsausbildung mittels 
sozialer Netzwerke ein. Da fachliche Anforderungsprofile fehlen, ist die Emp-
fehlung eines:einer Mitarbeitenden das wichtigste Kriterium. Betriebsrat und 
Gewerkschaft unterstützen diese Rekrutierungsstrategie des Managements, das 
wiederum weiß, dass die Belegschaft die Bewerber:innen vorselektiert hat. Eine 
Verwendung von Selektionsinstrumenten – wie sie häufig in personalwirtschaft-
lichen oder personalpsychologischen Lehrbüchern empfohlen werden – finden 
bestenfalls als »Alibiveranstaltung« (z. B. im Rahmen von Einstellungstests bei 
Auszubildenden) statt; man weiß, dass ein:e Bewerber:in eines Betriebsangehö-
rigen für eine Lehrstelle nicht abgelehnt werden kann. Verändern sich die quali-
fikatorischen Anforderungen, werden die Qualifikationen der Arbeitnehmer:in-
nen in Weiterbildungsmaßnahmen angepasst. Solche Betriebe finden sich in 
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traditionellen Branchen wie Kohle, Stahl oder Energieerzeugung, die prinzipiell 
auf Strukturerhaltung ausgelegt sind.
Bei einer innovativen Strategie geht es hingegen um Strukturveränderung. Solche 
Betriebe sind Marktführer im Arbeitsmarkt und weisen eine geringe Komplexität 
der Produkte und Technologien auf, sind aber daran interessiert, neue Produkte 
einzuführen und neue Kundenkreise zu erschließen. Dafür rekrutieren sie neues 
Personal. Alle möglichen Rekrutierungswege werden genutzt. Als zentrale An-
forderung an Arbeitskräfte wird die Problemlösungskompetenz ausgewiesen. 
Probezeiten sind ein wichtiger Zeitraum der betrieblichen Sozialisation ein-
schließlich der Vermittlung betriebsspezifischer Qualifikationen, aber auch der 
Zeitraum, in dem die Einstellung überprüft wird. Ein Beispiel für diese Gruppe 
sind Betriebe aus der Nahrungsmittelindustrie.
Die autonome Strategie kennzeichnet die Marktführerschaft des Unternehmens, 
das komplexe Produkte vertreibt, für deren Produktion hochspezifische Quali-
fikationen benötigt werden. Das Rekrutierungsverfahren kommt den in Lehr-
büchern empfohlenen am nächsten. Ausdifferenzierte Stellenbeschreibungen, 
die ein Anforderungsprofil an die ideale Kandidatin bzw. den idealen Kandidaten 
enthalten, gehören genauso zu dieser Strategie wie eine zielgruppenspezifische 
Nutzung von Rekrutierungswegen (z. B. die Arbeitsagentur für Ungelernte, lokale 
Printmedien für Facharbeiterinnen und Facharbeiter). Die Nutzung informeller 
Kontakte hingegen wird mit Verweis auf den Begriff der »Günstlingswirtschaft« 
abgelehnt. Die zu rekrutierenden Mitarbeiter:innen müssen die fachlichen 
Anforderungen erfüllen. Dies ändert sich auch nicht bei Arbeitskräfteknapp- 
heit.
Betriebe, die ein muddling through oder eine flexible Strategie praktizieren, sind 
am Arbeitsmarkt in einer schwachen Position und müssen die Arbeitskräfte ak-
zeptieren, die sich bei ihnen bewerben. Die Betriebe verfügen zumeist nicht über 
eine professionelle Personalabteilung; die Fluktuationsraten sind insbesondere 
im gewerblichen Bereich hoch. Bei vergleichsweise geringen finanziellen Spiel-
räumen werden hohe Anforderungen formuliert und geraten in Widerspruch 
zur Gratifizierung, was wiederum die Fluktuation »befeuert«. Insbesondere bei 
Betrieben, die ein muddling through praktizieren, ist die Probezeit das wichtigste 
Selektionsinstrument. Da sich die hohe Fluktuation herumspricht und sie im 
Zusammenspiel mit qualifikatorischen Defiziten die Produktqualität gefährdet, 
können sich diese Betriebe in einem Teufelskreis wiederfinden, in dem es immer 
schwieriger wird, den Betrieb wirtschaftlich aufrechtzuerhalten und Arbeitskräf-
te zu finden.
Können Unternehmungen im Rahmen eines Konzernverbundes beispielsweise 
auf zentralisiertes personalpolitisches Know-how zurückgreifen, z. B. in der 
Automobilzulieferindustrie, so können sie flexibler reagieren. Beispielsweise 
können sie den Betrieb als Ganzes in Frage stellen oder in eine andere Region 
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verlagern, in der die Arbeitsmarktlage für das Unternehmen günstiger ist und die 
Ansprüche der Beschäftigten niedriger sind. Gefährdet werden die Vorteile der 
flexiblen Strategie im Konzernverbund durch Neuansiedlungen anderer Unter-
nehmungen, die als Konkurrenten am Arbeitsmarkt auftreten.
Für die Nutzung externer Rekrutierungswege stehen unterschiedliche Instru-
mente zur Verfügung. Oechsler & Paul (2019, S. 214  ff.) nennen nicht weniger als 
neun Instrumente. Sie lassen sich aber auf sechs Instrumente verdichten (Breisig 
2016, S. 117  ff.). Tabelle 4 definiert den jeweiligen Rekrutierungsweg und gibt 
einen Überblick über deren Vor- und Nachteile:

Tabelle 4: Vor- und Nachteile externer Rekrutierungswege

Institutionalisierter 
Arbeitsmarkt

Stellenanzeigen Electronic Recruiting

Begriff

• Durch staatliche 
Einrichtungen 
organisierter 
Arbeitsmarkt

• Veröffentlichung 
von vakanten 
Stellen in Print-
Medien

• Nutzung internet-
basierter Medien 
für die Rekrutie-
rung

Vorteil

• Beratung durch 
Arbeitsagentur (AA)

• Vorauswahl durch 
AA

• Geringe Kosten

• Zielgruppenspe-
zifische Ansprache 
möglich

• Nutzung der ei-
genen Homepage 
oder von Stellen-
börsen

• Kostensenkung
• 24/7-Verfügbarkeit
• Interaktionsmög-

lichkeit
• imagesteigernd

Nachteile

• Imageprobleme 
der AA

• Hohe Kosten • Kompetenzen für 
E-Recruiting er-
forderlich

• Investitionen in 
Technologien

• Bewerber-
schwemme
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Soziale Netzwerke Leiharbeit Headhunter

Begriff 

• Nutzung der sozia-
len Beziehungen 
von Bekannten, 
Freunden, Ver-
wandten oder Mit-
arbeiterinnen und 
Mitarbeitern für die 
Rekrutierung 

• Überlassung von 
Leiharbeitnehme-
rinnen oder Leih-
arbeitnehmern 
durch einen 
Verleiher an einen 
Entleiher gegen 
Entgelt

• Übertragung 
von Personal-
rekrutierung an 
spezialisierte 
Unternehmungen 
gegen Entgelt

Vorteile

• Kostengünstig
• Einfachere Gehalts-

verhandlung
• Vorinformation der 

Bewerberin/des 
Bewerbers

• Kontakt als Bürge

• Arbeitgeberpflich-
ten beim Verleiher

• Kurzfristige Per-
sonalengpässe 
kompensieren

• Umgehung 
»echter« Personal-
beschaffung und 
damit verknüpfter 
Kosten

• Verringerung des 
Risikos von Fehlein-
stellungen

• Indirekte/anonyme 
Ansprache von 
relevanten Arbeits-
kräften

• Kompetenz

Nachteile

• Group think
• ggfs. Intransparenz
• »Günstlingswirt-

schaft«
• Verkrustung

• Negativauswahl 
von Beschäftigten 
bei guter Arbeits-
marktlage

• Sozialpolitisch be-
denkliche Arbeits-
bedingungen

• ggfs. innerbetrieb-
liche Konflikte

• Hohe Honorare

Quelle: Breisig 2016, S. 117  ff.

Quantitative Analysen der Stellenbesetzung zeigen, dass Betriebe in der Regel 
unterschiedliche Suchwege nutzen. Abbildung 9 zeigt die Nutzung der Suchwege 
in Ost- und Westdeutschland bzw. in Gesamtdeutschland:
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Abbildung 9

Der erfolgreichste Weg zur Stellenbesetzung sind soziale Netzwerke – und zwar 
in gesamtwirtschaftlicher Perspektive noch immer weit vor Internetdiensten. 
Abbildung 10 stellt die Zahlen für 2006 bis 2010 vor:
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Abbildung 10

Deutlich wird anhand dieser Zahlen aus dem Jahr 2010 aber auch, dass
• Leiharbeit nur sehr selten ein Weg in eine »Normalarbeitsverhältnis« ist, al-

lenfalls ist sie »ein schmaler Steg« (Lehmer & Ziegler 2010),
• Inserate von Bewerber:innen nur selten erfolgreich sind und
• auch Initiativbewerbungen sogar noch weniger erfolgreich sind als die Ar-

beitsagenturen.
Bei den erfolgreichen Besetzungswegen zeigen sich deutliche Unterschiede nach 
Betriebsgröße. Abbildung 11 veranschaulicht die Unterschiede:
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Abbildung 11

Während in den Klein(st)betrieben vor allem informelle Kontakte weiterhin der 
erfolgreichste Besetzungsweg sind, haben in den Großbetrieben internetbasierte 
Stellenanzeigen die größte Bedeutung. Insofern zeichnet sich zumindest im Be-
reich der Großbetriebe ein Umbruch in Richtung E-Recruiting ab. Da aber die 
bundesrepublikanische Wirtschaft vor allem von KMU’s geprägt wird, ist weiter-
hin mit einer hohen Bedeutung der Rekrutierung über informelle Kontakte zu 
rechnen. Es zeichnet sich aber gegenüber früheren Untersuchungen (s. oben) ein 
Rückgang ab. Auch neuere Studien wie die von Bossler et al. (2017) belegen diese 
Entwicklung (s. dazu Abbildung 12):
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Abbildung 12

Such- und Besetzungswege nach Betriebsgröße (2016, in Prozent)
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Vermittlungsauftrag  
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Private Arbeits- 
vermittlung 7 11 15 10 3 5 6 4

Interne  
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Auswahl aus Auszu- 
bildenden/Leiharbeitern/ 
Praktikanten 3 7 6 5 2 3 2 2

Soziale Medien 13 23 21 18 2 1 0 1

Sonstiger Weg,  
Job-Messen,  
Antwort auf Inserate 
Arbeitssuchender 3 1 3 2 2 1 1 1

Alle Suchkanäle 269 407 375 340 100 100 100 100

* Mehrfachnennung möglich

Lesehilfe: Insgesamt wurden bei 34 Prozent der Neueinstellungen im Jahr 2016 (auch) die Vermittlungsdienste der BA in Anspruch genommen. Bei 5 % der Neu-
einstellungen war die Vermittlung durch die BA der erfolgreiche Besetzungsweg. Die Summe über alle Suchkanäle beträgt 340, d. h. im Durchschnitt wurden bei einer 
Neueinstellung 3,4 Suchwege genutzt.
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Quelle: Bossler et al., 2017, S. 3

Teil 3/Grafik 5f



Personalmanagement und Mitbestimmung – Eine Einführung

114

Folgt man der Studie von Bossler et al. (2017), dann rekrutieren heute vor allem 
Kleinbetriebe über informelle Kontakte. Sie haben aber in Phasen eines Booms – 
die referierten Zahlen stammen aus dem Jahr 2016 – erhebliche Probleme, Per-
sonal zu rekrutieren, da sie weniger in die Personalbeschaffung investieren, nied-
rigere Löhne zahlen und offensichtlich einen Teil der Interessent:innen nicht 
erreichen, und auch weil sie neue Rekrutierungswege (insb. Social Media und 
Internet-Jobbörsen) nicht oder nur wenig kompetent einsetzen.
Immer wieder wird vor dem Hintergrund der Etablierung von »Eliteuniversitä-
ten« in der Bundesrepublik Deutschland darüber diskutiert, ob der Abschluss 
an einer dieser besonders geförderten und ausgestatteten Hochschulen den Ab-
solvent:innen einen nennenswerten Vorteil beim Zugang zu Arbeit verschafft. 
Christina Neeß (2015) hat dies für Abgänger:innen wirtschaftswissenschaftlicher 
Studiengänge im Zuge eines faktoriellen Surveys untersucht.9 Sie kommt zu dem 
Ergebnis, dass weiterhin die individuelle Qualifikation der Bewerber:innen einen 
entscheidenden Einfluss auf die Rekrutierung hat. Unternehmen beziehen dabei 
auch die Abschlussnote in ihre Bewertung der Person ein, aber nicht stärker als 
andere individuelle Kriterien. Wichtig sind ihnen dabei auch Praxiserfahrung, 
Auslandserfahrung und ehrenamtliches Engagement. Der Hochschulreputation 
kommt bei der Auswahlentscheidung (bislang) nahezu keine Bedeutung zu.10 
Analysiert man den Zugang zu Arbeit aus der Perspektive von Arbeitssuchen-
den, dann wird deutlich, dass für Arbeitslose weiterhin Arbeitsämter und per-
sonale Netzwerke am bedeutsamsten sind. Für diese Personengruppe geht die 
Integration in Arbeit auf diesen Suchwegen allerdings mit kürzeren Beschäf-
tigungsdauern und einer geringeren Entlohnung einher. Allerdings lässt sich 

9 Die Aussagen von Neeß (2015) gelten also eher für sogenannte »Kreidefächer«, in denen 
die materielle Ausstattung der Hochschulen für Lehre und Forschung nicht so umfangreich 
ist (aber – um nicht missverstanden zu werden – gleichwohl von großer Bedeutung ist, 
weil Lernen auch an außerhochschulischen Lernorten stattfinden können muss). Wie dies 
in Fächern wie Elektrotechnik, Maschinenbau oder Biotechnologie ist, in denen die Aus-
stattung für den Lehr- und Forschungsbetrieb materiell deutlich anspruchsvoller ist, kann 
mit dieser Studie nicht geprüft werden und muss weiteren Studien vorbehalten bleiben.

10 Das bedeutet für Studierende, dass sie nicht unbedingt Bestnoten benötigen, um eine Ein-
stiegsstelle zu finden. Sie sollten aber gleichwohl ein besonderes Engagement an den Tag 
legen, indem sie sich beispielsweise ehrenamtlich in (Sport-) Vereinen, Parteien, Gewerk-
schaften oder Sozial- und Umweltschutzverbänden engagieren. Auslandspraktika oder 
ein Auslandsstudium signalisieren den Unternehmungen, dass dieser Mensch polyglott 
ist und sie bzw. er (neben den üblicherweise in Auslandsaufenthalten erworbenen Sprach-
kenntnissen) Offenheit für neue Kulturen und die Fähigkeit besitzt, sich in fremde und 
ungewohnte Situationen einzufinden. Bei der Verwertung von Praxiserfahrungen kann 
die ins Auge gefasste Tätigkeit von Bedeutung sein. Mir erscheint jedoch wichtiger zu sein, 
ein Verständnis für die Funktionsweise von Organisationen, in ihnen vorherrschenden 
Sichtweisen, Werte und Normen zu haben oder sich dieses Wissen schnell erschließen zu 
können.
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für Kurzzeitarbeitslose feststellen, dass sie bei einem Zugang zu Arbeit mittels 
personaler Beziehungen im Vergleich zu einer Vermittlung durch die Arbeits-
agentur über stabilere Beschäftigungsverhältnisse verfügen (Pohlan & Rothe  
2020).

Personalauswahl
Funktionalistische Perspektiven auf die Personalauswahl diskutieren vor allem 
die Instrumente, mit denen die Personalauswahl optimiert werden soll (siehe 
z. B. Oechsler & Paul 2019, S. 227  ff. aus personalwirtschaftlicher Perspektive; 
Höft et al. 2006 aus wirtschaftspsychologischer Perspektive). Optimierung 
heißt in diesem Fall, eine Bestenauswahl zu praktizieren: Die Stellenanfor-
derungen, häufig in sogenannten Anforderungsprofilen erfasst, werden mit 
den Fähigkeiten des Bewerbenden abgeglichen und der:die am besten geeignete 
Bewerber:in wird eingestellt. Der idealtypische Ablauf sieht in etwa wie folgt  
aus:

Abbildung 13
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Quelle: nach Scholz, 2014, S. 166; Breisig, 2016, S. 125
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Bei dieser funktionalistischen Perspektive gerät zuweilen aus dem Blick, dass 
erstens nur der:die Arbeitnehmer:in in der Lage ist, die eigene Arbeitskraft sinn-
voll anzuwenden, also kompetent, engagiert, motiviert etc. zu arbeiten, und dass 
zweitens auch der:die beste Arbeitnehmer:in bei der Leistungserbringung mit 
anderen kooperieren muss und es daher auch »in der Gruppe funktionieren 
muss« (Breisig 2016, S. 124). Diesen Herausforderungen begegnet die Wissen-
schaft mit der Entwicklung von Verfahren, mit denen ein rationales und syste-
matisches Vorgehen – wohl eher – simuliert wird, denn – so die Kritiker (z. B. 
Laske & Weiskopf 1996) – es handelt sich angesichts der Bedeutung von Erfah-
rungswissen und Intuition um einen Rationalitätsmythos. Personalauswahl wird 
zu einem mikropolitischen »Spiel« (Laske & Weiskopf 1996). Dementsprechend 
selten werden die eignungsdiagnostischen Befunde auch in der Praxis wirklich 
angewandt (Breisig 2016, S. 125).
Abbildung 14 systematisiert die in der Praxis mehr oder minder stark eingesetz-
ten Auswahlinstrumente:

Abbildung 14

Wegen der besonderen Bedeutung von Auswahl- bzw. Vorstellungsgesprächen in 
nahezu allen Unternehmungen konzentrieren sich die weiteren Ausführungen 
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zur Personalauswahl auf die Vorbereitung von Auswahlgesprächen und deren 
Durchführung.11

Nachdem die Bewerbungen eingegangen sind, erfolgt im Rahmen einer Inhalts-, 
Positions- und Zeitfolgenanalyse eine Vorauswahl und zugleich die Vorbereitung 
des Auswahlgesprächs, indem – nachdem die prinzipielle (fachliche) Eignung 
anhand der Zertifikate festgestellt ist – Fragen für das Vorstellungsgespräch ge-
neriert werden. Oder die ursprüngliche Vorauswahl wird aufgrund genauerer 
Informationen revidiert und der:die Bewerber:in wird abgelehnt.12 Im Zuge einer 
Inhaltsanalyse wird überprüft, ob die Bewerberin bzw. der Bewerber Bezug zur 
ausgeschriebenen Stelle nimmt (Oechsler & Paul 2019, S. 232), und es werden 
auch die Inhalte der bisherigen Tätigkeiten mit Bezug zur ausgeschriebenen Stel-
le analysiert und auf verwertbare Kompetenzen abgeprüft. Die Positionsanalyse 
vertieft diese Analyse und integriert die Analyse der Abfolge von hierarchischen 
Positionen, die die sich bewerbende Person im Laufe des beruflichen Werdegan-
ges eingenommen hat. Im Rahmen der Zeitfolgenanalyse wird der persönliche 
Werdegang mit Blick auf Auffälligkeiten (z. B. Überlange und nicht erklärte/er-
klärbare Lücken im Lebenslauf, Wechselhäufigkeiten) analysiert. Im Zusammen-
spiel dieser drei Analyseformen entsteht eine »Qualitätsanalyse« (Oechsler & 
Paul 2019, S. 233). Entscheider:innen können dann eine Vorauswahl treffen und 
festlegen, wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird.
Aufgrund der Bedeutung von Auswahlgesprächen hat sich für die Führung von 
bzw. für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen eine umfangreiche Ratgeber-
literatur für Arbeitsuchende sowie für Managementvertreter:innen etabliert 
(siehe z. B. Hesse & Schrader 2014; Püttjer & Schnierda 2015; Eßmann 2015; 
Brenner 2014) und – unbeabsichtigt (?) – zu einer Standardisierung von Vor-
stellungsgesprächen geführt. Den idealtypischen Verlauf eines Vorstellungs-
gesprächs zeigt Abbildung 15:

11 Zu simulationsorientierten Verfahren s. z. B. die Arbeiten von Kompa (2004) und zu test-
orientierten Verfahren s. z. B. Schmidt-Atzert & Amelang (2018).

12 Selbstverständlich werden Bewerbungsunterlagen auch einer formalen Analyse unter be-
sonderer Berücksichtigung von Rechtschreibung, Zeichensetzung, Üblichkeit und Voll-
ständigkeit unterzogen. Sie darf allerdings vor dem Hintergrund des »Einkaufs« von 
Dienstleistungen im Bewerbungsprozess nicht überschätzt werden. Ebenso liefert auch 
eine optische Analyse nur begrenzte Einsichten, da nur im Fall von schlampig erstellten 
Bewerbungsunterlagen auf eine mangelnde Sorgfalt geschlossen werden kann (Oechsler & 
Paul 2019, S. 232).
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Abbildung 15

Gegenstand von Begrüßung und Smalltalk ist die Lockerung der eben doch 
spannungsgeladenen Gesprächsatmosphäre durch freundliche Fragen (»Haben 
Sie gut hergefunden?«). Zugleich entsteht in dieser Phase ein »erster Eindruck«, 
der das weitere Gespräch prägt. In der Selbstvorstellung der bewerbenden Person 
wird sie bzw. er gebeten, sich selbst vorzustellen und ihren/seinen Lebenslauf zu 
erläutern. Dabei kann sie bzw. er sich in einem positiven Licht darstellen und 
ihre/seine fachlichen und persönlichen Eigenschaften mit Bezug zur Stelle dar-
stellen. Da diese Phase eigentlich in allen Vorstellungsgesprächen integriert ist, 
lohnen sich eine entsprechende Vorbereitung und Modifikation in Abhängigkeit 
von der angestrebten Stelle. Daran anschließend informieren die Management-
vertreter:innen über das Unternehmen und die vakante Stelle. Sie geben dabei – 
häufig unbeabsichtigt – erste Einblicke in die Unternehmungskultur, indem sie 
auf kritische Punkte für das Unternehmen (nicht) eingehen oder durch die Art 
und Weise, wie sie über Mitarbeiter:innen reden. Die wichtigste Phase eines Vor-
stellungsgesprächs ist die Frage- und Antwortphase. In diesem Teilabschnitt ver-
schaffen sich die Fragenden ein Bild über die Persönlichkeit, und sie greifen auf 
die Erkenntnisse aus der Inhalts-, Positions- und Zeitfolgenanalyse zurück und 
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formulieren entsprechende Fragen. Im Zentrum stehen dabei »Schwächen« wie 
z. B. überlange Studienzeiten13 oder häufige Branchen- und Positionswechsel, die 
mittels indirekter Fragen angesprochen werden (siehe dazu die Fragenkataloge 
und Antwortbeispiele in z. B. Eßmann 2015 oder Püttjer & Schnierda 2015). 
Mittels der Art der Fragen können Auswahlgespräche biografie-, test- und simu-
lationsorientierte Fragen ein Stück weit miteinander kombinieren. Abbildung 16 
stellt solche Fragen bzw. Aufgaben beispielhaft dar:

Abbildung 16

Die Formulierung eigener Fragen der sich bewerbenden Person dient dazu, 
Unklarheiten hinsichtlich der Stelle oder des Unternehmens zu klären. Dabei 
werden bestimmte Fragen (noch) nicht angesprochen (z. B. Gehalt), aber sehr 
systematisch nachgefragt, sodass sich der oder die Interviewenden ein positives 
und klares Bild hinsichtlich der Leistungsfähigkeit und des Interesses der sich 

13 Nun ist der Autor dieses Beitrags mit 14 Semestern Studiendauer auch nicht gerade ein 
»Sprinter« und sieht längere Studienzeiten als die Regelstudienzeit dementsprechend nicht 
als Schwäche. In Vorstellungsgesprächen hat er deshalb auch darauf hingewiesen, dass die 
durchschnittliche Studiendauer an der FU Berlin im Studiengang Volkswirtschaftslehre 
im Zeitraum seines Studiums 14,3 Semester betrug und er deshalb überdurchschnittlich 
schnell war. An diesem Beispiel sehen Sie, dass es erheblich auf den Kontext und den Zeit-
punkt bzw. -raum des Geschehens, aber auch auf die Argumentation der Bewerberin bzw. 
des Bewerbers ankommt.
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bewerbenden Person machen können. Im Rahmen des Gesprächsabschlusses 
werden die sozialen Rahmenbedingungen erläutert wie beispielsweise Arbeits-
zeiten, Urlaub und Gehalt sowie der weitere Ablauf (z. B. wann fällt die Ent-
scheidung).
Die Art und Weise der Durchführung von Vorstellungsgesprächen variiert mit 
den Vorlieben der Interviewenden, der Branche und dem Unternehmen. So 
werden in einzelnen Fällen sogenannte Stressinterviews geführt, in denen mehr-
mals aus unterschiedlichen Perspektiven »Schwächen« angesprochen werden. 
Der Grad der Professionalisierung der Personalverantwortlichen ist unterschied-
lich, sodass es auch vorkommen kann, dass der Interviewende mehr redet als 
die Bewerberin bzw. der Bewerber. Alle diese Kontexte führen bei aller Stan-
dardisierung dann doch zu einer gewissen Bandbreite in der Durchführung von 
Vorstellungsgesprächen (Eßmann 2015).
In einem letzten Schritt wird nach Auffassung der Entscheidenden die Person 
ausgewählt, die am besten geeignet ist. Die Möglichkeit dafür hängt von der An-
zahl der geeigneten Bewerber:innen ab, aber auch von den Entscheidungen in 
der Vorauswahl und im Auswahlprozess. Dabei ist aufgrund von zwei möglichen 
Fehlern (falsche Auswahl und fälschlich abgelehnte Bewerber:innen) von einer 
relativ hohen Fehlerquote auszugehen. Letztendlich geht es angesichts einer 
verstärkten Unsicherheit in der Personalauswahl bei gleichzeitiger Rationalisie-
rungserfordernis auch um den »Support des Bauches« (Voswinkel 2008a), wenn 
Unsicherheiten verarbeitet werden sollen. Zusätzlich dürfte – gerade in größeren 
Organisationen – auch die Verfolgung unterschiedlicher Interessen in mikro-
politischen Spielen eine nicht unbedeutende Rolle im Prozess der Personal-
beschaffung einnehmen (Laske & Weiskopf 1996). Eine Bestenauswahl ist dann 
nur noch ein Mythos (so auch Kompa 2004 am Beispiel der Auswahl in Assess-
ment Center). Zudem haben Unterstützungsangebote und Bewerbungsratgeber 
dazu beigetragen, dass auch Bewerber:innen neben informellen Beziehungen 
über weitere Ressourcen verfügen, die sie in die Lage versetzen, ihre Interessen in 
mikropolitischen Spielen, z. B. in Vorstellungsgesprächen, durchzusetzen (Vos-
winkel 2008b).
Vorstellungsgespräche bzw. die Rekrutierung und Personalauswahl im Bereich 
interaktiver Dienstleistungen erfolgt zuweilen nach modifizierten Regeln. Inter-
aktive Dienstleistungsarbeit ist dadurch gekennzeichnet, dass sich Käufer:in und 
Verkäufer:in aufgrund des uno-acto-Prinzips der Dienstleistungsproduktion 
direkt begegnen. Die Produktion und Konsumtion einer Dienstleistung fallen 
räumlich sowie zeitlich zusammen und bedürfen darüber hinaus einer weit-
gehenden Kundenintegration. Infolgedessen ist auch »ästhetische Arbeit« (War-
hurst & Nickson 2007) zu erbringen. Ästhetische Arbeit, »referring to the employ-
ment of workers with certain embodied capacities and attributes that favourably 
appeal to customers and which are then organizationally mobilized, developed and 
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commodified« (Warhurst & Nickson 2007, S. 104 unter Bezug auf Nickson et 
al. 2001), geht mit einem »heimlichen Anforderungskatalog« einher. Gesucht 
wird die »richtige Persönlichkeit«, die dem Kunden angenehm erscheint. Da-
mit gewinnen Kriterien wie Aussehen (»looking good«), Sprache und Auftreten 
(»sounding right«) und Kleidung (»lookism«) und folglich die Erscheinung der 
sich bewerbenden Person auf diesem »personality market« (Warhurst & Nickson 
2007, S. 106 unter Bezug auf Mills 1956, S. 186; Herv. d. Verf.) mit einem »senso-
ry engagement, most obviously visually and aurally« (Warhurst & Nickson 2007, 
S. 106) an Relevanz. Diese werden – wenn Stellenanzeigen in diesem Segment 
der Dienstleistungsarbeit überhaupt genutzt werden – auch in den Annoncen 
kommuniziert, in den Wettbewerbsstrategien der Unternehmungen verwertet 
und münden in einen »style labour market« (Warhurst & Nickson 2007, S. 107; 
Herv. d. Verf.).
Ästhetische Arbeit ist vor allem in den von Warhust & Nickson (2007) untersuch-
ten Branchen wie Einzelhandel und Beherbergung bedeutsam. Arbeitskräfte sind 
aufgefordert, eine Symmetrie zwischen ihrem äußeren Erscheinungsbild sowie 
Habitus und Unternehmungsstrategie herzustellen. So werden in Deutschland 
beispielsweise junge Verkäuferinnen nach dem Abschluss der Ausbildung im Be-
reich ›Junge Mode‹ der Warenhäuser eingesetzt; nach den Erziehungszeiten und/
oder mit fortschreitendem Alter in anderen Bereichen, z. B. in der Haushalts-
warenabteilung.14 In anderer Art und Weise dürften Formen ästhetischer Arbeit 
in Unternehmungsberatungen, (großen) Anwaltskanzleien, Ingenieurbüros etc. 
von Bedeutung sein, weil auch in diesen Branchen viel bzw. entscheidend mit 
dem Auftraggebenden direkt interagiert werden muss. Die Bedeutung ästheti-
scher Arbeit weist also über den relativ engen Bereich der interaktiven Dienst-
leistungsarbeit hinaus.
Die Rekrutierung der Beschäftigten erfolgt  – folgt man der Studie von War-
hurst & Nickson (2007, S. 110) im britischen Kontext des Einzelhandels und 
des Beherbergungsgewerbes – vor allem informal. Zwei Drittel der quantitativ 
befragten Beschäftigten in ihrem Sample fanden ihre Stelle durch »words of 
mouth« – durch Empfehlungen von Bekannten, also in einer Form der Netz-
werkrekrutierung. Systematische Bewerbungsgespräche fanden kaum statt. 
Diese glichen eher einem »chat« (Warhurst & Nickson 2007, S. 110). In diesen 
wurden vor allem die Haltung zur jeweiligen Dienstleistung, das Auftreten und 
das äußere Erscheinungsbild geprüft, z. B. in Form der Einhaltung eines Dress-
codes, sowie die Kompatibilität mit dem Image des Unternehmens eruiert (War-

14 Das Beispiel aus dem bundesdeutschen Einzelhandel basiert auf Gesprächen des Autors 
mit Einzelhandelsbeschäftigten.
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hurst & Nickson 2007, S. 111  ff.). Bei Abweichungen von den Vorstellungen ge-
lungener ästhetischer Arbeit, z. B. bei der Haarlänge, Haarschnitt oder Tattoos, 
greifen die Manager:innen ein und disziplinieren die Beschäftigten. In eine ähn-
liche Richtung wirken die verschärften Sanktionsmöglichkeiten in der niederlän-
dischen Arbeitsförderung, in der Sanktionen für die Obstruktion der Arbeitsver-
mittlung durch Mängel am äußeren Erscheinungsbild verhängt werden können. 
Arbeitslose müssen demzufolge Arbeitsbereitschaft mittels ästhetischer Arbeit 
signalisieren. Case Management in der Beschäftigungsförderung zielt in diesem 
Kontext auch auf die »daily calibration for work contexts in flux« (Van den Berg 
& Arts 2019, S. 298) mittels ästhetischer Arbeit ab. Vor diesem Hintergrund sind 
von zentraler Bedeutung für die erfolgreiche Bewältigung der Anforderungen 
ästhetischer Arbeit Einblicke in die Praxis mittels Praktika, Werkstudenten-
tätigkeiten, Kooperationen im Zuge von Bachelor- oder Masterarbeiten sowie 
informelle Kontakte oder andere »Berührungen« mit den Arbeitgebern sowie 
eine entsprechende Sensibilität für diesen Bereich der Anforderungen moderner 
(Dienstleistungs-)Arbeit.
Die Bedeutung von ästhetischer Arbeit in bestimmten Dienstleistungsbranchen 
birgt ein Diskriminierungspotenzial. Diesem kann eine Mitbestimmung im Per-
sonalbeschaffungsprozess entgegenwirken.

Personalbeschaffung und Mitbestimmung
In der Personalbeschaffung und -auswahl treffen unterschiedliche Interessen 
aufeinander. Personal ist Kostenfaktor, wie immer noch weit verbreitete Sicht-
weisen und Praxis betonen. Es ist aber auch nicht – wie moderne Ansätze des 
Human Resource Management lehren – nur Leistungsträger, sondern gleichzeitig 
auch Kostenfaktor. Insofern sind mit der Personalbeschaffung aus Management-
sicht immer auch direkte und indirekte Personalkosten und damit verbundene 
Leistungspotenziale verknüpft (Breisig 2016, S. 133  f.). Aus der Sicht der Mit-
arbeiter:innen entscheidet das »Beschafft werden« über eine Existenzgrundlage, 
ggfs. auch über Aufstiege, interessantere und/oder lernförderlichere Arbeit sowie 
ihre gesellschaftliche Stellung in einer (immer noch) »Arbeitsgesellschaft« (Offe 
1984). Betriebsräten legt die Betriebsverfassung eine Perspektive auf die Interes-
sen der betrieblichen Stammbelegschaft nahe (Hohn 1991). Dafür zeichnen eine 
Reihe von Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten verantwortlich (Hinrichs 
2011). Abbildung 17 gibt einen Überblick:
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Abbildung 17

Die erste bedeutsame Vorschrift dieser Art ist neben dem § 80 BetrVG und § 92 
BetrVG Personalplanung (siehe dazu die Ausführungen zur Personalplanung) 
§ 93 BetrVG:

§ 93 BetrVG 
Ausschreibung von Arbeitsplätzen
Der Betriebsrat kann verlangen, dass Arbeitsplätze, die besetzt werden sollen, 
allgemein oder für bestimmte Arten von Tätigkeiten vor ihrer Besetzung in-
nerhalb des Betriebs ausgeschrieben werden.

Laut dieser Vorschrift kann der Betriebsrat verlangen – das bedeutet, dass das 
Management dieses Ansinnen des Betriebsrates nicht umgehen kann  –, dass 
offene Stellen im Betrieb ausgeschrieben werden. Eine Ausschreibung »ist die 
allgemeine Aufforderung an alle oder eine bestimmte Gruppe von Arbeitneh-
mer:innen, sich für bestimmte Arbeitsplätze im Betrieb zu bewerben« (Fitting 
et al. 2018, S. 1616). Dazu gehört auch die Bewerbung auf Arbeitsplätze, die mit 
einer Stundenerhöhung bereits beschäftigter Arbeitnehmer:innen verknüpft 
sind. Dies dürfte vor allem in bestimmten Dienstleistungsbranchen mit einem 
hohen Teilzeitanteil wie z. B. dem Einzelhandel (dazu Wirth 2016) relevant sein. 
Dabei kann der Betriebsrat das Anliegen ›innerbetriebliche Ausschreibung‹ auch 
differenziert vorbringen, also bezogen auf bestimmte Arbeitnehmergruppen. In 
der Praxis existiert jedoch eine Präferenz für die allgemeine interne Ausschrei-
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bung (Hinrichs 2011, S.  128). Damit schaffen Betriebsräte Transparenz über 
offene Stellen und können  – sollte das Management diese Vorgabe in einem 
Stellenbesetzungsverfahren nicht beachten – gemäß § 99 Absatz 2 Nr. 5 BetrVG 
der Einstellung der betreffenden Beschäftigten widersprechen (siehe dazu die 
gesetzliche Regelung des § 99 BetrVG weiter unten) und damit das Mitbestim-
mungsrecht nach § 93 BetrVG realisieren.
Im Rahmen seiner allgemeinen Aufgaben nach § 80 Absatz 1 Nr. 2a und 2b kann 
der Betriebsrat darüber hinaus zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
die Ausschreibung von Teilzeitarbeitsplätzen nach § 92 Absatz 3 BetrVG vor-
schlagen15 (siehe dazu noch einmal § 92 Personalplanung im Unterkapitel ›Per-
sonalplanung‹).16 Wenn sich eine Stelle auch als Teilzeitarbeitsplatz eignet, löst 
§ 93 BetrVG die Ausschreibungspflicht nach § 7 Absatz 1 TzBfG aus. Missachten 
Arbeitgeber:innen diese Ausschreibungspflicht, kann der Betriebsrat wiederum 
nach § 99 Absatz 2 Nr. 5 BetrVG der Einstellung widersprechen (Fitting et al. 
2018, S. 1617  f.).
Die organisationsinterne Ausschreibung von Arbeitsplätzen hat auch eine  – 
wenngleich rechtlich umstrittene – interorganisationale Dimension (Fitting et 
al. 2018, S. 1615). Eine interne Ausschreibung kann auch dann verlangt werden, 
wenn die Stelle mit Leiharbeitnehmer:innen oder freien Mitarbeiter:innen be-
setzt werden soll.
Noch weitergehende Mitbestimmungsrechte ergeben sich aus dem § 94 BetrVG:

§ 94 BetrVG 
Personalfragebogen, Beurteilungsgrundsätze
(1) Personalfragebogen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats. Kommt 
eine Einigung über ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die Einigungs-
stelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeit-
geber und Betriebsrat.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für persönliche Angaben in schriftlichen Ar-
beitsverträgen, die allgemein für den Betrieb verwendet werden sollen, sowie 
für die Aufstellung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze.

Personalfragebögen, also »die formularmäßig gefassten Zusammenstellungen 
von Fragen, die eine bewerbende Person (Arbeitnehmer:in) beantworten soll« 
(Fitting et al. 2018, S. 1620), unterliegen einer erzwingbaren Mitbestimmung, 

15 Dies kann auch ein Element beschäftigungssichernder Maßnahmen sein, die der Betriebs-
rat nach § 92a BetrVG vorschlagen kann.

16 Genauer dazu Monika Huesmann im Beitrag Diversity Management und Mitbestim-
mung.
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wenngleich der Betriebsrat kein Initiativrecht hat und deren Einführung nicht 
verlangen kann. Wenn der Konflikt nicht innerbetrieblich gelöst werden kann, 
muss eine paritätisch besetzte Einigungsstelle, die unter dem Vorsitz eines Neu-
tralen tagt, entscheiden. Dieses Mitbestimmungsrecht bezieht sich auf die Ein-
führung und jede Änderung der Personalfragebögen sowie den Verwendungs-
zweck des Personalfragebogens. Der Inhalt der Fragen muss die Interessen des 
Arbeitgebenden und der Arbeitnehmer:innen gegeneinander abwägen. Das 
bedeutet in der Konsequenz, dass es auch nicht statthafte Fragen gibt (z. B. 
nach einer Parteizugehörigkeit17) und dass Fragen vor der Einstellung unstatt-
haft sind (z. B. nach einer Schwangerschaft), nach der Einstellung aber statthaft 
werden, um bestimmte Schutzgesetze regelkonform zur Anwendung zu bringen 
(z. B. das Mutterschutzgesetz während einer Schwangerschaft). Wenn die Per-
sonalfragebögen EDV-technisch weiterverarbeitet werden, unterliegt dies dem 
Bundesdatenschutzgesetz. Deshalb kann der Betriebsrat die Beschränkung des 
zulässigen Verwendungszwecks verlangen (Fitting et al. 2018, S. 1622).
§ 94 Absatz 2 BetrVG kodifiziert auch ein Mitbestimmungsrecht für sogenann-
te Formularverträge, die »allgemein im Betrieb verwandt werden« (Fitting et 
al. 2018, S. 1627), wenn persönliche Angaben in den Arbeitsverträgen verlangt 
werden, die über die Angabe von reinen Personalien wie Name, Vorname, An-
schrift und Geburtstag hinausgehen.
Auch die Aufstellung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze (nicht die einzelne 
Beurteilung) unterliegt dem Mitbestimmungsrecht nach § 94 Absatz 2 BetrVG. 
Beurteilungsgrundsätze sind »Regelungen, die eine Bewertung des Verhaltens 
oder der Leistung der Arbeitnehmenden objektivieren und nach einheitlichen 
Kriterien ausrichten sollen« (Fitting et al. 2018, S. 1627). Das Mitbestimmungs-
recht erstreckt sich auf die Beurteilungsmerkmale, Beurteilungsgrundlagen und 
das Beurteilungsverfahren und soll dazu dienen, dass sachgerecht beurteilt wird 
(Breisig 2016 S.  136). Voraussetzung dafür sind – häufig nicht vorhandene –  
aktuelle Stellenbeschreibungen, aus denen die konkreten beurteilungsrelevan-
ten Anforderungen hervorgehen. Unter das Mitbestimmungsrecht fallen auch 
Fähigkeits- oder Eignungsprofile. Allerdings hat der Betriebsrat kein Initiativ-
recht – der Arbeitgeber entscheidet allein, ob er Beurteilungsgrundsätze ein-
führt; nur im Ausnahmefall, wenn ein Zusammenhang mit Entlohnungsfragen 
durch Zielvereinbarungen besteht (siehe dazu § 87 Absatz 1 Nr. 10 und 11), kann 
ein solches Initiativrecht bestehen.
Nach § 95 Absatz 1 hat der Betriebsrat ein Recht auf Mitbestimmung bei der 
Aufstellung von Auswahlrichtlinien:

17 Zu den Ausnahmen für den Sonderfall eines Tendenzbetriebs s. Fitting et al 2018, S. 1623 
mit weiteren Nachweisen.
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§ 95 BetrVG 
Auswahlrichtlinien
(1) Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstellungen, Versetzungen, 
Umgruppierungen und Kündigungen bedürfen der Zustimmung des Be-
triebsrats. Kommt eine Einigung über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht 
zustande, so entscheidet auf Antrag des Arbeitgebers die Einigungsstelle. Der 
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat.
(2) In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitnehmern kann der Betriebsrat die 
Aufstellung von Richtlinien über die bei Maßnahmen des Absatzes 1 Satz 1 
zu beachtenden fachlichen und persönlichen Voraussetzungen und sozialen 
Gesichtspunkte verlangen. Kommt eine Einigung über die Richtlinien oder 
ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.
(3) Versetzung im Sinne dieses Gesetzes ist die Zuweisung eines anderen Ar-
beitsbereichs, die voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet, 
oder die mit einer erheblichen Änderung der Umstände verbunden ist, unter 
denen die Arbeit zu leisten ist. Werden Arbeitnehmer nach der Eigenart ihres 
Arbeitsverhältnisses üblicherweise nicht ständig an einem bestimmten Ar-
beitsplatz beschäftigt, so gilt die Bestimmung des jeweiligen Arbeitsplatzes 
nicht als Versetzung.

Auswahlrichtlinien sind »abstrakt-generelle Grundsätze, welche die für die je-
weilige personelle Auswahl maßgeblichen fachlichen, persönlichen und sozialen 
Gesichtspunkte gewichten« (Fitting et al. 2018, S. 1631). Sie sollen Personalent-
scheidungen durchschaubarer machen und versachlichen. Das Mitbestimmungs-
recht bezieht sich auf die Bestimmung und Gewichtung der Auswahlkriterien. 
Die Arbeitgebenden haben in Betrieben mit bis zu 500 Arbeitnehmer:innen 
ein Initiativrecht; in Betrieben ab 500 Beschäftigten kann auch der Betriebs-
rat die Initiative ergreifen und die Entwicklung von Auswahlrichtlinien ver- 
langen.
Den Abschluss der Personalbeschaffung bildet die Einstellung. Einstellungen 
sind die Begründung eines Arbeitsverhältnisses als auch die Arbeitsaufnahme 
im Betrieb (Fitting et al. 2018, S.  1677). § 99 BetrVG räumt dem Betriebsrat 
ein Mitwirkungsrecht bei der Einstellung ein. Das heißt, unter Berücksichtigung 
und Angabe von bestimmten Gründen kann er der Einstellung widerspre- 
chen:
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§ 99 BetrVG 
Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen
(1) In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten 
Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Einstellung, 
Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung zu unterrichten, ihm die 
erforderlichen Bewerbungsunterlagen vorzulegen und Auskunft über die 
Person der Beteiligten zu geben; er hat dem Betriebsrat unter Vorlage der 
erforderlichen Unterlagen Auskunft über die Auswirkungen der geplanten 
Maßnahme zu geben und die Zustimmung des Betriebsrats zu der geplanten 
Maßnahme einzuholen. Bei Einstellungen und Versetzungen hat der Arbeit-
geber insbesondere den in Aussicht genommenen Arbeitsplatz und die vor-
gesehene Eingruppierung mitzuteilen. Die Mitglieder des Betriebsrats sind 
verpflichtet, über die ihnen im Rahmen der personellen Maßnahmen nach 
den Sätzen 1 und 2 bekanntgewordenen persönlichen Verhältnisse und An-
gelegenheiten der Arbeitnehmer, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach 
einer vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren; § 79 
Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.
(2) Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn
1. die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verordnung, eine Unfall-
verhütungsvorschrift oder gegen eine Bestimmung in einem Tarifvertrag oder 
in einer Betriebsvereinbarung oder gegen eine gerichtliche Entscheidung oder 
eine behördliche Anordnung verstoßen würde,
2. die personelle Maßnahme gegen eine Richtlinie nach § 95 verstoßen würde,
3. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass infolge der per-
sonellen Maßnahme im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer gekündigt werden 
oder sonstige Nachteile erleiden, ohne dass dies aus betrieblichen oder per-
sönlichen Gründen gerechtfertigt ist; als Nachteil gilt bei unbefristeter Ein-
stellung auch die Nichtberücksichtigung eines gleich geeigneten befristet Be-
schäftigten,
4. der betroffene Arbeitnehmer durch die personelle Maßnahme benachteiligt 
wird, ohne dass dies aus betrieblichen oder in der Person des Arbeitnehmers 
liegenden Gründen gerechtfertigt ist,
5. eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung im Betrieb unterblieben ist oder
6. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass der für die per-
sonelle Maßnahme in Aussicht genommene Bewerber oder Arbeitnehmer 
den Betriebsfrieden durch gesetzwidriges Verhalten oder durch grobe Ver-
letzung der in § 75 Abs. 1 enthaltenen Grundsätze, insbesondere durch ras-
sistische oder fremdenfeindliche Betätigung, stören werde.
(3) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so hat er dies unter Angabe 
von Gründen innerhalb einer Woche nach Unterrichtung durch den Arbeit-
geber diesem schriftlich mitzuteilen. Teilt der Betriebsrat dem Arbeitgeber die 
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Verweigerung seiner Zustimmung nicht innerhalb der Frist schriftlich mit, so 
gilt die Zustimmung als erteilt.
(4) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann der Arbeitgeber 
beim Arbeitsgericht beantragen, die Zustimmung zu ersetzen.

In Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Beschäftigten 
kann der Betriebsrat einer geplanten Einstellung widersprechen; lässt er die Frist 
von einer Woche ohne zu widersprechen verstreichen, so gilt sein Schweigen 
als Zustimmung. Der Widerspruch des Betriebsrates gegen die Einstellung, über 
die er vorab anhand von Unterlagen informiert werden muss, muss sich auf die 
in §  99 Absatz  2 BetrVG genannten Gründe beziehen. Sollte der Betriebsrat 
widersprechen, kann der Arbeitgeber vor dem Arbeitsgericht die Zustimmung 
des Betriebsrates ersetzen lassen. Dies führt aber in der Regel zu massiven Ver-
zögerungen bei der Einstellung. Kluge Managementvertreter:innen suchen des-
halb bereits im Vorfeld eine Lösung, die in Abhängigkeit vom Stil industrieller 
Beziehungen variiert – so die Befunde von König (2005). Dieses Mitwirkungs-
recht wird zuweilen auch genutzt, um aus Arbeitnehmendensicht unerwünschte 
Beschäftigungsformen, z. B. Leiharbeit, zu begrenzen. So hat das Management 
einer Flughafenbetreibergesellschaft mehrere hundert Gerichtsverfahren für die 
Ersetzung der Zustimmung des Betriebsrates für die Einstellung von Leiharbei-
ter:innen führen müssen. Angesichts dieses »Abnutzungskampfes« im Rahmen 
einer kontrollierten Konfrontation einigte sich später das Management mit dem 
Betriebsrat in einer Betriebsvereinbarung auf die Begrenzung der Leiharbeit 
auf 5% in dem betroffenen Arbeitsbereich und zur Nutzung von Leiharbeit als 
Rekrutierungsinstrument in den internen Arbeitsmarkt (Helfen et al. 2020).
Personalauswahlprozesse, sei es im internen oder im externen Arbeitsmarkt, 
können zu Diskriminierungen führen. Das 2006 wirksam gewordene Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) hat zum Ziel, dass eine Benachteiligung aus be-
stimmten Gründen unterbleibt (Oechsler & Paul 2019, S. 251).

§ 1 AGG 
Ziel des Gesetzes
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen 
der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder 
zu beseitigen.

Betriebsräte haben gemäß § 80 BetrVG auch die Aufgabe, die Einhaltung von 
Gesetzen, die zugunsten von Arbeitnehmer:innen gelten, zu überwachen. Dazu 
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zählt auch das AGG und betrifft die unmittelbare18 und die mittelbare19 Benach-
teiligung.
Benachteiligungen können gerechtfertigt sein, wenn sie sich auf die Gründe 
der §§ 5, 8 – 10 AGG beziehen. So erlaubt § 5 AGG positive Maßnahmen, mit 
denen bestehende Benachteiligungen abgebaut werden sollen. § 8 AGG erlaubt 
Benachteiligungen aufgrund spezieller beruflicher Anforderungen. §  9 AGG 
gesteht den Kirchen insbesondere in ihrem »Verkündigungsbereich« einen er-
weiterten Handlungsspielraum zu. So darf beispielsweise die katholische Kirche 
für die Beschäftigung eines Priesters Mitglieder anderer Kirchen ablehnen. § 10 
AGG erlaubt eine unterschiedliche Behandlung aufgrund des Alters. So ist es 
beispielsweise zulässig, dass rentennahe Jahrgänge in Sozialplänen aufgrund von 
Betriebsschließungen niedrigere Abfindungen erhalten als jüngere Arbeitneh-
mer:innen (Oechsler & Paul 2019, S. 253).
Die Durchsetzung derartiger Ansprüche auf Gleichbehandlung steht – folgt man 
Breisig (2016 S. 138) – noch in den Anfängen und ist mit einer hohen Rechts-
unsicherheit behaftet. Umso wichtiger sind diskriminierungssensible Betriebs-
räte, die Diskriminierungen präventiv entgegentreten.
Die Ausführungen zeigen, dass Betriebsräte im Prozess der Personalbeschaffung 
weitreichende Rechte haben, die einzeln, in ihrer Kombination untereinander 
und im Zusammenspiel mit anderen Rechten aus dem Betriebsverfassungs-
gesetz ihnen Einflusschancen im Prozess der Personalbeschaffung verschaffen. 
Insofern sind bei eher kooperativen Stilen industrieller Beziehungen (z. B. ko-
operative Konfliktverarbeitung, Co-Management) Aushandlungen zu erwarten, 
und ein kompetentes Management ist dementsprechend gut beraten, Routinen 
zu entwickeln, wie im Personalbeschaffungsprozess mit dem Betriebsrat zu-
sammengearbeitet wird. Betriebsräte tragen dazu bei, dass Personalmanagement 
systematischer und transparenter erfolgt. Und dadurch tragen sie auch zu einer 
wirtschaftlicheren Leistungserbringung bei, indem sie Konflikte reduzieren und 
bessere Entscheidungen provozieren.

18 Eine unmittelbare Benachteiligung knüpft direkt an einem der in §  1 AGG genannten 
Merkmale an. Beispielsweise ist es diskriminierend, wenn Frauen generell nicht zu Bewer-
bungsgesprächen eingeladen werden.

19 Die Benachteiligung knüpft an ein scheinbar neutrales Kriterium an, diskriminiert aber 
eine:n bestimmte:n Arbeitnehmer:in oder Gruppe von Arbeitnehmer:innen. Beispiels-
weise führt die Anforderung ›Muttersprache Deutsch‹ zu einer Diskriminierung von Mi-
grant:innen.
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2.3 Personaleinsatz

Vorbemerkung
Der Personaleinsatz, die Zuweisung eines konkreten Arbeitsplatzes und der kon-
kreten Arbeitsinhalte bzw. der »möglichst zielangemessene Einsatz des »Faktors 
Arbeit« (Breisig 2016, S. 139), ist – folgt man § 106 GewO – Aufgabe des Ma-
nagements und wird im Rahmen des Weisungsrechts des Managements ausgeübt 
(Oechsler & Paul 2019, S. 282  f.). Im Arbeitsvertrag, auf dem das Weisungsrecht 
des Managements basiert, wird – häufig sehr offen, um eine gewisse Einsatzfle-
xibilität zu generieren – der Personaleinsatz geregelt. So wird beispielsweise eine 
kaufmännische Tätigkeit im Arbeitsvertrag festgehalten. Ob diese dann aber in 
der Verkaufs-, Einkaufs- oder der Buchhaltungsabteilung ausgeübt wird, obliegt 
in diesem Fall dann dem Weisungsrecht des Arbeitgebers. Nur Weisungen, die 
durch den Vertragsinhalt gedeckt sind, müssen befolgt werden; unrechtsmäßige 
Weisungen müssen nicht beachtet werden. Das Weisungsrecht des Managements 
wird zudem aus anderen Rechtsquellen wie Betriebsvereinbarungen, Tarifver-
träge, Gesetze oder supranationale Regulierungen eingeschränkt (Oechsler & 
Paul 2019, S. 283).
In der Praxis erfolgt die Gestaltung des Personaleinsatzes durch das Management 
unter Berücksichtigung von Anspruchsgruppen (Stakeholder) wie z. B. der Ar-
beitnehmerin/dem Arbeitnehmer, dem Betriebsrat, der bzw. dem Beauftragten 
für Arbeitssicherheit sowie Vertreter:innen der Fachabteilung. Zudem kommt 
es zu Wechselwirkungen unterschiedlicher Gestaltungsparameter. So kann eine 
Flexibilisierung des Arbeitsorts durch mobile Arbeit auch ein entsprechendes 
Arbeitszeitregime bedingen (Oechsler & Paul 2019, S. 256; siehe dazu auch die 
Regelungen zur mobilen Arbeit in Vogl & Nies 2013). Abbildung 18 zeigt diese 
als Elemente der strukturellen Dimension, die von einer kulturellen Dimension 
der Arbeitsorganisation überlagert wird20 (siehe Abbildung 18 auf S. 131). 
Im Zuge der Organisation von Arbeit entsteht die Arbeitsorganisation, mit der 
die betriebliche Leistungserstellung koordiniert wird. Als Ansatzpunkte dafür 
dienen die Gestaltung des Fertigungs- und Arbeitsprozesses sowie der Auf-
gabeninhalte einschließlich der Freiheitsgrade der Arbeitenden (Arbeitsinhalt), 
die Funktionsverteilung zwischen Menschen und Arbeitsmitteln (Technologie, 
Arbeitsteilung zwischen Menschen) und die Festlegung der Umgebungsbedin-
gungen, unter denen gearbeitet wird (Breisig 2016, S. 139  f.). Die Festlegung der 
Arbeitszeiten und des Arbeitsortes sind weitere Gestaltungsparameter. Die kul-
turelle Dimension, also die organisationsweit geteilten Werte und Normen, die 

20 Zu einer alternativen Perspektive auf das Zusammenspiel von struktureller und kultureller 
Dimension siehe Sydow (2014), der aus strukturationstheoretischer Perspektive für die 
simultane Betrachtung struktureller und kultureller Elemente plädiert.
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Organisations- bzw. Unternehmenskultur, beeinflusst auch die Ausgestaltung der 
Arbeitsorganisation.21

Die jeweils dominante Form der Arbeitsorganisation unterliegt historischen Ver-
änderungsprozessen (siehe dazu ausführlich Raehlmann 2017). Nachdem sich 
Ende des 19. Jahrhunderts das Fabriksystem als die zentrale Form der Arbeits-
organisation durchgesetzt hat, beginnt anknüpfend an die Überlegungen des 
Unternehmensberaters Frederick W. Taylor (1911) die Reorganisation der Arbeit 
als wissenschaftliche Betriebsführung (scientific management) entsprechend den 
Prinzipien des Taylorismus:
• Trennung von Hand- und Kopfarbeit, d. h. von planenden und ausführenden 

Arbeiten, die optimiert und standardisiert werden,
• Verknüpfung von Leistung mit der Entlohnung, um das Interesse der Arbei-

tenden an Leistung zu stimulieren,
• ein hoher Grad der Arbeitsteilung und damit einhergehend an Spezialisierung 

der Arbeitsschritte sowie
• die Auslese und Anpassung, z. B. durch Anlernen und Einarbeitung, des Per-

sonals an die jeweiligen Aufgaben.

21 Zur Erfassung der Organisationskultur, die wir in diesem einführenden Beitrag nicht wei-
ter betrachten, s. Schein (1984).

Abbildung 18

Teil 3/Grafik 12

Strukturelle und kulturelle Dimension der Arbeitsorganisation

Kulturelle Dimension

Arbeitsinhalt

Technologie

Arbeitszeit

Arbeitsort

Strukturelle 
Dimension

Quelle: eigene Darstellung
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Damit entstehen größere indirekte Bereiche, die für die Organisation von Arbeit 
und das Personalmanagement zuständig sind. Die Technologie bleibt zunächst 
außen vor bis Henry Ford die Fließfertigung in Anlehnung an die Praxis in den 
Chicagoer Schlachthöfen in der industriellen Produktion einführt und damit 
eine Mechanisierung der Arbeit und als Folge ihre partielle Substitution erfolgt. 
Das Luxusgut ›Auto‹ konnte auf diese Weise so weit verbilligt werden, dass es 
zum Massenkonsumgut in bzw. durch Massenproduktion werden konnte.
Die strikte Arbeitsteilung und die damit einhergehende Monotonie lassen die 
Fluktuation und den Absentismus der Arbeiter:innen ansteigen. Als Reaktion 
darauf entsteht nicht nur die Arbeits- und Organisationspsychologie, die sich 
vor allem der Optimierung der Nutzung von Arbeitskraft widmet, sondern auch 
eine Reihe von Aktivitäten, die u. a. die Bedeutung informeller Gruppen für die 
Arbeitsleistung herausarbeiten (»Hawthorne-Experimente«). Die Dysfunktiona-
litäten taylorisierter Arbeit führen später zu(r Entdeckung von) »neuen Produk-
tionskonzepten« (Kern & Schumann 1984), dem Reüssieren handwerklicher(er) 
Formen der Produktion (Piore & Sabel 1985), »schlanker Produktion« (Womack 
et al. 1991), aber auch immer wieder zu Gegenbewegungen, der »Rückkehr zum 
Taylorismus« (Springer 1999) (zur Entwicklung überblicksartig Minssen 2006, 
S. 28  ff.; Ruiner & Wilkesmann 2016).
Dienstleistungsarbeit wurde in früheren Jahren deutlich weniger untersucht 
(siehe aber die klassische Untersuchung von Baethge & Oberbeck 1986). Sie 
»sperrte« sich aufgrund der Bedeutung interaktiver und der Einbeziehung der 
Nutzer:innen in die Dienstleistungsproduktion einem analytischen Zugriff wie 
auf Produktionsarbeit. Dementsprechend gewannen Perspektiven auf »emo-
tional labour« (Hochschild 1983) und »Wissenarbeit« (Stehr 1994) eine größere 
Bedeutung bei gleichzeitiger »McDonaldisierung« (Ritzer 1983) bestimmter 
Segmente von Dienstleistungsarbeit (s. dazu auch die Ausführungen Ruiner & 
Wilkesmann 2016, S. 63  ff.).
Die Defizite und Probleme tayloristisch organisierter Arbeit wie geringe Flexi-
bilität, hohe administrative Kosten und Qualitätsprobleme (s. dazu Breisig 2016, 
S. 143) haben spätestens mit dem Programm ›Humanisierung der Arbeitswelt‹ 
der Bundesregierung Aktivitäten ausgelöst, die darauf abzielen, die Arbeitsorga-
nisation zu verändern. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Gestaltung der 
Arbeitsinhalte, die Arbeitsstrukturierung.

Arbeitsstrukturierung: Gestaltung der Arbeitsinhalte
Die Arbeitsstrukturierung kann nach der Reichweite des Entscheidungs- und 
Kontrollspielraums sowie nach dem Grad des Aufgabenspielraums unterschie-
den werden. In ihrem Zusammenspiel ergeben sie den Handlungsspielraum.
Der Aufgabenspielraum »umfasst die verschiedenartigen, an einem Arbeitsplatz 
auszuführenden Tätigkeiten« (Oechsler & Paul 2019, S. 279). Der Entscheidungs- 
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und Kontrollspielraum »wird durch den Umfang der Planungs- und Kontroll-
befugnisse am Arbeitsplatz bestimmt« (Oechsler & Paul 2019, S. 280). Bei einer 
Job Rotation wechseln die Arbeitnehmer:innen zwischen mehreren Arbeits-
plätzen mit einfach(st)en Tätigkeiten; sie können dann die Aufgaben mehrerer 
Arbeitsplätze ausfüllen und somit den Personaleinsatz, z. B. als Urlaubsvertre-
tung, flexibilisieren. Bei einem Job Enlargement werden vorher geteilte Aufgaben 
einem Arbeitsplatz zugeordnet. Ein Job Enrichment ist dadurch gekennzeichnet, 
dass steuernde und planerische Aufgaben in die Arbeit integriert werden; die 
Einhaltung der Pläne ist dabei auch zu kontrollieren. Im Idealfall der teilauto-
nomen Gruppenarbeit verständigen sich die Mitglieder einer Arbeitsgruppe 
relativ selbstständig über die Arbeitsplanung, -vorbereitung und -durchführung 
sowie über die Kontrolle ihrer Ergebnisse. Sie entscheiden über das »Wer?«, 
»Wie?« und »Womit?« der Produktion; das »Was?« und »Wie viele?«, also die 
Entscheidung über Produkte und die Zahl der Produkte, verbleibt beim Ma-
nagement. Wie nicht anders zu erwarten, variiert das, was unter teilautonomer 
Gruppenarbeit in der Praxis verstanden wird, sehr stark (Breisig 2016, S. 144  ff.). 
Abbildung 19 ordnet diese Maßnahmen der Arbeitsstrukturierung in den Zu-
sammenhang von Aufgaben- sowie Entscheidungs- und Kontrollspielraum ein 
(siehe Abbildung 19 auf S. 134). 
Oechsler & Paul (2019, S. 280) führen mit dem Interaktionsspielraum eine dritte 
Dimension des Handlungsspielraums ein. Sie erfassen damit den Freiraum zu so-
zialen Kontakten. Abbildung 20 zeigt diesen Zusammenhang beispielhaft für un-
terschiedliche Formen der Arbeitsorganisation (siehe Abbildung 20 auf S. 134). 
Diese dritte Dimension des Handlungsspielraums kann auch bei interaktiver 
Dienstleistungsarbeit sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Während beispiels-
weise in der Systemgastronomie trotz Interaktivität Verhaltensstandards vor-
gegeben werden, ist in anderen, eher in Bereichen von High-End-Angeboten 
der Gastronomie auch ein kommunikatives und authentisches Eingehen auf 
Kundenanliegen von den Mitarbeitenden gewünscht bzw. gefordert.

Arbeitszeit
Arbeitszeit ist die Zeit zwischen dem Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die 
Ruhepausen (§ 2 ArbZG). Insofern ist die Erfassung der Arbeitszeit – wie kürz-
lich der Europäische Gerichtshof nochmals festgestellt hat – nicht nur für die Be-
zahlung der Arbeitnehmer:innen grundlegend, sondern auch für die Einhaltung 
des Arbeitszeitgesetzes. Dies ist angesichts offensichtlich millionenfachen Be-
trugs bei der Auszahlung des gesetzlichen Mindestlohnes von hoher Bedeutung 
(Pusch 2018).
Eine Sonderform von Arbeitszeit ist die Arbeitsbereitschaft. Mit ihr ist die »Zeit 
wacher Achtsamkeit im Zustand der Entspannung« (Oechsler & Paul 2019, 
S.  265) gemeint. Als Beispiel gelten Taxifahrer:innen, die auf die nächsten 
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Abbildung 19

Abbildung 20

Teil 3/Grafik 21
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Kund:innen warten. Die Vergütung derartiger Zeiten sind zuweilen in Tarifver-
trägen oder Betriebsvereinbarungen geregelt. Ein Bereitschaftsdienst liegt vor, 
wenn sich der:die Arbeitnehmer:in an einem von dem:der Arbeitgeber:in de-
finierten Ort aufhalten muss, um ggfs. die Arbeit aufzunehmen. Von einer Ruf-
bereitschaft spricht man, wenn der:die Arbeitnehmer:in sich an einem Ort ihrer 
Wahl aufhalten darf, aber innerhalb einer bestimmten Zeitspanne die Arbeit auf-
nehmen können muss. Als Arbeitszeit werden die tatsächlichen Einsatzzeiten 
erfasst und bezahlt; die Zeit der Rufbereitschaft hingegen wird häufig pauschal 
vergütet (Oechsler & Paul 2019, S. 265  f.).
Die Gestaltung der Arbeitszeit ist nicht nur durch Tarifverträge und Betriebsver-
einbarungen normiert, sondern auch durch das Arbeitszeitgesetz. So gilt nach 
§ 3 Absatz 1 ArbZG eine werktägliche Höchstarbeitszeit von acht Stunden, also 
48 Stunden wöchentlich. Eine Verlängerung der werktäglichen Arbeitszeiten auf 
zehn Stunden ist möglich, wenn innerhalb von sechs Monaten ein Ausgleich 
erfolgt. Abweichende Regelungen in Tarifverträgen und Betriebsvereinbarun-
gen sind jedoch möglich. Ruhepausen sind bei einer Arbeitszeit von bis zu sechs 
Stunden nicht erforderlich, bei einer Arbeitszeit zwischen sechs und neun Stun-
den muss mindestens 30 Minuten Pause gewährt werden und ab neun Stunden 
sind mindestens 45 Minuten erforderlich. Nach § 5 ArbZG beträgt die mini-
male Ruhezeit, also der Zeit zwischen Arbeitsende und der erneuten Arbeits-
aufnahme, mindestens elf Stunden. In bestimmten Branchen (z. B. in Betrieben 
zur Behandlung, Pflege und Betreuung, in Verkehrsbetrieben, beim Rundfunk 
und in der Landwirtschaft sowie in der Tierhaltung) sind Ausnahmen möglich 
(Oechsler & Paul 2019, S.  265  ff.). Tabelle 5 (auf S.  136) fasst die wichtigsten 
Rahmenbedingungen der Arbeitszeitgestaltung zusammen.
Zwar soll grundsätzlich nicht an Sonn- und Feiertagen gearbeitet werden, aber 
neben den gesellschaftlich notwendigen Arbeiten in beispielsweise Krankenhäu-
sern hat z. B. die Liberalisierung des Ladenschlusses zu vermehrter Sonntags-
arbeit geführt. Nacht- und Schichtarbeit soll den »gesicherten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit« 
(§ 6 Absatz 1 ArbZG) nicht widersprechen.
Die Ausgestaltung der Arbeitszeiten wird zudem in Betriebsvereinbarungen und 
in Tarifverträgen vorgenommen. Letztere regeln die Dauer der Wochenarbeits-
zeit, den Jahresurlaub und beinhalten Vorschriften zur Regelung von Spät-, 
Nacht- und Mehrarbeit. Dies geschieht vor dem Hintergrund von Interessen, im 
Kern von Betrieb und Arbeitnehmer:in. In Tabelle 6 (auf S. 137) werden exem-
plarisch unterschiedliche Chancen und Risiken aufgezählt.
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Vor diesem Hintergrund entwickeln sich unterschiedliche, z. T. betriebs- oder 
branchenspezifische Formen flexibler Arbeitsverhältnisse, die chronometrisch 
und/oder chronologisch differieren. Abbildung 21 (auf S. 137) gibt einen Über-
blick:

Tabelle 5 

Teil 3/Grafik 15

Gesetzliche Rahmenbedingungen der Arbeitszeitgestaltung

ArbZG Form und Definition Anmerkung

Arbeitszeit § 2 ArbZG Beginn und Ende der  
Arbeitszeit ohne Ruhe- 
pausen

keine Wegezeiten

keine Wasch- und  
Umkleidezeiten

Arbeitsbereitschaft

Bereitschaftsdienst

Rufbereitschaft

gilt als Arbeitszeit

gilt als Arbeitszeit

gilt als Ruhezeit

Höchst- 
grenzen

§ 3 ArbZG 8 Stunden werktäglich

Verlängerung auf 10 Stunden 
möglich

Montag bis Samstag

Ausgleichzeitraum  
max. 6 Monate

Ruhepausen § 4 ArbZG zwischen 0 und 6 Stunden

zwischen 6 und 9 Stunden

ab 9 Stunden

nicht notwendig

mind. 30 Minuten

mind. 45 Minuten

Ruhezeit § 5 ArbZG Nach Beendigung der Arbeit 
bis zur Wiederaufnahme

Ausnahmen möglich

mind. 11 Stunden 

Ausgleichzeiträume von 
vier Wochen, wenn auf  
10 Stunden Ruhezeit ver-
kürzt, branchenspezifische 
Regelungen

Quelle: nach Oechsler/Paul, 2019, S. 266
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Abbildung 21

Formen flexibler Arbeitszeitgestaltung

Chronometrische 
Arbeitszeitvariation

Variation der Dauer bzw. des 
Volumens der Arbeitszeit

Teilzeitarbeit
Jobsharing

Chronologische 
Arbeitszeitvariation

Änderung der Lage bzw. der 
Verteilung des Volumens

Schicht-Systeme
KAPOVAZ

Starre Gleitzeitmodelle

Mischformen

Veränderung von Dauer und 
Lage der Arbeitszeit

Flexible Gleitzeitmodelle
Gleitzeitkonten

Vertrauensarbeitszeit

Quelle: nach Oechsler/Paul, 2019, S. 258

Tabelle 6 

Chancen und Risiken (flexibler) Arbeitszeiten

Perspektive Vorteile/Chancen Nachteile/Herausforderungen

Betrieb •  Bessere Anpassung an Kapazi- 
tät und optimale Auslastung der 
Betriebsmittel

•  Kostensenkung durch Ausweitung 
der Betriebszeiten, Verringerung  
von Mehrarbeitszuschlägen

•  Attraktivität als Arbeitgeber

•  Höhere Motivation, geringere  
Fluktuation und Absentismus

•  Sicherung der Arbeitsplätze

•  …

•  Verwaltungsaufwand

•  Gewährleistung der Ansprech-
barkeit

•  Sicherung eines reibungslosen 
Ablaufes

•  Höhere Anforderungen an  
Führungskräfte

•  Konfliktpotenziale

•  …

Mitarbeiter 
:innen

•  Zeitsouveränität

•  Bessere Vereinbarkeit von Beruf  
und Privatleben und Anpassung  
an individuellen Biorhythmus

•  Sicherung der Arbeitsplätze

•  Weniger Überstunden

•  …

•  Zwang zur Selbstorganisation

•  Arbeitsverdichtung und  
Stresszunahme

•  Zusätzliche Kontrolle

•  Einkommensverluste

•  …

Quelle: nach Breisig, 2016, S. 154
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Diese unterschiedlichen Formen flexibler Arbeitszeitsysteme können nach dem 
Grad der Flexibilität und dem Akteur, der sie steuert, unterschieden werden:

Abbildung 22

Das Teilzeit- und Befristungsgesetz ermöglicht Arbeitnehmer:innen eine Be-
schäftigung in Teilzeit, d. h. sie können ihre Arbeitszeit unter das Niveau einer 
Vollzeitstelle absenken, wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate be-
steht (§ 8 Absatz 1 TzBfG), der Betrieb mehr als 15 Arbeitnehmer:innen be-
schäftigt (§ 8 Absatz 7 TzBfG) und wenn der:die Arbeitnehmer:in seinen/ihren 
Wunsch mindestens drei Monate vorher geäußert hat. Der:die Arbeitgeber:in 
kann den Antrag des:der Arbeitnehmenden ablehnen, wenn betriebliche Gründe 
dem Wunsch des:der Arbeitnehmenden entgegenstehen. Dies ist dann der Fall, 
wenn die Arbeitszeitreduzierung Arbeitsabläufe stört, die Sicherheit gefährdet 
oder unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht. Die Ablehnungsgründe müs-
sen immer einer Einzelfallbetrachtung unterzogen werden (Oechsler & Paul 
2019, S. 258  f.).
Jobsharing stellt eine spezifische Form der Teilzeitarbeit dar, bei der ein Voll-
zeitarbeitsplatz unter mehreren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geteilt 
wird. Die Aufteilung der Arbeitszeit kann auf unterschiedliche Zeiträume erfol-
gen (z. B. Tag, Woche, Monat, Jahr) (Oechsler & Paul 2019, S. 259).
Schichtmodelle ändern die Lage der Arbeitszeit in einem vorgegebenen Rhyth-
mus. In einem vollkontinuierlichen Wechselschichtsystem werden der Beginn 

Flexible Arbeitszeitsysteme im Überblick
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Quelle: nach Oechsler/Paul, 2019, S. 258
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und das Ende der Arbeit entweder vorwärts (Tag-, Spät-, Nachtschicht) oder 
rückwärts (Tag-, Nacht- und Spätschicht) rollierend verändert. Bei der Gestal-
tung der Schichtarbeit sind die »gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkennt-
nisse« zu berücksichtigen. So sollen beispielsweise nicht mehr als drei Nacht-
schichten hintereinander liegen. Gleichwohl werden diese Erkenntnisse nur 
selten berücksichtigt (Oechsler & Paul 2019, S. 260). Im Dienstleistungssektor 
entstehen jenseits der Daseinsvorsorge, z. B. durch verlängerte Ladenöffnungs-
zeiten wie im Einzelhandel, Schichtmodelle, die aber – zumindest aus Sicht der 
Planerinnen und Planer – eher statisch sind. Gleichwohl kommt es – auch in Ab-
hängigkeit von den innerbetrieblichen Arbeitsbeziehungen und der Ausübung 
des Mitbestimmungsrechts nach § 87 Absatz 1 Nr. 2 und 3 (Wirth 2016) – immer 
wieder zu Veränderungen der Schichten und Arbeitszeitlängen.
Bei einer kapazitätsorientierten variablen Arbeitszeit (KAPOVAZ) ruft der:die 
Arbeitgeber:in aufgrund der einzelvertraglichen Regelung die Arbeit gemäß den 
betrieblichen Belangen unter Berücksichtigung einer Frist von mindestens vier 
Tagen ab. Die Frist darf nicht an Sams-, Sonn- und Feiertagen beginnen. Diese 
Frist vor dem Arbeitseinsatz läuft erst nach dem Tag der Information. Zudem 
darf der Umfang der kapazitätsorientierten Arbeit nicht 25% der wöchentlichen 
Gesamtarbeitszeit überschreiten (Oechsler & Paul 2019, S. 261  f.).
Gleitzeitmodelle erlauben es Arbeitnehmer:innen, im Rahmen von bestimmten 
Grenzen Arbeitsbeginn und -ende zu wählen. Haben diese eine Kernzeit, so sind 
Arbeitsleistungen in bestimmten Zeitfenstern (z. B. von 9 bis 12 Uhr und von 13 
Uhr bis 15 Uhr) zu erbringen; wenn keine Kernzeit(en) vereinbart sind, definiert 
das Gleitzeitmodell nur den Zeitrahmen, in dem gearbeitet werden darf und Ar-
beitszeiten erfasst werden. Flexible Gleitzeitmodelle gehen über in Arbeitszeit-
konten. In diesen darf nicht nur die Lage, sondern auch die Länge der Arbeits-
tage variieren – und zwar so, dass (ggfs. unter Beachtung bestimmter Ober- und 
Untergrenzen) in einem bestimmten Zeitraum (z. B. Monat, sechs Monate oder 
Jahr) die durchschnittliche Arbeitszeit erfüllt wird. Bei der Überschreitung einer 
bestimmten Zahl von Plus- oder Minusstunden können die Verfügungsrechte 
über die Arbeitszeit vom Beschäftigten auf das Management übergehen. Die Ar-
beitszeitkonten können zudem zwischen Kurzzeit-, Langzeit- und Lebensarbeits-
zeitkonten unterschieden werden. Kurzzeitkonten entsprechen der Wirkung von 
Gleitzeitkonten, bei denen in einem bestimmten Zeitraum ein Ausgleich von zu 
langen oder zu kurzen Arbeitszeiten erfolgt, z. B. innerhalb eines Monats. Bei 
Langzeitkonten können neben der Mehrarbeit auch andere Leistungen wie z. B. 
Weihnachts- und Urlaubsgeld in Zeitkonten eingebracht werden und beispiels-
weise für Fortbildungen oder Sabbaticals genutzt werden. Bei Lebensarbeitszeit-
konten wird ein Zeitguthaben über die gesamte Erwerbsbiografie angespart und 
beispielsweise für einen früheren Eintritt in den Ruhestand genutzt (Oechsler & 
Paul 2019, S. 263  f.).
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Bei einer Vertrauensarbeitszeit verzichten Arbeitgeber:innen auf die Erfassung 
der Arbeitszeit. Im Gegenzug müssen die Arbeitnehmer:innen das zu leistende 
Pensum abarbeiten. Der:die Arbeitnehmer:in entscheidet, wann und wie viel er 
arbeitet. Die Steuerung der Arbeitszeit erfolgt mittels Zielvorgaben oder -verein-
barungen, durch Aufgabenbeschreibungen oder durch Kundenanforderungen 
(Oechsler & Paul 2019, S. 264).
In diesem Abschnitt wurden die jeweiligen Arbeitszeitformen rein formal dar-
gestellt. Eine ausführlichere Darstellung könnte darüber hinaus auch die jewei-
lige Praxis aufnehmen, die sehr heterogen sein kann. Dies belegen beispielsweise 
neuere Untersuchungen zu Arbeitszeitkonten (Seifert & Thoemmes 2020). Zu-
dem ist zwischen einem formalen Recht, z. B. das Recht einer selbstbestimmten 
Arbeitszeit im Rahmen einer Vertrauensarbeitszeitregelung, und der Praxis im 
Betrieb vor dem Hintergrund von Konkurrenzen zwischen Arbeitnehmer:innen 
sowie Machtasymmetrien zwischen Management und Beschäftigten zu unter-
scheiden. Je nachdem, wie die Rechte praktiziert werden, können sich sehr un-
terschiedliche Praktiken der Arbeitszeitgestaltung entwickeln (am Beispiel der 
Vertrauensarbeitszeit Böhm et al. 2004).

Arbeitsort
Immer noch erbringen die meisten Arbeitnehmer:innen Arbeit in einem Betrieb. 
Der Betrieb ist dann der Ort, an dem die Arbeitsleistung erbracht wird. Abge-
sehen von traditionellen Arbeitnehmer:innengruppen, die an unterschiedlichen 
Arbeitsorten aktiv werden, z. B. Bauarbeiter:innen auf Baustellen, war Arbeit bis 
zum Ausbruch der Corona-Pandemie an außerbetrieblichen Einsatzorten im-
mer noch wenig verbreitet. Folgt man einer Studie des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung, Berlin (DIW), so arbeiteten lediglich 12% der Arbeitneh-
mer:innen gelegentlich oder immer zu Hause, obwohl dies für 40% der Arbeit-
nehmer:innen möglich gewesen wäre (Brenke 2016; ähnliche Zahlen referieren 
Gersemann & Wisdorff 2014). Dies hat die Corona-Pandemie grundlegend ver-
ändert (Bonin et al. 2020).
Außerbetriebliche Arbeit – auch Telearbeit genannt – ist vom Standort des Ar-
beitgebers getrennt und wird (meistens) von unterschiedlicher Informations- 
und Kommunikationstechnologien unterstützt. Abbildung 23 gibt einen Über-
blick über ihre Formen:
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Abbildung 23

Bei einer reinen Teleheimarbeit arbeiten die Arbeitnehmer:innen zu Hause, ohne 
einen Arbeitsplatz im Betrieb zu haben. Bei einer alternierenden Telearbeit findet 
ein Teil der Arbeit im Betrieb, der andere zu Hause statt. Mobile Telearbeit oder 
mobile Arbeit, die wahrscheinlich zukünftig noch bedeutsamere Form der Te-
learbeit, erfolgt mit Unterstützung mobiler Endgeräte an wechselnden Arbeits-
orten. Nachbarschaftsbüros sind wohnortnahe Büroräume, die von mehreren 
Unternehmungen genutzt werden. Satellitenbüros gehören den Arbeitgebenden 
und sind ausgelagerte wohnortnahe Zweigstellen des Unternehmens.
Telearbeit bietet Arbeitnehmer:innen, den Unternehmungen und der Gesell-
schaft eine Reihe von Vorteilen, die allerdings u. a. aus kulturellen Gründen 
(Stichwort: Präsenzkultur) nicht genutzt werden (Oechsler & Paul 2019, S. 271). 
Allerdings sind auch Nachteile damit verknüpft. Tabelle 7 fasst dies zusammen 
(siehe Tabelle 7 auf S. 142).
Untersuchungen, die nach Ausbruch der Corona-Pandemie entstanden sind, zei-
gen, dass die Arbeitsorganisation in ihrer räumlichen Dimension grundlegend 
geändert werden konnte und auch verändert wurde. Eine Studie des ifo-Instituts 
für Wirtschaftsforschung belegt, dass in etwa 56% aller Arbeitsplätze ein Home-
office-Potenzial haben, von dem aber vor allem formal qualifizierte Mitarbeiten-
de profitieren. Die Einführung von Teleheimarbeit wird – so die Autor:innen der 
Studie – nachhaltige Auswirkungen auf die Organisation von Arbeit haben. Sie 
vermuten für die Zeit nach der Pandemie eine Kombination von Arbeit in Prä-
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senz und im Homeoffice (Alipour et al. 2020; zu ähnlichen Befunden kommen 
Grunau et al. 2020). Es wäre wünschenswert, wenn weitere empirische Studien 
in Längsschnittuntersuchungen klären, wie sich technologische und organisa-
torische Handlungsspielräume in innerbetrieblichen Aushandlungsprozessen 
(nicht?) in neue Arbeitsformen transformieren, wer davon profitiert, wer do-
minant Anpassungslasten zu tragen hat und wie sich die geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung verändert oder stabilisiert.

Technologie
Der Technologieeinsatz prägt seit jeher die Arbeitsorganisation und damit den 
Personaleinsatz. Allerdings – und dies wird in industriesoziologischen Arbeiten 
häufig übersehen (so Minssen 2006) – geschieht dies nicht technikdeterminis-
tisch, sondern ist Gegenstand von Aushandlungsprozessen im Betrieb (Müller-
Jentsch 1999). Er wird aber auch von den (Geschäfts-) Beziehungen in Unterneh-
mungsnetzwerken beeinflusst (Sydow 2014) und ist Ausfluss von Aktivitäten auf 
gesamtgesellschaftlicher Ebene, z. B. von bestimmten Förderprogrammen wie 
das der Humanisierung der Arbeitswelt (Raehlmann 2017).

Tabelle 7 

Vor- und Nachteile der Telearbeit

Arbeitnehmer:innen Arbeitgeber:innen Gesellschaft

Vorteile •  Flexible Arbeitszeiten

•  Einsparung von Fahrt-
kosten und Fahrtzeiten

•  Eigenverantwortlichkeit

•  Senkung von Raum-/
Energiekosten

•  Arbeitgeberimage

•  Produktivitäts-
steigerung

•  Senkung der Fehlzeiten

•  Entlastung des  
Verkehrsnetzes

•  Schonung der Umwelt

•  Flexibilisierung des 
Arbeitsmarkts

•  Entspannung der 
Wohnsituation in 
Ballungsräumen

Nachteile •  Mögliche soziale 
Isolation

•  Mögliche Karriere-
nachteile

•  Fehlende Trennung von 
Beruf und Privatleben

•  Höherer Arbeitsdruck, 
längere und ggfs. unbe-
zahlte Arbeitszeiten

•  Kosten für Telearbeit

•  Höherer Organi sa tions-
aufwand

•  Schlechte Steuerbarkeit 
der Unternehmens-
kultur

•  Datenschutzprobleme

•  Fehlende Arbeit-
nehmervertretung

•  Gefahr der Verlagerung 
von Arbeitsplätzen

Quelle: nach Oechsler/Paul, 2019, S. 272; Brenke, 2016
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Historisch betrachtet startet bei Adam Smith (1776) und fortgesetzt bei Taylor 
(1911) und Henry Ford eine Verknüpfung von Technik und Personaleinsatz. Die 
frühen Maschinen bestanden aus verketteten Arbeitsplätzen, an denen mono-
funktionale Sondermaschinen arbeitsteilig eingesetzt wurden, die als solche 
starre Einzwecksysteme bildeten und die sich für Massenproduktionsverfahren 
eigneten. Flexibilität und Effizienz standen in einem ähnlichen Spannungsver-
hältnis wie die damit verknüpfte Markt- und Produktionsökonomie. Während 
letztere eine möglichst weitgehende Standardisierung und große Stückzahlen er-
fordert, ist erstere auf eine den Kundenwünschen angepasste Variantenvielfalt 
angewiesen (Breisig 2016, S. 91).
In der ersten Phase des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) werden die Systemelemente miteinander verknüpft und mittels 
Speichermedien wieder abrufbar gemacht. Im Zuge der damit verknüpften Ra-
tionalisierung werden beispielsweise Rüstzeiten verringert und – aufgrund der 
Speicherung von Informationen  – bestimmte Vorgänge reproduzierbar. Dies 
ermöglicht die Produktion kleiner Losgrößen in wirtschaftlicher Art und Wei-
se (Hildebrandt & Seltz 1989). Durch die Verknüpfung mit den Angestellten-
bereichen in der Industrie, aber insbesondere unterschiedlicher Bereiche in 
Dienstleistungsbetrieben und -unternehmungen, entwickeln diese eine rationa-
lisierende Wirkung, indem sie beispielsweise die Transparenz erhöhen und eine 
effektivere Steuerung des (Dienstleistungs-) Produktionsprozesses ermöglichen 
(Baethge & Oberbeck 1986; Altmann et al. 1986).
Unter dem Label ›Industrie 4.0‹ wird in den letzten Jahren diskutiert, inwiefern 
die Verfügbarkeit von über das Internet vernetzter Systeme, die miteinander 
interagieren und dementsprechende Optimierungsprozesse auslösen, eine vierte 
industrielle Revolution darstellt (Hirsch-Kreinsen et al. 2018). Sie ermöglichen 
auf alle Fälle eine andere Organisation der Arbeit: Sie kann mobiler werden 
(Kesselring & Vogl 2010), aber auch mittels Plattformen (Deliveroo, Mechanical 
Turk, Uber) vermittelt werden (Kirchner 2018), Mikroaufgaben in Form von 
Gigwork technisch unterstützt auf Selbstständige auslagern oder als Crowdwork 
organisieren (Breisig, 2016 S. 91  ff.). Dies hält erhebliche Herausforderungen für 
die Akteure der Arbeitsbeziehungen bereit (Klebe 2016). Wie die jeweilige Koor-
dination von Arbeit erfolgt, hängt auch davon ab, ob und wie sich die Akteure 
der Arbeitsbeziehungen einbringen.

Personaleinsatz und Mitbestimmung
Es ist Breisig (2016, S. 146) nachdrücklich zuzustimmen, wenn er darlegt, dass 
der Personaleinsatz ein Rationalisierungsinstrument ist und dementsprechend 
gemeinsame, aber vor allem auch unterschiedliche Interessen vorliegen. Zwar 
kann beispielsweise eine Arbeitsanreicherung von Arbeitnehmer:innen be-
grüßt werden, weil sie einen Beitrag zur Humanisierung der Arbeitswelt leis- 
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tet,22 sie ist aber auch ein Mittel, um den Arbeitseinsatz effektiver und effizienter 
zu gestalten. Dementsprechend umkämpft sind einzelne oder mehrere Fragen 
des Personaleinsatzes in den jeweiligen Betrieben. In diese mehr oder minder 
präsenten Konflikte können Betriebsräte eingreifen, weil der Personaleinsatz 
durch zahlreiche Rechte aus dem Betriebsverfassungsgesetz mitbestimmt wird. 
Dies führt u. a. dazu, dass gegen Betriebsräte kein konstruktives Miteinander der 
Akteure im Betrieb bei gleichzeitiger Wahrung der jeweiligen Interessenposition 
entstehen kann. Abbildung 24 gibt einen Überblick über relevante Mitbestim-
mungsrechte der Betriebsräte, die situativ auch miteinander kombiniert werden 
können:

Abbildung 24

Als allgemeine Norm liefert § 80 BetrVG die Grundlage für jegliches Betriebsrats-
handeln, indem dieser Paragraf sicherstellt, dass der Betriebsrat rechtzeitig und 

22 Eine Humanisierung der Arbeitswelt erfolgt durch den Abbau von Belastungen, die Ge-
währung von Einsicht in Zusammenhänge und von Autonomie, die Entwicklung der Iden-
tität in der Arbeit, den Qualifikationserwerb und durch soziale Integration sowie durch 
Bestätigung und Anerkennung (Breisig 2016, S. 147  f.).
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umfassend informiert wird. So soll ein Betriebsrat u. a. die Einhaltung der zu-
gunsten der Arbeitnehmer:innen geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallver-
hütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen überwachen.

§ 80 BetrVG 
Allgemeine Aufgaben
(1) Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben:
1. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Ge-

setze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und 
Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden;

2. Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen, beim Arbeit-
geber zu beantragen;

2a. die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Män-
nern, insbesondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und 
Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg, zu fördern;

2b. die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern;
3. Anregungen von Arbeitnehmern und der Jugend- und Auszubildenden-

vertretung entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch 
Verhandlungen mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinzuwirken; er 
hat die betreffenden Arbeitnehmer über den Stand und das Ergebnis der 
Verhandlungen zu unterrichten;

4. die Eingliederung schwerbehinderter Menschen einschließlich der För-
derung des Abschlusses von Inklusionsvereinbarungen nach § 166 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch und sonstiger besonders schutzbedürf-
tiger Personen zu fördern;

5. die Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung vorzubereiten 
und durchzuführen und mit dieser zur Förderung der Belange der in 
§ 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer eng zusammenzuarbeiten; er kann 
von der Jugend- und Auszubildendenvertretung Vorschläge und Stellung-
nahmen anfordern;

6. die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im Betrieb zu fördern;
7. die Integration ausländischer Arbeitnehmer im Betrieb und das Ver-

ständnis zwischen ihnen und den deutschen Arbeitnehmern zu fördern, 
sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit im Betrieb zu beantragen;

8. die Beschäftigung im Betrieb zu fördern und zu sichern;
9. Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Umweltschutzes 

zu fördern.
(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist der Betriebs-
rat rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; die Unter-
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richtung erstreckt sich auch auf die Beschäftigung von Personen, die nicht in 
einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen, und umfasst insbesondere 
den zeitlichen Umfang des Einsatzes, den Einsatzort und die Arbeitsaufgaben 
dieser Personen. Dem Betriebsrat sind auf Verlangen jederzeit die zur Durch-
führung seiner Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen; 
in diesem Rahmen ist der Betriebsausschuss oder ein nach § 28 gebildeter 
Ausschuss berechtigt, in die Listen über die Bruttolöhne und -gehälter Ein-
blick zu nehmen. Zu den erforderlichen Unterlagen gehören auch die Verträ-
ge, die der Beschäftigung der in Satz 1 genannten Personen zugrunde liegen. 
Soweit es zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des Betriebsrats er-
forderlich ist, hat der Arbeitgeber ihm sachkundige Arbeitnehmer als Aus-
kunftspersonen zur Verfügung zu stellen; er hat hierbei die Vorschläge des 
Betriebsrats zu berücksichtigen, soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht 
entgegenstehen.
(3) Der Betriebsrat kann bei der Durchführung seiner Aufgaben nach nähe-
rer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber Sachverständige hinzuziehen, soweit 
dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.
(4) Für die Geheimhaltungspflicht der Auskunftspersonen und der Sachver-
ständigen gilt § 79 entsprechend.

§ 80 BetrVG weist nach der letzten Reform des Betriebsverfassungsgesetzes im 
April 2017 auch eine interorganisationale Dimension auf, denn Betriebsräte sind 
berechtigt, auch Informationen zur Beschäftigung Dritter im Betrieb zu verlan-
gen, also z. B. über Leiharbeiter:innen.23

Kern der bundesdeutschen Mitbestimmung ist § 87 BetrVG. In diesem Para-
grafen sind zahlreiche Gegenstände aufgeführt, die der Betriebsrat mitbestim-
men kann, wenn eine entsprechende gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht 
besteht. Im Zuge des Personaleinsatzes ist insbesondere der § 87 Absatz 1 Nr. 2 
von Bedeutung, weil die Gestaltung der Arbeitszeit der erzwingbaren Mitbestim-
mung durch den Betriebsrat unterliegt und im Falle einer Nichteinigung zwi-
schen Management und Betriebsrat die Einigungsstelle verbindlich entscheidet. 
Ähnliches gilt – wenn man dies als Arbeitszeitmanagement begreifen will – auch 
für die Anordnung von Mehrarbeit oder von Kurzarbeit nach § 87 Absatz 1 Nr. 3 
BetrVG.

23 Die §§ 92 und 92a BetrVG sind in diesem Zusammenhang ebenfalls relevant, weil der 
geplante Personaleinsatz mit dem Betriebsrat beraten werden muss. Da dies bereits in den 
Ausführungen zur Personalplanung erörtert wurde, wurde an dieser Stelle auf dieses Ka-
pitel verwiesen. Ähnlich sind auch die Versetzungen, die Gegenstand einer Auswahlricht-
linie nach § 95 BetrVG sein können, bereits im Kapitel zur Personalbeschaffung dargestellt 
worden.
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§ 87 BetrVG 
Mitbestimmungsrechte
(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht 
besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen:
 1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer 

im Betrieb;
 2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen 

sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage;
 3. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen 

Arbeitszeit;
 4. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte;
 5. Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie 

die Festsetzung der zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Arbeitneh-
mer, wenn zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern 
kein Einverständnis erzielt wird;

 6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu be-
stimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwa- 
chen;

 7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften;

 8. Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, deren 
Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern 
beschränkt ist;

 9. Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Arbeitnehmern 
mit Rücksicht auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vermietet wer-
den, sowie die allgemeine Festlegung der Nutzungsbedingungen;

10. Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die Aufstellung 
von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung von 
neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung;

11. Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leistungs-
bezogener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren;

12. Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen;
13. Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit; Gruppenarbeit 

im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn im Rahmen des betrieblichen 
Arbeitsablaufs eine Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene 
Gesamtaufgabe im Wesentlichen eigenverantwortlich erledigt.

(2) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach Absatz 1 nicht zu-
stande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle 
ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.
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Im Zuge der Einführung digitaler Technologien, die den Personaleinsatz (mit-) 
prägen, ist auch § 87 Absatz 1 Nr. 6 BetrVG von Bedeutung. Dementsprechend 
kann der Betriebsrat die Verwendung von Daten aus technischen Anlagen mit-
bestimmen, wenn diese der Leistungs- und Verhaltenskontrolle dienen können. 
Dies dürfte in der Regel zutreffen. Da ein veränderter Personaleinsatz häufig 
mit anderen Entlohnungsgrundsätzen einhergeht und wenn diese nicht abschlie-
ßend in einem Tarifvertrag geregelt sind, kann der Betriebsrat auch hier nach 
§ 87 Absatz 1 Nr. 10 und 11 mitbestimmen. Der Betriebsrat bestimmt zwar nicht 
über die Höhe der Leistungsentgelte mit, sondern nur über die Faktoren, die 
der Leistungsentlohnung zugrunde liegen. Ebenso sind Grundsätze zur Durch-
führung von (teilautonomer) Gruppenarbeit mitbestimmungspflichtig. Dieses 
Mitbestimmungsrecht betrifft jedoch nicht die Entscheidung, ob Gruppenarbeit 
eingeführt wird, sondern nur das Wie der Einführung.
§ 90 BetrVG konkretisiert die Informationsrechte des Betriebsrates mit Bezug 
zur Arbeitsorganisation. So hat ein Betriebsrat beispielsweise bei der Digitali-
sierung der (Dienstleistungs-) Produktion nach § 90 Absatz 1 Nr. 2, 3 und 4 
Informations- und Beratungsrechte.

§ 90 BetrVG 
Unterrichtungs- und Beratungsrechte
(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Planung
1. von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Fabrikations-, Verwaltungs- 

und sonstigen betrieblichen Räumen,
2. von technischen Anlagen,
3. von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen oder
4. der Arbeitsplätze
rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten.
(2) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat die vorgesehenen Maßnahmen 
und ihre Auswirkungen auf die Arbeitnehmer, insbesondere auf die Art ihrer 
Arbeit sowie die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Arbeitnehmer 
so rechtzeitig zu beraten, dass Vorschläge und Bedenken des Betriebsrats bei 
der Planung berücksichtigt werden können. Arbeitgeber und Betriebsrat sol-
len dabei auch die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über 
die menschengerechte Gestaltung der Arbeit berücksichtigen.

Von besonderer Bedeutung ist die Berücksichtigung gesicherter arbeitswissen-
schaftlicher Erkenntnisse durch die Betriebsparteien. Dabei geht es um die 
menschengerechte Gestaltung der Arbeit, also nicht um die Verfolgung rein 
betriebswirtschaftlicher Ziele, sondern um die »Anpassung der Arbeit an den 
Menschen« (Fitting et al. 2018, S. 1591), die die Würde des Menschen und die 
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freie Entfaltung seiner Persönlichkeit zum Ziel hat. Dazu sollen Arbeitsumstände 
abgebaut werden, die beispielsweise unfallträchtig sind und von einem Über-
maß von Zwängen, z. B. in Hinsicht zeitlicher Bindung, Eintönigkeit, Einsamkeit, 
geprägt sind. Daraus ergeben sich für die Weiterentwicklung der Arbeit folgende 
Ansatzpunkte: von der Fließbandarbeit zu taktungebundener Arbeit, Gewähr-
leistung von persönlichen Freiräumen (z. B. bei Pausenzeiten), Einführung von 
(teilautonomer) Gruppenarbeit, Abwechslung in der Arbeit, Erweiterung der 
Arbeitsaufgaben etc. (Fitting et al. 2018, S. 1591  f.) – also Maßnahmen, die bei 
der Gestaltung der Arbeitsinhalte, Arbeitszeiten und Technologien bereits an-
gesprochen wurden.
Was gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse sind, ist gesetzlich nicht 
definiert. Arbeitswissenschaft bezieht sich aus unterschiedlichen wissenschaft-
lichen Disziplinen auf die Gestaltung von Arbeit, indem sie die technischen, or-
ganisatorischen und sozialen Bedingungen, unter denen Arbeit verausgabt wird, 
systematisch analysiert, ordnet und gestaltet (die Beiträge in Schlick et al. 2010). 
Ziel sind dabei nicht nur effektive, effiziente und produktive Arbeitsprozesse, 
sondern auch deren Schädigungslosigkeit, Standards sozialer Angemessenheit 
bezüglich Arbeitsinhalt, Arbeitsumgebung, Entlohnung und Kooperation, die 
Entfaltung von Handlungsspielräumen, Kompetenzerwerb und die Persön-
lichkeitsentwicklung (Fitting et al. 2018, S. 1592). Wenn diesen offensichtlich 
widersprochen wird, hat der Betriebsrat nach §  91 BetrVG ein erzwingbares 
Mitbestimmungsrecht. Eine Entscheidung wird dann in der Einigungsstelle  
getroffen.

§ 91 BetrVG 
Mitbestimmungsrecht
Werden die Arbeitnehmer durch Änderungen der Arbeitsplätze, des Arbeits-
ablaufs oder der Arbeitsumgebung, die den gesicherten arbeitswissenschaftli-
chen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit offen-
sichtlich widersprechen, in besonderer Weise belastet, so kann der Betriebsrat 
angemessene Maßnahmen zur Abwendung, Milderung oder zum Ausgleich 
der Belastung verlangen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet 
die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat.

Da arbeitsorganisatorische Veränderungen häufig auch mit veränderten Kom-
petenzanforderungen einhergehen, sind die §§ 96  ff. BetrVG von Bedeutung, die 
sich mit Fragen der Berufsbildung auseinandersetzen. Dieser Begriff ist – folgt 
man Fitting et al. (2018, S. 1641) – nicht auf die Berufsbildung im Sinne des 
Berufsbildungsgesetzes zu verengen, sondern besonders weit zu verstehen und 
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schließt inner- und außerbetriebliche Maßnahmen ein. Insbesondere § 97 Ab-
satz 2 BetrVG ist von Relevanz, weil der Betriebsrat bei veränderten Kompetenz-
anforderungen ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht hat:

§ 97 BetrVG 
Einrichtungen und Maßnahmen der Berufsbildung
(1) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat über die Errichtung und Aus-
stattung betrieblicher Einrichtungen zur Berufsbildung, die Einführung be-
trieblicher Berufsbildungsmaßnahmen und die Teilnahme an außerbetrieb-
lichen Berufsbildungsmaßnahmen zu beraten.
(2) Hat der Arbeitgeber Maßnahmen geplant oder durchgeführt, die dazu 
führen, dass sich die Tätigkeit der betroffenen Arbeitnehmer ändert und ihre 
beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht 
mehr ausreichen, so hat der Betriebsrat bei der Einführung von Maßnahmen 
der betrieblichen Berufsbildung mitzubestimmen. Kommt eine Einigung 
nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungs-
stelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

Die Mitbestimmung der Betriebsräte garantiert – so Backes-Gellner et al. (1997) – 
einen Interessenausgleich zwischen Arbeitgeber:innen auf der einen Seite und 
den Arbeitnehmer:innen auf der anderen Seite. Die im dualen System industriel-
ler Beziehungen institutionell angelegte bzw. nahegelegte Kooperation zwischen 
den Betriebsparteien reduziert die Fluktuation und ermöglicht die Amortisation 
von Investitionen (in Humankapital) auf beiden Seiten. Dies gilt auch bei außer-
gewöhnlichen Ereignissen wie der deutschen Wiedervereinigung, aber auch für 
immer wieder auftretende Wirtschafts- und Finanzkrisen wie in den Jahren 
1993, 2008 oder 2020. In eine ähnliche Richtung wirken Qualifizierungstarifver-
träge, mit denen das betriebliche Weiterbildungsgeschehen beeinflusst werden 
soll. Sie stellen sicher, dass Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmungen und in die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer:innen aus-
gelöst werden – und dies auch in KMU’s erfolgt. Dabei wird die Kooperation der 
Betriebsparteien weiter gestärkt. Bahnmüller et al. (2006) gehen davon aus, dass 
in 35% bis 40% der Betriebe der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Würt-
temberg positive Impulse für eine Beschäftigung mit Fragen der Weiterbildung 
trotz einiger Probleme dieses Tarifvertrags zur Weiterbildung (z. B. mangelnde 
Qualitätssicherung der Maßnahmen, keine Verbindlichkeit bei der Umsetzung, 
Selektivität des Zugangs) gesetzt wurden.
Last but least sind – so Breisig (2016, S. 151) – die §§ 111  ff. BetrVG zu Betriebs-
änderungen, Interessenausgleich und Sozialplan in Unternehmen mit mehr als 
zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmer:innen sowie mit einem Betriebsrat 
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relevant, wenn diese Betriebsänderungen wesentliche Nachteile für die Ar-
beitnehmer:innen haben können. Nach § 111 BetrVG kann er mit dem Arbeit-
geber diese Betriebsänderungen durch eine arbeitsorganisatorische Veränderung 
beraten, und ab einer Unternehmensgröße von 300 Arbeitnehmer:innen kann 
er dafür ein:e Sachverständige:n auf Kosten des Arbeitgebenden hinzuziehen. 
Insbesondere die Regelungen des § 111 Nr. 4 (grundlegende Änderungen der 
Betriebsorganisation, des Betriebszwecks oder der Betriebsanlagen) und Nr. 5 
BetrVG (Einführung grundlegende neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsver-
fahren) sind in diesem Zusammenhang relevant.
Im Zuge der Verhandlungen über einen Interessenausgleich über die geplante 
Betriebsänderung kann er lange und ausführlich (auch unter Berücksichtigung 
von Alternativen und unter Einbeziehung einer Vertreterin bzw. eines Vertreters 
der Bundesagentur für Arbeit) verhandeln und/oder die Einigungsstelle anru-
fen. Dabei sollen Management und Betriebsrat der Einigungsstelle Vorschläge 
zur Konfliktlösung unterbreiten; die Einigungsstelle unternimmt dann einen 
Einigungsversuch. Erst wenn der Interessenausgleich in der Einigungsstelle 
gescheitert ist, kann das Management handeln, muss aber einen erzwingbaren 
Sozialplan mit dem Betriebsrat und/oder seinen Vertreter:innen (ggfs. in einer 
Einigungsstelle) aushandeln. Mit dem Sozialplan sollen die wirtschaftlichen 
Nachteile der Arbeitnehmer:innen unter Berücksichtigung der Interessen des 
Unternehmens kompensiert werden.
Die Darstellung hat gezeigt, dass der Personaleinsatz durch vielfältige Mitbestim-
mungsrechte der Betriebsräte beeinflusst werden kann. Wenn man Personal-
einsatz als einen Rationalisierungsprozess begreift, dann wird deutlich, dass es 
im zeitlichen Verlauf zu einer aufeinander aufbauenden Verwendung von Mit-
bestimmungsrechten kommt (siehe Abbildung 25 auf S. 152).
Wie dies im Einzelfall konkret abläuft, wie kompetent die Betriebsräte sich in 
diesen Prozess einbringen und mit welchem Stil industrieller Beziehungen dies 
einhergeht, ist empirisch zu ergründen. Allerdings kann vermutet werden, dass 
ein kluges Management den Einfluss des Betriebsrates antizipiert und ihn kon-
struktiv in die Aushandlung des Personaleinsatzes einbindet.
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2.4 Personalabbau

Vorbemerkung
Personalabbau24 ist eine der heikelsten Aufgaben im Personalmanagement, und 
es ist das wohl am härtesten umkämpfte Handlungsfeld im Personalmanage-
ment. Unter Personalabbau versteht Breisig (2016, S. 303) die »Verminderung 
einer vorhandenen Personaldecke […], deren Notwendigkeit sich – idealtypi-
scherweise – aus der Personalbedarfsplanung ergeben hat«. Ein Personalabbau-
bedarf kann dabei in quantitativer, qualitativer, zeitlicher oder örtlicher Hinsicht 
vorliegen.
Angesichts der Bedeutung von Erwerbsarbeit für Einkommen, Anerkennung 
und sozialen Status ist es aus Arbeitnehmendenperspektive nicht überraschend, 
dass sich daraus Konflikte ergeben; aber auch aus Managementperspektive ist 
Personalabbau zuweilen umkämpft, da im Management beispielsweise unter-
schiedliche Vorstellungen hinsichtlich des Umgangs mit Arbeitnehmer:innen be-
stehen, da Investitionen in die Aus- und Weiterbildung der Arbeitnehmer:innen 

24 Synonym – und zuweilen besser klingend, aber im Ergebnis das Gleiche bedeutend – wer-
den die Begriffe Personalfreisetzung, -freistellung oder -reduzierung verwendet (Breisig 
2016, S. 303).

Abbildung 25

Teil 3/Grafik 21

Personaleinsatz als Rationalisierungsprozess
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§ 95 BetrVG

§§ 96–98 BetrVG 

Personaleinsatz als mitbestimmter Rationalisierungsprozess

Quelle: eigene Darstellung
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bei einem Personalabbau verloren gehen oder die mittel- und langfristigen Be-
darfe unterschiedlich eingeschätzt werden bzw. schwer zu prognostizieren sind. 
Personalabbau, insbesondere wenn er durch Kündigungen erfolgt, gilt zudem 
als »gesellschaftlich unerwünscht« (Breisig 2016, S. 308) und bedarf besonderer 
Legitimationsanstrengungen – auch rhetorischer Art (Hoßfeld 2018).
Der Umgang mit Personalabbau ist – folgt man dem Varieties of Capitalism-An-
satz (Hall & Soskice 2001) – in koordinierten und in liberalen Marktwirtschaften 
unterschiedlich. In liberalen Marktwirtschaften wie den USA oder Großbritan-
nien wird die Anpassung an geringere Personalbedarfe durch Kündigungen 
(»hire and fire«) wenig durch gesellschaftsweite Institutionen abgemildert. In 
koordinierten Marktwirtschaften wie Deutschland oder Italien sind eine Vielzahl 
von Akteuren und auch Regeln zu beachten. Dies führt beispielsweise in Folge 
der Bankenkrise 2008 zu unterschiedlichen Anpassungsmaßnahmen. In den 
USA kommt es zu einem hire and fire der Beschäftigten; in Deutschland hingegen 
wirken gesetzliche und tarifliche Kündigungsschutzregelungen, gesetzliche und 
tarifliche Kurzarbeitergeldregelungen sowie insbesondere tarifliche und be-
triebliche Flexibilisierungsinstrumente (z. B. Arbeitszeitkonten) beschäftigungs-
sichernd und eröffnen eine Verhandlungsarena, in der die betrieblichen (z. B. 
Betriebsrat und Management), überbetrieblichen (z. B. Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände) und staatlichen Akteure (z. B. Bundesagentur für Arbeit) 
interagieren, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden bzw. Beschäftigung zu sichern 
(Bogedan et al. 2009; Zapf & Brehmer 2010). Dies wurde in der Krise 2008/2009 
auch von Konjunkturpaketen begleitet (Maßnahmenpaket »Beschäftigungs-
sicherung durch Wachstumsstärkung« der Bundesregierung vom 5. November 
2008), um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach Gütern und Dienstleistun-
gen zu stärken und damit die Beschäftigung nicht zu stark einbrechen zu lassen. 
Ganz ähnlich hat der Gesetzgeber in der Bundesrepublik Deutschland während 
der Corona-Pandemie die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld verlängert und 
Konjunkturstützungsmaßnahmen wie eine befristete Senkung der Mehrwert-
steuer um drei Prozentpunkte ergriffen, um einen direkten Beschäftigungsabbau 
zu verhindern.
Aufgrund der ethisch, sozial und ökonomisch unattraktiven Alternative ›Per-
sonalabbau‹ greift ein reflexives Management auf präventive Maßnahmen zu-
rück und betreibt ein »systematisches Beschäftigungsmanagement« (Bertels-
mann Stiftung 1999). Tabelle 8 gibt einen Überblick über solche – von Breisig 
(2016, S. 305) als »›sanfte‹ Maßnahmen zur Reduktion von Personalkapazität« 
bezeichnet – Instrumente und Ansätze:
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Tabelle 8

Tabelle 8 beinhaltet Ansatzpunkte und dazugehörige Beispiele, wie Unterneh-
mungen einem Personalabbau vorbeugen können. Dazu gehört unter anderem 
auch die Produktdiversifikation bzw. -innovation, die wahrscheinlich attraktivste 
Alternative, weil dadurch auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmung 
(und damit der Arbeitsplätze) langfristig gesichert werden kann.25 Andere Maß-
nahmen reduzieren den Output, die eingesetzte und bezahlte Arbeitszeit bzw. 
integrieren vormals fremdvergebene Aufgaben wieder in den betrieblichen Zu-
sammenhang (»Insourcing«) (siehe dazu Hertwig & Wirth 2019) oder sie re-

25 Siehe dazu auch den Beitrag von Markus Helfen und Nicole Toedling zur strategischen 
Unternehmensführung und Mitbestimmung in diesem Band bzw. die referierten Studien 
der Hans-Böckler-Stiftung (2013) und in Nerdinger et al. (2010).

»Sanfte« Maßnahmen zur Anpassung von Personalkapazität

1.  Beibehaltung der bisherigen  
Kapazität durch …

•  Produktion auf Lager

•  Rückzug von Fremdaufträgen,  
Rücknahme von Leiharbeit

•  Vorziehen von Reparaturen

•  Produktdiversifikation

2.  Intensitätsmäßige Anpassung  
durch …

•  »Streckung« von Arbeiten

•  Ggfs. sogar Inkaufnahme vorübergehen-
der Reduktion der Produktivität

3.  Zeitliche Anpassung (kurzfristig) 
durch …

•  Reduktion oder Abbau von Mehrarbeit  
und Sonderschichten

•  Kurzarbeit

•  Teilzeitarbeit und andere Formen der 
Arbeitszeitverkürzung

•  Terminierung von Urlaubsansprüchen

•  Auflösung von Überstunden auf Arbeits-
zeitkonten

•  Akkumulation von Minusstunden auf 
Arbeitszeitkonten

4. Qualitative Anpassung durch … •  Weiterbildung

•  Umschulung

•  Versetzung (z.B. in andere Betriebsteile)

5. Kostensenkung •  »Bündnisse für Arbeit«

Quelle: nach Breisig, 2016, S. 305
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duzieren den Umfang von Leiharbeit. In Bündnissen für Arbeit, die anknüpfend 
an die Einführung einer Viertagewoche zur Beschäftigungssicherung bei der 
Volkswagen AG in den 1990er-Jahren relativ weit verbreitet waren und in denen 
Konzessionen bei Entgelten und/oder Arbeitszeiten zuweilen gegen Beschäfti-
gungsgarantien und/oder Investitionszusagen »getauscht« werden (Rehder 2003; 
 Massa-Wirth & Seifert 2004), reagieren Management und (über-) betriebliche 
Interessenvertretungen auf eine verschärfte Wettbewerbssituation und/oder er-
höhte Renditevorgaben. Insofern hat auch die Prävention von Personalabbau eine 
interorganisationale Dimension. Sollten diese präventiven Maßnahmen nicht 
ausreichen und/oder von den Akteuren im Betrieb, Unternehmen oder Konzern 
nicht in Erwägung gezogen werden, kann es zu Personalabbau kommen, der in 
unterschiedlicher Form, nämlich indirekt oder direkt, erfolgen kann.

Indirekter Personalabbau
Unternehmungen können durch unterschiedliche Maßnahmen indirekt Per-
sonal abbauen, also ohne eine Kündigung auszusprechen:
• natürliche Fluktuation (arbeitnehmerseitige Kündigungen, Eintritt in die 

Rente),
• Vorruhestand und Altersteilzeit,
• Management buy-out und
• Beschäftigungspläne und Transfergesellschaften (Breisig 2016, S. 307  f.)
Im Zuge einer »natürlichen« Fluktuation baut sich der Personalüberhang ohne ein 
Zutun des Managements ab; die Arbeitnehmer:innen geben ihr Arbeitsverhält-
nis auf und verlassen den Betrieb. Bei einer Reduktion der Lebensarbeitsarbeits-
zeit in Verbindung mit Vorruhestandsregelungen oder einer betrieblichen und/
oder einer gesetzlichen Altersteilzeitregelung verlassen die Arbeitnehmer:innen 
vor dem gesetzlich vorgeschriebenen Renteneintrittsalter den Betrieb. Dabei 
verzichten sie in der Regel auf Einkommen und nehmen auch Einbußen bei 
den Alterseinkommen in Kauf. Bei einem Management-Buy-out übernehmen 
Manager:innen den Betrieb oder Teile davon und führen ihn weiter. Unsicher 
ist dabei jedoch, ob ihnen eine Sanierung des Betriebs und damit die Sicherung 
der Beschäftigung gelingt. Breisig (2016, S. 308) ist skeptisch, da die Manager:in-
nen, die nach einem Management-Buy-out das Sagen haben, zuvor Teil der Ent-
scheidungsstruktur waren und die Eigenkapitaldecke typischerweise gering ist. 
Transfergesellschaften, die nach § 111 SGB III von der Bundesarbeitsagentur für 
Arbeit gefördert werden können und den Beschäftigten ein Transferkurzarbei-
tergeld in Höhe von bis zu 67% des letzten Nettoentgelts garantieren und Mittel 
für die Qualifizierung vorsehen können, sind eine weitere Form des indirekten 
Personalabbaus, weil die Beschäftigten »freiwillig« in die Transfergesellschaft 
wechseln. Sie können darüber hinaus aus Sozialplanmitteln, Aufstockungsbeträ-
gen des Arbeitgebenden und verringerten Abfindungen der Arbeitnehmer:innen 
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finanziert werden. Sie nehmen die Arbeitnehmer:innen eines Betriebs auf, die 
nicht mehr weiterbeschäftigt werden (sollen). Diese Gesellschaften werden vom 
entlassenden Betrieb oder von einem Dritten gegründet. Die grundlegende Idee 
von Transfergesellschaften, die an sogenannte Beschäftigungspläne anknüpft 
(Bosch 1990; Bosch & Neumann 1991), verknüpft somit innerbetriebliche Per-
sonalpolitik und Arbeitsmarktpolitik. Arbeitnehmer:innen, die von einer be-
triebsbedingten Kündigung bedroht sind, lösen vor der Kündigung ihr Arbeits-
verhältnis auf und gehen in eine eigenständige betriebsorganisatorische Einheit 
über, mit der sie einen in der Regel auf zwölf Monate befristeten Arbeitsvertrag 
schließen. Die Transfergesellschaft kann Qualifizierungsmaßnahmen anbieten 
und soll ein neues Arbeitsverhältnis bei einem anderen Arbeitgebenden anbah-
nen oder vermitteln (siehe Abbildung 26):

Abbildung 26

Weitere Aufgaben der Transfergesellschaft sind die berufliche Beratung, die 
Durchführung von Bewerbungstrainings oder die Gründungsberatung (ausführ-
lich dazu Mühge 2017; Mühge et al. 2012). Empirische Untersuchungen zu den 
Wirkungen von Transfergesellschaften zeigen, dass sie ein wirksames Instrument 
zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit sind, wenn die Transfergesellschaft quali-
tativ hochwertig arbeitet (Filipiak et al. 2019).

Teil 3/Grafik 18

Prozess zur Errichtung und Durchführung einer Transfergesellschaft

abgebender Betrieb
➜  Neues  

Beschäftigungsverhältnis

➜  Arbeitslosigkeit
arbeitsrechtliche Beendigung des  
Arbeitsverhältnisses 

befristetes Arbeitsverhältnis mit der  
Transfergesellschaft

Abschluss eines Sozialplans 

Beratung durch die Arbeitsagentur

Entscheidung über Kündigung

Transfergesellschaft (max. 12 Monate)

Quelle: nach Oechsler/Paul, 2019, S. 563
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Direkter Personalabbau
Ein direkter Personalabbau kann auf Basis unterschiedlicher Maßnahmen erfol-
gen. Dazu gehören
• das Auslaufen von befristeten Arbeitsverhältnissen, Nichtübernahme von 

Auszubildenden,
• Aufhebungsverträge,
• außerordentliche Kündigungen und
• ordentliche Kündigungen.
Befristete Arbeitsverträge enden mit einer bestimmten Frist, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. Wenn kein Ersatz eingestellt wird, wird somit mit dem Ende 
der Befristungsdauer automatisch Personal abgebaut. Sie können aus sachlichen 
Gründen (z. B. Schwangerschaftsvertretung) abgeschlossen werden oder sie 
werden als sogenanntes arbeitsmarktpolitisches Instrument auf Basis des Be-
schäftigungsförderungsgesetzes bzw. Teilzeit- und Befristungsgesetz genutzt, um 
Beschäftigungen zu erleichtern bzw. die Risiken für Arbeitgeber:innen zu re-
duzieren (Breisig 2016, S. 308).
Bei Aufhebungsverträgen kommen die Arbeitsvertragsparteien, d. h. die arbeit-
nehmende Person und die arbeitgebende (juristische) Person, (in beiderseitigem 
Einvernehmen) überein, ein Arbeitsverhältnis zu lösen. Der:die Arbeitneh-
mer:in scheidet gemäß der Vereinbarung zu einem bestimmten Termin aus dem 
Unternehmen/dem Betrieb aus. Häufig wird die Bereitschaft, einen derartigen 
Aufhebungsvertrag zu unterschreiben, mittels Abfindungen, die von dem:der 
Arbeitgeber:in gezahlt werden, erhöht (Breisig 2016, S. 308).
Kündigungen sind einseitige und empfangsbedürftige Willenserklärungen einer 
Arbeitsvertragspartei. Bei einer außerordentlichen Kündigung kündigt der:die 
Arbeitgeber:in »aus einem wichtigen Grund« sofort oder zu einem bestimmten 
Zeitpunkt. Sie dient zwar nicht Personalabbauplänen, verringert aber dennoch 
den Personalbestand und zählt deswegen zu direkten Personalabbaumaßnahmen. 
Ein wichtiger Grund ist eine schwerwiegende Verletzung der Arbeitsvertrags-
pflichten wie z. B. Diebstahl, Beleidigungen oder Tätlichkeiten. Bei ordentlichen 
Kündigungen sind hingegen Kündigungsfristen einzuhalten, die sich aus dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch und ggfs. aus Tarif- und Arbeitsverträgen ergeben. Nach 
einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur (Un-) Gleichbehand-
lung von Arbeitern und Angestellten bei Kündigungen beträgt die Mindestfrist 
vier Wochen zum 15. eines Monats oder zum Monatsende. Ab zwei Jahren Be-
triebszugehörigkeit verlängert sich beispielsweise die Kündigungsfrist auf einen 
Monat zum Monatsende; wenn die Beschäftigung fünf Jahre bestand, beträgt die 
Kündigungsfrist zwei Monate zum Monatsende (siehe die genaue Staffelung und 
die Ausnahmen für Kündigungen der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers in der 
Probezeit, für Aushilfen und in Kleinbetrieben mit weniger als 20 Beschäftigten 
einschließlich der Auszubildenden in § 622 BGB) (Breisig 2016, S. 308  f.).
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§ 622 BGB 
Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen
(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitneh-
mers) kann mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende 
eines Kalendermonats gekündigt werden.
(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, 
wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen
1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,
2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
6. 15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
7. 20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.
(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs 
Monaten, kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekün-
digt werden.
(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch Tarif-
vertrag vereinbart werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags 
gelten die abweichenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen nicht 
tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn ihre Anwendung 
zwischen ihnen vereinbart ist.
(5) Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1 genannte Kündi-
gungsfrist nur vereinbart werden,
1. wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist; dies 

gilt nicht, wenn das Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei Monaten 
hinaus fortgesetzt wird;

2. wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmer aus-
schließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt und die 
Kündigungsfrist vier Wochen nicht unterschreitet.

Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeit-
beschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 
0,75 zu berücksichtigen. Die einzelvertragliche Vereinbarung längerer als der 
in den Absätzen 1 bis 3 genannten Kündigungsfristen bleibt hiervon unbe-
rührt.
(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf 
keine längere Frist vereinbart werden als für die Kündigung durch den Arbeit-
geber.
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Für die arbeitgeberseitige Kündigung spielt das Kündigungsschutzgesetz eine 
zentrale Rolle. Es soll die Arbeitnehmer:innen vor »sozial ungerechtfertigten 
Kündigungen« (§ 1 Absatz 1 KSchG) schützen. »Sozial ungerechtfertigt ist die 
Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person oder in dem Verhal-
ten des Arbeitnehmenden liegen, oder durch dringende betriebliche Erforder-
nisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmenden in diesem Betrieb 
entgegenstehen, bedingt ist« (§ 1 Absatz 2 KSchG).

§ 1 KSchG 
Sozial ungerechtfertigte Kündigungen
(1) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, 
dessen Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne 
Unterbrechung länger als sechs Monate bestanden hat, ist rechtsunwirksam, 
wenn sie sozial ungerechtfertigt ist.
(2) Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, 
die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch 
dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Ar-
beitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. Die Kündigung ist 
auch sozial ungerechtfertigt, wenn
1. in Betrieben des privaten Rechts

 a)  die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 des Betriebsverfassungs-
gesetzes verstößt,

 b)  der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in demselben Betrieb 
oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt 
werden kann und der Betriebsrat oder eine andere nach dem Betriebs-
verfassungsgesetz insoweit zuständige Vertretung der Arbeitnehmer aus 
einem dieser Gründe der Kündigung innerhalb der Frist des § 102 Abs. 2 
Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes schriftlich widersprochen hat,

2. in Betrieben und Verwaltungen des öffentlichen Rechts
 a)  die Kündigung gegen eine Richtlinie über die personelle Auswahl bei 

Kündigungen verstößt,
 b)  der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in derselben Dienst-

stelle oder in einer anderen Dienststelle desselben Verwaltungszweigs an 
demselben Dienstort einschließlich seines Einzugsgebiets weiterbeschäf-
tigt werden kann und die zuständige Personalvertretung aus einem dieser 
Gründe fristgerecht gegen die Kündigung Einwendungen erhoben hat, es 
sei denn, daß die Stufenvertretung in der Verhandlung mit der überge-
ordneten Dienststelle die Einwendungen nicht aufrechterhalten hat.

Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers 
nach zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen oder eine 
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Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Arbeitsbedingun-
gen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit erklärt 
hat. Der Arbeitgeber hat die Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung be-
dingen.
(3) Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen Erfordernissen im 
Sinne des Absatzes 2 gekündigt worden, so ist die Kündigung trotzdem sozial 
ungerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber bei der Auswahl des Arbeitnehmers 
die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die Unterhaltspflichten 
und die Schwerbehinderung des Arbeitnehmers nicht oder nicht ausreichend 
berücksichtigt hat; auf Verlangen des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer die Gründe anzugeben, die zu der getroffenen sozialen Aus-
wahl geführt haben. In die soziale Auswahl nach Satz 1 sind Arbeitnehmer 
nicht einzubeziehen, deren Weiterbeschäftigung, insbesondere wegen ihrer 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung einer ausgewo-
genen Personalstruktur des Betriebes, im berechtigten betrieblichen Interesse 
liegt. Der Arbeitnehmer hat die Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung als 
sozial ungerechtfertigt im Sinne des Satzes 1 erscheinen lassen.
(4) Ist in einem Tarifvertrag, in einer Betriebsvereinbarung nach § 95 des Be-
triebsverfassungsgesetzes oder in einer entsprechenden Richtlinie nach den 
Personalvertretungsgesetzen festgelegt, wie die sozialen Gesichtspunkte nach 
Absatz 3 Satz 1 im Verhältnis zueinander zu bewerten sind, so kann die Be-
wertung nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden.
(5) Sind bei einer Kündigung auf Grund einer Betriebsänderung nach § 111 
des Betriebsverfassungsgesetzes die Arbeitnehmer, denen gekündigt werden 
soll, in einem Interessenausgleich zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat na-
mentlich bezeichnet, so wird vermutet, dass die Kündigung durch dringende 
betriebliche Erfordernisse im Sinne des Absatzes 2 bedingt ist. Die soziale Aus-
wahl der Arbeitnehmer kann nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden. 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit sich die Sachlage nach Zustandekommen 
des Interessenausgleichs wesentlich geändert hat. Der Interessenausgleich nach 
Satz 1 ersetzt die Stellungnahme des Betriebsrates nach § 17 Abs. 3 Satz 2.

Die Geltung des Kündigungsschutzgesetzes ist in spezifischer Weise einge-
schränkt:

§ 23 Absatz 1 KSchG 
Geltungsbereich
(1) Die Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts gelten für Betriebe 
und Verwaltungen des privaten und des öffentlichen Rechts, vorbehaltlich der 
Vorschriften des § 24 für die Seeschiffahrts-, Binnenschiffahrts- und Luftver-
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kehrsbetriebe. Die Vorschriften des Ersten Abschnitts gelten mit Ausnahme 
der §§ 4 bis 7 und des § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht für Betriebe und Ver-
waltungen, in denen in der Regel fünf oder weniger Arbeitnehmer ausschließ-
lich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt werden. In Betrieben 
und Verwaltungen, in denen in der Regel zehn oder weniger Arbeitnehmer 
ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt werden, 
gelten die Vorschriften des Ersten Abschnitts mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 
und des § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht für Arbeitnehmer, deren Arbeitsver-
hältnis nach dem 31. Dezember 2003 begonnen hat; diese Arbeitnehmer sind 
bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nach Satz 2 bis 
zur Beschäftigung von in der Regel zehn Arbeitnehmern nicht zu berücksich-
tigen. Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nach den 
Sätzen 2 und 3 sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht 
mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen.

Die Geltung des Kündigungsschutzgesetzes differenziert nach Seniorität der 
Beschäftigungsverhältnisse und nach Größe der Betriebe.26 Demnach gibt es 
in Kleinstbetrieben mit weniger als fünf Arbeitnehmer:innen (ausschließlich 
der Auszubildenden) keinen Kündigungsschutz.27 In Betrieben mit bis zu zehn 
 Arbeitnehmer:innen (ohne Berücksichtigung der Auszubildenden) gelten die 
Vorschriften des Kündigungsschutzgesetzes jenseits der §§ 4 bis 7 KSchG und 
des § 13 Absatz 1 Satz 1 und 2 nicht für Arbeitsverhältnisse, die nach dem 31. De-
zember 2003 begründet wurden. Diese werden bei der Errechnung der Zahl der 
in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer:innen auch nicht berücksichtigt. Teil-
zeitarbeitskräfte werden bei einem Arbeitsumfang von bis zu 20 Stunden Wo-
chenarbeitszeit mit 0,5 Köpfen und bei bis zu 30 Stunden Wochenarbeitszeit mit 
0,75 Köpfen bei der Zählung der Arbeitnehmer:innen berücksichtigt.
Eine Kündigung ist – folgt man § 1 KSchG – nur dann sozial gerechtfertigt, wenn 
sie
• personenbedingt,
• verhaltensbedingt oder
• betriebsbedingt
ist, das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat und das Kün-
digungsschutzgesetz zur Anwendung kommt (siehe dazu oben §  23 Absatz  1 

26 Auf die Differenzierung nach Arten von Betrieben wird hier verzichtet; die folgenden Aus-
führungen beziehen sich ausschließlich auf privatwirtschaftliche Betriebe.

27 Dies trifft oftmals feminisierte Beschäftigungsbereiche. So haben im Einzelhandel im Jahr 
2015 68% der Betriebe weniger als fünf Arbeitnehmer:innen (Hertwig et al. 2015, S. 42).
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KSchG). Die Beweislast für die soziale Rechtfertigung obliegt dem Manage-
ment.
Bei einer personenbedingten Kündigung kann der Zweck des Arbeitsverhältnisses 
nicht mehr erfüllt werden, weil z. B. der:die Arbeitnehmer:in langfristig erkrankt 
ist und dies zu einer für den:die Arbeitgeber:in unzumutbaren Belastung führt 
oder sie bzw. er inhaftiert ist.
Bei einer verhaltensbedingten Kündigung erfüllt der:die Arbeitnehmer:in die 
arbeitsvertraglichen Pflichten nicht – allerdings in einer weniger gravierenden 
Form als bei einer außerordentlichen Kündigung. Ein Beispiel hierfür ist eine 
fortgesetzte mangelhafte Leistung, die in der Regel zu Abmahnungen geführt 
hat. Bei betriebsbedingten Kündigungen passen der:die Arbeitgeber:in den Per-
sonalbestand als Ultima Ratio aus wirtschaftlichen Gründen an den tatsäch-
lichen Personalbedarf an. Der:die Arbeitgeber:in hat aber zu prüfen, ob es nicht 
Alternativen im Unternehmen gibt oder ob z. B. ein Konjunktureinbruch mittels 
Kurzarbeit überbrückbar ist. Folgt man dem Wortlaut des Kündigungsschutz-
gesetzes in der Fassung von 2017, dann kann eine Kündigung sozial ungerecht-
fertigt sein, wenn sie gegen § 95 BetrVG (Auswahlrichtlinien) verstößt, ein al-
ternativer Arbeitsplatz im Betrieb oder Unternehmen vorhanden ist und der Be-
triebsrat aus einem dieser Gründe innerhalb der Frist nach § 102 Absatz 2 Satz 1 
BetrVG, d. h. innerhalb einer Woche, der Kündigung widersprochen hat (siehe 
dazu auch Breisig 2016, S. 309 und siehe unten). Sie ist auch sozial ungerechtfer-
tigt, wenn der:die Arbeitnehmer:in nach zumutbaren Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen weiterhin beschäftigt werden kann. Oder sie bzw. er ist bereit, sich 
auf anderen Arbeitsplätzen zu anderen Arbeitsbedingungen einsetzen zu lassen 
und sie bzw. er seine Zustimmung dazu erklärt. Dies stellt einen Bezug zu § 102 
BetrVG ›Mitbestimmung bei Kündigungen‹ her:

§ 102 BetrVG 
Mitbestimmung bei Kündigungen
(1) Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören. Der Arbeitgeber hat 
ihm die Gründe für die Kündigung mitzuteilen. Eine ohne Anhörung des Be-
triebsrats ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.
(2) Hat der Betriebsrat gegen eine ordentliche Kündigung Bedenken, so hat 
er diese unter Angabe der Gründe dem Arbeitgeber spätestens innerhalb einer 
Woche schriftlich mitzuteilen. Äußert er sich innerhalb dieser Frist nicht, gilt 
seine Zustimmung zur Kündigung als erteilt. Hat der Betriebsrat gegen eine 
außerordentliche Kündigung Bedenken, so hat er diese unter Angabe der 
Gründe dem Arbeitgeber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei 
Tagen, schriftlich mitzuteilen. Der Betriebsrat soll, soweit dies erforderlich er-
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scheint, vor seiner Stellungnahme den betroffenen Arbeitnehmer hören. § 99 
Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.
(3) Der Betriebsrat kann innerhalb der Frist des Absatzes 2 Satz 1 der or-
dentlichen Kündigung widersprechen, wenn
1. der Arbeitgeber bei der Auswahl des zu kündigenden Arbeitnehmers 

soziale Gesichtspunkte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat,
2. die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 verstößt,
3. der zu kündigende Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz im 

selben Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiter-
beschäftigt werden kann,

4. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschu-
lungs- oder Fortbildungsmaßnahmen möglich ist oder

5. eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Vertrags-
bedingungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hier-
mit erklärt hat.

(4) Kündigt der Arbeitgeber, obwohl der Betriebsrat nach Absatz 3 der Kün-
digung widersprochen hat, so hat er dem Arbeitnehmer mit der Kündigung 
eine Abschrift der Stellungnahme des Betriebsrats zuzuleiten.
(5) Hat der Betriebsrat einer ordentlichen Kündigung frist- und ordnungs-
gemäß widersprochen, und hat der Arbeitnehmer nach dem Kündigungs-
schutzgesetz Klage auf Feststellung erhoben, dass das Arbeitsverhältnis durch 
die Kündigung nicht aufgelöst ist, so muss der Arbeitgeber auf Verlangen 
des Arbeitnehmers diesen nach Ablauf der Kündigungsfrist bis zum rechts-
kräftigen Abschluss des Rechtsstreits bei unveränderten Arbeitsbedingungen 
weiterbeschäftigen. Auf Antrag des Arbeitgebers kann das Gericht ihn durch 
einstweilige Verfügung von der Verpflichtung zur Weiterbeschäftigung nach 
Satz 1 entbinden, wenn
1. die Klage des Arbeitnehmers keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bie-

tet oder mutwillig erscheint oder
2. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu einer unzumutbaren wirt-

schaftlichen Belastung des Arbeitgebers führen würde oder
3. der Widerspruch des Betriebsrats offensichtlich unbegründet war.
(6) Arbeitgeber und Betriebsrat können vereinbaren, dass Kündigungen der 
Zustimmung des Betriebsrats bedürfen und dass bei Meinungsverschieden-
heiten über die Berechtigung der Nichterteilung der Zustimmung die Eini-
gungsstelle entscheidet.
(7) Die Vorschriften über die Beteiligung des Betriebsrats nach dem Kündi-
gungsschutzgesetz bleiben unberührt.
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Aber auch wenn die Kriterien für sozial gerechtfertigte Kündigungen erfüllt sind, 
muss der:die Arbeitnehmer:in weitere Aspekte berücksichtigen. Er muss eine 
sogenannte Sozialauswahl durchführen, die der:die Arbeitnehmer:in gerichtlich 
überprüfen lassen kann. Nachdem die Kündigung als Ultima Ratio geprüft wur-
de, muss der Kreis der:die zu entlassenden Arbeitnehmer:in in einer sogenannten 
sozialen Auswahl bestimmt werden. Das Gesetz schreibt vor, dass – jenseits eines 
Kreises von Arbeitnehmer:innen, »deren Weiterbeschäftigung, insbesondere 
wegen ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung einer 
ausgewogenen Personalstruktur des Betriebes, im berechtigten betrieblichen In-
teresse liegt« (§ 1 Absatz 3 KSchG) – gemäß den Kriterien
• Dauer der Betriebszugehörigkeit,
• Lebensalter,
• Unterhaltspflichten und
• Schwerbehinderung der arbeitnehmenden Person
eine Rangfolge zu bilden ist, wer zu kündigen ist (Breisig 2016, S. 310). Da es 
sich – gerade bei größeren Personalabbaumaßnahmen – um ein sehr arbeits-
aufwändiges und risikoreiches Verfahren handelt, sind betriebsbedingte Kündi-
gungen – vor allem für unerfahrene Manager:innen – eine Herausforderung.

Personalabbau und Mitbestimmung
Vor dem Hintergrund dieser Risiken für das Management auf der einen Sei-
te und der Probleme für Arbeitnehmer:innen auf der anderen Seite sind Per-
sonalabbaumaßnahmen nicht nur heftig umkämpft, sondern es finden sich 
genau vor diesem Hintergrund auch Kompromissmöglichkeiten (Breisig 2016, 
S. 310), die – wie uns der Stil industrieller Beziehungen vom Typ ›kooperative 
Konfliktverarbeitung‹ lehrt – von einem Geben und Nehmen zum Wohle der 
betrieblichen Stammbelegschaft gekennzeichnet sind. Dies bedeutet, dass Be-
schäftigte, die als Randbelegschaft wahrgenommen und behandelt werden, eher 
von Kündigungen betroffen sind und es zu Tendenzen zur sozialen Schließung 
gerade in Personalabbauprozessen kommt (Hohn 1991). »Da hat auch manche/r 
Interessenvertreter/in auf Arbeitnehmerseite kein Problem damit, solche Abbau-
konzepte als »sozialverträglich« zu bezeichnen, obwohl sie das in einer globaleren 
Betrachtung nicht sind« (Breisig 2016, S. 310).
Ein wichtiger Ansatzpunkt für den Betriebsrat ist sein Mitwirkungsrecht nach 
§ 102 BetrVG (Gesetzestext siehe oben). Er ist vor jeder Kündigung (außer der 
von leitenden Angestellten) zu hören, da sie sonst unwirksam ist. Er kann der 
Kündigung entsprechend einem Katalog von Widerspruchsgründen bei außer-
ordentlichen Kündigungen innerhalb von drei Tagen und bei ordentlichen Kün-
digungen schriftlich anhand einer abschließenden Liste von Gründen wider-
sprechen. Die Widerspruchsgründe gemäß § 102 Absatz 3 BetrVG sind:
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1. Der Arbeitgeber hat bei der Auswahl des zu kündigenden Arbeitnehmers 
soziale Gesichtspunkte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt,

2. die Kündigung verstößt gegen eine Richtlinie nach § 95,
3. der zu kündigende Arbeitnehmer kann an einem anderen Arbeitsplatz im 

selben Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiter-
beschäftigt werden,

4. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers ist nach zumutbaren Um-
schulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen möglich oder

5. eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers ist unter geänderten Ver-
tragsbedingungen möglich und der Arbeitnehmer hat sein Einverständ-
nis hiermit erklärt.

Aber auch bei einem derartigen Widerspruch des Betriebsrates kann das Ma-
nagement kündigen. Aber der:die Arbeitnehmer:in hat einen Weiterbeschäfti-
gungsanspruch, wenn sie bzw. er binnen drei Wochen eine Kündigungsschutz-
klage einreicht. Dagegen wiederum kann das Management eine einstweilige Ver-
fügung vor dem Arbeitsgericht erstreiten, wenn es nachweisen kann, dass es sich 
dabei um eine unzumutbare ökonomische Belastung handelt. Die betriebliche 
Mitbestimmung lässt also dem Management Spielraum zu kündigen.
In Unternehmen (also nicht Betrieben!) mit mehr als 20 Arbeitnehmer:innen 
greifen darüber hinaus die §§ 111  ff. BetrVG.
§ 111 BetrVG regelt den Begriff der Betriebsänderung, zu dem auch Personal-
abbaumaßnahmen gehören können, wenn diese – so die Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts – 5% oder mehr der Belegschaft betreffen.

§ 111 BetrVG 
Betriebsänderungen
In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Ar-
beitnehmern hat der Unternehmer den Betriebsrat über geplante Betriebs-
änderungen, die wesentliche Nachteile für die Belegschaft oder erhebliche 
Teile der Belegschaft zur Folge haben können, rechtzeitig und umfassend zu 
unterrichten und die geplanten Betriebsänderungen mit dem Betriebsrat zu 
beraten. Der Betriebsrat kann in Unternehmen mit mehr als 300 Arbeitneh-
mern zu seiner Unterstützung einen Berater hinzuziehen; § 80 Abs. 4 gilt ent-
sprechend; im Übrigen bleibt § 80 Abs. 3 unberührt. Als Betriebsänderungen 
im Sinne des Satzes 1 gelten
1. Einschränkung und Stilllegung des ganzen Betriebs oder von wesentli-

chen Betriebsteilen,
2. Verlegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen,
3. Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder die Spaltung von Betrieben,
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4. grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation, des Betriebszwecks 
oder der Betriebsanlagen,

5. Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsver-
fahren.

§  111 BetrVG regelt ein Informations- und Beratungsrecht des Betriebsrates 
bei Personalabbaumaßnahmen. Er kann in dieser Phase argumentativ und ggfs. 
auch öffentlichkeitswirksam gegen den geplanten Personalabbau vorgehen. Im 
Extremfall kommt es zu einem offenen – Breisig (2016, S. 310) nennt als Bei-
spiel die Arbeitsniederlegungen bei Opel Bochum im Jahr 2004 – oder einem 
verdeckten Streik. Bei einem verdeckten Streik können Arbeitnehmer:innen bei-
spielsweise »per Zufall« am gleichen Tag und zur gleichen Zeit die Sprechstunde 
des Betriebsrates aufsuchen, sodass sich lange Schlangen vor dem Betriebsrats-
büro bilden. Damit wird die innerbetriebliche Öffentlichkeit eingeschaltet und 
die Legitimität des Managementhandelns wird unterminiert (bzw. versucht zu 
unterminieren).
Der Betriebsrat kann zwar mit dem Informations- und Beratungsrecht nach 
§ 111 BetrVG die Personalabbaumaßnahme nicht verhindern. Allerdings kann 
er – wenn es sich nicht um eine Betriebsänderung in den ersten vier Jahren nach 
Gründung eines Unternehmens handelt (siehe § 112a BetrVG) – in Verhandlun-
gen über einen Interessenausgleich und – sollte dieser scheitern – Sozialplan ein-
treten. Bei Letzterem handelt sich um ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht, 
bei dem – wenn keine Einigung zwischen Management und Betriebsrat zustande 
kommt – eine Einigungsstelle unter dem Vorsitz eines Neutralen abschließend 
über die Kompensation von wirtschaftlichen Nachteilen durch die geplante Be-
triebsänderung entscheidet. Damit wird zwar in der Regel der Arbeitsplatzver-
lust nicht vermieden, es werden aber die wirtschaftlichen Nachteile werden ver-
mindert und ggfs. eine Abfindung erstritten.

§ 112 BetrVG 
Interessenausgleich über die Betriebsänderung, Sozialplan
(1) Kommt zwischen Unternehmer und Betriebsrat ein Interessenausgleich 
über die geplante Betriebsänderung zustande, so ist dieser schriftlich nie-
derzulegen und vom Unternehmer und Betriebsrat zu unterschreiben. Das 
Gleiche gilt für eine Einigung über den Ausgleich oder die Milderung der 
wirtschaftlichen Nachteile, die den Arbeitnehmern infolge der geplanten Be-
triebsänderung entstehen (Sozialplan). Der Sozialplan hat die Wirkung einer 
Betriebsvereinbarung. § 77 Abs. 3 ist auf den Sozialplan nicht anzuwenden.
(2) Kommt ein Interessenausgleich über die geplante Betriebsänderung oder 
eine Einigung über den Sozialplan nicht zustande, so können der Unter-
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nehmer oder der Betriebsrat den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit um 
Vermittlung ersuchen, der Vorstand kann die Aufgabe auf andere Bedienstete 
der Bundesagentur für Arbeit übertragen. Erfolgt kein Vermittlungsersuchen 
oder bleibt der Vermittlungsversuch ergebnislos, so können der Unternehmer 
oder der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen. Auf Ersuchen des Vorsitzen-
den der Einigungsstelle nimmt ein Mitglied des Vorstands der Bundesagentur 
für Arbeit oder ein vom Vorstand der Bundesagentur für Arbeit benannter 
Bediensteter der Bundesagentur für Arbeit an der Verhandlung teil.
(3) Unternehmer und Betriebsrat sollen der Einigungsstelle Vorschläge zur 
Beilegung der Meinungsverschiedenheiten über den Interessenausgleich und 
den Sozialplan machen. Die Einigungsstelle hat eine Einigung der Parteien zu 
versuchen. Kommt eine Einigung zustande, so ist sie schriftlich niederzulegen 
und von den Parteien und vom Vorsitzenden zu unterschreiben.
(4) Kommt eine Einigung über den Sozialplan nicht zustande, so entschei- 
det die Einigungsstelle über die Aufstellung eines Sozialplans. Der Spruch  
der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebs-
rat.
(5) Die Einigungsstelle hat bei ihrer Entscheidung nach Absatz 4 sowohl die 
sozialen Belange der betroffenen Arbeitnehmer zu berücksichtigen als auch 
auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit ihrer Entscheidung für das Unterneh-
men zu achten. Dabei hat die Einigungsstelle sich im Rahmen billigen Er-
messens insbesondere von folgenden Grundsätzen leiten zu lassen:
1. Sie soll beim Ausgleich oder bei der Milderung wirtschaftlicher Nachteile, 

insbesondere durch Einkommensminderung, Wegfall von Sonderleistun-
gen oder Verlust von Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung, 
Umzugskosten oder erhöhte Fahrtkosten, Leistungen vorsehen, die in der 
Regel den Gegebenheiten des Einzelfalles Rechnung tragen.

2. Sie hat die Aussichten der betroffenen Arbeitnehmer auf dem Arbeits-
markt zu berücksichtigen. Sie soll Arbeitnehmer von Leistungen aus-
schließen, die in einem zumutbaren Arbeitsverhältnis im selben Betrieb 
oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens oder eines zum Kon-
zern gehörenden Unternehmens weiterbeschäftigt werden können und 
die Weiterbeschäftigung ablehnen; die mögliche Weiterbeschäftigung an 
einem anderen Ort begründet für sich allein nicht die Unzumutbarkeit.

2a. Sie soll insbesondere die im Dritten Buch des Sozialgesetzbuches vor-
gesehenen Förderungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Arbeitslosig-
keit berücksichtigen.

3. Sie hat bei der Bemessung des Gesamtbetrages der Sozialplanleistungen 
darauf zu achten, dass der Fortbestand des Unternehmens oder die nach 
Durchführung der Betriebsänderung verbleibenden Arbeitsplätze nicht 
gefährdet werden.
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§  112a BetrVG schränkt bei Personalabbaumaßnahmen die Sozialplanpflicht 
ggfs. ein:

§ 112a BetrVG 
Erzwingbarer Sozialplan bei Personalabbau, Neugründungen
(1) Besteht eine geplante Betriebsänderung im Sinne des § 111 Satz 3 Nr. 1 
allein in der Entlassung von Arbeitnehmern, so findet § 112 Abs. 4 und 5 nur 
Anwendung, wenn
1. in Betrieben mit in der Regel weniger als 60 Arbeitnehmern 20 vom 

Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer, aber mindestens 6 
Arbeitnehmer,

2. in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 und weniger als 250 Arbeit-
nehmern 20 vom Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer 
oder mindestens 37 Arbeitnehmer,

3. in Betrieben mit in der Regel mindestens 250 und weniger als 500 Arbeit-
nehmern 15 vom Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer 
oder mindestens 60 Arbeitnehmer,

4. in Betrieben mit in der Regel mindestens 500 Arbeitnehmern 10 vom 
Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer, aber mindestens 60 
Arbeitnehmer aus betriebsbedingten Gründen entlassen werden sollen. 
Als Entlassung gilt auch das vom Arbeitgeber aus Gründen der Betriebs-
änderung veranlasste Ausscheiden von Arbeitnehmern auf Grund von 
Aufhebungsverträgen.

(2) § 112 Abs. 4 und 5 findet keine Anwendung auf Betriebe eines Unter-
nehmens in den ersten vier Jahren nach seiner Gründung. Dies gilt nicht für 
Neugründungen im Zusammenhang mit der rechtlichen Umstrukturierung 
von Unternehmen und Konzernen. Maßgebend für den Zeitpunkt der Grün-
dung ist die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, die nach § 138 der Abgaben-
ordnung dem Finanzamt mitzuteilen ist.

§ 112a BetrVG knüpft bei einem reinen Personalabbau die Sozialplanpflicht in 
Absatz 1 an bestimmte Quoren der in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer:in-
nen. Zum Personalabbau gehören dabei auch die geschlossenen Aufhebungs-
verträge, in denen Arbeitnehmer:in und Arbeitgeber:in übereinkommen, das 
Arbeitsverhältnis in beiderseitigem Einvernehmen  – in der Regel gegen die 
Zahlung einer Abfindung – zu lösen. Vor dem Hintergrund der Quoren hat das 
Management ggfs. ein Interesse daran, den Personalabbau zu splitten, um die 
Sozialplanpflicht zu umgehen.
§ 112a Absatz 2 BetrVG schränkt die Sozialplanpflicht noch weiter ein. Diese gilt 
nicht – auch wenn ein solcher Betrieb über einen Betriebsrat verfügt – in den 
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ersten vier Jahren nach der Gründung des Unternehmens in seinen Betrieben, 
wenn diese nicht aus der Umstrukturierung von Konzernen und Unternehmen 
hervorgehen. Den Gründungszeitpunkt definiert der Gesetzgeber mit dem Be-
ginn der Erwerbstätigkeit gemäß § 138 AO.
§ 113 BetrVG regelt den sogenannten Nachteilsausgleich. Er tritt ein, wenn ein 
Unternehmer von einem vereinbarten Interessenausgleich abweicht. Oder wenn 
der Unternehmer Arbeitnehmer:innen entlässt oder sie andere wirtschaftliche 
Nachteile erleiden bzw. wenn er nicht versucht hat, einen Interessenausgleich zu 
erreichen. Diese Nachteile sind dann auszugleichen:

§ 113 BetrVG 
Nachteilsausgleich
(1) Weicht der Unternehmer von einem Interessenausgleich über die geplan-
te Betriebsänderung ohne zwingenden Grund ab, so können Arbeitnehmer, 
die infolge dieser Abweichung entlassen werden, beim Arbeitsgericht Klage 
erheben mit dem Antrag, den Arbeitgeber zur Zahlung von Abfindungen zu 
verurteilen; § 10 des Kündigungsschutzgesetzes gilt entsprechend.
(2) Erleiden Arbeitnehmer infolge einer Abweichung nach Absatz 1 andere 
wirtschaftliche Nachteile, so hat der Unternehmer diese Nachteile bis zu ei-
nem Zeitraum von zwölf Monaten auszugleichen.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn der Unternehmer eine 
geplante Betriebsänderung nach § 111 durchführt, ohne über sie einen Inte-
ressenausgleich mit dem Betriebsrat versucht zu haben, und infolge der Maß-
nahme Arbeitnehmer entlassen werden oder andere wirtschaftliche Nachteile 
erleiden.

Im Zuge einer Literaturrecherche waren keine empirischen Studien zum Nach-
teilsausgleich zu finden. Dies mag auch an der geringen Relevanz liegen, denn 
ein Management riskiert durch das Abweichen von einem Interessenausgleich 
eine öffentlich sehr negative Wirkung; ähnlich wirkt der Versuch, einen Interes-
senausgleich zu umgehen. Stakeholder wie (potenzielle) Arbeitnehmer:innen, 
Investoren, Kreditgeber, Lieferanten und andere könnten dies durch Ressourcen-
entzug sanktionieren.
Breisig (2016, S. 312) verweist zurecht darauf, dass Sozialpläne sehr kostenträch-
tig sind. Sie schaffen somit einen institutionalisierten Druck, alternative Lösun-
gen zu suchen und zu finden. Die Wirkung dieser institutionellen Rahmung des 
Personalabbaus ist somit sogar eher präventiv, weil die Akteure im Betrieb an-
gehalten werden, Entlassungen zu vermeiden. Eine Auswertung von Betriebsver-
einbarungen, in denen ein Interessenausgleich bzw. Sozialplan geregelt wurde, 
zeigt, dass Beschäftigungssicherung und beschäftigungsorientierte Lösungen, 
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insbesondere durch Transfergesellschaften, ein zentraler Inhalt sind. In neueren 
Sozialplänen werden vor dem Hintergrund neuerer Anrechnungsregelungen von 
Abfindungen auf Sozialleistungen zunehmend auch Abfindungen in Beschäfti-
gungszeiten umgewandelt.
Die Ausgestaltung der Inhalte von Sozialplänen ist jedoch von einer Reihe von 
Faktoren abhängig. Dazu gehören regionale Einflussfaktoren, die wirtschaftliche 
Lage des Betriebs bzw. Unternehmens, die Stile industrieller Beziehungen sowie 
die gewerkschaftliche Anbindung des Betriebsrates (Laßmann & Riegel 2017). 
Ähnlich argumentieren auch empirische Studien, vor allem personalökonomi-
scher Art. Sie zeigen, dass die Betriebsratsmitbestimmung die Fluktuation redu-
ziert. Dies deutet darauf hin, dass neben einem besseren Betriebsklima in Betrie-
ben mit Betriebsrat in den Interaktionen zwischen Management und Betriebsrat 
Alternativen zu Kündigungen, insbesondere zu betriebsbedingten, entwickelt 
werden (siehe z. B. Jirjahn & Smith 2018; Grund et al. 2016). Dies gelingt ins-
besondere in tarifgebundenen Betrieben mit freigestellten Betriebsräten (Adam 
2019). Wie dies geschieht, könnten Fallstudien erhellen, die nach Kenntnisstand 
des Autors aber kaum vorliegen (siehe auch Marr & Steiner 2003). Zu vermuten 
ist, angesichts der Brisanz des Themas, dass sich nur wenige Unternehmungen 
in die »Karten schauen lassen« wollen.
Die wenigen vorliegenden sozialwissenschaftlichen Untersuchungen zeigen, dass 
die Art und Weise, wie der Personalabbau bewältigt wird, unterschiedlich ent-
lang mehrerer Dimensionen wirkt. Personalabbaumaßnahmen führen zu Stress; 
aktive und kompetente Betriebsräte sowie machtvolle Gewerkschaften reduzie-
ren das Stressniveau und sind eine wichtige Ressource der Arbeitnehmer:innen 
im Personalabbauprozess. Mit dem Personalabbau gehen unterschiedliche 
Kalkulationen der Arbeitnehmer:innen einher, die beispielsweise von Resig-
nation und der Tendenz zu Abfindungen bis hin zu Zukunftshoffnungen für den 
Standort reichen. Die psychologischen Verträge verändern sich. Insbesondere 
verletzte Reziprozitätserwartungen wirken sich destabilisierend aus, weil eben 
die Erwartungen, die in diese eingeschrieben sind, nicht erfüllt werden. Dies 
geht mit einer Zuspitzung des Transformationsproblems mit der Ware ›Arbeits-
kraft‹ einher. Eine wichtige Kontextvariable für den Prozess des Personalabbaus 
sind die Interaktionsmuster im Betrieb. Je engagierter die Interessenvertretung 
ist und je stärker das Management auf eine konfliktorische Vorgehensweise setzt, 
desto umkämpfter ist der Personalabbau. Dementsprechend bringen die Akteure 
im Betrieb unterschiedliche Ergebnisse hinsichtlich von Stress, Verhalten, Zu-
sammenarbeit von Management und Interessenvertretung hervor (Stahlmann 
et al. 2008).
Basierend auf einer Befragung von Unternehmensvertreter:innen sowie von Mit-
arbeiter:innen kommen Marr und Steiner (2003) zu folgenden Ergebnissen:
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• Kapazitätsmäßiger Personalabbau »glückt« – die damit verknüpfte Personal-
kostensenkung tritt jedoch nur in 50% der Fälle ein.

• Der Personalabbau ist häufig nicht zielgerichtet, weil die Qualifikationsstruk-
tur und die Unternehmenskultur nicht beeinflusst werden. In Kleinbetrieben 
wird eher gezielt Personal ausgewählt. In akuten Unternehmenskrisen erfolgt 
die Auswahl eher nach einem »Schrotflintenprinzip«.

• Personalabbau wird als ›hart‹ bewertet.
• Die Arbeitsorganisation verändert sich und führt in der Regel zu einer größe-

ren Belastung für die Mitarbeiter:innen.
• Die Identifikation und Loyalität zum Unternehmen gehen  – wenig über-

raschend – bei gleichzeitig sinkendem Absentismus insbesondere in größeren 
Unternehmungen zurück. Das Vertrauen in die Unternehmung (nicht jedoch 
in die direkten Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzte) wird insbesonde-
re in Großbetrieben beschädigt. Die Arbeitszufriedenheit sinkt insbesondere 
in diesen.

• Insbesondere Großbetriebe sind von ungewollter Fluktuation und von einer 
Zunahme von Konflikten betroffen.

• Das Betriebsklima ändert sich insbesondere in Großbetrieben, die zugleich 
von Interessengruppen wie NGO’s (Nichtregierungsorganisationen) und Ge-
werkschaften stärker unter Druck gesetzt werden.

• Die Innovations- und Veränderungsbereitschaft steigt bei sehr kleinen und 
sehr großen (über 5000 Beschäftigte) Unternehmungen.

• Personalabbau führt insbesondere in Großbetrieben zu einem verstärkten 
Kostenbewusstsein und zu gestiegener Arbeitsproduktivität bei gleichzeitig 
entstehendem Kompetenzverlust.

• Die Beziehungen zu Stakeholdern verschlechtern sich bei allen Unterneh-
mungen, und gleichzeitig gelingt nur bei größeren Unternehmungen eine 
Erhöhung des Unternehmenswertes.

Vor diesem Hintergrund schlagen Marr und Steiner (2003) als Maßnahmen 
für einen »gelingenden Personalabbau« eine umfassende Situationsanalyse und 
Zieldefinition des Personalabbaus vor, um auch präventive Maßnahmen in die 
Überlegung zu integrieren. Die Effizienz des Personalabbaus wird durch eine 
entsprechende Planungsqualität, eine offene Informations- und Kommunikati-
onspolitik, weitgefasste Mitwirkungsmöglichkeiten der Beschäftigten und kon-
struktive Verhandlungen mit den Interessenvertretungen beeinflusst. Zudem ist 
eine strategische Neuausrichtung der Unternehmung angezeigt. Die getroffenen 
Maßnahmen sind einer »strategischen Kontrolle« (Schreyögg & Koch 2014) zu 
unterziehen, um zu überprüfen, ob die Voraussetzungen noch vorliegen und 
welche unerwünschten Nebeneffekte eingetreten sind. Manager:innen benö-
tigen »Fingerspitzengefühl«, um Probleme zu umgehen und müssen dabei die 
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»innerbetriebliche Handlungskonstellation« (Weltz & Lullies 1984) berücksich- 
tigen.
Aus rechtwissenschaftlicher Sicht zeigt allerdings die Studie von Pfarr et al. 
(2005), dass die Schwierigkeiten, Arbeitnehmer:innen zu kündigen, weitaus 
geringer sind, als dies die Debatten Anfang der 2000er-Jahre vermuten lassen.
Die vorliegenden Studien zum Personalabbau weisen auf noch große Lücken 
im Wissensbestand hin. Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass Prakti-
ker:innen sich im Alltag wohl eher »durchwursteln«. Das mag man bedauern, 
kann aber auch eine Chance für Mitbestimmungsträger sein, diese Prozesse im 
Interesse der Mitarbeiter:innen zu beeinflussen.

Zum Weiterlesen:
Umfassende Einführungen in das Personalmanagement haben beispielsweise
• Oechsler, W. A. & Paul, C. (2019). Personal und Arbeit. München/Wien: Ol-

denbourg.
• Scholz, C. & Scholz, T.  M. (2019). Grundzüge des Personalmanagements. 

3. Aufl. München: Vahlen.
• Stock-Homburg, R. & Groß, M. (2019). Personalmanagement. Theorien  – 

Konzepte – Instrumente. 4. Aufl. Wiesbaden: Springer Gabler.
• Scherm, E. & Süß, S. (2016). Personalmanagement. 3. Aufl. München: Vahlen.
veröffentlicht.

Aus arbeitspolitischer Perspektive sei den Leser:innen das Buch von
• Breisig, T. (2016). Personal. Eine Einführung aus arbeitspolitischer Perspektive. 

2. Aufl. Herne: NWB
mit besonderem Nachdruck empfohlen.

Als Einstieg in eine personalökonomische Perspektive auf Personalmanagement 
kann das Buch von
• Wolff, B. & Lazear, E. P. (2001). Einführung in die Personalökonomik. Stuttgart: 

Schaeffer Poeschel
dienen.

Fortgeschrittene Anwendungen dieser Perspektive finden sich in
• Sadowski, D. (2002). Personalökonomie und Arbeitspolitik. Stuttgart: Schaef-

fer-Poeschel.
• Backes-Gellner, U., Lazear, E. P. & Wolff, B. (2001). Personalökonomik. Fort-

geschrittene Anwendungen für das Management. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Unterschiedliche Fachzeitschriften setzen sich mit dem Gegenstand Personal-
management auseinander. Dabei können die personalwirtschaftlichen Fachzeit-
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schriften zwei sehr verschiedenen Welten zugeordnet werden: in eine wissen-
schaftsorientierte und in eine normativ-präskriptive bzw. anwendungsorientierte. 
In Letzterer können moderne Diskurse der jeweiligen Community nachvollzogen 
werden. Dazu gehören Zeitschriften wie Personalwirtschaft, Personal – Zeitschrift 
für Human Resource Management oder Personalführung. Das wissenschaftliche 
Leitmedium im deutschsprachigen Sprachraum ist die frühere Zeitschrift für Per-
sonalforschung, die heute als German Journal of Human Resource Management 
firmiert. Da der wissenschaftliche personalwirtschaftliche Diskurs dominant in 
englischsprachigen Zeitschriften geführt wird, sind die Zeitschriften
• Human Resource Management,
• Human Resource Management Journal,
• Human Resource Management Review und das
• International Journal of Human Resource Management

von zentraler Bedeutung. Die Lektüre von Aufsätzen aus diesen Zeitschriften 
setzt allerdings fortgeschrittene Kenntnisse voraus. Anwendungsbezogene In-
formationen stellen beispielsweise (unter besonderer Berücksichtigung von Mit-
bestimmung) die Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf (www.boeckler.de) und die 
Deutsche Gesellschaft für Personalführung (www.dgfp.de) zur Verfügung.

http://www.boeckler.de
http://www.dgfp.de
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3 Theorien des Personalmanagements 
und Mitbestimmung

Wie können Personalmanagement und Mitbestimmung theoretisch konzep-
tionalisiert werden? Auf diese Frage gibt es nicht die eine richtige Antwort, weil 
sich eine erfreuliche Theorievielfalt herausgebildet hat (siehe für entsprechende 
Überblicke Oechsler & Paul 2019 oder Stock-Homburg & Groß 2019). Diese 
Vielfalt erlaubt es, unterschiedliche Fragestellungen mit unterschiedlichen Me-
thoden und Theorieansätzen zu bearbeiten. Trotzdem hat sich gerade für die 
Analyse von Personal und Mitbestimmung mit der Transaktionskostentheorie 
(Williamson et al. 1975, 1985; Freeman & Medoff 1984; Müller 2005) einerseits 
und mit dem arbeitspolitischen Ansatz der BWL (Breisig 2016) bzw. politikori-
entierten Ansätze des Personalmanagements (Nienhüser, 2004; Marr & Stitzel, 
1979) andererseits eine gewisse Dominanz spezifischer Betrachtungsweisen he-
rausgeschält. Im Folgenden sollen daher diese beiden Perspektiven konzise vor-
gestellt, auf Mitbestimmung und Personal bezogen und ein (vorläufiges) theo-
retisches Fazit gezogen werden.

3.1 Die Transaktionskostentheorie

Grundzüge der Transaktionskostentheorie
Die Transaktionskostentheorie stellt neben dem Property Rights-Ansatz und 
dem Principal-Agent-Ansatz ein zentrales Gebäude der »Neuen Institutionen-
ökonomie« dar, die sich in Deutschland zu einer mikroökonomisch orientierten 
»Personalökonomik« (Backes-Gellner et al. 2001) verdichtet hat. Diese Ansätze 
wollen Personalmanagement ökonomisch unter Berücksichtigung institutionel-
ler Einflüsse, eines realistischeren Verständnisses der Akteure als die klassische 
Mikroökonomie und unter Aufgabe eines rein materiellen Nutzenbegriffs fun-
dieren (Sadowski 2002). Sie berücksichtigen dabei auch die Gesetze, Tarifver-
träge und andere normstiftende Übereinkünfte (Backes-Gellner & Schmidtke 
2004, Sp. 920 zitiert nach Breisig 2016, S. 25). Personal ist aus dieser Perspektive 
auch ein Investitionsgut (Breisig 2016, S. 25).
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Diese Arbeiten gehen davon aus, dass
• die Akteure unvollständige Informationen über die Aktivitäten und Intentio-

nen der anderen Akteure besitzen,
• die Generierung, Verarbeitung und Verwendung von Informationen Kosten 

verursachen,
• die Akteure opportunistisch sind, d. h. sie setzen ihre Interessen auch auf Kos-

ten anderer durch und dass
• die Akteure eine begrenzte Rationalität aufweisen, sie entscheiden also bei 

gegebener Informationslage rational (Oechsler & Paul 2019, S. 40  f.).
Ausgangspunkt transaktionskostentheoretischer Überlegungen ist die Frage, 
warum nicht alle ökonomischen Transaktionen über einen Markt abgewickelt 
werden. Coase (1937) begründet die Existenz hierarchischer Koordination mit 
ihren Transaktionskostenvorteilen gegenüber einer marktlichen Koordination. 
Eine Transaktion ist »der Prozeß der Klärung und Vereinbarung eines Leistungs-
austauschs« (Picot 1982, S. 269) und geht der Übertragung eines Gutes oder einer 
Dienstleistung über eine rechtlich definierte Schnittstelle voraus (Picot 1982, 
S. 269). Dabei entstehen sogenannte Transaktionskosten, die ihrerseits in Ex-
ante, also vor dem Vertragsabschluss, und in Ex-post Transaktionskosten, also 
solche, die nach dem Vertragsabschluss anfallen, unterschieden werden können. 
Zu den Ex-ante Transaktionskosten gehören Such- und Vereinbarungskosten 
(Picot 1982, S. 270). Suchkosten erfassen die Kosten, die mit der Suche eines Ver-
tragspartners verbunden sind, und Vereinbarungskosten beziffern die Kosten, 
die der Vertragsabschluss, also z. B. Kosten für Rechtsanwälte, aufwirft. Oechsler 
& Paul (2019) erwähnen zusätzlich – mit besonderem Blick auf personalwirt-
schaftliche Fragestellungen, also z. B. die Personalbeschaffung, – Beurteilungs-
kosten. Dazu zählen beispielsweise die Kosten, die im Zuge der Personalauswahl 
anfallen. Zu den Ex-post Transaktionskosten gehören die Kontroll- und die An-
passungskosten. Die Kontrollkosten fallen bei der Überwachung der Transaktion 
an, also z. B. im Zuge einer Qualitätskontrolle im Zuge von Personalführung. Die 
Anpassungskosten bezeichnen die Kosten, die mit der Durchsetzung der ver-
traglichen Vereinbarung verknüpft sind. Oechsler & Paul (2019, S. 42) erwähnen 
zudem als Element der Ex-post Transaktionskosten die Auflösungskosten wie 
z. B. Vertragsstrafen oder Abfindungen. Ferner berücksichtigt der Transaktions-
kostenansatz die Produktionskosten. Er unterstellt unter den Annahmen, dass 
sich Koordinationsformen nicht auf die Technologien sowie die Produktions-
kosten auswirken und wenn parallel dazu ein effizienter Wettbewerb herrscht, 
dass allein Transaktionskosten als Beurteilungskriterium für die geeignete Koor-
dinationsform heranzuziehen sind (Picot 1982, S. 270).
Die Transaktionskosten variieren in Abhängigkeit von drei Transaktionseigen-
schaften. Erstens beeinflusst die Spezifität der Investitionen für eine Transaktion 
die Wahl der Koordinationsform. Je spezifischer die Investitionen sind – also z. B. 
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die Anschaffung spezieller Maschinen für die Abwicklung (im Extremfall) eines 
Kundenauftrags, desto schwieriger sind sie für andere Transaktionen einsetzbar. 
Dementsprechend führen – gemäß den Überlegungen der Transaktionskosten-
theorie – hochspezifische Investitionen zu einer internen Leistungserstellung; 
Transaktionen mit wenig spezifischen Investitionen werden über den Markt or-
ganisiert und bei einer mittleren Spezifität ist die netzwerkförmige Koordination 
am effizientesten. Abbildung 27 stellt diesen Zusammenhang grafisch dar:

Abbildung 27

Die zweite wichtige Transaktionsbedingung ist der Grad der Unsicherheit und 
bezieht sich auf die situativen Rahmenbedingungen der Transaktion, also z. B. 
die Erfolgsaussichten der Transaktion, Umfeldveränderungen oder das Verhalten 
der Transaktionspartner. Dabei steigen – ähnlich wie bei der Spezifität der In-
vestitionen für die Transaktion(en) – mit zunehmenden Grad an Unsicherheit 
die Transaktionskosten (Oechsler & Paul 2019, S. 43).

Teil 3/Grafik 19

Wahl der Koordinationsform

Quelle: nach Picot et al., 1996, S. 68; Hoffmann, 1999, S. 37
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Das dritte transaktionskostenrelevante Kriterium ist die Häufigkeit der Trans-
aktion, die bei steigender Transaktionshäufigkeit aufgrund der Routinisierung 
und der Erfahrungen in der Zusammenarbeit zu sinkenden Transaktionskosten 
führt. Oechsler & Paul (2019, S. 44) spitzen die Aussage von Williamson (1985) 
derart zu, dass eine höhere Unsicherheit und Spezifität zu einer internen Ab-
wicklung der Transaktion führen, weil eine marktliche Koordination die »Be-
zahlung« der spezifischen Investitionen und hohe Sicherungskosten aufgrund 
der Unsicherheit erfordern.

Personalmanagement aus transaktionskostentheoretischer Perspektive
Transaktionskostentheoretische Überlegungen zum Personalmanagement ge-
hen – anders als bei klassischen Tagelöhner:innen – von einem Dauerschuldver-
hältnis aus (Breisig 2016, S. 26  ff.). Dieses entsteht, weil der Arbeitsvertrag nicht 
nur durch zahlreiche gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen normiert ist, 
sondern auch weil die Spezifizierung von Leistung und Gegenleistung in einem 
Arbeitsvertrag je länger das Arbeitsverhältnis andauert, immer schwieriger wird. 
Eine (arbeits-) vertragliche Spezifizierung der Bedingungen ist (unter Trans-
aktionskostengesichtspunkten) nahezu unmöglich, weil Informationsprobleme 
bestehen, aufgrund dynamischer Unternehmungsumwelten Unsicherheiten vor-
liegen und eine damit zusammenhängende Flexibilität der Arbeitnehmer:innen 
erforderlich ist. Insofern ist das Management auf ein Mindestmaß an Koope-
ration mit dem:der Arbeitnehmer:in angewiesen, die am besten in Form eines 
offenen »relational contracting« (Williamson 1985) möglich erscheint. Nur so 
kann langfristig eine Leistungs-, Veränderungs- oder Weiterbildungsbereitschaft 
aufrechterhalten werden. Zudem generiert die Fortsetzung eines Beschäftigungs-
verhältnisses Fixkosten (z. B. in Form von Anlernzeiten oder Weiterbildungen), 
die verloren gehen, wenn der:die Arbeitnehmer:in den Betrieb verlässt. Im Per-
sonalmanagement handelt es sich bei den Transaktionskosten »um die Kosten 
der Information und Kommunikation, die für Vereinbarung und Kontrolle eines 
ökonomischen Leistungsaustauschs zwischen Parteien entstehen« (Breisig 2016, 
S. 26 unter Bezugnahme auf Alewell & Hackert 1998). Diese fallen in allen Hand-
lungsfeldern des Personalmanagements an. Tabelle 9 gibt einen beispielhaften 
Überblick (siehe Tabelle 9 auf S. 178).
Eine Absicherung der Vertragspartner im Zuge eines (relativ offenen) relational 
contracting erfolgt insbesondere durch die glaubwürdige Zusicherung, den ande-
ren nicht auszubeuten (wenngleich opportunistisches Verhalten immer möglich 
ist),28 den Aufbau von Reputation (die allerdings nur langfristig wirken kann) 

28 Die Anwendung eines Tarifvertrages, der existenzsichernde Entgelte kodifiziert, könnte 
zumindest aus der Perspektive der Arbeitnehmer:innen ein Beleg für die Vertrauenswür-
digkeit des Managements darstellen.
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und die Regelung der Verteilung von Eigentumsrechten. Im Fall eines Arbeits-
vertrags willigt beispielsweise der:die Arbeitnehmer:in in das Direktionsrecht 
des Managements ein. Trotzdem ist die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer 
dem Management  – aus transaktionskostentheoretischer Perspektive  – nicht 
völlig ausgeliefert, weil sie bzw. er sich durch einen Wechsel des Arbeitsplatzes 
bei als nicht angemessen wahrgenommenen Weisungen der Managementherr-
schaft entziehen kann und damit das Management alle transaktionsspezifischen 
Investitionen verliert.
Die in Tabelle 10 beispielhaft genannten Transaktionskosten führen im Zusam-
menspiel mit den Sicherungsmaßnahmen im Zuge eines relational contractings 
zu internen Arbeitsmärkten (Williamson et al. 1975), an denen beide Seiten, also 
Management und Arbeitnehmer:in, ein Interesse haben. Interne Arbeitsmärkte 
sind – folgt man der klassischen Definition von Doeringer & Piore (1971) – ab-
grenzbare administrative Einheiten (z. B. ein Betrieb), in denen die Entlohnung 
und andere Handlungsfelder des Personalmanagements (z. B. Weiterbildung, 
Personalbeschaffung, Karrieren) durch organisationsinterne Regeln und Proze-
duren koordiniert werden. Sie sind weitgehend von Marktkräften abgeschottet. 
Management und Arbeitnehmer:in »erwirtschaften« im relational contracting 
eine Kooperationsrente, die beide Seiten nicht missen möchten und dement-
sprechend wiederkehrend kooperativ handeln. Das Management »erhält« wegen 

Tabelle 9 
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• Kontaktaufnahme durch Stellenanzeigen
• Informationsveranstaltungen an Universitäten
• Personalmarketing
• Vorstellungsgespräche
• Assessment Center
• Schwierige Verhandlungen mit Top Managern
•  Ständige Kommunikation über die Aufgaben

erfüllung, da der Arbeitsvertrag unvollständig ist

• Anwesenheitskontrolle
• Arbeitszeiterfassung
• Leistungsüberprüfung
•  Aufwendungen für Gespräche über Gehalts  

oder Positionsänderungen
• Zielvereinbarungen
• Kosten wegen Arbeitskämpfen
• Abfindungen
• Gerichtskosten 

Quelle: nach Wiegran, 1993; Breisig, 2016, S. 27
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der Motivation und der langfristigen Perspektive der Beschäftigten beispielswei-
se eine Senkung der Kontrollkosten und eine Amortisation seiner Investitionen 
in das Humankapital; die Arbeitnehmer:innen profitieren von den in der Regel 
geltenden Senioritätsprinzipien bei der Entlohnung, amortisieren ihre eigenen 
Investitionen in Humankapital und genießen (eine relative) Beschäftigungs-
sicherheit, die sie wiederum die Arbeitgeber mit einer überdurchschnittlichen 
Arbeitsproduktivität »beschenken« lassen. Und indem Management und Arbeit-
nehmer:innen derart fortgesetzt handeln und damit für Erwartungssicherheit 
(durch organisationsinterne Regeln) sorgen, bringen sie die dem internen Ar-
beitsmarkt innewohnende Stabilität hervor. Die Kosten von Kündigungen bzw. 
Arbeitsplatzwechsel sind für beide Seiten (zu) hoch. Das diesem Mechanismus 
zugrundliegende erfahrungsgesättigte Vertrauen lässt implizite Vereinbarungen 
entstehen, die stabilisierend wirken und Ausdruck von »Organisationskapital« 
(Sadowski 1991) sind. Das zentrale Managementproblem besteht dann darin, 
soziale Akzeptanz für diese Regeln zu schaffen und nicht einfach Kostenmini-
mierung (durch Lohnsenkung) zu betreiben.
Indem die Akteure derart fortgesetzt handeln, entstehen die charakteristischen 
Merkmale interner Arbeitsmärkte. Dazu gehören
• ein gewisser Grad an sozialer Schließung29 und Abschottung gegenüber 

Marktkräften,
• die Öffnung der internen Arbeitsmärkte, insbesondere für jüngere Arbeitneh-

mer:innen, an sogenannten »ports of entry«, den Einstiegsarbeitsplätzen,
• ein hohes Maß an interner Flexibilität angesichts unsicherer Umweltbedin-

gungen,
• langfristige Arbeitsverhältnisse aufgrund von Investitionen in das Human-

kapital, die als Fixkosten irreversibel sind,
• die Betonung des Erwerbs betriebsspezifischer Qualifikationen (on-the-job),
• aufwändige Selektionsmechanismen (für integres und qualifizierbares Per-

sonal) bei gleichzeitiger Rekrutierung von »Mikis, Kukis und Vokis«30 in 
Beziehungsnetzwerken der Unternehmung,31,32

• interne Karrierewege und der

29 Unter sozialer Schließung versteht Weber (1972) den sozialen Mechanismus, mit dessen 
Hilfe gesellschaftliche Gruppen – hier die Arbeitskräfte – versuchen, ihre Marktchancen 
durch die Monopolisierung des Zugangs zu knappen Gütern – hier den Arbeitsplätzen – zu 
erhöhen (Hohn 1991).

30 Das Akronym ›Mikis‹ steht für Mitarbeiterkinder, ›Kukis‹ für Kundenkinder und ›Vokis‹ 
für Vorstandskinder.

31 Zur Analyse des tatsächlichen Einstellungsverhaltens von Unternehmungen siehe die in-
struktive Studie von Hartl et al. (1998).

32 Siehe dazu auch die Ausführungen zur Personalbeschaffung in diesem Beitrag.
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• Einsatz von loyalitäts- und motivationsfördernden Techniken (Breisig 2016, 
S. 31  f.).

Interne Arbeitsmärkte, die in der Bundesrepublik Deutschland die betrieblichen 
Beschäftigungssysteme in besonderem Maße prägen, weisen sowohl für das Ma-
nagement als auch für die Arbeitnehmer:innen spezifische Vor- und Nachteile 
auf. Tabelle 10 gibt einen Überblick:

Tabelle 10

Angesichts der wechselseitigen Verknüpfung der Vorteile sowie deren Stabilisie-
rung durch eine soziale Schließung und bei gleichzeitig existierenden Möglich-
keiten, die Nachteile zu begrenzen, erfreuen sich interne Arbeitsmärkte – auch 
wenn es eine zunehmende Pluralität der Beschäftigungssysteme gibt (Köhler et 
al. 2008) – weiterhin hoher praktischer Relevanz.

Vor- und Nachteile interner Arbeitsmärkte

Vorteile

Nachteile

Management

•  risikolose(-re) Humankapitalinvestitionen

•  hohe Anpassungsfähigkeit an Markt-
veränderungen durch funktionale Flexibilität

•  Loyalität und Kooperationsbereitschaft

•  Konsenspotenzial mit der betrieblichen  
Interessenvertretung und mit den  
Arbeitnehmer:innen

•  keine Möglichkeit den externen Arbeitsmarkt  
als Disziplinierungsinstrument zu nutzen

•  höhere Lohnkosten (als bei »Marktlöhnen«)

•  Überbrückungsleistungen in leichten 
 Krisen situationen

•  Abfindungen bei realem Personalabbau  
(z.B. im Rahmen von Sozialplänen)

•  Stabilität ermöglicht interessenvertretungswirk-
samere kollektive Interessenvertretung bei i.d.R. 
gleichzeitigem Verzicht auf offene Konfrontation

•  Senioritätsregeln führen bei jüngeren  
Arbeitnehmer:innen zu Motivationsverlust

Arbeitnehmer:innen

•  relativ hohe Beschäftigungssicherheit – 
Kündigungen nur als ultima ratio

•  steigende und stetige Löhne

•  Entwertung von betriebsspezifischen 
Qualifikationen bei Entlassungen

•  selektiver Eintritt in den internen 
Arbeitsmarkt vor allem jüngerer 
 Hochqualifizierter – soziale Schließung  
(= Abschottung bestimmter 
 Arbeits kräfte gruppen –  
Insider-Outsider-Problem)

•  Rationalisierungsgewinner und  
-verlierer – »Zweidrittelgesellschaft« 
(Kern & Schumann, 1984) 

Quelle: nach Breisig, 2016, S. 32 ff.
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Transaktionskostentheorie und Mitbestimmung der Arbeitnehmer:innen
Anknüpfend an Überlegungen von Hirschman (1970) zu Loyalität, Exit und 
Voice entwickeln Freeman & Medoff (1984) den sogenannten Collective Voice-
Ansatz, beschränken ihn aber auf die Optionen »Exit« und »Voice«.33 Der Wider-
spruch, das Voice, gegen unhaltbare Umstände oder gegen Managementhandeln 
ist aus dieser Perspektive eine Quelle von Produktivität, denn die betrieblichen 
Interessenvertretungen sind ein Sprachrohr der Arbeitnehmer:innen, die kon-
struktive Vorschläge einbringen. Indem das Management diese aufgreift, kann es 
die Fluktuation, den Exit, reduzieren und damit die Humankapitalinvestitionen 
sichern bzw. die Produktivität steigern. Letzteres erfolgt vor allem durch die 
Einbindung der Verbesserungsvorschläge der Arbeitnehmer:innen oder durch 
die Berücksichtigung präventiver Vorschläge, bevor Probleme eingetreten sind 
(Sadowski 1997). Diesen Vorteilen sind erweiterte Abstimmungsbedarfe mit den 
betrieblichen Interessenvertretungen gegenüberzustellen.
Freeman & Medoff (1984) zeigen für den US-amerikanischen Kontext mit seinen 
Unternehmensgewerkschaften, dass bei der Mitbestimmung der Arbeitnehmer:in-
nen die positiven Aspekte überwiegen. Ähnlich zeigt die Auswertung der Studien 
von Jirjahn (2010), dass im dualen System der industriellen Beziehungen die Mit-
bestimmungspraxis der Betriebsräte positive ökonomische Wirkungen entfaltet.
An diese Überlegungen sind transaktionskostentheoretische Überlegungen an-
schlussfähig (Müller 2005). Das Management hat mit der innerbetrieblichen 
Hierarchie ein Durchsetzungsinstrument in der Hand, um seine Anliegen zu 
realisieren. Arbeitnehmer:innen, die aufgrund ihres betriebsspezifischen Hu-
mankapitals nicht einfach abwandern können oder nur unter Inkaufnahme von 
»Verlusten« den Arbeitgeber wechseln können, können sich in Gewerkschaften 
zusammenschließen oder Betriebsräte gründen, die die Interessen der Arbeit-
nehmer:innen vertreten bzw. Vertragsverletzungen monieren und beseitigen. 
Betriebsräte, die mit formellen Mitbestimmungsrechten ausgestattet sind, bün-
deln die Anliegen der Arbeitnehmer:innen, agieren als Voice-Instrument und – 
folgt man Williamson (1985)  – reduzieren die Verhandlungskosten aufgrund 
ihrer Stellvertreterfunktion, rationalisieren die betriebliche Lohnstruktur,34 eta-
blieren eine dauerhafte Gesprächsstruktur35 und ermöglichen transaktionsspe-

33 Das Potenzial, das der Generierung von Loyalität innewohnt, wird häufig nicht berück-
sichtigt. Dabei würde die Schaffung von Loyalität, in die auch Gegenmacht eingeschrieben 
ist, die anderen Optionen ggfs. überflüssig machen.

34 Durch die Möglichkeit, in die Bruttolohn- und Gehaltslisten Einsicht zu nehmen (§ 80 
Ansatz 2 BetrVG) und in Verbindung mit anderen Gesetzen, z. B. dem AGG, kann der 
Betriebsrat auf die Beseitigung von Ungleichbehandlung hinwirken.

35 Dazu zählen auf einer formellen Ebene beispielsweise die monatlichen Besprechungen 
zwischen Management und Betriebsrat nach § 74 Absatz 1 BetrVG sowie die zahlreichen 
Informations- und Beratungsrechte aus dem Betriebsverfassungsgesetz.
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zifische Investitionen mit einem geringeren Risiko.36 Angesichts der Ausstattung 
von Betriebsräten mit formell abgesicherten Mitbestimmungsrechten gestalten 
sie den internen Arbeitsmarkt im Zuge der Beeinflussung der betrieblichen 
Beschäftigungspolitik mit. Sie reduzieren angesichts des Arbeitskampfverbots 
für Betriebsräte (§ 74 Absatz 2 BetrVG) auch die Konfliktkosten (Müller 2005, 
S. 146  f.).

Kritische Würdigung der Transaktionskostentheorie
Die Transaktionskostentheorie eröffnet eine erweiterte Perspektive auf Öko-
nomie, indem sie die Kosten der Koordination und der damit verknüpften Ko-
ordinationsformen in den Mittelpunkt ihrer Argumentation rückt. Aus dieser 
Perspektive reichen reine Effizienzverbesserungen und/oder Kostensenkungen 
nicht mehr aus, um Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Mit der Transaktions-
kostentheorie wird es zudem möglich, die Wirkungen (unterschiedlicher) in-
stitutioneller Kontexte zu thematisieren, so z. B. das bundesdeutsche duale Sys-
tem der Arbeitsbeziehungen. Trotz dieser sinnvollen Erweiterungen existieren 
empirische, ideologiekritische und theorieimmanente Kritikpunkte an diesem  
Ansatz.
Aus theoretischer Sicht muss angemerkt werden, dass die Bestimmung der 
Transaktionskosten schwierig ist, da die Kosten- und Leistungsrechnung auf 
deren Erfassung nicht explizit ausgerichtet ist und die Zurechnung zu Trans-
aktionskosten Schwierigkeiten aufweist (Müller 2005, S. 147; Windeler & Wirth 
2018, S. 251). Da die Transaktionskostentheorie auf (Transaktions-) Effizienz 
abstellt, verliert sie andere Ziele von Unternehmungen (z. B. Kapitalrenditen, 
Wachstum, strategische Ziele) aus dem Fokus. So gerät leicht aus dem Blick, dass 
die Produktionskosten sich simultan mit der Wahl der Koordinationsform än-
dern können und dies nicht eine Frage von Spezifität, Unsicherheit und Häufig-
keit der Transaktion ist, sondern davon abhängt, ob eine bestimmtes Produkt 
oder eine Dienstleistung im Stammbetrieb, bei einem Dienstleister oder in einer 
Tochterunternehmung erstellt wird (mit entsprechenden Beispielen aus dem 
Einzelhandel Wirth 1994, 2016).
Die Ausgliederung in einen anderen Tarifbereich kann die Bezahlung des Per-
sonals nach einer juristischen Sekunde verändern. Zudem ist das Menschenbild 
mit der Annahme von Opportunismus unterkomplex, sodass diese Theorie der 
Realität zu wenig Rechnung trägt (Müller 2005, S. 147). Dies gilt auch für die 
Konzeptionalisierung der Kontexte und insbesondere, wie sie wirksam werden, 
»wie sie im Prozess Bedeutung erlangen« (Windeler & Wirth 2018, S. 251).

36 Dazu tragen alle Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates bei, die auf die Gestaltung des 
internen Arbeitsmarkts abzielen (z. B. die §§ 92, 92a, 93, 95, 99, 102 BetrVG).
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Auch das Organisationsverständnis ist defizitär, unterstellt es doch mono-
lithische Organisationen, in denen der Wille des Managements (auch gegen-
über einer Interessenvertretung) bruchlos wirksam wird. Dabei wissen wir aus 
mikropolitischen Studien (Ortmann et al. 1990), Studien zum Management-
Handeln (Mintzberg 1983) und zum strategischen Management (Mintzberg 
& Waters 1985), dass sich unterschiedliche Koalitionen im Betrieb formieren, 
Stakeholder beteiligt werden müssen und durch »side payments« »beruhigt« 
werden und zwischen Intention und dem Resultat ein mehr oder minder großer 
Unterschied besteht. Das heißt praktisch, dass der Transaktionskostenansatz we-
nig dazu beiträgt, das Geschehen in Organisationen zu erhellen bzw. einem re-
flexiven Management oder einer wirksamen Interessenvertretung zugänglich zu  
machen.
Aus empirischer Sicht kann gegen den Transaktionskostenansatz eingewandt 
werden, dass ihre Aussagen sich zum Teil in empirischen Studien nicht bele-
gen lassen. So werden beispielsweise in der TV-Content-Produktion hoch-
spezifische Fähigkeiten nicht in der Unternehmung vorgehalten, sondern in 
Arbeitskräftepools von Projektnetzwerken ausgelagert (Wirth 2010; Windeler 
& Wirth 2018). Zudem weisen empirische Untersuchungen nach, dass die Ver-
ortung von Wertschöpfungsaktivitäten im Netzwerk zum Teil wenig reflexiven 
Managementpraktiken geschuldet ist, weil in bestimmten Bereichen der Wirt-
schaft sogenannte Onsite-Werkverträge – also Werkverträge, die im Betrieb des 
Auftraggebers mit eigenem Personal relativ dauerhaft bzw. auf Dauer ausgeführt 
werden – institutionalisiert sind und nicht mehr hinterfragt werden (Hertwig et 
al. 2015). Oder die Re-Strukturierung von Wertschöpfungsaktivitäten ist eher 
von politischen Aktivitäten relevanter Koalitionen oder von Führungskräfte-
wechseln abhängig als von Transaktionskostenüberlegungen (Hertwig & Wirth  
2019).
Ideologiekritisch kann gegen die Transaktionskostentheorie vorgebracht werden, 
dass sie eine rein funktionalistische und keine demokratietheoretische Sichtwei-
se auf Mitbestimmung impliziert. Mitbestimmung ist gut, wenn sie die Trans-
aktionskosten senkt, also zu einer Rationalisierung von Aushandlungsprozessen 
beiträgt. Dies dürfte vor allem in größeren Betrieben der Fall sein, sodass eine 
transaktionskostentheoretische Argumentation Mitbestimmung in kleineren 
Betrieben kaum gutheißen kann und damit Praktiken von Union Busting und 
Betriebsratsvermeidung legitimieren kann bzw. Vorschub leistet. Ebenso spielen 
Werte und Normen der Akteure (»Die Demokratie darf nicht am Werkstor en-
den«) keine Rolle (Windeler & Wirth 2018, S. 252). Dabei wäre in Zeiten, in de-
nen sich rechtspopulistische Gruppierungen in und jenseits der Betriebe in den 
gesellschaftlichen Diskurs machtvoll einmischen, das Einüben demokratischer 
Praktiken, gerade auch in Betrieben, von zentraler Bedeutung, um Selbstwirk-
samkeit und Solidarität zu erfahren.
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Weitere Gefahren transaktionskostentheoretischer Argumentationen liegen in 
der Selektion der jeweiligen optimalen Koordinationsform und damit der »Sor-
tierung« von Menschen nach der Höhe der transaktionsspezifischen Investitio-
nen, die mit ihren Tätigkeiten verbunden sind (zu entsprechenden Vorschlägen 
Müller & Prangenberg 1997). So sollen bei niedrigen transaktionsspezifischen 
Investitionen marktliche Beziehungen zum Zuge kommen. Angewandt auf Ge-
bäudereinigungsdienstleistungen bedeutet dies, dass diese erstens ausgelagert 
und zweitens wettbewerblichen Verfahren der Auftragserteilung ausgesetzt wer-
den. Die Arbeitnehmer:innen dieser Dienstleister sind dann häufig »vergeben 
und vergessen« (Gather et al. 2005) und erfahren besonders schlechte Arbeits-
bedingungen; bei einer mittleren Spezifität sind netzwerkförmige Beziehungen 
zu präferieren. Beiden Koordinationsformen ist gemeinsam, dass eine Auslage-
rung aus einer Organisation erfolgt und damit in der Regel andere Arbeitsbedin-
gungen Platz greifen und die Arbeit einer Interessenvertretung erschwert wird 
(überblicksartig zum letzten Aspekt Sydow & Wirth 1999). Insofern liefern die 
transaktionskostentheoretischen Überlegungen nicht nur eine Legitimations-
grundlage für die Verschlechterung von Arbeitsbedingungen, sondern tragen 
zur Herrschaftssicherung durch die Aushöhlung der Grundlagen der Interessen-
vertretung bei.
Angesichts dieser Einwände gegen die Transaktionskostentheorie ist zumindest 
eine Ergänzung dieser Perspektive durch einen anderen Theorieansatz erforder-
lich. Der arbeitspolitische Ansatz ist dafür relevant.

3.2 Die arbeitspolitische Perspektive auf Personal und 
Mitbestimmung

Eine arbeitspolitische Perspektive wurde zunächst in der Politikwissenschaft 
entwickelt (Jürgens & Naschold 1984) und nahezu zeitgleich auf die Arbeits-
beziehungen übertragen (Keller 2008). Diese Sichtweise auf das Geschehen 
thematisiert auf einer Mikro-, Meso- und Makroebene die kooperativen und 
konfliktären Beziehungen sowie deren Rahmungen durch Institutionen und 
Kontexte zwischen den Akteuren der Arbeitsbeziehungen. In die Betriebswirt-
schaftslehre hat diese Perspektive vor allem durch die Arbeiten von Thomas 
Breisig (2016) und seiner Mitarbeiter:innen (z. B. König 2005), aber auch durch 
Werner Nienhüser (2004) und – schon früh – Marr & Stitzel (1979) Eingang ge- 
funden.
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Grundzüge des arbeitspolitischen Ansatzes
In einer arbeitspolitischen Perspektive wird – anders als in instrumentellen An-
sätzen der BWL – hervorgehoben, dass es sich bei den Arbeitsverhältnissen um 
konfliktbeladene Beziehungen zwischen Management und Arbeitnehmer:innen 
sowie anderen Akteuren in der Arena ›Betrieb‹ bzw. ›Unternehmen‹ handelt, 
in denen jeweils mehr oder minder stabile Lösungen für Probleme gefunden 
werden (Breisig 2016, S.  37  ff.). Auf einer Makroebene rahmt das System der 
industriellen Beziehungen die sozialen Beziehungen und Interaktionen zwischen 
den Akteuren (siehe dazu noch einmal die Ausführungen zum dualen System 
industrieller Beziehungen in diesem Band); auf einer Mesoebene im Betrieb oder 
Unternehmen greifen die Akteure auf die Strukturen, Werte und Normen sowie 
die Standards der Organisation zurück, und auf der Mikroebene setzen sich die 
Akteure in ihren alltäglichen sozialen Beziehungen und Interaktionen mit diesen 
Strukturen, Regeln, Werten und Normen auseinander und werden dabei von 
den anderen Ebenen geprägt und prägen diese (ähnlich Giddens 1984; Wirth 
2014a).
Folgt man Breisig (2016, S. 38) ist das Unternehmen, in dem die Transforma-
tionsprobleme bearbeitet werden, die entscheidende Ebene. Er unterscheidet 
unter Bezug auf Metz (1993, S. 552) und Naschold (1984) vier Transformations-
probleme:
1. Muss das Management über die Transformation von Geld in Sachkapital ent-

scheiden und auf diese Weise die Vermögensstruktur optimieren;
2. müssen die Investitionen in eine konkrete Arbeitsorganisation transformiert 

werden (siehe dazu auch noch einmal das Kapitel zum Personaleinsatz und 
der Arbeitsorganisation);

3. gilt es, das Arbeitsvermögen der gekauften Arbeitskraft in konkret veraus-
gabte Arbeit zu transformieren, und

4. sind die dadurch entstandenen Beziehungen und Praktiken in einem gesell-
schaftlichen Arbeits- und Produktionsprozess zu handhaben.

Personalmanagement beschäftigt sich vorwiegend mit dem zweiten und dem 
dritten Transformationsproblem. Politisch ist es deshalb, weil es Handlungs-
spielräume für die Akteure gibt, die es den Akteuren in Abhängigkeit von ihren 
Machtgrundlagen (z. B. Informationen, hierarchische Position, Anerkennung, 
Rechte) erlauben, anders zu handeln und so ihre Interessen zu realisieren (Nien-
hüser 2004, Sp. 1672). Sie nutzen beispielsweise die Unklarheiten, Widersprüche 
und Gegensätze der formellen und informellen Organisation. Die Analyse sol-
cher Prozesse ist Gegenstand mikropolitischer Studien, die darüber Auskunft 
geben, wie die Akteure ihre Interessen in einer formellen und informellen Ord-
nung realisieren, also welche Machtmittel sie wann, in Abstimmung mit wem 
und worüber einsetzen, wie die (zeitlich befristeten) Übereinkünfte aussehen 
und wie mit den Machtunterworfenen umgegangen wird (siehe dazu auch die 
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Überlegungen zu einer ausgehandelten Ordnung bei Strauss 1978, Wirth 1999a, 
2000 und König 2005). Neuberger (2006, S. 18) definiert Mikropolitik als Hand-
lungen, in denen andere in organisationalen Ungewissheitszonen genutzt wer-
den, um eigene Interessen zu verfolgen.
Mikropolitik geschieht vor allem verdeckt und ist einer direkten Beobachtung 
oftmals unzugänglich und muss (über andere Quellen) erschlossen werden. 
Einzelne Interaktionssequenzen werden dabei als »Spiel« (Crozier & Friedberg 
1979) konzipiert, die miteinander verknüpft sind.37 Vertreter:innen mikropoliti-
scher Ansätze begreifen »Personalmanagement als Spiel« (Elsik 1998). Dies kann 
auf der Ebene des alltäglichen Arbeitshandelns analysiert werden (so z. B. in den 
Studien von Burawoy 1979), aber auch in Organisationen (Ortmann et al. 1990 
am Beispiel der Einführung neuer Technologien) oder in Unternehmungsnetz-
werken (Helfen et al. 2020 unter besonderer Berücksichtigung der betrieblichen 
Interessenvertretung).
Arbeitspolitische Ansätze verwenden im Zusammenhang mit Personalmanage-
ment zwei unterschiedliche Politikbegriffe. Mit dem Begriff ›politics‹, der den 
unterschiedlichen mikropolitischen Ansätzen entlehnt ist, verweisen sie auf den 
Prozess, in dem die Entscheidungen vor dem Hintergrund (punktuell) asym-
metrischer Machtverhältnisse von den Akteuren und ihren (vorübergehenden) 
Koalitionen hervorgebracht werden (Wächter 1979, S. 91 zitiert nach Breisig, 
2016, S. 39). Als ›policy‹ begreifen die Autoren arbeitspolitischer Ansätze die 
konkreten Ergebnisse der politics, d. h. die zu Maßnahmenbündeln, Aktivitäten 
und Handlungen geronnenen Entscheidungen über die Personalpolitik. So wird 
beispielsweise im Zuge der politics festgelegt, über welche Rekrutierungskanäle 
nach neuem Personal für unterschiedliche Statusgruppen (z. B. Azubis, Un-
gelernte, Fachkräfte und Führungskräfte) gesucht wird, die dann die Personal-
beschaffungs-Policy konstituieren. In neuen Runden der politics kann diese auch 
von machtvollen Akteuren wieder verändert werden und so z. B. die auf Mikis, 
Kukis und Vokis abstellende Auszubildendenrekrutierung durch ein E-Recrui-
ting von Auszubildenden abgelöst werden. Damit verknüpft sind dann Rück-
wirkungen auf die Interessen der jeweiligen Akteure. So verlieren beispielsweise 
Betriebsangehörige den privilegierten Zugang für ihre Kinder zum internen 
Arbeitsmarkt.
Abbildung  28 stellt einen solchen arbeitspolitischen Bezugsrahmen dar, der  
im Folgenden erläutert wird (siehe dazu Breisig 2016, S. 41  ff.):

37 Die Aussage »Man sieht sich immer zweimal im Leben« kann sehr wohl als eine mikro-
politisch sensible Regel für den Umgang mit anderen (Gruppen) gelten.
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Abbildung 28

Die betriebliche Personalpolitik wird von Akteuren in politischen Prozessen kon-
stituiert, die zweckrational handeln. Das zweckrationale Handeln ist nicht mit 
einer rationalen Personalpolitik im Sinne des Managements zu verwechseln; es 
handelt sich vor dem Hintergrund der innerbetrieblichen Handlungskonstella-
tion und Situation um einen konfliktären, von Verhandlungen und Interessen-
durchsetzung, aber auch Interessenausgleich (»Geben und Nehmen« z. B. im 
Sinne der bereits angesprochenen kooperativen Konfliktverarbeitung) geprägten 
Prozess. Akteure sind dabei insbesondere das (Personal-) Management, der Be-
triebsrat (sofern vorhanden), die (Gruppen von) Arbeitnehmer:innen, aber auch 
die Schwerbehindertenvertretung, Arbeitssicherheits- oder Gleichstellungs-
beauftragte, die jeweils über spezifische Ressourcen verfügen, mit denen sie sich 
vor dem Hintergrund von jeweils spezifischen Außeneinflüssen (z. B. Techno-
logie, Wettbewerb in der Branche) in den Aushandlungsprozess einbringen 
(können). Vor diesem Hintergrund bilden sich in der Interaktion der Akteure 
formelle und informelle Normen heraus, die das Handeln anleiten. So verweist 
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Breisig (2016, S. 41) auf die Studien von Burawoy (1979) und Roy (1954, 1959) zu 
den »Akkordspielen« der Beschäftigten mit dem unteren Management, in denen 
die Vorgesetzten den Arbeitnehmer:innen hinsichtlich der Vorgabezeiten für 
bestimmte Aufgaben einen Spielraum lassen, damit sie z. B. im Fall von Termin-
druck kooperieren. Insofern ist auch die operative Ebene für die Entwicklung 
einer Personalpolitik bedeutsam, weil sie – ähnlich wie Betriebsräte bei einer 
kooperativen Konfliktverarbeitung – mit dem Entzug der Kooperation über ein 
wichtiges Machtmittel verfügt.
Die jeweiligen Akteurskonstellationen sind je nach Fragestellung variabel; es 
können also auch unterschiedliche Akteure relevant werden, die zudem unter-
schiedliche Interessen offenbaren. So können beispielsweise die Interessen einer 
Produktionsleitung und die einer Einkaufsleitung bei der Entscheidung über 
eine Outsourcing-Maßnahme von Produktion unterschiedlich sein. Die Produk-
tionsleitung büßt durch diese Entscheidung an Zuständigkeit und damit an Be-
deutung ein. Die Einkaufsabteilung hingegen wird durch das erhöhte Einkaufs-
volumen aufgewertet und kann ggfs. aufgrund dessen ein höheres Einkommen 
erzielen, weil die Einkommen der Einkäufer:innen mit dem Einkaufsvolumen 
korrelieren. Insofern ist zu erwarten, dass beide Seiten versuchen werden, in den 
Beziehungen zu dem Controlling, der Personalabteilung, dem Marketing und 
dem Betriebsrat Verbündete für ihre jeweilige Position zu finden. Wie dieses 
Outsourcing-Spiel ausgeht, ist dann allerdings nicht transaktionskostentheore-
tisch vorbestimmt, sondern abhängig vom Einsatz unterschiedlicher Machtmit-
tel im Spiel, z. B. (neue) Kostenberechnungen durch eine andere Verteilung der 
Gemeinkosten, das Hochtreiben der Personalabbaukosten durch hohe Sozial-
pläne bzw. Sozialplanforderungen.
Unter Interesse ist – folgt man Breisig (2016, S. 42 unter Bezug auf Gerum 1978, 
S. 111) – »das Bestreben eines Akteurs (oder einer Gruppe) [zu] verstehen, [die] 
auf die Realisierung oder das Fortbestehen solcher Situationen hin[zu]wirken, 
die – unmittelbar oder mittelbar – zu dessen Bedürfnisbefriedigung geeignet 
sind«. Sie entwickeln oft eine hohe handlungsanleitende Macht. Dabei lassen sich 
individuelle Interessen, also die Interessen eines Einzelnen, und die Interessen 
von Gruppen, also die kollektiven Interessen (z. B. Arbeitnehmer:inneninteres-
sen), unterscheiden.
Der Interessenbegriff ist häufig mit gesellschaftlichen Strukturen verknüpft. So 
wird von einem »objektiven« Interessenbegriff ausgegangen. Demnach haben 
das Management und die Arbeitnehmer:innen gemeinsame und unterschiedli-
che Interessen. Tabelle 11 stellt diese beispielshaft dar:
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Tabelle 11

Während auf Seiten des Managements Interessen an der Gewinnerzielung und 
der Aufrechterhaltung einer bestimmten Ordnung, die die privilegierte Position 
des Managements zementiert (Staehle 1992), vorhanden sind, bestehen zwischen 
Management und Arbeitnehmer:innen neben dem gemeinsamen Interesse am 
Überleben des Betriebs in der Konkurrenz unterschiedliche Interessen. Die Ar-
beitnehmer:innen sind aufgrund fehlender Alternativen zur Erwerbsarbeit ab-
hängig von ihr und verbinden mehrere und andere Interessen mit ihr. Diese sind 
darauf ausgerichtet, die langfristige Reproduktion ihrer Arbeitskraft und die ihrer 
Angehörigen abzusichern. Dabei sind die Interessenlagen nicht nur zwischen 
diesen Lagern konfliktär (höhere Entgelte für Arbeitnehmer:innen führen – bei 
gleicher Produktivität – zu höheren Kosten und damit bei gleichen Preisen zu 
niedrigeren Gewinnen für das Management bzw. die Eigentümer), sondern – wie 
bereits oben ausgeführt – auch innerhalb des Managements, aber auch innerhalb 
der Arbeitnehmer:innen. So konfligieren ggfs. das Beschäftigungs- und das Ein-
kommensinteresse der Arbeitnehmer:innen, wenn es um »Bündnisse für Arbeit« 
geht, mit denen Arbeitsplätze gesichert und Investitionszusagen erreicht werden 
sollen. Die individuellen oder – anders formuliert – die subjektiven Interessen 
mögen sich mit den »objektiven« nicht immer decken. Breisig (2016, S. 44) führt 
beispielsweise aus, dass Migrant:innen mit einer Rückkehrperspektive für eine 
gewisse Zeit durchaus bereit sein können, härter zu arbeiten, um das Einkommen 
zu maximieren (Hertwig et al. 2015 mit einem entsprechenden Beispiel migran-
tischer Beschäftigter in einem Onsite-Werkvertragsunternehmen). Zudem – und 
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Quelle: nach Breisig, 2016, S. 42 ff.
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dies ist für die Analyse des Zustandekommens einer bestimmten Personalpolitik 
von zentraler Bedeutung – spielen Konkurrenzen unter den Arbeitnehmer:innen 
eine zentrale Rolle, z. B. wenn es um Aufstiege oder die Zuweisung einer besseren, 
besser bezahlten oder interessanteren Arbeit geht. Zudem ist bei einer arbeits-
politischen Analyse zu berücksichtigen, dass
• Interessen dynamisch sind,38

• Interessen nicht immer klar sind,39

• die Interessen einer Organisation nicht unbedingt im Einklang mit denen ei-
ner höheren Ebene sind, also z. B. zwischen dem Mitgliedsunternehmen und 
dem Arbeitgeberverband,40 und

• dass es Entkopplungstendenzen zwischen Basis und Repräsentanten gibt, weil 
z. B. Selektionsmechanismen in Organisationen wirksam werden (Bergmann 
et al. 1979 am Beispiel der deutschen Gewerkschaften).41

Interessen sind wichtig für die Definition von Organisationszielen. Diese wer-
den dominant von den Anteilseignern einer Unternehmung und ihren Vertrete-
rinnen bzw. Vertretern festgelegt. Allerdings beeinflussen Gewerkschaften im 
Zusammenspiel mit den betrieblichen Interessenvertretungen diese mehr oder 
minder stark (siehe dazu auch den Beitrag von Markus Helfen und Nicole Toed-
ling in diesem Band). Die Akteure zielen dabei auf ökonomische Effizienz ab, die 
Wöhe (2013, S. 8) als »das Verhältnis von wertmäßigem Output zu wertmäßigem 
Input« definiert. Unter sozialer Effizienz kann – folgt man dem Stakeholder-
Ansatz des strategischen Managements (Freeman 1984) – die Berücksichtigung 
von Interessen der Anspruchsgruppen der Unternehmung verstanden werden 
oder – enger – das Ausmaß, in dem die Bedürfnisse und Interessen der Arbeit-
nehmer:innen befriedigt werden (Marr & Stitzel 1979, S. 72). So können die oben 
genannten Interessen der wichtigen Anspruchsgruppe der Arbeitnehmer:innen 
aufgegriffen werden. Sowohl die ökonomische als auch die soziale Effizienz be-
einflussen wiederum in einem konfliktär-kooperativen Prozess die Ausgestal-
tung der Aktivitäten, Handlungen und Maßnahmen des Personalmanagements, 
kurz: der policy.

38 So sind die Interessen zwischen »älter gewordenen jungen Beschäftigten« und der neuen 
jungen Generation vor dem Hintergrund der erfahrenen Belastungen nicht unbedingt 
identisch. Oder Ferienhelfer:innen legen ein zu hohes Arbeitstempo an den Tag, das die 
»Normalbeschäftigten« kritisieren, weil sie es nicht durchhalten können.

39 Breisig (2016, S. 44) führt dafür die »resignative Arbeitszufriedenheit« (»Man kann sowie-
so nichts machen«) an.

40 So mag der Arbeitgeberverband Im Falle eines Streiks Aussperrungen befürworten, das 
Mitgliedsunternehmen dies aber vor dem Hintergrund der Kundenbeziehungen oder in-
nerbetrieblichen Interaktionsbeziehungen ablehnen.

41 Robert Michels (1911) hat dies auf den Begriff des »ehernen Gesetzes der Oligarchie« ge-
bracht.
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Vor dem Hintergrund ausdifferenzierter Interessenlagen werden in arbeitspoli-
tischen Analysen Konflikte thematisiert und analysiert. Neben den intraindivi-
duellen Konflikten, bei denen ein Entscheider mit mehreren Optionen konfron-
tiert ist und er bzw. sie auswählen muss, existieren interindividuelle Konflikte. 
Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass
• zwischen Individuen Konflikte existieren, also z. B. um Aufstiegspositionen,
• zwischen Individuen und Gruppen Konflikte vorliegen, also z. B. zwischen 

dem Meister und seinen Untergebenen, und
• zwischen Gruppen, also z. B. zwischen Betriebsrat und Management oder zwi-

schen Vertreter:innen unterschiedlicher Funktionsbereiche bei Outsourcing-
Entscheidungen, sowie

• zwischen Organisation und Individuum, wenn organisationale Anforderun-
gen und individuelle Bedürfnisse der Mitarbeitenden konfligieren.

Je nach Grundeinstellung zum Konflikt werden in unterschiedlichen Konzeptio-
nen diese als dysfunktional und störend oder als funktional und »belebend« oder 
förderlich eingestuft. Arbeiten, die sich auf den Strukturfunktionalismus von 
Talcott Parsons (1951) beziehen, halten dementsprechend Konflikte für dysfunk-
tional, weil sie etablierte Strukturen stören. Sie werden aber von Coser (2009) 
als legitim erachtet, wenn sie »eine tödliche Routine« unterbinden und über-
lebenswichtige Neuerungen durchsetzen, also wenn z. B. von einer Produktions-
abteilung weiterhin die Produktion eines nicht mehr marktgängigen Produkts 
optimiert wird, statt Innovationen von Produkten und Dienstleistungen voran-
zutreiben. Oder wenn Gewerkschaften und Betriebsräte die kooperative Kon-
fliktverarbeitung fortschreiben, obwohl sie im Fall von Outsourcing-Maßnah-
men ihre Grundlagen, nämlich funktionsfähige und wirksame Interessenvertre-
tungen, erodieren lassen (zu einem entsprechenden Beispiel Wirth 1999b). Aus 
dieser Perspektive, die an den Strukturfunktionalismus anknüpft, wären in der 
Regel Konfliktvermeidungsstrategien angezeigt. Aus der Sicht von Dahrendorf 
(1959, 1972) und anderer sind Konflikte aber eine unentbehrliche wandlungs-
induzierende Funktionsvoraussetzung für Organisationen. Dementsprechend 
wären – wenn die Frage geklärt ist, für wen die Konfliktaustragung funktional 
ist – Konflikte zu thematisieren und auszutragen (Breisig 2016, S. 46). Für die Be-
wertung dieser Frage, empfiehlt Breisig (2016, S. 46) eine Einzelfallbetrachtung, 
weil er auch die Frage stellt, was die Konfliktparteien aus dem Konflikt machen, 
der selbst ein Politikum ist (Marr & Stitzel 1979): »Was sich für eine Partei positiv 
auswirkt, kann für eine andere nachteilig sein; ein kurzfristiger Erfolg in einer Kon-
fliktepisode kann sich z. B. aufgrund von Gegenreaktionen auf lange Sicht hin als 
Pyrrhussieg erweisen« (Breisig 2016, S. 46). Dies ist vermutlich einer der Gründe, 
warum beispielsweise Betriebsräte nicht immer dem Outsourcing von betrieb-
lichen Aufgaben an (Onsite-) Werkvertragsunternehmen trotz in der Regel gra-
vierender Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen massiven Widerstand 
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entgegensetzen (Hertwig et al. 2015); sie antizipieren entsprechende Gegenmaß-
nahmen des Managements in weiteren Runden der Auseinandersetzung. Diese 
Praxis verweist auch auf grundlegende gesellschaftliche Machtasymmetrien, die 
im Betrieb von den Akteuren reproduziert werden und zeigt Grenzen gewerk-
schaftlicher Vertretungsmacht auf.
Konflikte sind immer sozial eingebettet. Das betrifft zum einen die (Konflikt-) 
Geschichte einer Organisation als auch die Kontexte, in denen sich die Organisa-
tionen und die Akteure bewegen. Auch die Akteure, ihre Sicht- und Handlungs-
weisen haben eine Bedeutung für die Austragung und die kontingenten Verläufe 
von Konflikten, die auch lange Zeit »nur« latent sein können. Latente Konflikte 
sind dadurch gekennzeichnet, dass es noch nicht zu einer Austragung kommt, 
weil beispielsweise
• das Konfliktpotenzial noch nicht wahrgenommen wird,
• dem Konfliktanlass (noch) keine Bedeutung beigemessen wird,
• Nachteile befürchtet werden,42

• der Akteur persönlich nicht in der Lage ist, Konflikte auszutragen, oder43

• weil ein impliziter Interessenausgleich vorliegt.44

Latente Konflikte können zu manifesten werden, wenn sich z. B. die Macht-
verhältnisse oder die relevanten Akteure ändern oder weitere Konfliktanlässe 
hinzukommen, die dann in unterschiedlich scharfer Form ausgetragen werden 
können und sich gegen das spannungsinduzierende Objekt oder Subjekt (Kon-
fliktaustragung) richten, wenn nicht ein Akteur, z. B. das Management, über 
entsprechende Macht- und Herrschaftspotenziale verfügt (Konfliktunterdrü-
ckung). Sie können aber auch »umgeleitet« werden (Konfliktverschiebung bzw. 
-umleitung) auf andere Parteien oder Ersatzsubjekte (z. B. den Betriebsrat). Als 
Techniken »eignen« sich dafür Informationsverzerrungen, Behinderung der Ar-
beit anderer, Sabotage oder die Beschuldigung betrieblicher Außenseitergrup-
pen oder die Umleitung in andere Lebenswelten, also z. B. von der betrieblichen 
Lebenswelt in die Familie. Abbildung 29 fasst die Ausführungen zusammen:

42 Beispielsweise können konfliktorientierte Akteure bei der Verteilung von Aufstiegspositio-
nen übergangen werden.

43 Die Sozialisation junger Menschen in autoritären Organisationen wie Kindergärten, Schu-
len und Kirchen sowie in Zusammenschlüssen wie Familien verhindert in vielen Fällen das 
Entstehen von Konfliktfähigkeit.

44 Beispielsweise wissen viele Führungskräfte in Einzelhandelsbetrieben um die Zeitnöte 
ihrer zumeist weiblichen Beschäftigten, die Erwerbsarbeit, Erziehungs- und Care-Arbeit 
miteinander kombinieren müssen. Insofern können sie das Interesse der Arbeitnehme-
rinnen an bestimmten Arbeitszeit(lag)en gegen eine funktionale Flexibilität in impliziten 
Deals tauschen.
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Abbildung 29

Die innerbetriebliche Konfliktaustragung kann in eine informelle und in eine 
institutionalisierte Form unterschieden werden. Die informelle Konfliktaustra-
gung ist der klassische Fall der mikropolitischen Auseinandersetzung und kann 
sich unterschiedlicher Techniken bedienen. Dazu gehören die Diskussion des 
Sachverhalts bis hin zu Rufmord, die Entmachtung, »Zufügen« von Blamagen, 
Abwertungen, Verweigerung von Beförderungen und Weiterbildungen bis hin 
zu »Mobbing« (Neuberger 1999). Erfolgt die Konfliktaustragung in einer insti-
tutionalisierten Form, so greifen die Akteure auf formalstrukturelle Verfahren 
zurück, die Bestandteil einer betrieblichen Ordnung sind, die auch als »betrieb-
liche Sozialverfassung« (Hildebrandt & Seltz 1989) bezeichnet wird. Damit wird 
der Konflikt nicht unterdrückt, sondern in anerkannte Bahnen gelenkt, die von 
Konfliktverlaufsregeln geprägt sind, die festlegen, wer involviert ist, um welche 
Gegenstände es dabei gehen kann, wie die Konflikte gelöst bzw. vorläufig beige-
legt werden. Dabei können sich Organisationen innerbetriebliche Instrumente 
schaffen, also z. B. auf Konfrontationsmeetings setzen oder gesetzlich normierte 
Alternativen (z. B. die Mitbestimmung des Betriebsrates) aufgreifen.
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Die (vorläufige) »Beendigung« eines Konflikts kann auf unterschiedliche Art und 
Weise erfolgen. Bei einer »avoidance« werden die Kontrahenten isoliert oder ge-
trennt. Dies entspricht beispielsweise einer Entlassung oder Versetzung einer der 
Kontrahenten oder seiner Fluktuation. Im Zuge einer »conquest« setzt sich eine 
Partei durch, und die andere unterwirft sich. Bei einer »procedural resolution« 
wird der Konflikt im Rahmen eines institutionalisierten Verfahrens bearbeitet 
und im Zuge einer »reconciliation« eine Konfliktlösung gefunden, indem neue 
Zielvorstellungen gefunden werden oder neue Werte Orientierung verschaffen 
und in einem Diskurs gefunden werden oder indem Missverständnisse auf-
gelöst werden. Dies mündet in einen neuen Konsens, dem eine »friedensstif-
tende« Funktion innewohnt. Im Fall des »compromise« gehen beide Seiten von 
ihren Zielvorstellungen ab. Sie machen Zugeständnisse, der »Streitwert« wird 
also geteilt, aber gleichwohl bleibt der Konsens brüchig. Er wird ggfs. in neuen 
Spielen wieder in Frage gestellt werden. Bei einem »award« wird – wie in einer 
Einigungsstelle oder einem Arbeitsgericht  – eine Schiedsrichterentscheidung 
anerkannt, die auf »avoidance«, »conquest« oder »compromise« hinauslaufen 
kann. Häufig ist dabei die Person des Schiedsrichters umstritten, sodass die Ak-
teure Regeln aufstellen, wie der Schiedsrichter berufen wird.
Wenn eine innerbetriebliche Konfliktaustragung nicht mehr möglich ist, weil 
beispielsweise der:die Arbeitnehmer:in bereits aus dem Unternehmen aus-
geschieden ist oder weil eine Konfliktpartei das Ansinnen eines Akteurs für 
nicht gerechtfertigt ansieht bzw. seine privilegierte Position ausnutzen will, 
greifen die betroffenen Akteure zuweilen auf eine außerbetriebliche Konflikt-
austragung zurück. Beispielsweise hat die Bundesagentur für Arbeit, die früher 
der Träger der Fachhochschule des Bundes für öffentlich Veraltung, Fachbereich 
Arbeitsverwaltung (heute: Hochschule der Bundesagentur für Arbeit) war, dem 
Autor dieser Zeilen die Bezahlung seiner Überdeputate nach dem Verlassen der 
Bundesagentur für Arbeit verweigert. Ich musste, nachdem entsprechende An-
fragen meinerseits und meines Anwalts abschlägig beschieden wurden, vor dem 
Arbeitsgericht Mannheim Lohn einklagen. Im Rahmen eines Vergleichs wurde 
mir vier Jahre nach dem Ausscheiden von der Bundesagentur für Arbeit eine an-
gemessene Summe ausgezahlt. Gleichwohl war dies eine belastende Zeit, weil die 
Unsicherheit und die kostenmäßigen Risiken groß waren und nur durch einen 
kompetenten Rechtsanwalt reduziert werden konnten.
In Konflikten spielt Macht eine zentrale Rolle. Macht definiert Erhard Friedberg 
(1988, S. 41) als »die Fähigkeit von jemandem, bei anderen Verhalten zu erzeugen, 
das sie ohne sein Zutun nicht angenommen hätten«. Macht ist somit kein Attribut, 
sondern eine Beziehung zwischen mehreren individuellen und/oder kollektiven 
Akteuren, die wechselseitig ist und »ein Kräfteverhältnis, aus dem einer immer 
mehr als die anderen herausholen kann, in dem aber keiner den anderen völlig aus-
geliefert ist« (Friedberg 1988, S. 42). Mit anderen Worten: Machtbeziehungen sind 
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asymmetrisch; die Asymmetrie kann aber von Spiel zu Spiel unterschiedlich ver-
teilt sein und sie kann durch die Bildung (temporärer) Pakte und Koalitionen mit 
anderen Personen und/oder Gruppen verändert werden, die personell-wechselnd 
sind, meist auf ein bestimmtes Problem bezogen und fragil sind. Deshalb können 
auch Management, Arbeitnehmer:innen sowie Betriebsräte nicht adäquat als mo-
nolithische Blöcke verstanden werden, sondern eher als temporäre Koalitionäre. 
Dabei ist die Durchsetzungsstärke für einen Akteur am größten, wenn es ihm 
gelingt, sich für die Gegenpartei unersetzlich zu machen, also z. B. indem er oder 
sie seine Zustimmung zu einer Maßnahme geben muss. Beispielsweise mag – 
ganz typisch für eine kooperative Konfliktverarbeitung – ein Entgegenkommen 
bei einem Konfliktgegenstand, der einem erzwingbaren Mitbestimmungsrecht 
unterliegt, dem Betriebsrat eine Möglichkeit verschaffen, in anderen Sachfragen 
mitzubestimmen und auf diese Weise unterschiedliche Fragen miteinander zu 
verknüpfen. Gleichwohl ist es sinnvoll – angesichts auf Dauer angelegter Macht-
beziehungen –, auch wenn ein Akteur »am längeren Hebel sitzt«, auf die Anliegen 
der anderen Seite in Grenzen einzugehen und so die Beziehung aufrechtzuer-
halten. Derart strategisch-taktisches Verhalten zeichnet den:die kompetente:n 
Mikropolitiker:in aus, der:die zugleich seine /ihre Erwartungen und seine /ihre 
Machtressourcen sowie die der anderen Seite kalkulierend einbezieht und für 
sich und seine /ihre Interessen soziale Unterstützung mobilisieren kann (Breisig 
2016, S. 51  f.). Dabei erfolgt der Einsatz der Macht vor dem Hintergrund einer 
bestimmten Sozialverfassung, die das Handeln der Akteure im Betrieb rahmt.
Unter betrieblicher Sozialverfassung verstehen Hildebrandt & Seltz (1989, S. 34) 
das »Gesamtensemble der wichtigsten, betrieblich gestalteten oder im Betrieb 
wirksamen Normen und Regeln, die die Arbeitseinstellung und das Arbeitsver-
halten der Beschäftigten beeinflussen«.45 Diese entsteht in den Aushandlungs-
prozessen der Akteure (»politics«) und repräsentiert (das immer vorläufige) 
Ergebnis der Regeln und Normen, das handlungsleitend für die betrieblichen 
Akteure ist (»policy«). So finden sich in der Sozialverfassung Regeln, wie die 
unterschiedlichen Handlungsfelder des Personalmanagements, die Beteiligung 
der Arbeitnehmer:innen sowie des Betriebsrates gehandhabt werden. Der jeweils 
praktizierte Stil industrieller Beziehungen ist ein Element der betrieblichen So-
zialverfassung. Dabei existiert eine in der Praxis vorfindbare große Bandbreite 
der konkreten Praktiken, die neben Zwang und Geld verhaltenssteuernd ist. 
Sie ist aber auch Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse und weiterer 
situativer Faktoren wie ökonomische Lage, Branchenkultur, gewerkschaftlicher 
Organisationsgrad, ohne dabei determinierend zu wirken. Die Akteure müssen 

45 Alternativ wird dafür der Begriff der »betrieblichen Sozialordnung« (Kotthoff & Reindl, 
2019) oder der »verhandelten Ordnung« (Strauss, 1978, Strauss et al., 1963; Wirth 1999a, 
König, 2005) verwendet.
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die Kontextbedingungen immer »ausfüllen« und können dies auch anders tun. 
Dementsprechend hat sich in der Wissenschaft angesichts der Vielfalt der Praxis 
eine Verdichtung zu bestimmten Idealtypen durchgesetzt. Tabelle 12 stellt die 
von Breisig (2016, S. 55) entwickelte Typologie komprimiert dar:

Tabelle 12: Formen der betrieblichen Sozialverfassung

Formen der betrieblichen Sozialverfassung

produktivistischer 
Typus

pragmatisch-oppor-
tunistischer Typus

»humanzentrierter« 
Typus

Verhältnis 
Ökonomie 
– soziale An-
sprüche der 
Arbeitneh-
mer:innen

• eher 
unvereinbar

• Bürokratische 
regeln als Schutz 
bei gleichzeitiger 
Dominanz der 
Ökonomie

• Humanressourcen 
als wichtiger 
Produktionsfaktor

Haltung des 
Managements 
gegenüber 
kollektiver 
Interessenver-
tretung

• Ablehnend – 
Akzeptanz nur 
erzwungener-
maßen

• Pragmatische und 
zumeist halbher-
zige Anerken-
nung

• Individualisiertes 
Human Resource 
Management als 
Alternativangebot 
im paternalis-
tischen Modell 
– Anerkennung 
kollektiver Inte-
ressenvertretung 
im modernis-
tischen Modell

Anwendung 
von Recht und 
Tarifvertrag

• Formal und res-
triktiv

• Art der Kon-
fliktaustragung 
wechselt einzel-
fallbezogen

• Konsensorientie-
rung

Quelle: Breisig 2016, S. 55

Bei der Ausprägung der betrieblichen Sozialverfassung kommt informellen Über-
einkünften der Akteure neben formalen Regelungen eine besondere Bedeutung 
zu. Parallel dazu wird in jedem Betrieb aufmerksam beobachtet, wer welche Ver-
änderungen initiiert, weil dies die ordnungsstiftenden Rahmenbedingungen im 
Betrieb verändert und »bewährte« Routinen in Frage stellt. Dies erfolgt häufig, 
wenn Schlüsselpersonen den Betrieb verlassen (z. B. der:die Geschäftsführer:in/
die:der Betriebsratsvorsitzende) oder die ökonomische Situation sich ändert. In-
sofern sind die oben skizzierten Typen von Sozialordnungen immer prekär, sie 
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sind ein »Zwischenstand« (Breisig 2016, S. 56) und Ausdruck von Konflikt und 
Kooperation der Akteure, die im Zeitverlauf in einem unterschiedlichen Ver-
hältnis zueinanderstehen können.

Personalmanagement und Mitbestimmung aus arbeitspolitischer 
 Perspektive
Im Lehrbuch von Thomas Breisig (2016) zum Personalmanagement aus arbeits-
politischer Perspektive werden die unterschiedlichen Handlungsfelder des Per-
sonalmanagements aus dieser Theorieperspektive reflektiert. Um dies nicht zu 
duplizieren, wird der oben angedeutete Fall der Outsourcing-Maßnahme und 
dessen personalpolitischen Implikationen zum Gegenstand der Erörterung ge-
macht.
Der Fall, an dem man exemplarisch eine arbeitspolitische Perspektive entwickeln 
kann, ist der tarifgebundene Betrieb ›Müller GmbH‹ mit einer mittleren Größe. 
Er beschäftigt (zumeist in Vollzeit) 300 Arbeitnehmer:innen, und er weist eine 
funktionale Organisation auf (Einkauf, Produktion, Vertrieb, Controlling, Lo-
gistik, Personal und Verwaltung), die zuweilen um Elemente einer Projektorga-
nisation ergänzt wird. Geleitet wird der Betrieb von Klaus Müller, der der Enkel 
des Firmengründers Walter Müller ist. Er ist nicht nur im Arbeitgeberverband, 
sondern auch in der lokalen CDU aktiv und sitzt für sie im Gemeinderat der 
Gemeinde Vordertupfingen. Ein Betriebsrat ist seit vielen Jahren aktiv, der nicht 
nur bei den vielen Gewerkschaftsmitgliedern und in der Belegschaft eine hohe 
Anerkennung genießt, sondern aufgrund der Kompetenz der Betriebsratsvorsit-
zenden auch beim mittleren Management Respekt erworben hat. Sie hat ein aus-
geprägtes ökonomisches Verständnis und arbeitet im kaufmännischen Bereich. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit hat auch die Ge-
schäftsführung den Betriebsrat als legitimen Sprecher der Belegschaft akzeptiert 
und »ihren Frieden mit ihm gemacht«. Die Zusammenarbeit war nach der Be-
triebsratsgründung zunächst von einer offenen Konfrontation gekennzeichnet; 
heute ist sie von einer kooperativen Konfliktverarbeitung geprägt, bei der der 
Stammbelegschaft Beschäftigungssicherheit gegen interne Flexibilität und auf 
Kosten befristet Beschäftigter sowie einer kleinen Zahl von Leiharbeiter:innen 
gewährt wird. Betriebsrat und Eigentümer haben also auch wieder gemeinsame 
Interessen entdeckt.
In dem Betrieb, der klassische Industrieprodukte herstellt und die in der wett-
bewerbsintensiven Automobilzulieferindustrie Verwendung finden, kommt eine 
Arbeitsgruppe zu dem Ergebnis, dass die Produktionskosten um 10% gesenkt 
werden können, wenn bestimmte Vorprodukte nicht mehr selbst hergestellt wer-
den, sondern aus Osteuropa bezogen werden. Dies betrifft die Herstellung von 
Gussteilen, die wegen der hohen Staubbelastung organisationsintern als »dirty 
work« gilt. Wegen der Verschärfung von Arbeitsschutzstandards müssen zudem 
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in eine neue Filteranlage sechs Millionen Euro investiert werden. Im Bereich 
›Guss‹ arbeiten zurzeit 30 Mitarbeiter:innen, die vor allem mit dem »Abklopfen« 
der Gussteile beschäftigt sind, also dem manuellen Beseitigen von überstehenden 
Gussresten – intern auch als »Rotznasen« bezeichnet. Sie arbeiten dort bereits 
seit vielen Jahren, weil es für formalgeringqualifizierte Arbeitnehmer:innen jen-
seits des Niedriglohnsektors kaum Beschäftigungsalternativen in der Region 
gibt. Würde ihre Arbeit einer anderen Unternehmung übertragen werden, müss-
te die Müller GmbH Personal abbauen.
Die Projektgruppe, in der Mitarbeiter:innen des Einkaufs und der Produktion 
unter Leitung des neuen Einkaufsleiters aktiv waren, schlägt als wirtschaftliche 
Maßnahme vor, bei einem als besonders günstig geltendem Anbieter in Tsche-
chien die Gussteile zu bestellen und in das Werk in Vordertupfingen liefern zu 
lassen. Der neue Einkäufer begründet dies u. a. mit seinen sehr guten Erfahrun-
gen, die er bei seinem vorherigen Arbeitgeber mit diesem Anbieter erworben 
hat.
Diese Maßnahme betrifft die Akteure in unterschiedlicher Art und Weise. Die 
subjektive Wahrnehmung dieser Interessen im Zusammenhang mit der Out-
sourcing-Maßnahme (und als Folge davon mit dem Personalabbau) ist jedoch – 
auch wenn Vieles für eine bestimmte Interpretation spricht – nicht determiniert, 
sondern von Kontext, Akteur und seiner Sozialisation, betrieblicher Sozialver-
fassung etc. abhängig. Deshalb werden im Weiteren für jeden Akteur »Band-
breiten«, zwischen denen sich die Interessen der Akteure bewegen können, auf-
gezeigt und damit unterschiedliche Interessenlagen herausgearbeitet, die für die 
weiteren Entscheidungen von grundlegender Bedeutung sein können.
Tabelle 13 (auf S.  199) zeigt fiktive, wenngleich mögliche Interessen unter-
schiedlicher Akteure, die in die Outsourcing-Maßnahme involviert sind und 
infolgedessen Personalabbau auslösen könnten. Insofern sind bei bestimmten 
Interessenlagen Konflikte vorprogrammiert. Unterstellt man eine Fortsetzung 
der kooperativen Konfliktverarbeitung, in der langjährige Arbeitnehmer:innen 
einen gewissen Kündigungsschutz jenseits des Kündigungsschutzgesetzes und 
des Betriebsverfassungsgesetzes genießen, so erwarten die Arbeitnehmer:innen, 
dass der Betriebsrat sich in Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenver-
tretung für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze, aber zumindest für Ersatzarbeits-
plätze einsetzt. Als mögliche Koalitionäre für diese Interessen kommen ggfs. die 
Produktionsleitung, aber auch die Personalleitung in Frage. Hier bedarf es sei-
tens der Betriebsratsvorsitzenden viel Fingerspitzengefühl, um zu eruieren, auf 
welche Argumente diese Akteure positiv im Interesse der Arbeitnehmer:innen 
reagieren. Auch die Geschäftsführung ist letztendlich ansprechbar, wenn sie sich 
um den »guten Ruf« der Firma und den eigenen in der Community sorgt. Die 
vom Betriebsrat mitpraktizierte betriebliche Sozialverfassung, in der Entlassun-
gen ein Tabu oder die Regel sein können, ist dafür wichtig. Auch wenn es weniger 
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Tabelle 13: Mögliche Interessenlagen bei einer Outsourcing-Entscheidung

Einkaufsleiter Produktionsleiter

• Befürwortung der 
Auslagerung wegen 
der Ausweitung des 
Einkaufsvolumens 
und damit verknüpf-
tem Bedeutungs-
zuwachs

• Einkommenssteige-
rung

• Ablehnung des 
Fremdbezugs wegen 
der Unerfahrenheit im 
Beschaffungsprozess 
aus Osteuropa

• Erhalt der Zuständig-
keit für Produktions-
prozess, Qualität 
und Bedeutung der 
Produktion

• »unangenehme«, 
schmutzige sowie 
belastende Arbeit 
und damit formal-
geringqualifizierte 
Arbeitnehmer »los-
werden«

Personal- und Verwaltungsleiterin Controllingleiterin

• Befürwortung der 
Auslagerung wegen 
Personalabbau in 
»problematischem« 
Bereich mit hohem 
Krankenstand, älteren 
und verdienstabge-
sicherten Arbeitneh-
mern

• Ablehnung von Per-
sonalabbau wegen 
fehlender Erfahrung 
und wegen Rück-
wirkungen auf verblei-
bende Belegschaften

• Verkleinerung der 
Personalabteilung

• Bedeutungsverlust

• Befürwortung wegen 
»einfacherer« Zurech-
nung und Verrech-
nung der Kosten

• Ablehnung wegen 
»Transaktionsrech-
nung« und der 
Notwendigkeit neuer 
Kalkulationsverfahren

Vertriebsleiter Betriebsrat(svorsitzende)

• Befürwortung wegen 
»Kostensenkung« und 
damit einhergehender 
Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit

• Ablehnung wegen der 
Sorge um Lieferfähig-
keit und Qualität

• Ablehnung wegen 
Arbeitsplatzverlusten 
und wegen Solidarität 
mit betroffenen 
Arbeitnehmern

• Betrieblicher Groß-
konflikt

• Auslagerung als 
»Kündigung« des 
psychologischen Ver-
trags

• Befürwortung der 
Auslagerung wegen 
Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit und 
damit verknüpfter 
Sicherung der ver-
bleibenden Arbeits-
plätze

Logistikleiter Schwerbehindertenvertretung

• Aufwertung der logis-
tischen Funktion führt 
zu einer Befürwortung 
der Auslagerung

• Ablehnung der Aus-
lagerung wegen stei-
gender logistischer 
Komplexität

• Ablehnung der 
Auslagerung wegen 
»mangelnder Fürsor-
ge« für körperlich hart 
arbeitende Menschen

• Auslagerung als 
»Kündigung« des 
psychologischen Ver-
trags

• Befürwortung der 
Auslagerung, weil 
die Versetzung 
der verschlissenen 
Arbeitskräfte auf 
»Schonarbeitsplätze« 
zunehmend Probleme 
bereitet und die 
Schwerbehinderten-
vertretung über-
fordert

Geschäftsführung Arbeitnehmer:innen

• Langfristiges Über-
leben am Markt

• Übergabe eines gut-
gehenden Betriebs an 
die Tochter

• Anerkennung in der 
Gemeinde

• Hochprofitabler 
Betrieb

• Verkauf an einen 
Investor

• Lebensabend auf dem 
familieneigenen Land-
gut in Südfrankreich

• Kampf um Arbeits-
plätze oder Ersatz-
arbeitsplätze

• Überleben des Be-
triebs

• Ein »guter« Deal beim 
freiwilligen Aus-
scheiden

• Vorzeitiger Rentenein-
tritt

Quelle: eigene Falldarstellung
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wahrscheinlich ist, könnten auch der Vertrieb und das Controlling angesprochen 
werden, um diese Beziehungen und das damit verknüpfte Wissen der Akteure als 
Ressourcen zu nutzen. Selbst die grundlegenden Haltungen der Akteure gegen-
über einem bestimmten Bereich/einer Funktion/einer Personengruppe sind da-
bei in Rechnung zu stellen, weil beispielsweise damit eine Auf- oder Abwertung 
verknüpft ist (Stichwort: »Die kosten doch nur Geld und bringen nichts außer 
Krankenstand«). Das bedeutet für die Analyse und/oder die Gestaltung realer 
Fälle, dass die Akteure die Organisation, ihre Lage und die sie kennzeichnende 
betriebliche Sozialverfassung sowie die unterschiedlichen Sichtweisen auf Inte-
ressen verstehen müssen, damit entsprechende Koalitionen geschmiedet werden 
können, mit denen die Ressourcen gesteigert werden können bzw. kompetent 
agiert werden kann. Zudem sind nicht nur die Repräsentant:innen der Funk-
tionen von Bedeutung, also das mittlere Management, sondern auch die operativ 
Tätigen. Sie verfügen über ein hohes Maß an Expertise. 
Sie können für die (verdeckte) Koalitionsbildung auch angesprochen werden. 
Dies setzt aber Vertrauensbeziehungen voraus, die in der Regel erst im Laufe von 
Jahren entstehen.46

Wenn sich jedoch entgegen dieser erwartbaren Interessenlagen eine Interessen-
lage ändert, müsste das Spiel ›Auslagerung‹ schon anders gespielt werden. Sollte 
beispielsweise der Produktionsleiter sich nicht »um seine Männer kümmern«47 
wollen und sogar froh über deren mögliches Ausscheiden sein, fehlt den Ar-
beitnehme:rinnen in diesem Bereich ein wichtiger Bündnispartner. Oder sollte 
die Betriebsratsvorsitzende bzw. das Betriebsratsgremium (,in dem die Arbeit-
nehmer:innen aus dem Bereich Guss nicht vertreten sind,) zu der Auffassung ge-
langen, dass die Wettbewerbsfähigkeit ohne die Arbeitnehmer:innen im Bereich 
›Guss‹ höher ist und dadurch zudem höhere Löhne für die verbliebenen Arbeit-
nehmer:innen nach einer Verlagerung nach Tschechien gezahlt werden könnten, 
könnte der Betriebsrat ein wichtiger Bündnispartner des Einkaufsleiters werden, 
wenn es um die Durchsetzung der Auslagerung geht.
Neben den Interessen sind die Machtmittel, die die jeweiligen Akteure in An-
schlag bringen können, von zentraler Bedeutung in arbeitspolitischen Analysen. 
Tabelle 14 gibt einen ersten Einblick in die unterschiedlichen Machtmittel, die 
den Akteuren zur Verfügung stehen.

46 Unter Rückgriff auf transaktionskostentheoretische Überlegungen zu internen Arbeits-
märkten kann so teilweise auch erklärt werden, warum kollektive Interessenvertretungen 
in internen Arbeitsmärkten, die auf langfristigen Beschäftigungsverhältnissen basieren, in 
der Regel wirksamer sind.

47 Bei dem Begriff ›seine Männer‹ handelt es sich – trotz der patriarchal überformten For-
mulierung – um den Ausdruck von (selektiver) Fürsorge, in bestimmten Fällen sogar von 
Solidarität.
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Tabelle 14: Beispiele für Ressourcen der Akteure 

Einkaufsleiter Produktionsleiter

• Konzeptionalisierung des Outsourcings
• Expertise und Erfahrungen im Feld
• Wirtschaftliche Argumentation
• …

• Expertise
• Beziehung zur Geschäftsleitung und/oder 

Betriebsrat
• Wissen um Optimierungsmöglichkeiten
• Kenntnisse der Rückwirkungen auf die ver-

bleibende Belegschaft
• …

Personal- und Verwaltungsleiterin Controllingleiterin

• Arbeitsrechtliche Expertise
• Personalplanung
• Beziehung zum Betriebsrat
• Beziehung zur Geschäftsführung
• 

• Ausgestaltung der Kosten- und Leistungs-
rechnung und Zurechnung der Kosten

• Expertise
• …

Vertriebsleiter Betriebsrat

• Kundenkontakt
• Marktkenntnisse
• …

• Anerkennung im Betrieb
• Expertise (auch in wirtschaftlichen Fragen)
• Mitbestimmungsrechte
• Unterstützung der Betroffenen und der 

anderen Beschäftigten
• Beziehung zur Gewerkschaft, Sachver-

ständige
• Beziehung zur Geschäftsführung und 

Personalleitung sowie den anderen 
 Abteilungen

• Ggfs. betriebliche Sozialverfassung
• (betriebliche) Öffentlichkeitsarbeit –  

naming and shaming
• …

Logistikleiter Schwerbehindertenvertretung

• Expertise für logistische Abläufe
• …

• Beziehung zum Betriebsrat, zum Integra-
tionsamt und zur Geschäftsführung sowie 
außerbetrieblichen Gruppen Leistungs-
gewandelter

• …

Geschäftsführung Arbeitnehmer:innen

• Entscheidungskompetenz
• Expertise
• Beziehungen zu allen Akteuren im Betrieb
• Wirtschaftliche Spielräume
• …

• Expertise für operative Vorgänge
• Langjährige Berufserfahrung im um-

kämpften Bereich
• …

Quelle: eigene Falldarstellung
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Tabelle 14 zeigt, dass natürlich das Management, insbesondere in Form der 
Geschäftsführung, über weitreichende Machtmittel verfügt. Aber auch der Be-
triebsrat in Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung sowie den 
Arbeitnehmer:innen kann wichtige Ressourcen mobilisieren, obwohl es sich bei 
einer Outsourcing-Maßnahme um eine wirtschaftliche Angelegenheit handelt. 
Bei dieser besitzt er »nur« Informationsrechte und kann »nur« die Bewältigung 
der Folgen mitbestimmen. Mit diesen Rechten aus dem Betriebsverfassungs-
gesetz kann er die Kosten der Umsetzung der Maßnahme hochtreiben und damit 
unattraktiv machen. Zudem kann er ggfs. die mangelnde Routine der Personal-
abteilung bei betriebsbedingten Kündigungen und der damit einhergehenden 
»sozialen Auswahl« als »kontrollierte relevante Ungewissheitszone« (Crozier & 
Friedberg 1979) nutzen, um das Management zu spalten und zu verunsichern. 
Zudem schränkt die tarifvertragliche Beschäftigungssicherung Älterer den 
Handlungsspielraum des Managements ein; dieses leitet in der Regel zumindest 
die Suche nach anderen Arbeitsplätzen ein.
Wenn es dem Betriebsrat darüber hinaus gelingt, die optimistischen Kostenschät-
zungen der Projektgruppe, die Qualität der gelieferten Produkte aufgrund seiner 
Expertise und/oder Beziehungen zu anderen Akteuren im Betrieb sinnvoll zu hin-
terfragen bzw. auf informelle Art und Weise die Kostenrechnung zu beeinflussen 
bzw. die Beeinflussung durch die Einkaufsabteilung aufzudecken, kann er die 
Wirtschaftlichkeit der Entscheidung in Frage stellen. Er kann zudem danach fra-
gen, wie hoch der Produktionskostenanteil an einem Stück dieser Teile ist. Wäre 
er beispielsweise 10%, dann wären die 10%ige Produktionskosteneinsparung nur 
noch 1% der Gesamtkosten, denen zudem noch die Kosten der Schließung der 
Abteilung gegengerechnet werden müssten. Der Betriebsrat greift dann auf die 
zentrale Legitimationsgrundlage für Handeln in kapitalistischen Betrieben zu-
rück, um Interessen der Arbeitnehmer:innen durchzusetzen. Er entwickelt dann 
seinen Stil industrieller Beziehungen in Richtung reaktives Co-Management 
weiter. Parallel dazu kann er seine Expertise sowie die der Arbeitnehmer:innen 
zur Interessendurchsetzung verwerten, indem er beispielsweise eine »kontrollier-
te Rationalisierungsschutzpolitik« (Duschek & Wirth 1999, S. 86) betreibt und 
Vorschläge zur Kostensenkung der Betroffenen anbietet.48 Der Betriebsrat kann 
(in enger Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft) den Druck auf das Manage-
ment erhöhen, indem er nicht nur die betriebsinterne Öffentlichkeit informiert, 
sondern androht (oder sogar praktiziert), auch die allgemeine Öffentlichkeit über 
Vorgänge im Betrieb in Kenntnis zu setzen. Er droht also damit, die Attraktivität 
als Arbeitgeber zu reduzieren, die Lieferanten und Kreditgeber zumindest ein 

48 In eine ähnliche Richtung wirkt die zuweilen genutzte Ausweitung der Leiharbeit in sol-
chen Bereichen. Allerdings führt dies im Zeitverlauf zu einer Externalisierung der Kosten 
an arbeitsmarktschwache Gruppen einerseits und zur (kostengünstigen) Auflösung dieses 
Bereichs zu einem späteren Zeitpunkt andererseits.
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Stück weit zu verunsichern und verschlechtert das Image des Geschäftsführers in 
der lokalen Community. Er macht auf diese Weise den Stakeholder-Ansatz für die 
Interessenvertretung fruchtbar. Wenn er aber die erhöhten Arbeitsschutzanfor-
derungen nicht nur als eine kostenmäßige Belastung begreift, sondern auch als 
eine Chance für neue Geschäftsfelder sieht (z. B. weil mit modernsten Techno-
logien unter sozial akzeptablen Bedingungen qualitativ hochwertige Produkte 
hergestellt werden), könnte er ggfs. die Zulieferung im Gussgeschäft an andere 
Unternehmungen noch ausbauen und damit Stückkostendegressionseffekte erzie-
len, die die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und die Beschäftigung sichern.49 Sein 
Stil industrieller Beziehungen wäre dann der eines proaktiven und strategischen 
Co-Managements, indem unternehmerische Konzepte unter Beteiligung des Be-
triebsrates in politischen Prozessen weiterentwickelt werden.
Die Ausführungen zeigen, dass kompetente Betriebsräte auch bei wirtschaftlichen 
Entscheidungen Einfluss nehmen können. Der Grad des Einflusses ist dabei sicher 
von Fall zu Fall und Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Aber eine arbeitspolitische 
Perspektive würde genau für diese Vielfalt betrieblicher Praxis sensibilisieren und 
sie mittels einer Heuristik be- und verarbeitbar machen. Dabei hängt die konkrete 
Praxis von vielfältigen Faktoren ab. Dazu gehören beispielsweise die betriebliche 
Sozialverfassung und der Stil industrieller Beziehungen, aber auch die (Kom-
petenzen der) Akteure, deren Interessenlagen und vieles andere mehr.
Dieses Beispiel zeigt aber auch, wie wichtig die Auswahl einer »theoretischen 
Brille« ist. Durch deren Festlegung geraten manche Aspekte in den Vorder-
grund, andere treten in den Hintergrund. Ein illustratives Beispiel liefern dafür 
Müller & Prangenberg (1997), die aus einer transaktionskostentheoretischen 
Perspektive entsprechend der Spezifität der Investitionen argumentieren. Die 
»einfache Arbeit« des Bereichs ›Guss‹ ist aus dieser Theorieperspektive geeignet, 
in marktlichen Beziehungen beschafft zu werden. Wenn also die Transaktions-
kostentheorie akteursgruppenübergreifend als dominante Theoriegrundlage 
behandelt werden würde, stünde einer Auslagerung nichts im Wege, weil die 
Akteure schnell einen Konsens über die Maßnahme erreichen würden. Die Frage 
wäre dann nur, wie im dualen System industrieller Beziehungen die Folgen dieser 
wirtschaftlichen Maßnahme kompensiert würden. Insofern brauchen Interessen-
vertretungen auch theoretische Kenntnisse, damit sie sich mit Managementkon-
zepten auch unabhängig von ihren Berater:innen auseinandersetzen können.

Kritische Würdigung der arbeitspolitischen Perspektive
Die arbeitspolitische Perspektive stellt mit ihrer Akteurs- und Kontextbezo-
genheit eine wichtige Perspektive für Wissenschaftler:innen sowie für Prakti-

49 An dieser Stelle wird deutlich, dass hier auch die Expertise der Vertriebs- und Produktions-
leitung mit einfließen muss, damit ein stimmiges Konzept erstellt werden kann. Beziehun-
gen zu d(ies)en Akteuren im Betrieb sind also eine wichtige Ressource.
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ker:innen dar. Sie sensibilisiert mit ihren konzeptionellen Bausteinen zugleich 
für die jeweiligen Betriebsspezifika (betriebliche Sozialverfassung), für das in-
teressenbezogene Handeln der Akteure und damit zugleich für ihre wechselnden 
Koalitionen (Prozesse), für die immer nur temporären Übereinkünfte der Ak-
teure hinsichtlich der Fragen, wie Personalmanagement und Mitbestimmung 
praktiziert werden (Ergebnisse). Sie sensibilisiert des Weiteren für kompetentes 
Handeln in hierarchischen, von asymmetrischen Machtbeziehungen gekenn-
zeichneten Organisationen, aber auch für eine temporäre Machtumkehr zu-
gunsten der eigentlich Machtunterworfenen. Mit der Figur des Spiels konzipiert 
sie die Organisation als eine Kette miteinander verknüpfter Spiele, in denen sich 
die Akteure »wiedersehen«. Insofern werden über den Begriff des Spiels Ver-
gangenheit und Gegenwart mit der Zukunft verbunden. Die arbeitspolitische 
Perspektive ist dementsprechend geeignet, für politisches Handeln und damit 
für die Vielfalt der Praxis zu sensibilisieren, diese (interessenbezogen) zu ge-
stalten und zu reflektieren. Dabei ist dieser Ansatz – wie Breisig (2016, S. 57) 
anmerkt – eine realistische Alternative zu personalökonomischen Ansätzen wie 
der Transaktionskostentheorie und zugleich anschlussfähig an verhaltenswissen-
schaftliche Überlegungen.
Selbstkritisch merkt Breisig (2016, S. 57  f.) aber auch an, dass mit dieser auf kon-
krete Praktiken in den Betrieben und Unternehmungen bezogenen Konzeption 
auch verschiedene Probleme verknüpft sind. Dazu zählen
• der hohe begriffliche Aufwand, (der auch in dieser Darstellung, die schon eine 

vereinfachte ist, ersichtlich ist), bei dem aber trotzdem noch zu evaluieren ist, 
ob er die betriebliche Komplexität tatsächlich einfangen kann,

• die Komplexität der Umsetzung arbeitspolitischer Studien, die eine multi-
perspektivische (Manager:innen aus unterschiedlichen Funktionen und – je 
nach Größe des Betriebs  – unterschiedlicher Hierarchiestufen, [Konzern-, 
Gesamt-] Betriebsräte, Gewerkschaftssekretär:innen, andere Akteure) und 
auf unterschiedlichen Erhebungsmethoden (z. B. leitfadengestützte Inter-
views, Gruppendiskussionsverfahren, teilnehmende Beobachtung, Betriebs-
besichtigungen) basierende Erhebung erforderlich macht, die im Kontext 
aktueller Forschungsförderung selten finanziert wird,

• der eher heuristische Charakter des arbeitspolitischen Bezugsrahmens, der 
eher für Relevantes sensibilisiert als für die konkreten Prozesse und Ergeb-
nisse und – damit verknüpft – die Schwierigkeit, eine entsprechende Typolo-
gisierung der Praxis vorzunehmen, und

• die (zu?) starke Akteursorientierung, die auf Kosten der Strukturorientierung 
geht, also die Frage unbeantwortet lässt, wie die gesellschaftlichen Struktur-
prinzipien in den sozialen Beziehungen und Interaktionen der Akteure ak-
tualisiert und reproduziert werden. Der arbeitspolitische Ansatz neigt zu einer 
Überbetonung von Handlungsspielräumen.
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3.3 Ein (vorläufiges) theoretisches Zwischenfazit

Mit der Transaktionskostentheorie und dem arbeitspolitischen Ansatz wurden 
aus der Vielfalt von theoretischen Ansätzen, die Beiträge zur Erklärung und zum 
Verstehen von Personalmanagement und Mitbestimmung leisten können, zwei 
Ansätze ausgewählt, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Während die 
Transaktionskostentheorie mit der Betrachtung von Effizienzaspekten klassische 
ökonomische Fragestellungen in den Mittelpunkt ihrer Argumentation stellt, be-
trachtet der arbeitspolitische Ansatz das interessengeleitete Handeln der (Koali-
tionen von) Akteure(n) in unterschiedlichen betrieblichen Kontexten und Um-
welten. Beide Betrachtungen sind relevant, weisen aber jeweils spezifische Pro-
blemlagen auf, die es bei der Anwendung im Blick zu halten gilt. In Abhängigkeit 
vom Erkenntnisinteresse der Forschenden kann also der eine oder andere Ansatz 
mehr Einsichten generieren. Aufgrund der Komplementarität der Perspektiven 
könnten sich die Ansätze in der Umsetzung in der empirischen Forschung er-
gänzen. Arbeitspolitische Arbeiten könnten danach fragen, wie transaktions-
kostentheoretische Argumente in der Praxis zur Anwendung kamen und wie sie 
(von wem) verwendet wurden; transaktionskostentheoretische Untersuchungen 
wiederum könnten durch eine arbeitspolitische Perspektive die Zurechnung von 
Kosten zu Transaktionen ergründen, damit diesen Ansatz realistischer machen 
und Kontingenz aufzeigen (zu den Möglichkeiten, dies mit der Accounting-For-
schung zugänglich zu machen, vgl. einführend Becker, 2014). Eine Alternative zu 
diesen erweiterten Partialbetrachtungen wäre die Nutzung von Meta-Theorien 
wie die Strukturationstheorie (Giddens 1984) oder die Systemtheorie (Luhmann 
1984) als integrative Theorie-Tools, in die andere Konzepte integriert werden. 
Wofür sich die Forschenden und die Lehrenden entscheiden, gilt es zu beobach-
ten und auszuwerten.

Zum Weiterlesen:
Umfassende Überblicke über die Theorien des Personalmanagements haben bei-
spielsweise
• Oechsler, W. A. & Paul, C. (2019). Personal und Arbeit. München/Wien: Ol-

denbourg und
• Stock-Homburg, R. & Groß, M. (2019). Personalmanagement. Theorien  – 

Konzepte – Instrumente. 4. Aufl. Wiesbaden: Springer Gabler.
veröffentlicht. Die arbeitspolitische Perspektive ist in
• Breisig, T. (2016). Personal. Eine Einführung aus arbeitspolitischer Perspektive. 

2. Aufl. Herne: NWB
zusammengefasst.
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Als Einstieg in die personalökonomische Theorieperspektive eignet sich das 
Buch von
• Wolff, B. & Lazear, E. P. (2001). Einführung in die Personalökonomik. Stuttgart: 

Schaeffer Poeschel. Fortgeschrittene Anwendungen dieser Perspektive finden 
sich in

• Sadowski, D. (2002). Personalökonomie und Arbeitspolitik. Stuttgart: Schaef-
fer-Poeschel.

• Backes-Gellner, U., Lazear, E. P. & Wolff, B. (2001). Personalökonomik. Fort-
geschrittene Anwendungen für das Management. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Unterschiedliche Fachzeitschriften publizieren Theoriebeiträge zum Personal-
management:
• German Journal of Human Resource Management
• Human Resource Management
• Human Resource Management Journal
• Human Resource Management Review und das
• International Journal of Human Resource Management

Darüber hinaus ist es sinnvoll, organisationtheoretische Zeitschriften wie
• Organization,
• Organization Studies,
• Academy of Management Journal,
• Academy of Management Review,
• Administrative Science Quarterly
• und andere
• zu beobachten und auszuwerten. Dies ist allerdings erst auf Masterniveau 

sinnvoll (und) möglich.
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4 Fazit und offene Themen

Der vorliegende Beitrag ist eine erste Einführung in die Thematik von Personal 
und Mitbestimmung, die zudem hochgradig selektiv vorgehen musste. Die Aus-
führungen zeigen, dass
• die Berücksichtigung der Akteure der Arbeitsbeziehungen zu einem reflexi-

veren Personalmanagement beitragen kann, das einerseits ökonomischen An-
forderungen und andererseits den Anliegen, Interessen und Vorstellungen der 
Arbeitnehmer:innen Rechnung tragen kann,

• die Praktiken von Personalmanagement und Mitbestimmung kontingent 
sind, also anders möglich sind, aber nicht beliebig, weil die Akteure in den 
Betrieben in bestimmten Kontexten vor dem Hintergrund ihrer Interessen, 
Machtmittel sowie Werte und Normen in Aushandlungsprozessen die tat-
sächlich realisierte Personalpolitik und Mitbestimmungspraxis aushandeln, 
was sich u. a. in unterschiedlichen Stilen industrieller Beziehungen oder Be-
triebsratstypen niederschlägt (s. dazu auch Müller-Jentsch 2019),

• die Mitbestimmung der Arbeitnehmer:innen mehr als nur ein Kontextfaktor 
ist und in der Implementation von Personalmanagement ein wichtiges Ele-
ment ist,

• die unterschiedlichen, hier referierten Handlungsfelder in differenzierter Art 
und Weise durch Mitbestimmung und Arbeitsrecht geprägt werden,

• die Veränderung von Kontextbedingungen, z. B. durch die Corona-Pande-
mie, neue Sichtweisen auf Arbeit, Arbeitsorganisation (z. B. Homeoffice) und 
Technikeinsatz (z. B. mobile Arbeit) hervorbringen kann und somit dem (Per-
sonal-) Management neue Aufgaben gestellt werden, die die Arbeitnehmer-
interessenvertretungen wiederum ausgestalten können und müssen,

• sich eine erfreuliche Theorievielfalt herausgebildet hat, die durch die anwen-
dungsbezogene Darstellung der Transaktionskostentheorie und des arbeits-
politischen Ansatzes des Personalmanagements ansatzweise abgebildet wur-
de. Dabei wurde gezeigt, dass beide Perspektiven Stärken aufweisen, aber auch 
Weiterentwicklungsbedarfe bestehen.

Die selektive Darstellung betrifft nicht nur die Handlungsfelder des Personal-
managements. Es mussten mit der Personalentlohnung und der Personalent-
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wicklung zwei zentrale Handlungsfelder außen vor gelassen werden. Andere 
Themen, die ggfs. weitreichende Konsequenzen für Personal und Mitbestim-
mung haben, können hier gar nicht erörtert werden. Dazu gehören die Digi-
talisierung der Wertschöpfung, die Verbreitung einer interorganisational koor-
dinierten Wertschöpfung mit einem entsprechenden Bedarf an interorganisa-
tionalem Personalmanagement und die Projektifizierung von Industrien bzw. 
der Personalarbeit.
Projekte sind zu einem ubiquitären Phänomen geworden. So werden neue und 
innovative Aufgaben auch im Personalbereich zunehmend als Projekte organi-
siert und mit einem bestimmten Ergebnis verknüpft, das bis zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt zu erreichen ist. Lundin et al. (2015) sprechen sogar von einer 
»project society«, in der nahezu alles mit einem Ergebnis und einer Befristung 
versehen ist. Christophe Midler (1995) hat dies am Beispiel von Renault als den 
augenfälligen Trend zur »Projektifizierung« der Produktion diagnostiziert: Ne-
ben der Forschung und Entwicklung sind die Produktionen einzelner Modelle, 
im Ergebnis ganze Standorte mit einer Befristung versehen. Parallel dazu ge-
winnen projektbasierte Industrien wie die Medien- und Internetindustrie ne-
ben klassischen projektbasierten Branchen wie der Bauindustrie an Bedeutung. 
Daraus ergibt sich mindestens die Frage, wie ein auf Dauer angelegtes Personal-
management in einer von Befristungen gekennzeichneten Industrie effektiv und 
effizient agieren kann und welche Rolle dann betrieblichen Interessenvertre-
tungen zukommt. Erste empirische Ergebnisse zu einem Personalmanagement 
in projektifizierten Industrien liefern beispielsweise die Untersuchungen von 
Wirth (2010, 2011, 2014b) für die TV-Content-Produktion. Er analysiert jedoch 
nicht ein klassisches Personalmanagement in einem Betrieb, sondern analysiert 
in Anlehnung an Nienhüser (1999) Praktiken einer »reflexiven Arbeitskräfte-
wirtschaft«, in der auf abhängige und selbstständige Arbeitskräfte zugegriffen 
wird. Er diagnostiziert eine Substitution klassischen, d. h. betrieblichen Personal-
managements durch eine netzwerkbezogene Arbeitskräftewirtschaft. Damit wird 
das »Personalmanagement« vom Betrieb und der betrieblichen Mitbestimmung 
abgekoppelt; andere Praktiken der Sicherung des Zugriffs auf Arbeitskräfte und 
der Koordination von Arbeitskräften als auch der Arbeitsregulation greifen Platz. 
Parallel dazu kommt es zu einer Aufwertung des jeweiligen Clusters bzw. der Re-
gion, in die wichtige Funktionen des Personalmanagement, z. B. Qualifizierung 
und Arbeitskraftentwicklung, ausgelagert werden. Damit steigt die Bedeutung 
außerbetrieblicher Institutionen und damit von gesellschaftlichen Vorleistungen 
für die Funktionsweise dieser Industrie. Dies ist – so Wirth (2010) – in anderen 
Branchen möglicherweise ganz anders ausgeprägt und deshalb empirisch (noch 
weiter) zu ergründen.
Die Wertschöpfung im industriellen Sektor, aber auch im Dienstleistungssektor 
wird in zunehmendem Maße in interorganisationalen Beziehungen organisiert, 
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die häufig in Unternehmungsnetzwerke münden. Helfen (2014) hat noch ein-
mal nachdrücklich darauf hingewiesen, dass das Unternehmungsnetzwerk als 
Bezugspunkt des personalwirtschaftlichen Handelns stärker konturiert werden 
müsste, um das ganze Potenzial dieser Koordinationsform auszuschöpfen. Inter-
organisationales Personalmanagement könnte beispielsweise zu einer besseren 
Koordination mit weniger Störungen und weniger Arbeitskämpfen beitragen. 
Trotzdem existieren bislang nur wenige Studien zu diesem Thema (siehe aber 
z. B. Marchington et al. 2005, 2010, 2011; Sydow et al. 2020; Kinnie & Swart 2020 
für einen Überblick), das angesichts der Digitalisierung und des Einsatzes inter-
organisationaler Informationssysteme noch an Bedeutung gewinnen könnte. 
Auch dieser Beitrag hat immer wieder Bezüge zu interorganisationalem Per-
sonalmanagement aufgezeigt, z. B. wenn das Management auf Leiharbeit als 
Rekrutierungsinstrument zurückgegriffen hat. Die Möglichkeiten und Grenzen, 
die Akteurskonstellationen und Praktiken von interorganisationalem Personal-
management gilt es zukünftig noch stärker zu berücksichtigen (siehe dazu auch 
Helfen & Wirth 2020).
Digitalisierung (wenngleich ein seit Jahren laufender Prozess) hat in den letzten 
Jahren ausgehend von der Diskussion um Industrie 4.0 mehr Aufmerksamkeit in 
der öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte erlangt. Dabei sind die Folgen 
nicht determiniert (Hirsch-Kreinsen et al. 2018), sondern werden – wie wir aus 
früheren Technologiedebatten wissen  – im Betrieb, Unternehmen, Konzern, 
Netzwerk, Feld und in der Gesellschaft ausgehandelt (Müller-Jentsch 1999; 
Müller-Jentsch et al. 1997). Als Akteur wird das Personalmanagement sich ein-
bringen können, es wird aber auch durch neue Formen der Arbeitsorganisation 
oder durch elektronische Märkte für Personal (Lehdonvirta 2019) in zentralen 
Handlungsfeldern tangiert, z. B. bei der Festlegung von quantitativen und quali-
tativen Personalbedarfen, der Personalbeschaffung, der Entlohnung und des 
Personaleinsatzes sowie des Personalabbaus. Die Auswirkungen sind dabei nach 
Qualifikationsniveaus, Branchen und Regionen unterschiedlich und lösen dem-
entsprechend unterschiedliche Handlungsbedarfe für das Personalmanagement 
aus (Zika et al. 2018; Warning & Weber 2017). Auch das Personalmanagement 
als solches wird durch »People Analytics« (Reindl 2016), mit denen eine evi-
denzbasierte und datengetriebene Optimierung der Personalauswahl, des –ein-
satzes und der Beförderung angestrebt wird, zukünftig noch stärker durch die 
Digitalisierung betroffen sein. Gleichwohl deuten erste Fallstudien darauf hin, 
dass auch die Nutzung von People Analytics gesellschaftlich eingebettet ist und 
die vorherrschenden Werte und Normen das Handeln in Anwenderbetrieben ein 
Stück weit einhegen (Kels & Vormbusch 2020). Trotzdem gilt es – wie für alle 
in diesem ausleitenden Kapitel angesprochenen Aspekte – die weitere Entwick-
lung aufmerksam zu beobachten, auszuwerten und ggfs. einzugreifen. Die (Er-) 
Kenntnisse können nun in Fallstudien angewandt werden.
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5 Fälle aus der Mitbestimmungspraxis

5.1 Quantitative Personalbedarfsplanung in einem 
SB-Warenhausbetrieb

Gründung, Entwicklung und Organisation von SBWH
Seit seiner Gründung in den 1980er-Jahren hat die SB-Warenhaus-Unterneh-
mung ›SBWH‹ ein rasantes Wachstum verzeichnet. Insbesondere nach der Ein-
führung eines neuen Geschäftsmodells als Großflächendiscounter, der insbeson-
dere Waren des täglichen Bedarfs anbietet, sowie der Integration von zwei Ver-
triebslinien expandiert die Unternehmung organisch und durch die Übernahme 
von Wettbewerbern. Vor dem Hintergrund eines harten (Preis-) Wettbewerbs im 
Einzelhandel verfolgt die Unternehmung eine Strategie der Kostenführerschaft. 
Sie bündelt ihre Einkäufe und übt – wenn möglich – massiven Preisdruck auf 
Lieferanten aus. Dazu listet sie auch zuweilen Lieferanten aus, die ihren Preis-
vorstellungen nicht entgegenkommen. Sie fasst immer fünf bis zehn Filialen aus 
unterschiedlichsten Regionen in einer eigenkapitalschwachen GmbH zusam-
men, um keine Interessenvertretung auf Unternehmensebene über alle Filialen 
hinweg durch einen Gesamtbetriebsrat zu ermöglichen; sie begrenzt durch eine 
besondere Stiftungskonstruktion (die hier nicht weiter interessieren soll) auch 
das Haftungsrisiko.
Auf der zweiten Führungsebene ist das Unternehmen regionalisiert. Gebiets-
leitungen (GL), deren Zuständigkeiten die rechtlichen Grenzen der einzelnen 
GmbH’ s überschreiten, sind für die Steuerung zuständig und werden darin von 
Bezirksleitern (BL) unterstützt. Letztere sind die primären Ansprechpartner der 
Filialleitung. Die interne Organisation der Filialen sieht unter dem Filialleiter so-
genannte Warenbereichsleiter (WBL) für Food und Non-Food vor, die wiederum 
fünf Teamleitungen (TL), die für bestimmte Sortimente zuständig sind (Fleisch- 
und Käsetheke, Pflanzen, Obst und Gemüse, Food, Non-Food), vorgesetzt sind. 
Darüber hinaus existieren eine Kassenaufsicht und zwei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Wareneingang.
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Personalmanagement bei SBWH
Die Unternehmenszentrale budgetiert die Personalkosten, die nicht mehr als 10% 
des Umsatzes betragen dürfen und setzt damit für die Personalbedarfsplanung 
der Filiale zentrale Rahmenbedingungen. In der Filiale erfolgt die Festlegung des 
Personalbedarfes mit Bezug auf die täglichen, wöchentlichen, monatlichen und 
jährlichen Personalbedarfsschwankungen. Damit sie diesen Anforderungen ge-
recht werden kann, setzt sie konsequent auf verpackte Waren, Selbstbedienung, 
Zentralisierung von Funktionen und die EDV-technisch unterstützte Abwick-
lung der Personalplanung sowie auf einen nachfrage- bzw. kundenfrequenzori-
entierten Personaleinsatz.
Der organisationinterne Ablauf der Personalbedarfsplanung sieht vor, dass der 
erwartete Nettoumsatz, also der Umsatz vermindert um die im Preis enthaltene 
jeweilige Mehrwertsteuer, auf Basis der im EDV-System vorliegenden Zahlen 
zwei Monate im Voraus geplant wird. Eine Prognose für den jeweiligen Personal-
bedarf in einer bestimmten Woche liegt also zwei Monate zuvor vor. Ein Monat 
vor dem Planungszeitraum erfolgt die Eingabe der benötigten Stunden durch 
die Filialleitung. Sollte es zu Abweichungen beim Personalbedarf kommen, ist 
Rücksprache mit dem Gebietsleiter zu nehmen.
Die Beschäftigung ungelernter Arbeitnehmer:innen ist der Normalfall; sie wer-
den im Betrieb angelernt. Die Arbeitsverträge sind – abgesehen von Führungs-
kräften – auf die Tätigkeiten Kasse/Verkauf bezogen und ermöglichen SBWH 
einen flexiblen Einsatz aller Beschäftigten in allen Abteilungen des Betriebs. 
Allerdings beträgt die Krankenquote bezogen auf alle Beschäftigte 10%. Die Mit-
arbeiter:innen haben ca. einen Weiterbildungstag pro Jahr. An lokalen Feiertagen 
erfolgt aufgrund der überregionalen Präsenz von SBWH und zentralisierten 
Steuerung des Unternehmens keine Schließung.
Die quantitative Personalbedarfsplanung wird durch bestimmte Einflüsse kom-
pliziert. So schwanken die Umsätze und damit der Arbeitsanfall nicht nur im 
Tagesverlauf, sondern auch in der Woche, zwischen den Monaten und den 
Jahreszeiten. Zudem existieren durch Feiertage (Christi Himmelfahrt, Ostern, 
Pfingsten, Weihnachten) und Großereignisse wie z. B. Fußballweltmeisterschaf-
ten unterschiedlich umsatzstarke und damit unterschiedlich arbeitsreiche Zeit-
räume. Durch die Einführung eines neuen EDV-gestützten Tools zur Personal-
einsatzplanung soll diese automatisiert werden. Unter Berücksichtigung des Ar-
beitszeitumfangs der Beschäftigten und der mittels Big Data ermittelten Umsätze 
und Arbeitsumfänge soll der quantitative Personalbedarf ermittelt werden.

SBWH und Mitbestimmung
Prinzipiell bevorzugt das Management von SBWH Betriebe ohne Betriebsrat. 
Dies ermöglicht ihm – trotz Bindung an den jeweiligen regionalen Einzelhandels-
tarifvertrag und Mitarbeit in den regionalen Arbeitgeberverbänden – die Umge-
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hung relevanter Regelungen aus diesem. So werden beispielsweise ungelernte 
Arbeitskräfte in der Tarifgruppe G 1 eingestellt, aber nicht über die Regelung 
informiert, dass sie nach dem Erreichen des 21. Lebensjahres und mit drei Jahren 
Tätigkeitserfahrung in die Gehaltsgruppe G 2 bei Verkaufstätigkeiten bzw. G 3 
bei Kassentätigkeiten aufsteigen. Wird jedoch ein Betriebsrat gegründet und die 
tarifvertraglichen Gehälter von der Gewerkschaft in Zusammenarbeit mit dem 
Betriebsrat eingefordert, so werden diese von SBWH auch gezahlt.

Unsere Beispielfiliale
In der SBWH-Filiale in einer süddeutschen Großstadt sind 100 Arbeitnehmer:in-
nen beschäftigt. 80% davon sind Teilzeitbeschäftigte, die durchschnittlich jeweils 
100 Stunden im Monat arbeiten. Zum Vergleich: eine Vollzeitstelle umfasst ge-
mäß regionalem Einzelhandelstarifvertrag 163 Stunden (Basis: 37,5-Stunden-
woche). Der Krankenstand beträgt 10%. Die Filiale ist montags bis samstags von 
8 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Zur Ausstattung der Filiale gehören zehn Kassen. Der 
Umsatz beträgt € 2,2 Mio. pro Monat. Der durchschnittliche gezahlte Stunden-
lohn (incl. Mehr-, Nacht-, Spätarbeits-, Sonn- und Feiertagszuschlägen) beträgt 
€ 21.-. Die sogenannte Nettoleistung, also der Umsatz pro geleisteter Arbeits-
stunde eines Beschäftigten unter Berücksichtigung von internen Schulungen, 
Pausen, Betriebsratstätigkeiten, kurzfristigen Versetzungen in andere Filialen 
zur Aushilfe etc., beträgt € 245.– pro Stunde.
Seit vielen Jahren existiert ein engagierter Betriebsrat. Sein Vorsitzender Armin 
Müller ist gelernter Einzelhandelskaufmann, aktiv in gewerkschaftlichen Gre-
mien und durch die Schulung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.
di) rechtlich als auch ökonomisch kompetent. Der Gewerkschaftssekretär Axel 
Schulz berät ihn und das Betriebsratsgremium. In Zusammenarbeit mit der 
Mehrheit der Mitglieder im Betriebsrat praktiziert er eine kooperative Konflikt-
verarbeitung, die von einem Geben und Nehmen vor dem Hintergrund einer 
relativen Beschäftigungssicherheit gekennzeichnet ist. Der Betriebsrat trägt auch 
dafür Sorge, dass der Einzelhandelstarifvertrag zur Anwendung kommt.

Fragen 1: Kontext der quantitativen Personalbedarfsplanung
1. Wie viele bezahlte Arbeitsstunden kann diese Filiale in einem Monat ein-

setzen? Berechnen Sie diese Zahl und begründen Sie Ihre Berechnungsweise!
2. Wie würden Sie die Arbeitsstunden auf die unterschiedlichen Wochentage 

verteilen?
3. Welche Methoden der Berechnung des Personalbedarfs sind für den hier be-

schriebenen Fall relevant?
4. Welche Probleme sind möglicherweise mit diesen Formen der Personal-

bedarfsberechnung verbunden?
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Die Planung des Personalbedarfs in der Filiale
Die Filialleitung ist bemüht, möglichst wenig Abweichungen von den zentralen 
Vorgaben zu realisieren, weil diese immer wieder zu Rückfragen des Gebiets-
leiters führen. Dementsprechend wird der Personaleinsatz mit den geplanten 
Mitarbeiter:innen vorgenommen.

Frage 2: Operative Personalbedarfsplanung in der Filiale
Vor welchen Herausforderungen steht das Management?

Fragen 3: Mitbestimmung und Personalplanung
1. Der Betriebsrat möchte im Rahmen der monatlichen Besprechung zwischen 

Filialleitung und Betriebsrat die quantitative Personalplanung beraten. Was 
könnten Kritikpunkte eines Betriebsrates an der Planung sein?

2. Wie könnte der Betriebsrat eigene Vorstellungen durchsetzen?

Lösungsskizze Personalbedarfsplanung
Fragen 1: Kontext der quantitativen Personalbedarfsplanung
Ad 1:
€ 21.– plus ca. 20% Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (= € 4,20)  € 25,20 direkte Ge-
samtpersonalkosten pro Stunde
Budget: € 220 000.– pro Monat  € 220 000/Monat: € 25,20/Stunde = rund 8730 Stunden Brut-
toarbeitszeit pro Monat abzüglich Krankenstand (= 10%), Weiterbildungstage (=0,5%) und 
bezahlter Urlaub (= rund 10%)  einsetzbare Nettoarbeitszeit rund 7035,94 Arbeitsstunden 
pro Monat
Begründung: Budgetausschöpfung bei gegebenem Arbeitsaufwand
Ad 2:
Die Verteilung der Arbeitsstunden auf Arbeitstage erfolgt in Abhängigkeit von der Funktion 
nach der Kundenfrequenz und der Belieferungsfrequenz. Daten dazu liefern das Warenwirt-
schaftssystem (Kundenfrequenz) und das Logistiksystem mittels fester Belieferungsrhythmen 
für die unterschiedlichen Produktgruppen (Frischeprodukte, Trockensortiment, Non-Food). 
Der Führungskräfteeinsatz erfolgt begleitend. Dementsprechend werden Arbeitsverhältnisse 
im operativen Bereich (Kasse, Verkauf) in der Regel in Teilzeit angeboten. Sie ermöglichen eine 
flexible Anpassung an die Kundenfrequenz. Zudem werden dabei zunächst »kleine« Teilzeit-
arbeitsverhältnisse (jenseits der Geringfügigkeitsgrenze) angeboten, damit ein größeres Mehr-
arbeitspotenzial vorhanden ist und die Konkurrenz der Beschäftigten um höhere Stunden-
kontingente unter den Beschäftigten für die Durchsetzung von Mehrarbeit genutzt werden 
kann.
Ad 3:
Für den beschriebenen Fall sind mehrere Methoden der Personalbedarfsplanung relevant. Auf-
grund der Datenverfügbarkeit sind auf der Ebene der Unternehmenszentrale mathematische 
Verfahren von einer gewissen Relevanz. Zudem ist für die Interpretation der Daten ein Ver-
ständnis der Arbeitsabläufe und der benötigten Zeiten für den jeweiligen Arbeitsschritt auf 
Basis arbeitswissenschaftlicher Untersuchungen bedeutsam. Zudem sind Schätzungen wichtig, 
weil die örtlichen Gegebenheiten trotz eines standardisierten Unternehmenskonzeptes eine 
gewisse Varianz des Personalbedarfs hervorbringen.
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Auf der operativen Ebene in der Filiale ist durch die Setzung der Rahmenbedingungen vor allem 
das für intuitive Verfahren notwendige »Fingerspitzengefühl« erforderlich. Filialleiter:innen als 
auch andere untere Führungskräfte haben (unter Berücksichtigung lokaler Besonderheiten) ein 
Verständnis dafür, wann wie viel Personal eingesetzt werden muss. Dies schließt nicht aus, dass 
der Arbeitseinsatz Überlastungen mit sich bringt, weil die zentrale Personalkostenvorgabe zu 
einer Unterbesetzung führt.
Ad 4:
Mit dieser Form der Personalbedarfsplanung sind mehrere Probleme verbunden. Aus der Per-
spektive des Managements verbleibt trotz Informatisierung und Technisierung ein erheblicher 
Nachsteuerungsbedarf, weil beispielsweise Staus auf Fernstraßen die Belieferung verzögern 
und damit die Möglichkeit des Personaleinsatzes verschieben. Zudem ist das Management 
immer auch gefordert (und zwar vor allem auf der operativen Ebene), den Personalbedarf und 
daraus sich ergebend den Personaleinsatz mit den Arbeitnehmer:innen abzustimmen. Insofern 
ist die Personalbedarfsplanung zunächst nur eine Grobplanung.
Aus der Perspektive der Arbeitnehmer:innen ist besonders problematisch, dass das Manage-
ment zuweilen unrealistische Vorgabenzeiten einkalkuliert und damit den Arbeitsdruck er-
höht. Zudem – so ist zu konstatieren – führt jede weitere Krankmeldung zu einer Verschärfung 
des Arbeitsdrucks und damit ggfs. zu einer verschärften Konkurrenz der Arbeitnehmer:innen 
untereinander.

Frage 2: Operative Personalbedarfsplanung in der Filiale
Ad 1:
Zu den zentralen Herausforderungen gehören die Berücksichtigung der Kundenfrequenzen 
und der Belieferungsrhythmen und die Abstimmung des Personaleinsatzes mit den indivi-
duellen Arbeitszeitpräferenzen der Beschäftigten. Hierbei muss das untere Management ei-
nerseits Fingerspitzengefühl beweisen, weil Arbeitnehmer:innen immer auch anders handeln 
können, also z. B. kündigen können; andererseits muss aber das Management auch eine gewisse 
Durchsetzungsstärke demonstrieren, damit den markt- und produktionsökonomischen Erfor-
dernissen Rechnung getragen werden kann. Dementsprechend wird häufig im Rahmen der 
Personalauswahl den Anforderungen der Personalbedarfsplanung schon Rechnung getragen, 
indem direkt und indirekt abgeklärt wird, ob Arbeitnehmer:innen flexibel (einsatzbar) sind.

Fragen 3: Mitbestimmung und Personalplanung
Ad 1:
Vor dem Hintergrund einer allgemein als zu knapp wahrgenommenen Personalausstattung 
könnte der Betriebsrat den hohen Krankenstand von 10% monieren. Dieser kommt einer Ar-
beitsintensivierung für die übrigen Beschäftigten gleich.
Ad 2:
Der Betriebsrat kann vor dem Hintergrund der Rechtslage (Personalplanung ist ein Beratungs-
recht) auf die Macht seiner Argumente vertrauen und versuchen, das Management zu überzeu-
gen. Da dies wahrscheinlich vor dem Hintergrund der zentralen Vorgaben kaum gelingen wird, 
wird der Betriebsrat »Koppelgeschäfte« machen, indem er z. B. einer stärkeren Flexibilisierung 
der Arbeitszeit zustimmt (hier hat er ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht) und im Ge-
genzug eine (dauerhafte) Stundenaufstockung in bestimmten, besonders prekären Bereichen 
erreicht. Dies wäre eine Vorgehensweise, wie sie der kooperativen Konfliktverarbeitung am 
nächsten kommt. Er könnte aber auch den Weg an die betriebsinterne und -externe Öffent-
lichkeit suchen, um auf diese Weise die Legitimität des Managementhandelns zu erschüttern – 
m.a.W.: »schlechte Stimmung« verbreiten, um damit auf die Produktivität Einfluss zu nehmen 
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und das Management unter Druck zu setzen. Bei Verfehlungen des Managements, z. B. der 
nicht rechtzeitigen und umfassenden Information des Betriebsrates bei bestimmten Maßnah-
men, könnte der Betriebsrat den Klageweg beschreiten und so durch die Steigerung der Kosten 
(für Rechtsstreitigkeiten) das Management unter Druck setzen. Dies wäre eine Vorgehensweise 
wie sie eher bei einer offenen Konfrontation auftritt.

5.2 Personalbeschaffung in einem 
Verlagsunternehmen

Crossmedia ist eine mittelständische und nicht-tarifgebundene Verlagsunter-
nehmung mit insgesamt 150 Beschäftigten in einer südwestdeutschen Uni-
versitätsstadt. Das Geschäft von Crossmedia basierte zunächst auf Print- und 
Softwareprodukten und später – nach der Ausgliederung entsprechender Be-
triebsteile – vor allem auf einer Datenbanklösung, die sie für eine öffentliche 
Verwaltung – ihren wichtigsten Kunden – erstellt und pflegt. Dabei sind täglich 
neue Daten einzupflegen, damit Interessenten an den Dienstleistungen dieser 
Verwaltung auf qualifizierte und aktuelle Informationen zurückgreifen können. 
Die Versorgung mit den Daten übernehmen Unternehmungen, die ein Interesse 
an der kostenlosen Veröffentlichung der Daten haben.
Die Geschäftsbeziehung zwischen Crossmedia und der öffentlichen Verwaltung 
hat sich vor dem Hintergrund technologischen Wandels rasant entwickelt. Neue 
Computertechnologien und – damit verknüpft – das Internet ermöglichen den 
dezentralen Zugriff auf zentralisierte Informationen. Da die öffentliche Verwal-
tung in dieses Know-how nicht investieren mochte, schrieb sie die Dienstleistung 
aus und beauftragte nach Abschluss der Ausschreibung Crossmedia mit der Be-
reitstellung dieser Informationen. Da diese Auftragsvergabe periodisch wieder-
kehrend erfolgt bzw. aus vergaberechtlichen Gründen alle fünf Jahre wiederholt 
werden muss, ist Crossmedia – auch mit Blick auf seine Aktivitäten für andere 
Kunden – faktisch ein »project-based enterprise« (DeFilippi & Arthur 1998).
Der Auftrag und damit die Beschäftigung und die Arbeit der Beschäftigten in 
diesem zentralen Geschäftsfeld von Crossmedia ist immer mit einem bestimm-
ten Ergebnis verknüpft – hier der zufrieden stellenden Pflege eines Datenbank-
systems – und zugleich mit einer Befristung versehen. Die Formierung dieser 
Geschäftsbeziehung illustriert den auch in anderen Branchen auffälligen Trend 
zur »Projektifizierung« (Midler 1995) der Produktion, insbesondere auch von 
Dienstleistungen. Crossmedia kann somit auch als ein Teil einer neu entstehen-
den Branche begriffen werden, die durch zwischenbetriebliche Kooperationen 
entsteht und in der durch oft weit reichende Partizipationsangebote des Manage-
ments, besondere Bedingungen im Dienstleistungssektor oder durch eine negati-
ve Einstellung des Managements gegenüber einer institutionalisierten Form der 
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Mitbestimmung der Beschäftigten die Gründung von Betriebsräten zwar nicht 
völlig unmöglich ist, aber häufig erschwert ist (Helfen 2005). So wird im Fall von 
Crossmedia in und nach einem heftigen Konflikt ein Betriebsrat gegründet. Dem 
Betriebsrat gehören neben einer Protagonistin und Aktivistin aus der lokalen 
Gewerkschaftsbewegung und späteren Betriebsratsvorsitzenden vor allem Be-
schäftigte aus emanzipatorischen Bewegungen wie der Frauen-, Umwelt- und 
Menschenrechtsbewegung an. Sie praktizieren als Reaktion auf die Haltung des 
Managements gegenüber dem Betriebsrat und der Mitbestimmung einen Stil in-
dustrieller Beziehungen vom Typ der offenen Konfrontation.
Die Projektifizierung dieser Unternehmung führt zu einer spezifischen öko-
nomischen Logik. Angesichts eines Festpreises für die Erbringung der Dienst-
leistung, der zudem nur für die Zeit bis zur nächsten Ausschreibung gilt, können 
die Eigentümer von Crossmedia ihren Gewinn maximieren bzw. ihre Kapital-
rendite erhöhen, indem sie die Kosten senken. Neben der sparsamen Ausstattung 
von Büroräumen, dem kostengünstigen Bezug von IT-Dienstleistungen sind die 
Personalkosten zentraler Ansatzpunkt zur Kostensenkung. Gleichzeitig benötigt 
Crossmedia zwar einerseits (hoch-)qualifizierte Arbeitskräfte, andererseits hängt 
der ökonomische Erfolg von geringen (Personal-)Kosten ab.

Fragen 1: Auswahl der Rekrutierungsstrategie
1. Welche Zielgruppen von (potenziellen) Beschäftigten können die genannten 

Anforderungen erfüllen?
2. Auf welchen Rekrutierungswegen können diese erreicht werden? Informie-

ren Sie sich über die Bedeutung unterschiedlicher Rekrutierungswege auf der 
Homepage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundes-
agentur für Arbeit in deren Publikationen (www.iab.de)!

3. Wie kann die unterschiedliche Bedeutung von Rekrutierungswegen erklärt 
werden?

4. Welche Lohnhöhe bieten die Manager:innen diesen Beschäftigten an? Be-
gründen Sie Ihre Auffassung!

Die bundesdeutsche Betriebsverfassung privilegiert die Beschäftigung in einem 
internen Arbeitsmarkt, weil unterschiedliche Mitbestimmungsrechte auf die be-
reits beschäftigten Arbeitnehmer:innen ausgerichtet sind (Hohn 1991).

Fragen 2: Mitbestimmung des Betriebsrates bei der Personalrekrutierung
1. Welche Rechte aus dem Betriebsverfassungsgesetz sind im Zuge der Personal-

rekrutierung bedeutsam?
2. Was vermuten Sie, sind die Interessen eines Betriebsrates bei der Personal-

rekrutierung?
3. Welche rechtlichen und sonstigen Möglichkeiten hat ein Betriebsrat, diese 

durchzusetzen?

http://www.iab.de
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Lösungsskizze Personalbeschaffung
Fragen 1: Auswahl der Rekrutierungsstrategie
Ad 1:
Akademisch qualifizierte Beschäftigte, die aber schlechte Arbeitsmarktchancen haben, wie 
z. B. Studierende aus »Orchideenfächern« (z. B. Philosophie, Germanistik, Romanistik) und 
angesichts der hohen Absolventenzahlen auch aus bestimmten sozialwissenschaftlichen Dis-
ziplinen, oder aber Studienabbrecher:innen aus diesen und anderen Fächern.
Ad 2:
Selbstverständlich sind die klassischen Rekrutierungswege wie (Internet-) Stellenanzeigen und 
die Arbeitsagentur (Letztere gerade bei Studienabbrecher:innen) von Bedeutung. Aber am 
bedeutsamsten war – wie für viele Unternehmungen mittlerer Größe – im Fall Crossmedia die 
Rekrutierung über informelle Kontakte.
Ad 3:
Sie kann transaktionskostentheoretisch erklärt werden, weil die Anwerbung über informelle 
Kontakte auf beiden Seiten Unsicherheiten reduziert. Die empfehlenden Beschäftigten fun-
gieren als Bürge für die so Angeworbenen; die Angeworbenen wissen aufgrund ihrer infor-
mellen Kontakte, worauf sie sich »einlassen«. Zudem sind die Personalbeschaffungskosten 
marginal.
Ad 4:
Das Management bot zum damaligen Zeitpunkt ein Gehalt an, das in etwa einem Gehalt im 
Einzelhandel für eine ausgebildete Verkäuferin bzw. einen ausgebildeten Verkäufer mit drei-
jähriger Berufsausbildung entsprach (heute (2020): € 2704.– brutto in Vollzeit laut Lohn- und 
Gehaltstarifvertrag Einzelhandel Baden-Württemberg). Das Gehalt war allerdings mit einer 
40-Stunden-Woche statt – wie im Einzelhandel – einer 37,5-Stunden-Woche verknüpft. Nach 
Abschluss der Probezeit soll es eine Erhöhung um € 100.– geben (die aber – wie die weitere 
Praxis zeigte – von den Beschäftigten nochmals eingefordert werden musste). Das Manage-
ment nutzte das Machtungleichgewicht am Arbeitsmarkt aus und erhöhte auf diese Weise den 
Gewinn des Unternehmens auf Kosten der Beschäftigten.

Fragen 2: Mitbestimmung des Betriebsrates bei der Personalrekrutierung
Ad 1:
§§ 80, 92, 93, 94, 95, 99 BetrVG
Ad 2:
Betriebsräte – dies legen die rechtlichen Regelungen nahe – sind »Wächter« des internen Ar-
beitsmarkts und achten darauf, dass beispielsweise
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• für gleiche oder gleichwertige Arbeit gleich bezahlt wird,
• innerbetriebliche Bewerber:innen den Vorrang vor externen Bewerber:innen erhalten, da-

mit (die Anreizwirkung von) Aufstiegschancen existieren,
• die Beschäftigten langfristig, am besten unbefristet, eingestellt werden und
• qualifizierte, interessierte und motivierte Arbeitnehmer:innen eingestellt werden, die durch 

ihre Arbeitsleistung dazu beitragen, dass der Betrieb überlebt.
Ad 3:
Auch hier sind die betriebliche und ggfs. überbetriebliche Öffentlichkeitsarbeit in Verbindung 
mit der Bezugnahme auf gesellschaftsweite Sichtweisen hinsichtlich fairer Behandlung von 
Beschäftigten von zentraler Bedeutung. Der Betriebsrat kann Fragen der Personalbeschaffung 
mit anderen Fragen verknüpfen. Im Fall einer offenen Konfrontation wäre auch denkbar, das 
Mitbestimmungsrecht nach § 99 BetrVG restriktiv einzusetzen und so das Management fort-
während in Zustimmungsersetzungsverfahren zu zwingen. Allerdings ist eine derartige Stra-
tegie nur bei sehr professionellen Betriebsräten denkbar, die die Belegschaft in ihre Strategie 
demokratisch einbinden.

5.3 Personaleinsatz in einem Warenhaus

Warenhäuser verzeichnen seit vielen Jahren rückläufige Umsätze und Markt-
anteile. Galt in den 1960er-Jahren für die Warenhaus GmbH ›Tausendfach alles 
unter einem Dach‹, so wurde im Zuge des Eintritts neuer Wettbewerber (z. B. 
SB-Warenhäuser, Fachmärkte, Textildiscounter und -ketten) das Sortiment be-
reinigt, Personal abgebaut – in unserem Beispiel einer Warenhausfiliale sank die 
Zahl der Beschäftigten von 1200 (davon 1000 in Vollzeit) im Jahr 1970 auf 199 im 
Jahr 2019 (davon ein Drittel in Vollzeit) –, Funktionen wie Logistik zentralisiert 
und Funktionen (z. B. Warenhausrestaurants) ausgegliedert.
Durch die Übernahme durch einen der weltweit führenden Einzelhandelskon-
zerne sahen sich Betriebsrat, Beschäftigte und die damals zuständige Einzelhan-
delsgewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV) auf der sicheren 
Seite. Die Kapitalkraft und ggfs. Einkaufsvorteile sollten die Warenhaus GmbH 
in eine bessere Zukunft führen. Es kam allerdings anders, denn die neue Mutter 
investierte die Gewinne im Ausland (in anderen Betriebsformen) und nicht in 
die bestehenden Filialen. Vor diesem Hintergrund verschlechtert sich die Er-
tragslage zusehends. Da die Kapitalrenditevorgaben der Eigentümer nicht mehr 
erreicht werden, verkauft der Einzelhandelskonzern die Warenhaus GmbH an 
eine ausländische Warenhauskette. Diese kennt aber den deutschen Markt nicht. 
In der Folge verschlechtert sich die ökonomische Situation derart, dass eine In-
solvenz wahrscheinlich wird. In dieser Situation wird die Warenhaus GmbH von 
dem ausländischen Eigentümer an die bundesdeutsche Kaufstadt GmbH ver-
kauft – und mit ihr ziehen neue Praktiken des Personaleinsatzes ein.
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In der Warenhaus GmbH wurde – typisch für den bundesdeutschen Einzelhan-
del – eine flache Hierarchie praktiziert. Unter der Filialleitung waren mehrere 
Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter für bestimmte Sortimente zuständig 
(z. B. Haushaltswaren, Damenoberbekleidung, Herrenbekleidung, Junge Mode, 
Parfümerie und Schreibwaren). Einige wenige sogenannte Erstverkäufer:innen 
übernehmen in den Abteilungen auch gewisse Koordinationsaufgaben; das Gros 
der Mitarbeiter:innen arbeitet als Verkäufer:in und präsentiert die Ware, räumt 
sie ein, berät Kundinnen sowie Kunden, verkauft die Ware und kassiert. Insofern 
sind Elemente einer Jobrotation in die klassische Verkaufstätigkeit integriert.
In der Kaufstadt GmbH wurde im Zuge einer Sanierung ein anderes arbeits-
organisatorisches Konzept eingeführt. Die relativ breiten Aufgabenzuschnitte 
in Warenhäusern werden in drei Tätigkeiten aufgespalten: Auffüllen, Verkaufen 
und Kassieren. Im Zuge der Übernahme der Warenhaus GmbH durch die Kauf-
stadt GmbH wird dieses Konzept auch auf die Filialen der Warenhaus GmbH 
übertragen.
Während in der Kaufstadt GmbH ein überaus kooperatives Verhältnis zwischen 
Management und Betriebsrat besteht, ja sogar eine gewisse Konfliktverdrängung 
zwischen diesen Akteuren auszumachen ist, ist bei der Warenhaus GmbH eine 
kooperative Konfliktverarbeitung Tradition. Personalabbaumaßnahmen, die es in 
der Vergangenheit in diesem Unternehmen immer wieder gegeben hat, wurden 
immer »sozialverträglich« – also ohne betriebsbedingte Kündigungen – erreicht. 
Beschäftigungssicherheit wurde gegen Konzessionen an anderer Stelle getauscht.

Fragen 1: Personaleinsatz und Arbeitsorganisation
1. Welche Vor- und Nachteile sind aus der Perspektive des Managements mit 

dem neuen Konzept der Arbeitsorganisation verbunden?
2. Welche Mitbestimmungsrechte können die Betriebsräte in den Filialen der 

ehemaligen Warenhaus GmbH geltend machen?
3. Welche Interessen haben das Management einerseits, die Beschäftigten und 

die Betriebsräte andererseits?
4. Wo existieren gemeinsame und wo bestehen unterschiedliche Interessen?
5. Wie könnte eine Lösung aussehen, wenn weiterhin eine kooperative Kon-

fliktverarbeitung praktiziert wird? Wie könnte sie aussehen, wenn es zu einer 
Konfliktverdrängung kommt?

6. Wie würden Sie die Arbeitszeiten und den Technikeinsatz verändern?
7. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Management, Betriebsräte und 

Beschäftigte?
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Lösungsskizze Personaleinsatz und Arbeitsorganisation
Fragen zum Personaleinsatz und Arbeitsorganisation
Ad 1:
Vorteile aus der Perspektive des Managements:
• Spaltung der Belegschaft in drei separate Gruppen, die die Belegschaft ggfs. entsolidarisieren
• Möglichkeit der Aufspaltung der Belegschaft in drei Teilbelegschaften jeweils rechtlich 

selbstständiger GmbH’s (ohne Tarifbindung oder im Geltungsbereich schlechterer Tarif-
verträge)

• Ausdifferenzierung und Senkung der Entgelte in Abhängigkeit von den Möglichkeiten und 
Grenzen der regionalen Einzelhandelstarifverträge

• Auswählen können, wer was macht
• Spezialisierung der Arbeitnehmer:innen
Nachteile aus der Perspektive des Managements
• Konflikte mit der betrieblichen Interessenvertretung und mit dem Gesamtbetriebsrat
• Spaltung der Belegschaft verringert die Bereitschaft, anderen Beschäftigtengruppen zu 

»helfen«
• Kunden werden nicht mehr von allen bedient  Irritationen
• Beschäftigte müssen in neue Abläufe erst noch eingearbeitet werden
• Konflikte um Zuordnung zu den Gruppen
• De-Professionalisierung
Ad 2:
§§ 80, 90, 91, 92, 92a, 93, 95, 96–98, 99, 111  ff. BetrVG
Ad 3:
Managementinteressen
• Wettbewerbsfähigkeit, wenn die Unternehmung weitergeführt werden soll
• Kostensenkung und/oder Produktivitätserhöhung
• Spaltung der Belegschaft in konkurrierende Teile, die mit kleinen »Incentives« motiviert 

werden können
• Drohpotenzial Ausgliederung, um Beschäftigte und Betriebsrat gefügig zu machen oder 

Ausgliederung, um die Interessenvertretung zu schwächen
Arbeitnehmerinteressen
• Wettbewerbsfähigkeit der Arbeitsplätze
• (gesicherte) Einkommen(sentwicklung) bei akzeptabler Belastung
• Chancen auf berufliche Entwicklung und Kompetenzentwicklung
• Tarifbindung und wirksame kollektive Interessenvertretung im Betrieb und Unternehmen
• Keine Ausgliederung in (eigenkapitalschwache) GmbH’s
• Professionalität
• soziale Kontakte
Betriebsratsinteressen
• siehe Arbeitnehmerinteressen
• arbeitsfähige betriebliche Interessenvertretung
• keine Zerschlagung der Interessenvertretung durch Ausgliederung
• Tarifbindung
Ad 4:
Wenn die Unternehmung weitergeführt werden soll und nicht nach dem Motto ›buy it, strip it, 
flip it‹ ausgeschlachtet werden soll, sind beide Seiten am ökonomischen Überleben des Betriebs 
bzw. des Unternehmens interessiert. Sonst herrschen vor allem antagonistische Interessenlagen 
vor.
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Ad 5:
Bei einer kooperativen Konfliktverarbeitung werden die Arbeitsbedingungen (in der Regel) 
für die bereits beschäftigten Arbeitnehmer:innen gesichert und die Anpassungslasten, also 
z. B. niedrigere Eingruppierungen aufgrund anderer Arbeitsinhalte, an noch einzustellende 
Arbeitnehmer:innen »delegiert«. Bei einer Konfliktvermeidung setzt sich das Management 
(letztendlich) mit Unterstützung der Interessenvertretung durch und kann seine Vorstellung 
von Arbeitsorganisation realisieren.
Ad 6:
Im Verkauf und im Kassenbereich wird das Management weiterhin eine Ausrichtung an der 
Kundenfrequenz praktizieren wollen; im Bereich der Auffüllkräfte wird das Management die 
Arbeit durch Arbeitszeiten von Montag bis Freitag von z. B. 7 Uhr bis 15 Uhr attraktiv machen 
und damit Zuschläge für Spät- und Nachtarbeit umgehen.
Wenn das Unternehmen weitergeführt werden soll, müssten eine Modernisierung des Tech-
nikeinsatzes erfolgen, um stationären und Online-Handel reflexiv miteinander zu kombinieren 
und die Qualifikation der Beschäftigten angepasst werden. Dies hätte dann auch wieder Kon-
sequenzen für die Arbeitsprozesse. Sollte es nicht weitergeführt werden (sollen), ist die bereits 
vorhandene Technologie einzusetzen, um (höhere) Abschreibungen für Abnutzung zu ver-
meiden.
Ad 7:
Das Management ist gefordert, Konzepte für das Überleben in der Konkurrenz zu entwickeln. 
Das bedeutet in der Branche ›Einzelhandel‹ eine kluge und ökonomisch tragfähige Verknüpfung 
von stationärem und Online-Handel zu entwickeln. Beschäftigte und Betriebsräte sollten die-
sen Prozess konstruktiv unter Berücksichtigung von Arbeitnehmerinteressen begleiten und ihr 
(operatives) Wissen einbringen. Sollte das Unternehmen ausgeschlachtet werden, wäre mit den 
Praktiken der offenen Konfrontation so viel wie möglich für die Arbeitnehmer:innen heraus-
zuholen, wohlwissend, dass eine Schließung bzw. Abwicklung kaum verhindert werden kann.

5.4 Betriebsschließung und Personalabbau bei einem 
mittelständischen Komponentenfertiger

Die Brauer GmbH ist ein von Franz Brauer 1925 gegründetes Unternehmen, 
das Komponenten für Elektromotoren fertigt und an Unternehmungen im In- 
und Ausland verkauft und liefert. In den letzten Jahren, insbesondere nach dem 
Ausstieg der beiden Meister Martin Kurz und Manfred Schmidt, die die Kurz + 
Schmidt GmbH gründeten, laufen die Geschäfte schlecht. Der gestiegene Wett-
bewerb durch einen Konkurrenten vor der eigenen Haustür, der zudem nicht nur 
die technologische Kompetenz aufweist, sondern sich auch in der Konditionen-
gestaltung (der Brauer GmbH) sehr gut auskennt, lassen die Umsätze und Er-
träge einbrechen. In dieser Situation entschließt sich Martin Brauer, Enkel des 
Firmengründers, zum Verkauf an die englische Steel Group. Die Steel Group ist 
als Produzent von Spezialstählen an der Vorwärtsintegration in der Wertschöp-
fungskette interessiert und übernimmt nach einer Werksbesichtigung durch eine 
Arbeitsgruppe die Brauer GmbH. Allerdings verschlechtern sich die Ergebnisse 
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weiter, da der Anlagenpark veraltet ist; dies blieb der Arbeitsgruppe der Steel 
Group verborgen, weil die Anlagen während der Werksbesichtigung problemlos 
liefen. Die Instandhaltungstechniker hatten zuvor über einen längeren Zeitraum 
Überstunden und dabei ganze Arbeit geleistet.
Trotz dieser Probleme hält die Steel Group an ihrer Expansions- und Vorwärts-
integrationstrategie fest. Deshalb gibt sie kurze Zeit später ein Angebot für 
die Kurz + Schmidt GmbH ab; sie übernimmt diese nach den Verhandlungen 
des Kaufpreises. Um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, soll in der Folge der 
Standort der Brauer GmbH geschlossen, die Maschinen am Standort der Kurz 
+ Schmidt GmbH aufgestellt und die Mitarbeiter:innen entlassen werden. Der 
Betriebsrat der Brauer GmbH, angeführt von der Betriebsratsvorsitzenden Eliha 
Macewicz, der bislang eine kooperative Konfliktverarbeitung praktizierte, ist 
entsetzt: Das Traditionsunternehmen soll geschlossen und alle Mitarbeiter:innen 
entlassen werden. In dieser Situation wendet sie sich an die lokale IG Metall.

Fragen 1: Betriebsschließung
1. Welche Informations-, Beratungs-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 

hat ein Betriebsrat bei Betriebsschließungen?
2. Welche Interessen haben das Management der Brauer GmbH, der Kurz + 

Schmidt GmbH sowie der Steel Group?
3. Welche Interessen haben die Belegschaft bzw. der Betriebsrat der Brauer 

GmbH und der Kurz + Schmidt GmbH? Welche die IG Metall?
4. Entwickeln Sie Ideen für eine »sozialverträgliche Betriebsschließung« und für 

eine rücksichtslose Betriebsschließung!
5. Stellen Sie die Vor- und Nachteile dieser Strategien tabellarisch gegenüber!
Das Management der Kurz + Schmidt GmbH, die Mitglied im Arbeitgeberver-
band Südwestmetall ist, wird von zwei Verbandsjuristen beraten. Diese bestrei-
ten – im Unterschied zum IG Metall-Gewerkschaftssekretär, deren Rechtsanwalt 
und einem externen Betriebsratsberater –, dass es sich um einen Betriebsüber-
gang nach §  613a BGB handelt. Die Konsequenz dieser Auffassung der Ver-
bandsjuristen wäre, dass keiner der Beschäftigten der Brauer GmbH einen An-
spruch auf einen Arbeitsplatz bei der Kurz + Schmidt GmbH hätte. Umgekehrt 
würde die Durchsetzung der Auffassung der IG Metall und ihrer Berater vor dem 
Arbeits-, Landesarbeits- und Bundesarbeitsgericht dazu führen, dass alle Mit-
arbeiter:innen der Brauer GmbH von der Kurz + Schmidt GmbH übernommen 
werden müssten.

Fragen 2: Reorganisation
1. Wie können Lösungen des Konflikts aussehen? Generieren Sie unterschiedli-

che Optionen und halten Sie deren Vor- und Nachteile fest!
2. Für welche Alternative entscheiden sie sich? Begründen Sie Ihre Auffassung!
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Lösungsskizze Personalabbau
Fragen 1: Betriebsschließung
Ad 1:
• §§ 80, 92, 92a, 106ff., 111  ff.
Ad 2:
• Brauer GmbH: Interesse durch den Verkauf (und damit) realisiert
• Kurz & Schmidt GmbH: Übernahme der Geschäftsbeziehungen, leistungsfähiger Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, Kostensenkung durch Synergieeffekte
• Steel Group: Gewinne, Ausbau der Marktposition, »keine Probleme« mit deutschem Toch-

terunternehmen
Ad 3:
• Belegschaft: Erhalt des Arbeitsplatzes, Einkommenssicherung, Sicherheit des »neuen« 

Arbeitsplatzes, Sicherung bzw. Weiterentwicklung der Arbeitsinhalte, zumutbare Pendel-
distanz, Weiterbildung

• Betriebsrat: Übergang der Beschäftigten in den übernehmenden Betrieb, Restmandat, Ab-
schluss eines Interessenausgleichs und Sozialplans, der die wirtschaftlichen Nachteile der 
Arbeitnehmer:innen kompensiert, Integrationsvereinbarung für den Übergang

• IG Metall: Erhalt wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze zu tarifvertraglichen Konditionen, 
Schutz der Mitglieder, (wenn möglich) wenige Rechtsstreitigkeiten

Ad 4:

sozialverträgliche Betriebsschließung rücksichtslose Betriebsschließung
• Personalabbau durch Fluktuation (aus-

gelöst durch Abfindung)
• Verrentung älterer Mitarbeiter:innen, 

Vorruhestandsprogramm
• Weiterqualifizierung für neue Tätigkeiten 

im neuen Betrieb
• Transfergesellschaft

• Mitarbeiter:innen stehen eines Tages vor 
verschlossenem Tor oder

• alle Mitarbeiter:innen werden betriebs-
bedingt gekündigt

Ad 5:

sozialverträgliche Betriebsschließung rücksichtslose Betriebsschließung

Vorteile

• Übernahme der meisten Be-
schäftigten am neuen Standort  
Zugriff auf ausgebildete Fachkräfte

• Vorruhestands- und Abfindungs-
programm als Ausdruck sozialer 
Verantwortung und als Signal an 
die Arbeitnehmer:innen

• keine betriebsbedingten Kün-
digungen, die Geld kosten und 
wegen mangelnder sozialer Aus-
wahl unsicher sind

• weniger (harte) Konflikte
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sozialverträgliche Betriebsschließung rücksichtslose Betriebsschließung

Nachteile

• Kosten des Sozialplans • Massive Konflikte
• Reputation leidet
• Kosten des Sozialplans werden auf 

die Spitze getrieben
• rechtliche Unsicherheit, ob nicht 

ein Betriebsübergang nach § 613a 
BGB vorliegt – endgültige Ent-
scheidung nach Jahren durch das 
Bundesarbeitsgericht

Fragen 2: Reorganisation
Ad 1:
Im Zuge einer kooperativen Konfliktverarbeitung würden der Betriebsrat und die IG Metall 
auf der einen Seite und das Management auf der anderen Seite versuchen, einen wirtschaftlich 
tragfähigen Kompromiss zu finden, bei der – nach Möglichkeit – niemand arbeitslos wird und 
die meisten Arbeitnehmer:innen übernommen und auf neuen Arbeitsplätzen eingesetzt wer-
den; oder wenn doch jemand arbeitslos wird, dann zumindest so, dass er oder sie durch Aus-
schöpfung des Arbeitslosengeldes abschlagsfrei in Rente gehen kann. Im Sozialplan kann des 
Weiteren geregelt werden, dass wirtschaftliche Nachteile durch andere Pendeldistanzen oder 
neue Aufgabenbereiche (befristet) kompensiert werden. Ein reflexives Personalmanagement 
würde des Weiteren »Integrationsworkshops« vorsehen, in denen die Abläufe, Strukturen und 
die Unternehmenskultur des neuen Betriebs vorgestellt werden.
Wenn der Betrieb eine funktionierende Interessenvertretung hat und zudem eng mit der IG 
Metall kooperiert, tritt ein massiver Konflikt zutage, der in der Regel auch öffentlich ausgetra-
gen, von unterschiedlichen Arbeitskampfformen begleitet und juristisch vor Gerichten aus-
gefochten wird. Dies hat hohe Konfliktkosten zur Folge, und es ist angesichts der Rechtslage 
(im Jahr 2020) eher unwahrscheinlich, dass das Management sich bei der Frage des Betriebs-
übergangs durchsetzen würde. Damit riskiert es das vollständige Scheitern.
Ad 2:
Ich hoffe, Sie werden kompetent, aber auch sozial verantwortlich entscheiden. Das folgende, 
aus Staehle, W. H. (1999)50 entnommene Gedicht von Erich Fried kann dabei als Inspiration 
dienen:
 
Zusätzliche Bedingung
Wichtig
ist nicht nur
daß ein Mensch
das Richtige denkt
sondern auch
daß der
der das richtige
denkt
ein Mensch ist  Erich Fried

50 Staehle, W. H. (1999). Management. Eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive. 8. Auf-
lage. München: Vahlen.
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Einleitung und Überblick

Diversity Management ist ein Konzept, das seit den 2000er-Jahren zunehmend 
verbreitet ist und auch international diskutiert wird. In Deutschland findet 
dieses Konzept zunehmend Anwendung und wird in vielen Organisationen im-
plementiert. Dabei sind in Deutschland unternehmerische und betriebliche Mit-
bestimmung institutionalisiert, und viele Handlungsfelder überlappen zwischen 
Diversity Management und Mitbestimmung. Dieser Studienbrief widmet sich 
diesen gemeinsamen Handlungsfeldern von Diversity Management und Mit-
bestimmung.
Im ersten Kapitel werden die Grundlagen von Diversity Management dargestellt. 
Der Begriff Diversity wird diskutiert, und es zeigt sich, wie unterschiedlich Di-
versity verstanden werden kann. Anschließend werden Wirkungen von Diversity 
vorgestellt, fokussiert wird hier auf Stereotype und Vorurteile, die Token Theory 
und einzelne positive Wirkungen. Darauf folgt die Diskussion des Managements 
von Diversity im Arbeitsleben. Neben der Entwicklung des Konzepts Diversity 
Management wird die Verbreitung in Deutschland thematisiert. Es folgen die 
Möglichkeiten der Gestaltung von Diversity Management. Abgerundet wird das 
Kapitel mit kritischen Stimmen zu Diversity Management.
Im zweiten Kapitel werden die Rahmenbedingungen von Diversity Management 
dargelegt. Die rechtlichen Rahmenbedingungen auf internationaler, suprana-
tionaler und nationaler Ebene machen deutlich, warum Diversity Management 
als Antwort auf diese vielfältigen rechtlichen Regelungen von Organisationen 
gewählt wird. Es folgt die differenzierte Betrachtung von verschiedenen organi-
sationsinternen Akteuren. Dies macht deutlich, wie komplex das Handlungsfeld 
von Diversity Management ist. Abschließend werden in diesem Kapitel die un-
terschiedlichen Formen umrissen, wie Diversity Management in Organisationen 
eingebunden werden kann.
Das dritte Kapitel ist der Mitbestimmung in Organisationen in Deutschland ge-
widmet. Die Beschäftigung mit employee voice ermöglicht es, die deutschen Re-
gelungen und Institutionen in einen internationalen Zusammenhang einordnen 
und bewerten zu können. Darauf folgt die genauere Darlegung der Mitbestim-
mung in Deutschland. Zuerst wird die unternehmerische Mitbestimmung im 
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Überblick dargestellt. Der Schwerpunkt dieses Studienbriefs liegt auf der folgen-
den betrieblichen Mitbestimmung. Zum besseren Verständnis der Zusammen-
arbeit in Organisationen mit Betriebsräten werden anschließend Typologien von 
Betriebsräten kurz vorgestellt, um später bei der Umsetzung der Kooperation im 
Handlungsfeld Diversity Management zur strukturierten Diskussion verwendet 
werden zu können. Das Kapitel wird abgerundet mit der Frage nach Diversity 
im Betriebsrat. Zum einen, was die Zusammensetzung des Betriebsrats selbst 
betrifft und zum anderen, wie Wissen über Diversity bzw. Diversity Management 
in den Betriebsrat fließen kann.
Im vierten Kapitel werden die Themen Diversity Management und Mitbestim-
mung zusammengebracht und in ihren komplexen Verbindungen, Wirkungen 
und Wechselwirkungen analysiert und diskutiert. Im ersten Schritt werden die 
Schnittstellen bzw. Anknüpfungspunkte der unternehmerischen Mitbestim-
mung und Diversity Management kurz umrissen. Im zweiten Schritt wird die 
Verknüpfung von Diversity Management und betrieblicher Mitbestimmung dis-
kutiert. Dazu werden zuerst der gemeinsame Handlungsrahmen und die Ge-
staltungsbereiche anhand der rechtlichen Aufgaben des Betriebsrates aufgezeigt. 
Anschließend werden die komplementären und konkurrenten Interessen des Be-
triebsrats und anderer Akteure des Diversity Managements diskutiert.
Im fünften Kapitel werden dann Studien, Analysen und Beispiele aus der Praxis 
dargestellt und diskutiert. Zuerst werden Ergebnisse von Studien gezeigt, in de-
nen die Beschäftigung des Betriebsrats mit Diversity-Themen vorgestellt werden 
und einzelne Praxisbeispiele, wie in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat Maß-
nahmen des Diversity Managements umgesetzt wurden. Die Einbindung des Be-
triebsrats in das Diversity Management auf der formalen und informellen Ebene 
wird anhand einer qualitativen Studie bei drei Finanzdienstleistern vorgestellt. 
Es folgen Beispiele von Betriebs- und Dienstvereinbarungen zur Umsetzung von 
Diversity Management bzw. in diesem Handlungsfeld. Dieses Kapitel endet mit 
einer kritischen Diskussion, die Handlungsempfehlungen zur Zusammenarbeit 
von Betriebsrat und anderen Akteuren beinhaltet.
Der gesamte Studienbrief wird mit einem Fazit und Ausblick abgeschlossen.
Jedes Kapitel beginnt mit den Lernzielen für das Kapitel. Es endet mit Zusam-
menfassung, Aufgaben (Wissenssicherung, Anwendung des Kapitelinhaltes und 
kritischer Diskussion). Weiterhin folgen Literaturtipps zum Kapitel inklusive 
einzelner interessanter Links im Internet.
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1 Grundlagen des Diversity 
Managements

Lernziele
In diesem Kapitel lernen Sie …
• die Grundbegriffe des Diversity Managements kennen,
• wie sich das Managementkonzept Diversity Management entwickelt und ge-

staltet und in Deutschland verbreitet,
• wie kritische Stimmen über Diversity Management diskutieren.

1.1 Der Begriff Diversity

Der Begriff Diversity ist ein englischer Begriff, der im Deutschen mit Vielfalt oder 
auch Diversität übersetzt werden kann. In diesem Studienbrief wird der Begriff 
Diversity verwendet und mit Blick auf Personal betrachtet. Im Schwerpunkt geht 
es dabei um die Gesamtheit der Arbeitnehmenden in Organisationen. Nach recht-
licher Definition sind Arbeitnehmende, wer aufgrund eines Arbeitsvertrags für 
die Organisation arbeitet. Als Bezeichnungen für Arbeitnehmende werden auch 
die Begriffe Personal, Belegschaft, Beschäftigte oder Mitarbeitende verwendet 
(vgl. Bartscher 2018). Die Gruppe der Arbeitnehmenden kann unterschiedlich 
gegliedert werden, z. B. nach Funktionsbereichen, in denen die Personen arbeiten 
(z. B. Verwaltungsmitarbeitende oder Produktionsmitarbeitende), Hierarchiestu-
fen (z. B. oberes Management oder mittleres Management), Berufsgruppen (z. B. 
Ärzt:innen und Pflegepersonal) oder auch Standorte der Organisation (z. B. VW-
Mitarbeitende in Wolfsburg oder VW-Mitarbeitende in Nordamerika). Neben den 
Arbeitnehmenden einer Organisation ist mit Blick auf zukünftigen Personalbedarf 
auch die Vielfalt auf den Arbeitsmärkten wichtig. Auch Arbeitsmärkte können 
unterteilt werden, z. B. nach Regionen (Arbeitsmarkt in Berlin oder in München, 
deutsch oder europäisch), nach Berufen (z. B. Ärzt:innen, Pflegekräfte, Verwal-
tungspersonal), nach Statusgruppen (z. B. oberes Management, Trainees) oder 
auch nach spezifischen Vertragsmerkmalen (z. B. befristet, unbefristet, Minijob).
Der Begriff Diversity als Thema der Management- und Organisationsforschung 
umfasst in der Regel die vielfältig zusammengesetzten Belegschaften und ent-
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sprechend die vielfältigen Arbeitsmärkte (Definition Diversity nach Lindau 
(2010, S. 7)).
Diversity kann sich auf unterschiedliche Merkmale beziehen, wie z. B. Ge-
schlecht, Ethnizität, Religion, Alter, Behinderung, beruflicher Hintergrund, Her-
kunftsfamilie bzw. Bildungshintergrund (vgl. Lindau 2010, S. 7). Die Liste dieser 
Merkmale ist nicht abgeschlossen und welche Merkmale in den Blick von Praxis 
und Forschung kommen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die im Kapitel 
zu Diversity Management diskutiert werden.
Der Begriff Diversity wird nicht einheitlich verwendet (ausführlich dazu Krell 
2008, S. 64  ff.). Krell zeigt auf, dass das Verständnis dieses Begriffs den Umgang 
mit Diversity stark beeinflussen kann. Dies kann an zwei Begriffsdefinitionen 
gut aufgezeigt werden: Vielfalt als Unterschiede und Vielfalt als Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten.
Vielfalt kann als Unterschiede verstanden werden. Es werden sowohl die indi-
viduellen Unterschiede aller Menschen, aber auch die Unterschiede zwischen 
sozialen Gruppen fokussiert. Dabei werden bestimmte Probleme, Verhaltens-
weisen, Bedürfnisse und Werten bestimmten Gruppen zugeschrieben.
Beispielsweise kann der Gruppe der Frauen das Thema Kinderbetreuung ex-
klusiv zugeschrieben werden, dann ist es »den Frauen« wichtig, ihre Arbeits-
zeiten mit den Kindergartenöffnungszeiten abstimmen zu können. Diese stereo-
type Betrachtung ignoriert, dass dies kein spezifisches Bedürfnis von Frauen, 
sondern von Eltern bzw. betreuenden Menschen ist, und es ignoriert, dass nicht 
für alle Frauen Kindergartenzeiten relevant sind. Menschen definieren sich selbst 
nicht einfach über ein Merkmal und gehören damit zu einer sozialen Gruppe. 
Stellen Sie sich z. B. junge homosexuelle Väter mit Migrationshintergrund vor, 
die sich der hinduistischen Religion zugehörig fühlen, deren Herkunftsfamilie 
aus der gehobenen Mittelschicht kommen und deren politische Überzeugung 
durch Marxismus geprägt ist.
Die Zuordnung zu einer Gruppe ignoriert die Vielfalt von Merkmalen, die je-
der Mensch gleichzeitig, aufeinanderfolgend oder überlappend auf sich vereint, 
diese Merkmale können sich beeinflussen, zusammenwirken oder auch wider-
sprechen. Je nach Lebenssituation und Lebensphasen können unterschiedliche 
Merkmale für die eigene Identität wichtig sein, häufig auch eine Kombination aus 
Merkmalen, die sich ja auch gegenseitig beeinflussen. Der Begriff Intersektiona-
lität umfasst diese Interdependenz von Merkmalen, und gerade die gegenseitige 
Beeinflussung von v. a. Geschlecht, Klasse und Ethnizität wird in der Forschung 
zunehmend diskutiert (vgl. ausführlicher dazu Hess u. a. 2011). Wenn Vielfalt als 
Unterschiede definiert wird, kann die Folge sein, dass bestimmte Programme nur 
an einzelne Gruppen adressiert werden (flexible Arbeitszeitmodelle für Frauen, 
Karriereworkshop für Menschen unter 30 Jahre, Computerkurse für Mitarbei-
tende über 55 Jahre usw.). Der Fokus geht auf die Unterschiede zwischen soziale 
Gruppen, Mehrfachdiskriminierungen werden nicht oder nur schwer erkannt.
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Vielfalt kann auch als Unterschiede und Gemeinsamkeiten betrachtet werden. 
Hier wird berücksichtigt, dass Menschen nicht nur einer Gruppe zugehörig sind, 
sondern dass das Individuum nicht nur ein Merkmal als identitätsstiftend erlebt 
und sich selber darüber definiert, sondern dass Menschen unterschiedlichen 
Gruppen zugehören und damit stereotype Zuschreibungen (z. B. »alle Mütter 
wollen in Teilzeit arbeiten«, »alle Männer wollen Karriere machen«) besser ver-
mieden werden können (vgl. Krell 2008, S. 64  ff.). Die Folge kann sein, dass Pro-
gramme eher auf bestimmte Bedürfnisse zugeschnitten werden (Computerkurse 
für alle, deren Computerkenntnisse für den Arbeitsplatz oder weiteren Aufstieg 
nicht ausreichend sind, flexible Arbeitsmodelle für alle Interessierten, soweit es 
geht zu ermöglichen usw.).
Neben der Frage, wie Diversity in der Organisation verstanden wird, ist es auch 
zentral zu überlegen, welche Diversitymerkmale betrachtet werden und wie diese 
Diversitymerkmale in Organisationen wirken können.
Die Liste der Diversitymerkmale ist unbegrenzt lang, und entsprechend wurde 
auch eine große Zahl von Systematiken entwickelt, die durchaus kritisch dis-
kutiert werden können.

Abbildung 1   
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Eine Systematik, die häufig verwendet wird, ist das Modell eines Eisbergs. Dabei 
werden die Merkmale danach sortiert, ob sie (mehr oder weniger) sichtbar sind 
(wie z. B. Alter, Geschlecht, Sprachen) oder eher weniger sichtbar bzw. unsicht-
bar (wie z. B. Familienstand, Beruf, Bildung, Werte). Schwierig an diesem Modell 
ist, dass die Einordnung bei vielen Merkmalen nicht eindeutig ist, z. B. kann der 
Familienstand anhand eines Eheringes nach außen gezeigt werden, Glaube kann 
gezeigt werden, indem ein Kreuz an einer Kette getragen wird, ein Kreuz täto-
wiert ist oder auch ein Kopftuch getragen wird. Körperliche Fähigkeiten kann ein 
Mensch deutlich zeigen oder auch verstecken, Geschlecht kann eindeutig sein, 
muss es aber auch nicht. Die fehlende Eindeutigkeit kann bei diesem Modell zu 
sehr unterschiedlichen Einordnungen von einzelnen Merkmalen führen.
Gardenswartz und Rowe haben das differenziertere Modell der »Four Layers of 
Diversity« entwickelt. Ihr Ziel war es, die Realität jedes Individuums in einer Or-
ganisation abbilden zu können. Dieses Modell wird gerade in der Organisations- 
und Managementforschung häufig verwendet, da viele Merkmale einbezogen 
werden, die im Kontext mit Arbeit relevant sind.

Abbildung 2
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Im Zentrum steht das Individuum mit seiner Persönlichkeit, die durch alle an-
deren Dimensionen geprägt ist.
Die internen Dimensionen sahen Gardenswartz und Rowe als angeboren und 
unveränderlich an, wie Alter oder Geschlecht. In neueren Darstellungen wird 
diese Dimension als schwer veränderlich bezeichnet. Die Ausprägungen von 
diesen Merkmalen wie Geschlecht oder sexueller Orientierung werden nicht 
mehr einfach als binär gesehen (männlich oder weiblich, heterosexuell oder 
homosexuell), sondern als deutlich facettenreicher und auch veränderbar. Der 
Begriff »race« wird im amerikanischen Sprachraum genutzt, in deutschsprachi-
gen Darstellungen wird häufig die Merkmalsbezeichnung »race« mit Ethnizität, 
Hautfarbe und/oder Nationalität ersetzt, da der Begriff »Rasse« durch den Na-
tionalsozialismus nachhaltig negativ geprägt wurde (vgl. Jungblut 2015).
Die externe Dimension bezieht sich auf die soziale Identität und das Umfeld. 
Diese stufen Gardenswartz und Rowe als leichter veränderbar ein. Dazu gehören 
u. a. Familienstand, Einkommen, äußere Erscheinung, persönliche Gewohnhei-
ten und Verhalten oder auch Berufserfahrungen.
Die organisationale Dimension bezieht dann den organisationalen Rahmen ein, 
wie z. B. das Geschäftsfeld, die Abteilung, die Gewerkschaftszugehörigkeit oder 
den Standort.
Die Komplexität von Wirkungen und Wechselwirkungen der Diversitymerk-
male führt dazu, dass in Praxis und Forschung nicht alle Merkmale gleichzeitig 
einbezogen werden. Welche Merkmale in den Blick genommen werden, hängt 
von verschiedenen Faktoren ab (vgl. Krell 2008, S. 64  ff.). In einzelnen Nationen 
werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, je nachdem, welche Themen 
mehr in der öffentlichen Diskussion zu finden sind. Zum Beispiel werden in 
den USA häufig die »Big 8« (Race, Gender, Ethnicity/Nationality, Organizatio-
nal Role/Function, Age, Sexual Orientation, Mental/Physical Ability, Religion) 
thematisiert. In Deutschland hingegen wird der Fokus häufig auf die Merkmale 
Geschlecht (meist mit Blick auf Frauen), Kultur (oft mit Schwerpunkt auf Na-
tionalität bzw. Migrationshintergrund), Alter und familiäre Situation (häufig 
work-family-balance, oft in Verbindung mit Frauen) gelegt. Dazu kommt, dass 
in Deutschland das Merkmal der Herkunft aus Ost- bzw. Westdeutschland dis-
kutiert wird. Aktuelle Themen wie Flüchtlinge und deren Integration in den 
Arbeitsmarkt werden in ganz Europa seit mehreren Jahren intensiv diskutiert 
(ausführlich dazu Fratzscher 2015).
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1.2 Wirkungen von Diversity

Menschen sind individuell und damit immer auch verschieden. Aber so einfach 
ist es nicht, beim Thema Diversity auf Individualität zu fokussieren. Menschen 
sind soziale Wesen und bilden Gruppen bzw. Gemeinschaften. Während die 
einen zu »meiner« Gruppe gehören, werden andere ausgeschlossen, in manchen 
Gruppen fühle ich mich wohl, in anderen unsicher oder ausgeschlossen, Grup-
pen fühlen sich überlegen oder werden untergeordnet, in einzelnen Gruppen 
harmonieren die Mitglieder, in anderen konkurrieren sie, manche Gruppen be-
fähigen einzelne Mitglieder, andere limitieren Möglichkeiten, und in manchen 
Gruppen sind innovative und kreative Lösungen möglich, in anderen muss alles 
bleiben, wie es war.
Vielfältige Mechanismen von Inklusion und Exklusion, Ermöglichung und Be-
grenzung, wohl fühlen und unsicher fühlen wirken in Gruppen und entspre-
chend in Organisationen und auch Gesellschaften. Diversity hat damit keine ein-
fache Wirkungsrichtung, Vielfalt kann positive wie negative Wirkungen haben. 
Im Folgenden werden einzelne wichtige Mechanismen vorgestellt, die zu den 
Grundüberlegungen gehören, um mit Diversity in Organisationen (im Sinne von 
Diversity Management) umzugehen.

1.2.1 Stereotype und Vorurteile

Auf Menschen wirken vielfältige Reize und Informationen ein. Um mit diesen 
Reiz- und Informationsmengen umgehen zu können, systematisieren wir diese 
Reize und bilden Gruppen. Wir ordnen neue Reize und Informationen diesen 
Gruppen zu und haben so die Komplexität der Umwelt reduziert. Menschen, 
die uns begegnen, ordnen wir Gruppen zu, denen wir bestimmte Merkmale 
und Eigenschaften zuschreiben. Menschen sortieren wir nach diesen Gruppen. 
Manche Gruppen haben wir erlernt (so benehmen sich Frauen, so Männer, 
das mögen Frauen, das Männer usw.), manche haben wir im Laufe unseres Er-
wachsenenlebens gelernt, manche aus eigenen Erfahrungen selbst gebildet. Wir 
ordnen neue Personen zu, sie gehören zu Männern oder Frauen, Junge oder Alte, 
Deutsche oder Nicht-Deutsche. Diese Gruppenbildung führt häufig zu einem 
starren Muster, wir schreiben Menschen, die wir auf den ersten Blick zu einer 
Gruppe in unserem Kopf zuordnen, bestimmte Eigenschaften oder Verhaltens-
weisen zu. Stereotype Zuschreibungen sind z. B., dass Männer karriereorientiert 
sind und Frauen eher teamorientiert führen. Männer sind rational, haben eine 
geringe Sozialkompetenz und wollen dominieren, Frauen sind intuitiv, team-
orientiert und vermeiden Konflikte (diese Beispiele sind entnommen aus einer 
aus Studien zusammengestellten Stereotypenlisten, die für Beurteilungsprozesse 
relevant sind: Huesmann 2008, S. 117  ff.).
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Stereotypen können Menschen helfen, in komplexen Umwelten Orientierung 
zu finden, denn Stereotypen vereinfachen die Wahrnehmung. Aber wir urteilen 
über Menschen, bevor wir sie kennen und schreiben Ihnen Eigenschaften und 
Verhalten zu, die in keiner Weise der Person entsprechen müssen. Bei der Be-
trachtung von Stereotypen ist auch wichtig zu sehen, dass eine einzelne Person 
Stereotypen entwickelt (»Männer können nicht zuhören«) oder Stereotypen 
als sozial geteilte Überzeugungen übernommen wurden (»Flüchtlinge wollen 
nicht arbeiten«, »muslimische Männer können keine weibliche Führungskraft 
akzeptieren«). Gerade diese kulturellen Stereotypen können als Raster im Kopf 
so wirken, dass nur die passenden Verhaltensweisen oder Eigenschaften wahr-
genommen werden und dann wieder als Bestätigung der Bilder in unserem Kopf 
dienen können.
Der Begriff Vorurteile wird dann verwendet, wenn diese stereotypen Zuschrei-
bungen emotional belegt sind, häufig ist hier die Konzentration auf negative 
Bewertungen gelegt. Beispiel für ein Stereotyp ist: »Frauen sind emotional«, als 
Beispiel für ein Vorurteil: »Frauen sind Heulsusen«. Hier wird die negative Be-
wertung deutlich.
Stereotypen können auf verschiedene Weise kategorisiert werden (vgl. ausführ-
licher dazu Thiele 2016). Beispielsweise gibt es zu Nationen- und Geschlechters-
tereotypen viele Studien, während Religions- und Altersstereotypen weniger 
Beachtung finden. Thiele sieht diesen Unterschied vor allem durch soziale und 
politische Kontexte begründet.
Stereotypen und Vorurteile sind gerade für die Betrachtung von Diversity in 
Organisationen wichtig. Menschen haben Bilder im Kopf, was sie von anderen 
erwarten, wie sie andere beurteilen, auch schon bevor sie diese Menschen ken-
nen lernen. Das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin hat eine 
Studie durchgeführt, um Ursachen von Arbeitsmarktdiskriminierungen heraus-
zufinden (vgl. Koopmans u. a. 2018). Dazu wurden fiktive Bewerbungen auf reale 
Stellenausschreibungen gesendet, die sich hinsichtlich verschiedener Merkmale 
(z. B. Herkunftsländer, Phänotyp [schwarz, weiß oder asiatisch] und Religion) 
unterschieden. Betrachtet wurde die Zahl der positiven Rückmeldungen bzw. 
Einladungen. Zu diesem Zeitpunkt sind in den Organisationen nur die Bewer-
bungsunterlagen bekannt. Es zeigte sich, dass Menschen mit Migrationshinter-
grund signifikant weniger positive Rückmeldungen erhielten, daraus kann die 
Folgerung gezogen werden, dass in Deutschland Menschen mit Migrations-
hintergrund beim Zugang zu Organisationen diskriminiert werden. Den größ-
ten negativen Einfluss hatten der schwarze Phänotyp und die muslimische Re-
ligionszugehörigkeit. Selbst bessere Noten oder gute Referenzen konnten diesen 
negativen Einfluss nicht verringern. Bei den Herkunftsländern zeigte sich eine 
klare Hierarchie: Menschen aus west- und südeuropäischen Ländern wurden 
weniger diskriminiert als Bewerber:innen aus afrikanischen und/oder musli-
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misch geprägten Ländern. Stereotype und Vorurteile wirken nicht gleich auf alle 
Gruppen. Welche Gruppe dominiert bzw. mehr Vorteile hat und welche Gruppe 
diskriminiert wird bzw. Nachteile hat, wird über Stereotypen festgeschrieben 
und oft auch vorangetrieben.
Die sozialen Verhältnisse, die dominante und dominierte Gruppen unterschei-
det, sind ein wichtiger Ansatzpunkt für den Umgang mit Diversity im Arbeits-
leben. Entsprechend werden auch der Begriffe Majorität (im Sinne von Mehrheit, 
Mehrzahl, dominante Gruppe) und Minorität (im Sinne von Minderheit, Min-
derzahl, dominierte Gruppe) verwendet (vgl. Krell u. a. 2018, S. 7  ff.). Die rein 
zahlenmäßig überlegende Gruppe ist dabei nicht automatisch die dominante 
Gruppe. Zur Klärung dieser Begriffe und Illustration hat Vedder dazu zentrale 
Formen der sozialen Diskriminierung bzw. Unterdrückung von Minderheiten in 
einer Tabelle zusammengestellt (vgl. Vedder 2006, S. 12).

Tabelle 1: Formen der sozialen Diskriminierung in Organisationen

Diversity  
Merkmal

Dominante 
Gruppe

Dominierte 
Gruppe

Form der  
Diskriminierung

Geschlecht Männer Frauen, Trans- bzw. 
Intersexuelle

Sexismus

Hautfarbe/ 
Nationalität/ 
Ethnizität

Weiße Inländer Andere Ethnien, 
Hautfarben, 
 Nationalitäten

Rassismus, 
 Nationalismus, 
Xenophobie

Alter Erwachsene mitt-
leren Alters

Junge und ältere 
Erwachsene

Altersdiskriminierung

Religion In Deutschland 
Christen

Andere Religionen Religiöse Diskriminie-
rung, Antisemitismus

Behinderung Menschen ohne 
Einschränkungen

Menschen mit Ein-
schränkungen

Diskriminierung  
von Behinderten 
Menschen

Quelle: Vedder (2006, S. 12)

Viele von Ihnen werden beim Lesen einen deutlichen inneren Widerstand ge-
gen diese Schubladen erleben. Genau dieses Schubladendenken wird kritisiert, 
wenn das Verständnis von Vielfalt als Unterschiede nicht akzeptiert wird. Das 
Begriffsverständnis von Vielfalt als Unterschiede und Gemeinsamkeiten eröffnet 
ein deutlich breiteres und individuelles Verständnis. Gleichzeitig kann der Blick 
auf Unterschiede sehr viel klarer den Blick von individueller Vielfalt auf gesell-
schaftliche (oder auch kulturelle, soziale) Missstände lenken. So bedarf z. B. die 
Analyse des gender pay gaps die Unterscheidung des Einkommens von Männern 
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im Vergleich zu Frauen, also genau diese Schubladen. Dieses Paradox bei der 
Diskussion von Diversity (es müssen Schubladen gebildet werden, um Schub-
ladenbildung zu vermeiden) ist ein schwieriges Thema (mit Blick auf Gender 
ausführlicher in Krell u. a. 2018, S. 36  ff.).

1.2.2 Die Token Theory

Rosabeth Moss Kanter hat die Token Theory (im deutschen wird auch der Begriff 
Tokenismus verwendet) entwickelt, um die Beziehung zwischen Menschen und 
der Organisation besser beschreiben zu können. Ihr war es wichtig, strukturelle 
Einflüsse zu identifizieren, um das Verhalten von Menschen, so rational oder 
irrational es erscheinen mag, erklären zu können und davon ausgehend Ver-
änderungen gezielt zu initiieren. Sie bezeichnet die Angehörigen einer Minder-
heitengruppen als Token und sie analysiert in ihrer Fallstudie, wie in männlich 
dominierten Bereichen auf weibliche Token reagiert wird (vgl. Kanter 1977). Sie 
hat anhand von Mailumfragen, Interviews mit männlichen und weiblichen Mit-
arbeitenden, Inhaltsanalysen von Leistungsbeurteilungen, Gruppendiskussionen 
und Beobachtungen folgende strukturelle Einflussfaktoren auf das Verhalten von 
Menschen in Organisationen identifiziert (vgl. Kanter 1977, S. 246  ff.):
1. Möglichkeitsstrukturen
2. Machtstrukturen
3. Anzahl der Angehörigen einer Minderheitengruppe, soziale Struktur
Die Möglichkeitsstrukturen umfassen die Karrierewege und -möglichkeiten, die 
einer Person offenstehen. Das Individuum vergleicht sich mit anderen, um seine 
eigenen Möglichkeiten in einer Organisation abzuschätzen. Menschen, die ihre 
Möglichkeiten als gering einschätzen, können Motivation verlieren, ihre Ein-
satzbereitschaft verringern, eine Distanz zur Karriere bzw. zu aufsteigenden Per-
sonen aufbauen und sich vor allem an der ihnen vertrauten Gruppe orientierten. 
Menschen, die ihre Möglichkeiten als hoch einschätzen, können leichter Ehrgeiz 
entwickeln, sich mit der Organisation identifizieren und sich Netzwerke auf-
bauen.
Die Machtstrukturen umfassen die Möglichkeit, auf das Verhalten und Denken 
von einzelnen Personen und Gruppen so einzuwirken, dass diese sich den eige-
nen Ansichten und Wünschen unterordnen. Dazu gehören informelle Netzwerke 
in der Organisation genauso wie formale Anweisungsbefugnisse.
Die soziale Struktur bezieht sich auf die Zusammensetzung der Mitarbeitenden, 
Minderheit zu sein, führt zum anders sein. Je nachdem, wie viele Frauen, Männer, 
Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung usw. in der 
Organisation bzw. auf der Hierarchiestufe vertreten sind, ändert sich die eigene 
Wahrnehmung in der Organisation (je weniger repräsentiert »meine« Gruppe 
ist, desto auffälliger bin ich, isolierter bin ich, werde ich beobachtet, werden mei-
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ne Leistungen als stellvertretend für die gesamte Gruppe interpretiert, werden 
Stereotypen aktiviert, bin ich vorstellbar in einer höheren Karrierestufe usw.).
Kanter fand heraus, dass Token mehr beobachtet werden und die Sichtbarkeit 
sehr hoch ist. Diese ständige Aufmerksamkeit kann als sehr stressig empfunden 
werden. Den Token wurde eine Stellvertretungsfunktion zugeschrieben, die 
ihrem individuellen Verhalten allgemeine Gültigkeit gab (»so sind Frauen als 
Führungskraft«). Gleichzeitig beobachtete sie, dass die Möglichkeitsstrukturen 
für Minderheiten in der Regel eingeschränkt sind, da sie auf Positionen mit 
geringem Aufstiegspotential zu finden waren. Entsprechend der kleineren Netz-
werke und der geringen Möglichkeiten sind die Machtressourcen kleiner (vgl. 
Kanter 1977, S. 250  ff.).
Auch wenn die Token Theorie durchaus kritisch diskutiert wird (vgl. z. B. Izraeli 
1983), so hat sie den Blick auf die Strukturen in Organisationen gelenkt, die zur 
Folge hatten, dass auch strukturelle Veränderungen von und in Organisationen 
als Reaktionsmöglichkeit auf Diskriminierungen diskutiert werden. Es steht 
nicht das Individuum mit seinen Fähigkeiten und Schwierigkeiten im Vorder-
grund. Es geht nicht darum, ob die Fähigkeiten einer Person aus der Minderhei-
tengruppe passend sind oder ob die einzelnen Vertreter aus der Mehrheitsgruppe 
»schuld« sind an Karriereproblemen o. ä. Es geht um strukturelle Einflussfak-
toren, die beeinflussbar sind.

1.2.3 Positive Wirkungen von Diversity

Wie in 1.2.1 diskutiert, können Stereotypen und Vorurteile zu Spannungen in 
vielfältigen Gruppen bzw. Belegschaften führen. In 1.2.2 wurde anhand der To-
ken Theory aufgezeigt, wie bei vielfältigen Belegschaften strukturelle Einflüsse 
zu Machtgefälle und unterschiedlichen Karrierechancen führen können. Diesen 
negativen bzw. problematischen Wirkungen stehen aber auch positive Wirkun-
gen entgegen.
Florida (2005) zeigt auf, dass gerade die Diversity, die in einzelnen Städten zu-
nehmend zu finden ist, dazu führt, dass kreative, talentierte Menschen davon 
angezogen werden. Bei der Übertragung dieser »creative class theory« (Florida 
2005) auf Organisationen folgt daraus, dass kreative und talentierte Menschen 
sich von Organisationen mit hoher, sichtbarer Diversity angezogen fühlen.
Eine weitere positive Wirkung wird bei der Teamarbeit gesehen. Die Idee ist, 
dass heterogene Gruppen vielfältigere Lösungsansätze entwickeln können, ver-
schiedene Perspektiven in die Teamarbeit eingebracht werden können und so 
kreativer und innovativer zusammenarbeiten. Homogene Teams hätten dann im 
Gegensatz dazu weniger Innovationskraft, da die dominante Meinung deutlich 
normativer wirken kann. Diese Wirkungen werden sehr kritisch diskutiert, da 



Grundlagen des Diversity Managements

257

diese Annahmen nicht einfach auf unterschiedliche Arbeitskontexte übertragen 
werden können (vgl. Vedder 2005, S. 38  f.).
Allerdings ist es heute keine offene Entscheidung des Managements, ob es Di-
versity möchte. Die meisten Gesellschaften werden diverser, auch aufgrund der 
zunehmenden Globalisierung und Internationalisierung. Die Mobilität von 
Menschen nimmt aus unterschiedlichsten Gründen zu, sei es aufgrund von 
Kriegen, Armut und Not, sei es aufgrund von internationalen Organisationen, 
Familien, Karrieren und Lebenswegen. Diversität ist heute Realität, die sich auch 
auf den Arbeitsmärkten zeigt. Dazu kommen gesellschaftliche Veränderungen. 
Das Rollenverständnis von vielen Frauen und Männern hat sich verändert, z. B. 
entspricht der Anteil von Frauen an der Erwerbsbevölkerung in Deutschland in-
zwischen weitgehend dem Anteil der Männer, Menschen mit Migrationshinter-
grund erwerben zunehmend die Hochschulreife und studieren, die längere Le-
benserwartung führt dazu, dass ältere Menschen länger arbeiten, und Menschen 
mit Behinderung erwarten Zugangsmöglichkeiten zum ersten Arbeitsmarkt und 
Inklusion.
Arbeitsmärkte, Bewerber:innen und Belegschaften werden vielfältiger. Wie an 
den Kapiteln zu Stereotypen, Vorurteilen und der Token Theory gesehen wer-
den kann, kann Vielfalt zu Spannungen und Problemen führen. Gleichzeitig 
kann Diversity viele positive Wirkungen in Organisationen entfalten. Diversity 
Management wird (zurzeit) als das Managementkonzept gesehen, mit Vielfalt 
so umzugehen, dass vor allem die positiven Wirkungen sich in Organisationen 
entfalten können und negative Wirkungen so weit möglich verhindert.

1.3 Der Umgang mit Diversity im Arbeitsleben: 
Diversity Management

Diversity Management (oft abgekürzt als DiM) kann als Umgang mit personeller 
Vielfalt in Organisationen bezeichnet werden. Der Begriff Management weist 
darauf hin, dass es eine Managementaufgabe bzw. Führungsaufgabe ist (vgl. 
Vedder 2006, S. 12). Das Konzept ist nicht abgeschlossen und nicht einheitlich. 
Um ein breites Verständnis für dieses Konzept zu entwickeln wird im Folgenden 
aufgezeigt, wie sich dieses Konzept entwickelt hat, wie es sich in Deutschland 
verbreitet und wie Diversity Management gestaltet werden kann. Ziel ist es, mit 
diesem breiten Verständnis unterschiedlichste Formen des Diversity Manage-
ments in Organisationen besser fassen zu können. Dies bietet sich auch an, da in 
Organisationen unterschiedliche Formen und Inhalte von Mitbestimmung ge-
lebt werden, sodass die Zusammenführung der Themen Diversity Management 
und Mitbestimmung nur auf einer sehr breiten Basis möglich ist.
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1.3.1 Die Entwicklung des Diversity Managements

Vedder hat die Entwicklung des Diversity Managements näher betrachtet. Er 
beschreibt, dass der Begriff Diversity Management seit den 1990er-Jahren auf-
taucht, Klassiker der Literatur aus dieser Zeit sind die Publikationen von Cox 
und Blake (1991: Managing cultural diversity), Cox (1993: Cultural Diversity 
in Organizations), Gardenswartz und Rowe (1993: Managing Diversity), Loden 
und Rosener (1991: Workforce America: Managing employee diversity as a vital 
resource) und Thomas (1992: Beyond race and gender). Wie an den Publikations-
jahren deutlich zu sehen ist, haben eine ganze Reihe von Autor:innen ungefähr 
zur gleichen Zeit begonnen, den Begriff des Diversity Managements zu verwen-
den, das Konzept kann daher auch nicht einer Person bzw. Gruppe zugeschrie-
ben werden. Die historischen Wurzeln des Diversity Managements sehen viele in 
der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Im Zeitraum von 1950–1970 haben 
viele Minderheitengruppen mit zunehmender Sichtbarkeit begonnen, gegen Dis-
kriminierung in der Gesellschaft zu kämpfen. In den USA wurde 1964 auch der 
Title VII of the Civil Rights Act verabschiedet, der als erste gesetzliche Grundlage 
zur Förderung von Chancengleichheit gilt. Damit erlebten Organisationen so-
wohl den Druck der sozialen Bewegung, die sich gegen Diskriminierung wehrte 
als auch den Druck durch gesetzliche Vorgaben, die Diskriminierung verhindern 
wollten und Chancengleichheit fördern sollten. Als weiterer wichtiger Treiber 
zur Entwicklung des Diversity Management wird 1987 die Veröffentlichung des 
Houston Report Workforce 2000 gezählt. Zentrale Aussage dieses Reports war, 
dass Organisationen mit Rekrutierungsproblemen zu rechnen haben werden, 
da sich die Zusammensetzung der Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt deutlich 
verändern wird. Der Anteil der weißen Männer an den Erwerbstätigen, die klas-
sische dominante Gruppe in den USA, aus der vor allem auch Führungskräfte 
und Management rekrutiert wurden, wird kleiner. Zunehmend wird der Arbeits-
markt vielfältiger sein, und Organisationen, die erfolgreich sein wollen, müssen 
in diesen Gruppen auch rekrutieren (vgl. Vedder 2006, S. 3  ff.).
Diese Situation mit Druck durch die sozialen Bewegungen, neuen rechtlichen 
Rahmenbedingungen und sich verändernden wirtschaftlichen Anforderungen 
hat die Entstehung von Diversity Management als strategisches Konzept ermög-
licht und befördert. Diese drei unterschiedlichen Treiber bei der Entstehung des 
Konzepts Diversity Management führen auch zu den unterschiedlichen Begrün-
dungs- und Argumentationslinien für die Implementierung von Diversity Ma-
nagement. Daher werden im Folgenden diese drei Treiber näher betrachtet.
Als ein Treiber wird Diversity Management von sozialen Bewegungen (oder auch 
Bürgerbewegungen), Gesellschaft und Bürgern gefordert, um Chancengleichheit 
und Gleichstellung in der Arbeitswelt voranzutreiben bzw. durchzusetzen. Ge-
rade die Arbeitswelt gilt als zentraler Ansatzpunkt, um das gesellschaftliche Zu-
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sammenleben fairer zu gestalten. Dies umfasst den Zugang zu Arbeit, Einkom-
men, aber auch die Möglichkeiten, Verantwortung übernehmen und interessante 
Aufgaben bearbeiten zu können, sind zentral. Diversity Management kann auch 
in Verbindung mit dem Konzept des Corporate Social Responsibility gesehen 
werden (ausführlicher dazu Hansen 2018). Die Verbindung zwischen den beiden 
Konzepten kann sehr unterschiedlich konzipiert werden und damit auch zu sehr 
unterschiedlichen Konsequenzen führen. CSR kann als Teil des DiM gesehen 
werden, DiM als Teil des CSR, beide als unverbundene Konzepte nebeneinander-
stehen oder als sich ergänzende Konzepte gesehen werden.

Abbildung 3    

Vedder vergleicht beide Konzepte und kommt zu dem Schluss, dass es zwischen 
den beiden Konzepten viele Gemeinsamkeiten gibt (z. B. die gesellschaftlichen 
Veränderungen, die Legitimationswirkungen der Konzepte und Instrumente zur 
Partizipation und Gestaltung guter Arbeit) aber auch Konkurrenzen (z. B. um 
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Ressourceneinsatz von Zeit und Geld). Die Zielsetzungen dieser beiden Kon-
zepte sind auf den gleichen Ebenen zu verorten und können dort auch Synergie-
wirkungen entfalten. Dies ist vor allem dadurch möglich, dass beide Konzepte 
langfristig, strategisch und mit Blick auf die Integration von Innen- und Außen-
wirkung implementiert werden können. Wie gut die Zusammenwirkung dieser 
Konzepte dann gelingt, ist stark von den handelnden Personen abhängig (aus-
führlicher dazu Vedder/Krause 2018). Schiederig bezeichnet CSR und andere 
Verhaltenskodizes als Soft Law-Strategie gegen Diskriminierung (vgl. Schiederig 
2013).
Ein anderer Treiber sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. In Deutschland 
haben sowohl Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat das Initiativrecht, 
ein neues Gesetz zur Abstimmung zu bringen. Sowohl die Regierungsparteien 
bzw. -vertreter als auch die Oppositionsmitglieder haben ein Vorschlagsrecht, 
wenn mindestens 5 Prozent aller Abgeordneten des Bundestags diesen Vorschlag 
unterstützen (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2009). Regierungen, 
Parteien und einzelne Abgeordnete können so auf gesellschaftliche Entwick-
lungen, Bürgerbewegungen, gesellschaftlichen Wertewandel und internationale 
Verbindungen und Dynamiken reagieren. Im Zusammenwirken mit den For-
derungen der Bürgerbewegungen sind in vielen Ländern Gesetze zum Schutz 
vor Diskriminierung, zur Förderung von Gleichstellung und Chancengleichheit 
entstanden, die von Organisationen entsprechend eingehalten werden müssen. 
Die rechtlichen Regelungen in Europa und Deutschland sind Gegenstand des 
zweiten Kapitels.
Der dritte zentrale Treiber sind die wirtschaftlichen Anforderungen und Ver-
änderungen, auf die Diversity Management eine Antwort geben soll. Diese wirt-
schaftliche Argumentation findet sich in vielen Publikationen unter unterschied-
lichen Überschriften. Krell (2008, S. 68  ff.) listet acht ökonomische Vorteile auf, 
Vedder (2006, S. 13  ff.) spricht von den sechs ökonomischen Argumenten und 
bei Krell u. a. (2018, S. 41  ff.) werden elf Argumente als Wettbewerbsvorteile be-
zeichnet. Inhaltlich entsprechen sich diese Listen weitgehend, diese Aufzählung 
ist angelehnt an Vedder (2006, S. 14  f.):
1. Kosten: Die Ausgrenzung bzw. Diskriminierung von Minderheitengruppen 

kann zu Motivationsverlust bis hin zur Kündigung führen. Der Zwang zur 
Anpassung fordert Energie, die von der Arbeitsleistung abgezogen wird. Di-
versity Management hilft, diese Kosten zu reduzieren.

2. Marketing: Die Bedürfnisse von diversen Kunden können besser von diver-
sen Mitarbeitenden adressiert werden. Diversity Management hilft, Vielfalt 
in der Belegschaft zu fördern, sichtbar zu machen und für die Kundenwahr-
nehmung und -ansprache zu nutzen.

3. Personalmarketing: Auf den Arbeitsmärkten werden vielfältige Bewerber:in-
nen angesprochen, Diversity Management kann die Attraktivität der Organi-



Grundlagen des Diversity Managements

261

sation als Arbeitgeber fördern. Dies kann zu Wettbewerbsvorteilen im Kampf 
um Talente führen, und Diversity Management kann zur Bindung von Mit-
arbeitenden einen positiven Beitrag leisten.

4. Flexibilität: Monokulturen neigen zur Starrheit und zur Betriebsblindheit. 
Flexible Reaktionen auf sich ändernde Umweltsituationen und Umgang mit 
Unsicherheit sind leichter in multikulturellen Kulturen. Diversity Manage-
ment fördert die Akzeptanz alternativer Sichtweisen und erhöht die Bereit-
schaft mit Veränderungen umzugehen.

5. Kreativität: In multikulturellen Organisationen ist der Konformitätsdruck 
geringer, neue Ideen können leichter eingebracht werden. Diversity Manage-
ment soll es ermöglichen, dass die Vielfalt der Mitarbeitenden auch zu einer 
Vielfalt von Ideen führt.

6. Problemlösung: Homogene Gruppen lösen in der Regel Probleme schneller, 
gemischte Teams können aber kreativer und damit auch innovativer sein. 
Wissens- und Erfahrungsbasis sind breiter, und Diversity Management soll 
das Potential von Vielfalt zur Entfaltung bringen, die darin auch enthaltenen 
Spannungen und Unsicherheiten produktiv nutzbar machen.

Diese ökonomischen Argumente werden gerade in profitmaximierenden Un-
ternehmen verwendet, um den Ressourceneinsatz für Diversity Management 
anhand von Kosten-Nutzen-Aufstellungen zu legitimieren. Problematisch sind 
dabei zwei Aspekte. Zum einen sind einige der oben gelisteten Vorteile nicht 
empirisch gesichert bzw. sind die Wirkrichtungen nicht so eindeutig festschreib-
bar. Zum anderen sind diese Wirkungen nicht oder kaum messbar, und das 
oft so nachdrücklich geforderte Diversity Management-Controlling hat genau 
dieses Problem: Viele Ausgaben können dem Diversity Management eindeutig 
zugeschrieben werden, der Nutzen kann aber nicht einfach numerisch bzw. fi-
nanziell erfasst werden.
Weiterhin ist der Zusammenhang zwischen Diversity und Unternehmenserfolg 
nicht eindeutig. Van Laak und Weinert haben Studien ausgewertet, die diesen 
Zusammenhang empirisch untersucht haben, und diese Metaanalyse hat gezeigt, 
dass zwar in einigen Studien ein positiver Zusammenhang gefunden wurde, ein-
zelne Studien aber auch einen negativen Zusammenhang gesehen haben und 
gleichzeitig in einigen Studien davon gesprochen wird, dass ein eindeutiger Zu-
sammenhang nicht nachgewiesen werden konnte. Aus Sicht der Autoren müsste 
in die empirische Betrachtung daher ein deutlich komplexeres Modell eingezo-
gen werden, das mehr abbilden kann als einfache Ursache-Wirkungs-Zusam-
menhänge. Aber es ist daher mit dem Stand der heutigen Forschung wichtig, die 
Implementierung von Diversity Management auf einer breiteren Argumentation 
als nur dem einfachen finanziellen Nutzen aufzusetzen (im Überblick dazu van 
Laak/Weinert 2016, S. 287  ff.).
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Zusammenfassend wird die Argumentation für Diversity Management von 
drei wichtigen Säulen getragen: die Argumentation zur sozialen Verantwortung 
von Organisationen in Gesellschaften in Verbindung mit dem Wertewandel in 
Gesellschaften, die Argumentation zur gesicherten Einhaltung von nationalen, 
europäischen und auch internationalen rechtlichen Rahmenbedingungen und 
die ökonomische Argumentation der strategischen Wettbewerbsvorteile bzw. der 
effizienten Anpassung an vielfältig werdende Märkte, von Arbeitsmärkten bis zu 
Absatzmärkten.

1.3.2 Verbreitung des Diversity Managements in Deutschland

2006 haben Süß und Kleiner 160 deutsche börsennotierte Unternehmen befragt, 
ob ihr Unternehmen Diversity Management betreibt (vgl. Süß/Kleiner 2006). 
39,4% der Unternehmen gab an, dass sie Diversity Management grundsätzlich 
implementiert haben. Allerdings kannten zu dieser Zeit auch über 40% der Be-
fragten das Konzept noch gar nicht. Süß und Kleiner stellten fest, dass Diversity 
Management in größeren Unternehmen mehr implementiert ist als in kleineren 
(in dieser Studie waren alle kleinere Unternehmen, wenn sie weniger als 17 500 
Mitarbeitende hatten). Im Vergleich der Unternehmensherkunft zeigte sich, dass 
Unternehmen mit den Ursprüngen in den USA zu 70% Diversity Management 
implementiert hatten, bei Unternehmen aus Deutschland nur 26%. Dieser Zu-
sammenhang kann über den Country-of-origin-Effect erklärt werden, dieser Be-
griff aus dem internationalen Marketing beschreibt die Wirkung des Herkunfts-
landes auf die Nachfrager, vgl. Burmann 2018).
Beham hat 2012 Führungskräfte in deutschen Unternehmen befragt, welche Re-
levanz Diversity Management in ihrem Unternehmen hat. Die befragten Unter-
nehmen waren sehr unterschiedlich groß, kamen aus verschiedenen Branchen 
und wurden zum Teil zufällig, zum Teil über ihre Diversity Managementaktivi-
täten ausgewählt. Geantwortet haben ca. 450 Führungskräfte. Sie fand heraus, 
dass in vielen Unternehmen eine Verankerung des Diversity Managements in die 
Unternehmenskultur stattgefunden hat, und ca. 2/3 der Führungskräfte sahen 
bereits eine diversity-sensible Personalpolitik im Einsatz (Beham 2016, S. 479  ff.). 
Die für Diversity Management eingesetzten Ressourcen wurden dabei von ca. 
1/3 der Führungskräfte als ausreichend und von 1/3 der Führungskräfte als nicht 
ausreichend angesehen (1/3 schwankte zwischen ausreichend und nicht ausrei-
chend). Zuständig für die Umsetzung waren vor allem die Personalabteilung und 
die Führungskräfte (vgl. Beham 2016, S. 471  ff.). Defizite wurden bei der Quan-
tifizierung von Kosten und Nutzen und bei überprüfbaren Zielvereinbarungen 
für Führungskräfte gesehen. In den Unternehmen wurden vor allem die Merk-
male Geschlecht, Alter und kultureller/ethnischer Hintergrund adressiert. Die 
intensivste Umsetzung wurde in kleinen und großen Unternehmen festgestellt, 
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mittelständige Unternehmen (100–1000 Beschäftigte) hinkten diesen hinterher 
(vgl. Beham 2016, S. 474).
2011 hat Köppel die Verbreitung des Diversity Management in den DAX 30 
erfasst, indem sowohl die interne Umsetzung über Diversity Manager:innen 
befragt wurde (22 von 30 hatten Diversity Management umgesetzt), als auch der 
externe Auftritt anhand der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt (25 von 30 
sind Unterzeichner). Somit setzen mehr als 2/3 der DAX 30-Unternehmen in 
Deutschland Diversity Management um.
Vedder hat die Entwicklung von Diversity Management in verschiedenen Län-
dern analysiert und zusammenfassend wichtige nationale Einflussfaktoren auf 
die Verbreitung identifiziert.

Abbildung 4

Vedder hat 2009 vor allem den demographischen Wandel als Argument für Di-
versity Management in Deutschland identifiziert. In den letzten 10 Jahren hat 
sich die Arbeitslosenquote in Deutschland deutlich verringert (nach dem sta-
tistischen Bundesamt 2019 von 7,1% in 2009 auf 3,2% in 2018), die Vielfalt auf 
Arbeitsmärkten ist wahrnehmbarer und der gesellschaftliche Einfluss (z. B. zur 
Integration von Flüchtlingen und damit verbundenen Fördermitteln) ist erkenn-
bar.
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Eine andere Möglichkeit, die Verbreitung von Diversity Management in Deutsch-
land erfassen zu können, ist es, die Organisationen zu betrachten, die die Charta 
der Vielfalt unterzeichnet haben. Die Charta der Vielfalt ist eine Arbeitgeberini-
tiative, deren Ziel es ist, »Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von 
Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland voranzubringen« (Charta der Vielfalt 
[o.J. a]). Der Verein (Charta der Vielfalt e. V.) steht unter der Schirmherrschaft 
von Angela Merkel. Nach Auskunft der Charta haben bisher (2019) über 3000 
Unternehmen und Institutionen mit insgesamt 13 Millionen Beschäftigten un-
terzeichnet.
Zusammenfassend zeigt sich, dass Diversity Management in vielen Organisa-
tionen eingesetzt wird und die Verbreitung sich in Deutschland seit den 2000er 
Jahren stetig erhöht hat. Das Konzept wird in Unternehmen aller Größen ein-
gesetzt, wobei die Intensität der Nutzung und der Einsatz der Ressourcen sehr 
unterschiedlich sind.
Diversity Management ist ein Konzept, das nicht nur in Unternehmen und Or-
ganisationen implementiert wird. Es zeigt sich auch eine Diffusion in andere 
Bereiche, z. B. Kommunalpolitik, Städte und Hochschulen (ausführlicher dazu: 
Jent u. a. 2010).

1.3.3 Gestaltung des Diversity Managements

Diversity Management ist kein eindeutig definiertes Konzept. Das zeichnet ei-
nerseits dieses Konzept aus, da es sehr flexibel ist und individuell an jede Orga-
nisation angepasst werden kann. Es erschwert aber auch die Analyse und Ab-
grenzung zu anderen Konzepten, sodass eine gewisse Beliebigkeit das Konzept 
unscharf bis hin zu nebulös wirken lässt.
Als grundlegendes Ziel des Diversity Managements wird häufig auf die Idee der 
multikulturellen Organisation nach Cox (1993, S. 229ff.) verwiesen. Krell (2008, 
S. 67) hat die Merkmale der multikulturellen Organisation wie folgt zusammen-
gefasst bzw. übersetzt:
• Eine Kultur, die Vielfalt wertschätzt, respektiert und fördert
• Pluralismus im Prozess des Zusammenkommens und gemeinsamen Weiter-

entwickelns von Kulturen
• Strukturelle Integration aller Mitarbeitenden (d. h. alle sozialen Gruppen sind 

auf allen Hierarchie- und Funktionsebenen vertreten bzw. es wird ihnen er-
möglicht)

• Integration aller Mitarbeitenden in informelle Netzwerke (die Netzwerke sind 
dann nicht über soziale Gruppen getrennt, sondern nach ihrer Funktion, alle 
können an informelle Informationen kommen, alle sind auch informell ein-
gebunden)
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• Vorurteilsfreie- und diskriminierungsfreie personalpolitische Kriterien, Ver-
fahren und Praktiken

• Konflikte sind entlang von Sachthemen aber nicht entlang von sozialen Grup-
pen geführt.

Dieses Leitbild der multikulturellen Organisation ist ein Idealbild, das so nicht 
erreicht werden kann, die Grundidee soll aber handlungsleitend wirken. Es wird 
zwar auch als idealistisch und unpolitisch kritisiert oder als unerreichbares Har-
moniemodell bezeichnet (vgl. ausführlicher dazu Krell 2008, S. 67  ff.). Es kann 
aber so eine Diskussionsgrundlage zur Umsetzung von Diversity Management 
bieten.
Thomas und Ely (1996) haben als Analyseraster für Führungskräfte drei Ver-
ständnisansätze von Diversity Management definiert, die es ermöglichen sollen, 
dass Organisationen ihr eigenes Verständnis von Diversity und Diversity Ma-
nagement entwickeln und ihre Maßnahmen aus dieser Perspektive überprüfen 
können. Schulz hat diese Verständnisansätze auf 5 Perspektiven ausgeweitet, die 
im Folgenden näher erläutert werden (vgl. ausführlicher Schulz 2009, S. 66  ff.)
1. Diversitätsresistenter Homogenitätsansatz: Diversität wird als Gefahr gesehen, 

und der Fokus liegt auf dem homogenen Ideal als Majorität im Unterneh-
men. Das Ziel ist die Verteidigung des homogenen Status Quo. Unterschiede 
werden geleugnet und im eigenen Unternehmen nicht als relevant gesehen. 
Die Homogenität wird weitgehend aufrechterhalten und nur in Not- bzw. 
Zwangssituationen (z. B. keine passenden Bewerbenden) eingeschränkt. 
Rechtlichen Anforderungen wird formal entsprochen, ohne aktiv zu agieren.

2. Sozio-moralischer Fairness- & Diskriminierungsansatz: Dieser Ansatz ist mo-
ralisch bzw. ethisch orientiert, Diversität wird als Problem gesehen, mit dem 
umgegangen werden muss. Der Fokus liegt auf der benachteiligten Minorität 
im Unternehmen. Ziel ist es, zu einer Gleichbehandlung von Majorität und 
Minorität zu kommen.

3. Ökonomisch-marktorientierter Marktzutritts- & Legitimitätsansatz: Die Grund-
orientierung ist hier ökonomisch bzw. ergebnisorientiert. Diversität wird als 
Wettbewerbsvorteil gesehen. Der Fokus liegt auf dem Unternehmen im Markt 
und Wettbewerb. Ziel ist der Zugang zu neuen Kunden und Märkten.

4. Ressourcenorientierter Lern- & Effektivitätsansatz: Die Grundidee ist die 
Orientierung an Ressourcen, dabei wird Diversität als Ressource gesehen. 
Der Fokus liegt auf den personellen Ressourcen im Unternehmen. Ziel ist, 
organisationales Wissen und Lernen zu unterstützen, um Personalressourcen 
strategisch zu nutzen.

5. Strategischer Verantwortungs- & Sensibilitätsansatz: Dieser Ansatz ist strate-
gisch gesellschaftsorientiert. Diversität wird als strategischer Umweltfaktor 
gesehen, das Unternehmen wird als Teil der Gesellschaft gesehen, das Ziel ist 
die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung.
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Diese Verständnisansätze spannen den Bogen auf, wie vielfältig Diversity Ma-
nagement in Unternehmen gesehen werden kann. Dabei sind diese Ansätze 
keine trennscharfen Ansätze und sollen es auch nicht sein. In der Regel werden 
Unternehmen Anteile aus verschiedenen dieser Ansätze zusammenstellen, um 
so auf verschiedene Anforderungen gleichzeitig antworten zu können. Zur Ana-
lyse des Diversity Managementkonzepts können diese Verständnisansätze hilf-
reich sein.
Zur Implementierung von Diversity Management schlägt Cox (2001, S. 19  ff.) ein 
Change-Modell bzw. -Kreislauf in 5 Schritten vor. Für ihn ist als erster Schritt 
zentral, dass die Implementierung von Diversity Management beim Manage-
ment bzw. den Führungskräften anfängt. Diese Idee des top-down Konzepts 
wird von vielen Expertinnen und Experten geteilt (dazu kritisch vergleiche Ka-
pitel 1.4 in diesem Studienbrief). Zentral sind die Vision, das Engagement, die 
persönliche Identifikation, die Kommunikation und die strategische Integration, 
die von den Führungskräften ausgehend gestaltet werden müssen. Für die Ge-
samtimplementierung wird dann die Beteiligung der Beschäftigten als wichtig 
erachtet (vgl. Gitzi/Köllen 2006, S.  25  ff.). Der zweite Schritt ist die genauere 
Analyse und die Messung der Ist-Situation in der Organisation. Diese Analyse 
und die Messungen sollen auch als Messgrundlage für den Zielerreichungsgrad 
dienen. Im dritten Schritt geht es um Personalentwicklung. Themen sind, wie 
Veränderungen erfolgreich gemanagt werden können, Sensibilisierung in allen 
diversity-relevanten Bereichen, organisationsspezifische Expertise zu Diversity 
Management entwickeln und alle bestehenden Trainings unter diesem Gesichts-
punkt zu modifizieren. Im vierten Schritt werden alle Managementsysteme (im 
Sinne von Prozessen, Regeln, Verfahren, Maßnahmen) entsprechend angepasst. 
Beispielsweise die Auswahl von Nachwuchs im Führungskräftebereich, Routinen 
der Personalauswahl, Karriereplanungen und Entgeltsysteme (Entgeltgleichheit, 
Engagement für Diversity Management als Bestandteil von Bonussystemen 
usw.). Der fünfte Schritt dient dem Soll-Ist-Vergleich und darauf aufbauenden 
Informationsmanagementsystemen. Auf dieser Basis können dann für die Ent-
wicklung neuer Schritte oder auch der Unterstützung von kontinuierlichen Ver-
besserungsprozessen die Informationen bereitgestellt werden, die für den nächs-
ten ersten Schritt wichtig sind. Dann sollen es wieder Führungskräfte sein, die 
diesen Kreislauf wieder anstoßen und so das Diversity Management strategisch 
integrieren (vgl. Cox 2001, S. 19  ff. und Krell 2008, S. 75  ff.).
Die Handlungsfelder des Diversity Management sind zahlreich, und es gibt keine 
einheitliche Systematik. Becker (2015) adressiert 6 Handlungsfelder, die aus sei-
ner Sicht zurzeit in Deutschland wichtig sind bzw. häufig adressiert werden:
1. Alter und Lebensphasen: In enger Verbindung dazu adressiert Becker Lebens-

stile, Lebensformen und Lebenslagen. In diesem Handlungsfeld wird auch 
das Thema Entgrenzung von Lebensbereichen diskutiert.
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2. Behinderung und Gesundheit: Hier finden sich die Themen Krankheit und 
Behinderung, behindert werden und behindert sein, Integration und Inklu-
sion

3. Geschlecht und Familie: Geschlechterbeziehungen, Gleichstellung, Frauenför-
derung, Männerförderung, Work-Family-Balance und Work-Life-Balance, 
familiengerechte Arbeitsbedingungen und Unternehmenskultur.

4. Migration und Integration: Einstieg in die Organisation und Karriereoptionen
5. Religiöse und weltanschauliche Vielfalt: Schutz und Freiheit von Religionen.
6. Sexuelle Orientierung: Strukturelle und sexuelle Diskriminierung, homo-

sexuelle Mitarbeitende, sexuelle Belästigung, sexuelle Gewalt und sexueller 
Missbrauch.

Diversity-Kompetenz wird als Grundlage für alle Handlungsfelder als notwendig 
und wichtig eingeschätzt. Diversity-Kompetenz umfasst vier Bereiche: Wissen 
(z. B. über Stereotypen und Vorurteile), Können im Sinne von Methoden (z. B. 
zur kritischen Selbstreflektion von Diversity Aspekten in der eigenen Arbeit), 
Wollen (z. B. Reflektion der eigenen Werte und Einstellungen) und Dürfen (z. B. 
Bewertung der Rahmenbedingungen und der einzelnen Situation, Umgang mit 
Widerständen) (vgl. Krings/Kaufmann 2016).
Es gibt, wie gesagt, eine Vielzahl von Maßnahmen im Handlungsfeld des Diver-
sity Managements. Dazu kommt, dass jede Organisation andere Prioritäten setzt 
und die Maßnahmen individuell an die Bedarfe der Organisation anpasst. So 
kann es keinen Katalog der passenden Maßnahmen geben. Um aber die Maßnah-
men bzw. Diversity Strategien von Organisationen vergleichen zu können, haben 
Gitzi und Köllen 2006 eine Kategorisierung der Maßnahmen entwickelt:
• »work-life-balance Maßnahmen,
• Netzwerkmaßnahmen,
• individuelle Stärkung spezieller Diversity-Faktorträger:innen
• betriebliche Richtlinien bzw. Bestimmungen,
• bewusstseinsbildende Maßnahmen,
• Wiedereingliederungserleichterung nach Auszeiten,
• Sponsoring/Zielgruppenmarketing« (Gitzi/Köllen 2006, S. 32).
Diversity Management muss anhand einer gründlichen Ist-Analyse aus jeder in-
dividuellen Organisationssituation selbst entwickelt werden. Somit kann es auch 
keine eindeutige Systematik von Maßnahmen geben. Dazu kommt, dass auch 
bei gleichen bzw. ähnlichen Maßnahmen es sehr unterschiedlich ist, ob diese 
Maßnahmen dann auch zum Diversity Management gezählt wird. Diversity Ma-
nagement ist kein trennscharfes Konzept, so gibt es vielfache Überlappungen mit 
Konzepten wie Employer Branding (z. B. im Bereich des Personalmarketings, der 
Außendarstellung und der internen Kommunikation), dem CSR (vgl. ausführ-
licher dazu Kapitel 1.3) oder auch dem Qualitätsmanagement (z. B. bei Personal-
auswahlverfahren). Dazu kommt auch die Geschichte der Organisation (z. B. 
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gibt oder gab es eine zuständige Stelle für Frauenförderung, gibt oder gab es 
eine Stelle für Gesundheitsförderung). Diese individuelle Entwicklung muss sich 
allerdings auch an den rechtlichen Handlungsrahmen des Standortes anpassen. 
Im internationalen Vergleich ist z. B. ein zentrales Element in Deutschland die 
unternehmerische und vor allem die betriebliche Mitbestimmung in Organisa-
tionen (vgl. Krell 2005, S. 140).
Auch wenn es keine eindeutige und abschließende Systematik der Maßnahmen 
des Diversity Managements gibt, können anhand der folgenden drei Klassifizie-
rungen verschiedene Maßnahmen zusammengefasst werden. Die Analyse von 
Maßnahmen anhand dieser Klassifizierung erleichtert es, das individuelle Ver-
ständnis der einzelnen Organisation von Diversity und/oder Diversity Manage-
ment besser erfassen zu können.
1. Merkmalsorientierte Förderpolitiken
 Maßnahmen, die in diese Klasse einsortiert werden können, richten ihren 

Fokus auf ein Merkmal, evtl. auch mehrere. Im Blick ist die Förderung von 
Mitgliedern der Gruppe mit diesem Merkmal. Beispielsweise Angebote für 
Frauen, die Führungspositionen anstreben, ältere Menschen, denen Com-
puterkenntnisse vermittelt werden sollen oder eine eigene Einführungsver-
anstaltung für Menschen, die einen Rollstuhl benötigen, um die rollstuhlge-
rechten Zugänge und Möglichkeiten kennenzulernen.

 Diese Maßnahmen haben alle eines gemeinsam: die bisherigen Regeln und 
Normen, die von der dominanten Gruppe gesetzt wurden (ob bewusst oder 
unbewusst, gewollt oder nicht gewollt), bleiben das Maß dessen, was alle an-
deren auch akzeptieren und/oder erreichen sollen. Die Regeln bleiben und 
alle anderen werden dahingehend gefördert, dass sie diese Regeln akzeptieren 
und auch übernehmen. Gleichzeitig werden Stereotypen verstärkt, da die An-
gebote stereotyp an eine Gruppe gerichtet werden und nicht an Personen, die 
diesen Bedarf haben. So wird unterstellt, dass z. B. Frauen spezifische Unter-
stützung brauchen, um Führungspositionen übernehmen zu können, ältere 
Mitarbeitende Probleme mit dem Computer haben und Barrierefreiheit nicht 
überall hergestellt werden muss und Menschen im Rollstuhl allein spezifische 
Zugänge kennen müssten.

2. Merkmalsorientierte Gleichberechtigungsmaßnahmen
 Auch hier liegt der Fokus auf spezifischen Merkmalen. Allerdings ist das Ziel 

die Gleichberechtigung verschiedener Gruppen in der Organisation. Darun-
ter fallen z. B. Quotenregelungen. Quotenregelungen werden dann verein-
bart, wenn eine soziale Gruppe nicht in dem erwarteten Umfang strukturell 
integriert ist. Beispielsweise sind in Deutschland 2017 23,6% der Bevölkerung 
Menschen mit Migrationshintergrund. Entsprechend kann vereinfacht (ohne 
Berücksichtigung von Region, Alter, Bildung usw.) auch erwartet werden, 
dass ca. 25% der Mitarbeitenden in Organisation Menschen mit Migrations-
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hintergrund sind, entsprechend auch Führungskräfte, TOP-Management, 
Betriebsräte usw. Wenn dieser Anteil weit verfehlt wird und auch mit unter-
schiedlichsten Maßnahmen nicht nachhaltig verändert werden kann, dann 
kann eine Quotenregelung den Zugang zur Organisation, zu bestimmten 
Positionen u. ä. so beeinflussen, dass strukturelle Integration auf allen Stufen 
erreicht werden kann. Ein Beispiel ist hier die Frauenquote von 30% in deut-
schen Aufsichtsräten, die über das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen und Männern an Führungspositionen (FüPoG 2015) erreicht 
werden soll (vgl. ausführlicher Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 2017). Als radikales Beispiel gilt die Maßnahme der Tech-
nischen Universität Eindhoven, für die nächsten Jahre alle Jobs ausschließlich 
an Frauen zu vergeben und nur im Notfall an Männer. Der Rektor begründet 
dies mit der seit Jahren stagnierenden Frauenanteil von 17% (ausführlicher 
dazu vgl. Quecke 2019). Die Adressierung von bestimmten sozialen Gruppen 
führt in Organisationen nicht selten zu Diskussionen über Gerechtigkeit und 
Fairness. Maßnahmen, die nur bestimmten Gruppen offenstehen bzw. nur 
bestimmte Gruppen adressieren, sind oft umstritten, auch wenn die Wirk-
samkeit dieser Maßnahmen durchaus groß sein kann. Beispiele hierfür sind 
Frauenquoten für das TOP-Management, Homeoffice für Menschen mit Fa-
milienaufgaben oder die Übernahme von Kinderbetreuungskosten für bio-
logische Eltern.

3. Inklusionsorientierte Personalpolitik
 Maßnahmen sind dann inklusiv, wenn jeder Mensch, unabhängig von sei-

nen individuellen Merkmalen, zugehörig ist, nicht diskriminiert wird und 
Vielfalt nicht nur toleriert wird, sondern selbstverständlich ist. Abgegrenzt 
wird Inklusion zum Begriff der Integration. Als Integration wird bezeichnet, 
wenn vorher benachteiligte oder ausgeschlossene Gruppen in das Ganze ein-
bezogen werden. Kritisch am Begriff der Integration wird gesehen, dass das 
Ganze durch die Regeln, Werte und Vorstellungen der dominanten Gruppe 
geprägt wird und alle anderen, die vorher ausgeschlossen waren, sich in die-
sem vordefinierten Ganzen einordnen. Inklusion hat auch entsprechend als 
Ziel die Einbeziehung aller in ein Ganzes, aber alle gemeinsam prägen dann 
das Ganze und gestalten es. Inklusion hat nicht die Gleichbehandlung der 
Individuen bzw. der Gruppen zum Ziel, sondern die Einzigartigkeit des Indi-
viduums soll in der Gruppe/im Ganzen erhalten werden. Auch wenn der Be-
griff der Inklusion durchaus auch kritisch diskutiert wird (vgl. ausführlicher 
dazu Keuchel 2016), so hilfreich ist der Begriff zur Klassifikation von Maß-
nahmen. Unter diesen Begriff können alle Maßnahmen gefasst werden, die 
sich an alle Beschäftigten in einer Organisation wenden, die von diesen selbst 
gewählt werden können und die insgesamt dazu dienen, dass Beschäftigte 
individuelle Gestaltungsspielräume haben, die eine gleichberechtigte Teil-
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habe an Organisationen ermöglichen. Darunter fallen z. B. flexible Arbeits-
zeitmodelle als Angebot an alle Beschäftigten, offene Modelle für Arbeitsort-
flexibilisierung wie z. B. Homeoffice, barrierefreie Gestaltung aller Zugänge, 
barrierefreie Intranetgestaltung oder auch transparente Aufstiegsmöglich-
keiten in der Organisation, definiert an Anforderungen und Kompetenzen 
(nicht wie immer noch oft üblich an Seniorität). Dazu gehört auch in vielen 
Organisationen die Umorientierung von Work-Family-Balance WFB (Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie) zu Work-Life-Balance WLB (Vereinbar-
keit von Beruf und Leben). Während mit Blick auf WFB Angebote vor allem 
für Eltern mit Kindern gemacht wurden, adressiert WLB keine spezifische 
Gruppe, sondern soll Menschen mit Betreuungsaufgaben (unabhängig von 
der sozialen Elternschaft), mit Ehrenamt, Hobby und individuellen Vorlieben 
Wahlmöglichkeiten einräumen.

1.4 Kritische Stimmen zum Diversity Management

Diversity Management ist ein Managementkonzept, das in den USA entstanden 
ist und in viele andere Länder übertragen wurde. Viele Forschungen in diesem 
Themenbereich sind auf die USA fokussiert (vgl. Özbilgin u. a. 2015, S. 18  ff.). Die 
Implementierung von Diversity Management hat eine beeindruckende Dynamik 
entwickelt, wahrscheinlich da Diversity Management sowohl aus sozialer Über-
zeugung als auch aus ökonomischer Perspektive implementiert und weiterent-
wickelt werden kann. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen zum Diversity 
Management, die für das Verständnis des Spannungsfelds von Diversity Manage-
ment in Organisationen wichtig ist.
In Deutschland wurde die Verbreitung des Diversity Managements durch in-
ternationale Organisationen mit einem Standort in Deutschland befördert. 
Kritisch betrachtet wird hierbei, dass die gesellschaftliche Situation in den USA 
und Deutschland nicht gleich ist und so das Konzept nicht einfach übertragbar 
ist. Auch wenn in allen Kulturen Minderheiten und Mehrheiten existieren, so 
sind Fragen der Dominanz und Macht nicht einfach übertragbar. Einfaches Bei-
spiel ist für Deutschland die einzigartige Situation der Westdeutschen und Ost-
deutschen nach dem Fall der Mauer. Zum Beispiel wurden in Ostdeutschland 
viele Führungspositionen mit Westdeutschen besetzt, gleichzeitig haben viele 
Ostdeutsche in Westdeutschland mit Stereotypen zu kämpfen. Beispielsweise 
hat 2010 eine gebürtige Ostdeutsche geklagt, da ihre Bewerbung mit dem Ver-
merk »(-) Ossi« abgelehnt wurde (vgl. dapd Nachrichtenagentur 2010). Die Ori-
entierung des Diversity Managements richtet sich aber häufig nur auf die auch 
in den USA zentralen sozialen Gruppen, die eigene gesellschaftliche Situation 
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kann dadurch vernachlässigt werden. Beispielsweise wird die Diskriminierung 
von Sinti und Roma in Europa nur sehr selten über das Diversity Management 
adressiert, obwohl es in vielen europäischen Ländern ein Problem ist (ausführ-
licher zum Antiziganismus: End 2013).
Problematisch wird auch der Begriff Diversity gesehen, der häufig (wie in diesem 
Studienbrief) mit Vielfalt übersetzt wird. Der Begriff ist nicht einheitlich de-
finiert. Oft stehen die sogenannten Kerndimensionen (meist Geschlecht, Alter, 
Ethnizität, Behinderung, Religion und sexuelle Orientierung) im Mittelpunkt. 
Je nach Situation werden einzelne andere bedarfsorientiert hinzugezogen (z. B. 
Bildungsstand, Familienhintergrund, Arbeitsstil, Sprache). Auch wenn der all-
gemeine Eindruck entsteht, dass alle über die gleiche Diversität sprechen, kön-
nen alle aber eine andere Vorstellung von Diversity haben (vgl. Vedder 2005, 
S. 36  f.).
Diversity Management hat in der Regel das Ziel, die Chancen von Vielfalt nutz-
bar machen zu wollen. Die Studien zu den Wirkungen von Homogenität und 
Heterogenität in Teams, Abteilungen und Organisationen sind aber nicht ein-
deutig in ihren Befunden. Homogenität kann auch zu Harmonie führen, zu 
weniger Ablenkung von den Arbeitsaufgaben durch Spannungen in oder zwi-
schen sozialen Gruppen. Vedder bezweifelt auch, ob die effizientere Arbeit in 
heterogenen Gruppen überhaupt erforschbar ist, da so viele Faktoren komplex 
zusammenwirken (vgl. Vedder 2005, S. 39). Bührmann diskutiert kritisch die 
Wirkungen des Diversity Managements. Beispielsweise werden die in Kapitel 1.1 
dargestellten Diversity-Merkmale häufig in natürlich gegeben und veränderbar 
eingeteilt. Damit wird ignoriert, dass diese Merkmale weder gegeben oder unver-
änderbar sind, sondern durch soziale Praktiken hervorgebracht werden. Beim 
Beispiel Geschlecht kann gut gesehen werden, dass die Reduzierung auf zwei Ge-
schlechter und deren »natürliche« Unterschiede zu Stereotypen und stereotypen 
Rollenvorstellungen führen, die etwas verstärkt, was dem Diversity Management 
eigentlich widerspricht (vgl. Bührmann 2016, S. 81  ff.).
Diversity Management wird gerne auch als Win-Win-Situation beschrieben, in 
der alle betrieblichen Akteure gewinnen. Eine kritische Studie hierzu hat Gruh-
lich (2017) erstellt, die in einer Fallstudie eine einseitige Ausrichtung auf das 
Management und Umsetzung durch Management festgestellt hat und kritisch 
anhand von Bourdieus Feld-Habitus-Theorie analysiert (ausführlicher dazu in 
Kapitel 2.2 Akteure des Diversity Managements).
Dazu kommt, dass es kein umfassendes wissenschaftliches Modell gibt, mit dem 
die Wirkungen von Maßnahmen des Diversity Managements erfasst werden 
können. Dies begründet sich durch die Vielfalt der Definitionen, Zielgruppen, 
Maßnahmen und adressierte und involvierte Funktionen in den Organisationen 
(z. B. Personal, Marketing, Produktion, Logistik). Da Diversity Management 
ganz individuell an die einzelne Organisation und deren Umwelt angepasst wer-
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den kann und muss, kann es kein Modell geben, das all diese Facetten abbilden 
kann (vgl. Vedder 2005, S. 41  f.). Dazu kommt, dass Diversity Management nicht 
nur die Antwort auf einen Treiber ist, es antwortet wie in Kapitel 1.3.1 ausgeführt 
wird, auf Legitimationsansprüche von sozialen Bewegungen und ethisch-mora-
lischen Ansprüche der Gesellschaft, die Einhaltung von rechtlichen Rahmenbe-
dingungen im nationalen und internationalen Wirtschaftsraum und sich ver-
ändernden wirtschaftlichen Bedingungen (z. B. Diversity auf dem Arbeitsmarkt, 
globalisierte Absatzmärkte, internationalem Sourcing von Rohstoffen oder Pro-
duktionsfirmen).
Merx hat das Thema Diversity aus der Perspektive von Gewerkschaften und Be-
triebsräten kritisch hinterfragt und diskutiert die folgenden vier Kritikpunkte an 
unternehmerischen Diversity Management-Konzepten. Dabei zählt er auch die 
Gegenargumente zu diesen Kritikpunkten auf (vgl. Merx 2011):
1. Diversity Management ist zu unpolitisch und lediglich profitorientiert.
 Als Gegenargumente werden gesehen, dass die Wurzeln des Konzepts in 

sozialen Bewegungen sind und es keinen grundsätzlichen Widerspruch zwi-
schen Chancengleichheit und wirtschaftlichem Erfolg gebe.

2. Zielgruppenspezifische Probleme und Gleichstellungsbedarfe werden durch 
die Vielzahl von Kriterien undeutlich und verwischt, zielgruppenübergrei-
fende Maßnahmen (z. B. flexible Arbeitszeit für alle) bedecken bestehende 
Probleme (z. B. Karriereknick von Frauen in Teilzeit in der Familienphase) 
und ignorieren Komplexität.

 Als Gegenargument wird genannt, dass zielgruppenspezifische Ansätze in 
Diversity Management integriert werden können und gleichzeitig Synergie-
effekt mitgenommen werden können (z. B. Aufwertung von Teilzeitarbeit, 
wenn diese von breiten Gruppen angenommen wird).

3. Diversity Management kann auch dazu führen, dass Stereotypen selbst 
produziert werden, dazu kommt, dass Machtverhältnisse häufig nicht mit 
reflektiert werden, sondern alle Diversity-Kriterien gleichgesetzt werden.

 Gegenargument ist hier, dass Diversity Management die gesamte Organisati-
onkultur hinterfragt, insbesondere die Normalitäts- und Dominanzkulturen.

4. Diversity Management sei auch nur eine Modeerscheinung, die wie viele an-
dere Managementkonzepte wieder vorbeigeht (vgl. ausführlicher zu Manage-
mentmoden Haehling von Lanzenauer/Huesmann 2004).

 Da Diversity Management zunehmend relevant ist und sich immer mehr ver-
breitet, kann von einem Ende der Lebenszeit dieses Konzepts bisher nicht 
gesprochen werden. Dazu kommt, dass die Einbindung in das strategische 
Grundgerüst von Organisationen das Auslaufen dieses Konzepts nachhaltig 
erschwert.
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1.5 Zusammenfassung, Aufgaben und Literaturtipps

Zusammenfassung
Diversity Management ist ein Managementkonzept, das seine Ursprünge in den 
USA hat und auf drei Säulen beruht. Erstens den Forderungen von sozialen 
Bewegungen an Institutionen und Organisationen, soziale Verantwortung zu 
übernehmen. Zweitens den nationalen und internationalen rechtlichen Rah-
menbedingungen, die Diskriminierung verbieten und Gleichberechtigung und 
Chancengleichheit in Organisationen verlangen. Drittens auf ökonomische Not-
wendigkeiten, die einerseits Diversity Management als adäquate Reaktion auf In-
ternationalisierung, Globalisierung und steigende Diversität auf Arbeitsmärkten 
und in Belegschaften sehen und gleichzeitig die wirtschaftlichen Möglichkeiten 
von Diversität in den Organisationen nutzbar machen will.
Diversity Management ist ein weit verbreitetes Managementkonzept, das heute 
in vielen Organisationen implementiert ist. Auch die Nutzung in Deutschland 
nimmt stetig zu. Es gibt keine einheitliche Definition, und auch die Handlungs-
felder unterscheiden sich in Organisationen. In der Regel wird Diversity Ma-
nagement als Top-Down Konzept angesehen, das vom Commitment des oberen 
Managements lebt. Es wird davon ausgegangen, dass jede Organisation ihr ei-
genes Verständnis von Diversity und Diversity Management entwickeln muss 
und entsprechend den individuellen Bedarfen die Handlungsfelder festlegt.
Zusammenfassend gibt es durchaus einige fundierte Kritik am Diversity Ma-
nagement, die Wissenschaft und Praxis dazu aufruft, Diversity Management 
grundlegend zu fundieren und in der Praxis gut durchdacht und reflektiert um-
zusetzen.

Aufgaben
1. Diskutieren Sie kritisch das Eisberg-Modell zu Diversity. In dieser Darstel-

lung nach Zündel sehen Sie, dass Merkmale nach ihrer Sichtbarkeit systema-
tisiert wurden. Überlegen Sie für jedes Merkmal, wie es dazu kommen kann, 
dass diese Zuschreibung (sichtbar/unsichtbar) kritisch oder gar falsch wird 
(z. B. Familienstand, wenn ein Ehering getragen wird).

2. In Kapitel 1.1 wurden für die Begriffsdefinition von Vielfalt zwei Varianten 
diskutiert, Vielfalt als Unterschiede und Vielfalt als Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten. Diskutieren Sie, welche der Begriffsdefinitionen mehr Stereo-
typen und Vorurteile auslösen können und begründen Sie ihre Einschätzung.

3. In Kapitel  1.3.3 werden fünf Verständnisansätze zur Einordnung des Di-
versity Managements vorgestellt (Schulz 2009). Ordnen Sie den Ansatz von 
Stangel-Meseke u. a. (2013) ein. Sie gehen davon aus, dass Diversity Manage-
ment eine Antwort auf die bestehenden und kommenden gesellschaftlichen 
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Megatrends sein kann (z. B. Individualisierung, Digitalisierung oder älter 
werdende Gesellschaft). Diversity Management ist ein Instrument, um den 
Herausforderungen dieser Megatrends effizient zu begegnen. Anhand von 
Diversity Scorecards sollte dann eine Balance zwischen Kosten und Nutzen 
von Vielfalt hergestellt werden (vgl. Stangel-Meseke u. a. 2013, S. 145  ff.). Dis-
kutieren sie diesen Ansatz, nehmen Sie dazu begründet Stellung.

4. In Tabelle 1 werden Formen der sozialen Diskriminierung aufgeführt. Ergän-
zen Sie diese Tabelle um die Merkmale sexuelle Orientierung, psychische Er-
krankung, Hierarchie in der Organisation und Bildungsstand. Diskutieren Sie 
als Beispiele einen technischen Produktionsbetrieb (z. B. Automobilhersteller) 
und eine soziale Einrichtung (z. B. Kindertagesstätte). Wie stellt sich die Frage 
von Mehrzahl/Minderzahl der dominanten bzw. dominierten Gruppe dar? 
Ändert sich entsprechend auch die Frage, wer wen dominiert? Überlegen Sie, 
welche Stereotypen den jeweiligen Gruppen zugeschrieben sein könnten.

5. Gruppenarbeit zur Diversity-Sensibilisierung:
 a)  Überlegen Sie für sich individuell, welche Diversity-Merkmale für Sie 

selbst wichtig sind, bzw. welche Merkmale die Gesellschaft Ihnen noch 
zuschreiben könnte. Orientieren Sie sich dabei bitte an den four-layers of 
Diversity. Machen Sie sich kurz Notizen.

 b)  Finden Sie sich in Gruppen von 3 bis 4 Personen: vergleichen Sie, welche 
Merkmale Sie alle 3 bzw. 4 verbindet, welche Sie unterscheidet. Wählen 
Sie aufgrund der Merkmale, die in ihrer Gruppe am häufigsten vorkom-
men, 1–2 Diversity-Maßnahmen aus, die aufgrund dieser Merkmale für 
Sie interessant sind.

 c)  Gehen Sie mit einer anderen Gruppe zusammen und vergleichen Sie, 
wie unterschiedlich bzw. gleich ihre Maßnahmen sind. Überlegen Sie 
kritisch, wie gut bzw. nicht gut die Perspektive des Diversity Manage-
ment ihre individuelle Situation beschreibt, wie fair bzw. unfair Sie die 
vorgeschlagenen Maßnahmen finden und ob diese Maßnahmen für je-
de/n einzelne/n von Ihnen ein Grund wäre, eine Organisation mit diesen 
Maßnahmen als Arbeitgeber zu wählen.

6. Nehmen Sie die 5 Verständnisansätze von Schulz und überlegen Sie, wie 
das Diversity Management je Verständnisansatz gestaltet sein könnte. Wie 
könnte der Leitsatz des Diversity Managements heißen? Welche Instrumente 
könnten mit welcher Begründung eingesetzt werden?

7. Die Charta der Vielfalt hat Ideenkarten zur Umsetzung von Diversity Manage-
ment zusammengestellt, die kreative Lösungen zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben vorstellen, die sogenannten Kaleidoscope (https://www.
charta-der-vielfalt.de/diversity-verstehen-leben/mediathek/publikationen/). 
Wählen Sie sich dort 5 Maßnahmen aus und analysieren Sie, wer mit dieser 
Maßnahme angesprochen wird, wer in der Organisation diese Maßnahme 

https://www.charta-der-vielfalt.de/diversity-verstehen-leben/mediathek/publikationen
https://www.charta-der-vielfalt.de/diversity-verstehen-leben/mediathek/publikationen
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ablehnen könnte und welche Gründe es geben könnte, dass Beschäftigte diese 
Maßnahme nicht nutzen wollen.

8. Wählen Sie eines der DAX 30-Unternehmen in Deutschland und lesen Sie 
den entsprechenden Geschäftsbericht (ggf. auch den separaten CSR-Bericht). 
Eine Übersicht der Unternehmen finden Sie auf dieser Internetseite (https://
boersengefluester.de/investor-relation-cockpit-dax/). Suchen Sie diversity-re-
levante Informationen. Gehen Sie auf die entsprechenden Internetseiten des 
Unternehmens und suchen Sie diversity-relevante Maßnahmen. Klassifizieren 
Sie die Informationen anhand der drei Klassen merkmalsorientierte Förder-
politiken, merkmalsorientierte Gleichberechtigungspolitiken und inklusions-
orientierte Personalpolitik. Fassen Sie ihre Ergebnisse zusammen und bewerten 
Sie die in den Berichten und auf der Internetseite präsentierten Maßnahmen

Literaturtipps
In dem Buch »Chancengleichheit durch Personalpolitik« von Gertraude Krell, 
Renate Ortlieb und Barbara Sieben (Krell et al. 2011) finden Sie zahlreiche Pra-
xisbeispiele zum Diversity Management in verschiedenen Organisationen und 
zu unterschiedlichen Themenbereichen. 

In dem Buch »Systematisches Diversity Management« von Manfred Becker 
(Becker 2015) werden einerseits viele wissenschaftliche Grundlagen vermittelt, 
und andererseits werden viele Handlungsfelder des Diversity Managements dar-
gestellt und auch kritisch diskutiert. In vielen Handlungsfeldern finden sich auch 
Praxisbeispiele.

Die »Charta der Vielfalt« ist eine der zentralen Initiativen zur Verbreitung von 
Diversity Management in Deutschland und international. Über eine Unterzeich-
nung dieser Charta können Organisationen ihr Engagement in diesem Bereich 
sichtbar machen. Auf der Webside Charta der Vielfalt: Für Diversity in der Ar-
beitswelt, online unter https://www.charta-der-vielfalt.de/ werden unterschied-
lichste Aktivitäten und Ideen vorgestellt.

Internetseiten:
Auf den Seiten der internationalen gesellschaft für diversity management e. V. 
(idm) finden eine Reihe von Diversity Ressourcen, eine Infothek und das regelmäßig 
erscheinende Magazin. https://www.idm-diversity.org/deu/index.html

Zu einzelnen Diversity Merkmalen finden Sie auch spezielle Seiten, die gute Infor-
mationen und Hinweise bieten, z. B.
Soziale Herkunft: https://www.arbeiterkind.de/
Geistige Behinderung: https://www.lebenshilfe.de/
Homosexualität: https://www.lsvd.de/
Transidentität und Intersexualität: https://www.dgti.org/

https://boersengefluester.de/investor-relation-cockpit-dax
https://boersengefluester.de/investor-relation-cockpit-dax
https://www.charta-der-vielfalt.de/
https://www.idm-diversity.org/deu/index.html
https://www.arbeiterkind.de/
https://www.lebenshilfe.de/
https://www.lsvd.de/
https://www.dgti.org/
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2 Rechtliche Rahmenbedingungen, 
Akteure und Einbindung des Diversity 
Management in Organisationen

Lernziele
In diesem Kapitel lernen Sie …
• die rechtlichen Rahmenbedingungen des Diversity Management kennen.
• Sie sehen die Akteure im Umfeld des Diversity Managements und sehen auch 

deren rechtliche Einbindung.
• Sie lernen die Breite und Vielfalt der Organisationseinbindung von Diversity 

Management kennen.

2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Diversity Management ist ein Konzept, das mit sehr unterschiedlichen recht-
lichen Rahmenbedingungen umgehen muss. Globale, supranationale und na-
tionale rechtliche Regelungen sind zu betrachten. In diesem Studienbrief wird 
zuerst kurz die allgemeine Erklärung der Menschenrechte angesprochen, dann 
werden europäische Regelungen knapp dargestellt und darauffolgend die deut-
schen Regelungen ausgeführt. Im Diversity Management bewegen sich sehr 
unterschiedliche Akteure, und einige davon sind explizit über eigene rechtliche 
Regelungen in diesen Themenbereichen aktiv. Diese Einbindungen, Anbindun-
gen und Verschränkungen sind gerade für die Frage von Mitbestimmung und 
Diversity Management interessant.

2.1.1 Internationales Recht: Die allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden die Vereinten Nationen (United Nations 
UN) gegründet. Ziele sind und waren, nach den Erfahrungen aus zwei Welt-
kriegen, den Weltfrieden zu sichern, über die Einhaltung des Völkerrechts zu 
wachen, die Menschenrechte zu schützen und die internationale Zusammen-
arbeit zu fördern (vgl. United Nations o. J.). Die allgemeine Erklärung der 
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Menschenrechte wurde 1948 von der UN-Generalversammlung verabschiedet, 
die zwar nicht unmittelbar bindend ist, aber von vielen Mitgliedsstaaten in na-
tionales Recht übertragen wurde. 1948 bestanden die Vereinten Nationen aus 
58 Staaten, in 2017 sind bereits 193 Staaten Mitglied (vgl. Bundeszentrale für 
politische Bildung 2017). Die meisten Staaten (bis auf die USA) sind dieser Er-
klärung beigetreten und haben diese ratifiziert. Weiterhin sind seit 1976 für alle 
Mitgliedstaaten bindend der Internationale Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte und der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte. Darin wird ein allgemeines Diskriminierungsverbot ausgesprochen, in 
Verbindung mit der Gleichheit vor dem Gesetz, Recht auf gerechte und güns-
tige Arbeitsbedingungen (u. a. gleiches Entgelt für Arbeit, sichere und gesunde 
Arbeitsbedingungen, Arbeitspausen, angemessene Begrenzung der Arbeitszeit), 
Schutz von Müttern und Kindern vor wirtschaftlicher und sozialer Ausbeutung 
und Recht auf Bildung und Teilhabe (vgl. Wagner 2016). Viele der hier genann-
ten Menschenrechte sind in europäische und deutsche Regelungen überführt 
worden.
Weitere völkerrechtliche Regelungen, die für das Diversity Management wichtig 
sind, finden sich in der UN-Frauenkonvention, der Konvention zur rassistischen 
Diskriminierung und dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung (vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2017, S. 10  ff.).

2.1.2 Supranationales Recht: Europäische Regelungen

Auch die europäischen Verträge (EUV Vertrag über die Europäische Union und 
AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) enthalten einige 
Rechtsnormen zum Schutz vor Diskriminierung und zur Förderung der Gleich-
stellung von Mann und Frau, der Gleichheit vor dem Gesetz und einem Verbot 
von Diskriminierungen u. a. aufgrund von Alter, sexueller Orientierung, sozialer 
Status und genetischer Merkmale (ausführlich dazu Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes 2017, S. 14  ff.).
Europäische Richtlinien gelten zwar nicht unmittelbar in den Mitgliedsstaaten, 
müssen aber in nationales Recht umgesetzt werden. Die deutsche Umsetzung 
von drei maßgeblichen europäischen Richtlinien stellt das AGG dar. Diese Richt-
linien sind: »Richtlinie gegen rassistische Diskriminierungen in Beschäftigung 
und Beruf, beruflicher Bildung und Beratung, sozialer Sicherheit, Bildung, bei 
Gütern und Dienstleistungen (2000/43/EG); (Rahmen-)Richtlinie zur Verwirk-
lichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf in Bezug auf Religion, 
Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Orientierung (2000/78/EG); 
Richtlinie zur Beseitigung von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im 
Bereich Beschäftigung und Beruf sowie in Bezug auf Güter und Dienstleistungen 
(54/2006/EG)« (Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2017, S. 15).
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Auf diese Richtlinien kann man sich nur berufen, wenn der Staat die Pflicht zur 
Umsetzung in nationales Recht nicht oder nicht ausreichend wahrnimmt. Ein 
deutsches Gericht kann die Rechtsfrage dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
vorlegen, wenn es Zweifel an der Vereinbarkeit von europäischem mit nationa-
lem Recht gibt.

2.1.3 Nationales Recht: Deutsche Regelungen zu Antidiskriminierung 
und Gleichberechtigung

Im deutschen Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 2 und 3 GG, werden der Schutz 
vor Diskriminierung und die Gleichstellung von Männern und Frauen gewähr-
leistet.
Weitere Regelungen finden sich im deutschen Bundesrecht. Wie in 2.1.2 aus-
geführt, finden sich grundlegende Regelungen im Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG), das 2006 in Kraft getreten ist. Es regelt neben zivilrechtlichen 
Bereichen vor allem Ansprüche und Rechtsfolgen von Diskriminierungen im 
Arbeitsleben. Im AGG werden als Diskriminierungsmerkmale Rassismus/eth-
nische Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter 
und sexuelle Identität genannt.
Dazu kommen spezielle Gesetze, die Diskriminierung verhindern sollen, so z. B. 
das Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG), das Bundesgremienbesetzungsgesetz 
(BGremBG) und das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 
(BBG). Außerdem gibt es noch weitere Gesetze, mit denen gegen Diskriminie-
rung vorgegangen werden kann, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nennt 
als Beispiele (2017, S. 20, eine systematische Übersicht finden Sie auf S. 32):
• § 185 Strafgesetzbuch (StGB) – zum Tatbestand der Beleidigung
• § 823 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – zum Schadensersatz wegen delikti-

scher Handlung
• § 33c Sozialgesetzbuch (SGB) I und § 19a SGB IV – explizite Diskriminie-

rungsverbote bei sozialgesetzlichen Leistungen.
In Deutschland wird nicht alles auf Bundesebene geregelt, den Ländern steht das 
Recht zu, landeseigene Gesetze zu erlassen, z. B. in den Bereichen Jugendhilfe, 
Bildung und Hochschulbildung (vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
2017, S. 20ff.).
Zusammenfassend können diese unterschiedlichen Rechtsquellen als Pyramide 
dargestellt werden, die die Über- bzw. Unterordnung der Rechtsquellen deutlich 
macht (vgl. Abbildung 5 auf S. 279).
Das Völkerrecht steht auf der höchsten Stufe, das Europarecht ist entsprechend 
untergeordnet. Entsprechend ist im nationalen Recht das Grundgesetz das weit-
reichendste, das Bundesrecht muss konform mit dem Grundgesetz sein, entspre-
chend muss das Landesrecht konform mit dem Bundesrecht sein.
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Abbildung 5 

Eine andere Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen findet sich bei 
Bruchhagen u. a. (2010). Hier wurden die Rahmenbedingungen so dargestellt, 
dass ein Vergleich zwischen verschiedenen Ländern erleichtert wird. Sie zeigen 
den Gesamtrahmen auf und konzentrieren sich dann vor allem auf die recht-
lichen Regelungen, die für spezielle soziale Gruppen getroffen sind, z. B. Jugend-
liche, schwerbehinderte Menschen usw.

2.2 Akteure im Diversity Management

Diversity Management wird in der Regel als Managementaufgabe gesehen (wie 
es im Wort bereits verankert ist), die von der Organisation bzw. ihren Beauftrag-
ten wahrgenommen wird. Diese Aufgaben können von verschiedenen Gruppen 
wahrgenommen werden z. B. das TOP-Management, mittlere Führungsebene, 
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Personalabteilung oder auch Diversity Manager:innen, die im Auftrag der Orga-
nisationsleitung das Konzept meist implementieren, verfolgen und kontinuierlich 
verbessern. Damit ist einer der zentralen Akteure die Organisationsleitung bzw. 
das Management. Vor allem bei Literatur aus den USA ist der Blick vollständig 
auf das Management gerichtet. Aber gerade im Feld des Diversity Managements 
ist dies nicht der einzige Akteur. Diese einseitige Perspektive kann vor allem für 
Deutschland nicht so beibehalten werden, da andere betriebliche Akteure zu-
mindest auch über gesetzliche Regelungen eingebunden bzw. angebunden sind. 
Zentrale Akteure im Feld des Diversity Management sind:
• Betriebsrat (gewählte Interessenvertretungen der Beschäftigten in der pri-

vaten Wirtschaft) bzw. Personalrat (gewählte Interessenvertretungen der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst) oder Mitarbeitervertretung (gewählte 
Interessenvertretungen der Beschäftigten in Einrichtungen von Religions-
gemeinschaften),

• die Jugend- und Auszubildendenvertretung (wenn bestimmte Voraussetzun-
gen vor allem zur Anzahl von jungen Menschen erfüllt sind) und

• die Schwerbehindertenvertretung (gewählte Interessenvertretung von schwer-
behinderten und ihnen gleichgestellten Beschäftigten),

• die Inklusionsvertretung des Arbeitgebers (vom Arbeitgeber bestellter Ver-
treter, der den Arbeitgeber verantwortlich vertreten kann),

• die Beschwerdestelle zu Diskriminierungen und
• andere formale (andere Beauftragte wie Frauenbeauftragte, Chancengleich-

heitsbeauftragte usw.) und informelle (z. B. Ansprechpersonen von Diversity 
Netzwerken, Vertrauenspersonen) Akteure.

Betriebsräte (bzw. Personalräte und Mitarbeitervertretungen)
Viele verschiedene Aktivitäten und Maßnahmen des Diversity Managements 
liegen in mitbestimmungspflichtigen Bereichen. Dennoch werden nicht immer 
Betriebs- bzw. Personalräte in die Entwicklung der Konzepte eingebunden. 
Es finden sich aber zahlreiche Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen, in denen 
Einzelthemen des Diversity Managements zwischen Organisationsleitung und 
den Mitbestimmungsorganen ausgehandelt wurden (vgl. Dälken 2012). Die An-
bindung bzw. partielle Einbindung wird damit deutlich, ein mitbestimmtes und 
partizipativ entwickeltes Diversity-Konzept findet sich bisher noch nicht in Ver-
öffentlichungen oder Selbstdarstellungen von Organisationen. Die Einbindung 
von Betriebs- und Personalräten wird ausführlicher in Kapitel 2.3 diskutiert.
In der Fallstudie von Gruhlich zeigt die Analyse, dass der Betriebsrat nicht als 
verantwortlicher Akteur im strategischen Diversity Management gesehen wird. 
Auffallend war auch, dass sowohl der Betriebsrat als auch die Personalabteilung 
unter dem Titel Diversity Management vor allem Frauen im Fokus hatten. Aber 
auch die »Frauenthemen« wie Antidiskriminierung und Gleichstellung wurden 
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nur am Rand wahrgenommen und dort vor allem als Zuständigkeit den Frauen 
im Betriebsrat zugeschrieben. Erst mit der Zunahme von Frauen in machtvol-
leren Positionen seien diese Themen mehr und mehr diskutiert worden (vgl. 
Gruhlich 2017, S. 167  ff.)

Jugend- und Auszubildendenvertretung
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) ist die gewählte Vertretung 
von Jugendlichen in einem Betrieb, in dem ein Betriebsrat oder in einer Behörde 
ein Personalrat besteht (im Betrieb vgl. § 60 BetrVG, in einer Behörde vgl. § 57 
BPersVG, es können nach Landesrecht Altersgrenzen anders bestimmt sein). Die 
Wahl der JAV ist möglich, sobald mindestens 5 Beschäftigte jünger als 18 Jahre 
sind oder in der Ausbildung sind und nicht älter als 25 Jahre sind. Die JAV ist 
nicht selbständig, sondern beantragt beim Betriebsrat/Personalrat Maßnahmen 
für die von ihnen vertretene Personengruppe.
Die Aufgabe der JAV ist es, die Gleichstellung von Jugendlichen bzw. jungen 
Erwachsenen in der Ausbildung durchzusetzen und die Integration von auslän-
dischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Betrieb zu fördern (vgl. § 70 
Absatz 1a und 4 BetrVG).

Schwerbehindertenvertretung und Inklusionsvertretung
Betriebs- und Personalräte sollen sowohl auf die Wahl einer Schwerbehinderten-
vertretung hinwirken (§ 176 SGB IX) als auch darauf achten, dass der Arbeit-
geber sich an grundlegende rechtliche Regelungen hält. Dies ist vor allem die 
Pflicht zur Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen (vgl. § 154 SGB IX, 
ab 20 Arbeitsplätzen müssen mindestens 5% schwerbehinderte Menschen be-
schäftigt werden). Arbeitgeber müssen mit der Bundesagentur für Arbeit und 
den Integrationsämtern zusammenarbeiten (vgl. § 163 SGV IX), und Arbeits-
plätze müssen auf ihre Eignung für schwerbehinderte Menschen geprüft werden 
(vgl. § 164 SGV IX).
Eine Schwerbehindertenvertretung wird nach § 177 Abs. 1 Satz 1 SGB IX in allen 
Betrieben und Dienststellen gewählt, in denen mindestens 5 schwerbehinderte 
Menschen beschäftigt werden. Der Arbeitgeber bestellt außerdem einen Inklu-
sionsbeauftragten, der ihn verantwortlich vertreten kann (vgl. § 181 SGB IX). 
Inklusionsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung und Betriebs- bzw. Per-
sonalräte treffen eine Inklusionsvereinbarung, die vor allem Regelungen zur 
Eingliederung schwerbehinderter Menschen, zur Planung, Arbeitsorganisation 
und Arbeitsplatzgestaltung enthält (vgl. § 166 SGB IX).

Die Beschwerdestelle nach dem AGG
Arbeitgeber müssen aufgrund des Beschwerderechts nach § 13 AGG eine Be-
schwerdestelle in Bezug auf Diskriminierungen für Beschäftigte einrichten. Wie 
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Arbeitgeber diese Beschwerdestelle ausgestalten und wie das Beschwerdever-
fahren gestaltet wird, bleibt dabei dem Arbeitgeber überlassen. Gruhlich (2017) 
weist in ihrer Fallstudie darauf hin, dass sich die Rahmung des AGG von der 
des Diversity Managements deutlich unterscheidet und daher auch kaum ver-
einbar sei. Im AGG ginge es um Bestrafung und Abbau von Diskriminierungen, 
im Diversity Management um aktive Verhinderung von Diskriminierungen 
zum ökonomischen Vorteil der Organisation. Im Zusammenhang mit Diversity 
Management wird von Toleranz, Offenheit, Anerkennung und Potenzialen ge-
sprochen, im Zusammenhang mit der Beschwerdestelle wird über Beschwerden, 
Bestrafungen und von außen gesetzte rechtliche Regelungen gesprochen (vgl. 
Gruhlich 2017, S. 166  ff.).

Andere formale und informelle Akteure
Neben diesen rechtlich geregelten Vertretungen können auch noch andere in-
stitutionelle Akteure in der Organisation eingebunden sein. Dies können sowohl 
formal ernannte als auch informell beteiligte oder auch interessierte Personen 
oder Gruppen sein. Beispiele für formale Beauftragte zu speziellen Themen sind 
z. B. Frauenbeauftragte, Beauftragte für Chancengleichheit.
Es können auch informelle Ansprechpartner oder Vertrauenspersonen für be-
stimmte Gruppen sein, Beispiele hierfür sind die LGBT*IQ-Vertrauenspersonen 
nach Regionen der KPMG (https://home.kpmg/de/de/home/ueber-kpmg/werte-
kultur/diversity/sexuelle-orientierung/lgbt-iq-netzwerk.html), oder das Diversity-
Netzwerk der Charité (https://diversity-netzwerk.charite.de/).
Gruhlich betont in ihrer Analyse der Akteure des Diversity Managements, dass 
je nach gesellschaftlichem Kontext, der vorhandenen Unternehmenskultur und 
den Machtkonstellationen andere Diversitymerkmale und Diskriminierungen 
betont werden. Sie zeigt auf, dass vor allem die Akteure im Personalbereich und 
das Management als Verantwortliche adressiert werden, die Beschäftigten aber 
eher selten beteiligt sind (vgl. Gruhlich 2017, S. 157  ff.).
Zusammenfassend ist es wichtig zu sehen, dass zwar in vielen Publikationen, 
vor allem aus dem englischsprachigen Raum, als zentraler Akteur vor allem das 
Management oder das TOP-Management genannt wird. In Deutschland und 
anderen Ländern hingegen sind andere Akteure auch maßgeblich eingebunden 
oder angebunden, auch aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen.
Damit sind in Deutschland (und einigen anderen Ländern) eine ganze Reihe von 
Akteuren an der Implementierung und Gestaltung von Diversity Management 
beteiligt (eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Frage, wie Partizipati-
on von Mitarbeitenden auf gesellschaftlicher/rechtlicher Ebene im internationa-
len Vergleich eingebunden ist, finden Sie in Kapitel 3.1).
Hier zeigt es sich, warum Managementkonzepte nicht einfach kopiert und von 
einem auf das andere Land übertragbar sind. Rahmenbedingungen, rechtliche 

https://home.kpmg/de/de/home/ueber-kpmg/werte-kultur/diversity/sexuelle-orientierung/lgbt-iq-netzwerk.html
https://home.kpmg/de/de/home/ueber-kpmg/werte-kultur/diversity/sexuelle-orientierung/lgbt-iq-netzwerk.html
https://diversity-netzwerk.charite.de
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Regelungen, kulturelle Einbindung, Organisationsstrukturen und Arbeitsorga-
nisation unterscheiden sich, und daher müssen Konzepte angepasst werden, so-
wohl was ihre Konzepte, Ziele und Messbarkeiten angeht, als auch, welche Maß-
nahmen und Instrumente eingesetzt werden.

2.3 Möglichkeiten der Organisationsanbindung

Diversity Management kann in sehr unterschiedlicher Weise in die Organisatio-
nen eingebunden werden. Es gibt hier unzählige individuelle Lösungen in den 
unterschiedlichen Organisationen.
Die Einführung des Diversity Management wird überwiegend als Verantwor-
tung des TOP-Management diskutiert. Ein Top-Down-Ansatz soll sicherstellen, 
dass in der Organisation ein gemeinsames Verständnis von Vielfalt entwickelt 
wird und wie die Einführung und Umsetzung geplant ist (vgl. Jablonski 2017, 
S. 314).
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der dauerhaften Einbindung in die Organisa-
tionsstruktur. Einzelne Autoren sehen Diversity Management als personalwirt-
schaftliches Thema. Hier soll der Berichtsweg immer über die Personalabteilung 
erfolgen (vgl. Becker 2015, S. 458  ff.). Diese Sichtweise spiegelt sich auch in vielen 
Organisationen wider, in denen das Thema allgemein in der Personalabteilung 
verortet wird, Diversity Manager:innen zur Personalabteilung gehören oder das 
Diversity Management eine funktionale Unterabteilung bildet.
Allerdings gibt es auch für die organisationale Einbindung eine Vielzahl von in-
dividuellen Lösungen, wie die folgenden Beispiele zeigen:
• Die Ford-Werke haben Diversity als festen Bestandteil in die Unternehmens-

strategie eingebunden. Das Global Diversity Council ist das höchste Entschei-
dungsgremium zu Diversity, und ihm gehört das gesamte Senior Management 
an. Entsprechend wurde auch das europäische Diversity Council gebildet. 
Netzwerke aus Mitarbeiter:innen mit gleichen Hintergründen, Interessen und 
Perspektiven sollen die Ideen und Beiträge von allen sichtbar und nutzbar ma-
chen. Als Organisationseinheiten gibt es Diversity-Teams mit Diversity-Mana-
ger auf europäischer und nationaler Ebene (vgl. Puschmann 2011, S. 182  f.).

• Bei Lufthansa wurden nach Auskunft der Leiterin der Abteilung Change-
Management und Diversity viele Themen im Bereich Chancengleichheit von 
Mitarbeitergruppierungen und Repräsentanten getrieben, es gab viele Kon-
zepte und Maßnahmen auf betrieblicher Ebene. Die Initiative für Diversity 
ging dann aber vom Vorstand aus, und alle Maßnahmen und Konzepte wur-
den zentralisiert in der von der Lufthansa eingerichteten Einheit für Diversity 
Management im zentralen Personalmanagement (vgl. Rühl 2011, S. 189  ff.).
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• In der Berliner Verwaltung wurde über Mittel der Verwaltungsmodernisie-
rung ein Projekt finanziert, das von der Landesstelle für Gleichbehandlung – 
gegen Diskriminierung (LADS) durchgeführt wird. Ziel ist die Stärkung der 
Kompetenzen in der Berliner Verwaltung (vgl. Dudek 2011, S. 193  ff.).

• Zwei Finanzdienstleistungsunternehmen (Namen wurden bei der Studie nicht 
genannt) hatten Diversity Management durch die Schaffung von verantwort-
lichen Abteilungen und Stellen in der Organisationszentrale institutionali-
siert. Diese sind für die strategische Einbindung verantwortlich und sollen 
Maßnahmen und Strategien entwickeln, auch zur aktiven Einbindung der 
Führungskräfte (vgl. Losert 2010, S. 149  f.).

Daraus folgt, dass es sehr viele verschiedene Lösungsansätze für die organisa-
tionale Einbindung gibt. Wichtig ist es auf jeden Fall, folgende Merkmale bei der 
Analyse der organisatorischen Einbindung zu beachten:
• Hierarchische Ebene: Je höher die Verantwortung für das Diversity Manage-

ment angebunden ist, desto mehr Durchsetzungskraft ist in der Regel damit 
verbunden. Wenn Diversity Management z. B. direkt durch eine Person im 
Vorstand vertreten wird, so dürfte beispielsweise die Einbindung aller Füh-
rungskräfte in die Verantwortung (z. B. über diversity-sensible Bonusanteile) 
einfacher sein, die Beachtung von diversity-relevanten Themen in allen Berei-
chen verlangt werden (wie z. B. Mission and Vision der Organisation, externe 
und interne Unternehmenskommunikation oder Marketing).

• Gestaltungs- und Handlungsspielräume: Welche Handlungsspielräume habe 
Verantwortliche für das Diversity Management, gibt es Einschränkungen der 
Gestaltungsoptionen (z. B. Entgeltstruktur und -bestandteile), ist das Ver-
ständnis von Diversity breit oder eng, wie dominant können die Themen nach 
innen und außen kommuniziert werden?

• Ressourcenzuteilung: Wie in vielen Bereichen ist es zentral, wie viele Personen 
mit welchen Qualifikationen wieviel Geld, Zeit, Personal oder Verantwortung 
einsetzen können.

2.4 Zusammenfassung, Aufgaben und Literaturtipps

Zusammenfassung
Die rechtlichen Rahmenbedingungen von Diversity Management müssen sehr 
breit gefasst werden. Hier sind sowohl globale, supranationale als auch nationale 
Rechte wichtig. Einerseits ist dies wichtig, um sehen zu können, dass Diversity 
Management eine Lösung darstellen kann, um vielfältigen rechtlichen Anfor-
derungen zu begegnen. Andrerseits können bei zunehmender Globalisierung 



Diversity Management in Organisationen

285

und Internationalisierung Organisationen nicht mehr einfach nur nationale 
Rahmenbedingungen beachten. Kunden, Projekte, Finanzierungsmöglichkeiten, 
Mitarbeitende und Märkte sind nur noch sehr selten regional beschränkt.
Diversity Management wird in der Regel als Top-Down-Strategie bzw. Kon-
zept beschrieben. Auch wenn das Commitment des TOP-Managements für die 
Durchsetzungskraft von Diversity Management entscheidend ist, so sind doch 
viele andere Akteure mit angrenzenden, überlappenden oder auch zentralen 
Themen des Diversity Managements beschäftigt. Dabei ist eine ganze Reihe der 
Akteure aufgrund von rechtlichen Aufgaben und Zuständigkeiten eingebunden, 
andere haben betriebliche Verantwortlichkeiten oder auch informelle Beteiligun-
gen aufgrund ihrer eigenen Interessen.
Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen und der organisationalen Akteure 
ist es wichtig, die organisationale Einbindung zu betrachten. Je nachdem, auf 
welcher hierarchischen Ebene, mit welchen Handlungsspielräumen und mit 
welchen Ressourcen agiert wird, unterscheidet sich die Durchsetzungskraft von 
Maßnahmen des Diversity Managements erheblich.

Aufgaben
1. Stellen Sie die Hierarchie der verschiedenen Rechtsebenen dar. Recherchie-

ren Sie am Beispiel der Rechte von schwerbehinderten Menschen für alle drei 
Ebenen je ein Beispiel.

2. Sie finden im Internet zur Freien Universität Berlin (FU Berlin) zwei Inter-
netseiten, eine zu »Good Diversity« und eine zum »Arbeitsbereich Zentrale 
Frauenbeauftragte der Freien Universität Berlin«. Überlegen Sie, wo bei die-
sen Akteuren Synergieeffekte vorstellbar sind (welche Themen, Maßnahmen, 
usw.) und wo Konkurrenzen bzw. Machtprobleme auftauchen könnten. Dis-
kutieren Sie diese Synergien und Konkurrenzen auch mit anderen Akteuren 
des Diversity Managements.

3. Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile von drei organisationalen Einbindun-
gen von Diversity Management:

 a) als Unterabteilung in der Abteilung Personalmanagement
 b)  als eigenständige Abteilung mit Berichtspflicht an die Abteilung Per-

sonalmanagement
 c) als eigenständige Abteilung parallel zur Abteilung Personalmanagement.

Literaturtipps
In dem Buch »Chancengleichheit durch Personalpolitik« von Gertraude Krell, 
Renate Ortlieb und Barbara Sieben (Krell et al. 2011) finden Sie zahlreiche Pra-
xisbeispiele zum Diversity Management in verschiedenen Organisationen und 
unterschiedlichen Themenbereichen.
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In dem Handbuch »rechtlicher Diskriminierungsschutz« der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes (2017) finden Sie einen guten und verständlichen Überblick 
zu allen Rechtsfragen. Online unter https://www.antidiskriminierungsstelle.de/
SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/
Gesamtes_Handbuch.pdf?_blob=publicationFile&v=11

Internetseiten:
Auf den Seiten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes finden Sie zahlreiche 
Übersichten, Studien und Broschüren zu allen Diskriminierungsmerkmalen, recht-
liche Themen, Leitfäden und verschiedene Plakate und Postkarten. 
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Publikationen/publikationen_node.
html

Zum Thema Menschenrechte finden Sie ein breites Informationsangebot beim 
Deutschen Institut für Menschenrechte.
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/startseite/

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?_blob=publicationFile&v=11
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?_blob=publicationFile&v=11
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?_blob=publicationFile&v=11
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Publikationen/publikationen_node.html
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Publikationen/publikationen_node.html
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/startseite/
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3 Mitbestimmung in Organisationen

Lernziele
In diesem Kapitel lernen Sie …
• Mitbestimmung aus einer internationalen Perspektive zu betrachten (»employee 

voice«),
• die Mitbestimmung in Deutschland aus der Perspektive von Diversity Manage-

ment zu betrachten und neben der betrieblichen Mitbestimmung auch die unter-
nehmerische Mitbestimmung zu sehen.

Die Arbeitsbeziehungen (auch: Arbeitsverhältnis, Beschäftigungsverhältnis) 
bezeichnet die Beziehungen bzw. Verhältnisse zwischen Arbeitgeber (bzw. Ma-
nagement) und dem Beschäftigtem. Hier liegt der Fokus auf den individuellen 
Beziehungen. Als industrielle Beziehungen (als Übersetzung des englischen Be-
griffs industrial relations) werden die Regelungen zwischen Management bzw. 
Arbeitgebervertretern und Beschäftigten bzw. Gewerkschaften oder Betriebsrat 
bezeichnet. Der Staat reguliert über verschiedene Gesetze wie das Tarifvertrags-
gesetz oder das Betriebsverfassungsgesetz diese industriellen Beziehungen.
Wie die Arbeitsbeziehungen und auch die industriellen Beziehungen gestaltet 
sind, ist in vielen Ländern sehr unterschiedlich geregelt. Um das deutsche System 
besser einordnen zu können, erfolgt eine kurze Einführung in die Arbeitsbezie-
hungen und mit Blick auf Diversity Management, vor allem auf die Möglichkei-
ten von Beschäftigten, Einfluss auf die Organisation zu nehmen. Anschließend 
geht es um die Mitbestimmung in Deutschland, kurz wird die unternehmerische 
Mitbestimmung umrissen, und dann wird auf die betriebliche Mitbestimmung 
näher eingegangen.
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3.1 Employee Voice – Beteiligung und Mitbestimmung 
aus internationaler Perspektive

Das Verhältnis zwischen Management und Beschäftigten ist essenziell, um die 
strategischen Ziele der Organisation erreichen zu können. Gerade Engagement, 
Identifikation und Zusammenarbeit sind notwendig, um ehrgeizige Ziele errei-
chen zu können. Dabei sind Organisationen keine abgeschlossenen Einheiten, 
sondern Einflüsse von außen können sowohl förderlich als auch verhindernd 
einwirken. Gleichzeitig sind viele Organisationen nicht nur in einem Land tätig, 
sodass nicht nur wirtschaftliche, politische und kulturelle Faktoren eines Landes 
wirken, sondern auch verschiedene nationale, supranationale und internationale 
Wirkungen und Wechselwirkungen betrachten werden müssen.
Für das Personalmanagement in multinationalen Organisationen stellt sich dabei 
die interessante Frage, ob sich die Art und Weise, wie Personalmanagement ge-
staltet ist, zwischen Ländern mehr oder weniger ähnlich werden wird. Gibt es 
Hinweise auf Konvergenz (Annäherungen) oder Divergenz (Abweichungen) auf 
den verschiedenen Entwicklungspfaden des Personalmanagements? In der Dis-
kussion finden sich Argumente für beide Seiten. Sera (1992) geht davon aus, 
dass anhand von best practices erfolgreiche Personalmanagementmaßnahmen 
in vielen Ländern übernommen werden und so Konvergenz die Folge wäre. 
Ashkenas u. a. (1995) unterstützen diese Idee, da sie davon ausgehen, dass große 
Organisationen alle regionalen Personalmanagement-Maßnahmen in die globa-
le Personalmanagementstrategie einpassen müssen. Die Idee dahinter ist, dass es 
den »one-best-way« gibt.
Für die Divergenz argumentiert Hu (1992), dass auch multinationale Organisa-
tionen nicht in einem kulturleeren Raum agieren. Da aber alle Organisationen 
auch in dem regionalen Kontext und der kulturellen Prägung agieren müssen, 
sind Unterschiede in der Gestaltung des Personalmanagements unausweichlich. 
Daher müssen kulturelle, politische und wirtschaftliche Faktoren von Managern 
beim internationalen Personalmanagement miteinbezogen werden.
Gerade auch mit dem Blick auf Diversity Management ist das eine interessante 
Frage: Werden sich Ziele, Maßnahmen und Instrumente des Diversity Manage-
ments immer ähnlicher in verschiedenen Ländern oder wird die Gestaltung 
des Diversity Managements gerade auch in Zukunft sehr unterschiedlich sein 
müssen, um erfolgreich zu sein? Um diese Frage für Deutschland besser über-
legen zu können, ist es wichtig, die Regelungen für Deutschland bewusst zu 
reflektieren.
Auf individueller Ebene wird zwischen dem Arbeitgeber und dem Beschäftigten 
ein Arbeitsvertrag geschlossen. Allerdings muss dieser Vertrag konform mit den 
rechtlichen Regelungen sein. In Deutschland dürfen in einem Arbeitsvertrag 
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bessere Bedingungen vereinbart werden, aber keine schlechteren. So darf z. B. 
ein höherer Lohn als gesetzlich (oder tariflich) geregelter Mindestlohn verein-
bart werden, aber kein geringerer. Weiterhin muss betrachtet werden, ob für den 
Arbeitsbereich ein Tarifvertrag gültig ist, denn auch hier gilt, die Regelungen des 
individuellen Arbeitsvertrags dürfen den einzelnen Beschäftigten besserstellen, 
aber nicht schlechter. Ob und welche Besserstellungen im Arbeitsvertrag verein-
bart werden können, hängt von der Verhandlungsposition der beiden Seiten ab. 
Im Prinzip hat häufig der Arbeitgeber die größere Macht, Bedingungen durch-
setzen zu können. Dies gilt vor allem dann, wenn auf dem Arbeitsmarkt mehr Ar-
beit angeboten wird, als Arbeitskräfte gesucht werden. Zurzeit (2019) ändert sich 
der Arbeitsmarkt in Deutschland. Noch vor 10 Jahren wurde weniger Arbeit in 
Organisationen gesucht, als Menschen ihre Arbeitskraft anboten. Dieser Arbeits-
markt ändert sich, vor allem für bestimmte Berufsgruppen wie Ingenieur:innen, 
Pfleger:innen oder Erzieher:innen. Da hier die Nachfrage von Arbeitgebern groß 
ist, können die Arbeitssuchenden die Arbeitsbedingungen (z. B. Entlohnung,  
Flexibilität von Arbeitszeit und -ort) mit mehr Nachdruck verhandeln.
Nachfrage und Angebot auf dem Arbeitsmarkt haben damit Einfluss auf das Per-
sonalmanagement. Damit stellen sich Fragen wie, welche Arbeitsbedingungen 
wollen Beschäftigte, wie können Beschäftigte an die Organisation gebunden wer-
den und wie passgenau findet die Organisation Beschäftigte bzw. wieviel eigene 
Personalentwicklung muss angeboten werden.
Zur gleichen Zeit verändert sich auch die grundlegende Art der Arbeitsverträge. 
Unterschieden werden Normalarbeit und atypische Beschäftigung. Normalarbeit 
wird darüber definiert, dass die folgenden Kriterien erfüllt werden: ein abhän-
giges Beschäftigungsverhältnis, in Vollzeit, ohne Befristung, mit regelmäßigem 
Einkommen, welches die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen soll, Schutz 
durch Sozialversicherungssysteme und der Tätigkeit in der Organisation, mit 
dem das Arbeitsverhältnis besteht. Atypische Beschäftigungsverhältnisse sind 
alle anderen, z. B. Teilzeitarbeit, befristete Beschäftigung, Leiharbeit, Werkver-
träge, Soloselbständigkeit oder geringfügig Beschäftigte (vgl. Bäcker/Schmitz 
2016, S. 3). Daraus folgt auch, dass die Zusammensetzung von Beschäftigten mit 
unterschiedlichsten Arbeitsverträgen oder anderen Arrangements (z. B. Werk-
verträge, Leiharbeit) immer vielfältiger wird. Auch das hat Einfluss auf die Ar-
beitsbeziehungen: Die verschiedenen Gruppen unterscheiden sich, z. B. mit Blick 
auf die Arbeitsplatzsicherheit, die Existenzsicherung durch das Einkommen, 
die Zugehörigkeit zur Organisation. All diese Faktoren haben Einfluss auf die 
Machtbalance zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten.
Das Management wählt verschiedene Strategien zur Gestaltung der Arbeits-
beziehungen. Fox (1966) hat zur Analyse dieser Strategien zwei Perspektiven vor-
geschlagen, die bis heute diskutiert werden. Er unterscheidet dabei die unitaristi-
sche und pluralistische Perspektive, die bei der Analyse von Arbeitsbeziehungen 
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bis heute angewendet werden (vgl. z. B. Budd 2013, der das Arbeitsbeziehungs-
modell mit vier Perspektiven analysiert, egoistisch, unitaristisch, pluralistisch 
und kritisch).
Die unitaristische Perspektive sieht die Organisation als eine zusammengehö-
rige Gruppe von Personen, die gemeinsame Werte und Interessen haben und 
auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Dann sind arbeitsrechtliche Regelungen weit-
gehend überflüssig, staatliche Mindeststandards bilden dann die Basis des Per-
sonalmanagements. Gewerkschaften werden als Außenstehende betrachtet, die 
unnötige Konflikte in die Organisation tragen. Das Personalmanagement dient 
dazu, die Interessen der Beschäftigten und des Arbeitgebers im Alltag in Ein-
klang zu bringen (vgl. Budd 2013, S. 448).
Die pluralistische Perspektive sieht Arbeitsrecht als notwendig in einer kapitalis-
tischen Demokratie an, um die Machtüberlegenheit der Arbeitgeber zu kompen-
sieren und eine Balance zwischen Effizienz und Fairness herzustellen. In einer 
Organisation sind verschiedene Werte und Interessen gleichzeitig vertreten. Ge-
werkschaften sind dann notwendig, um die Verhandlungspositionen zwischen 
Arbeitgebern und Beschäftigten anzugleichen. Das Personalmanagement dient 
zur Ausrichtung des Verhaltens auf gemeinsame Interessen, es kann aber auf-
grund der ungleichen Machtverhältnissen nicht, oder nicht allein, den Ausgleich 
zwischen den konkurrierenden Interessen schaffen (vgl. Budd 2013, S. 448).
Diese beiden Perspektiven sind hilfreich, um Denk- und Handlungsmuster in 
Organisationen verstehen und analysieren zu können. Sie helfen auch, bei Rat-
geberbüchern oder Berater:innen deren ideologische Ausrichtung besser zu ver-
stehen. Auch wenn diese beiden Perspektiven nicht trennscharf sind, so helfen 
sie dennoch, die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen besser verstehen zu können 
(vgl. Calveley u. a. 2017, S. 290  ff.).
An der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen sind verschiedene Akteure betei-
ligt:
• Der Staat wirkt z. B. über die Wirtschaftsverfassungen (z. B. mit neo-liberaler 

oder sozial-marktwirtschaftlicher Prägung) auf die Arbeitsbeziehungen ein. 
In Deutschland ist z. B. eine staatliche Regelung, dass Tarifautonomie herrscht, 
d. h. der Staat kann den Tarifpartnern keine Weisungen erteilen (ausführlicher 
zu Tarifverträgen siehe WSI Tarifarchiv 2020).

• Die Arbeitgeber und die Arbeitgebervereinigungen. Der jeweils zuständige 
Arbeitgeberverband (z. B. Bundesverband der deutschen Industrie BDI, Ar-
beitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie [Gesamtmetall]), in ein-
zelnen Fällen auch der einzelne Arbeitgeber, ist Tarifpartner und verhandelt 
in regelmäßigen Abständen Tarifverträge mit der zuständigen Gewerkschaft, 
in denen Lohnhöhe, Urlaubstage usw. für alle tarifgebundenen Mitglieder 
festgelegt werden.
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• Die Beschäftigten und der Betriebsrat. Die Beschäftigten sind auf betrieblicher 
Ebene individuell an der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen beteiligt. Der Be-
triebsrat vertritt die Gruppe der Beschäftigten. Auf der Grundlage des BetrVG 
hat der Betriebsrat in vielen, die Beschäftigten betreffenden Bereichen Mit-
spracherechte (ausführlicher dazu Kapitel  3.2). Der Betriebsrat kann über 
Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen mit dem Arbeitgeber bindende Verein-
barungen für die betriebliche Gestaltung der Arbeitsbeziehungen treffen. Be-
triebsräte haben kein Recht, zum Streik aufzurufen. Der Betriebsrat hat auch 
eigene Interessen, er will seine Arbeit legitimieren und von seinen Wähler:in-
nen als gut Arbeitenden wahrgenommen werden.

• Die Gewerkschaften. Die jeweils zuständigen Gewerkschaften sind auch Tarif-
partner und verhandeln entsprechend mit den Arbeitgebern bzw. den Arbeit-
geberverbänden die Tarifverträge. Die Gewerkschaften können zum Streik 
aufrufen, dies geschieht in der Regel im Rahmen von Tarifverhandlungen. 
Alle Beschäftigten, unabhängig von ihrer Gewerkschaftszugehörigkeit, dürfen 
streiken. Weiterhin haben Gewerkschaften (auch betriebsfremde Beauftragte) 
auf der Basis der Koalitionsfreiheit im Grundgesetz ein Recht auf freien Zu-
gang zu Betrieben.

Eines der zentralsten Gestaltungselemente des Managements von Arbeitsbezie-
hungen ist das Maß der Beteiligung von Mitarbeitenden an der Organisations-
gestaltung. Der englische Begriff employee voice wird von dem Fachverband für 
Personal und Personalentwicklung in Großbritannien (CIPD: Chartered Institu-
te of Personnel and Development) wie folgt definiert: »the ability of employees to 
express their views, opinions, concerns and suggestions, and for these efforts to 
influence decisions at work‹« (CIPD 2019, S. 3).
Daher kann dieser Begriff employee voice nicht einfach mit Mitbestimmung 
übersetzt werden, da im deutschen Sprachgebrauch Mitbestimmungsrechte 
selbst in der schwächsten Form tiefer greifen (vgl. Kapitel 3.2.2), während der 
Begriff employee voice umfassender ist, z. B. von zuhören bis hin zu intensiven 
Partizipationsrechten.
In der folgenden Abbildung sind Wirtschaftsverfassung bzw. politische Systeme 
(neo-liberal und neo-korporative), Perspektive auf Arbeitsbeziehungen (unita-
ristisch und pluralistisch) in Zusammenhang mit dem Maß der Beteiligung ge-
bracht worden.
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Abbildung 6 

In neo-korporativen Systemen (z. B. in Frankreich und Deutschland) werden 
verschiedene gesellschaftliche Gruppen an politischen Entscheidungen in Or-
ganisationen beteiligt, daher kann auch von einer pluralistischen Perspektive 
gesprochen werden. Hier ist die Beteiligung von Mitarbeitenden in der Regel 
hoch. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich, dass kollektive Formen der Beteiligung 
entstanden sind, z. B. Betriebsräte.
Bei neo-liberalen Systemen (z. B. in den USA oder Großbritannien) wird davon 
ausgegangen, dass der freie Markt Angebot und Nachfrage ausgleicht und der 
Staat hier nicht regelnd eingreifen soll. Diese unitaristische Perspektive führt 
zu einer sehr geringen Beteiligung von Mitarbeitenden an den Entscheidungs-
prozessen. Die Wahrscheinlich ist hoch, dass Beschäftigte vor allem individuell 
ihre Meinung, Bedenken und Vorschläge dem Management gegenüber äußern 
(vgl. Calveley u. a. 2017, S. 300  ff.).
Um das Maß an Beteiligung von Beschäftigten ausdrücken zu können, werden 
die Begriffe Employee involvement und Employee participation verwendet. Die 
schwache Form der Beteiligung (aus unitaristischer Perspektive, in neo-libera-
len Systemen) wird als Employee involvement bezeichnet. Als deutsche Begriffe 
könnte Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterengagement oder Mitarbeitereinbezie-
hung verwendet werden. Manager wollen das Engagement der Beschäftigten auf 
die Organisationsziele ausrichten. Sie gehen von gemeinsamen Interessen aus, 
und über z. B. Teamarbeit, Qualitätszirkel und Maßnahmen zur Mitarbeiterbin-
dung sollen Beschäftigte sich mit den Zielen der Organisation identifizieren und 
sich an die Organisation gebunden fühlen. Employee participation, im deutschen 
übersetzbar mit Mitarbeiterpartizipation, setzt Möglichkeiten voraus, wie Be-
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schäftigte an der Entscheidungsfindung in der Organisation teilnehmen können 
(vgl. Calveley u. a. 2017, S. 302  ff.).
International gibt es viele Facetten von Mitarbeiterbeteiligung. Dabei finden 
sich alle Ausgestaltungen von sehr schwachen, managerbestimmten und zur 
Effizienzsteigerung eingesetzten Formen bis hin zu gesetzlich verankerten Mit-
bestimmungsrechten. Im internationalen Vergleich ist bei marktwirtschaftlichen 
Wirtschaftsverfassungen die deutsche betriebliche und unternehmerische Mit-
bestimmung eine ausgesprochen starke Form der institutionellen Mitarbeiter-
partizipation.
Zusammenfassend umfasst das Thema Employee voice alle Formen der Mit-
arbeiterbeteiligung in Organisationen, darunter fallen alle institutionellen For-
men (z. B. Betriebsräte, Obleute, gesetzlich vorgeschriebene Beschwerdestellen), 
alle formalen Maßnahmen und Instrumente in Organisationen (z. B. Mitarbei-
tendenbefragungen, Qualitätszirkel, Vorschlagswesen) und auch informelle 
Möglichkeiten (z. B. hierarchieübergreifende Gesprächsangebote bei Betriebs-
feiern, Netzwerkangebote, Gesprächskreise). Der Betriebsrat ist für Deutschland 
eine wichtige institutionale Form der Mitbestimmung und im internationalen 
Vergleich eine sehr starke Form der Mitarbeiterbeteiligung. Diese Form der Mit-
bestimmung wird im folgenden Kapitel näher vorgestellt.

3.2 Mitbestimmung in Deutschland

In Deutschland sind einige grundlegende Möglichkeiten von Beschäftigten, sich 
an organisationalen Entscheidungen zu beteiligen oder gar zu partizipieren, 
rechtlich vorgegeben. Auch hier haben Organisationen jederzeit die Möglich-
keit, über die rechtlichen Vorgaben hinaus weitere Beteiligungsmöglichkeiten zu 
eröffnen. Unterschieden werden die betriebliche Mitbestimmung (arbeitsrecht-
liche Mitbestimmung in der Betriebsverfassung) und die unternehmerische Mit-
bestimmung (die gesellschaftsrechtliche Mitbestimmung in der Unternehmens-
verfassung, vgl. hierzu auch Helfen/Toedling in diesem Band). Betriebsräte oder 
entsprechende Institutionen gibt es in verschiedenen Ländern mit sehr unter-
schiedlichen Befugnissen. In diesem Studienbrief wird der Fokus ganz auf die 
deutsche Mitbestimmung gelenkt.
Die unternehmerische Mitbestimmung hat nicht so viele Ansatzpunkte für das 
Diversity Management, daher wird diese in Kapitel 3.2.1 nur im Überblick kurz 
dargestellt und die Ansatzpunkte aufgezeigt.
Für die betriebliche Mitbestimmung ist das Diversity Management ausgesprochen 
relevant, bzw. für das Diversity Management ist die betriebliche Mitbestimmung 
ein wesentlicher Einflussfaktor. In diesem Studienbrief werden die rechtlichen 
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Bestimmung aus der Perspektive des Diversity Managements diskutiert. Auch 
wenn die Darstellung der Mitbestimmungsrechte weitgehend allgemein erfolgt, 
so werden doch alle Beispiele auf das Themenfeld des Diversity Managements 
bezogen. Die rechtlichen Ausführungen sind daher auch nicht vollständig. Um 
einen vollständigen Überblick zu erhalten, bietet es sich an, das Betriebsverfas-
sungsgesetz tatsächlich einmal zu lesen. (Es sind 132 Paragraphen und umfasst 
als PDF-Dokument ca. 45 Seiten, Sie finden immer die neueste Fassung auf den 
Internetseiten www.gesetz-im-internet.de, die vom Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz und dem Bundesamt für Justiz verantwortet wird.)

3.2.1 Unternehmerische Mitbestimmung im Überblick

Die unternehmerische Mitbestimmung ist in Deutschland seit 1951 gesetzlich 
festgelegt. Sie betrifft nur die Mitbestimmung von Beschäftigten in Kapitalgesell-
schaften und ist in unterschiedlichen Gesetzen verankert (je nach Art und Größe 
des Unternehmens) (vgl. Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag 2014, 
S. 4). Der Begriff Unternehmen wird zwar nicht im Gesetz definiert, aber das 
Unternehmen wird als Parallelbegriff zum Betrieb gesehen und fokussiert dabei 
auf die wirtschaftliche bzw. ideelle Seite des Betriebs: »[ein] ›Unternehmen‹ ist die 
Zusammenfassung sachlicher und unkörperlicher Mittel, zwecks derer der Unter-
nehmer mit seinen Mitarbeitern einen wirtschaftlichen oder ideellen Zweck auf 
Dauer verfolgt« (Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag 2014, S. 4).
Hier ein kurzer Überblick zur kurzen Auffrischung (ausführlicher dazu: Basis-
wissen, Hans-Böckler-Stiftung 2019a und Helfen/Toedling und Wirth in diesem 
Band):
• Aktiengesellschaften (AG) haben in Deutschland drei Organe, Hauptver-

sammlung, Aufsichtsrat und Vorstand. Dazu kommen Aufsichtsräte bei 
Genossenschaften, Kommanditgesellschaften und GmbHs mit mehr als 500 
Beschäftigten.

• In der Hauptversammlung treffen sich die Eigner der Gesellschaft (Aktionä-
re). Sie wählen die Aufsichtsräte, beschließen Kapitalerhöhungen und -sen-
kungen, genehmigen Satzungsänderungen und bestimmen, wie der Bilanz-
gewinn eingesetzt werden soll. Die Hauptversammlung bestimmt nicht das 
Tagesgeschäft.

• Der Aufsichtsrat ist das Kontrollorgan, er bestellt und kontrolliert den Vor-
stand (sowohl was die Vergangenheit angeht als auch die zukünftigen Planun-
gen) und prüft die Geschäftsbücher. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von 
der Hauptversammlung gewählt.

• Der Vorstand wird von den Aufsichtsratsmitgliedern bestimmt. Der Vorstand 
vertritt die Aktiengesellschaft nach außen und innen und organisiert die Ge-
schäftsführung. Der Vorstand hat unbeschränkte Befugnisse und handelt auf 

http://www.gesetz-im-internet.de
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eigene Verantwortung, er unterliegt nicht den Weisungen des Aufsichtsrats 
oder der Aktionäre. Die Geschäftsführung muss aber nach der Sorgfaltspflicht 
des »ordentlichen Geschäftsmanns« erfolgen.

Die unternehmerische Mitbestimmung setzt bei den Aufsichtsräten an. Damit 
die Geschäftspolitik des Vorstands nicht nur im Interesse der Aktionäre (= Ka-
pitalgeber) ist, sondern auch im Interesse der Beschäftigten gestaltet wird, sitzen 
im Aufsichtsrat Arbeitnehmer:innenvertreter. Je nach gesetzlicher Grundlage 
besteht der Aufsichtsrat aus einem Drittel oder der Hälfte der Aufsichtsratsmit-
glieder (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2019b).
Die unternehmerische Mitbestimmung wird im Montan-Mitbestimmungsgesetz 
(von 1951), im Mitbestimmungsgesetz (von 1976) und im Drittelbeteiligungs-
gesetz (von 2004) geregelt.
Die Montan-Mitbestimmung ist die Form der unternehmerischen Mitbestim-
mung, die von allen Formen am weitesten reicht. Nach dem Montanmitbestim-
mungsgesetz haben Beschäftigte in Unternehmen des Bergbaus und der Eisen 
und Stahl erzeugenden Industrie ein hälftiges Mitbestimmungsrecht in den 
Aufsichtsräten. Allerdings nur, wenn das Unternehmen eine Aktiengesellschaft, 
GmbH oder eine sogenannte Einheitsgesellschaft ist und mehr als 1000 Beschäf-
tigte hat. 2019 fallen nur noch ca. 40 Unternehmen unter dieses Gesetz. Der Auf-
sichtsrat ist paritätisch mit Vertretern der Anteilseigner und der Beschäftigten 
besetzt, dazu kommt ein neutrales Mitglied, auf das sich beide Seiten einigen 
müssen (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2019b). Der Aufsichtsrat bestellt den Vor-
stand, darunter auch den Arbeitsdirektor. Der Arbeitsdirektor ist mit den Per-
sonal- und Sozialangelegenheiten betraut und darf nicht gegen die Stimmen der 
Arbeitnehmervertretungen ausgewählt werden. Bei dieser Form der unterneh-
merischen Mitbestimmung kann von einem paritätisch besetzten Aufsichtsrat 
gesprochen werden.
Das Mitbestimmungsgesetz von 1976 gilt für Kapitalgesellschaften ab 2000 
Beschäftigten (außer für die Montanindustrie, s. o.). Auch hier wird die Hälfte 
der Aufsichtsratssitze an Arbeitnehmer:innenvertreter vergeben, die von den 
Beschäftigten gewählt werden. Dabei kann auch die zuständige Gewerkschaft 
2–3 (je nach Größe) Kandidaten vorschlagen. Der:Die Aufsichtsratsvorsitzende 
gehört in der Regel zu den Vertretern der Arbeitsgeberseite. Er hat bei gleicher 
Stimmzahl ein doppeltes Stimmrecht. Dies ist auch der zentrale Unterschied zur 
Montan-Mitbestimmung, daher wird die Mitbestimmung von 1976 auch als 
»quasi-paritätisch« bezeichnet (Hans-Böckler-Stiftung 2019b).
In kleineren Kapitalgesellschaften, die zwischen 500 und 2000 Beschäftigte ha-
ben, gilt das Drittelbeteiligungsgesetz von 2004. Hier sind ein Drittel der Auf-
sichtsratsmitglieder Vertreter der Arbeitnehmer:innenseite; Gewerkschaftsver-
treter:innen sind möglich, aber nicht obligatorisch (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 
2019b).
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Alle Aufsichtsratsmitglieder müssen konstruktiv zusammenarbeiten und die Ar-
beitnehmervertreter:innen müssen dabei Kooperation und Interessenvertretung 
möglichst gut zusammenbringen. Um dies gut umsetzen zu können, wird die 
Zusammenarbeit mit den Betriebsräten und den zuständigen Gewerkschaften 
als wichtig angesehen (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2019b).
Rapp u. a. haben 2019 eine Studie zur Wirkung der Mitbestimmung im Aufsichts-
rat auf die Unternehmensführung vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und 
Finanzkrise durchgeführt. Die Ergebnisse fassen die Autoren folgendermaßen 
zusammen: »Wichtige Entscheidungen in mitbestimmten Unternehmen wurden 
während der Finanz- und Wirtschaftskrise systematisch anders getroffen als in 
nicht-mitbestimmten Unternehmen. In mitbestimmten Unternehmen kommt eine 
stärkere Orientierung an langfristigen Unternehmensinteressen zum Vorschein. 
Dieser Effekt liegt in den Dimensionen Beschäftigung, Investitionen, Finanzierung 
und Strategie und somit in allen untersuchten Unternehmensentscheidungen vor. 
Insgesamt unterstreicht die vorliegende Studie die Potenziale der unternehmeri-
schen Mitbestimmung für die Bewältigung der Folgen unternehmensextern ver-
ursachter Schocks wie beispielsweise der Finanz- und Wirtschaftskrise« (Rapp u. a. 
2019, S. 9).

3.2.2 Die betriebliche Mitbestimmung in Deutschland

In diesem Studienbrief wird der Fokus auf die betriebliche Mitbestimmung über 
Betriebsräte gelegt. Zum besseren Verständnis wird in einem ersten Schritt ein 
kurzer Abriss zur Geschichte der Mitbestimmung gegeben. Darauf folgt eine 
knappe Abgrenzung zwischen Mitarbeitervertretung, Personalräten und Be-
triebsräten. Anschließend werden die zentralen Grundlagen der betrieblichen 
Mitbestimmung über Betriebsräte dargelegt, sodass es in Kapitel 4 möglich ist, 
die Interdependenzen zwischen Diversity Management und betrieblicher Mit-
bestimmung zu diskutieren.
Gesetzliche Regelungen zur betrieblichen Mitbestimmung in Deutschland gibt 
es seit 1920 (vgl. Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag 2014, S. 4). Be-
reits bei der Deutschen Verfassungsgebenden Nationalversammlung 1849 hat 
eine Minderheit von sozialliberalen Unternehmern eine Gewerbeordnung vor-
gelegt, die Fabrikausschüsse der Beschäftigten mit bestimmten Rechten vorsah. 
Auch wenn dieser Entwurf nicht angenommen wurde, so folgte doch 1891 eine 
Novelle der Gewerbeordnung, die es den Arbeitgebern freistellte, ob sie Arbei-
terausschüsse einrichten wollen. 1905 folgte eine zwingende Einführung von 
Arbeiterausschüssen im Bergbau (mit mehr als 100 Beschäftigten). 1916 wurde 
bei gewerblichen Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten ein Anhörungsrecht 
in sozialen Angelegenheiten festgelegt. 1920 erfolgte dann das Betriebsrätegesetz 
mit bestimmten Rechten (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2019b). Arbeitnehmerver-



Mitbestimmung in Organisationen

297

tretungen in Aufsichtsräten der Reichsbahn gibt es seit 1922. Zwischen 1933 bis 
1945 haben die Nationalsozialisten alle Formen von Mitbestimmung über das 
»Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit« außer Kraft gesetzt. Ab 1946 wurde 
von den Gewerkschaften wieder die volle Mitbestimmung, sowohl unternehme-
risch als auch betrieblich, gefordert. 1952 trat dann das Betriebsverfassungsrecht 
in Kraft, das dann 1972 reformiert und 2001 novelliert wurde. In diesem Gesetz 
sind die Rechte des Betriebsrates in sozialen, personellen und wirtschaftlichen 
Angelegenheiten festgelegt (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2019c).
Dieser kurze Abriss der Geschichte der betrieblichen Mitbestimmung (vgl. den 
ersten Beitrag in diesem Band) macht deutlich, dass in Deutschland die Betei-
ligung von Beschäftigten schon seit über 100 Jahren Teil der Gesellschafts- und 
Wirtschaftsordnung ist. Auch wenn zwischen 1933 und 1945 keine Beteiligung 
mehr festgeschrieben war, so wurde dieses Thema doch nach dem zweiten Welt-
krieg wiederaufgenommen und noch weiterentwickelt. Diese historische Ver-
wurzlung ist nicht in allen Ländern gleich. Verglichen mit der Mitbestimmung 
in Deutschland wird z. B. die USA als mitbestimmungsarmes Land bezeichnet. 
Der Arbeitskreis Arbeit-Betrieb-Politik hat 2005 zusammenfassend festgestellt, 
dass die amerikanischen Gewerkschaften sich auf dem Rückzug befänden, ihre 
gesellschaftliche Macht immer mehr geschwächt wird, wohingegen die Macht 
der Arbeitgeber durch die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik gestärkt wurde, 
was unter Präsident Bush mit Nachdruck weitergeführt wurde (ausführlicher 
dazu: Arbeitskreis Arbeit-Betrieb-Politik 2005).
Es gibt drei Institutionen, die die betriebliche Mitbestimmung in Organisationen 
in Deutschland vor allem wahrnehmen, die Mitarbeitervertretung, der Personal-
rat und der Betriebsrat.
Mitarbeitervertretungen sind in Kirchen und ihren karitativen und erzieheri-
schen Einrichtungen verbreitet. Das BetrVG gilt hier nicht, da diese Organisatio-
nen ein Selbstbestimmungsrecht haben, das Religionen und Weltanschauungs-
gemeinschaften eine eigenverantwortliche Regelung eigener Angelegenheiten 
garantiert. Mitarbeitervertretungen sind informelle Gremien, allerdings finden 
sich bei verschiedenen Trägern auch explizite Regelungen, z. B. bei der katho-
lischen Kirche über die Caritas (vgl. Caritas 2019).
Personalräte werden in Betrieben und Verwaltungen des Bundes, der Länder, 
der Gemeinden und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts von den 
Beschäftigten gewählt (vgl. Krumme 2018). Dabei haben Bund und Länder un-
terschiedliche gesetzliche Grundlagen, sodass sich die Ausgestaltung der Mit-
bestimmung unterscheiden kann. Unterschiede gibt es vor allem bei der gericht-
lichen Durchsetzung, bei Handlungs- und Unterlassungsansprüchen, die der 
Personalrat weniger bzw. gar nicht beanspruchen kann.
Im Vergleich von Mitarbeitervertretungen, Personalräten und Betriebsräten 
sind die gesetzlichen Rechte und Durchsetzungsmöglichkeiten für Betriebsräte 
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am breitesten. Diese Regelungen für Betriebsräte werden im Folgenden dar-
gestellt.
Der Begriff Betrieb ist nicht im BetrVG definiert. Das Bundesarbeitsgericht hat 
1988 als Betrieb die »organisatorische Einheit […] innerhalb derer der Unter-
nehmer allein oder zusammen mit seinen Mitarbeitern mit Hilfe sächlicher und 
immaterieller Mittel bestimmte arbeitstechnische Zwecke fortgesetzt verfolgt« 
definiert (BAG (7. Senat), Beschluss vom 14. 09. 1988 – 7 ABR 10/87).
Im Betriebsverfassungsgesetz wird auch der Begriff des Arbeitnehmers verwen-
det. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist Arbeitnehmer, 
»wer auf Grund eines privatrechtlichen Vertrags im Dienste eines anderen zur 
Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhän-
gigkeit verpflichtet ist« (BAG, Urteil vom 24. 10. 2001 – 5 AZR 33/00). Dieser Be-
griff umfasst damit auch alle Beschäftigten, die eine Berufsausbildung absolvie-
ren, die im Außendienst sind, in Telearbeit beschäftigt sind, Heimarbeitende und 
auch Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes, die in Betrieben privatrechtlich 
organisierter Unternehmen tätig sind (auch Beamt:innen und Soldat:innen) (vgl. 
Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag 2014, S. 4  ff.). Da Betriebsräte 
Arbeitnehmer repräsentieren, vertreten sie entsprechend nicht die Personen, die 
Werkverträge haben oder für kurze Zeiträume als Leiharbeiter eingesetzt sind.
Auf Betriebsebene sind Betriebsräte tätig. Wenn in einem Unternehmen meh-
rere Betriebsräte sind, dann ist ein Gesamtbetriebsrat (auf Unternehmensebene) 
einzurichten. Hier entsendet jeder Betriebsrat Mitglieder in diesen Gesamt-
betriebsrat. Der Gesamtbetriebsrat ist nicht übergeordnet, sondern ist zuständig 
für Angelegenheiten, die mehrere Betriebe oder das Gesamtunternehmen be-
treffen. Für einen Konzern kann auf Antrag der Gesamtbetriebsräte ein Kon-
zernbetriebsrat eingerichtet werden (auf Konzernebene). Auch hier entsenden 
die Gesamtbetriebsräte Mitglieder, und er ist den Gesamtbetriebsräten nicht 
übergeordnet. Das Gesetz über Europäische Betriebsräte von 1996 gilt für deut-
sche Unternehmen, die in Europa Niederlassungen haben und damit europa-
weit aktiv sind. Die Bildung von europäischen Betriebsräten folgt eigenen, sehr 
komplexen Bestimmungen, auf die im Rahmen dieses Studienbriefs nicht weiter 
eingegangen wird.
Auf Betriebsebene können Arbeitnehmende in Unternehmen mit mehr als fünf 
Beschäftigten nach deutschem Recht jederzeit beschließen, Betriebsräte ein-
zurichten. Ein Betriebsrat besteht aus Beschäftigten, die von den Beschäftigten 
als ihre Vertreter:innen am Arbeitsplatz gewählt werden. Wichtig ist, dass nur 
die Beschäftigten selbst das Recht haben, die Wahl eines Betriebsrats einzuleiten, 
die Arbeitgeber:innen dürfen sie weder verhindern noch eine Wahl von sich aus 
initiieren. Die Arbeitgeber:innen müssen alle Kosten tragen. Betriebsräte sind 
in Deutschland doch sehr verbreitet: 2012 gab es Betriebsräte in rund 40% aller 
privaten Unternehmen in Deutschland, dabei existieren Betriebsräte eher in gro-
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ßen Unternehmen als in kleineren. Ellguth und Kohaut (2013) fanden heraus, 
dass es in Unternehmen mit 5 bis 50 Beschäftigten nur in 6% der Unternehmen 
Betriebsräte gab, aber in Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten gab es in 
85% der Unternehmen Betriebsräte.
Betriebsräte vertreten alle Beschäftigten eines Unternehmens mit Ausnahme von 
Führungskräften, die zur Einstellung und Beendigung berechtigt sind oder über 
Führungsbefugnisse verfügen. Die Betriebsratsmitglieder werden alle vier Jahre 
gewählt, und alle Beschäftigten können sich zur Wahl stellen. Die Anzahl der Be-
triebsratsmitglieder ist gesetzlich geregelt (z. B. 1 Mitglied in Unternehmen mit 
5–20 Mitarbeitern, 7 Mitglieder in Unternehmen mit 100–200 Mitarbeitern und 
17 Mitglieder in Unternehmen mit 1500–2000 Mitarbeitern). Alle Zeit, die die 
Mitglieder für Betriebsratsaufgaben aufwenden, wird als Arbeitszeit eingestuft 
und vom Unternehmen bezahlt. In Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftig-
ten müssen die Arbeitgeber einem Betriebsratsmitglied gestatten, voll bezahlt 
und in Vollzeit für den Betriebsrat zu arbeiten (in Unternehmen mit 1500–2000 
Beschäftigten können 4 Betriebsratsmitglieder Vollzeit für den Betriebsrat ar-
beiten). Die Betriebsratsmitglieder haben die alleinige Befugnis zu bestimmen, 
wer welchen Anteil an der Arbeit leistet. Betriebsratsmitglieder können nur aus 
außerordentlichen Gründen wie grobem Fehlverhalten entlassen werden. Alle 
Notwendigkeiten wie Büros, technische Geräte, Besprechungsraum, Geld für 
beratende Sachverständige usw. müssen vom Arbeitgeber gestellt werden, aber 
dieser hat das Recht zu prüfen, ob z. B. Zeit für notwendige Aufgaben genutzt 
wird oder ob Kosten angemessen sind. Die Gewerkschaften unterstützen in der 
Regel Betriebsräte mit Information, Beratung und Vernetzung, und obwohl Ge-
werkschaftsmitglieder zur Wahl gestellt werden können, gibt es keinen direkten 
Zusammenhang zwischen Betriebsrat und Gewerkschaften. Beide Institutionen 
haben unterschiedliche gesetzliche Aufgaben und Rechte. Es besteht jedoch eine 
enge Beziehung zwischen den beiden Institutionen: Im Jahr 2010 waren rund 
77% aller Betriebsratsmitglieder gleichzeitig Gewerkschaftsmitglieder (vgl. Ful-
ton 2013).
Wie in Kapitel 3.1 dargestellt, sind Tarifverhandlungen die Aufgabe der »Sozial-
partner«, d. h. Tarifverträge verhandeln Gewerkschaften mit den Arbeitgeber-
verbänden bzw. den einzelnen Arbeitgebern. Sie einigen sich auf Gehälter und 
Bedingungen auf Branchenebene, aber die Tarifpartner agieren nicht auf der 
Arbeitsplatzebene. Diese Aufgabenteilung zwischen Gewerkschaften und Be-
triebsräten dient dazu, Lohnkonflikte auf Betriebsebene zu vermeiden, damit 
Beschäftigte und Arbeitgeber am Arbeitsplatz kooperativer zusammenarbeiten 
können. Dazu kommt, dass nur die Gewerkschaften das Recht haben, Streiks ein-
zuleiten. Betriebsräte haben Konflikte mit den Arbeitgebern, aber das Betriebs-
verfassungsgesetz verpflichtet beide Seite zur konstruktiven Zusammenarbeit. 
Falls beide Seiten nicht zu einer Einigung kommen, liegt in den meisten Fällen 
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die letzte Entscheidung in den Händen einer Schiedsstelle, deren endgültige Ent-
scheidung bindend ist (d. h. beide Parteien müssen dies akzeptieren). Betriebs-
räte dürfen keinen Streik ausrufen.
Die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte lässt sich in zwei Ebenen einteilen, 
die Mitwirkungsrechte und die Mitbestimmungsrechte. Diese zwei Ebenen un-
terscheiden sich im Maß der Durchsetzungsintensität. Die schwächsten Durch-
setzungsmöglichkeiten bei den Mitwirkungsrechten sind die Informations-, An-
hörungs- und Beratungsrechte. Etwas stärker sind dann die Widerspruchsrechte 
und Zustimmungsverweigerungsrechte. Die Mitbestimmungsrechte haben eine 
deutlich höhere Durchsetzungsintensität, sie werden auch als erzwingbare Mit-
bestimmung bezeichnet (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2019d und Wirth in diesem 
Band).
Die Informations-, Anhörungs- und Beratungsrechte sind die Mitwirkungs-
rechte mit der geringsten Durchsetzungsintensität. Aber durch die rechtzeitige 
und umfassende Information über geplante Maßnahmen erhält der Betriebsrat 
einen Überblick und kann gegebenenfalls tätig werden. Informationsrechte hat 
der Betriebsrat z. B. allgemein bei allen Themenbereichen, die für die Erfüllung 
der Aufgaben des Betriebsrates wichtig sind. Dazu kommt z. B. das Informations-
recht über die allgemeinen wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens. 
Anhörungsrechte hat der Betriebsrat z. B. bei allen arbeitgeberseitigen Kündi-
gungen. Beratungsrechte hat er bei der Planung von Arbeitsabläufen, Arbeits-
plätzen und technischen Anlagen. Weiterhin bei der Einrichtung betrieblicher 
Bildungsmaßnahmen, der Personalplanung und bei Betriebsänderungen mit 
Blick auf Interessenausgleich.
Widerspruchs- und Zustimmungsrechte sind von den Mitwirkungsrechten die 
weitreichenderen. Dies betrifft z. B. die Widerspruchsrechte bei arbeitgeberseiti-
ger Kündigung (je nach Sachlage), der Zustimmungserfordernis bei personellen 
Einzelmaßnahmen wie Einstellung, Versetzung und Ein- bzw. Umgruppierung 
in das Entgeltgefüge (mit spezifischen Zustimmungsverweigerungsgründen). 
Bei diesen Bereichen ist der Arbeitgeber auf die Zustimmung des Betriebsrates 
angewiesen. Wenn der Betriebsrat die Zustimmung verweigert, kann der Arbeit-
geber dies durch das Arbeitsgericht überprüfen lassen, und das Arbeitsgericht 
kann die Entscheidung des Betriebsrates aufheben. Auch wenn Zustimmungs- 
und Widerspruchsrechte eine Mitwirkung des Betriebsrates deutlich machen, so 
ist es aber noch keine gleichberechtigte Mitbestimmung.
Erzwingbare Mitbestimmung liegt dann vor, wenn der Arbeitgeber ohne eine 
Einigung mit dem Betriebsrat eine Maßnahme nicht durchführen darf. Beispiele 
für diese Mitbestimmungsrechte sind Fragen der Ordnung des Betriebs, Be-
ginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, vorübergehende Verlängerungen bzw. 
Verkürzungen der betrieblichen Arbeitszeit, alle Fragen um Leistungs- bzw. 
Verhaltenskontrolle der Beschäftigten anhand von technischen Anlagen, Aus-
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wahlrichtlinien bei Einstellungen und Kündigungen und Aufstellung und Aus-
gestaltung eines Sozialplans (Vereinbarung zwischen Betriebsrat und Arbeit-
geber bei geplanten Betriebsänderungen, zum Ausgleich oder Milderung von 
wirtschaftlichen Nachteilen).
Die Grundidee dieser zwei Ebenen besteht darin, dass die stärksten Rechte so-
ziale Fragen betreffen, die schwächsten sind dann näher an wirtschaftlichen An-
gelegenheiten, wo die Arbeitgeber entscheiden können und die Betriebsräte die 
Auswirkungen für die Arbeitnehmer abfedern sollen. Arbeitgeber und Betriebs-
rat sind verpflichtet, zum Wohl der Beschäftigten und des Betriebs vertrauens-
voll zusammenzuarbeiten. Der Arbeitgeber hat die Pflicht, den Betriebsrat recht-
zeitig und umfassend zu informieren. Er hat die Vorschläge des Betriebsrates 
ernsthaft zu prüfen. Der Arbeitgeber darf insbesondere bei Maßnahmen, die 
den Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten unterliegen, keine vollendeten 
Tatsachen schaffen. Der Betriebsrat ist verpflichtet, nicht gegen den Arbeitgeber 
zu agitieren oder Verleumdungen zu unterstützen. Er hat auch das Wohl des 
Betriebes zu achten und zu vertreten. Der Betriebsrat sollte bei den Kosten die 
Verhältnismäßigkeit beachten.
Die Verbreitung von Betriebsräten kann sowohl mit Blick auf die Betriebe als 
auch die Beschäftigten gemessen werden. Baumann hat das IAB Panel 2017 
ausgewertet, das auf einer repräsentativen Stichprobe von 15 000 Betriebe in 
Deutschland beruht (vgl. Baumann 2018). Mit Blick auf Betriebe haben 2017 
etwa 9% aller Betriebe einen Betriebsrat, aus Blick der Beschäftigten sind 39% 
der Beschäftigten in Betrieben mit Betriebsräten beschäftigt (vgl. Baumann 
2018, S. 1). Am häufigsten vertreten sind Betriebsräte in den Branchen Energie 
(dazu Wasser, Abfall und Bergbau mit 79%) und der Finanz- und Versicherungs-
dienstleistung (74%). Am geringsten vertreten sind sie im Baugewerbe (17%) 
und Gastgewerbe (dazu sonst. Dienstleistungen mit 9%).
In der Befragung gaben ungefähr 50% der Betriebsräte an, dass der Arbeitgeber 
sie nie in ihrer Betriebsratstätigkeit behindert, in ca. 40% geschieht dies nur 
manchmal und nur in ca. 10% gibt es häufigere Behinderungen. Dabei gibt es 
mehr Behinderungen in Betrieben, die keine Tarifbindung haben (ca. 14,2%) als 
in Betrieben mit Tarifbindung (ca. 9,6%).
Das wichtigste Instrument der Mitbestimmung ist die Betriebsvereinbarung. 
Dieser Vertrag ist rechtsverbindlich und muss zwischen Betriebsrat und Arbeit-
geber abgeschlossen werden (§ 77 BetrVG). Diese Vereinbarungen regeln meist 
einzelne Sachthemen, die nicht in Tarifverträgen geregelt sind oder auch über 
Öffnungsklauseln in Tarifverträgen betrieblich regelbar sind. Auch hier gibt es 
erzwingbare und freiwillige Betriebsvereinbarungen, je nachdem, welche Durch-
setzungsintensität der Betriebsrat bei dem Thema hat.
Eine Studie von Nienhüser (2005) über Betriebsvereinbarungen ergab, dass 2005 
die durchschnittliche Anzahl der (gleichzeitig) gültigen Betriebsvereinbarungen 
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pro Unternehmen 14 betrug, in kleinen Unternehmen rund 8 und in Unterneh-
men mit mehr als 1000 Beschäftigten rund 36. Der Autor fand heraus, dass die 
Hauptthemen der Vereinbarungen die Arbeitszeit, die Entgeltstruktur, Regelun-
gen zu Leistungsbewertung, Arbeitsschutz und Arbeitsorganisation sind.
Jirhahn und Mohrenweiser kommen in ihrer Studie zu Works Councils and 
Organizational Gender Policies in Germany (vgl. Jirhahn &Mohrenweiser 2019) 
zu folgender Schlussfolgerung: »Our analysis provides German evidence that es-
tablishments are more likely to provide family-friendly and equal opportunity prac-
tices when a works council is present. […] Our findings conform to the notion that 
works councils take women’s interests into account and promote both work-family 
balance and gender equality. They may push through the gender policies against 
prejudiced employers or may promote these policies by mitigating or overcoming 
organizational failures within establishments.« (Jirhahn & Mohrenweiser 2019, 
S. 22).
Zusammenfassend können Beschäftigte in Unternehmen Betriebsräte wählen, 
und diese Betriebsräte haben Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte. Arbeit-
geber und Betriebsrat sollen vertrauensvoll zusammenarbeiten und den Frieden 
im Betrieb erhalten. In sozialen Angelegenheiten gibt es eine Vielzahl von Mit-
bestimmungsrechten (zu Ordnung des Betriebs, Beginn und Ende der Arbeits-
zeit, Fragen der Leistungs- und Verhaltenskontrolle und Auswahlrichtlinien). In 
personellen Angelegenheiten wie Einstellung, Versetzung, Eingruppierung und 
Kündigung gibt es vor allem Widerspruchsrechte, Zustimmungsverweigerungs-
rechte und Beratungs- und Anhörungsrechte. In wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten wie Personalplanung, Beschäftigungssicherung und Unternehmensplanung 
gibt es vor allem Informations-, Anhörungs- und Beratungsrechte. Eine Aus-
nahme in wirtschaftlichen Angelegenheiten bilden die Betriebsänderungen, hier 
gibt es neben den Informationsrechten auch Mitbestimmungsrechte bei der Er-
stellung von Sozialplänen (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2019d).
Der rechtliche Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung ist zentral, um die 
grundlegenden Bestimmungen zur Beteiligung und Mitbestimmung von Be-
schäftigten einschätzen zu können. Auch wenn der rechtliche Rahmen als Mi-
nimalvorgabe für alle gültig ist, so sind doch alle Organisationen frei, darüber 
hinaus zu gehen. Damit ist über die rechtlichen Vorgaben das Feld umrissen. 
Wie sich die Akteure dort begegnen, ist dann noch eine Frage der Einstellung der 
Akteure und der Art und Weise der Interaktion. Diese Fragen können anhand 
von Typologien von Betriebsräten diskutiert werden.

3.2.3 Typologien von Betriebsräten

Zur Analyse der Beziehungen zwischen Geschäftsleitung und Betriebsräten 
wurden verschiedene Typologisierungen entwickelt. Diese Typologisierungen 
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können kritisiert werden, da die dort dargestellten Typen kaum trennscharf sein 
können, die Abgrenzungen führen zu stereotypen Bewertungen und gleichzeitig 
simplifizieren sie die Komplexität der Begegnung und betrachten nur noch zwei 
Beteiligte und ignorieren die situative Einbettung. Dennoch helfen sie, das Ver-
hältnis von Betriebsräten und Management besser zu verstehen und die sehr 
unterschiedlichen Strategien der betrieblichen Mitbestimmung strukturiert 
erfassen zu können.
Ende der 1970er-Jahre hat Kotthoff anhand einer empirischen Studie von 64 
kleinen und mittleren Unternehmen in Südbaden eine Typologie von sechs Be-
triebsratstypen entwickelt (vgl. Kotthoff 1981). Im Mittelpunkt seiner Typologie 
steht das Interaktionsmuster zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung, in den 
von ihm untersuchten Unternehmen waren die Geschäftsleitungen auch die Ei-
gentümer:
1. Betriebsräte Typ I: der ignorierte Betriebsrat, er wird von der Geschäftsleitung 

und den Beschäftigten weitgehend ignoriert. Der Betriebsrat ist nebensäch-
lich, sichtbare Konflikte treten nicht auf.

2. Betriebsräte Typ II: der isolierte Betriebsrat, die Geschäftsführung führt allein 
oder autoritär, es besteht ein Einschüchterungs- und Kontrollsystem, der Be-
triebsrat ist weitgehend machtunwirksam. Er wird zwar formal einbezogen, 
kann aber nichts beeinflussen.

3. Betriebsräte Typ III: das Organ der Geschäftsleitung, die Geschäftsführung, ist 
äußerst fürsorglich und das Vertrauensverhältnis ist familiär, der Betriebsrat 
ist Teil der Familie, der Entscheidungen übernimmt und akzeptiert.

4. Betriebsrat IV: der respektierte, aber zwiespältige Betriebsrat als Ordnungsfak-
tor, hier wird der Betriebsrat rechtzeitig in die Entscheidungen eingebunden 
und übernimmt die Entscheidung der Geschäftsleitung als betrieblich not-
wendig. Hier spaltet sich der Betriebsrat häufig in managementtreue und 
managementkritische Mitglieder.

5. Betriebsrat Typ V: der respektierte standfeste Betriebsrat, der von der Ge-
schäftsleitung anerkannt wird, dem aber häufig Informationen vorenthalten 
werden. Der Betriebsrat muss sich als Gegenmacht positionieren, um seine 
Aufgaben wahrnehmen zu können.

6. Betriebsrat Typ VI: der Betriebsrat als kooperative Gegenmacht, die Beziehung 
ist eine Streit-Kooperation, die für Kotthoff der interessenvertretungswirk-
samste Partizipationstyp ist.

Kotthoff sieht die Typen I-III als defizitäre Formen der Mitbestimmung, die nur 
zum Teil ihre Funktion nach dem Betriebsverfassungsgesetz erfüllen; Typ IV-VI 
nennt er wirksam als Interessenvertretung. Kotthoff ergänzte auf der Grundlage 
von Sekundärauswertungen noch den Typ klassenkämpferischer Betriebsrat, das 
Verhältnis ist dann von Spannungen geprägt und es werden keine integrativen 
Lösungen gesucht (vgl. Kotthoff 1981, S. 244 zitiert nach von Eckardstein u. a. 
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1998, S. 12  ff.). Nienhüser sieht diese Typologie von Kotthoff als »grobe Skala des 
Einflusspotenzials des Betriebsrates« (Nienhüser 2005, S. 9).
Osterloh hat Partizipationsmuster für Betriebsräte und Manager getrennt er-
mittelt und dann typische Partizipationsmuster von Betriebsräten und Manager 
in fünf Interaktionsmuster eingeteilt (vgl. Osterloh 1993, S. 165  ff.): Sie benennt 
die Muster konfliktorientiert, kritisch kooperativ, harmonistisch kooperativ, 
Dominanz und Isolation. Diese Typologie bezieht ein, dass dieses Verhältnis 
von beiden Seiten geprägt wird und das Zusammentreffen von beiden Seiten das 
Verhältnis charakterisiert.
Nienhüser untersuchte den Einfluss des Betriebsrats-Typs auf die Verbreitung 
von Betriebsvereinbarungen und die Bewertung dieses Regulierungsinstru-
mentes durch Personalmanager. Dazu befragt er 1000 für den Abschluss von 
Betriebsvereinbarungen zuständige Personalverantwortliche telefonisch.
Nienhüser ist bei der Typologisierung der Betriebsräte einen etwas anderen Weg 
gegangen, er kombiniert die beiden Dimensionen Macht des Betriebsrats und 
Kooperationsbereitschaft des Betriebsrates. Hieraus ergeben sich die folgenden 
vier Kombinationen:

Tabelle 2: Betriebsrats-Typologie 

Dimensionen

Macht des 
 Betriebsrats

Kooperationsbereit-
schaft des Betriebsrats

Typen

Gering Hoch 1. Schwacher, kooperationsbereiter 
Betriebsrat

Gering Gering 2. Schwacher, wenig kooperations-
bereiter Betriebsrat

Hoch Hoch 3. Starker, kooperationsbereiter 
 Betriebsrat

Hoch Gering 4. Starker, wenig kooperations-
bereiter Betriebsrat

Quelle: entnommen aus Nienhüser (2005, S. 9)

Die Eingruppierung des Betriebsrates in die Betriebsratstypen erfolgte in der 
Studie nach Einschätzung der Betriebsleitung. Das Ergebnis seiner Analyse ist, 
dass besonders viele Vereinbarungen in solchen Betrieben vorliegen, in denen 
ein starker und zugleich wenig kooperativer Betriebsrat vorhanden ist. Dann 
sind auch die Bewertungen von Betriebsvereinbarungen am schlechtesten, Be-
triebsvereinbarungen sind aus Sicht der Befragten dann weniger flexibilitätsför-
dernd, stärker zu Starrheit führend und insgesamt weniger vorteilhaft. Aber die 
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Bewertungen sind nicht nur negativ, Betriebsvereinbarungen werden als Regu-
lierungsinstrument mehrheitlich sehr geschätzt (vgl. Nienhüser 2005).
Deutlich wird an der Gegenüberstellung dieser Typologien, dass es keine immer 
passende Typologie gibt, sondern dass die Typologie an die Forschungsfrage an-
gepasst werden muss. Es wird aber dennoch deutlich, dass Betriebsräte und Ma-
nagement sehr unterschiedlich zusammenarbeiten. Dies war das Ergebnis von 
den hier zugrunde gelegten Studien. Möglichkeiten und Grenzen der Zusam-
menarbeit hängen von beiden Seiten ab. Auch wenn alle diese Typologien nicht 
im Zusammenhang mit Diversity Management entwickelt wurden, so macht es 
dennoch deutlich, dass die generellen Möglichkeiten der Zusammenarbeit durch 
die Einstellung des Betriebsrates, die Interaktionsmuster beim Zusammentreffen 
von Betriebsrat und Management und Fragen von Macht und Kooperations-
bereitschaft die Gestaltungs-, Handlungs- und Entscheidungsräume in hohem 
Maße beeinflussen.

3.2.4 Diversity im Betriebsrat

3.2.4.1 Zusammensetzung des Betriebsrates
Den Betriebsrat wählen alle Arbeitnehmende eines Betriebs, wenn sie mindes-
tens 18 Jahre alt sind (§ 7 BetrVG). Dazu gehören auch Auszubildende, Mini-
jobber und Leiharbeitnehmende, die länger als 3 Monate im Betrieb eingesetzt 
sind. Nicht wählen dürfen Geschäftsführende, Vorstände, leitende Angestellte 
und Selbständige (z. B. mit Werkverträgen). Zur Wahl aufstellen lassen können 
sich alle, die wahlberechtigt sind und mindestens sechs Monate dem Betrieb an-
gehören (§ 8 BetrVG).
Für die Zusammensetzung des Betriebsrates war in § 15 BetrVG (in der Fassung 
vom 15. 1. 1972) festgelegt, dass der Betriebsrat sich aus Arbeitnehmenden aus 
den einzelnen Betriebsabteilungen zusammensetzen soll und dabei verschiedene 
Beschäftigungsarten im Betrieb berücksichtigt werden sollen. In der Novellie-
rung des Betriebsverfassungsgesetzes von 2001 wurde in § 15 ein zweiter Absatz 
ergänzt, wonach das Geschlecht, das in der Belegschaft in der Minderheit ist, 
mindestens entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat ver-
treten sein muss.
Baumann u. a. (2017) haben die Daten der Betriebsrätebefragung 2015 ausgewer-
tet, um die Umsetzung des Minderheitsschutzes bei Betriebsratswahlen einschät-
zen zu können. Sie fanden heraus, dass im Durchschnitt aller Betriebe Frauen 
fast entsprechend ihres Anteils an den Beschäftigten repräsentiert waren. 42% 
der Beschäftigten sind Frauen, 39% aller Sitze in Betriebsratsgremien nehmen 
Frauen ein (vgl. Baumann u. a. 2017, S. 1). Allerdings waren Frauen häufig dann 
in Betriebsräten unterrepräsentiert, wenn der Minderheitenschutz des BetrVG 
nicht greift, Frauen also die Mehrheit der Beschäftigten sind.



Diversity Management und die Mitbestimmung in Deutschland 

306

Die IG Metall hat die Ergebnisse der Betriebsratswahlen 2002 mit Blick auf Mi-
grantinnen und Migranten im Betriebsrat ausgewertet. Im Ergebnis waren ca. 
5% aller Betriebsratsmitglieder Migrantinnen bzw. Migranten (vgl. IG Metall 
2005).
Eine Studie des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrations-
forschung hat sich mit den Gewerkschaftsmitgliedern mit Migrationshinter-
grund in der IG Metall Berlin beschäftigt. Sie fanden heraus, dass ein Drittel aller 
Mitglieder, die eine Funktion im Betrieb ausüben, einen Migrationshintergrund 
haben (vgl. Foroutan 2017, S. 22). Dabei sind Beschäftigte mit Migrationshinter-
grund und Mitglied der IG Metall als Betriebsratsvorsitzender unterrepräsentiert 
(ca. 11,1%) und als Betriebsratsmitglieder überrepräsentiert (32,1%). Bei den 
Schwerbehindertenvertretern waren es 28%, also ungefähr entsprechend des An-
teils (vgl. Foroutan 2017, S. 22 ff).
Allerdings gibt es auch noch andere Bereiche, in denen sich Vielfalt zunehmend 
zeigt. Klassischer Weise sind Betriebsräte und DGB-Gewerkschaften eng ver-
bunden, auch wenn sie rechtlich unabhängig sind. Der Organisationsgrad der 
Betriebsräte (Anteil der Betriebsräte, die gleichzeitig Mitglied einer Gewerk-
schaft sind) ist höher als der Organisationsgrad der Beschäftigten. Während 2015 
in ver.di (vereinigte Dienstleistungen) ca. 21% der Beschäftigten auch Mitglieder 
von ver.di sind, sind es bei den Betriebsräten 57%, die Gewerkschaftsmitglied 
sind.
Neu sind rechtspopulistische Betriebsräte, z. B. bei Daimler (vgl. Sommer 
2018/19, S. 53). Im Verein »Zentrum Automobil« wird auf der Internetseite of-
fen für die AfD (Alternative für Deutschland, rechtspopulistische Partei) und 
PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, dem 
rechtspopulistischen Spektrum zugeordnete Organisation) geworben. Mitglieder 
dieses Vereins besetzen an mehreren Daimler-Standorten Plätze in den Betriebs-
räten (vgl. Sommer 2018/19, S. 53  ff.).
Mit der Vielfalt der Beschäftigten steigt auch die Vielfalt in den Betriebsräten. 
Nachholbedarf gibt es aber immer noch bei der breiten Repräsentation aller Be-
schäftigtengruppen. Diskriminierungen sind in der Gesellschaft noch weit ver-
breitet und damit auch in der Arbeitswelt. So haben bei einer europaweiten Um-
frage 2012 ca. 20% der Angehörigen sexueller Minderheiten angegeben, in den 
letzten zwölf Monaten diskriminiert worden zu sein. Fast ein Drittel aller LGBT-
Beschäftigten in der EU gaben an, ihre sexuelle Identität vor ihren Kolleg:innen 
zu verbergen (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2016, S. 4).
Zusammenfassend ist Diversity inzwischen ein durchgehendes Merkmal in der 
Arbeitswelt, und Diversity ist auch zunehmend in den Organen der betrieblichen 
Mitbestimmung zu finden. Allerdings ist auch hier bei den Führungspositionen 
Nachholbedarf zu sehen. Da gerade Menschen, die selbst zu Minderheiten in den 
Organisationen gehören, Diversity Management fordern und fördern (vgl. dazu 
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ausführlicher Gruhlich 2017), ist davon auszugehen, dass auch in den zuneh-
mend vielfältigeren Betriebsräten Interesse und Unterstützung dieses Konzeptes 
zunehmen werden.

3.2.4.2 Zugang des Betriebsrates zum Thema Diversity
Neben der Zusammensetzung des Betriebsrates ist es wichtig, welchen Zugang 
der Betriebsrat zum Thema Diversity und Wissen darüber hat.
Wie in vielen Gremien finden sich auch in Betriebsräten engagierte Menschen, 
die sich mit einem oder mehreren Themen beschäftigen und dieses auch in ih-
ren Arbeitszusammenhängen einbringen wollen. Welche Themen dann im Be-
triebsrat sozusagen einen »eigenen« Fürsprecher haben, ist dann eher zufällig. 
Dennoch sind Betriebsräte, die ein Thema mit viel Leidenschaft und persönli-
chem Engagement einbringen und stetig weiterverfolgen, zentral um Interesse 
zu wecken, das Thema zu verstetigen und auch bei Widerstand immer wieder 
zu thematisieren.
Gleichzeitig sind Betriebsräte gewählte Vertretungen von Beschäftigten und ha-
ben entsprechend in der Regel keine fachliche Ausbildung, die zur Betriebsrats-
tätigkeit qualifiziert. Um entsprechendes Expertenwissen erlangen zu können, 
gibt es nach dem BetrVG drei Möglichkeiten, wie Betriebsräte Expertenwissen 
erlangen können. Dies sind die Hinzuziehungen von Sachverständigen, von 
Beratern und die eigene Qualifizierung. Zunächst zur Möglichkeit, Sachver-
ständige hinzuzuziehen (§ 80 Abs. 3 BetrVG). Betriebsräte können für recht-
lich zugewiesene Aufgaben Beratung und Beurteilung von Sachverständigen 
auf Kosten des Arbeitgebers vornehmen lassen, z. B. bei komplexen Regelungen 
zur Flexibilisierung von Arbeitszeit oder bei neuen Leistungslohnsystemen. Die 
Beauftragung von Sachverständigen ist von der Zustimmung des Arbeitgebers 
abhängig (vgl. Technologieberatungsstelle beim DGB NRW e. V. 2008, S. 9  f.). Die 
zweite Möglichkeit ist, einen Berater hinzuziehen (§ 111 Satz 2 BetrVG). Gerade 
bei Betriebsänderungen sollen externe Berater auch ohne die Zustimmung des 
Arbeitgebers den Betriebsrat unterstützen können (vgl. Technologieberatungs-
stelle beim DGB NRW e. V. 2008, S. 12  f.).
Die dritte Möglichkeit für Betriebsräte besteht darin, sich zu Fachthemen auf 
Kosten des Arbeitgebers weiterbilden zu lassen (§  37 Abs.  6 BetrVG). Zum 
Thema Diversity Management finden sich seit den 2000er-Jahren zunehmend 
Informationsmaterialien von Gewerkschaften und gewerkschaftsnahen Organi-
sationen, oft in Verbindung mit Konferenzen und Workshops. Hier einige Bei-
spiele:
• Die ver.di Bundesverwaltung hat einen Querschnitt zu Managing Diversity, 

Gewinn durch Vielfalt, veröffentlicht, der einen kurzen einfachen Überblick 
zum Thema und Workshop-Angebote enthält (vgl. ver.di Bundesverwaltung 
2011)
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• Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie hat Maßnahmen für 
betriebliche Handlungsfelder zur Chancengleichheit und Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf veröffentlicht (vgl. Industriegewerkschaft Bergbau, Che-
mie, Energie o. J.).

• Die Heinrich-Böll-Stiftung hat die Broschüre Managing Diversity als Interes-
senvertretungsstrategie der Betriebsräte in Industriebetrieben von Juan Proll 
online veröffentlicht (vgl. Proll 2010).

Dazu kommt eine wachsende Zahl von Schulungsangeboten von Gewerkschaf-
ten und auch immer mehr gewerbliche Schulungen. Während Losert (vgl. 2010, 
S. 60  ff.) noch auf »das nur punktuelle Aufgreifen des Themas in Weiterbildungs-
angeboten für Betriebsräte« (Losert 2010, S. 60) hinwies, ist heute in 2019 ein 
breites, gut beworbenes Angebot von Gewerkschaften, gewerkschaftsnahen Or-
ganisationen und gewerblichen Anbietern im Internet zu finden.

3.3 Zusammenfassung, Aufgaben und Literaturtipps

Zusammenfassung
Aus einer internationalen Perspektive kann die Beteiligung von Mitarbeitenden 
»employee voice« vor dem Hintergrund von unterschiedlichen politischen Sys-
temen und organisationalen Perspektiven analysiert werden. Die Beteiligung von 
Mitarbeitenden kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein und entsprechend 
auch sehr unterschiedlich ausgestaltet werden.
Bei der Betrachtung von Mitbestimmung in Deutschland wird in die unterneh-
merische und betriebliche Mitbestimmung unterschieden.
Die unternehmerische Mitbestimmung bezieht sich bei Kapitalgesellschaften (ab 
500 Beschäftigte) auf die Zusammensetzung der Aufsichtsräte und hat für das 
Diversity Management vor allem Auswirkungen darauf, wie es strategisch ein-
gebunden ist und auf welcher hierarchischen Ebene es angebunden ist.
Die betriebliche Mitbestimmung ist in Deutschland im Betriebsverfassungsgesetz 
verankert. Die Beschäftigten können Betriebsräte wählen, die Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechte gegenüber dem Arbeitgeber wahrnehmen können. Die 
Durchsetzungsintensität der Mitbestimmung ist bei sozialen Angelegenheiten 
am höchsten, gefolgt von personellen Angelegenheiten. Bei wirtschaftlichen An-
gelegenheiten gibt es dann vor allem Informationsrechte, aber bei der Erstellung 
von Sozialplänen wieder sehr starke Einflussmöglichkeiten. Arbeitgeber und Be-
triebsrat sind gehalten, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und den Frieden im 
Betrieb aufrechtzuerhalten.
Wie die betriebliche Mitbestimmung in Unternehmen ausgestaltet ist, ist sehr 
unterschiedlich. Um diese Unterschiede analysieren zu können, ist es hilfreich, 
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Formen der Zusammenarbeit zwischen Management und Betriebsräten anhand 
von Typologien zu gruppieren. Anhand dieser Typologien sind dann Studien 
möglich, die Wirkungen und Folgen der betrieblichen Mitbestimmung besser 
verstehen zu können.
Ein weiterer Aspekt, wie Diversity Management in der betrieblichen Mitbestim-
mung ankommt, ist die Diversität der Betriebsräte selbst. Betriebsräte werden 
zunehmend divers, und das Interesse von Betriebsratsmitgliedern an Diversity 
Management wird daher aller Voraussicht nach noch zunehmen. Betriebsräte 
haben vielfältige Möglichkeiten, Wissen zum Thema Diversity zu erlangen.

Aufgaben
1. Die Diskussion, ob internationales Personalmanagement sich immer ähn-

licher werden wird oder ob sich die Unterschiede immer mehr ausprägen, ob 
also eher die Konvergenztheorie oder die Divergenztheorie zutreffend sein 
wird, ist noch nicht abgeschlossen:

 • Wie sehen Sie das?
 •  Mit Blick auf Diversity Management: Was spricht aus ihrer Meinung für 

oder gegen die Divergenz- bzw. Konvergenztheorie?
2. Wählen Sie aus dem Praxisleitfaden die verschiedenen Formen für flexibles 

Arbeiten (S.  12–18) (Bessing, Nina/Gärtner, Marc/Huesmann, Monika/
Köhnen, Manfred/Schiederig, Katharina/Schlez, Jana Katharina/Spee, Maja 
(2016). Flexibles Arbeiten in Führung. Ein Leitfaden für die Praxis, online: 
https://www.eaf-berlin.de/fileadmin/eaf/Projekte/Dokumente/P_Flexship_
Leitfaden_Flexibles_Arbeiten_in_Fuehrung.pdf.

 Überlegen Sie, welches dieser Modelle für Deutschland gut geeignet ist und 
begründen Sie dies. Wählen Sie ein anderes Land, mit dessen Arbeitssituation 
sie vertrauter sind. Können die gleichen Modelle einfach in gleicher Art und 
Weise implementiert werden? Begründen Sie ihre Einschätzung!

3. Setzen Sie sich intensiv mit dem Unterschied zwischen employee involvment 
und employee participation auseinander.

 In einer Organisation soll eine neue Unternehmenssoftware eingeführt wer-
den. Dazu soll ein Projektteam eingesetzt werden, in dem Beschäftigte aus 
allen Abteilungen mitarbeiten sollen. Überlegen Sie, wie Teamarbeit in diesem 
Projekt durch den Projektleiter gestaltet werden könnte, um entweder em-
ployee involvment oder employee participation zu unterstützen. Gehen Sie 
davon aus, dass diese Projektleitung das frei entscheiden kann (auch wenn 
das nicht realistisch ist, es erleichtert aber das Verständnis). Achten Sie darauf, 
Beispiele zu suchen, die diese Unterschiede illustrieren. Entwickeln Sie so zwei 
Formen der Projektgestaltung.

https://www.eaf-berlin.de/fileadmin/eaf/Projekte/Dokumente/P_Flexship_Leitfaden_Flexibles_Arbeiten_in_Fuehrung.pdf
https://www.eaf-berlin.de/fileadmin/eaf/Projekte/Dokumente/P_Flexship_Leitfaden_Flexibles_Arbeiten_in_Fuehrung.pdf
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 Diskutieren Sie ihre Ideen:
 •  Nehmen Sie die Perspektive der Projektleitung ein: Welches Projekt wäre 

einfacher zu steuern? Warum?
 •  Nehmen Sie die Perspektive der Beschäftigten ein: In welchem Projekt 

würden Sie lieber mitarbeiten? Warum?
 •  Nehmen Sie die Perspektive der Organisationsleitung ein: Wie schätzen Sie 

die Vor- und Nachteile der zwei Formen von Projekten mit Blick auf ihre 
gesamte Organisation ein?

4. Nutzen Sie sich die Typologie der Betriebsräte nach Nienhüser 2005.
 In einem Betrieb sollen Homeoffice-Tage eingeführt werden. Das Manage-

ment möchte einen Homeoffice-Tag je Abteilung einführen und dann die 
Tage rollierend über die Abteilungen verteilen, sodass Abteilung A am Mon-
tag in Homeoffice ist, Abteilung B am Dienstag usw. Gleichzeitig möchte das 
Management das Shared Desk-Prinzip einführen. Dann haben die Beschäftig-
ten keinen festen Arbeitsplatz mehr, sondern suchen sich am Morgen jeweils 
einen Arbeitsplatz, richten diesen morgens ein und räumen entsprechend 
abends ab. Das eigene Arbeitsmaterial und der Laptop können in einen Roll-
container gepackt werden, der zentral an der Pforte gelagert wird. Durch die 
rollierenden Homeoffice-Tage werden dann weniger Arbeitsplätze gebraucht 
als insgesamt Beschäftigte da sind. Dies soll in unserem Beispiel dazu dienen, 
ein Verwaltungsgebäude weniger zu benutzen. Diese Veränderung der Ar-
beitsorganisation ist mitbestimmungspflichtig.

 Nehmen Sie die Perspektive des Betriebsrats ein und überlegen Sie, welche In-
teressen die Verwaltungsbeschäftigten haben könnten. Fassen Sie zusammen, 
wie eine Einführung der Homeoffices im Sinne der Beschäftigten gestaltet 
werden könnte. Erarbeiten Sie mögliche Kompromissvorschläge oder -ideen.

 Diskutieren Sie für jeden der vier Typen von Betriebsräten:
 •  Wie schätzen Sie die Verhandlungsmöglichkeiten ein, welche ihrer Vor-

schläge könnte in dieser Konstellation realistisch erreichbar sein?
 •  Welche Vor- und Nachteile können mit den Ergebnissen der Verhandlun-

gen mit dem jeweiligen Betriebsratstyp verbunden sein?

Literaturtipps
In dem Lehrbuchkapitel zum internationalen strategischen Personalmanage-
ment von Moira Calveley, David Allsop, Natalia Rocha Lawton und Monika 
Huesmann (Calveley et al 2017) finden Sie einige internationale Beispiele für 
die Gestaltung von Mitarbeiterbeteiligung und einen Vergleich zwischen Groß-
britannien und Deutschland mit Blick auf die Mitbestimmung.

In dem Überblick für Unternehmen vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales: Mitbestimmung – eine gute Sache (2018) online unter: https://www.

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDFPublikationen/a741-mitbestimmung-ein-gutes-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile
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bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDFPublikationen/a741-mitbestimmung-
ein-gutes-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile, findet sich eine einfach ver-
ständliche Zusammenfassung zu Mitbestimmung, den rechtlichen Regelungen 
und Wirkungen.

Der Artikel Betriebliche Mitbestimmung im Spiegel der jüngeren Forschung in 
Industrielle Beziehungen 20 (4), S. 323–341 von Werner Kotthoff (Kotthoff 2013) 
gibt einen Überblick über Stand und Entwicklung der Betriebsratsforschung von 
2000 bis 2013.

In der kommentierten Fassung des Betriebsverfassungsgesetzes von Reinhard 
Richardi (Richardi 2016) finden Sie nicht nur die einzelnen Paragrafen, sondern 
auch den Stand der Rechtssprechung, Auslegung von einzelnen Begriffen und 
Kommentare zu rechtlichen Diskussionen.

Im Betriebsverfassungsgesetz, abrufbar online unter https://www.gesetze-im-
internet.de/betrvg/ finden Sie immer die neuesten Fassungen der zur Zeit gül-
tigen Gesetze.

Internetseiten:
Zu allen Themen rund um unternehmerischer und betrieblicher Mitbestimmung 
finden sich Veröffentlichungen der Hans-Böckler-Stiftung und das Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung.

Auf den Internetseiten der WSI finden Sie viele Grafiken und Daten zu aktuellen 
Themen. Dazu kommen Studien und weitere Veröffentlichungen:
https://www.boeckler.de/index_wsi.htm#

Auf den Internetseiten der Hans-Böckler-Stiftung finden Sie viele grundlegende In-
formationen zur Mitbestimmung, Forschungen dazu und viele weitere Pressemel-
dungen und Veröffentlichungen:
https://www.boeckler.de/index.htm

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDFPublikationen/a741-mitbestimmung-ein-gutes-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDFPublikationen/a741-mitbestimmung-ein-gutes-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/
https://www.boeckler.de/index_wsi.htm#
https://www.boeckler.de/index.htm
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4 Mitbestimmung und Diversity 
Management in Deutschland: 
Verankerung und Umsetzung 
von Diversity Management in 
Organisationen

Lernziele
In diesem Kapitel lernen Sie …
• wie Diversity Management in Zusammenhang mit der unternehmerischen Mit-

bestimmung in Organisationen verankert sein kann,
• wie Diversity Management in Zusammenhang mit der betrieblichen Mitbestim-

mung gebracht werden kann,
• wie sich die Handlungsrahmen von Diversity Management und des Betriebsrates 

zueinander verhalten,
• wie die Interessen von verschiedenen Akteuren an Diversity Management gleich-

lautend aber auch konkurrierend sein können.

In einem kurzen Überblick werden Schnittstellen und Möglichkeiten der Verbin-
dung von Diversity Management mit der unternehmerischen Mitbestimmung 
aufgezeigt. Dies wird durch verschiedene Beispiele illustriert.
Anschließend werden die vielfachen Wirkungen und Wechselwirkungen von 
Mitbestimmung und Diversity Management diskutiert. Zuerst, indem aus der 
Perspektive des Betriebsrates der Handlungsrahmen von Diversity Management 
umrissen wird. Anschließend werden komplementäre und konkurrente Interes-
sen diskutiert.

4.1 Die unternehmerische Mitbestimmung und die 
Verankerung von Diversity Management

Die Wirkungen von unternehmerischer Mitbestimmung wurden von Hörisch 
zusammengefasst mit »Mitbestimmung verringert die Ungleichheit« (Hörisch 
o. J.). Er hat empirisch untersucht, wie Einkommensungleichheit und Unterneh-
mensmitbestimmung zusammenhängen und einen internationalen Vergleich 
aufgestellt. Als Gründe für die Verringerung der Ungleichheit sieht er vor al-
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lem, dass sich bei mitbestimmten Unternehmen die Unternehmenspolitik mehr 
langfristig als kurzfristig orientiert und in Krisenzeiten weniger Entlassungen 
vorgenommen werden, sodass nach der Krise mit firmenspezifischem Wissen 
weitergearbeitet werden kann.

Abbildung 7 

Im Zusammenhang mit Diversity Management gibt es auch einzelne direkte 
Schnittstellen mit der unternehmerischen Mitbestimmung. Im Vorstand von 
Kapitalgesellschaften ist der Arbeitsdirektor der Personalvorstand im Unterneh-
men. Viele sehen Arbeitsdirektor:innen als Bindeglied zwischen den Interessen 
der Kapitalgeber und der Beschäftigten. Die Arbeitsdirektor:innen verantworten 
die operative Personalarbeit. 2015 hatten ca. 750 Unternehmen eine:n Arbeits-
direktor:in im Vorstand, davon waren in 115 Unternehmen diese Arbeits-
direktor:innen von den Arbeitnehmervertretungen vorgeschlagen worden und 
wurden vom Aufsichtsrat gewählt. Darunter waren 50 Arbeitsdirektor:innen 
aus Großkliniken, Stadtwerken, Häfen und Flughäfen. Daneben gab es ca. 40 
Arbeitsdirektor:innen in großen Energieunternehmen, bei Netzbetreibern, Berg-
bauunternehmen und einzelnen Chemieunternehmen. Dazu kamen noch knapp 
20 Arbeitsdirektor:innen aus der Stahlindustrie. In der Automobilindustrie hat 
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VW traditionell eine:n Arbeitsdirektor:in mit Gewerkschaftsbezügen (vgl. Giertz 
2015).
In verschiedenen Vorständen finden sich dementsprechend auch Arbeitsdirek-
tor:innen, die direkt für Diversity Management zuständig sind bzw. sich direkt zu 
Diversity Management positionieren. Hier einzelne Beispiele zur Illustrierung:
• Dr. Hartmut Klusik ist 2016 bei der Bayer AG Vorstand für Personal, Techno-

logie und Nachhaltigkeit und als Arbeitsdirektor auch direkt zuständig für 
Diversity Management (vgl. Charta der Vielfalt 2016, S. 20  ff.)

• Thomas Sigi ist seit 2017 Audi-Arbeitsdirektor und verantwortet so auch das 
Projekt für schwerbehinderte und leistungsgewandelte Mitarbeiter:innen bei 
Audi (vgl. Lemmer 2017)

• Christoph Kübel ist seit 2012 (bis heute, 2019) Geschäftsführer und Arbeits-
direktor der Robert Bosch GmbH. Auf der Diversity-Webseite weltweit wird 
er zitiert mit: »Vielfalt ist Bereicherung sowie Voraussetzung für unseren Er-
folg – davon bin ich überzeugt.« (Kübel 2019)

Diversity Management wird in der Regel als Top-Down-Managementkonzept 
gesehen. Aus dieser Sichtweise ist es zentral, auf welcher hierarchischen Höhe 
das Konzept angesiedelt ist bzw. verantwortet wird. Bei der unternehmerischen 
Mitbestimmung ist die spannende Frage, ob das Thema Diversity Management 
im Vorstand und/oder Aufsichtsrat verankert ist und wie nachhaltig das Konzept 
in die grundlegende Unternehmensstrategie aufgenommen ist. Köppel hat 2011 
eine Benchmarkstudie zu den DAX 30-Unternehmen angefertigt. Sie hat für alle 
30 Unternehmen analysiert, ob es eine zentrale Ansprechperson für Diversity 
Management gibt. Das Ergebnis für 2011 ist, dass es bei 23 von 30 Unternehmen 
eine zentrale Ansprechperson gibt (2010 gab es die bei 16 von 30 Unternehmen). 
2011 hatten auch 22 Unternehmen die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Aller-
dings unterscheiden sich die Teamgrößen sehr, mit denen die Ansprechperson 
arbeiten kann. In den Diversity-Teams sind zwischen 1,5 Personen (E.ON) und 
19 Personen (3 national, 16 international bei Henkel). Auch wem Bericht erstat-
tet wird, unterscheidet sich sehr. Beispielweise wird in der BASF und bei Siemens 
direkt dem Vorstandsvorsitzenden berichtet, bei der Deutschen Post und der 
MAN wird dem Personalvorstand berichtet, bei Allianz und Adidas dem Chief 
HR Officer und bei der Commerzbank einer Bereichsleitung in der Abteilung 
Human Resources (Policies and Rewards) (alle Angaben nach Köppel 2011, S. 10 
und 11).
Zusammenfassend kann die strategische Anbindung des Diversity Managements 
über die Arbeitsdirektor:innen direkt bei den höchsten Organen von Unterneh-
men sein. Wie viele Ressourcen dann für das Diversity Management bereitgestellt 
werden und wie lange die Wege sind, damit Informationen, Handlungsbedarfe 
und Entwicklungen bei den höchsten Organen dann ankommen, unterscheidet 
sich sehr stark je nach Unternehmen.
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Ein anderes Thema ist es, wieviel Diversity in den Organen selbst zu finden ist. 
Das Thema geht über den Rahmen dieses Studienbriefs hinaus, es ist aber für die 
Gestaltung des Diversity Managements ausgesprochen wichtig. Daher wird in 
diesem Rahmen nur das Merkmal Geschlecht kurz angerissen: Gruhlich (2017) 
hat in ihrer Fallstudie analysiert, dass vor allem weibliche Führungskräfte In-
teresse am Diversity Management im Unternehmen hatten. Sie folgert daraus, 
dass das Interesse als Versuch gedeutet werden kann, »die ungleich verteilten 
Ressourcen neu zu verteilen« (Gruhlich 2017, S. 162). Aus dieser Idee ist die 
Diversity in Aufsichtsräten und Vorständen wichtig, da dies zu einer Neuver-
teilung von Ressourcen führen kann. Beispielsweise gilt seit 2016 das Gesetz für 
die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen 
(FüPoG). Es gilt eine Geschlechterquote von 30% für neu zu besetzende Auf-
sichtsratssitze (das betrifft ca. 100 Unternehmen in Deutschland). In Deutsch-
land betrug 2017 der Frauenanteil im Aufsichtsrat 27,3% und im Vorstand 7,4% 
(Pfahl u. a. 2018). Daten zu anderen Diversity-Merkmalen wie Menschen mit 
Migrationshintergrund, Behinderung, sexuelle Orientierung usw. wurden bisher 
nicht statistisch erfasst.

4.2 Die betriebliche Mitbestimmung und die 
Umsetzung von Diversity Management auf 
betrieblicher Ebene

4.2.1 Handlungsrahmen und Gestaltungsbereiche des Diversity 
Management aus der Perspektive des Betriebsrates

Im Betriebsverfassungsgesetz sind einige Regelungen und Vorschriften ent-
halten, die einen direkten Bezug zur Vielfalt im Betrieb haben und daher auch 
Ansatzpunkte für Diversity Management sind bzw. sein könnten. Der Betriebsrat 
selbst soll, wie in Kapitel 3.2.4 ausgeführt, in seiner Zusammensetzung die ver-
schiedenen Beschäftigungsarten und Geschlechter im Betrieb repräsentieren.
Die Aufgaben des Betriebsrates liegen vor allem in sozialen und personellen An-
gelegenheiten. Dabei sind im Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung von 2001 
mit Blick auf Diversity Management einige Aufgaben und Bedingungen explizit 
benannt:
• § 75 BetrVG (in der Fassung vom 14. 8. 2006) Grundsätze für die Behandlung 

der Betriebsangehörigen:
 (1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber zu wachen, dass alle im Betrieb 

tätigen Personen nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt 
werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung von Personen aus Gründen 
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ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder 
sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, 
ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer, politischen oder gewerkschaftlichen 
Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuel-
len Identität unterbleibt.

• § 99 BetrVG zur Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen:
 Der Betriebsrat kann seine Zustimmung zu einer Maßnahme (Einstellung, 

Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung) verweigern, wenn begrün-
dete Besorgnis besteht, dass der Arbeitnehmende den Betriebsfrieden stört, 
»insbesondere durch rassistische oder fremdenfeindliche Betätigung (§ 99, 
Abs. 2 Nr. 6 BetrVG).

• § 104 BetrVG über die Entfernung betriebsstörender Arbeitnehmer:
 Der Betriebsrat kann vom Arbeitgeber die Entlassung oder Versetzung von 

Arbeitnehmenden verlange, wenn diese Person gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz in § 75 BetrVG verstößt. Verboten ist nach dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz jede Benachteiligung aufgrund der Rasse oder wegen 
ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer 
Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Al-
ters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder 
wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität.

• § 43 BetrVG über Betriebs- und Abteilungsversammlungen:
 Der Betriebsrat soll auch über die Gleichstellung von Frauen und Männern und 

die Integration der im Betrieb beschäftigen ausländischen Arbeitnehmenden be-
richten (§ 43 Abs. 2 BetrVG).

• § 80 BetrVG allgemeine Aufgaben:
 Die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männer 

(§ 80 Abs. 1 Nr. 2a), die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu 
fördern (§ 80 Abs. 1 Nr. 2b), die Eingliederung schwerbehinderter Menschen 
und Abschluss einer Inklusionsvereinbarung (§ 80 Abs. 1 Nr. 4), die Beschäfti-
gung älterer Arbeitnehmer zu fördern (§ 80 Abs. 1 Nr. 6), die Integration aus-
ländischer Arbeitnehmer zu fördern und das Verständnis zwischen Ihnen und 
den anderen Beschäftigten zu verbessern und Maßnahmen gegen Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit zu beantragen (§ 80 Abs. 1 Nr. 7).

Dazu kommen noch einzelne weitere Regelungen und Rechtsprechung (zusam-
mengestellt aus DGB 2013):
• Das Landesarbeitsgericht Hessen (LAG Hessen vom 25. 10. 2007 – 9 TaBV 

84/07) hat ein viertägiges Seminar zum Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz AGG für den Betriebsrat als notwendig befunden und der Arbeitgeber 
musste nach § 40 BetrVG die Kosten dafür übernehmen.

• Wie in Kapitel 2.4 ausgeführt, muss der Arbeitgeber eine Beschwerdestelle 
nach dem AGG einrichten, an die sich Betroffene von Diskriminierungen 
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wenden können. Hier hat der Betriebsrat bei der Einführung und Ausgestal-
tung des Beschwerdeverfahrens ein zwingendes Mitbestimmungsrecht (§ 87 
Nr. 1 BetrVG). Es wird empfohlen, das Verfahren in einer Betriebsverein-
barung zu regeln (vgl. DGB 2013).

• Bei einem groben Verstoß des Arbeitgebers gegen das AGG kann der Be-
triebsrat (oder auch eine vertretende Gewerkschaft) vom Arbeitgeber die Un-
terlassung, Duldung oder Vornahme einer Handlung fordern. Der § 17 des 
AGG verweist auf den Unterlassungsanspruch aus § 23 Abs. 3 BetrVG.

• Dazu kommt, dass der Betriebsrat die Betriebsversammlung auch zur Infor-
mation über das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nutzen kann.

• Der Betriebsrat hat ein Initiativrecht zu Betriebsvereinbarungen, die er ent-
sprechend zu Themen des Diversity Managements vorschlagen kann.

Das Handlungsfeld Diversity Management bietet für den Betriebsrat vielfältige 
Anknüpfungspunkte, und einige Themen gehören zu den Kernthemen betrieb-
licher Mitbestimmung (vgl. ausführlich Losert 2010, S. 56  ff.). Es wird aber auch 
deutlich, dass der Betriebsrat, ob er will oder nicht und ob ihm das Konzept 
zusagt oder nicht, das Handlungsfeld Diversity Management mitgestalten kann 
bzw. muss.

4.2.2 Komplementäre und konkurrente Interessen

Die komplementären und konkurrenten Interessen von Betriebsrat, den Verant-
wortlichen für das Diversity Management und den Beschäftigten selbst machen 
deutlich, wie viel Spannung in diesem Feld sein kann. Um diese Interessen besser 
verstehen zu können, werden im Folgenden alle vier Gruppen kurz in der Inter-
aktion vorgestellt und dann gemeinsam diskutiert. Aufgrund der Komplexität 
dieses Spannungsfeldes wird auf die Darstellung von anderen Akteuren, z. B. die 
Schwerbehindertenvertretung, hier verzichtet.
Der Betriebsrat hat den gesetzlichen Auftrag, die Interessen der Beschäftigten 
(mit Ausnahme der leitenden Angestellten) gegenüber dem Arbeitgeber zu ver-
treten, die genauen Aufgaben sind im Betriebsverfassungsgesetz geregelt. Dabei 
agiert der Betriebsrat in einem Spannungsfeld. Dieses Spannungsfeld ist dabei 
sowohl institutionell als auch funktional zu sehen.
Institutionell handelt es sich bei den Betriebsratsmitgliedern und ihren Ver-
handlungspartnern um einzelne Personen, die miteinander in Beziehung treten. 
Also auf der einen Seite die einzelnen Betriebsratsmitglieder. Sie haben Kontakt 
zu einzelnen Beschäftigten, individuell in Abteilungen, in Berufsgruppen (z. B. 
Fahrer:innen, IT-Administrator:innen) oder auch nach Status im Betrieb (z. B. 
Auszubildende, Teilzeitkräfte). Dabei bleiben Betriebsratsmitglieder aber in der 
Regel auch weiterhin Beschäftigte mit ihrem Beruf, in ihrer Abteilung und mit 
ihrem Status. Gleichzeitig haben auch einzelne individuelle Beschäftigte andere 
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Rollen. So werden Mitarbeitende der Personalabteilung oder Führungskräfte 
durch die Arbeitgeber beauftragt, mit dem Betriebsrat zu verhandeln, Betriebs-
vereinbarungen zu erarbeiten oder auch einfach zusammenzuarbeiten z. B. bei 
der Personalauswahl oder auch bei der Vorstellung von Unternehmensdaten im 
Wirtschaftsausschuss. Betriebsratsmitglieder haben so Kontakte zu Beschäftig-
ten, deren Interessen sie vertreten, gleichzeitig sind sie selbst Beschäftigte und 
verhandeln z. T. mit Beschäftigten, die vom Arbeitgeber dazu beauftragt wur-
den.

Abbildung 8 

Dazu kommen Kontakte zur Gewerkschaft. Auch wenn Betriebsrat und Gewerk-
schaft unabhängig sind, so sind doch nicht wenige Betriebsratsmitglieder gleich-
zeitig Mitglied einer Gewerkschaft oder haben im Laufe ihrer Betriebsratstätig-
keit über die Gewerkschaft Unterstützung und Hilfe erfahren (vgl. Niewerth u. a. 
2013, S. 5  ff.).
Der Betriebsrat soll die Interessen der Beschäftigten vertreten. Hier ist es er-
schwerend, dass einzelne Beschäftigte andere Interessen haben können als die 
Gruppe der Beschäftigten (z. B. der Einzelne kann eine Sonderregelung der Ar-
beitszeit für sich wollen, die nur möglich ist, wenn die anderen Beschäftigten der 
Abteilung dies ausgleichen), eine Gruppe von Beschäftigten kann andere Interes-
sen haben als die Gesamtbelegschaft (z. B. die Gruppe der Teamassistenzen ver-
langt eine höhere Eingruppierung, die Belegschaft verlangt eine Erhöhung aller 
Entgelte) oder die Gesamtbelegschaft hat andere Interessen als die freien Mit-
arbeitenden oder die Mitarbeitenden aus Leiharbeitsfirmen (z. B. die Gesamt-
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Quelle: nach Niewerth/Filipak, 2013, S. 5
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belegschaft möchte Arbeitsplatzsicherheit, die freien Mitarbeitenden fürchten 
um ihre Aufträge bei sinkendem Auftragsvolumen).
Dabei verhandelt der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber und ist zur konstruktiven 
Zusammenarbeit verpflichtet. Die Optimierung von Gewinnen steht aber häufig 
auch in Konkurrenz zu den sozialen Interessen der Beschäftigten (Kosten von 
Personalentwicklungsprogrammen, zusätzliche Lohnkosten, IT-Kosten zur Ein-
richtung von flexiblen Arbeitsmodellen usw.). Gleichzeitig sind die Verhand-
lungspartner:innen aber auch Beschäftigte im gleichen Betrieb, z. T. werden diese 
durch den Betriebsrat vertreten (z. B. alle Ebenen der Personalabteilungen außer 
den Führungskräften) oder werden nicht vertreten (Führungskräfte mit Per-
sonal- und/oder Ressourcenverantwortung), sind dann aber auch als Führungs-
kräfte auch direkt verantwortlich für Beschäftigte oder auch für Betriebsratsmit-
glieder (schwierig werden z. B. Situationen, in denen der Betriebsrat in anonymer 
Vertretung von Einzelnen über Führungskräfte Beschwerde führt, wenn gleich-
zeitig ein Betriebsratsmitglied dieser Führungskraft unterstellt ist). Dazu kommt, 
dass der Betriebsrat als Institution auch eigene Interessen hat. Der Betriebsrat 
will sich selbst erhalten, will für sein Handeln als legitim wahrgenommen werden 
und damit mehr den Interessen der Stammbelegschaft zugewandt sein als z. B. 
den befristet Beschäftigten oder den Leiharbeitnehmenden.
Die Interessen der Gewerkschaft wirken auf die Betriebsratsarbeit ein, wieweit 
diese Einfluss nehmen, kann sehr unterschiedlich sein. Zum einen können Be-
triebsratsmitglieder gleichzeitig Gewerkschaftsmitglieder sein. Zum anderen 
sind für Betriebsräte die Gewerkschaften eine der zuverlässigsten Beratungs- 
und Informationsquellen. Die Kosten für externe Berater oder Anwälte werden 
zwar in vielen Fällen von den Arbeitgebern getragen, dies wird vor allem in Kon-
fliktfällen in Anspruch genommen. Informations- und Beratungsbedarf besteht 
aber vor allem bei neu gewählten Betriebsratsmitgliedern, für die Gewerkschaf-
ten Einführungsseminare in ihre neue Tätigkeit anbieten. Dazu kommt zahlrei-
ches Informationsmaterial, das die Gewerkschaften Betriebsräten durchgehend 
und in der Regel kostenfrei anbieten, die aber auch durchaus interessengeleitete 
Folgerungen oder Ideen haben.
Diversity Management ist damit ein Thema für alle vier Akteure, Betriebsrat, 
Arbeitgeber, Beschäftigte und Gewerkschaften. Deren Interessen können von 
komplementär bis zu konkurrent ausgeprägt sein, und diese Interessenspannun-
gen zeigen sich bei allen Themen in neuen Facetten, wie die folgenden Beispiele 
zeigen.
Das Konzept wird in der Regel als Top-down-Konzept beschrieben. Hier ist der 
Arbeitgeber bzw. das TOP-Management verantwortlich für die Gestaltung und 
Implementierung des Diversity Managements. Das Diversity Management soll 
den Umgang mit Diversity in Organisationen gestalten, viele der Gestaltungs-
ansätze sind soziale bzw. personelle Themen. Zum Beispiel sind aus Arbeitgeber-
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sicht die Sicherung der Human Ressourcen zentral (passende Bewerbungszah-
len, qualitativ passende Stellenbesetzungen) und die Einhaltung von rechtlichen 
Regelungen wichtig. Dazu kommt, dass es viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt, 
die mehr oder weniger den Interessen der Arbeitgeber und/oder der Beschäf-
tigten entgegenkommen. Am deutlichsten zeigt sich dies bei der Gestaltung 
von flexiblen Arbeitsmodellen. Wer kann mehr oder weniger die Flexibilität be-
stimmen? Sind es die Beschäftigten selbst, die flexibel bestimmen, wann und wo 
sie arbeiten? Sind es die Arbeitgeber, die dies bestimmen (z. B. Anordnung von 
Homeoffice zur Einsparung von Arbeitsflächen, flexible Abdeckung aller Zeiten, 
die Kunden wünschen, flexibler Einsatz der Arbeitszeiten der Beschäftigten, die 
international arbeiten und verschiedene Zeitzonen beachten müssen). Müssen 
die Beschäftigten aushandeln, wer wann welche Arbeitsplätze besetzt oder sind 
die Arbeitgeber dafür zuständig, die Abdeckung auch über mehr Personal zu 
gewährleisten?
Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Beschäftigten und hat starke Mit-
bestimmungsrechte in allen sozialen und vielen personellen Angelegenheiten. 
Diversity Management greift daher in viele Gestaltungsbereiche ein, die mit-
bestimmt sind und daher gerade für den Betriebsrat wichtige Themen sind. Der 
Betriebsrat hat auch ein eigenes Interesse daran, als Vertretung der Beschäftigten 
aktiv zu sein und von den Arbeitgebern ernst genommen zu werden. Damit kann 
der Betriebsrat seine Existenz im Betrieb legitimieren und auch die Position im 
Betrieb stärken (oder auch bei Nicht-Beteiligung schwächen).
Für die Beschäftigten selbst betrifft das Diversity Management viele Arbeits-
bedingungen, die direkt und unmittelbar für Individuen und Gruppen gelten. 
Viele Maßnahmen wie flexible Arbeitsmodelle, anforderungsorientierte Kar-
rieremodelle anstatt Seilschaften oder Altersaufstiege und tolerante und res-
pektvolle Organisationskultur sind wichtige Themen von Beschäftigten und 
Bewerbenden. Gleichzeitig steigt die Diversity in den Belegschaften, sodass der 
Umgang mit Diversity viele betrifft. Allerdings bringt Diversity Management 
nicht nur für alle Vorteile. So bedeuten z. B. mehr Frauen in Führungspositionen 
bei gleichbleibender Hierarchie weniger freiwerdende Führungspositionen für 
Männer, flexible Arbeitsorte in den Betrieben bedeutet oft auch Mehrarbeit in 
der Personalabteilung bei der Erfassung von Arbeitszeiten, flexible Arbeitszeiten 
verlangen von Teamleitungen durchdachte Strukturen für Teambesprechungen, 
Zusammenarbeit und Informationsbereitstellung.
Auch die Gewerkschaften stellen sich mehr und mehr dem Thema Diversity Ma-
nagement, auch wenn in ihren eigenen Organisationen das nicht immer so deut-
lich sichtbar ist. So besteht 2019 der Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des DGB zwar aus zwei Männern und zwei Frauen, türkische bzw. nicht deutsch 
klingende Namen muss man auf höher Führungsebene aber noch suchen (vgl. 
DGB 2019). Allerdings kann an den Fachabteilungen des Deutschen Gewerk-
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schaftsbundes abgelesen werden, dass viele Themen, die dem Diversity Manage-
ment zugerechnet werden, bereits institutionell verankert bearbeitet werden, z. B. 
Frauen, Gleichstellungs- und Familienpolitik, Jugend oder Seniorenpolitik. Mit 
Diversity Management befasst sich der DGB bisher vor allem in einzelnen Ver-
anstaltungen bzw. Publikationen wie dem Schöneberger Forum zu »Vielfalt im 
öffentlichen Dienst gestalten« (vgl. DGB 2018) oder einer Studie zur diskrimi-
nierungsfreien Arbeitskultur für LSBT* am Arbeitsplatz (vgl. DGB 2017).
Gerade im Diversity Management können sich Schnittstellen zwischen den 
Organisationsleitungen und dem Betriebsrat zeigen. Proll hat mehrere Schnitt-
stellen erarbeitet, die in der folgenden Tabelle mit aufgenommen sind.

Tabelle 3: Schnittstellen der Interessen von Organisationsleitung und Betriebsrat

Schnittstellen der 
Interessen

Organisationsleitung Betriebsrat

Fachkräftebedarf Bindung der Fachkräfte an 
die Organisation, unabhän-
gig von sozialen Gruppen 
wie Alter, Herkunft, Ge-
schlecht usw.

Die eigene Organisation 
attraktiver machen, respekt-
volle Organisationskultur

Marketing Zielgruppenspezifisches 
Marketing über die Integrati-
on von vielen Gruppen in die 
Organisation zur Werbung 
von neuen Kunden und 
Bindung von bestehenden 
Kunden

Zugewinn an Aufträgen 
und Kunden, Sicherung der 
Arbeitsplätze, Anerkennung 
für verschiedene Gruppen in 
der Organisation

Innovation Erhöhung der Innovations-
rate durch heterogene 
Beschäftigte

Offenheit der Organisations-
leitung für Innovation und 
Weiterentwicklung auch bei 
Bedarfen von Beschäftigten

Problemlösung Erhöhung der Problemlö-
sungskompetenz durch 
heterogene Teams

Erhöhung der Problemlöse-
kompetenz durch einen 
heterogenen Betriebsrat

Quelle: nach Proll (2010, S. 10–11) mit eigenen Ergänzungen

Zusammenfassend wird deutlich, dass gerade bei der Konzeptionierung, Ge-
staltung und Umsetzung des Diversity Managements viele Interessen beteiligt 
sind, die zwischen den Polen von übereinstimmenden bis hin zu gegensätzlichen 
Interessen alle Facetten zeigen können. Positiv kann daraus gefolgert werden, 
dass viele Akteure Interesse an Diversity Management haben, viele aktiv und 
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engagiert mitarbeiten bzw. mitarbeiten wollen und die Veränderungsprozesse 
in den Organisationen von vielen getragen werden. Dies kann aber gleichzeitig 
zu Problemen, Schwierigkeiten, komplexen politischen Aushandlungsprozessen 
und Auseinandersetzungen führen.

4.3 Zusammenfassung, Aufgaben und Literaturtipps

Zusammenfassung
Diversity Management wird in der Regel als Top-down-Managementkonzept ge-
sehen. Als Schnittstelle mit der unternehmerischen Mitbestimmung finden sich 
hier die Arbeitsdirektor:innen in mitbestimmten Unternehmen. Dazu kommt 
die, zwar langsam aber immerhin, steigende Diversity in den Organen von Ak-
tiengesellschaften z. B. über die Frauenquote in Aufsichtsräten. Diese Diversity 
kann aufgrund von eigenen Erfahrungen oder Möglichkeiten dazu führen, dass 
Diversity Management an Rückhalt im TOP-Management gewinnt.
Die Aufgaben des Betriebsrats und die Gestaltungsbereiche des Diversity Ma-
nagements zeigen viele Schnittstellen, sodass sich die Handlungsfelder groß-
flächig überschneiden.
Im Diversity Management sind viele Akteure involviert. Dabei gibt es aber nicht 
nur gleichlaufende Interessen, sondern die Interessen können im Spektrum von 
gleichlaufend bis konkurrent vielzählige, auch immer wieder wechselnde Kon-
stellationen aufzeigen. Das macht den Umgang der Akteure miteinander aus-
gesprochen komplex, und die Gestaltung von Diversity Management-Maßnah-
men sind dann oft Ergebnis von politischen Aushandlungsprozessen.

Aufgaben
1. Wählen Sie ein DAX 30-Unternehmen. Finden Sie anhand der Geschäfts-

berichte und der Internetseiten heraus, welche Personen zurzeit im Vorstand 
und im Aufsichtsrat sind. Recherchieren Sie und werten Sie nach den folgen-
den Diversity-Merkmalen aus:
• Geschlecht
• Herkunft (Ausland, mit Migrationshintergrund, Deutsche)
• Studium/Fachrichtung/Berufserfahrung

 Überlegen und diskutieren Sie, wie Sie die Zusammensetzung der Organe 
bewerten und welche Auswirkungen Sie vermuten. Würde sich etwas ändern, 
wenn mehr Frauen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund, mehr Men-
schen mit anderen Studiums- und Berufswegen in diesen Organen vertreten 
wären?
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2. Ausführlich diskutiert wurde das Spannungsfeld zwischen Betriebsrat, Be-
schäftigten, Arbeitgebern und Gewerkschaften. Ihre Aufgaben ist es, die Po-
sitionen von anderen Akteuren genauer zu bestimmen und zu diskutieren.

 Wählen Sie bitte einen der folgenden Akteure (bei Gruppenarbeiten können 
alle Akteure an unterschiedliche Gruppen gegeben werden). Lesen Sie die 
grundlegenden rechtlichen Aufgaben bzw. Rahmenbedingungen. Überlegen 
Sie, wo diese Aufgaben in diesem Spannungsfeld verortet sind und welche 
Interessen hier übereinstimmend bzw. konkurrent sind:
a) Schwerbehindertenvertretung
b) Frauenbeauftragte
c) Inklusionsbeauftragte:r des Arbeitgebers

3. Betrachten Sie die Abbildung 8 im folgenden Kapitel, die Themen, mit denen 
sich Betriebsräte in 2016 beschäftigt haben. Sie können die 15 Themen allein 
bearbeiten oder in Gruppen aufteilen.
a) Überlegen Sie für sich oder tauschen Sie sich in ihrer Gruppe aus, wer 

diesen Themen im beruflichen Zusammenhang (sei es Ausbildung, Ar-
beit oder Praktikum) begegnet ist und welche Erfahrungen Sie haben

b) Überlegen Sie, welche Interessen bei jedem dieser Themen bei unter-
schiedlichen Akteuren vorliegen könnten. Finden Sie bei jedem Thema 
für mindestens 2 Akteure sowohl komplementäre als auch konkurrente 
Interessen.

Literaturtipps
In dem Aufsatz »Die Rolle von Partizipation im Diversity Management: eine 
Praxisanalyse« von Andrea Gitzi und Thomas Köllen (Bendl et al 2006) wird 
Partizipation als ein Element der Organisationsgestaltung theoretisch fundiert 
dargestellt, und es wird empirisch geprüft, inwieweit Partizipation eine Zielgröße 
der Diversity Management Programme von großen Unternehmen ist (hier aus 
DAX und ATX).

In dem Aufsatz »Wer steuert Diversity Management? – Die Akteure im organi-
sationalen Umsetzungsprozess von Gender Diversity am Beispiel eines trans-
nationalen Unternehmens« von Julia Gruhlich (Industrielle Beziehungen 2017) 
wird die häufig verwendete Floskel der Win-win-Situation kritisch hinterfragt. 
Anhand der Feld Habitus Theorie von Bourdieu wird über eine Fallstudie eines 
internationalen Konzerns argumentiert, dass die Umsetzung stark feld- und ak-
teursgebunden ist.

Anhand einer Studie von drei Finanzdienstleistungsunternehmen in »Perspek-
tiven auf Diversity Management: Beschäftligte – Betriebsrat Management« von 
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Annett Losert (2010) wird die Sichtweise von Beschäftigten und dem Betriebsrat 
auf die Imolementierung von Diversity Management untersucht.

Internetquellen:
Qualitative Studie zu Vielfalt in Betrieb und Verwaltung (Prümper, Jochen/Brutz-
ki, Ute/Felder-Roussety, Timotheus/Härtwig, Christian/Mohrmann, Anita/Peters, 
Marie/Sachse, Katharina (2017): Vielfalt in Betrieb und Verwaltung, Hans Böckler 
Stiftung Study 346, Dezember 2017). Ziel dieser Studie ist es, einen Überblick über 
Diversity Maßnahmen und Strategie in Dienstleistungsunternehmen unter beson-
derer Berücksichtigung der betrieblichen Mitbestimmung zu geben: 
https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_mbf_bvd_346.pdf

Eine kritische Diskussion der Interessenpositionen von Betriebsrat und Unterneh-
mensleitung: https://heimatkunde.boell.de/2010/11/01/managing-diversity-als-
interessenvertretungsstrategie-der-betriebsraete

https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_mbf_bvd_346.pdf
https://heimatkunde.boell.de/2010/11/01/managing-diversity-als-interessenvertretungsstrategie-der-betriebsraete
https://heimatkunde.boell.de/2010/11/01/managing-diversity-als-interessenvertretungsstrategie-der-betriebsraete
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5 Aus der Praxis

Die unternehmerische Mitbestimmung hat die Aufgabe, die Interessen von Be-
schäftigten in die Führung von Organisationen einzubringen. Die betriebliche 
Mitbestimmung hat die Aufgabe, Beschäftigten Mitbeteiligungs- und Mitbestim-
mungsrechte im Betrieb zu ermöglichen. Diversity Management hat die Auf-
gabe, Diversity in der Organisation und den Betrieben so zu managen, dass In-
teressen und Bedürfnisse von Beschäftigten und Organisation gewinnbringend 
in Einklang gebracht werden. Damit wird auch deutlich, dass die Wirkungen 
und Wechselwirkungen dieser drei Faktoren nicht so einfach getrennt betrachtet 
werden können.
Welche Folgen, Wirkungen und Wechselwirkungen die unternehmerische und 
betriebliche Mitbestimmung in Unternehmen und Diversity Management ha-
ben, wird in den folgenden Kapiteln anhand von Beispielen dargestellt.

5.1 Das Handlungsfeld Diversity Management aus der 
Perspektive von Betriebsräten

In der WSI-Betriebsrätebefragung 2017 (vgl. Baumann 2018, S. 4  ff.) wurde nach 
den Problemen gefragt, mit denen sich Beschäftigte an den Betriebsrat wenden 
(in dieser Befragung wurde nach den letzten 2 Jahren gefragt, es waren Mehr-
fachantworten möglich). Wie genau die Probleme sich darstellten wurde nicht 
gefragt, sodass kein klarer Bezug zu den Themen des Diversity Managements 
hergestellt werden kann. Ganz deutlich vorne liegen Probleme mit den Vor-
gesetzten (87%), mit den direkten Kolleg:innen (75%) und bei Eingruppierung 
und Entlohnung (74%). Am Ende der Liste finden sich Sprachprobleme bei den 
beschäftigten Migrant:innen (9%), Fremdenfeindlichkeit im Betrieb (8%) und 
aufenthaltsrechtliche Fragen (3%). Neben den letztgenannten Themen kann ein 
Bezug zu diversity-relevanten Themen bei den Problemen zum Speiseangebot in 
der Kantine (22%), der Lage der Arbeitszeit (61%) und Urlaubsplanung (60%) 
vermutet werden.
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Betriebsrat und Arbeitgeber sind zur vertrauensvollen Zusammenarbeit ver-
pflichtet (§ 2 Abs. 1 BetrVG). Bei der Befragung der Betriebsräte zeigte es sich, 
dass ca. 50% der Betriebsräte die Zusammenarbeit als gut (gut und sehr gut) 
bezeichnen, ca. 90% bewerten das Verhältnis als zumindest befriedigend (be-
friedigend, gut und sehr gut). Aber als mangelhaft bezeichnen das Verhältnis 
ungefähr 5% aller Betriebsräte.
Bei der Frage, mit welchen Themen sich die Betriebsräte in 2017 beschäftigt 
haben, zeigen sich weitere Themenbereiche. Auch hier wurde kein expliziter Zu-
sammenhang mit Diversity Management hergestellt, hier sind aber zahlreiche 
Verknüpfungen vorstellbar.

Abbildung 9 

Gitzi und Köllen untersuchten die Rolle der Partizipation im Diversity Manage-
ment. Dabei war ihr Verständnis von Partizipation sehr breit gewählt. Hier fallen 
Betriebsräte bei ihren Partizipationsdimensionen unter die de jure-Partizipation 
(rechtlich gebundene Partizipation) und die indirekte Partizipation (durch Wahl 
von Repräsentanten wie den Betriebsrat) (vgl. Gitzi/Köllen 2006, S. 28). Sie haben 
18 Unternehmen ausgewählt. Das Auswahlkriterium war, welche Unternehmen 
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aus dem ATX und DAX (die jeweils größten börsennotierten Unternehmen in 
Österreich und Deutschland) Maßnahmen im Kontext einer Diversity-Gesamt-
strategie auf ihrer Homepage beschrieben haben (vgl. Gitzi/Köllen 2006, S. 32  f.). 
Sie sehen Diversity Management als förderlich für die Partizipation an, eine Ana-
lyse des Betriebsrates wird hier nicht vorgenommen.
Losert sieht Diversity Management als Querschnittsaufgabe in Organisationen, 
sodass neben Führungskräften und Personalverantwortlichen auch Betriebsräte 
und die Belegschaft selbst am Prozess der Umsetzung beteiligt werden müssen 
(vgl. Losert 2010, S. 57ff.).
Rühl schildert die Erfahrungen der Deutschen Lufthansa Aktiengesellschaft bei 
der Einführung von Diversity Management 2007. Sie benennt drei grundlegende 
Wege für die Einführung, top-down, bottom-up oder beides gleichzeitig. Wäh-
rend die Einführung von Chancengleichheitsprogramme für Frauen in den 70er-
Jahren von den Mitarbeitervertretungen ausging (bottom-up), wurde das Diver-
sity Management vom Vorstand eingeführt (top-down). Dies geschah, indem 
verschiedene Einheiten, die bereits mit Diversity Themen beschäftigt waren, in 
der Abteilung »Change-Management und Diversity« gebündelt wurden. Die Ver-
tretung der Mitarbeiter:innen reagierte auf die Bündelung indifferent, sodass es 
nur ein Top-down-Ansatz blieb. Aus ihrer Sicht fehlte so die Breite, die bei Ini-
tiativen der Vertretung der Mitarbeiter:innen eher gegeben ist. Aus ihrer Sicht 
ist die gleichzeitige Strategie die erfolgsversprechende, top-down, um Zugang zu 
Ressourcen zu haben und bottom-up, um die Zielgruppen und alle Beschäftigten 
anzusprechen und zu beteiligen (vgl. Rühl 2007).
Jablonsky, damaliger Diversity-Verantwortlicher bei der Ford Werke AG berich-
tete von Befürchtungen des Betriebsrates, dass es sich nur um eine kurzfristige 
Modeerscheinung handeln könne. Durch den Abschluss einer Betriebsverein-
barung konnte seiner Einschätzung nach die betriebliche Interessenvertretung 
in den Diversity-Prozess eingebunden werden (vgl. Wagner 2004, S. 35, zitiert 
nach Losert 2010, S. 59).
Zur Implementierung und Umsetzung von Diversity Management gibt es eine 
Vielzahl von Studien. Allerdings enthalten nur sehr wenige auch die Perspektive 
des Betriebsrats. Losert hat eine umfangreiche qualitative Befragung von ver-
schiedenen Akteuren in drei Finanzdienstleistungsunternehmen durchgeführt, 
die an der Implementierung beteiligt waren (vgl. Losert 2010). Sie analysiert die 
Perspektive des Managements, der Beschäftigten und der Betriebsräte.
Dabei wird die Kombination von top-down und bottom-up auch von einer Di-
versity-Verantwortlichen aus einem der Finanzdienstleistungsunternehmen 
folgendermaßen beschrieben: »Eine ganz wichtige Funktion bei uns hat auch der 
Betriebsrat. Also man geht ja immer davon aus, dass Personal und Betriebsrat auch 
zwei verschiedene Lager sind. Bei uns sind sie das nicht in diesem Thema [Diversity 
Management]. Wir arbeiten sehr gut zusammen, auch auf einer informellen Basis 
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[…] Und in diesem Dreieck zwischen den Netzwerken, den Betriebsräten und dem 
Personalbereich ist schon eine ganze Menge Gutes entstanden.« (wörtliches Zitat 
einer Diversity Verantwortlichen aus der Studie von Losert, Zusammenfassung 
veröffentlicht in 2011).
Als Ergebnis dieser Studie fasste Losert (2011) zusammen, dass die Einbindung 
der Betriebsräte auf zwei Ebenen stattfand. Bei einzelnen Maßnahmen auf der 
formalen Ebene und auf einer mehr informellen Ebene über Aktivitäten von en-
gagierten einzelnen Betriebsräten. Auf der formalen Ebene waren die Betriebs-
räte bei den Verhandlungen über Kinderbetreuung, webbasiertes Training zum 
AGG und der Einführung von Mentoring-Programmen einbezogen. Betriebsver-
einbarungen wurden zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Sozialleistungen 
für eingetragene Lebenspartnerschaften und fairer Umgang und Antidiskrimi-
nierung abgeschlossen. Auf der mehr informellen Ebene setzen sich Betriebsräte 
ein, Informationsveranstaltungen zu Vätern und Vereinbarkeit oder Pflege von 
Angehörigen zu organisieren. Häufig waren engagierte Betriebsräte auch Mit-
glieder in Netzwerken (Frauennetzwerke, schwul-lesbisches Netzwerk usw.) und 
sorgten hier für Netzwerksvorstellungen in z. B. Betriebsversammlungen und für 
den Informationsfluss zwischen Netzwerk, Betriebsrat und Management. Losert 
beurteilte insgesamt diese Aktivitäten zu Diversity Management als Randthemen 
in den Betriebsräten und deren Gremien (vgl. Losert 2011, S. 228  f.).
Durch die strategische Einbindung des Betriebsrates sieht Losert vor allem die 
Chance, dass der Betriebsrat als Multiplikator für Diversity Management fun-
gieren kann. Damit könnten mehr Beteiligung und Unterstützung durch die 
Beschäftigten erreicht werden. Gerade in der Kombination von top-down und 
bottom-up wird viel Potenzial gesehen: die Unterstützung durch das TOP-Ma-
nagement erhöht die Durchsetzungsintensität in Kombination mit einer ausrei-
chenden Ressourcenversorgung, die Partizipation ermöglicht die Unterstützung 
und das Engagement der Beschäftigten und die Einbindung in Organisations-
kultur und den betrieblichen Alltag (vgl. Losert 2011, S. 229).

5.2 Diversity Management in Betriebs- bzw. 
Dienstvereinbarungen

Wie in Kapitel  3.2.2 ausgeführt, sind Betriebsvereinbarungen schriftlich fest-
gehaltene, rechtlich verbindliche Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und 
Betriebsrat. Die nachfolgende Grafik zeigt auf, zu welchen Themen 2018 in den 
befragten Betrieben Betriebsvereinbarungen bestehen oder neu abgeschlossen 
wurden. 
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Abbildung 10 

Betriebsvereinbarungen decken natürlich nicht alle Themen ab, mit denen sich 
Betriebsräte beschäftigt haben. Sie geben aber einen Einblick, in welchen Be-
reichen Arbeitgeber und Betriebsräte Regelungsbedarf gesehen haben.
Zur systematischen Betrachtung der Praxis von Betriebsvereinbarungen sind die 
Typologien des Betriebsrats (vgl. Kapitel 3.2.3, nach Nienhüser) hilfreich. Wie 
bereits mehrfach betrachtet, ist Diversity Management ein Top-down-Konzept, 
sodass in aller Regel die grundlegende Initiative von der Führungsebene aus-
geht bzw. ausgehen muss. Die Optionen des Betriebsrates sind dann, wenig oder 
stark zu kooperieren. Der kooperationsbereite Betriebsrat hat die Möglichkeit, 
in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber Betriebsvereinbarungen zu schließen, 
die die gemeinsamen Interessen in verschiedenen Handlungsfelder zum Aus-
druck bringen. Diese kooperationsbereiten Betriebsräte können geringe oder 
hohe Macht haben und entsprechend schwach oder stark in der Durchsetzung 
ihrer Interessen sein (die beiden kooperationsbereiten Betriebsratstypen sind 
1.  schwacher, kooperationsbereiter Betriebsrat oder 3. starker, kooperations-
bereiter Betriebsrat).
Mögliche Auswirkungen von starker bzw. schwacher Durchsetzungsmacht kön-
nen anhand von Betriebsvereinbarungen zu flexibler Arbeitszeit gezeigt werden. 
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Beschäftige haben in der Regel das Interesse, Arbeitszeiten an ihre eigenen 
Bedürfnisse anpassen zu können. Arbeitgeber haben das Interesse, dass Stellen 
bzw. Zeiten abgedeckt sind und Flexibilität auch oder vor allem zur Gewinn-
orientierung genutzt werden kann (z. B. mehr Arbeit zu nachfrageintensiven 
Zeiten im Saisonbetrieb, weniger Arbeit nach der Saison). Betriebsräte mit mehr 
Durchsetzungsmacht können z. B. feste Rahmen festlegen, um den Schutz von 
Beschäftigten zu sichern, klare Regelungen mit Ansprechpartnern, Dokumen-
tationspflichten und Ausgleiche festlegen, Informations- und Kontrollrechte für 
den Betriebsrat festlegen und regelmäßige Evaluation der Arbeitszeitmodelle 
festschreiben (vgl. ausführlicher zu Handlungsempfehlungen für Betriebsräte 
bei der Erstellung von Betriebsvereinbarungen zu flexibler Arbeitszeit Lindecke 
2008). Aber auch die Interessen der Beschäftigten sind nicht einfach gleich oder 
ähnlich, sie können bei einzelnen Themen weit auseinandergehen. Ein Thema, 
das gerade auch bei Beschäftigten polarisierend sein kann, ist Vertrauensarbeits-
zeit. Bei diesem Arbeitszeitmodell wird nicht mehr die Arbeitszeit festgelegt, 
sondern die Aufgaben, die erledigt werden müssen. Die Arbeitszeit im Arbeits-
vertrag gilt nur noch als allgemeiner Rahmen. Es werden Aufgaben festgelegt, 
die in der regulären Arbeitszeit erledigt werden können. Der Arbeitgeber ver-
traut darauf, dass die Beschäftigten die Aufgaben entsprechend erledigen und 
eine Dokumentation von Arbeitszeit nicht mehr notwendig ist. Der Ausgleich 
von Mehrarbeit oder weniger Arbeit macht der Beschäftigte selbst innerhalb 
der regulären Aufgaben. Dieses Arbeitszeitmodell wird meist von einigen Be-
schäftigten sehr begrüßt und von anderen sehr abgelehnt. Der Betriebsrat muss 
die Balance zwischen Eigenverantwortung der Beschäftigten und Schutz der Be-
schäftigten vor überlanger Arbeitszeit oder unbezahlter Mehrarbeit finden (vgl. 
Lindecke 2008, S. 116  ff.).
Jetzt ein Blick auf die Dimension der Kooperationsbereitschaft des Betriebs-
rates (hohe Kooperationsbereitschaft bei Typ 1 und 3, geringe bei Typ 2 und 4): 
Kooperationsbereite Betriebsräte werden das Konzept und die Ideen des Ma-
nagements aufnehmen und mit Blick auf ihre eigenen Aufgaben entsprechend 
mitgestalten. Betriebsräte mit geringer Kooperationsbereitschaft werden das 
Konzept Diversity Management eher dem Management überlassen oder auch 
Gegenpositionen einnehmen. Es werden einzelne Themen geregelt, die dann vor 
allem mit Blick auf die Durchsetzung der eigenen bzw. vertretenen Interessen 
gestaltet werden.
Mit einem Blick von außen kann aber nicht sicher gesagt werden, ob Betriebsver-
einbarungen kooperativ oder konkurrierend erarbeitet wurden, es kann lediglich 
festgestellt werden, ob in den gemeinsamen Handlungsbereichen Regelungen er-
arbeitet wurden.
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Im Folgenden werden einzelne Beispiele von Betriebsvereinbarungen vorgestellt. 
Diese beiden Beispiele wurden explizit im Text bzw. in Veröffentlichungen von 
Organisationsmitgliedern in Verbindung mit Diversity Management gebracht:
• Die Deutsche Bahn hat im Rahmen des Diversity Managements zum Schwer-

punkt Steigerung des Frauenanteils bei Fach- und Führungspositionen eine 
umfassende Konzernbetriebsvereinbarung geschlossen. Diese umfasst die 
Möglichkeit eines Planungsgesprächs, um familienbedingte Auszeiten op-
timal vorzubereiten, Erleichterung beim Wiedereinstieg nach der Familien-
phase und Beratung und Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Die Be-
triebsvereinbarung ist gültig für alle Mitarbeiter:innen des Konzerns (vgl. 
Reinhardt / Freund 2011, S. 437 fff.).

• Eine Diversity-Charta haben der Gesamtbetriebsrat und die Betriebsräte der 
Siemens AG veröffentlicht (vgl. Gesamtbetriebsrat Siemens AG o. J.). In die- 
ser Charta werden 10 Betriebsvereinbarungen zum Thema Diversity gelistet, 
von Telearbeit in 1998 bis zur Gesamtbetriebsvereinbarung zu partnerschaft-
liches Verhalten am Arbeitsplatz in 2011. Die Charta endet mit der Aussage: 
»Wir unterstützen eine verantwortungsvolle Unternehmenskultur, in der wir 
gemeinsam Diversity auf allen Ebenen leben, Kolleginnen und Kollegen fördern 
und in der der Mensch zählt, nicht nur die Marge!« (Gesamtbetriebsrat Sie- 
mens AG o. J.).

Andere Betriebsvereinbarungen sind im gemeinsamen Themenfeld getroffen 
worden, und ihre Ausgestaltung könnte zu einem Diversity Management passen:
• Betriebsvereinbarung: Sensibilisierung gegen Rassismus für Auszubildende 

bei der Rheinbahn AG (vgl. Dälken 2015, S. 11  ff.). Schwerpunkte waren Re-
gelungen von Konfliktlösungen bei Mobbing, sexueller Belästigung und Dis-
kriminierung, Festlegung von Verfahrensabläufen zur Lösung von Problemen 
und Integration des Themas in die berufliche Fort- und Weiterbildung.

• Betriebsvereinbarung: Gleichstellungsbericht bei den Hüttenwerken Krupp 
Mannesmann (HKM) (vgl. Dälken 2015, S. 22  ff.). Es wurde ein Ausschuss 
Migration, Integration und Gleichstellung eingesetzt, der die Integration und 
Gleichstellung von verschiedenen sozialen Gruppen stetig begleiten soll. Der 
Ausschuss ist paritätisch mit Geschäftsführung und Betriebsrat besetzt, berät 
zu den Themen und gibt Empfehlungen. Dazu wird ein Gleichstellungsbericht 
von einer externen Stelle regelmäßig erarbeitet.

In den gemeinsamen Handlungsfeldern des Betriebsrats und des Diversity Ma-
nagements gibt es eine Vielzahl von Vereinbarungen (vgl. auch Dälken 2012, 
S. 63  ff.). Unklar ist häufig, ob diese Vereinbarungen in Kooperation zwischen 
Betriebsrat und Akteuren des Diversity Managements entstanden sind, oder ob 
die Regelungsbereiche ohne Bezug zu Akteuren des Diversity Managements oder 
gar ohne Implementierung des Konzepts Diversity Management vom Betriebsrat 
wahrgenommen wurden.
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5.3 Kritische Diskussion: Betriebliche Mitbestimmung 
und Diversity Management

Es gibt viele Überlappungen bei den Handlungsfeldern der betrieblichen Mit-
bestimmung und dem Diversity Management. Insgesamt kann aber gesehen 
werden, dass ein Diversity Management-Konzept bisher eher selten in direkter 
Zusammenarbeit von Anfang an mit dem Betriebsrat entworfen bzw. erarbeitet 
wird. Es bestehen aber auch rechtliche Verpflichtungen für den Betriebsrat, in 
diesen Handlungsfeldern aktiv zu sein, sei es, um kontrollierend Aktivitäten an-
zumahnen oder selbst initiativ zu gestalten. Wie sich die Zusammenarbeit zwi-
schen Betriebsrat und den Akteuren des Diversity Managements gestaltet, wird 
in vielem von der bis dahin praktizierten Art und Weise der Zusammenarbeit 
abhängen. Je nach Typologie des Betriebsrates unterscheiden sich die Koope-
rationsbereitschaft und Durchsetzungsmacht.
Wie in Kapitel 1.3.1 ausgeführt, werden drei Treiber des Diversity Managements 
identifiziert, Druck durch soziale Bewegungen, neue rechtliche Rahmenbedin-
gungen und sich verändernde wirtschaftliche Anforderungen. Diese drei Trei-
ber sind aber auch die Ursache, dass Diversity Management nicht eine einfache 
Zielsetzung hat, sondern sich ein Zielbündel ergibt, das sich auch widersprechen 
kann. Rechtliche Rahmenbedingungen können es notwendig machen, dass 
Organisationen sich an neue Gesetze oder Verfahren anpassen müssen. Wirt-
schaftliche Anforderungen verlangen strategische Anpassungen zur gewinn-
optimierten Ausrichtung, und soziale Bewegungen fordern diskriminierungs-
freie Gestaltungen des Arbeitsumfeldes. Daraus ergibt sich eine Vielzahl von 
Gestaltungsmöglichkeiten bei einzelnen Handlungsfeldern. Ein Beispiel kann 
dies aufzeigen:
Ein kleineres Handelsunternehmen in Deutschland will neue Märkte erschlie-
ßen. Dies könnte erleichtert werden, wenn Beschäftigte die Sprache der neuen 
Märkte sprechen, mit den Arbeits- und Konsummärkten dort vertraut sind und 
kulturelle Missverständnisse mit Verwaltungen, Kunden und Kooperationspart-
nern vermeiden können. Daraus folgt: Diversity der Beschäftigten in Deutsch-
land kann diese Markterschließung deutlich erleichtern. Von diesem Punkt 
an können Maßnahmen des Diversity Managements sehr unterschiedlich aus-
gerichtet werden. Der erste Schwerpunkt kann auf der Einhaltung aller recht-
lichen Vorgaben zur Vermeidung von Rassismus und Diskriminierung von 
Beschäftigten aus anderen Ländern oder anderer Herkunft liegen. Ein zweiter 
Schwerpunkt wäre die gewinnoptimierende Ausrichtung. Alle Beschäftigten, 
die zu einem Markt leichteren Zugang haben, werden dort eingesetzt und da-
mit alle Kompetenzen für das Unternehmen genutzt. Wenn Verhandlungen mit 
z. B. Kunden in verschiedenen Zeitzonen geführt werden müssen, so werden für 
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diese (evtl. nur für diese) Beschäftigte flexible Arbeitszeitmodelle entworfen. Der 
dritte Schwerpunkt wäre die gesellschaftliche Forderung nach Integration und 
Gleichberechtigung. Das würde dazu führen, dass Beschäftigte mit Sprachkennt-
nissen, die durch das Unternehmen genutzt werden, nicht nur wahrgenommen 
und eingesetzt werden. Es folgt daraus auch die Konsequenz, dass sie genauso 
entlohnt werden müssten, wie dies in der Regel mit Englischkenntnissen der Fall 
ist. Je mehr Sprachkenntnisse, die für das Unternehmen genutzt werden, desto 
mehr Entgelt. Entsprechend könnten flexible Arbeitsmodelle dann nicht nur 
durch die Bedarfe des Unternehmens gesteuert werden, sondern Beschäftigte 
können die Flexibilität für die eigene Work-Life-Balance nutzen.
Betriebsrat und Akteure des Diversity Managements müssen in irgendeiner 
Form zusammenarbeiten. Dies kann harmonisch und im Gleichklang gesche-
hen, es wird aber auch immer Konfliktbereiche und Spannungen geben.
In der Studie Vielfalt in Betrieb und Verwaltung (vgl. Prümper u. a. 2017) wur-
den zwei zentrale Schlussfolgerungen für alle Akteure der betrieblichen Mit-
bestimmung und der anderen Akteure in diesen Handlungsfeldern erarbeitet:
1. »Eine erfolgreiche Einführung und Umsetzung von Managing Diversity setzt 

hinreichend umfangreiches theoretisches Wissen voraus« (Prümper u. a. 
2017, S. 214).

 Wissen über Stereotypen und Vorurteile, Wirkungen von Diversity im Ar-
beitsleben, Diskriminierungen und Mehrfachdiskriminierungen (mit Blick 
auf Intersektionalität) und über die Geschichte und damit auch die Treiber 
von Diversity Management sind wichtig. Sowohl der beschäftigtenorientierte 
als auch der marktorientierte Nutzen sollte bei den verschiedenen Maßnah-
men gesehen werden. Daraus folgt der Bedarf nach Fort- und Weiterbildung 
aller Akteure und der Nutzung von bereits vorhandenem Wissen in der Orga-
nisation (z. B. Schwerbehindertenvertretung, Betriebsräte, die sich mit Chan-
cengleichheit beschäftigt haben und Personalmitarbeitende, die Fachwissen 
mitbringen können).

2. »Erfolgreiches Managing Diversity ist von konstruktiven und partnerschaft-
lichen Mitbestimmungsprozessen und Kooperationsformen innerhalb der 
Organisationen abhängig« (Prümper u. a. 2017, S.  216). Konstruktive und 
wohlwollende Zusammenarbeit ist notwendig, eine Kultur der Mitbestim-
mung unterstützt die Gestaltung und Implementierung. Konfliktpotenzial 
kann durch unterschiedliches Verständnis des Konzeptes und der Verfolgung 
unterschiedlicher Ziele entstehen. Es bedarf regelmäßiger Kommunikation 
zwischen allen Akteuren, Ziele und Interessen sollten offen kommuniziert 
werden, und die Akteure müssen bereit sein, aufeinander zuzugehen.
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5.4 Zusammenfassung, Aufgaben und Literaturtipps

Zusammenfassung
Die Handlungsfelder von Betriebsräten und Akteuren des Diversity Manage-
ments überlappen sich vielfältig. Bei den Themenbereichen, mit denen sich 
Betriebsräte beschäftigen, sind viele Themen angesprochen, die auch aus Sicht 
des Diversity Managements zu gestalten sind. Dabei zeigt es sich, dass der Top-
down-Ansatz des Diversity Managements und die Mitbestimmung durch Re-
präsentanten der Beschäftigten sehr komplex zusammenwirken.
Bisher findet die Einbindung der Betriebsräte vor allem auf zwei Ebenen statt. 
Auf der formalen Ebene bei mitbestimmungspflichtigen Themen wie Verein-
barkeit von Familie und Beruf, Mentoring-Programme oder Regelungen zur 
diskriminierungsfreien Personalauswahl. Diese Verhandlungen können auch in 
Betriebsvereinbarungen festgehalten werden. Auf der informellen Ebene setzen 
sich engagierte Betriebsräte zu einzelnen Themen aufgrund der eigenen Be-
troffenheit oder Erfahrungen in ihrem Umfeld ein. Betriebsräte können gleich-
zeitig zu Netzwerken von sozialen Gruppen gehören und so die Interessen dieser 
Gruppen auch in den Betriebsrat einbringen, aber auch ihre Kenntnisse und Er-
fahrungen der Betriebsratsarbeit für Netzwerke nutzbar machen.
Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen sind rechtlich verbindliche Vereinbarun-
gen zwischen Betriebsrat und Arbeitsgebern. Es gibt Betriebsvereinbarungen, 
die explizit im Rahmen des Diversity Managements getroffen werden, andere, 
die in den gemeinsamen Handlungsfeldern vereinbart werden und so zu Rah-
menbedingungen des Diversity Managements werden.
Betriebsräte und Akteure des Diversity Managements können in ganz unter-
schiedlicher Art und Weise zusammenarbeiten. Dabei ist es immer wieder ein 
Stolperstein, dass die Ziele des Diversity Managements sehr unterschiedlich 
geprägt sein können, d. h. sowohl beschäftigtenorientierte als auch gewinnori-
entierte Ausrichtungen ermöglichen. Auch wenn sogenannte Win-win-Situa-
tionen denkbar sind, so ist es sicher nicht immer möglich, Interessenkonflikte 
für beide Seiten vorteilhaft zu lösen. Insgesamt ist für alle Akteure wichtig, 
hinreichend theoretisches Wissen über Diversity Management zu haben und 
partnerschaftliche Mitbestimmungsprozesse und Kooperationsformen in der 
Organisation zu entwickeln.

Aufgaben
a) Nehmen Sie sich die Typologien von Betriebsräten nach Nienhüser (vgl. 

Kapitel 3.2.3). Wählen Sie sich ein Thema im Handlungsfeld des Diversity 
Managements. Überlegen Sie, wie unterschiedlich eine Betriebsvereinbarung 
zu diesem Thema aussehen könnte, wenn Sie diese als Aushandlungsergeb-
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nisse anhand der Dimensionen Macht und Kooperationsbereitschaft gestal-
ten (dies ergibt dann vier mögliche Ergebnisse, je nach Typ des Betriebsrats).

 Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen Unterschieden für die Zu-
sammenarbeit aller Akteure des Diversity Managements?

b) Wie in Kapitel 3.2.4 ausgeführt, gibt es auch Betriebsräte, die rechtspopulis-
tischen Parteien oder Bewegungen angehören, die z. B. explizit unterschied-
liche Behandlung von deutschen und nicht-deutschen Menschen fordern, 
die Integration ablehnen und für die Homosexualität Sünde bzw. nicht gott-
gewollt ist. Wie könnte dies die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat im 
Handlungsfeld Diversity Management beeinflussen?

Literaturtipps
Studien zu Wirkungen der unternehmerischen Mitbestimmung finden Sie online 
unter http://hdl.handle.net/10419/116646 von Uwe Jirhahn (Jirhahn 2020) »öko-
nomische Wirkungen der Mitbestimmung in Deutschland, ein Update«.

Eine Qualitative Studie im Dienstleistungssektor unter besonderer Berück-
sichtigung der betrieblichen Mitbestimmung finden Sie online unter: https://
www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_mbf_bvd_346.pdf von Jochen Prümper et al. 
(Prümper et al. 2017).

Eine Sammlung von Betriebs- und Dienstvereinbarungen zu Managing Diver-
sity mit Analyse und Handlungsempfehlungen finden Sie in der Schriftenreihe 
»Managing Diversity. Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Analyse und Hand-
lungsempfehlungen« von Michaela Dälken (Dälken 2012).

Internetseiten
Tondorf und Jochmann-Döll 2011 haben für Betriebsräte Hintergrundwissen 
zusammengestellt, damit diese bessere Möglichkeiten haben, Diskriminierung 
zu verhindern. Hier finden sie die Informationen, wie diskriminierungsfreie Be-
triebs- und Dienstvereinbarungen z. B. zum Thema Stellenausschreibungen und 
Personalauswahlverfahren erstellt werden können: https://www.boeckler.de/pdf/
mbf_bvd_hg_stellenausschreibung.pdf

Die Hans-Böckler-Stiftung hat Betriebs- und Dienstvereinbarungen nach ver-
schiedenen Themen ausgewertet und diese Auswertungen veröffentlicht: https://
www.boeckler.de/41137.htm

http://hdl.handle.net/10419/116646
https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_mbf_bvd_346.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_mbf_bvd_346.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_hg_stellenausschreibung.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_hg_stellenausschreibung.pdf
https://www.boeckler.de/41137.htm
https://www.boeckler.de/41137.htm
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6 Fazit und Ausblick

Diversity Management ist ein Konzept, das seit den 2000er-Jahren zunehmend 
verbreitet ist und international diskutiert wird. Es hat seinen Ursprung in den 
USA und ist in der Zusammenwirkung von drei Faktoren entstanden, den so-
zialen Bewegungen (z. B. Bürgerrechtsbewegungen, Anti-Diskriminierung), 
wirtschaftlichen Trends (z. B. demografischer Wandel, Internationalisierung, 
Globalisierung) und sich verändernden Rahmenbedingungen auf nationaler 
Ebene (z. B. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), europäischer Ebene (z. B. 
Antirassismusrichtlinie 2000/43/EG) und internationaler Ebene (z. B. UN-Men-
schenrechtscharta). Dies führt zu einer hohen Verbreitungsdynamik.
Diversity Management ist als ein Top-down-Konzept in den USA entstanden, 
und es muss jeweils individuell an gesellschaftliche, nationale kulturelle und in-
dividuelle Rahmenbedingungen und Interessen angepasst werden, um erfolg-
reich wirken zu können. Partizipation ist nicht in der konzeptionellen Planung 
vorgesehen, sondern wird vor allem für die erfolgreiche Implementierung (meist 
im Rahmen von Change-Management) diskutiert. Allerdings ist in Deutschland 
die unternehmerische und betriebliche Mitbestimmung institutionell in Organi-
sationen eingebunden. Damit stellen sich sowohl für die Akteure des Diversity 
Management als auch für die Akteure der Mitbestimmung besondere Heraus-
forderungen. Viele Handlungsfelder sind mitbestimmungspflichtig, und damit 
stellen sich bereits sehr früh und während der gesamten Entwicklung und Ein-
führung Fragen der Zusammenarbeit und Kommunikation.
Die Zusammenarbeit von Betriebsrat und Organisationsleitung kann viele Facet-
ten zeigen. Auf Seiten der Betriebsräte kann je nach Durchsetzungsmacht und 
Kooperationsbereitschaft die Auseinandersetzung, Kompromissbereitschaft und 
Gestaltungsbereitschaft mit und von neuen Konzepten sehr unterschiedliche 
Möglichkeiten ergeben. In Studien zeigen sich bisher vor allem gemeinsame 
Ansätze der Gestaltung von Diversity Management auf formaler Ebene bei mit-
bestimmungspflichtigen Themen und informell über einzelne thematisch enga-
gierte Betriebsräte. Es wird gefordert, dass alle Akteure umfangreiches Wissen 
benötigen, um Diversity Management gut gestalten zu können und Kommunika-
tion und Kooperation offen und transparent gestaltet werden müssen.
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Bei der Darstellung der gemeinsamen Handlungsfelder und der Komplexität 
des Themenbereiches in diesem Studienbrief zeigt sich, dass zwar in einzelnen 
Organisationen durchaus von Best Practice gesprochen werden kann, aber si-
cher noch lange nicht alle Synergieeffekte, die zwischen Mitbestimmung und 
Diversity Management möglich sein könnten, genutzt werden. Dazu sind beglei-
tende empirische Studien notwendig, die Chancen und Probleme analysieren. 
Erfahrungen und Weiterentwicklungen in Organisationen, die Synergieeffekte 
schaffen konnten, könnten über die Sammlung von Best Practices weitergeben 
werden. Für die internationale Weiterentwicklung von Diversity könnte die Zu-
sammenwirkung von Mitbestimmung und Diversity Management ein spannen-
des und inspirierendes Thema sein.
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1 Einleitung

Betrachtet man die strategische Unternehmensführung im Lichte der Mitbestim-
mung, ist zu klären, ob und inwieweit welche Unternehmensentscheidungen, 
insbesondere in den Spitzengremien der Großunternehmen, von den Beschäf-
tigten beeinflusst werden können. Aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht ist die 
Grundfrage der Unternehmensverfassung dahingehend zu untersuchen, welche 
Herausforderungen die Leitung, Kontrolle und Verantwortungsübernahme von 
privaten (Groß-)unternehmen, insbesondere der privaten Kapitalgesellschaft, 
aufwerfen und wie sich diese im Spannungsfeld von strategischer Unterneh-
mensführung und Mitbestimmung bearbeiten lassen.

Einstiegsfrage: Welche Vorstellungen bringen Sie mit dem Begriff Großunternehmen 
in Verbindung? Wie kommen Sie mit Großunternehmen im Alltag in Berührung?

Abbildung 1

»Abgas-Affäre –  

Harte Bandagen bei Audi«

(tagesschau.de, 24.02.2017)

»Die Briefkastenfirmen der 
Mächtigen«(tagesschau.de, 03.04.2016)

»Corporate Governance – Wie man die EU an neuen Regulierungen hindert.«(welt.de, 23.03.2015)

»Schwere Vorwürfe gegen 

DHL in Südamerika«

(Wirtschaftswoche, 04.03.2016)

»Deepwater-Explosion:

Ölkatastrophe kostet BP  

62 Milliarden«

(boerse.ard.de, 15.07.2016)

»Ehemaliger CDU- 
Spitzenmann Merz geht zu Blackrock«(FAZ, 17.03.2016)

»Schluss mit der Gemütlichkeit – Lufthansa Konzernumbau«(FAZ, 29.02.2016)

»Manager-Gehälter deckeln –  

Geht das?«

(tagesschau.de, 17.02.2017)

»Pfiasco – Taxing  America Inc.«(Economist, 09.04.2016)

»VW Aufsichtsrat –  
Fixgehalt statt Bonus«
(tagesschau.de, 09.03.2017)

Presseauszüge 

Quelle: eigene Darstellung



Strategische Unternehmensführung und Mitbestimmung 

356

Vor diesem Hintergrund bereitet dieser Beitrag Lehr- und Lernmaterialien 
auf, die es erlauben, ein Grundwissen zur strategischen Unternehmensführung 
unter dem Gesichtspunkt der Unternehmensmitbestimmung zu erarbeiten und 
anzuwenden. Dabei kann der Studienbrief vorrangig im Rahmen von grund-
legenden Lehrveranstaltungen verwendet werden, wie in der Betriebswirt-
schaftslehre des strategischen Managements, der Unternehmensführung, der 
Corporate  Governance, der sozialen Unternehmensverantwortung, aber auch 
in angrenzenden Gebieten wie der Personalwirtschaft, der Organisation oder 
des Controlling. Zudem können die hier vorgelegten Materialien auch in volks-
wirtschaftlichen oder wirtschaftssoziologischen Veranstaltungen herangezogen 
werden, um fallstudienbasiert einzelne Themen aufzugreifen. Angesichts der 
vielfältigen Komplexität der Fragestellung, die in der ihr gebührenden Tiefe zu 
behandeln ist, kann der Studienbrief dabei kein Ersatz für den Gebrauch bereits 
vorhandener Lehrbücher und Abhandlungen zum Thema sein. Er sollte aber 
behilflich sein, die grundlegende Themenstellung zu erschließen, eine Orientie-
rung der Lehrenden bei der Gestaltung entsprechender Lehreinheiten flexibel 
zu erleichtern und dort, wo es erforderlich scheint, die Auswahl einzelner The-
men für die Lehre durch entsprechende Materialien anzuregen. Hierzu werden 
einzelne Angebote im Hinblick auf Hilfestellungen gemacht, wie die Thematik 
geordnet werden kann, welche Lehrressourcen zur Verfügung stehen, aber auch 
wie die Studierenden entsprechende Kenntnisse im Spiegel empirischer Befunde, 
grundlegender Debatten und konkreter Fallstudien anwenden können.
Der Beitrag gliedert sich nachfolgend in vier Kapitel. Kapitel Zwei bis Vier sollen 
dabei unterstützen, die Thematik inhaltlich etwa für einzelne Vorlesungen oder 
Seminareinheiten zu erschließen und auch Querbezüge zu verschiedenen ande-
ren Gebieten aufzeigen. Hierzu erläutert jeder Teil grundlegende Inhalte, gibt 
entsprechende Referenzen, um die jeweiligen Aspekte ggf. zu vertiefen, liefert 
entsprechende Illustrationen und Veranschaulichungen und enthält am Ende 
jeweils beispielhafte Wiederholungsfragen, die geeignet sind, den Stoff zu rekapi-
tulieren und aktuelle Trends und Querbezüge zu diskutieren. Das fünfte Kapitel 
gibt umfangreiche Materialien zu drei Unternehmensfällen an die Hand, um fall-
studienbasiert in die Thematik einzusteigen. Dies schließt auch Hinweise auf 
eine mögliche Gestaltung entsprechender Fallbearbeitungen ein. Abschließend 
wird eine Auswahl von Literatur und Referenzen geliefert, um unterschiedliche 
Lehrformate zu bedienen.
Um die Unternehmensverfassung (engl. Corporate Governance) einer systema-
tischen Betrachtung zugänglich zu machen, sind theoretische und empirische 
Grundkenntnisse der Unternehmensverfassung unerlässlich. Daher werden zu-
nächst die grundlegenden Sichtweisen behandelt, mit denen die Besonderheiten 
des Großunternehmens betrachtet werden. Hier wird eine institutionentheoreti-
sche Betrachtung der Unternehmungsverfassung als eine Klammer der wissen-
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schaftlichen Auseinandersetzung mit der Unternehmensverfassung verwendet, 
wobei grob zwischen institutionenökonomischen und politisch-institutionellen 
Ansätzen unterschieden wird. Im Weiteren werden dann die formalen Struk-
turen der Unternehmensverfassung mit einem Schwerpunkt auf den deutschen 
Gegebenheiten erläutert, wobei die Interpretationen der entsprechenden Re-
gelungen aus Perspektive der institutionentheoretischen Ansätze gegenüberge-
stellt werden.
Aus dieser Einordnung der theoretischen Perspektiven sowie der formalen 
Grundlagen ergeben sich unterschiedliche Einordnungen, auf welche Weise und 
in welchem Umfang Vertreter:innen der Beschäftigten an Aufsichtsgremien der 
Unternehmen teilnehmen und im Einzelfall auch Einfluss auf die Unternehmens-
leitung geltend machen können. Hierzu werden die Varianten und Formen sowie 
die Verbreitung und Reichweite der Unternehmensmitbestimmung illustriert.
Der letzte Teil greift dann drei konkrete Fälle (ThyssenKrupp, DHL, Daimler) 
auf, um Themen der Mitbestimmungspraxis in Großunternehmen auf Grundlage 
der vorangegangenen Teile zu bearbeiten und mit Bezug zu aktuellen Trends der 
Globalisierung, Finanzialisierung und der Frage nachhaltiger Unternehmens-
führung zu diskutieren. Anhängend gibt es dann eine Auswahl an hilfreichen 
Referenzen, die nach Lehrbüchern, vertiefenden Texten und Klassikern, Rechts-
quellen und rechtlichen Abhandlungen sowie Internetquellen geordnet sind.
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2 Unternehmensführung und 
Mitbestimmung

Strategische Unternehmensführung zielt in einem ganzheitlichen Sinne darauf 
ab, den Unternehmenserfolg dauerhaft sicherzustellen, indem die gegenwärtigen 
und zukünftigen Geschäftsfelder mit den Ressourcen und Kompetenzen des Un-
ternehmens in Einklang gebracht werden. Dies erfordert auf unternehmerischer 
Ebene vorrangig Entscheidungen, in welchen Geschäftsfeldern ein Unternehmen 
tätig ist, wie es den Wettbewerb handhabt und wie die Kompetenzen des Unter-
nehmens hierzu eingesetzt werden können (Schreyögg & Geiger 2016, S. 75). 
Elementare Beispiele für unternehmensstrategische Entscheidungen betreffen 
etwa die Reaktion auf den gesellschaftlichen und technologischen Wandel in 
Bezug auf Produkte (Bsp. E-Mobilität), Prozesse (Bsp. energiesparende Produk-
tionsprozesse) und die damit verbundenen Investitionsentscheidungen in neue 
Standorte und Märkte. Hierzu setzen Unternehmen einen Strategieprozess ein, 
in dem Entscheidungsstrukturen, Organisationskultur und Kommunikation eine 
Rolle spielen. Im neueren Verständnis des Strategieprozesses ist dieser jedoch 
nicht als übergeordnete, lineare Planung zu verstehen, in der intern geplante 
Strategien top-down formuliert, umgesetzt und kontrolliert werden. Vielmehr 
sind die Unternehmen in einem ständigen Prozess der Entscheidungsfindung 
unter Unsicherheit gefordert, die Unternehmensumwelt sowie interne Prozesse 
zu beobachten und Strategien im Dialog mit Anspruchsgruppen zu formulieren 
und umzusetzen. Auf diese Weise verschieben sich die Strategiefindung, -um-
setzung und -überprüfung auf die Handlungsprämissen und die Identifikation 
potenzieller Risiken (Schreyögg & Steinmann 1987).
Ein solcher Strategieprozess schließt neben der Herstellung von Übereinstim-
mung mit den wirtschaftlichen Anspruchsgruppen (Kund:innen, Geschäfts-
partner:innen, Investor:innen etc.) und der Befolgung der Gesetze im Sinne der 
Legalität insbesondere auch ein Eingehen auf gesellschaftliche Erwartungen im 
Sinne einer Legitimität des Unternehmenshandelns ein (hierzu und im Folgen-
den Schreyögg & Koch 2015, S. 36 f., Walgenbach & Meyer 2008, S. 63  ff.). Auf 
diese Weise wird pragmatisch-instrumentelle Legitimität in wirtschaftlichen 
Tauschbeziehungen genauso zur strategischen Ressource wie moralische Legi-
timität im Sinne der bewertenden und verpflichtenden Dimension von Werten 
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und Normen. Letztere werden als Konzeptionen des Wünschenswerten befolgt. 
Hinzu kommt die kognitive Legitimität, nach der die »Wirklichkeit« des Unter-
nehmenshandelns sinnhaft erschlossen wird, etwa indem Unternehmen die typi-
schen Rollenerwartungen nachvollziehbar erfüllen. Ein umfassendes Beispiel für 
diese gesellschaftlichen Erwartungen sind derzeit und in der nächsten Zukunft 
vorrangig Zielstellungen der Nachhaltigkeit, welche die strategische Unterneh-
mensführung in zahlreichen Großunternehmen beeinflussen. Zu diesen Erwar-
tungen zählen nicht nur Erwartungen an die sozial-ökologische Vertretbarkeit 
von Unternehmenshandeln, sondern auch Aspekte der Ressourcenentwicklung 
und Gleichstellung (etwa Gleichstellung durch Quotierung von Aufsichtsrats-
mandaten) oder der Teilhabe an Entscheidungen durch Mitbestimmung und 
Partizipation (so beispielsweise Vitols 2011; Holst & Kirsch 2016; Kirsch 2018).

2.1 Strategische Unternehmensführung und 
Unternehmensverfassung

Eine strategische Unternehmensführung findet also nicht im luftleeren Raum 
statt, sondern ist in eine soziale Umwelt eingebettet, in der verschiedene Insti-
tutionen dem strategischen Handlungsraum der Unternehmung eine besondere 
Verfassung, eine Unternehmensverfassung, geben. Mit Gerum kann die »Theorie 
und Politik der Unternehmensverfassung [definiert werden, als die Beschäfti-
gung mit zwei Fragen]:
(1) Welche Interessen sollen die Zielsetzung und Politik der Unternehmung be-
stimmen bzw. welche bestimmen sie?
(2) Welche institutionellen Vorkehrungen sind geeignet bzw. werden getroffen, 
um die Unternehmensaktivitäten auf die verfassungskonstituierenden Interessen 
auszurichten?« (Gerum 1992, Sp. 2481). Mit dem Begriff der »verfassungskon-
stituierenden Interessen« ist umschrieben, welche internen und externen An-
spruchsgruppen vom Aktionär und Eigentümer über das Management und die 
Beschäftigten bis hin zum Staat und gesellschaftlichen Gruppen Einfluss geltend 
machen können. Mit dem Begriff der »institutionellen Vorkehrungen« werden 
die vielfältigen Regeln angesprochen, welche die Unternehmung als Kapitalge-
sellschaft und juristische Person rechtlich institutionalisieren, sowie die Unter-
nehmung in ihrer gesellschaftlichen Umwelt umgeben.
Die Unternehmensverfassung bindet also strategische Unternehmensführung an 
den historischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext einer »Unter-
nehmenspolitik« (Kieser & Oechsler 2004), indem sie auf einen geregelten Aus-
gleich durchaus widerstreitender Interessen und Ansichten zielt. Dies hat viele 
Gründe: Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des Managements 
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der Großunternehmen ist erheblich, und zwar nicht nur allein aufgrund der 
Unternehmensgröße und den dementsprechend in diesen Unternehmen ge-
bündelten Ressourcen. Hinzu kommen auch die mit Unternehmensaktivitäten 
verbundenen positiven und negativen Externalitäten, d. h. den sozialen und wirt-
schaftlichen Folgen des Unternehmenshandelns für Dritte (Scherer & Palazzo 
2011). Auf diese Weise stehen insbesondere Großunternehmen in vielfältigen 
Beziehungen mit ihrer sozialen Umwelt, in der sie wirtschaftliche Macht und 
politischen Einfluss genauso geltend machen können (grundlegend schon Weber 
1980, S. 542  f.) wie sie gesellschaftliche Vorleistungen (etwa Bildung, Infrastruk-
tur) in Anspruch nehmen (Crane & Matten 2016, S. 45  ff.).
Diese allgemeine Bestimmung der Unternehmensverfassung kann in Analogie 
zu politischen Verfassungen ergänzt werden, indem die elementaren Funktionen 
der Unternehmensverfassung unterschieden werden. Zunächst regelt die Unter-
nehmensverfassung die Grenzen ihres Geltungsbereiches, indem die einzube-
ziehenden Akteure und Themen festgelegt werden. In der Unternehmensver-
fassung sind dies vorrangig die Unternehmensleitung, die Anteilseigner:innen 
und die Arbeitnehmer:innen. Zugleich werden im Sinne einer Ordnungsfunk-
tion die Rechte und Befugnisse der entsprechenden Gremien sowie die zu-
lässigen Formen der Konfliktaustragung festgelegt. In der Unternehmensver-
fassung kommt dies in den Leitungs- und Kontrollkompetenzen von Organen 
wie Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung zur Geltung. In Bezug auf 
die Kontrollfunktion wird eine Trennung verschiedener Befugnisse vorgenom-
men, welche die Machtausübung einzelner Organe beschränken können (etwa 
die Trennung von Aufsichtsrat und Vorstand). Die Integrationsfunktion zielt 
darauf ab, die Beteiligten zusammenzuführen, indem sie an der Entscheidungs-
findung partizipieren können. Hierzu zählen vorrangig im vorliegenden Zu-
sammenhang die Mitbestimmung der Beschäftigten, aber auch Auskunftsrechte 
der Aktionäre. Schließlich sind Regeln auch im Sinne einer Anpassungsfunktion 
einer Veränderbarkeit im Sinne der Ermöglichung eines geordneten Ablaufes zu 
unterwerfen, ohne jedoch die Stabilität, Berechenbarkeit und Durchsetzbarkeit 
getroffener Vereinbarungen zu untergraben (Schewe 2015, S. 3  ff.). Daher rührt 
auch das komplexe Zusammenspiel aus Zielkonflikten und Zielkongruenzen in 
der Unternehmensverfassung: Einerseits können verschiedene Ziele der Unter-
nehmensverfassung in Konflikt miteinander geraten; andererseits bestehen Kon-
flikte über und um Ziele, auch und gerade im gesellschaftlichen Zusammenhang. 
In dynamischer Perspektive des unternehmungspolitischen Prozesses ist zudem 
weder eine abschließende Liste von Anspruchsgruppen noch der Regeln zu er-
warten.
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Tabelle 1 

Betrachtet man die Unternehmensverfassung aus der Perspektive der Mit-
bestimmung, stößt allerdings eine unmittelbare Analogie zum demokratischen 
Verfassungsstaat auf elementare Grenzen. Zunächst sind nicht alle Akteure mit 
gleichen, elementaren Rechten ausgestattet; diese sind überdies nicht nur an 
die Verfügbarkeit ökonomischer Ressourcen gebunden, sondern auch in eine 
entsprechende Rangfolge gebracht. Mithin unterscheidet sich der Blick auf die 
Unternehmensverfassung je nach der Perspektive der jeweils in den Vordergrund 
gestellten Interessengruppe: Eigentümer:innenperspektive, Leitungsperspektive 
oder Arbeitnehmer:innenperspektive (Schewe 2015, S. 22).
Daher erscheint für die Systematisierung der mitbestimmten Unternehmensver-
fassung der weiter gefasste Begriff der Arena aus der Mitbestimmungsforschung 
ratsam (Müller-Jentsch 1997; siehe aber Müller-Jentsch 2017, S.  56). Grund-
sätzlich ist eine Arena als ein gesellschaftlicher Raum der »geregelten Konflikt-
austragung« zu verstehen, in welchem die hierzu legitimierten Akteure ihre 
Interessenkonflikte unter Zuhilfenahme der rechtlich zulässigen Vertretungs- 
und Verhandlungsformen in Regelungen und Verträge überführen. Aus diesem 
Konzept der Arena lassen sich die zentralen Elemente destillieren, die für eine 
Bestimmung des Handlungsraums der Unternehmensverfassung relevant sind: 
Akteure, Regeln und Ressourcen. Die Akteure sind vor allem das Management, 
die Eigentümer:innen sowie die Arbeitnehmer:innen und ihre Vertretungen – 
aber auch Dritte wie der Staat und seine Agenturen oder zivilgesellschaftliche 
Akteure und die mediale Öffentlichkeit – die sich in ihren jeweiligen Beziehun-
gen und ihrer Positionierung zueinander innerhalb der Arena in Bezug auf die 
im Konflikt stehenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen formieren. Die 
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geber:in

Management Arbeitneh-
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geber:in
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Quelle: nach Schewe, 2015, S. 31 ff.
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Regeln lassen sich in prozedurale und substanzielle Regeln unterscheiden. Proze-
durale Regeln (Satzung, Mitbestimmungsrechte, Managemententscheidung oder 
gesetzliche Regeln) stellen die Spielregeln dar, unter denen die substanziellen 
Regeln (Dividendenausschüttung, Kapitalerhöhungen oder Managementver-
gütungen) gemacht werden. Die Ressourcen bestehen aus den materiellen, orga-
nisatorischen, rechtlichen und ideellen Handlungsressourcen und -restriktionen 
der Akteure, die diese in den Prozess der Regelfindung und -durchsetzung ein-
bringen können. Im Zusammenhang mit der Unternehmensverfassung sind dies 
etwa die Finanzmittel der Eigentümer, die Kompetenzen des Managements, aber 
auch das Arbeitsvermögen der Beschäftigten.
Eine Arena wird diesem Konzept zufolge dann als institutionalisierter Hand-
lungsraum anzusehen sein, wenn über die für die Konfliktaustragung einzuset-
zenden prozeduralen Regeln Einigung erzielt ist, d. h. der Zugang von Akteuren, 
die Zulässigkeit von Konfliktgegenständen, der vorgeschriebene Verfahrens-
ablauf, aber auch die einsetzbaren Ressourcen festgelegt sind. Sofern diese proze-
duralen Regeln institutionalisiert sind, stehen sie den Akteuren als routinisierte 
Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die sie zur Konfliktlösung einsetzen 
können (Müller-Jentsch 1997).
Es ist zweckmäßig, die vielfältigen prozeduralen Regeln der Unternehmensver-
fassung weiter zu ordnen. Eine Möglichkeit bietet die Unterscheidung wie sie von 
Werder vorgenommen wird, der zwischen einer »Innensicht« und einer »Außen-
sicht« unterscheidet. In der Innensicht bezieht sich die Unternehmensverfassung 
auf den Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung der Unternehmen, 
wie er in den Unternehmensorganen wie Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptver-
sammlung zum Ausdruck kommt. In der Außensicht geht es um das Verhältnis 
zwischen der Unternehmensführung und den Anspruchsgruppen [auch Bezugs-
gruppen, Interaktionsgruppen, Stakeholder] des Unternehmens, allen voran den 
Aktionären [shareholders] (Werder 2015, S. 3  f.).
Eine weitere Möglichkeit setzt bei der Art der Regeln der Unternehmensver-
fassung an, in der insbesondere zwischen formal-gesetzlichen Regeln im enge-
ren Sinne und gesellschaftlichen Erwartungen im weiteren Sinne unterschieden 
werden kann. So stellt beispielsweise Schewe (2015, S. 102) lapidar fest: »Kapi-
talgesellschaften sind stets juristische Personen, rechtlich selbständig und somit 
Träger von Rechten und Pflichten.« Genauer betrachtet sind Gesetze und Recht-
sprechung aus verschiedenen Rechtsgebieten, neben dem Gesellschaftsrecht 
auch Mitbestimmungsrecht, Wettbewerbs-, Kapitalmarkt- und Verbraucher-
schutzrecht, zu berücksichtigen. Relevanz haben auch die privatautonome Re-
gelung der internen Unternehmensverfassung in Gesellschafterverträgen, Sat-
zungen, Geschäftsordnungen und – für die Mitbestimmung der Beschäftigten 
von besonderer Bedeutung – Regeln der kollektiven Privatautonomie, die sich 
aus kollektivvertraglichen Vereinbarungen zwischen Unternehmen und dazu 
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befähigten Anspruchsgruppen ergeben (Gerum 1992, Sp. 2480). Berücksichtigt 
man auch gesellschaftliche Erwartungen an die Unternehmensführung, so wie 
sie etwa in den Diskussionen um soziale Verantwortung von Unternehmungen 
zum Ausdruck kommen, geraten auch Regeln in den Blick, die nicht formal fest-
gelegt sind, sehr wohl aber Unternehmensentscheidungen beeinflussen können 
und zum Gegenstand von Verhandlungen in den Unternehmensgremien werden 
können (Kühl 2011).

2.2 Theoretische Perspektiven der 
Unternehmensverfassung

Berührt die Unternehmensverfassung auf diese Weise grundlegende Fragestel-
lungen der Unternehmensführung und -strategie, so ist eine Einheitlichkeit in 
theoretischen Perspektiven und Sichtweisen nicht zu erwarten. Stark vereinfacht 
lassen sich zwei große Gruppen von Ansätzen unterscheiden (Schewe 2015, S. 21, 
67 f.; Schreyögg & Koch 2015, S. 40  f.): Während institutionenökonomische An-
sätze in den Vordergrund rücken, welche ökonomischen Ursachen und Wirkun-
gen verschiedene Regeln der Unternehmensverfassung haben, betrachten po-
litisch-institutionelle Zugänge die gesellschaftlichen Bedingungen und Prozesse, 
aus denen solche Regeln erwachsen, die Managementhandeln und –verhalten 
begrenzen, regulieren und ermöglichen:
• Institutionenökonomische Ansätze konzentrieren sich überwiegend auf die 

optimale Ausgestaltung der bilateralen Verträge (etwa zwischen Kapitaleig-
ner:innen mit der Unternehmensleitung) im Hinblick auf die Maximierung 
des Residualeinkommens. Entsprechende Teiltheorien stellen die Theorie der 
Verfügungsrechte, die Prinzipal-Agenten-Theorie oder der Transaktionskos-
tenansatz dar.

• Politisch-institutionelle Ansätze betrachten die Unternehmensverfassung 
als Ergebnis der Konfliktaustragung in und um die Unternehmung, an der 
Anspruchsgruppen (Stakeholder) mit je unterschiedlichen Zielsetzungen 
und je nach Beitrags- und Anreizkonstellation teilnehmen (bspw. Aktionäre, 
Fremdkapitalgeber, Beschäftigte). Die vorgefundenen Regelungen der Unter-
nehmensverfassung sind dann oft als Ergebnis der Ausbildung von Koali-
tionen zu verstehen. Entsprechende Ansätze werden oft auch als Konflikt-, 
Koalitions- oder Stakeholder-Modelle bezeichnet.

Institutionenökonomische Ansätze lassen sich im weitesten Sinne als Weiter-
entwicklungen des klassischen Vertragsmodells interpretieren. Das klassische 
Vertragsmodell betrachtet die Unternehmung als ein Bündel von Verträgen zwi-
schen den Eigentümer:innen der Unternehmung und verschiedenen Vertrags-
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partner:innen wie etwa den Beschäftigten, Kreditgeber:innen oder Kund:innen 
(siehe Abbildung 2).

Abbildung 2

Das klassische Vertragsmodell argumentiert mithin von vornherein aus Perspek-
tive des Eigentümers bzw. der Eigentümerin, verstanden im Sinne eines Eigen-
tumsunternehmer:innentums, bei dem der oder die alleinige Anteilseigner:in das 
wirtschaftliche Risiko der Unternehmung trägt und hierfür das sog. Residualein-
kommen erhält, welches nach Zahlung aller vertraglich vereinbarten Kontrakt-
einkommen übrig bleibt (Gewinn) (Schreyögg & Koch 2015, S. 41  ff.). Diesem 
Modell liegt grundsätzlich eine neoklassische Modellwelt der Marktkoordinati-
on auf vollständigen Märkten zwischen den vertragsschließenden Parteien zu-
grunde. Auch wenn dieses Modell als Grundorientierung insbesondere auch für 
kleine und mittlere Unternehmen für einzelne Fragen durchaus Plausibilität be-
anspruchen mag, stellen die heutigen institutionenökonomischen Überlegungen 
zur Unternehmensverfassung mehr oder weniger deutliche Abweichungen von 
diesem Modell dar. Dies liegt daran, dass insbesondere das als Aktiengesellschaft 
verfasste Großunternehmen nur wenig mit einem eigentümer:innen geführten 
Kleinunternehmen in Form der Personengesellschaft gemein hat. Es ist eine 
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Quelle: nach von Werder 2015, S. 12
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Korporation, d. h. als Kapitalgesellschaft, als juristische Person mit beschränkter 
Haftung der Eigentümer:innen ausgestattet.
Drei miteinander verbundene Entwicklungen sind hierbei bei der Ausbildung 
des heutigen Großunternehmens als Korporation zu verstehen: die Risiko-
teilung bei beschränkter Haftung, die Kapitalmobilisierung und die Trennung 
von Eigentum und Kontrolle. Beschränkte Haftung meint, dass mehrere Kapital-
eigner:innen in eine Unternehmung investieren können, ohne – jenseits ihrer 
einzelnen Einlage – für die Verluste oder Verbindlichkeiten des Unternehmens 
haftbar gemacht zu werden (zur Herausbildung Djelic 2013). In Bezug auf die 
verfasste Kapitalgesellschaft ist dieser Anteil die Aktie oder der Gesellschafter-
anteil, der einen Anteil am Gewinn verbrieft.
Mit Kapitalmobilisierung ist gemeint, dass auf der Grundlage des Rechtsinstituts 
der beschränkten Haftung des »Garantiekapitals« die Finanzmittel für spezifi-
sche Investitionen mit langfristiger Kapitalbindung gemeinschaftlich, d. h. von 
mehreren Geldgeber:innen, aufgebracht werden. Die Aktiengesellschaft ermög-
licht beispielsweise die Zusammenlegung vieler Anteile und die Einbeziehung 
»kleiner« Vermögensbeträge. Die kombinierte Wirkung beider Entwicklungen 
wird vor allem mit der Industrialisierung zwischen Ende des 19. Jahrhunderts 
und der Mitte des 20. Jahrhunderts veranschaulicht (in Deutschland etwa durch 
die Aktiennovelle 1870: Ende des staatlichen Konzessionssystems), in der zur 
Bewerkstelligung des mit Eisenbahnbau und den Aktivitäten in ähnlichen Indus-
triezweigen verbundenen Technologieschubes Finanzmittel in großem Umfang 
aufzubringen waren, über die ein:e einzelne:r Unternehmer:in (oder auch der 
Staat) nur selten verfügte (etwa schon Hilferding 1923). Es gibt aber auch einzel-
ne Vorläufer aus der Kolonialzeit (zum Beispiel East-India Company) aus dem 
17. Jahrhundert (Bakan 2005). Mit der Expansion von Kapitalgesellschaften im 
Zuge der Industrialisierung bildeten sich entsprechende Sekundärmärkte für die 
Beteiligung an inkorporierten Unternehmen aus, die Aktienbörsen, die es als sog. 
Markt für Unternehmenskontrolle zugleich dem:der einzelnen Kapitalgeber:in 
und auch der Aktiengesellschaft selbst eine Streuung des Risikos (»Risikoteilung 
oder Diversifikation«) gewähren, was die Exit-Option durch Veräußerung seiner 
Anteile einschließt (Picot et al. 2015, S. 353ff).
Die Trennung von Eigentum und Kontrolle schließlich zielt auf die unabhän-
gige Rechtsfähigkeit der gegründeten Gesellschaft als juristische Person und 
die damit verbundene allmähliche Ausdifferenzierung eines professionalisier-
ten Managements komplexer Leistungserstellung ab. Anders als der bzw. die 
 Eigentümerunternehmer:in, die zugleich Führer:innen auf wirtschaftlichem 
Gebiet (Charisma), Innovator:in (»kreative Zerstörung«) und Risikoüberneh-
mer:in (Vermögen, Person) sein konnte (Windolf 2010, S. 26), treten nunmehr 
professionelle Manager:innen hinzu. Dies hat im Begriff des »Managementkapi-
talismus« seinen Ausdruck gefunden (Berle & Means 2007 [1932]): »Dort wo 
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Eigentum ausreichend verteilt ist, kann das Management eine sich selbst unterhal-
tende Körperschaft werden, auch wenn sein Anteil am Eigentum unbedeutend ist. 
Diese Form von Kontrolle kann zutreffend Managementkontrolle genannt werden.« 
(eig. Übersetzung Berle & Means 2007, S. 82). Die Trennung von Eigentum und 
Kontrolle ist nicht immer und überall in Reinform zu beobachten und unterliegt 
bestimmten Kriterien ihrer Beurteilung. Bis heute gibt es Großunternehmen, 
die im mehrheitlichen Eigentum von Familien sind. Zudem sind neben dem 
Streubesitz vieler Kleinanleger:innen nach wie vor verschiedene Arten von 
Eigentümer:innen- und Managementeinfluss zu unterscheiden, da Anteile an 
Unternehmen von privaten Unternehmern und anderen Unternehmen gehalten 
werden können, was unter anderem zu sog. Blockholdings, Pyramiden, Über-
kreuzverflechtungen und personalen Netzwerken führt. Allerdings ermittelten 
Berle und Means (2007), dass bereits 1929 in den USA die Mehrheit der Un-
ternehmen der Managementkontrolle unterlagen, d. h. die Eigentümer:innen 
halten Aktien in sog. Streubesitz (jeweils <1% Anteil). Die so geführten Groß-
unternehmen verfügen nicht nur über besonders großes Anlagevermögen und 
hohe Liquidität, sondern gehen ihrerseits finanzielle und personelle Verflechtun-
gen untereinander ein. Einzelne Managementteams können darauf abzielen, im 
Sinne eines Empirebuildings ihre Einflusssphäre zu vergrößern, etwa indem statt 
Dividendenzahlungen die Gewinne einbehalten werden (Windolf 2010, S. 26  ff., 
Berle & Means 2007).

2.3 Institutionenökonomische Ansätze

Aus institutionenökonomischer Sicht stellt sich nun die Frage, wie die Unter-
nehmensverfassung zu gestalten ist, wenn die große Kapitalgesellschaft nicht 
mehr mit dem klassischen Vertragsmodell adäquat erfasst werden kann. Hierzu 
werden verschiedene institutionenökomische Ansätze in Anschlag gebracht, 
insbesondere aber die Theorie der Verfügungsrechte, die Transaktionskosten-
analyse und die Prinzipal-Agenten-Theorie.
Die Theorie der Verfügungsrechte dient vor allem der grundlegenden Unter-
scheidung verschiedener Möglichkeiten, um Einfluss auf die Verwendung 
ökonomischer Ressourcen zu erlangen (hier und im Folgenden: Schewe 2015, 
S. 51 ff.). Im Zusammenhang mit der Unternehmensverfassung bezieht sich dies 
in erster Linie auf die Verfügung über Finanzmittel einschließlich ihrer in An-
lagevermögen gebundenen Formen. Hieraus ergibt sich dann als Leitfrage in Be-
zug auf die Unternehmensverfassung: Welche Rechtsform ist wirtschaftlich sinn-
voll? Es werden im Wesentlichen vier Rechte der Verfügung über eine Ressource 
unterschieden: das Recht des Gebrauchs (usus), d. h. die Ressource kann benutzt 
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werden, das Recht des Ertrags (fructus), d. h. die Erträge, die aus einer Ressource 
erzielt werden, das Recht der Änderung (abusus) an Form und Substanz einer 
Ressource und das Übertragungsrecht (succesionis), d. h. die Verfügungsrechte 
zu übertragen. In Bezug auf die Unternehmensverfassung sind diese Rechte ei-
nerseits ihrerseits institutionalisiert, etwa in der spezifischen Eigentumsordnung, 
andererseits werden sie von anderen Institutionen in unterschiedlichen Graden 
beschränkt. Deutlich wird letzteres etwa an den rechtlichen Vorgaben, die Un-
ternehmen unterschieden nach Rechtsform und Unternehmensgröße gemacht 
werden. So unterliegen kleine, eigentümergeführte Unternehmen beispielsweise 
anderen Pflichten in Bezug auf die Veröffentlichung von Unternehmensinforma-
tionen oder die Mitbestimmung der Beschäftigten als die großen Kapitalgesell-
schaften.
Der Einsatz und die Durchsetzung der Verfügungsrechte sind jeweils mit Trans-
aktionskosten verbunden (Williamson 1985), d. h. es müssen Such-, Informati-
ons-, Verhandlungs-, Vertrags- und Überwachungskosten und Durchsetzungs-
kosten in unterschiedlicher Höhe und Art aufgebracht werden. Diese können 
auch als Kosten der Kontrahierung verstanden werden, und zwar im Sinne von 
Teilnahmekosten für den Markttausch und speisen sich aus Informationsasym-
metrien, begrenzter Rationalität und Informationsverarbeitung sowie opportu-
nistischem Verhalten bei Vorliegen vertrags- bzw. beziehungsspezifischen In-
vestitionen der Vertragsparteien. Als Leitfrage kann hier dienen, welche Ent-
scheidungsverfahren und -strukturen minimieren die Transaktionskosten? Ein 
Anwendungsfeld in Bezug auf die Unternehmensverfassung ist etwa die Frage 
nach der Internalisierung von Geschäftsvorgängen durch Übernahme entspre-
chender Unternehmen (bspw. Zulieferunternehmen) bzw. ihre Externalisierung 
(bspw. durch Auslagerung). Ein zentraler Aspekt ist in diesem Zusammenhang 
auch die Form der Kontrahierung von Arbeitsleistung, etwa durch Arbeitsver-
trag (»internalisiert«) oder Werkvertrag (»externalisiert«).
Der dominante Theoriestrang institutionenökonomischer Überlegungen stellt 
die Prinzipal-Agenten-Theorie (Jensen & Meckling 1976, 1979) dar. In An-
lehnung an das klassische Vertragsmodell wird hier vor allem die bilaterale 
Beziehung zwischen einer auftraggebenden Person (Eigentümer:in als »resi-
dual claimant«) und einer auftragnehmenden Person bei Vorliegen von Trans-
aktionskosten modelliert. Eine Agency-Beziehung ist ein Vertrag, bei dem eine 
(oder mehrere) Person (der Prinzipal) eine andere Person (Agent) beauftragt, im 
Sinne ihrer Interessen einen Dienst auszuführen, welcher ein gewisses Maß an 
Entscheidungsmacht auf den Agenten überträgt. Im Zusammenhang der Unter-
nehmensverfassung bezieht sich diese Agency-Beziehung im Wesentlichen auf 
die Kontrahierung von Managementleistungen und hier allen voran auf die Frage 
der Managementvergütung (zu neueren Varianten der Thematisierung s. Beb-
chuk & Fried 2003; Hong et al. 2016).
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Abbildung 3

Das sog. »agency problem« der Unternehmensverfassung besteht dann darin, 
dass dem Prinzipal (dem:der Aktionär:in) ein Residualverlust entsteht, da 
Prinzipal und Agent (der:die Manager:in) verschiedene Ziele haben und über 
je unterschiedliche Informationen verfügen, was durch Überwachungskosten 
und Anreize ausgeglichen werden muss, die ihrerseits sog. »agency costs« ver-
ursachen. Zur Leitfrage wird in diesem Ansatz, wie die Kapitalgeber:innen durch 
die Kontrakte mit den Manager:innen sicherstellen können, dass sie eine maxi-
male Rendite für ihre Anteile bei minimalen agency costs erhalten. Mit anderen 
Worten: Die Mobilisierung großer Finanzmittel zur Realisierung von Geschäften 
mit hohen Skaleneffekten verursacht einen Aufwand, der durch die Aufteilung 
der Verfügungsrechte zwischen Eigentümer:innen und Manager:innen bei Infor-
mationsasymmetrie und gegenläufigen Interessen entsteht.

2.4 Politisch-institutionelle Ansätze

Politisch-institutionelle Ansätze setzen grundsätzlicher bei der Inkorporation 
der großen Kapitalgesellschaft als juristische Person an, die ihrerseits in einem 
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gesellschaftlichen und politischen Kontext steht. Anders also als die institu-
tionenökonomischen Ansätze, die eine Art Restitution des:der Eigentümer:in 
leisten wollen, nicht zuletzt auch um damit die Konsistenz der Unternehmens-
verfassung mit der sonstigen ökonomischen Modellwelt aufrechtzuerhalten, 
wenden sich politisch-institutionelle Ansätze unbefangener dem strategischen 
Management des Großunternehmen zu. Das heißt nicht, dass etwa den Aktio-
när:innen der Aktiengesellschaft keine besondere Bedeutung für die Zielbildung 
im Großunternehmen zukäme, sie sind allerdings nicht mehr die allein maß-
gebliche Anspruchsgruppe der Theoriebildung (Freeman et al. 2004). Stattdessen 
werden verschiedene Stakeholders (Anspruchsgruppen mit unterschiedlichen 
Interessen) unterschieden. Dies sind Personen, Gruppen, Organisationen oder 
Netzwerke, welche in einer besonderen Situation von Handlungen oder Ent-
scheidungen des Unternehmens positiv oder negativ betroffen sind, oder deren 
Rechte die Unternehmung respektieren sollte (Crane & Matten 2016, S. 59). Aus 
Sicht des Managements der Unternehmung sind dies etwa Gruppen, die für den 
wirtschaftlichen Erfolg und das Überleben der Unternehmung relevant sind.

Abbildung 4
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Quelle: nach Freeman, 2010, S. 55
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Aus Sicht einer umfassenden Perspektive der Koalitionsbildung sind hierzu alle 
Gruppen zu zählen, die im Sinne eines weiten Begriffes der Unternehmensver-
fassung einen impliziten oder expliziten Vertrag mit der Unternehmung un-
terhalten. Die Regelungen der Unternehmensverfassung sind dann weniger als 
Optionen zu verstehen, die Verträge der Unternehmung so zu gestalten, dass die 
Residualeinkommen der Eigentümer:innen maximiert werden. Sie stellen eher 
Instrumente dar, die dabei helfen, in Unternehmungen Entscheidungen herbei-
zuführen, die in Bezug auf wahrgenommene Zielkonflikte, unter Nutzung von 
eingrenzenden Strukturen und Verfahren, für die Beteiligten akzeptable Alterna-
tiven und Ergebnisse liefern und das Anreiz-/Beitrags-Gleichgewicht wiederher-
stellen; so etwa durch Ausgleichszahlungen oder Verhandlungen (Schewe 2015, 
S. 21; Kieser & Walgenbach 2010; grundlegend Cyert & March 1992).
Speziell aus einer Konfliktperspektive können auch alle Gruppen dazu gezählt 
werden, die genug Macht geltend machen zu können, um Unternehmungsent-
scheidungen zu beeinflussen. Hierbei können Konflikte innerhalb der Unter-
nehmensverfassung, die im Wesentlichen als Abweichungen vom Anreiz-Bei-
trags-Gleichgewicht der Mitglieder betrachtet werden können und bei denen 
ein Konfliktmanagement zur Herstellung des Gleichgewichts auf Grundlage 
des institutionalisierten Regelwerks der Verfassung beiträgt, von Konflikten um 
die Unternehmensverfassung unterschieden werden, die aus dem Widerspruch 
zwischen jeweils legitimen Zielen externer Ansprüche folgen und den Wandel 
der Regeln der Unternehmensverfassung bestimmen. In gewisser Hinsicht gehen 
diese Ansätze schon auf die Schlussfolgerungen von Berle und Means zurück, 
welche eine umfassende Rechenschaftspflicht (accountability) der Aktiengesell-
schaft (corporation) als rechtliche Institution gefordert haben. Dies schließt 
eine Treuhandpflicht der Manager:innen im Interesse der passiven Aktionäre 
(security owners) genauso ein wie die Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft 
(community) für eine faire Bezahlung, vernünftige Produkte und Stabilität zu 
sorgen (Berle & Means 1932, S. 309  ff.). Neuere Ansätze betonen demgegenüber 
noch stärker die politische Entstehung der Großunternehmen und leiten daraus 
auch eine Verpflichtung zu ihrer Regulierung ab.
Zugleich ist die Gruppe der Stakeholder-Ansätze deutlich heterogener. So kön-
nen normative Perspektiven (»Warum sollen Unternehmen Anspruchsgruppen 
beachten?), von deskriptiven Perspektiven (»Berücksichtigen Unternehmen 
die Anspruchsgruppen und wenn ja wie?«) und instrumentellen Perspektiven 
(»Warum zahlt es sich für Unternehmen aus Anspruchsgruppen zu berücksich-
tigen?«) unterschieden werden. Insgesamt werden die Beiträge der verschiede-
nen Spielarten der Stakeholder-Theorie darin gesehen, dass sie die Rechte und 
legitimen Interessen weiterer Anspruchsgruppen als den Aktionär:innen explizit 
thematisieren und auf diesem Wege auch einen erweiterten Blick auf die Verant-
wortung des Managements geben, und zwar insbesondere mit Blick auf den sog. 
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»shareholder value«-Ansatz der Unternehmensführung. Des Weiteren bieten 
solcherart Perspektiven eine kontextualisierte Betrachtung der Unternehmens-
verfassung, die historische Entwicklungen genauso reflektiert wie die Internali-
sierung externer Effekte. Nicht zuletzt aus Mitbestimmungsperspektive ist die 
Stakeholder-Perspektive von Bedeutung, da die Partizipation und Mitbestim-
mung im Sinne einer »stakeholder democracy« thematisiert wird (Friedman & 
Miles 2006, S. 3  ff.).

2.5 Wiederholungsfragen

Frage 1: Wie können sich externe Stakeholders Gehör verschaffen, um in Ent-
scheidungsprozessen tatsächlich berücksichtigt zu werden?

Frage 2: Die »Stewardship«-Theorie sieht Manager:innen nicht nur als eigen-
nutzorientiert, sondern als ›ehrliche Makler:innen‹, die die Unternehmung als 
Ganzes im Blick haben und die Ansprüche von verschiedenen Gruppen fair aus-
balancieren: Halten Sie das für realistisch?

Frage 3: Wie wird die Unternehmensverfassung aus der Sicht der Institutionen-
ökonomie und der politisch-institutionellen Perspektive jeweils betrachtet? Be-
nennen sie Unterschiede!

Frage 4: Die Managementkontrolle großer Unternehmen wird oft als problema-
tisch angesehen: Bewerten Sie diese Kritik! Welche Vorteile einer Management-
kontrolle bietet diese Ihrer Meinung nach?

Frage 5: Vergleichen Sie die beiden Zitate: Was bringen Sie zum Ausdruck? Wo 
sehen Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten?

»The economic power in the hands of the few persons who control a giant corpora-
tion is a tremendous force which can harm or benefit a multitude of individuals, 
affect whole districts (…). The organization which they control have passed far 
beyond the realm of private enterprise — they have become more nearly social 
institutions.« (Berle and Means 1932: 46)
»The corporation has always been a political creation – the state granted the cor-
poration the benefit of limited liability in order to facilitate the accumulation of 
capital. (…) Corporate power and responsibility are matters of public concern.« 
(Brammer et al. 2012, S. 6)
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3 Formale Struktur der 
Unternehmensverfassung

Um die konkrete Ausgestaltung und Wirkmechanismen der Unternehmens-
verfassung auf die strategische Unternehmensführung unter der Bedingung 
der beschränkten Haftung in Verbindung mit der Trennung von Eigentum und 
Kontrolle zu verstehen, lassen sich drei Aspekte der Unternehmenskontrolle 
unterscheiden (Lutz & Eberle 2008, S. 577):
1. die internen Kontrollmechanismen innerhalb des dem Unternehmen gesetz-

ten institutionellen Rahmens, d. h. im Wesentlichen die Organe des Unter-
nehmens (Bsp. Verwaltungs- oder Aufsichtsrat als zentrale Kontrollinstanz 
gegenüber dem Management),

2. die externen Kontrollmechanismen durch externe Akteure und Marktkräfte, 
d. h. an zentraler Stelle der Kapitalmarkt als Markt für Unternehmenskon-
trolle, und

3. an der Schnittstelle zwischen Innen und Außen die diversen Prüf- und Kon-
trollinstanzen, welche die Kontrolle durch die Bereitstellung von Informa-
tionen über das Unternehmen ausüben: insbesondere aber die Professionen, 
beispielsweise die Rechnungsprüfung, Analysten und ähnliche, welche die 
Finanzsituation eines Unternehmens kommunizieren.

Um die Unternehmensorgane zweckmäßig zu unterscheiden, sind zunächst die 
elementaren Organisationseinheiten zu bestimmen, die eine unternehmensstra-
tegische Bedeutung erlangen: Betrieb, Unternehmen und Konzern (Bachner et 
al., 2012). Als Betrieb kann diejenige organisatorische Einheit betrachtet werden, 
innerhalb derer Unternehmer:innen allein oder zusammen mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern mithilfe sächlicher und immaterieller Mittel bestimmte 
arbeitstechnische Zwecke verfolgen. Ein Unternehmen ist die organisatorische 
Einheit, mit der Unternehmer:innen ihre wirtschaftlichen oder ideellen Ziele 
verfolgen; ein Unternehmen kann einen oder mehrere Betriebe haben, es können 
auch mehrere Unternehmen einen gemeinsamen Betrieb unterhalten. Die (Ka-
pital-)Gesellschaft (als Rechtsträger) und das Unternehmen sind identisch. Ein 
Konzern ist die Zusammenfassung rechtlich selbständiger Unternehmen unter 
einheitlicher Leitung (§ 18 Abs. 1 AktG), die wiederum nach zwei Formen unter-
schieden wird: (1) dem Vertragskonzern (§ 291 AktG), in dem ein sog. Beherr-
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schungsvertrag die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Gesellschaften fest-
legt, sowie (2) dem faktischen Konzern, in dem sich die Abhängigkeitsverhält-
nisse mittelbar aus den tatsächlichen Eigentumsanteilen erschließen. Die Unter-
nehmensverfassung zielt vorrangig auf das Unternehmen, einschließlich des bei 
Großunternehmen oft anzutreffenden Falls der Konzernierung. Dies bedeutet 
nicht, dass nicht auch Betriebe Gegenstand von Verhandlungen in den Organen 
der Unternehmung sein können, so etwa die Frage von Betriebsgründungen und 
-schließungen, allerdings bleiben rein betriebliche Belange aus der Arena formal 
zunächst ausgeschlossen.
Innerhalb der Unternehmen konzentriert sich die folgende Darstellung wiede-
rum auf die große Kapitalgesellschaft, d. h. im Wesentlichen die Aktiengesell-
schaft (AG) und – mit Abstrichen – die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH). Die Besonderheiten anderer Kapitalgesellschaften und Rechtsformen, 
etwa den Genossenschaften (eG), öffentlichen Rechtsformen, Personengesell-
schaften (GbR, OHG) und auch Mischformen aus Personengesellschaft und Kapi-
talgesellschaft (GmbH & Co. KG, AG & Co. KG, Stiftung & Co. KG, Plc & Co KG)  
bleiben hier außen vor. Ein besonderer Hinweis sei hier auf die Regelungen für 
die Personengesellschaften, einschließlich der Mischformen, gegeben, die jenseits 
der Betriebsverfassung keine mitbestimmungsrelevanten Organe vorsehen, auch 
wenn die Belegschaften solcher Gesellschaften durchaus groß sein können. Für 
die anderen Gesellschaftsformen folgen die Mitbestimmungsregeln vergleich-
baren Regelungen wie für die Aktiengesellschaft. Zusammen mit der Europäi-
schen Aktiengesellschaft (SE, Societas Europaea) werden die Mischformen aus 
Personengesellschaft und Kapitalgesellschaft jedoch noch einmal aufgegriffen, 
wenn es um die Frage der Mitbestimmung bei Auslandsunternehmen geht.
Die Organisation der Unternehmensführung lässt sich mit den Begriffen des 
Leitungsmodells und der Leitungsorganisation weiter differenzieren (hier und 
im Folgenden Werder 2015, S. 52 f., Schewe 2015, S. 65  ff.). Das Leitungsmodell 
(oder auch Spitzenorganisation) stellt die rechtliche Rahmensetzung für die Zu-
sammensetzung der wesentlichen Organe der Unternehmensführung dar sowie 
die Verteilung ihrer Befugnisse und Pflichten, insbesondere aber der Leitungs-
kompetenz (Geschäftsführung, Vertretung nach Außen), der Kontrollkom-
petenz (Besetzung der Leitungsorgane, Aufsicht) und der Interessenvertretung 
(Mitbestimmung bei der Besetzung der Organe). Die Leitungsorganisation ist 
enger gefasst und umschreibt die Zuständigkeit und Zusammenarbeit zur Unter-
nehmensführung innerhalb des Leitungsorgans selbst (organintern, Bsp. Vor-
standsressorts) sowie gegenüber Dritten (organübergreifend, Bsp. Leitung einer 
Organisationseinheit).
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3.1 Dualistisches und monistisches Leitungsmodell

Die gewählte Rechtsform des Unternehmens setzt also einen formal-organisato-
rischen Rahmen, der einem bestimmten Leitungsmodell folgt. Der institutionelle 
Vergleich mit anderen Ländern oder auch innerhalb verschiedener Unterneh-
men zeigt, dass Leitungsmodelle der Unternehmen entweder monistisch oder 
dualistisch ausgeprägt sein können (für eine allgemeine Systematisierung insti-
tutionellen Vergleichs s. Aguilera & Jackson 2003).
Der klassische Fall des monistischen Leitungsmodells ist die Unternehmensver-
fassung der USA, in dem es nur zwei Organe in der Public Corporation (Inc./
Corp.) gibt, und zwar das Board und das Shareholders’ Meeting. Beispielsweise 
kann es auf diesem Wege zu einer Personalunion von Chief executive officer 
(CEO, ~Vorstandvorsitz) und Chair of the Board (COB, ~ Aufsichtsratsvorsitz) 
kommen. Zugleich unterscheiden die Boards zwischen Executive Directors, die 
mit dem Management des Unternehmens (Inside Directors) befasst sind und 
sog. externen Direktoren, die beispielsweise verschiedene repräsentative Auf-
gaben wahrnehmen, aber mitunter auch einzelne Ausschüsse leiten (Outside 
Directors).

Abbildung 5

Inside
Directors

Outside
Directors

Board of Directors

Shareholder Meeting

Wahl, Satzung

Grundstruktur des monistischen Leitungsmodells

Quelle: nach Schewe 2015, S. 71
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Die Aktiengesellschaft US-amerikanischen Rechts besitzt großen Spielraum der 
satzungsmäßigen Ausgestaltung der internen Organe (»Bylaws«), etwa durch die 
Einsetzung von Ausschüssen (Executive, Compensation, Finance, Nominating 
committee); zwingend ist aber die Berufung eines Audit Committee zur Rech-
nungslegung. Eine Mitbestimmung der Beschäftigten in den Gremien des Unter-
nehmens kennt das US-amerikanische Unternehmensrecht nicht, auch wenn im 
Einzelnen External Directors mit gewerkschaftlichem Hintergrund berufen sein 
können (»pension funds«) (Schewe 2015, S. 71). Es gibt auch Mischformen, die 
zwischen dem monistischen und dem dualistischen Modell angesiedelt sind, so 
ist etwa in Japan die besondere Bedeutung des Auditing Committee (Rechnungs-
legung) hervorzuheben, auch wenn dort ansonsten eine monistische Struktur 
mit geringer Bedeutung externer Direktoren und ohne Mitbestimmung vor-
herrscht.
Inwieweit sich die Organstrukturen angleichen oder entsprechende institutio-
nelle Regelungen zu fortbestehenden Unterschieden in Bezug auf die substan-
ziellen Aspekte der Unternehmensverfassung führen, ist Gegenstand ständiger 
Auseinandersetzung (beispielsweise Faust 2017, Gerum & Mölls 2013, Windolf 
2008). Diese Auseinandersetzungen sind letztlich ohne Bezüge zu den Institu-
tionen der Unternehmensfinanzierung nicht zu klären, da diese mit ursächlich 
für die verschiedenen Ausgestaltungen der Unternehmensverfassung sind. Hier 
kann nur darauf verwiesen werden, dass klassischerweise zwischen bankorien-
tierten und marktorientierten Finanzsystemen unterschieden wird (Windolf 
2010). Während bankorientierte Finanzsysteme dadurch gekennzeichnet sind, 
dass Finanzmittel privater Haushalte über die Banken in Form von kurz- und 
langfristigen Krediten an Unternehmen fließen (Beispiele: Deutschland Univer-
salbank, Japan Hausbank), zeichnen sich marktorientierte Finanzsysteme da-
durch aus, dass die privaten Haushalte auch direkt, ohne Intermediation durch 
Banken, in Unternehmensanteile am Kapitalmarkt investieren (Beispiele USA, 
UK, sog. Trennbankensystem). Insbesondere das sog. Universalbankenmodell 
begünstigt dabei zumindest historisch die Ausbildung eines dualistischen Lei-
tungsmodells, da die Banken auch selbst über Anteile an den Unternehmen und 
Stimmrechte auf der Hauptversammlung verfügen, an die sie zugleich Kredite 
aushändigen. Allerdings kommt es auch im Bereich der Finanzsysteme zu in-
stitutionellen Angleichungen. Neuere Entwicklungen bieten Hinweise auf eine 
Angleichung der Praxis der Unternehmensverfassung (Schewe 2015), etwa im 
Hinblick auf den Trend bei US-amerikanischen Boards eine de facto Separierung 
von Board und Executive Committee durch Aufwertung der Position externer 
Direktoren herbeizuführen. Im europäischen Kontext bietet die Regelung der 
SE eine Wahlmöglichkeit zwischen einer dualistischen oder einer monistischen 
Unternehmensverfassung.
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3.2 Organe der dualistischen Unternehmensverfassung

Für die große Kapitalgesellschaft, insbesondere in der Form der Aktiengesell-
schaft, aber auch für die große GmbH, gilt für deutsche Unternehmen im We-
sentlichen ein dualistisches Leitungsmodell der Unternehmensverfassung, in 
dem die Leitung durch den Vorstand bzw. die Geschäftsführung formal von der 
Kontrolle der Leitung durch einen Aufsichtsrat getrennt ist. Es gibt mithin drei 
Organe der Unternehmensverfassung: Aufsichtsrat, Vorstand und Hauptver-
sammlung (bei der GmbH die Gesellschafterversammlung). Insbesondere bei 
der Aktiengesellschaft sind der satzungsmäßigen Ausgestaltung der Unterneh-
mensorgane gesetzliche Grenzen gesetzt, auch wenn die sogenannten zustim-
mungspflichtigen Geschäfte einen stärkeren Einfluss des Aufsichtsrats auf die 
Unternehmensführung gestatten. Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer:innen 
ist zumindest für die Aktiengesellschaft klar über das Aktiengesetz geregelt und 
bezieht sich auf den Aufsichtsrat und in Ausnahmen auch (im juristischen Sinn 
eher informell) auf den:die Arbeitsdirektor:in als Teil des Vorstands. Betrachtet 
man nun die Unternehmensorgane der dualistischen Unternehmensverfassung 
in Deutschland anhand der mitbestimmten Aktiengesellschaft (AktG, MitbestG) 
im Detail, lassen sich folgende Befugnisse und Kompetenzen der einzelnen Or-
gane hervorheben (hier und im Folgenden Werder 2015, S. 68; Bachner et al. 
2012, S. 30  f.).
Die Hauptversammlung versammelt die Aktionäre der Aktiengesellschaft, um 
den Aufsichtsrat zu bestellen und entscheidet über die Satzung des Unterneh-
mens sowie Kapitalmaßnahmen, die Verwendung des Bilanzgewinn, die Be-
stellung der Abschlussprüfer und die Auflösung (§ 119 AktG). Sie kann als In-
teressenvertretung der Anteilseigner:innen im Unternehmen betrachtet werden 
(§  118 AktG). Von gewisser Bedeutung sind auch das Informationsrecht der 
Hauptversammlung sowie die Möglichkeit der Billigung der Vorstandsvergütung 
sowie von Sonderabstimmungen auf Veranlassung des Vorstands (Werder 2015, 
S. 92) (siehe Abbildung 6 auf S. 377).
Der Aufsichtsrat, dessen Zusammensetzung je nach Beschäftigtenzahl und 
Rechtsform variiert, vereint Kontrollkompetenz und Interessenvertretung im 
Sinne des Unternehmens. Mitglieder sind die Vertreter der Anteilseigner:innen 
und die Vertreter:innen der Arbeitnehmer:innen. Seine Stellung in Bezug auf die 
Leitungskompetenz hängt neben der Bestellung des Vorstands im Wesentlichen 
von Art und Umfang der sog. zustimmungspflichtigen Geschäfte ab (Satzung 
§ 179 AktG, AR-Beschluss), die sich etwa auf den Erwerb und Veräußerung 
von Vermögensgegenständen, die Umwandlung von Unternehmensteilen oder 
die Investition oder Aufgabe von Geschäftsfeldern beziehen können. Anders 
als im monistischen System ist es rechtlich nicht zulässig, dass ein Vorstands-
mitglied zugleich Mitglied des Aufsichtsrates desselben Unternehmens ist, teil-
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weise bestehen auch Sperrfristen nach dem Ausscheiden aus dem Vorstands- 
amt.
Nach Gerum (1991) lassen sich die Anteilseignervertreter:innen in Aufsichts-
räten im Hinblick auf ihre Funktionsweise innerhalb der Unternehmensver-
fassung empirisch in verschiedene Typen unterscheiden, und zwar anhand der 
Dimensionen »unternehmenspolitische Kompetenz« und »personelle Zusam-
mensetzung«.

Tabelle 2 

Abbildung 6

Grundstruktur der Organe der mitbestimmten Kapitalgesellschaft

Quelle: nach Schewe 2015, S. 83
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Dominieren die Vertreter:innen der Aktionäre und hat der Aufsichtsrat hohe 
unternehmenspolitische Kompetenzen, wird dies als Leitungsaufsichtsrat 
bezeichnet. Das Gegenstück sind Aufsichtsratsgremien, die mit wenigen un-
ternehmenspolitischen Eingriffsmöglichkeiten ausgestattet sind und in de-
nen Vertreter:innen anderer Gruppen, sog. Nicht-Beteiligte (bspw. politische 
Mandatsträger:innen, unabhängige Personen) beteiligt sind. Diese Aufsichts-
räte erfüllen in Bezug auf die Leitung des Unternehmens eher repräsentative 
Aufgaben. Zwischenformen sind der »unternehmenspolitische Aufsichtsrat«, in 
dem der Einfluss von den »Nicht-Beteiligten« ausgeht, beispielsweise bei Un-
ternehmen in besonderem öffentlichem Interesse, und der Kontrollaufsichtsrat, 
in dem die Einflussmöglichkeiten des Aufsichtsrates auf die Leitung begrenzt  
sind.
Der Vorstand wird durch den Aufsichtsrat gewählt, ihm obliegt die faktische 
Leitungskompetenz im Sinne der eigenverantwortlichen Geschäftsführung (§ 76 
AktG), die Vertretung der Gesellschaft nach außen und innen (§ 78 AktG). Er 
kann allerdings vorbehaltlich der Regelung durch den Aufsichtsrat auch die Ge-
schäftsordnung des Vorstands festlegen, wie etwa die Ressortverteilung (§ 77 
AktG).
Nach Werder (2015, S. 172–181) lassen sich die Vorstandgremien ebenfalls klas-
sifizieren, und zwar jeweils nach dem Status der Mitglieder im Leitungsorgan 
und der gewählten Form der Arbeitsteilung im Vorstandsgremium. Bei der Por-
tefeuillebindung bereiten die Vorstände jeweils für ihren Verantwortungsbereich 
die Entscheidungsfindung vor, treffen aber keine vom Gesamtvorstand unabhän-
gige Entscheidungen, auch nicht in den ihnen zugewiesenen Aufgabengebieten. 
Ressortbindung meint hingegen, dass die Vorstände Entscheidungen eigenstän-
dig treffen können, solange diese in ihren Bereich liegen und sie die sonstigen 
Vorgaben dabei einhalten. Die Unterscheidung zwischen Kollegialprinzip und 
Direktorialprinzip zielt demgegenüber auf den Status der Vorstandsmitglieder 
in der Entscheidungsfindung ab, und zwar, ob alle Vorstandsmitglieder bei Ent-
scheidungen gleichberechtigt sind (»kollegial«) oder der Vorstand selbst wiede-
rum hierarchisch strukturiert ist (»direktorial«); das Direktorialprinzip ist oft 
in der Form anzutreffen, dass der oder die Vorstandsvorsitzende ein Letztent-
scheidungsrecht hat.
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Tabelle 3

Aus der Kombination lassen sich dann vier Vorstandstypen unterscheiden: das 
Sprecher-Modell, bei dem alle Vorstandsmitglieder gleichberechtigt eine gemein-
same Entscheidungsfindung im Vorstand herbeiführen, das Ressort-Modell, bei 
dem die Vorstandsmitglieder im Rahmen ihrer Ressorts eigenständig entschei-
den, aber bei Entscheidungen ressortübergreifender Art im Gesamtvorstand ge-
meinsam entscheiden, das Hierarchie-Modell, bei dem dann die Vorstandsspitze 
die Letztentscheidung bei ressortübergreifenden Fragen hat und schließlich das 
Stabsmodell, bei dem die Vorstandsmitglieder außer der Vorstandsspitze ledig-
lich entscheidungsvorbereitende Kompetenzen haben.

3.3 Unternehmenskontrolle innerhalb der 
dualistischen Unternehmensverfassung

Die Kontrolle des Managements der Aktiengesellschaft im Sinne einer Beein-
flussung der strategischen Unternehmensführung kann nun entlang des Prin-
zipal-Agenten-Problems aus den Zielkonflikten zwischen Eigentümer:innen 
und dem Management bestimmt werden (grundlegend etwa Williamson 1995, 
Jensen & Meckling 1976). Hierbei ist zwischen dem Typ I, d. h. der Kontrolle 
bei Streubesitz und monistischer Struktur, und dem Typ II, d. h. dem Prinzi-
pal-Supervisor-Agent-Problem, zu unterscheiden. Bei Typ II treten zusätzliche 
Instanzen der Aufsicht zwischen den Aktionär:innen und das Management 
(bspw. Picot et  al. 2015, S.  337  ff.). Diese Instanzen können wiederum unter-
schieden werden nach Insiders, d. h. Supervisoren, die Teil der Unternehmens-
organe sind (der Aufsichtsrat, aber auch Großaktionäre) und Outsiders, den sog. 

Teil 5/Grafik 8
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Finanzintermediären (Banken, aber noch eher die sog. institutionellen Inves- 
toren).
Der Grundfall ist die klassische Trennung von Eigentum (Aktionär:innen) und 
Kontrolle (Management) des Typ I. Grundsätzlich liegen in der Beziehung zwi-
schen den Eigentümer:innen und den Manager:innen nach den institutionen-
ökonomischen Überlegungen divergierende Interessen und asymmetrische In-
formationen vor. Die Aktionäre:innen haben einen Residualanspruch auf den 
ausgewiesenen Bilanzgewinn, sodass sich in institutionenökonomischer Be-
trachtung ihr unternehmensbezogenes Ziel vor allem ein maximaler Gewinn bei 
akzeptablem Risiko darstellt, was die maximale Verteilung von Gewinnen an die 
Aktionäre (z. B. über Dividenden) bei idealerweise zugleich steigenden Aktien-
preisen (»Shareholder value«) einschließt. Zugleich haben die einzelnen Aktio-
näre jedoch erhebliche Informationsnachteile, insbesondere, wenn es sich um 
Einzelpersonen handelt, die jeweils nur einen kleinen Anteil halten. Die geringe-
ren Kenntnisse der Details des Geschäfts (Gewinnfunktion, Risiken etc.) können 
nur durch unverhältnismäßig hohe Investitionen in die Informationsbeschaffung 
ausgeglichen werden (wenn überhaupt). Zwar könnten die Aktionär:innen ihrer-
seits auf der Hauptversammlung tätig werden, dies scheitert allerdings an einem 
lokalen Kollektivgutproblem, welches die Koordination der Aktionär:innen be-
einträchtigt (»Trittbrettfahrer«). Alle Aktionär:innen würden zwar Nutzen aus 
der Überwachung ziehen, haben aber keinen Anreiz, sich individuell an den 
Kosten der Überwachung zu beteiligen. Aktionär:innen verkaufen eher Anteile 
(»exit«) als ihr Stimmrecht auf der Hauptversammlung auszuüben (»voice«).
Das Management zieht hingegen das Unternehmenswachstum gegenüber den 
Gewinnen vor, da aus der Unternehmensgröße Prestige und höheres Gehalt re-
sultieren. Aus dem Unternehmensgeschehen heraus kann das Management auch 
ein Interesse daran haben, eigene oder andere Interessen zu verfolgen, die das An-
strengungsniveau zur Erzielung von Gewinn reduzieren und die Durchführung 
der Unternehmensaktivitäten für Beschäftigte, Kund:innen und Manager:innen 
erleichtern. Zugleich besitzt das Management einen Informationsvorteil in Be-
zug auf die Kenntnisse der eigenen Fähigkeiten sowie das Wissen über Risiken 
und Geschäft (Picot et al. 2015, S. 332  ff.). Hieraus folgt, dass Aktionär:innen bei 
Streubesitz das Management nicht effektiv kontrollieren: Zum einen, da das Ma-
nagementhandeln nicht direkt beobachtet werden kann, sodass ein subjektives 
Risiko (moral hazard) besteht, dass die Manager Risiken eingehen, ohne Ver-
luste oder Gewinne zu tragen. Hinzu kommt, dass die Manager:innen über mehr 
Informationen verfügen, sodass Prinzipale eine nachteilige Auswahl (adverse 
selection) bei der Einstellung von Manager:innen treffen (oder in das falsche 
Unternehmen investieren).
Diese Sichtweise ist auch kritisiert worden: Zunächst fällt auf, dass diese Ar-
gumentation vor dem Hintergrund einer monistischen Struktur entwickelt 
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wurde. Des Weiteren wird ein grundsätzlicher Eigentümer-Bias offenkundig, 
der die Vorteile der produktiven Verwendung von Ressourcen im Unternehmen 
bei komplexer Leistungserstellung durch ein professionelles Management nicht 
thematisiert. So können auch andere Motive in der Zusammenarbeit der Mana-
ger:innen in den Unternehmensorganen angenommen werden (Picot et al. 2015, 
S. 339  ff., Ebers 2014, S. 221  ff.). Zum anderen fehlen etwa aus Sicht der Stake-
holder-Modelle die anderen Anspruchsgruppen und auch die regulativen Insti-
tutionen, die das Verhältnis zwischen Aktionären und Managern mannigfaltig 
beeinflussen. Allerdings bleibt wohl festzuhalten, dass in der großen Publikums-
gesellschaft die Aktionär:innen – von vereinzelten Ausnahmen abgesehen – kei-
ne effektive Kontrollinstanz des Manager:innenhandelns darstellen.
In der Fallkategorie Typ II treten daher zwischen die Eigentümer:innen und das 
Management sog. Supervisoren. Diese können ein Kontrollgremium innerhalb 
des dualistischen Leitungsmodells, wie Aufsichts- oder Verwaltungsräte (»in-
side control«), oder Prüf- und Kontrollinstanzen außerhalb der Unternehmens-
organe (»external control«) sein (Picot et al. 2015). Vielfältige Kombinationen 
und Vermischungen aus internen und externen Supervisoren einschließlich 
der Beteiligung anderer Gruppen sind in der Praxis anzutreffen. Eine Variante 
der »inside control« stellen ein oder mehrere Großaktionäre (sog. blockholder 
Familien, andere Großunternehmen oder staatliche Stellen), Banken (etwa im 
Sinne des Universalbankmodells) oder andere Finanzintermediäre, die über die 
verschiedenen Unternehmensorgane das Management kontrollieren, dar. In die-
sem Zusammenhang ist etwa die Einordnung der Arbeitnehmervertreter:innen 
im Aufsichtsrat heterogen; einerseits sind sie Beschäftigte des Unternehmens, 
andererseits entsendet die Gewerkschaft als unabhängige Organisation Vertre-
ter:innen.
Im dualistischen Leitungsmodell tritt neben den Vorstand der Aufsichtsrat, was 
auch als Form der delegierten Kontrolle bezeichnet werden kann, in der ein in-
ternes Kontrollinstrument neben die Hauptversammlung tritt (bzw. die ›exter-
nen‹ Mitglieder des Board of Directors) (Schewe 2015). Dies führt zum einen 
zu einer weiteren Begrenzung der Souveränität der Aktionärsversammlung, die 
ihrerseits die Ausübung wichtiger Rechte an den Aufsichtsrat abtritt. Zugleich 
gibt es eine vergleichsweise klare formale Trennung zwischen Kontrolle durch 
den Aufsichtsrat und die ausführende Funktion des Managements. Sofern der 
Aufsichtsrat Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen hat, stellt dies eine wichti-
ge Kontrollfunktion dar. In Deutschland wird dieses Modell im Universalbank-
modell idealtypisch mit Banken im Aufsichtsrat als »Treuhänder der Aktionäre« 
begriffen. Die besondere Stellung der Universalbanken entstammt dabei dem 
sog. Hausbankmodell, in dem die Kreditfinanzierung, die Anleihefinanzierung 
und die Verwahrung von Wertpapieren des Unternehmens bei den Banken mit 
eigenem Anteilsbesitz und den Depotstimmrechten kombiniert sind (Windolf 
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2010). Die Vorteile eines solchen Supervisormodells bestehen in den Speziali-
sierungsvorteilen der Universalbank, die über Finanzmittel, Insiderwissen und 
Professionalisierung verfügt. Allerdings können sowohl bei den Banken selbst 
als auch durch andere Unternehmen Überkreuzverflechtungen und Mehrfach-
mandate in den Aufsichtsräten entstehen, die die Gefahren von Kollusion unter 
den Kontrolleuren, Insidergeschäfte oder auch eine mangelhafte Durchführung 
(»Abnickgremium«) der Kontrolle bewirken, da die »externen« nicht unabhän-
gig agieren.

3.4 Externe Unternehmenskontrolle

Jenseits dieser sog. inside control, können auch Investoren:innen auf dem 
Kapitalmarkt als externe Supervisoren agieren. Diese agieren als institutio-
nelle Investoren auf dem Markt für Unternehmenskontrolle und starten dann 
sog. feindliche Übernahmen (leveraged buy-outs), wenn sie der Ansicht sind, 
dass das Unternehmen seine Gewinnmöglichkeiten nicht maximal ausschöpft 
und aus diesem Grund auf dem Kapitalmarkt »unterbewertet« ist (niedrige, 
fallende Kurse). Zur Beurteilung des Unternehmenswertes hat sich in diesem 
Zusammenhang das Shareholder-value-Konzept international etabliert, das in 
der Folge auch zu einer sogenannten kapitalmarktorientierten Unternehmens-
führung (auch »Finanzialisierung«) geführt hat (Windolf 2008, relativierend 
etwa Faust 2017, Gerum & Mölls 2013). Shareholder-Value ist der Marktwert 
des Eigenkapitals, der als Barwert der erwarteten zukünftigen Zahlungsüber-
schüsse (approximiert über den Free Cashflow diskontiert mit dem Kapital-
kostensatz) einem Unternehmen zur Ausschüttung an die Eigenkapitalgeber 
zur Verfügung steht (Rappaport 1998). Das Ziel der von den institutionellen 
Investoren verlangten kapitalmarktorientierten Unternehmensführung, nach 
der Unternehmenserfolg und Managementleistung beurteilt werden, besteht 
nun darin, diesen Shareholder-Value durch Kursgewinne zu steigern und die 
Aktionäre über Dividendenzahlungen daran zu beteiligen. Zugleich ergeben sich 
vergleichsweise klare Empfehlungen für die strategische Unternehmensführung, 
etwa dass Geschäftsfelder geschlossen werden, wenn ihre Rendite unter den 
externen Kapitalkosten liegt (»Konzentration auf Kerngeschäfte«) oder dass der 
Shareholder-Value dann steigt, wenn die Renditen der einzelnen Geschäftsfelder 
über den risikoadäquaten Kapitalkosten liegen. Erfüllen nun die Unternehmen 
diese Anforderungen nicht, spekulieren die Investor:innen auf Wertsteigerung 
(eine Art Übernahmeprämie), wenn sie die Unternehmen übernehmen und re-
strukturieren. Das übernehmende Unternehmen kann dabei im übernommenen 
Unternehmen gebundene Kapitalressourcen freisetzen und Verschwendung in 
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den Prozessen des Unternehmens beseitigen. Dies soll oft über eine Zerlegung 
des Unternehmens sowie ein verändertes Leitungsmodell der Unternehmens-
verfassung durch Rechtsformänderung erreicht werden. Allerdings können 
solcherart feindliche Übernahmen auch Reaktionen des Managements zur Ab-
wehr hervorrufen, etwa indem das Unternehmen seinerseits durch Aufkäufe 
und Veräußerungen von Unternehmensanteilen in den Bieterwettbewerb um 
die passiven Kleinaktionäre eintritt, um eine Stimmenmehrheit der Übernehmer 
zu vermeiden, hohe Abfindungs- und Pensionsregelungen für das Management 
festlegt oder kostspielige Sozialpläne auflegt (Picot et al. 2015, S.  349 f.). Die 
Möglichkeiten der externen Unternehmenskontrolle durch Finanzialisierung 
und den Markt für Unternehmenskontrolle werden insbesondere aufgrund der 
einseitigen Aktionärs orientierung, und zwar insbesondere im Interesse der in-
stitutionellen Anleger, der problematischen Berechnungsannahmen über Risi-
ken und erwartete Renditen des Shareholder-Value sowie deren Approximation 
durch den Aktienkurs gesehen, die einer besonders kurzfristigen Orientierung 
der Unternehmensführung Vorschub leisten, die wenig Rücksicht auf die mittel- 
bis langfristige Leistung des Unternehmens nimmt.
Schließlich gibt es noch externe Kontrollinstanzen, die indirekt und direkt 
entweder gegenüber staatlichen Stellen (Steuern) oder dem Kapitalmarkt das  
Unternehmen kontrollieren, indem sie Informationen bereitstellen, welche die 
Bewertung des Unternehmens beeinflussen können (umfassend Coffee 2006). 
Hier sind insbesondere unabhängige Prüf- und Kontrollinstanzen angesprochen, 
die als »Gatekeeper«, die aufgrund professioneller Expertise wiederholt Zerti-
fizierungs- oder Verifikationsdienstleistungen für Unternehmen, Investoren 
oder die Öffentlichkeit durchführen. Diese Gatekeeper sind nicht direkt in ein 
Unternehmen involviert und sind auch nicht direkt an einer bestimmten Be-
wertung interessiert wie etwa Investoren, die etwa auf eine feindliche Übernah-
me spekulieren, sondern sind als Intermediäre anzusehen, die den Marktakteu-
ren, aber auch der Öffentlichkeit und dem Staat entsprechende Informationen 
(Transparenz) über das Unternehmen und das Managementgebaren bereitstellen 
(Coffee 2006). Solche Instanzen können staatliche Agenturen im Auftrag des 
Gesetzgebers sein, Wirtschaftsprüfer & Auditoren, die Börsenaufsicht, Rating-
agenturen, aber auch Institutionen der Selbstregulation einschließlich relevanter 
Mischformen (Corporate Governance Kodex) (Picot et al. 2015, S. 342 f.).
Die Marktteilnehmer benötigen diese Intermediäre, um verlässliche Informa-
tionsquellen für ihre Entscheidungsfindung zu haben. Die Prüfinstanzen stellen 
die Qualität der Signale sicher, auf die sich die Akteure des Kapitalmarktes ver-
lassen können, Fehlverhalten aufdecken oder ggf. verhindern, wenn sie ihr Ver-
trauenskapital zurückhalten (»Veto«). Der besondere Ruf dieser Instanzen speist 
sich zum einen aus der Tatsache, dass die Prüfinstanzen »Wiederholungsspie-
ler« sind, die diese Informationsbereitstellung wiederholt und für mehrere Fälle 
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durchführen; durch ein etwaiges eigenes Fehlverhalten durch Falschinformation 
würde ihr Vertrauenskapital gefährdet (Coffee 2006). Zudem unterliegen ins-
besondere Wirtschaftsprüfer gesetzlicher Regulation und professionalisierter 
Überprüfung der Kontrolleure. Allerdings sind insbesondere auch privat orga-
nisierte Gatekeeper in einem Dilemma, da sie letztlich durch die Unternehmen 
beauftragt und entlohnt werden, die sie kontrollieren sollen. Zugleich sind die 
Märkte für die Prüfung und Kontrolle von Unternehmen stark begrenzt, es 
sind oligopolistische Märkte, in denen es auch zu Kollusion kommen kann. Im 
Einzelnen kann es auch zu Fehlsteuerung durch Deregulierung kommen, etwa 
wenn dieselbe Prüfinstanz über Jahre wiederholt dasselbe Unternehmen prüft. 
Schließlich ist die Prüfung von Unternehmen eine Art Expertenmonopol, indem 
es ein geringes Risiko von Entdeckung oder Klagen durch Dritte gibt, die nur 
wenig Einblick in das entsprechende Feld haben. Auch kann es aufgrund der 
speziellen Expertise zu internen Agency-Kosten der Kontrollinstanz kommen, 
da die Teilnahme an Fehlverhalten für einzelne Mitarbeiter rational sein könnte, 
selbst wenn sie für die Instanz als Ganzes irrational ist. Unter den Bedingungen 
von Shareholder-Value und Finanzmarktorientierung wirken der vorhandene 
Marktdruck und die bestehenden Informationsasymmetrien auch als Gelegen-
heitsstruktur für Manipulation, etwa wenn Aktienoptionen unterschiedlicher 
Bewertung unterzogen werden (Windolf 2003, S. 190  ff.; Coffee 2006).

3.5 Wiederholungsfragen

Frage 1: Wie und auf welchen formal-rechtlichen Grundlagen ist die Spitzen-
organisation börsennotierte (Groß-)Unternehmen in Deutschland aufgebaut?

Frage 2: Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in Bezug auf die Leitungs- und 
Kontrollkompetenz, wenn Sie das monistische und das dualistische Leitungs-
modell vergleichen?

Frage  3: Wie kann das Management durch externen Wettbewerb beeinflusst 
werden?

Frage 4: Wie beeinflussen die Professionen (Wirtschaftsprüfer:innen, Rechts-
anwält:innen, etc.) die Unternehmensverfassung?

Frage 5: Wenn Sie die Gesamtheit der internen und externen Kontrollinstanzen 
berücksichtigen, wie schätzen Sie die Managementkontrolle insgesamt ein?
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4 Mitbestimmung in den Organen des 
Unternehmens

Ausgehend von der näheren Bestimmung der Unternehmensverfassung kön-
nen die besonderen Probleme der Mitbestimmung der Arbeitnehmer:innen 
behandelt werden. Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass der Begriff der Mit-
bestimmung zwei miteinander verbundene, allerdings formal getrennte Arenen 
umfasst: die hier behandelte Unternehmensmitbestimmung und die Betriebsver-
fassung (vgl. auch das Kapitel »Arbeitsbeziehungen im dualen System industriel-
ler Beziehungen« von Carsten Wirth in diesem Band), ähnlich auch Mitbestim-
mung in der Europäische Aktiengesellschaft (SE) und Europäischer Betriebsrat. 
Im Zusammenhang mit der Unternehmensverfassung kann die Betriebsver-
fassung auf der betrieblichen Ebene angesiedelt werden, auch wenn mit dem 
Gesamt- und Konzernbetriebsrat, dem Gemeinschaftsbetriebsrat und ähnlichen 
Konstellationen auch Fragestellungen Gegenstand der Mitbestimmung sind, die 
Belegschaften mehrerer Betriebe oder aller Konzernbetriebe betreffen. Aus Sicht 
der Unternehmensverfassung betrifft die Betriebsverfassung aber vorrangig ei-
nen Teilbereich der Leitungsorganisation, in dem das Management insbesondere 
bei personellen und sozialen Maßnahmen personalwirtschaftlicher Art (Einstel-
lungen, Entlassungen, Lage der Arbeitszeit, Sozialplan, etc.) der Mitbestimmung 
durch den Betriebsrat unterliegt. Die Unternehmensmitbestimmung besteht 
demgegenüber vor allem in einem Informations- und Beteiligungsrecht der Ar-
beitnehmervertretung in den skizzierten Aufsichts- und Kontrollgremien der 
Spitzenorganisation des Unternehmens, die – mit vereinzelten Ausnahmen – nur 
mittelbar Einfluss auf die Leitungsorganisation selbst nehmen kann.
Aus den vorangegangenen Überlegungen sollte klar geworden sein, dass die 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer:innen nur eine – wenn auch wichtige – Teil-
bedeutung in Bezug auf die gesamte Unternehmensverfassung zukommt. Über 
die Einschätzung der Mitbestimmung wurde und wird dennoch in den Wirt-
schaftswissenschaften und der Unternehmenspraxis (Höpner & Wawlawczyk 
2012) vergleichsweise intensiv und oftmals kontrovers diskutiert, wie es die 
Unterscheidung in institutionenökonomische und politisch-institutionelle An-
sätze schon erwarten lässt (siehe beispielsweise die Beiträge in Frick et al. 1999, 
Streeck & Kluge 1999). Neben kontroversen Einschätzungen, welche letztlich 
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auch die Grundsätze der Wirtschaftsordnung betreffen (Bakan 2005; klassisch 
etwa Naphtali 1966), sind wichtige Konflikte in der Mitbestimmungsdebatte zum 
einen die Frage über die substanzielle Reichweite der Mitbestimmung (»echte 
Mitentscheidung vs. Auskunftsrechte«), ihr Geltungsbereich (»ausnahmsweise 
bei Unternehmen besonderer Größe und Rechtsform oder grundsätzlich mit 
Ausnahmen für kleine Familienunternehmen«), die formale Ausgestaltung (»Lei-
tungsorganisation oder Sondergremium«) oder die zu beteiligenden Akteure auf 
Arbeitnehmerseite (»Betriebsangehörige oder Gewerkschaftsvertreter«).

4.1 Theoretische Debatten um die Mitbestimmung

Insbesondere in den institutionenökonomischen Überlegungen angelsächsischer 
Provenienz wurde wiederholt die Frage aufgeworfen, ob Eigentums- und Besitz-
rechte der Aktionäre überhaupt durch Mitbestimmungsrechte ergänzt werden 
sollen (zu dieser Diskussion insbesondere Sadowski et al. 2001; Keller 2006). 
Zum Maßstab werden dabei verfügungsrechtliche und agencytheoretische Über-
legungen gemacht, nach denen schon annahmegemäß eine Verwässerung von 
Eigentumsrechten der Aktionäre – so also auch die Verwässerung durch Mit-
bestimmung  – zu Effizienzverlusten und Rentabilitätseinbußen führt (Jensen 
& Meckling 1979). Aus politisch-institutioneller Perspektive ließe sich hier zu-
nächst einwenden, welche institutionenökonomische Theorie überhaupt stim-
mig anzuwenden ist, da Mitbestimmung im Aufsichtsrat – zumindest in der Aus-
gestaltung der deutschen Unternehmensverfassung (hierzu schon Steinmann et 
al. 1985) – die Eigentumsrechte unangetastet lässt, da es zu keiner Veränderung 
der Leitungsorganisation und auch zu keinerlei Alleinentscheidungen über die 
Gewinnverwendung durch die Vertreter:innen der Arbeitnehmerseite kommt. 
Anderseits wird angeführt, dass die Beteiligung der Arbeitnehmer:innen durch 
entsprechende »voice«-Effekte auch positive Wirkungen auf die wirtschaftlichen 
Ziele des Unternehmens haben kann, so etwa dann, wenn die Arbeitnehmerver-
treter:innen als unabhängige Kontrollinstanz fungieren, diese aber zumindest 
etwaige negative Effekte ausgleichen mögen (vgl. Kluge 2019).
Diese Interpretation erfährt zumindest durch neuere Ansätze der strategischen 
Unternehmensführung Unterstützung, in denen das Management angesichts 
von Unsicherheit und Legitimationserfordernissen auf den Dialog mit An-
spruchsgruppen angewiesen ist (Freeman 2010; Schreyögg & Steinmann 1987; 
Wang et al. 2009). Darüber hinaus deuten auch jüngere institutionenökonomi-
sche Überlegungen, die den besonderen Charakter der Inkorporation mit dem 
Begriff des Ressourcenpools zu erfassen suchen, zumindest darauf hin, dass bei 
Berücksichtigung von unternehmensspezifischen Humankapitalinvestitionen 
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der Arbeitnehmer:innen schutzbedürftige Residualansprüche bestehen können, 
die keine vollwertigen Exit-Optionen haben (Picot et al. 2015, S. 353  ff.; Sadowski 
2002). Schließlich wäre anzumerken, dass die Mitbestimmung der Beschäftigten 
aus politisch-institutioneller Sicht auch anderen Zielstellungen gesellschaftlicher 
Art folgen kann (hierzu etwa Ulrich 2010, skeptisch Vogel 2006), da die Unter-
nehmen, und zwar insbesondere die Großunternehmen inkorporierter Art mit 
erheblicher Marktmacht, als Institutionen rechenschaftspflichtig gegenüber Ge-
sellschaft und Staat sind. Mitbestimmung wäre dann, wenn auch nur ein Aspekt, 
mit dem die Verantwortlichkeit der Unternehmen, in diesem Falle gegenüber 
den Beschäftigten, hergestellt würde.

4.2 Varianten und Formen der Mitbestimmung

Betrachtet man nun die bestehenden Varianten einer Mitbestimmung der Ar-
beitnehmer:innen in den Kontrollorganen von Unternehmen, wird zunächst 
augenscheinlich, dass die Mitbestimmung nur bei bestimmten Rechtsformen 
greift (allen voran bei der Kapitalgesellschaft, der in diesem Zusammenhang 
gleichgestellten Genossenschaft und den Mischformen aus Kapitalgesellschaften 
und Personengesellschaft & Compagnie) und auch da nur ab einer bestimmten 
Größe der Gesellschaft, gerechnet in Arbeitnehmer:innen (siehe Tabelle 4, zur 
umfassenden Abhandlung der Regularien Köstler et al. 2013).

Tabelle 4

Zahl der Arbeitnehmer:innen

Rechtsform 0 – 500 501 – 1.000 1.001 – 2.000 ab 2.001

Personen-
gesellschaft 
(OHG, KG), 

Tendenzunt.

GmbH, eG

AG, KGaA

Montan-AG, 
-GmbH

Quelle: nach Bachner et al., 2012, S. 56

Die wesentlichen Konstellationen der Unternehmensmitbestimmung

 Keine Mitbestimmung   Drittelbeteiligungsgesetz    Mitbestimmungsgesetz    Montan-Mitbestimmungsgesetz
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Der zentrale Kernbereich der Mitbestimmung (in Tabelle 4 hellblau hinterlegt) 
wird gemeinhin bei den Unternehmen verortet, die dem MitbestG (1976) unter-
liegen, d. h. zu den genannten Gesellschaftsformen zählen und mehr als 2000 Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben (Jackson et al. 2005, S. 87). In diesen 
Unternehmen ist der Aufsichtsrat je zur Hälfte mit den Vertreter:innen der An-
teilseignerinnen und Anteilseignern und den Arbeitnehmer:innen zu besetzen, 
wobei zu den Arbeitnehmer:innen auch ein Sitz für die leitenden Angestellten 
(Manager:innen) vorzusehen ist. Die Sitze der Arbeitnehmer:innenseite sehen 
mehrheitlich Arbeitnehmer:innen vor, die auch dem Unternehmen angehören, 
allerdings dürfen je nach Größe des Aufsichtsrates zwischen zwei und drei Ar-
beitnehmervertreter:innen von den Gewerkschaften vorgeschlagen werden. Eine 
gleichberechtigte Mitentscheidung, in der die Arbeitnehmer:innenseite ein Veto 
oder Patt herbeiführen könnte, ist dadurch ausgeschlossen, dass der von der  
Eigentümer:innenseite bestimmte Aufsichtsratsvorsitz ein doppeltes Stimmrecht 
genießt.
Die Montanmitbestimmung (MontanMitbestG) in Unternehmen des Berg-
baus, der Eisen- und Stahlerzeugung (in Tabelle 4 dunkelblau hinterlegt) gilt 
als Modellfall oder Urform der Mitbestimmung bundesdeutscher Prägung (etwa 
Lauschke 2007) und ist durch einige etwas weiterreichende Besonderheiten der 
Einbeziehung der Beschäftigten gekennzeichnet. Zunächst gilt hier eine Parität 
derart, dass die Arbeitgeberseite genauso wie die Arbeitnehmerseite die Hälfte 
der Mandate stellt; insbesondere auf der Arbeitnehmendenseite hat die Ge-
werkschaft Vorschlagsrechte für einen Teil der zu besetzenden Mandate. Hinzu 
kommt ein neutrales Mitglied. Arbeitsdirektor:innen der Montanmitbestim-
mung stellen insofern eine Besonderheit dar, als er nicht gegen die Mehrheit der 
Arbeitnehmervertreter:innen bestellt werden kann.
Das Drittelbeteiligungsgesetz schließlich zielt auf die Mitbestimmung der Be-
schäftigten in den bezeichneten Gesellschaftsformen, wenn die Zahl der Beschäf-
tigten zwischen 501 und 2000 liegt (in Tabelle 4 hellgrau hinterlegt). In diesem 
Fall haben die Beschäftigten das Recht, ein Drittel der Aufsichtsratsmandate zu 
besetzen, allerdings sind die ersten beiden Mitglieder der Arbeitnehmendenseite 
zwingend mit Beschäftigten des Unternehmens zu besetzen.
Eine Sonderstellung nimmt die Europäische Aktiengesellschaft (SE) ein, deren 
Mitbestimmungsregeln in einem gesonderten Verfahren im Zuge des Grün-
dungsprozesses bestimmt werden können (Werder 2015, S. 159). Da SE nur über 
den Weg der Gründung durch bereits bestehende Gesellschaften (Verschmelzung 
o. ä.) innerhalb der Europäischen Union, die eine grenzüberschreitende Tätigkeit 
von mind. zwei Gesellschaften mit einer Auslandstochter unterhalten, können 
aus deutscher Sicht durchaus die bestehenden Mitbestimmungsregeln bewahrt 
werden (SEBG: Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer:innen in einer 
Europäischen Gesellschaft). Strittige Fälle entstehen aber insbesondere durch das 
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sog. Einfrieren etwa der Drittelbeteiligung, wenn die beteiligte deutsche Gesell-
schaft zu diesem Zeitpunkt noch nicht ihre volle Größe erreicht hat (vgl. auch 
das Kapitel »Arbeitsbeziehungen im dualen System industrieller Beziehungen« 
von Carsten Wirth in diesem Band).

4.3 Verbreitung und Reichweite der Mitbestimmung

Die absolute und relative Verbreitung der Unternehmensmitbestimmung hin-
sichtlich aller Mitbestimmungsformen und aller Rechtsformen der Unterneh-
men ist insgesamt nicht vollständig dokumentiert. Vergleichsweise transparent 
ist die Zahl der Unternehmen, die dem Mitbestimmungsgesetz (1976) unterlie-
gen: Im Jahr 2019 sind dies 651 Unternehmen, zu denen auch 21 Gesellschaften 
gehören, welche die paritätische Mitbestimmung im Zuge der Ausbildung einer 
SE fortgeführt haben (etwa BASF SE, Allianz SE). In Bezug auf die Montanmit-
bestimmung gehen verschiedene Autoren von noch rund 30 Unternehmen aus 

Tabelle 5

Entwicklung mitbestimmter Unternehmen nach Rechtsformen seit 1977
(Angaben in absoluten Zahlen)

Quelle: nach Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung (2020) der Hans-Böckler-Stiftung 

  Gesamt AG                                SE        GmbH        Sonstige

 1977 475             282                       176        18 

 1982 479             278                    178        23

 1987 492               290  181        21

 1992 709            413          270   26

 1997 705        388          292   25

 2002 767       386                 337           44

 2007 708                302       4        357   45

 2012 654          256 11                    343            44

 2016 641                          234       14                                   354          39

 2018 638                  215        17                                         365            41

 2019 651                  211        21                                            376          43
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(Stand 2016). Unübersichtlich ist die Erfassung der Unternehmen mit Drittel-
beteiligung, wobei insbesondere fraglich ist, ob tatsächlich alle Unternehmen, 
die grundsätzlich der Drittelbeteiligung unterliegen, auch tatsächlich teilmit-
bestimmte Aufsichtsräte eingeführt haben (Boneberg 2009; Hoffmann 2016). 
Hinzu kommt, dass Personengesellschaften und Tendenzunternehmen (auch 
wenn sie wie einige Einzelhandelsunternehmen mitunter eine beachtliche Größe 
an Mitarbeiter:innen erreichen) genauso wenig von der Mitbestimmung erfasst 
werden wie Stiftungen und verschiedene Konstruktionen, in denen Auslands-
gesellschaften als Obergesellschaft in Mischmodellen fungieren (Sick 2015). 
Beispielsweise unterliegen nicht einmal die Hälfte der SDAX und TecDax-Un-
ternehmen der Mitbestimmung, obgleich sie an der Börse gelistet sind (Scholz 
& Vitols 2016).
Im Hinblick auf die Reichweite kann gesagt werden, dass die Mitbestimmung 
der Arbeitnehmervertreter:innen über die Aufsichtsgremien der entsprechenden 
Gesellschaften nur eingeschränkt formale und rechtliche belastbare Befugnisse 
haben, die Unternehmensgeschicke zu beeinflussen. Dies hat auch Kritiker:innen 
veranlasst, die Mitbestimmung eher als Informations- und Konsultationsrecht 
einzuordnen: Die Leitungskompetenz des Managements bleibt im Wesentlichen 
unangetastet, eine echte Mitentscheidung, wie der Begriff »Mitbestimmung« 
suggeriert, liegt nicht vor (so etwa Kittner & Deinert 2017). Dennoch sollte nicht 
übersehen werden, dass im unmittelbaren Zusammenspiel der anderen Säulen 
der industriellen Beziehungen, und zwar der betrieblichen Mitbestimmung in 
der Betriebsverfassung, den kollektiven Tarifbeziehungen und auch der korpo-
rativen Gestaltung weiterer Institutionen, die Unternehmensmitbestimmung 
durchaus Möglichkeiten bietet, Verhandlungslösungen bei schwerwiegenden 
Unternehmensentscheidungen zu finden, die in Unternehmen ohne Mitbestim-
mung in dieser Form nicht möglich sind. Gerade auch die rechtzeitige Infor-
mation der Beschäftigten über den Wirtschaftsausschuss und den Aufsichtsrat 
erlaubt es dabei, im Einzelfall sehr weitreichende Regelungen auszuhandeln. Im 
Sinne einer verhandelten Unternehmensführung bietet dabei die faktische Ver-
kopplung der Informationsrechte der Mitbestimmungsebenen und zwischen Be-
triebsrat und Gewerkschaft die Möglichkeit, auch innovative Lösungen im Falle 
von Restrukturierung (Fusionen und Übernahmen) zu finden. Ein besonderes 
Beispiel liefert etwa die Bewältigung der Führungskrise bei ThyssenKrupp in 
den Jahren 2018 und 2019 (auch Fallstudie Mitbestimmte Fusion). Aus Sicht 
des Strategieprozesses des Managements können dann die Rückkopplungen mit 
der Arbeitnehmerseite auch zu einer Ressource des Strategieprozesses werden, 
unter dem Stichwort der Nachhaltigkeit ggf. auch unterstützt durch Standardi-
sierung und nicht-finanzielle Offenlegungsvorschriften durch den Gesetzgeber  
(etwa Hahn 2013). Immerhin prüfen Arbeitnehmervertreter:innen die Infor-
mationen des Berichtswesen des Jahres- und Konzernabschlusses, sind Teil des 
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Risikomanagements, kümmern sich um die Personalstrategie, handeln betrieb-
liche Altersversorgungen aus und können den strategischen Wandel der Gesamt-
unternehmung sowie wichtiger Teilgesellschaften zum Thema machen.

4.4 Wiederholungsfragen

Frage 1: In Deutschland ist die Mitbestimmung in zwei verschiedenen Arenen 
geteilt. Erläutern Sie die zwei Arenen.

Frage  2: Diskutieren Sie die Vorteile und Nachteile der Mitbestimmung in 
Deutschland. Begründen Sie Ihre Einschätzungen, indem sie auf institutionen-
ökonomische und politische-institutionelle Überlegungen zurückgreifen.

Frage  3: Seit dem 1  Januar 2016 bestehen neben einer gesetzlichen Quoten-
regelung für den Aufsichtsrat auch Regelungen für mittlere Unternehmen, nach 
denen diese freiwilligen Ziele der Gleichstellung festlegen können. Wie schätzen 
Sie die Wirkung eines solchen Gesetzes auf den Anteil von Frauen in Führungs-
positionen ein, wenn Sie die Mitbestimmungsregelungen reflektieren?

Frage 4: Wie beurteilen Sie die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Auf-
sichtsratsgremien von großen Kapitalgesellschaften, wenn Sie aus der Perspekti-
ve der strategischen Unternehmensführung schauen?

Frage 5: Wie kann das Management innerhalb der Organe der Unternehmens-
verfassung durch Mitbestimmung kontrolliert werden?

Frage 6: Eine »Shareholder-Value«-Orientierung wird aus Mitbestimmungssicht 
häufig kritisch beurteilt. Woran liegt das? Welche Vor- und Nachteile sehen Sie? 
Sehen Sie Möglichkeiten Mitbestimmung mit einer Shareholder-Value Orientie-
rung zu vereinbaren?
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5 Fallstudien zur Mitbestimmungspraxis

Die folgenden Fälle verdeutlichen die theoretischen Ausführungen zur Unter-
nehmensführung im Verhältnis zur Unternehmensmitbestimmung. Die didakti-
schen Vorschläge sollen helfen, die Fälle zu bearbeiten und sie in Beziehung zum 
Theorieteil setzen zu können.

5.1 Vorschläge zur Fallstudienbearbeitung

Vorklärung
• Internetrecherche zur Zusammensetzung von Aufsichtsgremien und Vor-

ständen
• Corporate Governance-Berichterstattung, Geschäftsberichte und Nachhal-

tigkeitsberichterstattung: Über was wird berichtet? Über wen wird berichtet? 
Wie wird berichtet?

• Nachrecherche der Chronologie und Unternehmensdaten

Aufgabenstellungen
• Wo sehen Sie als Manager:innen / Arbeitnehmervertreter:innen / Investor:in-

nen die Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken von Restrukturierung bzw. 
neuer Geschäftsstrategie im vorliegenden Fall (Fusion, Reorganisation von 
Untergesellschaften, Aufbau eines neuen Produktprogramms)?

• Welche Maßnahmen könnten ergriffen werden, um die negativen Folgen und 
Risiken für das Unternehmen einzudämmen? Welche Maßnahmen wären zu 
ergreifen, um die Chancen zu realisieren?

• Welche Maßnahmen würden Sie als Arbeitnehmervertreter:innen vorschla-
gen, um die strategischen Entscheidungen mit den Interessen der Arbeitneh-
mer:innen überein zu bringen? (z. B. Sozialpläne, Sonderzahlungen …)

• Mit welchen Argumenten würden Sie als Unternehmensleitung reagieren?
• Welche Alternativlösungen bieten sich für den jeweiligen Fall an? Besprechen 

Sie auch Vor- und Nachteile der einzelnen Alternativen.
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• Wie haben sich die Fälle bis heute entwickelt? Gibt es Veränderungen? Wur-
den Fort- / Rückschritte erzielt? Wie kam es dazu?

Methodenpool
A) Gruppenarbeit zu den Fallstudien in einer oder mehrerer Lehreinheiten (Prä-

sentation und Diskussion mittels Flipchart / Poster / PowerPoint)
B) Expertenpuzzle
C) Diskussionsrunde
D) Vorbereitetes Rollenspiel: AR-Sitzung simulieren (zuvor Ideen / Argumente 

pro Gruppe sammeln)
E) Mapping (Mindmap / Prozesskette)
F) Moderation: Clustern von Ideen / Lösungsvorschlägen
G) Selbständige Recherche

5.2 Mitbestimmte Fusion zwischen ThyssenKrupp und 
Tata-Steel?

Fallbeschreibung
Der nachfolgende Fall beschreibt den Weg einer Konzernfusion, die von hohen 
Widerständen, intensiven Diskussionen und harten Verhandlungen geprägt war. 
In der Fallstudie werden Sachverhalte aus den Jahren 2016 und 2017 behandelt. 
Nach einem Fallüberblick wird Fallmaterial in Form von Informationen zum 
Unternehmen bereitgestellt, und der Fall wird anschließend in Chronologie, be-
stehend aus zusammengefassten Medienberichten, dargestellt.

Fall im Überblick
Der deutsche Stahlriese ThyssenKrupp AG strebte hierbei eine Fusionierung mit 
dem bisherigen Konkurrenzunterhemen Tata-Steel an. Eingeleitet wurde diese 
Fusion, die 2018 unterzeichnet wurde, vom aktuellen Vorstandsvorsitzenden 
und CEO Guido Kerkhoff, welcher zuvor die Aufspaltung ThyssenKrupps in 
zwei unabhängige Unternehmen (ThyssenKrupp Industrials AG und Thyssen-
Krupp Materials AG) durchgeführt hat. Der komplette Stahlbereich sollte im 
Rahmen der Fusion nach Amsterdam ausgelagert werden, was Auswirkungen 
auf den Standort in Deutschland gehabt hätte (Handelsblatt, 2019).
Zu Beginn wurde davon gesprochen insgesamt rund 4000 Mitarbeiter:innen 
freizusetzen und Einsparungen in Höhe von bis zu 600 Millionen Euro zu er-
zielen. Eine Hälfte der Entlassungen sollte bei ThyssenKrupp und die andere 
bei Tata-Steel erfolgen (Schamall 2017) Diese Freisetzungen und Einsparungen 
waren der Hauptgrund, weshalb intensive Auseinandersetzungen und Verhand-
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lungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter:innen auftraten. Die 
Gewerkschaft IG-Metall und der Betriebsrat des Konzerns setzten sich mit aller 
Kraft für die Mitarbeiter:innen des Konzerns ein. Auch die Mitarbeiter:innen 
selbst stellten sich der Fusion durch große Demonstrationen quer.

Zusatzinformation (Stand Anfang 2019)
Am Ende konnten Einigungen erzielt werden, und die Fusion wurde formal 
unterzeichnet. Wann genau ThyssenKrupp und Tata-Steel verschmelzen bzw. ob 
sie die Fusion umsetzen, blieb am Ende aber offen. Medienberichte deuteten ein 
Scheitern der Fusionspläne an, mit Rückwirkungen auf eine weitere Reduzierung 
der Belegschaft.

Fallmaterial
Eckdaten zur ThyssenKrupp AG. Die Thyssenkrupp AG ist ein deutscher Indus-
triekonzern mit Hauptsitzen in Essen und Duisburg. Der Konzern beschäftigt 
weltweit etwa 155 000 Mitarbeiter in 79 Ländern. Die Verteilung der Belegschaft 
auf Länder sieht wie folgt aus:

Abbildung 7 
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Die Thyssenkrupp AG blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurück 
und entstand, so wie sie heute ist, 1999 durch die Fusion der Friedrich Krupp 
AG mit der Thyssen AG. Der Konzern agiert in verschiedensten Geschäftsberei-
chen, wie beispielsweise der Components Technology (Hightech Komponenten 
für Automobilindustrie z. B. Nockenwellen und Maschinenbau und Komponen-
ten für Windkraftanlagen), der Elevator Technology (Herstellung von Anlagen 
für Personenbeförderung, wie Lifte, Rolltreppen …) oder im Materials Service 
(Handel mit Werk- und Rohstoffen z. B. Produktion von Edelstahl; Übernahme 
von Supply Chain Management von Großunternehmen) (Handelsblatt, 2019).
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 9 Absatz 1 der Satzung, § 96 Absatz 1 AktG 
und § 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 MitbestG aus 20 Mitgliedern zusammen, von denen 
10 von den Aktionär:innen und 10 von den Arbeitnehmer:innen bestellt wer-
den. Gemäß § 9 Absatz 2 der Satzung steht der Alfried Krupp von Bohlen und 
Halbach-Stiftung ein Entsenderecht für zwei der 10 Anteilseignervertreter:innen 
zu.
Vorsitzender des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist 
Prof. Dr. Bernhard Pellens. Vorsitzender des Strategie-, Finanz- und Investitions-
ausschusses ist Markus Grolms.
Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand und ist in Entscheidungen, 
die von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen sind, unmittelbar ein-
gebunden. Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat insgesamt 
sechs Ausschüsse eingerichtet, die die Arbeit im Plenum effektiv unterstützen. 
Die Ausschüsse bereiten die Beschlüsse des Aufsichtsrats sowie die Themen vor, 
die im Plenum zu behandeln sind. Darüber hinaus beschließt der Personalaus-
schuss anstelle des Gesamtaufsichtsrats über bestimmte, in der Geschäftsord-
nung festgelegte Angelegenheiten, die nach den gesetzlichen Bestimmungen 
dem Ausschuss zur Beschlussfassung überwiesen werden können. Im Rahmen 
des Jahresabschlusses erstattet der Aufsichtsrat einen Bericht an die Aktionäre. 
Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben. Ergänzend bestehen 
Geschäftsordnungen für alle Ausschüsse (ThyssenKrupp 2018a).
Der Vorstand besteht aus vier Mitgliedern. Seine Kernaufgaben sind die Fest-
legung von Strategien für die Konzernentwicklung, die Steuerung der Geschäfts-
bereiche, der Konzernfunktionen, der Regionen und der Service Einheiten 
(ThyssenKrupp 2018b).

Chronologie
02. 07. 2018 »Grünes Licht für die Fusionspläne mit bisherigen Konkurrenten 
Tata«
Beide Unternehmen haben am 30. 06. 2018 die Verträge für die Fusion unter-
zeichnet.
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»Wir haben einen Schutz für die Beschäftigten erkämpfen können«, sagte der Be-
triebsratschef Tekin Nasikkol dem WDR. »Wir haben Investitionszusagen und 
konnten die Ausbildungskapazitäten erhalten. Das ist für uns ein riesengroßer Er-
folg.« Unabhängige Wirtschaftsprüfer hätten zudem belegt, dass der neue Stahl-
riese auch in der Lage sei, wirtschaftliche Flauten zu überstehen.
Wann genau Tata Steel und ThyssenKrupp Kollegen werden, ist noch offen. 
Denn: Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zu-
ständigen Wettbewerbsbehörden, unter anderem in der Europäischen Union. 
Frühestens 2019 soll der Stahlriese aber seine Arbeit aufnehmen (WDR 2018).

21. 12. 2017 »IG-Metall und ThyssenKrupp erzielen Einigung«
ThyssenKrupp macht Zugeständnisse an Arbeitnehmer:innen. Betriebsbedingte 
Kündigungen und Standortschließungen sollen über neun Jahre ausgeschlossen 
werden, wenn es zu einer Fusion kommt. Die Gewerkschaft lässt auch Thyssen-
Krupp als Eigentümer nicht aus der Verantwortung. ThyssenKrupp muss seinen 
50%-Anteil zumindest für sechs Jahre halten, damit das Management mitver-
antwortlich für einen Erfolg oder Misserfolg des Joint-Ventures gemacht werden 
kann.
Die mit ThyssenKrupp vereinbarten Eckpunkte sehen der Gewerkschaft zufolge 
zudem vor, dass ThyssenKrupp mindestens acht Jahre gemeinsam mit Tata ein 
Gemeinschaftsunternehmen führen muss. ThyssenKrupp habe sich darüber 
hinaus verpflichtet, mindestens 400 Millionen Euro pro Jahr in die Zukunfts-
fähigkeit der Standorte zu investieren (Wirtschaftswoche 2017).

25. 11. 2017 »Arbeitnehmervertreter:innen stellen sich der Fusion quer«
Arbeitnehmervertreter:innen lehnen eine Fusion des Unternehmens mit dem 
Konkurrenten Tata ab. Sie drohen mit einem Veto bei einer Abstimmung im Auf-
sichtsrat. In diesem festgefahrenen Streit sollen unabhängige Gutachter:innen 
hinzugezogen werden. Bei einem Treffen von Vertreter:innen des Unternehmens 
und der Arbeitnehmer:innen sei vereinbart worden, dass zwei externe Exper-
tisen (von Arbeitsgruppen) eingeholt werden sollen, bestätigte ein IG Metall-
Sprecher. Die IG Metall und der Betriebsrat fordern unter anderem langfristige 
Beschäftigungs- und Standortgarantien (Handelsblatt 2017).

29. 09. 2017 »Tausende Arbeiter:innen kämpfen gegen Entlassungen«
Eine Demonstration, an der 7000 Beschäftigte teilnahmen, fand in Bochum statt. 
Bezirksleiter der IG Metall, Knut Giesler meinte: »Ich kann nur davor warnen, 
diesen Deal gegen die Beschäftigten durchzusetzen. Wir sind bei ThyssenKrupp 
sehr gut organisiert. Die Sache könnte schnell eskalieren. Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass die Unternehmensführung diesen Weg geht.« Eine externe Arbeits-
gruppe soll nun einen Kompromiss zwischen Konzernspitze und Arbeitnehmer-
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vertreter:innen finden. Knut Giesler habe volle Transparenz gefordert und diese 
zugesichert bekommen. So könne er in die Absprachen, die mit Tata geführt 
wurden, Einblick nehmen. Die Gewerkschaft fordert Garantien für Standorte 
und Beschäftigung. Durch die Verlagerungen des Sitzes in die Niederlande 
fürchten Arbeitnehmervertreter:innen, dass die umfangreiche Mitbestimmung 
nach deutschem Recht verloren gehen könnte (Kerbusk 2017).

22. 09. 2017 »ThyssenKrupp Arbeiter:innen legen Stahlwerk lahm«
Der Betriebsrat und die IG-Metall halten Wort, und es wird protestiert. Die Pro-
duktion in Duisburg wurde zum Erliegen gebracht. Anlagen sind mit Beginn der 
Frühschicht abgeschaltet worden, berichtet ein Sprecher des Betriebsrates. Eine 
Großdemonstration in Bochum wurde von der IG Metall und dem Betriebsrat 
einberufen. In Bochum werden 5000 Teilnehmer:innen erwartet. Die Gewerk-
schaft und die Belegschaftsvertreter:innen werfen dem Vorstand vor, die Fusion 
ohne Rücksicht auf die Arbeitnehmer:innen durchführen zu wollen. Die Fusion 
wird vom Betriebsrat grundsätzlich abgelehnt (Zeit Online 2017).

20. 09. 2017 »Einigung über Fusion, Einsparungen und Abbau von Arbeitsplätzen«
Nach langen Verhandlungen hat sich ThyssenKrupp mit Tata auf eine Fusion 
der europäischen Stahlsparte geeinigt. Nun ist das Vorhaben offiziell, denn beide 
Konzerne unterzeichneten eine Absichtserklärung. Das Gemeinschaftsunterneh-
men soll den Sitz in den Niederlanden haben, beide Partner würden dabei 50% 
des neuen Unternehmens halten. Bei beiden Konzernen sollen 2000 Arbeits-
stellen wegfallen und Einsparungen zwischen 400 und 600 Millionen getroffen 
werden. Der Betriebsrat und die IG Metall kündigen massiven Wiederstand und 
Demonstrationen an (Schamall 2017).

11. 07. 2016 »Arbeitnehmervertreter:innen erteilen Absage für Fusion«
Diskussionen über eine mögliche Fusion werden konkreter. Der Konzern-
betriebsratschef Wilhelm Segerath sehe keinen plausiblen Grund für eine Fu-
sion mit Tata Steel. Zudem gab er das Versprechen, dass eine Schließung von 
Anlagen und Standorten in Deutschland zu Wiederstand führen würde. Herr 
Segerath fordert den Vorstandschef auf, bei den vielen Beschäftigten für Klarheit 
zu sorgen. Auch Stahlbetriebsratschef Günter Back sehe nicht, was durch einen 
Zusammenschluss mit Tata besser werden sollte. Die rund 300 Betriebsräte der 
Stahlsparte werden sich im August in Duisburg treffen, um über die Lage zu 
beraten. ThyssenKrupp beschäftigt im europäischen Stahlbereich rund 28 000 
Mitarbeiter:innen, die eine mögliche Fusion betreffen würde (Manager Magazin 
2016).
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01. 04. 2016 »Fusion in der Stahlbranche?«
Erste Gerüchte über die bevorstehende Fusion von ThyssenKrupp und Tata Steel 
machen die Runde. Mit einer Fusion könnten die kriselnden Konzerne in Europa 
viel Geld sparen, wird im Tagesspiegel berichtet. Es wird geschrieben, dass es 
angebliche Gespräche über einen Zusammenschluss der beiden Konzerne gebe. 
Dies hätte natürlich Einfluss auf die Beschäftigten. Sprecher von ThyssenKrupp 
und Tata wollten sich aber nicht dazu äußern (Tagesspiegel 2016).

5.3 Mitbestimmte Auslagerung in Subunternehmen 
bei der Deutschen Post DHL Group?

Fallbeschreibung
Der nachfolgende Fall beschreibt die Auslagerung von Mitarbeiter:innen in ein 
neu gegründetes Subunternehmen, in welchem die Mitarbeiter:innen schlechter 
gestellt werden als im Stammunternehmen. In dieser Fallstudie werden die Dis-
kussionen und Verhandlungen im Jahr 2015 aufgegriffen. Nach einem Fallüber-
blick wird Fallmaterial in Form von Informationen zum Unternehmen bereit-
gestellt, und der Fall wird anschließend in Chronologie, bestehend aus zusam-
mengefassten Medienberichten, dargestellt.

Fall im Überblick
Als »Lohndumping im eigenen Haus«, wird die Auslagerung von Mitarbei-
ter:innen in das Subunternehmen DHL Delivery GmbH von der Gewerkschaft 
bezeichnet. Die Deutsche Post DHL Group mit ihren 140 000 Beschäftigten in 
Deutschland gründete 2015 das Subunternehmen DHL Delivery GmbH. Arbeit-
nehmer:innen, die befristet in der Deutschen Post DHL tätig sind, sollen in dieses 
Subunternehmen, mittels Festvertrag, übernommen werden. Der Haken an der 
Übernahme: Mitarbeiter:innen der DHL Delivery GmbH werden nicht wie die 
Mitarbeiter:innen der Deutschen Post DHL Group, nach Haustarifvertrag ent-
lohnt. Für dieselbe Arbeit erhält die Belegschaft des Subunternehmens also am 
Ende weniger als die Arbeitnehmer:innen der Deutschen Post DHL Group.
Diese Auslagerung und vielmehr die damit einhergehenden Unterschiede zwi-
schen DHL Delivery und Deutsche Post DHL Group wurden in den Tarifver-
handlungen 2015 zum Hauptthema, bei dem sich die Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di für die Mitarbeiter:innen einsetzte. So rief sie zum Beispiel zu Ar-
beitskämpfen (Streiks) auf. Am Ende der Tarifverhandlungen erreichte jedoch 
die Deutsche Post ihr Ziel. Es wurden Pakete für die Deutsche Post DHL Group 
ausgehandelt, doch das Subunternehmen blieb erhalten (Anfang 2015).
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Zusatzinformation (Stand 2019)
Inzwischen konnte Positives für die Belegschaft der DHL Delivery GmbH aus-
gehandelt werden. Ab 1. Juli soll es einen neuen Haustarifvertrag geben, in dem 
alle Paketzusteller:innen nach gleichen Tarifregeln entlohnt werden. Die um-
strittenen Tochterfirmen (46 Subunternehmen) werden aufgelöst. Somit hat die 
schlechtere Bezahlung für DHL Delivery-Mitarbeiter:innen ein Ende.
Die Tagesschau schreibt hierzu: »ver.di hatte mit erbitterten Protesten und Streiks 
auf die neue Firmenstruktur geantwortet. Jetzt, vier Jahre später, ist das Kapitel 
›Delivery‹ Geschichte« (Tagesschau 2019).

Fallmaterial
Eckdaten zu Deutsche Post DHL Group: Die Deutsche Post und DHL ist ein 
deutsches Dienstleistungsunternehmen (Logistik und Briefkommunikation) mit 
Hauptsitz in Bonn. Der Konzern beschäftigt weltweit etwa 520 000 Mitarbeiter 
in 220 Ländern. Die Verteilung der Belegschaft auf Länder sieht wie folgt aus:
Die meisten der ca. 140 000 Mitarbeiter:innen arbeiten in Deutschland im ope-
rativen Geschäft (z. B. Paketzustellungen). Jede fünfte Führungsposition und 
rund ein Drittel der Gesamtbeschäftigten werden durch Frauen besetzt.
Der Konzern blickt auf eine mehr als 500-jährige Geschichte zurück, die 1490 
mit dem Aufkommen des neuzeitlichen Postwesens beginnt. 1969 wurde DHL 
gegründet, und die Deutsche POST AG wurde 1995 in eine Aktiengesellschaft 
überführt und ging 2000 an die Börse. Im Jahr 2002 wird die DHL eine 100-pro-
zentige Tochtergesellschaft der Deutschen Post AG. Der Konzern ist heute in vier 
operative Bereiche (Post – eCommerce – Parcel, Express, Global Forwarding, 
Freight & Supply Chain) gegliedert (Deutsche Post DHL Group 2018).
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 9 Absatz 1 der Satzung, § 96 Absatz 1 AktG und 
§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 MitbestG aus 20 Mitgliedern zusammen, von denen 10 
von den Aktionären und 10 von den Arbeitnehmern bestellt werden.
Den Vorsitz hat seit April 2018 Dr. Nikolaus von Bomhard. Aus den Mitgliedern 
des Aufsichtsrates werden sechs Ausschüsse gebildet.
Die Hauptaufgaben des Aufsichtsrates bestehen darin, den Vorstand zu beraten 
und die Geschäftsführung zu überwachen.
Der Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern, die vom Aufsichtsrat bestellt werden 
und das Unternehmen leiten. Für den Vorstandsvorsitz wurde Dr. Frank Appel 
bis Oktober 2022 bestellt (Deutsche Post DHL Group 2018).

Chronologie
In der nachfolgenden Auflistung, werden die Tarifverhandlungen der Deutschen 
Post DHL Group, vor allem in Bezug auf die Auslagerung der Paketdienstleister 
(Deutsche Post DHL) in SUB-Unternehmen (DHL-Delivery), im Zeitablauf dar-
gestellt.
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06. 07. 2015 »Deutsche Post hat ihr wichtigstes Ziel erreicht«
Der Streik wurde nach vier Wochen beendet. Ein Schutzpaket für die Deutsche 
Post DHL Group wurde ausgehandelt. Das Sub-Unternehmen DHL-Delivery 
bleibt aber erhalten. Der Konzern hat sein Ziel trotz Wiederständen erreicht. 
Derzeitigen Mitarbeiter:innen der Deutschen Post wurde garantiert, dass sie 
nicht an das Sub-Unternehmen, DHL Delivery, überstellt werden. Zudem darf die 
Deutsche Post, zumindest bis Ende 2018, keine Zustellbezirke an Fremdfirmen 
(auch nicht an die Tochter DHL-Delivery) vergeben. Bei den Verhandlungen 
konnte jedoch keine Verbesserung für die Belegschaft des Sub-Unternehmens, 
DHL-Delivery, erzielt werden. Vertreter des Konzerns haben den Streik zudem 
als unrechtmäßig bezeichnet, da gegen unternehmerische Entscheidungen ge-
streikt wurde, die die Gewerkschaft nicht betreffen würden. Die Angestellten 
des Haustarifvertrages bei der Deutschen Post DHL Group erhalten nach Ver-
handlungen eine Einmalzahlung in Höhe von 400 Alt., und ihr Lohn wird in zwei 
Stufen insgesamt um 2,7 Prozent erhöht. Im Vorjahr betrug die Erhöhung 5,7 
Prozent. Es werde für die Gewerkschaft nicht einfach, diesen Kompromiss an die 
Arbeitnehmer:innen weiterzugeben, die über eine Auflösung der DHL-Delivery 
gehofft hatten (Goebel 2015).

03. 07. 2015 »Streik gegen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft«
Die Vertreter der Deutschen Post und der Gewerkschaft ver.di verhandeln er-
neut. Im Fokus stehen die Arbeitsbedingungen der 49 DHL-Delivery Tochterge-
sellschaften, die Mitarbeiter:innen nicht nach dem Haustarif der Deutschen Post 
entlohnen und somit eine »Zwei-Klassen-Gesellschaft« schaffen würden. Für 
dieselbe Arbeit würden DHL-Delivery-Arbeiter:innen rund 20 Prozent weniger 
Lohn erhalten. Die Beschäftigten der Deutschen Post arbeiten zusammen mit 
denen der DHL-Delivery und erledigen dieselbe Arbeit. Auch SPD-Chef Sigmar 
Gabriel meinte, es sei ein Skandal, dass ein Unternehmen mit Bundesbeteiligung 
ein Vorreiter der Tarifflucht sei. Sogar die älteren Beschäftigten machen sich 
Sorgen um ihre Zukunft. Ein Mitarbeiter meinte, es könne jeden von ihnen erwi-
schen, auch die, die am meisten kosten, die älteren Mitarbeiter:innen. Es könnten 
in Zukunft immerhin betriebsbedingte Änderungskündigungen möglich wer-
den. Die Deutsche Post DHL Group äußert sich dazu, dass sich bei den 130 000 
unbefristeten Tarifbeschäftigten nichts ändern werde. ver.di und die Zusteller 
kontern aber damit, dass die DHL-Delivery zurück in den Konzern müsse, und 
zwar mit Haustarif. So lange würde weiter gestreikt werden (Petermann 2015).

19. 06. 2015 »Outsourcing und Lohnsenkungen«
Die »TAZ« spricht von goldenen Zeiten für Aktionäre, aber nicht für die Post-
mitarbeiter:innen. Die Post schüttet nun mehr als eine Milliarde Euro an Divi-
denden aus, doch seit 08. 06. 2015 wird bei der Deutschen Post gestreikt. Grund 
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dafür sei die »Profitsucht« des Konzerns. Die Gewerkschaft für Dienstleistung, 
ver.di, fordert täglich mehr Streikbeteiligung. Mittlerweile streiken mehr als 
25 000 Personen. Der Vorstandsvorsitzende Appel will den operativen Gewinn 
des Konzerns bis 2020 um mehr als 8% jährlich steigern, weshalb Personalkosten 
gesenkt werden. Er meint, dass die Tarifstruktur der Post auf Behördenzeiten 
zurückginge und nicht mehr markt- und zeitgemäß sei. Darum sollen befristet 
angestellte Paketzusteller in die im Januar gegründete Delivery GmbH übernom-
men werden. Bereits 3800 Zusteller:innen sind übernommen und 2200 weitere 
sollen folgen. Die Bezahlung erfolgt laut den Tarifverträgen für Speditions- und 
Logistikbranche, welche rund 20 % unter dem Niveau der Haustarifverträge 
der Deutschen Post liegen. Bis Jahresende will die Delivery 8500 Arbeiter:in-
nen beschäftigen. Die Deutsche Post DHL Group hatte sich vertraglich dazu 
verpflichtet, nur in 990 von 41 000 Bezirken Zustellungen fremd zu vergeben, 
und es wurde ein Schutz vor betriebsbedingten Beendigungs- und Änderungs-
kündigungen vereinbart. Diese Verpflichtungen laufen Ende des Jahres aber aus. 
ver.di betrachtet die Gründung von Delivery als Vertragsbruch, wobei die Post 
behauptet, dass die Vereinbarung nur für den Privatkundenbereich gelte. ver.di 
kämpfe für eine Verlängerung der Verträge und für eine Wiedereingliederung 
der Delivery-Mitarbeiter:innen in den Hausvertrag (Beuker 2015).

10. 06. 2015 »Streik bei der Post«
ver.di fordert gleiche Entlohnung für gleiche Arbeit. DHL-Delivery-Mitarbei-
ter:innen sollen nach Haustarif der Deutschen Post entlohnt werden. Der Post ist 
bewusst, dass die Löhne niedriger sind im Haustarif, argumentiert aber, dass die 
Arbeiter:innen trotzdem mehr verdienen als bei der Konkurrenz. Rund 14 500 
Mitarbeiter:innen der Deutschen Post DHL Group streiken mittlerweile. Der 
Streik dauert nun seit 29 Tagen. Der Vorstand der Deutschen Post DHL, Jürgen 
Gerdes, meint zur Dauer des Streikes: »Ich kann nicht sagen, wann ver.di über 
die Hürde klettert, aber eines kann ich Ihnen sagen, sie müssen drüber.« Formal 
geht es um Tarifverhandlungen, also darum, wie 140 000 Mitarbeiter:innen des 
Unternehmens in Deutschland künftig bezahlt werden, und über die Wochen-
arbeitszeit. Doch die Hürde hat eigentlich einen anderen Namen, DHL-Delivery. 
Gerdes möchte davon aber nichts wissen. Er meint, wie ihr Unternehmen organi-
siert werde, sei eine unternehmerische Entscheidung, die ohne die Gewerkschaft 
getroffen werden könne. Zudem würden die Mitarbeiter:innen mehr als bei den 
Konkurrenten der Post DHL Group erhalten, und befristete Arbeitnehmer:innen 
würden in unbefristete Verhältnisse übernommen (Bohsem 2015).

27. 05. 2015 »ver.di warnt vor Zerschlagung des Zustellnetzes«
»Wir wollen keine Spaltung des Betriebes und keine Spaltung der Belegschaft. 
Und für uns alle ist nach dem Vertragsbruch durch den Aufbau der DHL De-
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livery GmbH klar: Ohne einen rechtssicheren Schutz vor Fremdvergabe gibt es 
für die Beschäftigten der Deutschen Post AG keine Sicherheit.«, sagte ver.di- 
Vorsitzender Frank Bsirske auf einer Kundgebung. Rund 4500 Beschäftigte pro-
testierten in Frankfurt am Main gegen die neuen Tarife für DHL Delivery und 
den Vertragsbruch hinsichtlich der Fremdvergabe. Bundesweit haben 7000 Ar-
beitnehmer:innen ihre Arbeit niedergelegt. Die Streiks werden bis auf Weiteres 
fortgesetzt. Der Vertragsbruch soll mit Arbeitszeitverkürzungen von 38,5 auf 36 
Stunden bei vollem Lohnausgleich kompensiert werden. In der momentanen 
Entgeltrunde fordert die Gewerkschaft 5,5 Prozent mehr Lohn bei einer Lauf-
zeit von zwölf Monaten. Die Verhandlungen werden im Juni fortgeführt (ver.di  
2015).

13. 05. 2015 »Streiks in allen 83 Briefzentren«
Durch Streiks soll der Deutschen Post DHL Group Druck gemacht werden. Die 
Gewerkschaft ver.di ruft zu einem Arbeitskampf in allen 83 Briefzentren auf, ein 
Streik in weiteren Bereichen wird angedroht. Die Bearbeitung von Aufträgen 
und die Verteilung der Post werden hierdurch deutlich verzögert. ver.di fordert 
bei Tarifverhandlungen eine Arbeitszeitverkürzung von 38,5 auf 36 Stunden 
bei vollem Lohnausgleich, um den gebrochenen Vertrag von Fremdvergabe 
(Beschäftigtenübernahme bei DHL-Delivery) zu kompensieren. Ein Angebot, 
welches von der Post vorgelegt wurde, wurde von der Konzerntarifkommission 
abgelehnt. Die Verhandlungen gehen weiter (ver.di 2015a).

18. 02. 2015 »ver.di kritisiert neue Verträge für Essener DHL-Mitarbeiter«
Über 100 befristet beschäftigte Paketzusteller sollen ab 01. 04. 2015 übernom-
men werden. Die Übernahme erfolgt aber nicht, wie erwartet, in die Deutsche 
Post DHL, sondern in die neu gegründete Tochtergesellschaft der Deutschen 
Post DHL Group, die DHL-Delivery. In diesem Subunternehmen wird auf den 
Tarifvertrag der Speditions- und Logistik- und Transportbranche NRW ver-
wiesen, welcher deutlich unter dem Haustarifvertrag der Deutschen Post liege. 
Die Arbeitsverträge stehen noch unter Vorbehalt der Zustimmung des Betriebs-
rates. Mitarbeiter:innen sollen aber bereits zur Unterschrift der neuen Verträge 
gedrängt worden sein. Die Deutsche Post DHL Group spricht aber von freiwil-
ligen Unterzeichnungen der Arbeitnehmer:innen. Geplant seien 49 Regionalge-
sellschaften des Subunternehmens DHL-Delivery GmbH, die insgesamt bis zu 
20 000 Arbeitsplätze besetzen will. Das Subunternehmen soll vor allem Paket-
zustellungen erledigen (Lindgens 2015).
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5.4 Mitbestimmte Elektrostrategie bei der Daimler AG?

Fallbeschreibung
Der nachfolgende Fall beschreibt das Vorhaben der Umsetzung einer Elektro-
strategie, bei einem der größten Premium-Pkw-Anbieter, der Daimler AG. Nach 
einem Fallüberblick wird Fallmaterial in Form von Informationen zum Unter-
nehmen bereitgestellt, und der Fall wird anschließend in Chronologie, bestehend 
aus zusammengefassten Medienberichten, dargestellt. In der Fallstudie werden 
die Jahre 2016 und 2017 behandelt, in welchen die Strategiediskussionen be-
gonnen haben.

Fall im Überblick
Die Daimler AG schnürt eine Elektrostrategie, die für Bangen um Arbeitsplätze 
und große Unsicherheit sorgt. Ein großes langfristiges Ziel des Konzerns ist es, in 
die Elektromobilität zu investieren. Gleichzeitig soll der Bau von Verbrennungs-
motoren reduziert werden. Aufgrund dieser Umstellung bangen Mitarbeiter:in-
nen um ihre Beschäftigung, denn die Fertigung eines Elektromotors und einer 
Batterie benötigt im Vergleich zum Bau eines Verbrennungsmotors nur rund 
ein Siebtel der Arbeitskraft. Vor allem bedroht fühlen sich der Hauptstandort 
in Stuttgart-Untertürkheim und die Montagewerke in Rastatt oder Bremen. 
Während der Vorstandschef Dieter Zetsche einen Wandel einleitet, setzt sich 
der Betriebsrat für Zusicherungen seitens Daimler ein. Der Betriebsrat bringt 
sich hierbei aktiv in die Strategie der E-Mobilität ein und fordert beispielsweise 
mehr Eigenproduktion von Elektroautos und eine Batterieproduktion in Stutt-
gart-Untertürkheim (Handelsblatt 2016).

Zusatzinformation (Stand 2019)
Die Umstellung auf die Elektromobilität ist bis heute (Anfang 2019) noch nicht 
vollständig umgesetzt, und über den Umstellungsprozess wird aktuell fortlau-
fend diskutiert und verhandelt.

Fallmaterial:
Eckdaten zur Daimler AG: Die Daimler AG, mit Hauptsitz in Stuttgart, ist ein 
Automobilunternehmen, welches zu den größten Anbietern von Premium-Pkw 
zählt und der größte Hersteller von Lkw über sechs Tonnen ist. Das Unternehmen 
agiert weltweit und hat Fertigungen in Europa, Nord- und Südamerika, Asien 
und Afrika. Zusätzlich zum Automobilbau werden Leistungen, wie Finanzierung, 
Leasing, Flottenmanagement, Geldanlage, Kreditkartenvermittlung, Versicherun-
gen und innovative Mobilitätsdienstleistungen angeboten. Der Konzern ist in die 
Geschäftsbereiche Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, 
Daimler Busses, Daimler Financial Services und Corporate gegliedert.
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Abbildung 8

Insgesamt sind bei der Daimler AG weltweit 298 683 Mitarbeiter:innen beschäf-
tigt (Stand 31. 12. 2018). Die Beschäftigten teilen sich wie folgt in Regionen auf 
(siehe Abbildung 9 auf S. 408):
Nach dem deutschen Mitbestimmungsgesetz besteht der Aufsichtsrat der Daim-
ler AG aus 20 Mitgliedern und setzt sich paritätisch aus jeweils zehn Vertretern 
der Aktionäre sowie der Arbeitnehmer:innen zusammen. Den Vorsitz im Auf-
sichtsrat hat bis 2021 Dr. rer. pol. Manfred Bischoff. Die Hauptaufgaben des Auf-
sichtsrates bestehen darin, den Vorstand zu beraten und die Geschäftsführung 
zu überwachen.
Der Vorstand besteht aus acht Mitgliedern, die vom Aufsichtsrat bestellt werden 
und das Unternehmen leiten. Für den Vorstandsvorsitz wurde Dr. Dieter Zetsche 
bestellt (Daimler AG 2019).

Chronologie
13. 07. 2017 »Batteriebau künftig auch in Untertürkheim«
Nach wochenlangem Verhandeln haben Werkleitung und Betriebsrat in Un-
tertürkheim eine Vereinbarung getroffen. Neben Verbrennungsmotoren sollen 
künftig auch Batterien und Komponenten für elektrische Antriebe gebaut wer-
den. Die Vereinbarung wurde vom Standortverantwortlichen Frank Deiß als eine 
hervorragende Nachricht für die Belegschaft bezeichnet. So soll in Zukunft Un-
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tertürkheim das Leitwerk für E-Mobilität im Daimler Konzern sein. Neben der 
Batterieproduktion soll es auch ein Projekthaus geben, in dem die Entwicklung 
der nächsten Generation von elektrischen Antriebssystemen sowie der Ausbau 
des vorhandenen Technikums in Bezug auf E-Mobilität stattfinden sollen. Neben 
diesen Tätigkeiten sollen auch Prototypen von Komponenten für E-Mobilität 
hergestellt werden. Durch das Projekthaus verspricht sich der Betriebsrat eine 
mögliche Fertigung der entwickelten Systeme. Ein Daimler-Sprecher sagt aber, 
dass es nicht bedeutet, dass eine Produktion der entwickelten Systeme tatsächlich 
aufgenommen werde. Die Entwicklung würde aber auf jeden Fall eine Grundlage 
für den Wettbewerb schaffen. Das Projekthaus soll schon bald seine Arbeit auf-
nehmen. Die Batterieproduktion sollte dann 2020 beginnen. Hierfür werden 250 
neue Arbeitsplätze geschaffen. Im Gegenzug zum Ausbau der E-Mobilität hat 
die Belegschaft aber Zugeständnisse bei der Flexibilisierung gemacht. So werden 
Mitarbeiter:innen in Zukunft roulierende Pausen haben, damit immer jemand 
bei der Anlage bleibt, und Schichten sollen schneller zu- und abgesagt werden 
können, um auf Nachfrageschwankungen zu reagieren. Nieke meint, dass er die 

Abbildung 9       
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Das Unternehmen wurde von Gottlieb Daimler und Carl Benz ins Leben gerufen. Im Jahre 1886 erfanden die 
beiden das Automobil und gelten seit jeher als Pioniere in diesem Sektor. Zwei große Ziele des Unternehmens 
sind, langfristig emissionsfreies Fahren (z. B. durch Elektromotoren) zu ermöglichen und das autonome Fahren 
voranzutreiben.
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nächsten zehn Jahre keine Gefahr für Arbeitsplätze sehe, da Verbrennungsmoto-
ren ja weitergebaut würden (Schreyer 2017).

29. 06. 2017 »Streit bei Daimler«
Daimler streicht die Samstagsfrühschicht in der E-Klasse-Produktion in Sindel-
fingen, da Mitarbeiter:innen in Untertürkheim keine Überstunden mehr machen. 
Der Konzern kann sich vor E-Klasse Bestellungen kaum retten. Zusatzschichten 
von Mitarbeiter:innen werden überall gefahren. Doch aufgrund eines Streits mit 
dem Betriebsrat, welcher die Elektromobilität betrifft, werden hunderte Fahr-
zeuge nicht gebaut, was zu Auslieferverzögerungen führt. Bei dem Streit geht es 
darum, dass Arbeitnehmer:innen in Untertürkeim um ihre Jobs fürchten, wenn 
auf Elektromobilität umgestellt wird. Der Konzern hat zugesichert, dass er in den 
Standort Untertürkheim investieren werde, aber die Arbeitnehmer:innen emp-
finden diese Zusagen nicht als ausreichend. Die Belegschaft erwarte, dass das 
Unternehmen vieles selbst fertigen sollte, damit eine Beschäftigungssicherung 
gewährleistet werden kann. Der Standortchef Frank Deiß äußerte sich dazu: 
»Wir haben den Beschäftigten im Mercedes-Benz Werk Untertürkheim ein An-
gebot gemacht, das wir für fair und ausgewogen halten.« Sie haben sogar an-
geboten, dass man dort Batteriepakete für E-Autos produzieren würde. Diese 
Konflikte dürften nur ein Vorgeschmack auf die Diskussionen sein, die in den 
kommenden Jahren noch aufkommen werden (Vetter 2017).

14. 02. 2017 »Untertürkheim baut Komponenten für E-Autos«
Daimler Betriebsratschef Michael Brecht hat Zusicherungen für die Fertigung 
von E-Auto-Teilen für Stuttgart-Untertürkheim erhalten. In Untertürkheim 
sollen Prototypen für den elektrischen Antrieb aufgebaut werden. Auch ein Ka-
pazitätsausbau für Verbrennungsmotoren wurde vereinbart. Dafür werden aber 
in Zukunft andere Komponenten an Fremdfirmen vergeben. Am Ziel ist Brecht 
aber noch nicht. Er möchte die Batterieproduktion nach Stuttgart holen (Karius 
2017).

05. 02. 2017 »Betriebsrat fordert feste Zusagen«
Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht fordert im Zuge der Umstellung auf 
E-Mobilität Zusagen für die Fertigung von Motoren. Grund dafür war die Aus-
sage des Daimler-Chefs, Dieter Zetsche, der meinte, jede Möglichkeit zur Re-
duktion von Verbrennungsmotoren so früh wie möglich zu nutzen. Vor allem, 
da im Werk eine hohe Auslastung herrscht, sehe Nieke (Betriebsrat des Moto-
renwerkes in Untertürkheim) keinen Grund, warum der Vorstand so früh wie 
möglich die Beschäftigung reduzieren wolle. Das Ziel des Betriebsrates ist es, 
die Batterieproduktion nach Stuttgart-Untertürkheim zu holen. Zudem meint 
er, dass laut heutigen Planungen für Motoren und Getriebe die Produktion 
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auch noch bis 2025 ausgelastet sei. Das Positive hierbei ist, dass man noch Zeit 
habe und daher bereits jetzt mit Anpassungen beginnen will. Arbeitnehmerver-
treter:innen haben für die Autoproduktion in Bremen und Sindelfingen bereits 
Zusagen aushandeln können. Dort sollen die Elektroautos der Marke EQ parallel 
zu Verbrennungsmotoren gebaut werden. Ähnliche Lösungen sollen auch für 
andere Standorte her. Brecht meinte: »Wir erwarten, dass alle unsere bestehen-
den Standorte an der Elektrostrategie des Unternehmens teilhaben. Wir wollen, 
dass die Fertigung der elektrifizierten Antriebe weitgehend in unsere Standorte 
integriert wird« (Handelsblatt 2017a).

05. 12. 2016 »Betriebsrat fordert Batterieproduktion in Untertürkheim«
Der Betriebsrat des Motorenwerkes in Stuttgart-Untertürkheim, Wolfgang Niet-
sche, fordert, dass an diesem Standort Batterien für Elektroautos gefertigt werden 
sollen. Betriebsratschef Wolfgang Nieke meint im Anschluss einer Betriebsver-
sammlung: »In der Belegschaft wird erwartet, dass das Unternehmen die Investi-
tionen am Batteriestandort Kamenz nochmals prüft und auch Kapazitäten für die 
Produktion von Batterien in Untertürkheim schafft.« Die Arbeitnehmer:innen 
haben immer alles gegeben und haben sich immer flexibel gezeigt. Daher erwarte 
man jetzt auch, dass in Zukunft das Werk Batterien und elektrifizierte Antriebs-
stränge liefern dürfe. In Kamenz, wo die Batterien gefertigt werden, hat vor kur-
zem der Bau eines zweiten Werkes begonnen. Nieke betont aber, dass er keinen 
Standortkonflikt anstrebe. Ihm ginge es viel mehr um den zusätzlichen Bedarf 
an Batterien, welchen er aus Untertürkheim bedienen wolle. Laut Prognosen für 
Absätze von Elektrofahrzeugen reichen die geplanten Batteriekapazitäten nicht 
aus, und es könne nicht sein, dass an einem Standort Mitarbeiter:innen eingestellt 
und an einem anderen abgebaut werden müssen. Im Oktober wurde die Elek-
trostrategie von Daimler bekanntgegeben, in der bis 2025 mehr als zehn reine 
Elektrofahrzeuge angeboten werden sollen. Der Anteil an verkauften Modellen 
weltweit soll bis dahin zwischen 15 und 25 Prozent liegen (Nowak 2016).

20. 11. 2016 »Mitarbeiter:innen fürchten Elektroautos«
Im Konzern herrscht große Verunsicherung, vor allem in den Bereichen, wo 
Mitarbeiter:innen Diesel- und Benzinmotoren, Getriebe und Antriebskom-
ponenten herstellen. Diese Bereiche werden für ein Elektroauto nämlich nicht 
benötigt. Konzernbetriebsratsvorsitzender Michael Brecht hofft, in drei bis vier 
Monaten Fakten zu erfahren, damit alle im Klaren sind, wie die Elektrooffensive 
auf die Mitarbeiter:innen wirkt. Er möchte die Weichen richtigstellen, wenn über 
Investitionen entschieden werden soll. Ende Oktober kündigte Daimler schon 
an, eine Milliarde Euro in den Produktionsverbund für Lithium-Ionen-Batterien 
zu investieren. Der Produktionsverbund Accumotive GmbH & Co. KG befindet 
sich in Kamenz. Die Elektromotoren stammen vom Zulieferer Bosch, welcher in 
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Hildesheim baut. Der Betriebsratschef meint: »Das können wir auch. Wir müssen 
im Spiel bleiben.« Er sehe schon die »Stückliste E-Mobilität« vor sich, wo steht, 
welche Teile für ein Elektroauto wo eingekauft bzw. hergestellt werden sollen. 
Brecht werde gemeinsam mit Personalvorstand Wilfried Porth analysieren. Er 
möchte alle neuen Beschäftigungsmöglichkeiten sehen und Diskussionen führen, 
bevor es eine Diskussion über die Richtigkeit der Ergebnisse gebe. Erste Arbeits-
gruppen sind bereits gebildet worden. Bei einer Umstellung auf Elektrofahrzeuge 
wird lediglich ein Siebtel des Arbeitsumfanges übrig bleiben, so Annahmen aus 
dem Konzern. Noch gebe es Anstiege der Nachfrage nach herkömmlichen Ver-
brennungsmotoren. Der Betriebsratschef meint: »Wir können heute kein Pro-
blem lösen, das erst 2030 auftaucht. Die Frage ist, ob die Übergänge beherrschbar 
sind. Wir müssen uns bis dahin immer neu erfinden.« Brecht fordert von der 
Daimler-Führung, dass sie das Unmögliche denkt (Preuss 2016).

17. 09. 2016 »Jobschwund durch E-Autos?«
Durch das Aufkommen der weniger arbeitsintensiven Elektromotoren bei 
Daimler macht sich der Betriebsratschef und stellvertretende Aufsichtsratsvor-
sitzende, Michael Brecht, Sorgen. Brecht meint: »Das wird deutliche Effekte auf 
die Beschäftigung haben, wenn es uns nicht gelingt, an der Fertigungstiefe teil-
zuhaben. Wir wollen aber, dass die deutschen Daimler-Standorte an der Elektro-
strategie des Unternehmens partizipieren und zwar nicht nur in Forschung und 
Entwicklung, sondern auch in der Fertigung.« Elektromotoren werden bei der 
Tochter Deutsche Accumotive in Kamez gebaut, und Elektromotoren produziert 
Daimler gemeinsam mit Bosch im Gemeinschaftsunternehmen EM-motive in 
Hildesheim. Benzin- und Dieselmotoren werden hingegen zu großen Teilen 
selbst gefertigt. Durch die Produktion von Elektroautos habe dies negative Aus-
wirkungen auf den größten Standort und Konzernsitz in Stuttgart-Untertürk-
heim und die Montagewerke Rastatt oder Bremen. »Die Zahl der Arbeitsplätze 
beim Elektromotor zum Verbrenner ist grob das Verhältnis eins zu zehn,« meint 
Brecht. Der Betriebsratschef fordert mehr Eigenproduktion für Elektroautos. 
Daimler befindet sich im Umbruch, vor allem durch die Veränderungen der 
Branche (Elektrifizierung, Digitalisierung, autonomes und vernetztes Fahren). 
Der Vorstandschef Dieter Zetsche leitet einen Wandel in der hierarchischen 
Führungskultur ein, um schneller auf Innovationen reagieren zu können. Inner-
halb eines Jahres sollen 20 Prozent der Beschäftigten von Hierarchien und Ab-
teilungsgrenzen befreit werden und in »Schwammorganisationen« arbeiten. Der 
Betriebsrat unterstützt diese Vorgehensweise, aber die Organisation solle dabei 
nicht überfordert werden. Dafür soll es zunächst einige Pilotprojekte geben und 
ein Rahmen vereinbart werden. Auf eine Betriebsvereinbarung kann verzichtet 
werden (Handelsblatt 2016a).
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9 Glossar

1. Anspruchs- 
gruppen (auch 
Stakeholders)

Als Anspruchsgruppen oder auch Stakeholders 
werden alle Gruppen oder andere Organisationen 
bezeichnet, die von den Aktivitäten eines Unter-
nehmens direkt oder indirekt betroffen sind, diese 
beeinflussen wollen oder ein sonstiges Interesse an 
der Aktivität haben. Diese Anspruchsgruppen kön-
nen in interne und externe unterschieden werden. In-
terne Anspruchsgruppen sind Teil der Organisation, 
externe Gruppen nicht. Der Umgang mit internen 
und externen Anspruchsgruppen ist Teil der strate-
gischen Unternehmensführung. Beispiele für interne 
Anspruchsgruppen sind etwa die Mitarbeiter:innen, 
externe sind Kund:innen, Lieferant:innen, Verbände, 
aber auch zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich 
zwischen staatlichem, wirtschaftlichem und privatem 
Sektor engagieren (Vereine u. ä.).

2. Audit 
 Committee

Fachausschuss des Aufsichtsrates in einer Aktien-
gesellschaft (bspw. in der US-amerikanischen Unter-
nehmensverfassung), welcher sich vertieft mit der 
Rechnungslegung und mit Jahresabschlussprüfungen 
auseinandersetzt. Das Komitee ist zudem Ansprech-
partner für zuständige Wirtschaftsprüfer.

3. Barwert Geldwert, den Zahlungseingänge in der Zukunft in 
der Gegenwart haben. Um den Barwert zu ermitteln, 
werden erwartete zukünftige Nominalzahlungen mit 
Hilfe eines angenommenen Zinssatzes auf den Wert 
zum Zeitpunkt der Bewertung gebracht und perio-
denbezogen aufsummiert. Einsatz findet diese Bewer 
tungsweise etwa in der Investitionsrechnung oder zur 
Beurteilung von Wertpapieren.
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4. Blockholder Eigentümer von Aktiengesellschaften (Aktionäre), die 
einen großen Anteil der Aktien besitzen. Durch die 
damit verbundenen Stimmrechte können Blockhol-
ders die Unternehmenspolitik beeinflussen, sofern sie 
diese bei Abstimmungen auf der Hauptversammlung 
geltend machen.

5. Externe Effekte Externe Effekte sind wirtschaftliche und soziale Aus-
wirkungen von Entscheidungen und Handlungen, 
welche von Wirtschaftssubjekten getroffen werden und 
sich auf den Nutzen nicht unmittelbar an den Hand-
lungen oder Entscheidungen beteiligter Anspruchs-
gruppen positiv oder negativ auswirken können, und 
zwar ohne, dass dies Eingang in die Kosten-Nutzen-
Rechnung der Wirtschaftssubjekte einfließt, welche 
die Handlungen oder Entscheidungen vornehmen. 
Beispiele: Die Anwohner:innen einer Gemeinde, in 
der ein Kernkraftwerk steht, werden durch die Strah-
lung belastet, ohne dass sich dies im Strompreis nie-
derschlägt (»negative Externalität«). Die Anbieter von 
sog. Apps für Mobiltelefone tragen nicht die Kosten 
des Netzausbaus oder für die Aufrechterhaltung der 
Netzinfrastruktur, profitieren aber von einer großen 
Netzwerkreichweite, um ihre Kund:innen zu erreichen 
(»positive Externalität«).

6. Finanzinter-
mediär(e)

Als Finanzintermediäre können alle Organisationen 
oder Personen betrachtet werden, die auf Kapital- und 
Kreditmärkten zwischen den Überschusseinheiten 
(bspw. Sparer:innen, Kreditgeber) und den Defizit-
einheiten (Unternehmen mit Finanzierungsbedarf, 
Kreditnehmer:innen) vermitteln. Finanzintermediäre 
im klassischen Sinn sind insbesondere Banken oder 
Versicherungsunternehmen, neueren Datums sind 
vermögenverwaltende Fondsgesellschaften.

7. Informations-
asymmetrie

Informationsasymmetrie besteht, wenn vertragschlie-
ßende Parteien mit unterschiedlichem Wissenstand in 
Bezug auf Handlungen oder Eigenschaften aufeinan-
dertreffen und die Informationsbeschaffung mit ho-
hen Kosten verbunden ist. Beispiele für Informations 
asymmetrien finden sich in praktisch allen Vertrags-
beziehungen wirtschaftlicher Art, so etwa im Arbeits 
vertrag zwischen Arbeitgeber:in und Arbeitnehmer:in
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oder im Kreditvertrag zwischen Kapitalgeber:in und 
Kreditnehmer:in.

8. Korporation Mit dem Begriff der Korporation wird der Sachverhalt 
umschrieben, dass Organisationen eine eigene Rechts-
persönlichkeit haben, die sie dazu befähigt, Rechte 
und Pflichten in Vertragsbeziehungen einzugehen 
(sog. juristische Person). Die Korporation setzt in 
der Regel die Bestimmung der Rechten und Pflichten 
der Organisationsmitglieder, die Einhaltung interner 
Verfahrensregeln zur Entscheidungsfindung und der 
Haftung voraus, die in verschiedenen Formen mit je-
weils verschiedenen Verteilungen von Entscheidungs-
rechten verbunden sind (Gesellschaftsrecht). Beson-
dere Gesellschaftsformen der privaten Unternehmung 
sind etwa die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH) oder die Aktiengesellschaft (AG). Im öffent-
lichen Sektor ist etwa die Körperschaft öffentlichen 
Rechts zu nennen.

9. Moral hazard 
(auch moralisches 
Risiko)

Moral hazard (Wagnisse) bezeichnet die Möglichkeit 
opportunistischen Verhaltens aus Eigennutz, welches 
aufgrund von Informationsasymmetrie, gegenläufigen 
ökonomischen Zielen und mangelnden vertraglichen 
oder staatlicher Vorkehrungen und Kontrollmöglich-
keiten entsteht. Im Grenzfall kann moral hazard etwa 
zur verantwortungslosen Nichtberücksichtigung von 
externen Effekten beitragen.

10. Residual-
einkommen

In der institutionenökonomischen Theorie wird unter 
Residualeinkommen bzw. Residualgewinn das Ein-
kommen verstanden, welches den Eigentümer:innen 
einer Unternehmung zufällt, wenn die Ansprüche 
aller weiteren Vertragspartner:innen (etwa Fremd-
kapitalgeber, Arbeitnehmer) abgegolten sind (»Unter-
nehmensgewinn«). Im Zusammenhang mit der Akti-
engesellschaft werden beispielsweise die Einkünfte der 
Aktionäre aus Dividenden als Residualeinkommen 
bezeichnet.

11. Sekundärmarkt Als Sekundärmarkt wird der Markt für Unternehmens-
anteile an Wertpapierbörsen bezeichnet, sofern es sich 
nicht um die Ausgabe neuer Wertpapiere handelt 
(»Primärmarkt«). Auf dem Sekundärmarkt werden 
mithin bereits im Umlauf befindlichen Wertpapiere,
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etwa Aktien, gehandelt. Neben der der Bewertungs- 
und Preisbildungsfunktion von Wertpapieren, ist der 
Sekundärmarkt auch als Markt für Unternehmenskon-
trolle von besonderer Bedeutung, etwa wenn es um die 
Übernahme von Kapitalgesellschaften durch einzelne 
Aktionäre geht.

12. Skaleneffekt  
(auch economies 
of scale)

Dieser Begriff stammt aus der Produktionstheorie 
und beschreibt ein besonderes Verhältnis zwischen 
den Produktionsfaktoren und dem mit ihrem Einsatz 
erzielbaren Produktionsergebnis, das insbesondere für 
Massenproduktion von Gebrauchsgütern beschrieben 
wurde. Liegen Skaleneffekte vor, kann mit einer über-
proportionalen Steigerung des Produktionsergebnisses 
in Relation zu der Menge an eingesetzten Produktions-
faktoren gerechnet werden. Skaleneffekte speisen sich 
vor allem aus Lerneffekten bei der Auslastung von vor-
handenen Produktionskapazitäten.

13. Tendenz-
unternehmen

Als Tendenzunternehmen werden Organisationen 
bezeichnet, deren Betrieb nicht unmittelbar und über-
wiegend den Zweck der Gewinnerzielung verfolgt. 
Beispiele sind etwa Organisationen, die politische, 
konfessionelle, erzieherische, künstlerische oder wis-
senschaftliche Zwecke verfolgen. Die Vorschriften des 
deutschen Betriebsverfassungsgesetzes finden auf Ten-
denzunternehmen keine Anwendung.

14. Transaktions-
kosten

Transaktionskosten sind alle Kosten der Vertrags-
schließung, welche bei der Übertragung von Rechten, 
Gütern oder Kapital zwischen den Parteien entstehen. 
Hierzu zählen Informationskosten (z. B. Suche nach ge-
eignetem Geschäftspartner), Vereinbarungskosten (z. B. 
Kosten für Vertragsgestaltung), Anpassungskosten (z. B. 
Kosten für Vertragsänderungen) und Überwachungs-
kosten (z. B. Prüfung der Einhaltung des Vertrages).

15. Trittbrettfahrer In der Theorie kollektiven Handelns wird mit »Tritt-
brettfahrer« ein Individuum oder eine Organisation 
bezeichnet, die einen Nutzen aus der Bereitstellung ei-
nes Kollektivgutes erhält, ohne sich an den anfallenden 
Kosten für die Erstellung zu beteiligen. Kollektivgüter 
können dabei allgemeiner Art sein (etwa Sicherheit) 
oder lokaler Natur (etwa die Regeln in einem Wirt-
schaftszweig).
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16. Unternehmens-
führung, 
 strategische

Die strategische Unternehmensführung umfasst die 
Festlegung der Unternehmensphilosophie und der 
unternehmerischen Ziele durch Entscheidungen 
und Managementmaßnahmen in und von privaten 
Unternehmen. In Bezug auf die Großunternehmen 
sind dies vor allem die strategischen Entscheidungen 
in den Spitzengremien von großen Kapitalgesell-
schaften. In statisch-funktionaler Hinsicht umfasst 
strategische Unternehmensführung die strategische 
Planung der Geschäftsfelder, die grundlegenden Ein-
teilung der Organisationsstruktur oder die Festlegung 
der Marktbearbeitung- und Wettbewerbsstrategie. In 
dynamisch-ganzheitlicher Perspektive zielt strategi-
sche Unternehmensführung darauf ab, den Unter-
nehmenserfolg dauerhaft sicherzustellen, indem die 
gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsfelder mit 
den Ressourcen und Kompetenzen des Unternehmens 
in Einklang gebracht werden. Der Strategieprozesses 
selbst ist weniger als übergeordnete, lineare Planung 
zu verstehen, nach der intern geplante Strategien top-
down formuliert, umgesetzt und kontrolliert werden, 
sondern die Unternehmen sind in einem ständigen 
Prozess der Entscheidungsfindung bei Unsicherheit 
gefordert, die Umwelt sowie interne Prozesse zu be-
obachten sowie Strategien im Dialog mit Anspruchs-
gruppen zu formulieren und umzusetzen.

17. Unternehmens- 
verfassung  
(auch Corporate 
Governance)

Mit dem Begriff der Unternehmensverfassung (Cor-
porate Governance) werden die Grundregeln der In-
korporation von privatwirtschaftlichen Unternehmen 
bezeichnet. Diese Grundregeln legen insbesondere 
fest, welche Interessen die Zielsetzung und Politik 
des Unternehmens bestimmen (Geltungsbereich) 
und wie diesen Interessen und Ansprüchen auch ver-
fahrensmäßig Genüge geleistet wird (interne Ordnung 
in Bezug auf Leitung, Kontrolle und Partizipation). 
Es handelt sich bei diesen Regeln sowohl um solche, 
die zwingende und bindende Bestandteile der Unter-
nehmensverfassung per Gesetz vorsehen, als auch um 
Regelungen, welche die Unternehmen selbst treffen 
können. Typische Inhalte sind der allgemeine Unter-
nehmenszweck und die Festlegung der Organe der
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Gesellschaft einschließlich der Bestimmung ihrer Be-
fugnisse. Unternehmensverfassung und strategische 
Unternehmensführung sind miteinander verwoben.

18. Unternehmens-
politik

Der Begriff der Unternehmenspolitik betont, dass 
die von privaten Unternehmen getroffenen Ent-
scheidungen sowohl Ergebnis von interessegeleiteten 
Aushandlungsprozessen zwischen verschiedenen An-
spruchsgruppen (Kapitaleigner:innen, Manager:in-
nen, Arbeitnehmer:innen usw.) sind als auch auf den 
politischen Prozess zurückwirken, aus dem die Grund-
regeln der Unternehmensverfassung erwachsen. In der 
Unternehmenspolitik geht es sowohl um die grund-
sätzliche Verortung der Unternehmen in ihrer gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Umwelt als auch um 
die strategische Ausrichtung der Unternehmen von 
innen heraus. Unternehmenspolitik beinhaltet damit 
ein besonderes, interessegeleitetes Verständnis von 
strategischer Unternehmensführung.
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1 Einführung

Die Mitbestimmung in Deutschland hat politische wie rechtliche Bedeutung. 
Sie schränkt die Rechte des Eigentümers eines Unternehmens ein und ermög-
licht es den Arbeitnehmer:innen und ihren Interessenvertreter:innen, Einfluss 
auf die Entscheidungen und Entwicklungen im Betrieb oder Unternehmen 
zu nehmen.  Dies ist geregelt durch abgestufte Informations-, Konsultations-, 
Widerspruchs- und Mitentscheidungsrechte. Aufgrund der Unterscheidung 
zwischen Unternehmen und Betrieb gibt es jeweils einschlägige Gesetzestexte. 
Auf Betriebsebene regelt das Betriebsverfassungsgesetz die Mitbestimmung, 
auf Unternehmensebene (je nach Rechtsform und Unternehmensgröße) wird 
die Mitbestimmung im Aufsichtsrat im sog. Drittelbeteiligungsgesetz oder dem 
Mitbestimmungsgesetz aus dem Jahr 1976 geregelt (vgl. auch Wirth und Helfen/
Toedling in diesem Band). Es gibt verschiedene Arten der Mitbestimmung – 
die drei wesentlichen sollen hier kurz vorgestellt werden: die Mitbestimmung 
am Arbeitsplatz, die betriebliche Mitbestimmung und die Unternehmensmit-
bestimmung.
In dem vorliegenden Studienbrief »Mitbestimmung in der digitalen Transfor-
mation« wird der Fokus auf die betriebliche Mitbestimmung gelegt, da sich hier 
die wesentlichen Handlungsfelder für die betriebliche Interessenvertretungen 
erschließen: die Gestaltung von Arbeit in der digitalen Transformation, die Fle-
xibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort, Qualifizierung und Kompetenzent-
wicklung, Gestaltung von Entgelt- und Leistungsbedingungen, Datenschutz und 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz.



2 Digitale Transformation

Im Zuge des »digitalen Wandels« oder der als Digitalisierung bezeichneten tech-
nischen Entwicklungen treten eine Vielzahl gesellschaftlicher Veränderungen 
und Auswirkungen auf. So auch innerhalb von Unternehmensstrukturen und 
für die erwerbstätigen Menschen. Fast ebenso umfangreich ist die Fülle an un-
terschiedlichen Begriffen zur Beschreibung einzelner Phänomene der Digitali-
sierung oder auch des Wandels insgesamt. Neben den Termini »Digitalisierung« 
und »digitaler (industrieller) Revolution« ist hier mitunter auch vom digitalen 
Wandel, einer digitalen Evolution, digitaler Transformation oder agiler Trans-
formation, und unter dem Schlagwort »Industrie 4.0« von einer vierten indus-
triellen Revolution die Rede. Viele dieser Begriffe werden nicht selten synonym 
verwendet. Dabei ist es – nicht nur im Sinne der Übersichtlichkeit – sinnvoll, 
zwischen den Begriffen zu unterscheiden, denn sie bezeichnen mitunter durch-
aus unterschiedliche Prozesse und Sachverhalte.
In diesem Kapitel sollen diese terminologischen Unklarheiten beseitig werden. 
Zunächst werden hierfür die beiden Begriffe »Digitalisierung« und »Indus-
trie 4.0« sowie deren derzeitiger Entwicklungsstand vorgestellt. Im Anschluss 
daran wird der Begriff der »Transformation« erläutert, da dieser keineswegs 
lediglich ein Synonym für »Digitalisierung« darstellt.

2.1 Digitalisierung und Industrie 4.0

»Digitalisierung« bedeutet im ursprünglichen Sinne lediglich die Umwandlung 
analoger Informationen in digitale Form. Damit sind im Allgemeinen die Ver-
wendung digitaler Informationen sowie der Einsatz und die Implementierung 
digitaler Hilfsmittel, Software, Maschinen oder Plattformen – zusammengefasst 
als »digitale Tools« – gemeint. Manche Autor:innen erweitern die Unterschei-
dung zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation, in Bezugnahme 
auf die englischsprachigen Termini, noch um den Begriff der »Digitalisation«. 
Hierbei wird zwischen dem rein technischen Prozess der Übersetzung von ana-
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logen Informationen in digitale Form (Digitalisierung; engl.: Digitization) und 
der Verwendung und Nutzbarmachung dieser Informationen (Digitalisation; 
engl.: Digitalization) unterschieden. Im weiteren Verlauf dieses Studienbriefs 
wird auf diese Unterscheidung jedoch verzichtet. Die Bezeichnung Digitali-
sierung umschließt hier beide dieser Aspekte (Irniger 2017; Hirsch-Kreinsen  
2018a).

2.1.1 Die Vision einer Industrie 4.0

In der aktuellen Diskussion um das Thema Digitalisierung fällt immer wieder 
der Begriff der »Industrie 4.0«. Diese Bezeichnung entspricht einer Wortschöp-
fung in Anlehnung an Softwarenummerierungen, wie z. B. das »Web 2.0«. Hinter 
dem Begriff der »Industrie 4.0« verbirgt sich die im Jahr 2011 durch die Bundes-
regierung in Auftrag gegebene Vision der vierten industriellen Revolution. Hin-
tergrund dessen war es, dem im Zuge der Debatte um den Wandel zur Dienst-
leistungsgesellschaft befürchteten Bedeutungsverlust des industriellen Sektors 
entgegenzuwirken und Deutschland als Industriestandort (wieder) besser auf-
zustellen (BDI 2018; Minssen 2017).
Der Industrie 4.0 wird ein Strukturwandel der gesamten Arbeitswelt (BMAS 
2015) und dadurch auch der gesamten Gesellschaft (Matuschek 2016) zu-
geschrieben. Hinter dem Label »Industrie 4.0« steht die Idee, durch die vollstän-
dige digitale und weltweite internetbasierte Vernetzung industrieller Produktion 
und mithilfe moderner Technologien eine völlig neuartige Produktionslogik zu 
etablieren. Damit soll eine neue Stufe der Prozessautomatisierung entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette erreicht werden. In »Smart Factories« sollen 
intelligente Maschinen auf Basis cyber-physischer Systeme – vergleichbar mit 
dem Internet der Dinge, also dem »informationstechnologischen Zusammen-
spiel von physischen Systemen mit eingebetteter Software und globalen Daten-
netzen« (Hirsch-Kreinsen 2018a, S.  15)  – miteinander interagieren. Cyber-
physische Systeme (CPS) bestehen aus mechanischen Komponenten, Software 
und moderner Informationstechnik. Durch die Vernetzung der einzelnen Kom-
ponenten über Netzwerke wie das Internet lassen sich komplexe Infrastrukturen 
steuern und kontrollieren. Der Austausch von Informationen der miteinander 
vernetzten Gegenstände und Systeme kann so in Echtzeit drahtlos oder kabel-
gebunden erfolgen. Zu den Bestandteilen der cyber-physischen Systeme gehö-
ren sowohl mobile Einrichtungen als auch stationäre Maschinen, Anlagen und 
Roboter. Durch hocheffiziente Sensorik scannen und analysieren Maschinen 
wie auch die Produkte (Smart Products) sich selbst und ihre Umwelt  – um 
die gesammelten Daten anschließend zu analysieren und weiterzuleiten. Dies 
kann teilweise in Mensch-Maschine-Kollaboration erfolgen. In Rückbesinnung 
auf den in den 1980er-Jahren unternommenen und gescheiterten Versuch des  
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 Computer Integrated Manufacturing1 (CIM) scheint aber auch die Idee men-
schenleerer Produktionsstätten wieder an Aktualität gewonnen zu haben (Kager-
mann, Wahlster & Helbig 2013; Minssen 2017). Durch die digitale Vernetzung 
mobiler Technologien und Endgeräte und die daraus resultierenden Möglichkei-
ten von Kommunikation und Informationsaustausch in Echtzeit innerhalb von 
Unternehmen und zwischen Menschen, Maschinen und auch Produkten lassen 
sich somit ganze Wertschöpfungsnetzwerke realisieren (Bruckner et al. 2018).
Die digitalen Medien und Kommunikationsformen ermöglichen darüber hinaus 
in nie dagewesenen Ausmaß Schnittstellen zwischen Kund:innen und Produ-
zent:innen bzw. Dienstleister:innen. Produktionsprozesse sollen dadurch hoch-
flexibel verlaufen und sich dynamisch und in Echtzeit den Aufträgen anpassen 
lassen. Ergänzt um komplexe Formen des 3D-Druck-Verfahrens können Auf-
träge und Produkte dadurch passgenau auf die Interessen der Kund:innen zu-
geschnitten und anschließend in Losgröße eins2 angefertigt werden (Hänisch 
2017; Kagermann et al. 2013; Minssen 2017).
Es ist zudem vorstellbar, dass durch die modernen Formen der Sensorik und die 
Möglichkeiten solcher Einzelstückproduktion in 3D-Druck-Verfahren der in-
dustrielle und der Dienstleistungssektor in Teilen verschmelzen. Etwa wenn der 
3D-Druck als Dienstleistung angeboten wird. Unternehmen stellen als Dienst-
leistung ihre 3D-Drucker zur Verfügung beispielsweise in Produktionshallen 
oder auch in mobiler Form, sodass Kund:innen bzw. Auftraggeber:innen direkt 
am entsprechenden Ort ihre Produkte oder Teile anfertigen (lassen) können. 
Durch Smart Products und Maschinen, die sich mittels Sensorik selbstständig 
überwachen und die gesammelten Daten an die Produzent:innen weiterleiten, 
können Produktion und Dienstleistung zusätzlich enger zusammenrücken. So-
genannte »Smart Services« oder auch die »hybride Wertschöpfung« sind Bei-
spiele dafür. Dabei bieten Produzent:innen neben ihren eigentlichen Produkten 
zugleich auch (vermehrt) produktspezifische Dienstleistungen, beispielsweise 
deren Instandhaltung und Überwachung, an (Arbeitskreis Smart Service Welt 
2014; Hänisch 2017, S. 16  ff.; Kempermann & Lichtblau 2012).
Neben diesen Möglichkeiten der Produktivitätssteigerung und ertragreicherer 
Wertschöpfung werden auch die durch digitale Technologien erreichbare Ent-
lastung und Bereicherung der Arbeitnehmer:innen als Merkmale einer Indus-

1 Die Idee des CIM war es, dass in ganzheitlich computergesteuerten Fabriken industrielle 
Produktion vollautomatisiert ohne menschliche Arbeit erfolgt (Minssen 2017).

2 Mit Losgröße eins ist die Einzelstückproduktion auf Bestellung (Sonderanfertigung) ge-
meint. »Losgröße« bezeichnet die Stückzahl eines Fertigungsverfahrens bzw. Fertigungs-
auftrages. Da bei der hier vorgestellten Produktion in Losgröße eins die Anzahl der pro-
duzierten Teile nach Bedarf variieren kann, ist auch von »Losgrößen« die Rede (Glaß et al. 
2017).
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trie 4.0 genannt. Hierbei wird auch von »digitaler Humanisierung« gesprochen 
(BMAS 2017; Kagermann et al. 2013; Mengay & Pricelius 2016; Urban 2016).

Abbildung 1 
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Kund:inneninteressen, die globale Konkurrenz (Globalisierung), ökologische 
Faktoren wie auch die veränderten Ansprüche der Arbeitnehmer:innen (Châ-
lons & Dufft 2016; Gärtner 2018; Matuschek 2016).
Diese Entwicklungen und technischen Neuerungen finden aber nicht nur im 
Industriesektor statt. Alle Wirtschaftssektoren und auch nahezu alle Bereiche 
und Formen der Erwerbsarbeit werden von diesen Entwicklungen erfasst und 
befinden sich im Wandel. Daher wird – über den Bereich industrieller Arbeit 
hinausgehend – von Arbeit 4.0 oder Arbeiten 4.0 sowie von Wirtschaft 4.0 ge-
sprochen. Da die Auswirkungen der Digitalisierung außerdem auch das Privat-
leben der Menschen (z. B. die Reproduktionsarbeit) und das gesellschaftliche 
Zusammenleben insgesamt beeinflussen, ist auch von Gesellschaft 4.0 die Rede 
(BMAS 2015; Werther & Bruckner 2018; Kollmann & Schmidt 2016; Minssen 
2017).

2.1.3 Das Phänomen »4.0«

Abbildung 2
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Es lassen sich mittlerweile zahlreiche Wortschöpfungen finden, die sich die Be-
zeichnung »4.0« zu Nutze machen. So finden sich von »Mensch 4.0« (Borchardt 
2018) bis hin zu »Deutschland 4.0« (Kollmann & Schmidt 2016) zahlreiche Be-
zeichnungen, die in vielen Fällen nichts weiter bedeuten, als dass der betreffende 
Bereich in irgendeiner Form digitalisiert werden soll bzw. von Digitalisierung be-
troffen ist. Der Formulierung »Arbeiten 4.0« liegt neben der Analogie zu »Indus-
trie 4.0« hingegen eine eigenständige begriffliche Herleitung zugrunde, indem 
die (historische) Entwicklung von Arbeitsformen und Arbeitsverhältnissen seit 
Beginn der Industrialisierung betrachtet wird. Angekommen auf der 4.0-Ebe-
ne stehen auch hier Vernetzung und digitale Flexibilität, aber auch Aspekte wie 
Qualifizierung und Arbeitsort bzw. -zeit im Mittelpunkt. Durch die Digitalisie-
rung werden nicht nur bestehende Arbeitsprozesse verändert, es entstehen darü-
ber hinaus möglicherweise auch ganz neue Produkte und Dienstleistungen (vgl. 
auch Abbildung 3 und Kapitel 3 in diesem Studienbrief). Mit anderen Worten 
stellt »Arbeiten 4.0« das Ergebnis der Reorganisation von Arbeitsinhalten und 
Erwerbsregulierung im Zuge der Einführung moderner wie auch zukünftiger 
(digitaler) Technologien dar (Bauer & Hofmann 2018; BMAS 2015).

2.1.4 Industrie 4.0: Revolution oder Evolution?

Die Einschätzung, dass es sich bei den derzeitigen Entwicklungstrends der 
Digitalisierung um eine vierte industrielle Revolution handele, wird durchaus 
kontrovers diskutiert. Einige Autoren bejahen dies eindeutig (vgl. Bruckner et 
al. 2018; Boes, Kämpf, Langes & Lühr 2017), andere prognostizieren nicht nur 
eine vierte industrielle Revolution, sondern erklären darüber hinaus, dass diese 
wünschenswert und notwendig sei (vgl. BMAS 2017; vgl. Kagermann et al. 2013; 
Kollmann & Schmidt 2016). Wieder andere Wissenschaftler:innen stehen der 
technologie-euphemistischen Einschätzung dieser Entwicklungsprozesse weit-
aus kritischer gegenüber und betrachten diese eher als einen von Akteur:innen 
aus Politik und Wirtschaft vorangetriebenen Hype (vgl. Minssen 2017; vgl. 
Hirsch-Kreinsen 2018a) oder stellen zumindest den Revolutionscharakter hinter 
dem Schlagwort »Industrie 4.0« infrage und sehen in diesen Prozessen viel mehr 
das Ergebnis einer fortlaufenden Digitalisierung (vgl. Minssen 2017; vgl. Bar-
thelmäs et al. 2017).
Auch wenn einige dieser 4.0-Technologien (z. B. Sensorik, 3-D-Druck) bereits 
existieren, findet industrielle Produktion, die dem Konzept der Industrie 4.0 
gerecht würde, bislang nicht – oder nur in Ansätzen – statt. Zudem verläuft der 
technische Wandel in Unternehmen vor allem pfadabhängig, d. h. an bestehende 
Entwicklungen anknüpfend.
Wenn neue, digitale oder zumindest digital ermöglichte Geschäftsmodelle alte 
Geschäftsmodelle unterbrechen oder gar verdrängen, wird dies als disruptiver 
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Wandel bezeichnet. Ein prägnantes Beispiel für eine innovative Disruption 
sind die Entwicklung der Digitalkamera und die Speicherung von Fotografien 
in digitaler Form. Insgesamt fand bislang kein disruptiver (technologischer) 
Wandel statt, wie er für eine industrielle Revolution kennzeichnend wäre. Ein 
solcher revolutionärer Technologieschub ist nach Einschätzung verschiedener 
Wissenschaftler:innen auch nicht zu erwarten (vgl. Hirsch-Kreinsen 2018b). 
Die gegenwärtigen digitalen Entwicklungstrends entsprechen in mancher 
Hinsicht eher einer schrittweisen Weiterentwicklung der dritten industriellen 
Revolution, im Sinne eines evolutionären Prozesses. Barthelmäs et al. (2017) 
sprechen daher von einer derzeitigen »Industrie 3.1«. Letzten Endes kann da-
von ausgegangen werden, dass sich erst rückblickend eine seriöse Einschät-
zung über den revolutionären Charakter und den Verlauf einer Industrie 4.0 
treffen lassen wird (Barthelmäs et al. 2017; Haipeter 2018; Hirsch-Kreinsen  
2018b).
Was sich jedoch bereits sagen lässt, ist, dass digitale Technologien – ganz gleich 
ob in Form cyber-physischer Smart Factories oder lediglich als technologische 

Abbildung 3 
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Hilfsmittel  – das Potenzial bieten, Arbeits-, Produktions- wie auch Problem-
lösungsprozesse zu erleichtern und effizienter zu gestalten. Wenn richtig ein-
gesetzt, können sie sich positiv auf die Wertschöpfung und die Wirtschaftlich-
keit von Unternehmen auswirken und nicht zuletzt auch die menschliche Arbeit 
ergänzend bereichern. In jedem Fall aber wirken sie sich auf die Organisation 
und die Inhalte von Erwerbsarbeit aus – aller Wahrscheinlichkeit nach zukünftig 
noch umfassender als bereits heute (Hänisch 2017).

Abbildung 4 
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2.2 Begriff der Transformation

Was unterscheidet also die digitale Transformation von der Digitalisierung? 
In der Literatur lässt sich keine einheitliche, präzise Grenzziehung zwischen 
Digitalisierung und digitaler Transformation ausmachen. Die hier vorgestell-
te Unterscheidung entspricht somit eher einer idealtypischen Darstellung, die 
der Verständlichkeit dienen soll. Zudem soll aufgezeigt werden, inwiefern agile 
Arbeitsorganisation Teil der digitalen Transformation ist bzw. eine Sonderrolle 
dabei einnimmt.

2.2.1 Digitale Transformation versus Digitalisierung

Während Digitalisierung im ursprünglichen Sinne den rein technischen Prozess 
der Umwandlung und Speicherung von analogen Informationen, beispiels-
weise papierförmigen Unterlagen in digitale Form bezeichnet, ist digitale Trans-
formation als eine substanzielle Veränderung von (Unternehmens-)Strukturen, 
Geschäftsmodellen und Prozessen mittels digitaler Technologien zu verstehen.3 
Bei Digitalisierung bleiben Strukturen, Inhalte und Prozesse also weitestgehend 
gleich und werden lediglich durch digitale Hilfsmittel bzw. in digitaler Form 
durchgeführt. Bei digitaler Transformation hingegen werden solche Strukturen, 
Inhalte und Prozesse mittels digitaler Technologien reorganisiert oder auch 
gänzlich neu gestaltet.
Als eine »bewusste und fortlaufende digitale Evolution eines Unternehmens, 
eines Geschäftsmodells, einer Idee, eines Prozesses oder einer Methode« (Schall-
mo 2016, S. 5) ist digitale Transformation somit eine Folge der Digitalisierung 
und schließt an diese an. Sie ist dabei allerdings nicht als eine freiwillige Hand-
lungsoption für Unternehmen zu verstehen, sondern stellt für diese in vielerlei 
Hinsicht eine notwendige und unumgängliche Anpassung an das digitale Umfeld 
dar, in dem sie agieren – inklusive der veränderten Ansprüche von Kund:innen 
und Beschäftigten. Sie ist zudem erforderlich, um neue (digitale) Geschäfts-
felder erschließen zu können (Digital Enterprise AG 2016; Gärtner & Heinrich 
2018).
Unter den Befürworter:innen digitaler Transformationsprozesse stellt das 
langfristige Ziel der digitalen (Business) Transformation die Erschließung des 
vollen Potenzials der »Informationstechnologie entlang der gesamten Wert-

3 In Abgrenzung zur digitalen Transformation der Gesellschaft, welche wiederum die Aus-
wirkungen des digitalen Wandels auf die gesamtgesellschaftlichen Strukturen meint (vgl. 
Gärtner & Heinrich 2018, S. 5). Für Transformationsprozesse speziell von Unternehmen 
und Wertschöpfungsstufen findet sich in der Literatur zudem auch die Bezeichnung »digi-
tal Business Transformation« (Schallmo 2016, S. 3  f.).
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schöpfungskette« (Schallmo 2016, S. 3  f.) dar – also mit anderen Worten: die 
Realisierung der Industrie 4.0. Ermöglicht und vorangetrieben werden diese 
Veränderungen der Wertschöpfungsprozesse »durch steigenden Einsatz neu-
er Information- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen« (Georg, 
Guhlemann & Katenkamp 2018, S. 356) und die zunehmende Vernetzung aller 
Wirtschaftsbereiche – die Treiber (oder Enabler) also, welche im vorausgegan-
genen Kapitelteil bereits vorgestellt wurden. Ein weiterer Aspekt hierbei ist die 
Virtualisierung ganzer Geschäftsfelder und -modelle unter den Stichworten 
»digitale Ökonomie« und »Plattformökonomie« (Schallmo 2016, S. 5; Greef & 
Schroeder 2017).
Unternehmen können sich sowohl hinsichtlich ihrer Geschäftsmodelle und Or-
ganisationsstrukturen als auch in Bezug auf die von ihnen produzierten Güter 
und Dienstleistungen digital transformieren. Der erste idealtypische Schritt in 
diesem Prozess stellt eine konzeptuelle Reduktion der Organisation auf deren 
Kernfunktionen und -kompetenzen sowie den Kern-Nutzen der erbrachten Pro-
dukte oder Dienstleistungen dar. Alle weiteren Aspekte des Unternehmens, also 
der Aufbau und die Verwaltung, die Art der Produktion oder Bereitstellung von 
Produkt bzw. Dienstleistung, die Kommunikation aber auch die Organisierung 
der Wertschöpfung an sich, können daraufhin überprüft werden, ob sie mittels 
digitaler Technologien effizienter erbracht oder umstrukturiert werden können. 
Dies kann eine teilweise bis vollständige Neugestaltung des Geschäftsmodells 
bedeuten – wobei die Transformation von Geschäftsmodellen das gesamte Ge-
schäftsmodell oder einzelne Aspekte davon betreffen kann (Digital Enterprise 
AG 2016; Schallmo 2016).
Unter Geschäftsmodell wird nach Schallmo (2016) die Grundlogik eines Unter-
nehmens verstanden. Diese setzten sich aus verschiedenen Elementen zusam-
men, unter anderem:
• Kund:innenbezug (Beziehungen zu und Bedeutung bzw. Rolle von Kund:in-

nen)
• Nutzen (Kern-Nutzen der Produkte bzw. Dienstleistungen)
• Wertschöpfung (Struktur und Ressourcen der Wertschöpfung)
• Bezug zu Partner:innen (Beziehungen zu und Rolle von Partner:innen)
• Finanzaspekte (Umsätze und Kosten) (S. 6)
Ein Beispiel für die digitale Transformation einer ganzen Branche stellt die Auto-
mobilindustrie dar. So geht der Trend dahin, dass (besonders jüngere) Kund:in-
nen zunehmend nicht mehr primär daran interessiert sind, eigene PKW zu be-
sitzen, sondern diese (lediglich) zu benutzen. Es geht ihnen also um den Kern-
Nutzen des PKW, die Mobilität. Für die Produzent:innen ergibt sich daraus das 
Potenzial wie auch die Notwendigkeit, sich sowohl hinsichtlich der Geschäfts-
modelle als auch der Produkte digital zu transformieren. Beispielsweise durch 
die Umorientierung von der Produktion für den Privatbesitz hin zum Produkt 
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als Dienstleistung bzw. eine stärkere Orientierung auf Dienstleistungen rund um 
das eigene Produkt (Smart Services und hybride Wertschöpfung). Eine weitere 
Möglichkeit ist die Umstellung vom herkömmlichen Vertrieb hin zur Plattform-
ökonomie, etwa in Form von Car-Sharing-Apps (Arbeitskreis Smart Service Welt 
2014; Digital Enterprise AG 2016; Gärtner 2018).
Eine weitere Dimension der digitalen Transformation von Geschäftsmodellen 
bezieht sich auf den Einsatz von Big Data und die damit einhergehende Posi-
tionierung auf dem Markt. Denn hinter dem Begriff Big Data stehen nicht nur 
das Ansammeln, Analysieren und Verwenden von Daten, sondern auch der 
Handel mit diesen. Daten stellen eine lukrative Handelsware dar, sodass ganze 
Geschäftsmodelle auf dem Handel und der Analyse von Kund:innen-, Verbrau-
cher:innen- wie auch anderen Daten aufbauen. In Anlehnung an die 4.0-Wort-
schöpfungen spricht Steiner (2016) daher auch von Daten als dem 4.0-Rohstoff. 
Insbesondere plattformbasierte Unternehmen mit bereits ausgeprägter Markt-
macht und umfangreichem Zugang zu Verbraucher:innendaten  – beispiels-
weise durch die von ihnen bereitgestellte Software, Betriebssysteme, soziale 
Netzwerke oder auch (digitale) Handelsplattformen – können ihre Vormacht-
stellung auf dem Markt durch den Handel mit Daten weiter ausbauen. Ihnen 
ist somit eine »weitgehende Monopolisierung der Endkundenschnittstelle mög-
lich« (Pousttchi 2017). Hinsichtlich der digitalen Transformation ist es aller-
dings gerade für junge Unternehmen oder KMU sehr schwierig, auf dem Daten-
Markt Fuß zu fassen, da dies in der Regel den bereits vorhandenen Zugang zu 
Daten oder Datenquellen voraussetzt (Pousttchi 2017; Handwerk 2018; Steiner  
2016).
Wo Digitalisierung aufhört und digitale Transformation anfängt, lässt sich je-
doch in der Praxis nicht immer trennscharf bestimmen. So werden für die Iden-
tifikation digitaler Transformation nicht nur die Strukturen, Inhalte, der Verlauf 
oder die Ergebnisse von Prozessen betrachtet, sondern auch deren Umfang und 
Dimension. Dies fällt insbesondere hinsichtlich digitaler Vernetzung und digi-
taler Kommunikation ins Auge. Die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten, 
bspw. zwischen Kund:innen und Produzent:innen, stellen keine substanziell 
neuen Prozesse dar, es bleibt Kommunikation. Durch die Möglichkeiten der 
Echtzeitkommunikation und Virtual Reality stellt sie jedoch dennoch einen 
relevanten Aspekt digitaler Transformation dar. Die Qualität digitaler Vernet-
zung kann somit den Unterschied zwischen Digitalisierung und digitaler Trans-
formation bedeuten.
Ähnlich verhält es sich bei einigen der Aspekte der Sensorik und deren Aus-
wirkungen beispielsweise auf Wartungsarbeiten, Instandhaltung und Reparatur 
von Produkten. So sind beispielsweise die Wartung von Produkten und auch das 
Anzeigen von Defekten und Fehlern durch die Produkte selbst grundsätzlich 
keine Neuheit. Erfolgt dies digitalisiert oder mithilfe digitaler Tools, entspricht 
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es lediglich einer Ausprägung der Digitalisierung. Dass Produkte und Maschi-
nen mittels Sensorik jedoch etwaige Mängel oder Verschleiße bereits im Voraus 
berechnen und sich gegebenenfalls selbst warten können; dass Maschinen diese 
Informationen quasi-eigenständig an Techniker:innen bzw. das Unternehmen 
senden und diese punktgenau über Schäden oder Defekte informieren und 
zugleich auch noch passende Möglichkeiten zur Fehlerbehebung bereitstel-
len, verändert die Bereiche der Wartung und Instanthaltung maßgeblich. Zu-
sätzlich bietet sich für Unternehmen dadurch die Möglichkeit, ihr Geschäfts-
modell vermehrt auf die bereits vorgestellten Smart Services auszuweiten. 
Diese beiden Faktoren – die substanzielle Veränderung der Produktwartung 
und die (teilweise) Ausrichtung des Geschäftsmodells auf die eigenen Produkte 
betreffende Dienstleistungen – bedeuten hier also den Unterschied zwischen 
digitaler Transformation und Digitalisierung an sich (BMAS 2017; Schallmo  
2016).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass von Digitalisierung dann die Rede 
ist, wenn analoge Informationen digitalisiert werden oder wenn in der Sache 
gleichbleibende Prozesse mittels digitaler Tools durchgeführt werden. Werden 
wiederum Prozesse und (Unternehmens-)Strukturen, Geschäftsmodelle, Pro-
dukte oder Dienstleistungen mittels digitaler Technologien grundsätzlich ver-
ändert, handelt es sich um digitale Transformation – unabhängig davon, ob dies 
in einzelnen Unternehmen, der gesamten Arbeitswelt oder anderen Bereichen 
der Gesellschaft erfolgt.
Ebenfalls wie beim Industrie 4.0-Diskurs ist es jedoch auch hinsichtlich der digi-
talen Transformation so, dass sich wohl erst rückblickend eine seriöse Einschät-
zung über deren revolutionären Charakter treffen lässt. Dabei spielt es weniger 
eine Rolle, welcher Status (revolutionär oder evolutionär) diesem Wandlungs-
prozess zugeschrieben wird, als vielmehr, welche realen Auswirkungen tatsäch-
lich bereits existieren oder zu erwarten sind. Für diesen Studienbrief sind ins-
besondere die Aspekte digitaler Transformation von Bedeutung, welche sich 
mittel- oder unmittelbar auf die Arbeitsinhalte und -organisation sowie andere 
mitbestimmungsrelevante Themen beziehen.
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Abbildung 5 

2.2.2 Die Bedeutung von Agilität in der digitalen Transformation

Der agilen Arbeitsorganisation kommt eine Sonderrolle hinsichtlich der digita-
len Transformation zu. Zum einen stellen die Entwicklungen hin zu agilen Or-
ganisationen bzw. Unternehmen nur bedingt einen Aspekt der digitalen Trans-
formation dar. Denn auch wenn sie oftmals im Zuge dessen genannt werden und 
in vielerlei Hinsicht parallel dazu verlaufen, stellen sie einen eigenen Entwick-
lungstrend dar, dessen Aspekte teilweise unter der Bezeichnung »Agile Trans-
formation« zusammengefasst werden. Hinzu kommt zum anderen, dass agile 
Arbeitsmethoden nicht zwangsläufig digital erfolgen müssen. Auch wenn bei-
spielsweise Scrum ursprünglich aus der Softwareentwicklung kommt, somit also 

Begriff der Transformation

➤  Technischer Prozess der Überführung und 
Speicherung analoger Daten und Informa-
tionen in digitale Form

➤  Verwendung digitaler Informationen

➤  Einsatz digitaler Hilfsmittel (Tools)

➤  Inhalte, Strukturen und Prozesse bleiben 
weitestgehend gleich und werden lediglich 
durch digitale Hilfsmittel bzw. in digitaler 
Form durchgeführt

➤  Schließt als logische Folge an die Digitali-
sierung an 

➤  Substantielle Veränderung und Reorga-
nisation von Strukturen, Inhalten und 
Prozessen mittels digitaler Technologien

➤  Notwendige und unumgängliche Anpas-
sung 

➤   Ermöglicht und vorangetrieben durch neue 
Informations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT)

➤   Reduktion auf Kernfunktionen und 
Kernkompetenzen als idealtypischer erster 
Schritt 

➤  Beispiel für digitale Transformation eines 
Geschäftsmodells: Automobilindustrie 

➤  Umorientierung von Produktion für Privat-
besitz, hin zu Produkt als Dienstleistung / 
Fokus auf Dienstleistung 

➤  Big Data: Daten als »4.0-Rohstoff« 
(Steiner, 2016)

Digitalisierung Digitale Transformation

Keine einheitliche/präzise Grenzziehung in 
der Literatur, keine trennscharfe Bestimmung 
in der Praxis
Bsp.: Kommunikation bleibt auch digital 
Kommunikation, aber neue Qualität kann den 
Unterschied machen
Bsp.: Nicht die Wartung der Produkte oder 
das Anzeigen von Fehlern, sondern die sub-
stantielle Veränderung der Produktwartung 
und Ausrichtung des Geschäftsmodells auf 
die eigenen Produkte betreffende Dienst-
leistungen macht den Unterschied zwischen 
Digitalisierung und digitaler Transformation

Quelle: eigene Darstellung
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so etwas wie einen digitalen Hintergrund hat, liegt der Fokus bei dieser Methode 
auf selbstregulierten, crossfunktionalen (interdisziplinären) Teams und nicht auf 
digitalen Technologien (Fischer et al. 2018).
Ursprünglich stammt der Ansatz agilen Arbeitens aus der Softwareentwicklung. 
Bereits 2001 wurden im sogenannten »Agilen Manifest« die agilen Werte sowie 
12 agile Prinzipien4 niedergeschrieben, auf denen die verschiedenen Arbeits-
methoden fußen.
Das Manifest für agile Softwareentwicklung: »Wir erschließen bessere Wege, Soft-
ware zu entwickeln, indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Durch diese 
Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt: Individuen und Interaktionen 
mehr als Prozesse und Werkzeuge
Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation
Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung
Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans
Das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden, schätzen wir 
die Werte auf der linken Seite höher ein.«

(Verfasser des Manifests, u. a. Ken Schwaber und Jeff Sutherland)

Die agile Herangehensweise an Softwareentwicklungsprozesse und später auch 
andere Arbeitsprozesse grenzt sich bewusst von bis dato dominanten Formen der 
Projektarbeit ab. Im Mittelpunkt steht dabei insbesondere eine Abkehr von dem 
herkömmlichen Wasserfallmodell, d. h. linear strukturierten und kaskadenför-
mig aufgebauten Projekten (Boes et al. 2017).
Gemein haben die verschiedenen agilen Arbeitsmethoden, dass durch sie Arbeits-
prozesse effizienter, ressourcenschonender und individueller (den Kund:innen-
interessen entsprechend) durchgeführt werden können. Zentrale Aspekte sind 
dabei Flexibilität, eine hohe Reaktions- und Anpassungsfähigkeit und Formen 
der Selbststeuerung und Selbstorganisation, beispielsweise durch teil-autonome 
Arbeitsgruppen. Beispiele solcher agilen Arbeitsmethoden und -verfahren sind 
Design Thinking, DevOPs, extreme Programming, Kanban und Rapid Applicati-
on Development. Die am weitesten verbreitete und mittlerweile wohl bekannteste 
dieser agilen Methoden ist jedoch Scrum (ebd.; Pfeiffer, Sauer & Ritter 2015).
Wie auch der Ansatz agilen Arbeitens insgesamt, stammt die Scrum-Methode 
(im weiteren Verlauf nur noch als Scrum bezeichnet) ursprünglich aus der 
Softwareentwicklung. Es entspricht einem Vorgehensmodell, dessen Regeln und 
Bestandteile im Scrum-Guide5 nachzulesen sind. Zusammengefasst beinhaltet 
Scrum drei Rollen, fünf Events (Ereignisse) und drei Artefakte (Werkzeuge).

4 agilemanifesto.org
5 scrumguides.org

http://agilemanifesto.org
http://scrumguides.org
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Die Rollen beschreiben die Aufgaben und Verhältnisse der im Scrum-Team be-
teiligten Personen unter- und zueinander. Es existieren drei Rollen: ein Product 
Owner:in, ein Scrum Master:in und ein Development- oder Entwicklungs-Team, 
bestehend aus mindestens 3 und maximal 9 Personen. Ein Scrum-Team setzt 
sich jeweils aus diesen drei Rollen zusammen (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6

Ein:e Product Owner:in (PO) ist zuständig für die Konzeptuierung des Produkts 
und dessen Eigenschaften und Anforderungen sowie die Koordination und Prio-
risierung der Arbeitsschritte. Alle diese Anforderungen und Eigenschaften des 
Produkts verfasst der PO in sogenannten User-Stories. Diese User-Stories fassen 
die Arbeitsaufgaben eines Teams in kleine Arbeitspakete zusammen und werden 
in einem Product Backlog, einem der drei Artefakte, der Bedeutung nach priori-
siert. Ein PO stellt zudem die Schnittstelle zwischen dem Team und beispielsweise 
den Stakeholder:innen (z. B. den Kund:innen oder der Geschäftsleitung) dar.
Die Aufgabe der Scrum Master:innen (SM) ist es, die Arbeitsfähigkeit des Ent-
wicklungs-Teams zu gewährleisten. Hierfür muss ein SM nach innen als Coach 

Scrum-Rollen
3 Rollen (Product Owner:in, Scrum Master:in, Entwicklungs-Team)

�
Product Owner:in (PO)

•  1 Person

•  Konzept und (wirtschaftl.) 
Erfolg des Produkts

•  Produkteigenschaften

•  Reihenfolge der  
Implementierung

Scrum Master:in (SM)

•  1 Person

•  Coach:in

•  Mediator:in

•  Wegbereiter:in

•  Scrum-Guide

Entwicklungs-Team;  
Development-Team 

(Dev-Team)

•  3–9 Personen

•  Entwickelt/produziert 
Produkt(-funktionalität)

•  Selbstorganisiert

•  Interdisziplinär

Scrum-Team
Quelle: eigene Darstellung
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oder Mediator:in agieren und nach außen den Weg bereiten, d. h. mögliche Hin-
dernisse und Probleme beseitigen und Eingriffe von außen verhindern. Zudem 
kontrolliert ein SM die Einhaltung des Scrum-Guides im Team.
Das Entwicklungsteam setzt sich interdisziplinär aus Beschäftigten verschie-
dener Disziplinen und Qualifizierungen zusammen, sodass bestenfalls alle be-
nötigten Kompetenzen vorhanden sind, um das Projekt, also die Entwicklung 
oder Produktion eines Produkts, inhaltlich umsetzen zu können. Daher werden 
diese Teams auch als »crossfunktionale Teams« bezeichnet. Im Rahmen der im 
Product Backlog priorisierten Reihenfolge der einzelnen Teilschritte organisiert 
das Entwicklungsteam seine Arbeit selbstbestimmt.
Die Schritte der Projektbearbeitung laufen bei Scrum iterativ bzw. zyklisch (sich 
wiederholend) ab. Sie werden als Events oder Ereignisse bezeichnet und im Mit-
telpunkt stehen dabei die sogenannten Sprints. Sprints sind mehrwöchig Phasen, 
innerhalb derer das Entwicklungsteam ungestört sogenannte Sprint Backlogs be-
arbeitet. Die Sprint Backlogs sind die jeweils vor Beginn des Sprints, im Sprint 
Planning, festgelegten Sprint-Ziele und bestehen aus einer, vom Entwicklungs-
team selbstbestimmten Anzahl an User Stories. Sie stellen das zweite der Scrum-
Artefakte dar. Während eines Sprints trifft sich das Entwicklungsteam jeden Tag 
für maximal 15 Minuten im Daily Scrum und bespricht den aktuellen Arbeits-
stand. Am Ende eines jeden Sprints finden ein Sprint Review und eine Sprint 
Retrospektive statt. Im Rahmen des Reviews stellt das Entwicklungsteam den 
anderen Beteiligten (PO, SM und Stakeholder:innen) den realisierten Entwick-
lungsstand vor und erhält Feedback hierzu. Für die Sprint Retrospektive kommt 
das Scrum-Team zusammen und rekapituliert den vorausgegangenen Sprint, um 
Ideen zur Verbesserung der folgenden Sprints zu erarbeiten. Im Anschluss daran 
erfolgt das nächste Sprint Planning.
Das Produkt-Inkrement, das dritte Artefakt, stellt ein (teil-)fertiggestelltes, d. h. 
verwendbares Zwischenprodukt dar. Es setzt sich aus den bearbeiteten User-
Stories des jeweils aktuellen Sprints sowie den fertiggestellten User-Stories der 
vorausgegangenen Sprints zusammen. Am Ende eines jeden Sprints sind durch 
das Scrum-Team idealerweise die verabredeten User-Stories bearbeitet worden 
und können als Inkremente in der Review dem Kunden und dem Product Ow-
ner als potenziell auslieferbare Teilprodukte präsentiert werden.
Scrum ist in seiner Beschreibung sehr allgemein gehalten ist und stellt eher ein 
Rahmenwerk dar, als konkrete inhaltliche Vorgaben zu machen. So besteht das 
agile Arbeiten nach Scrum aus hohen Freiheitsgraden in der Projektbearbeitung 
auf der einen Seite und recht strengen Regeln des Ablaufs in Form von festen 
Ereignissen und konkreten Werkzeugen auf der anderen Seite.
Agile Methoden stellen eine Reaktion auf die sich ändernden Bedingungen bzw. 
Anforderungen im Zuge des technologischen und digitalen Wandels dar, wie 
sie bereits in den vorausgegangenen Kapiteln dargestellt wurden. Hierzu zählen 
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etwa die Zunahme von Komplexität und Zeitdruck sowie die veränderten, indivi-
duelleren Kund:innenwünsche. Um dem entgegenzuwirken, setzen immer mehr 
Unternehmen auf agile Arbeitsmethoden (Haufe Online Redaktion 2017).

2.3 Entwicklungen der Arbeitswelt auf 
Organisationsebene

Die beiden vorherigen Teilkapitel haben einen umfassenden Überblick über 
mögliche Veränderungen der Wertschöpfungsprozesse durch Digitalisierung 
gegeben. Kern der aufgeführten technischen Entwicklungen ist die Nutzung 
eines digitalen Workflows, der Informationen, Prozesse und Arbeitsschritte mit-
einander verbindet. Es entstehen neue und andersartige Möglichkeiten, wie Ar-
beit zukünftig – und bereits gegenwärtig – innerhalb von Organisationen6 struk-
turiert und durchgeführt wird. Es entstehen vernetzte Organisationen, in denen 
Wertschöpfungsketten neu gedacht, Arbeitsprozesse und die Zusammenarbeit 
von Beschäftigten reorganisiert werden. Zu erwarten sind tiefgreifende Ver-
änderungsprozesse, die sämtliche Organisationsbereiche, vor allem jedoch die 
indirekten Fertigungsbereiche, betreffen (Boes et al. 2017). Wie sich die durch 
die digitale Transformation ausgelösten Dynamiken konkret auf die Arbeitswelt 
auswirken, ist Inhalt dieses Kapitels. Es werden Szenarien und Entwicklungs-
prognosen über Veränderungen in der Organisation von Arbeit und bei den Tä-
tigkeits- und Qualifikationsstrukturen aufgezeigt. Weiter wird ein Einblick in 
neuartige soziotechnische Spannungsfelder und Grenzen bestehender Gesetz-
gebung gegeben.7

6 Die Beforschung von Organisationen ist ein festes Element der Sozialwissenschaft. Im so-
ziologischen Sinne ist unter einer Organisation ein ziel- und zweckgerichteter Zusammen-
schluss von Personen zu verstehen. Sie dient dazu, die Ressourcen der einzelnen Organisa-
tionsmitglieder effizienter und ressourcenschonend einzusetzen. Dafür besteht innerhalb 
einer Organisation Arbeitsteilung, welche zumeist von einer Leitinstanz koordiniert wird. 
Historisch gesehen sind Organisationen mit der Entwicklung einer modernen Industrie-
gesellschaft entstanden (Abraham & Büschges 2009).

7 In dem Szenario-Projekt »Mitbestimmung 2035« hat das Institut für Mitbestimmung 
und Unternehmensführung (I.M.U.) der Hans-Böckler-Stiftung in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für prospektive Analysen verschiedene Szenarien von Digitalisierungswegen 
entwickelt. In diesen Szenarien werden unterschiedliche, aber gleichermaßen plausible 
›Zukünfte‹ der Digitalisierung der Arbeitswelt vorgestellt, die verschiedene Chancen und 
Herausforderungen aufzeigen, die in der Zukunft für Akteure der Mitbestimmung eine 
mehr oder weniger große Rolle spielen könnten. Sie bieten einen Orientierungsrahmen, 
um aktuelle Entwicklungen sowie bestehende Handlungsstrategien zu bewerten und neue 
Gestaltungsspielräume für eine wirksame Mitbestimmung zu erschließen.
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2.3.1 Mögliche Entwicklungsszenarien der Arbeitsorganisation

Die Möglichkeiten, wie sich Organisationen durch Digitalisierung verändern 
und wie sich letztendlich die digitale Transformation darstellt, erscheinen end-
los. Hirsch-Kreinsen (2015) prognostiziert, dass sich ein breites »Spektrum diver-
gierender Muster der Arbeitsorganisation« (S. 93) entwickeln wird, das sich in un-
terschiedlicher Weise auf Beschäftigung auswirkt (Minssen 2017). Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist keine eindeutige Richtung der Organisationsentwicklung erkenn-
bar, allerdings finden sich in der Literatur mögliche Entwicklungsszenarien.

Abbildung 7 

Teil 6/Grafik 7

➤  Deutliche Spaltung zweier Beschäf
tigtengruppen hinsichtlich Aufgaben, 
Qualifikation, Personaleinsatz

➤  Annahme: Automatisierung von  
Tätigkeiten mittlerer Beschäftigungs 
und Qualifikationsgruppen

 •  Heterogenisierung innerbetrieblicher 
Tätigkeiten

  •  Einerseits einfache Tätigkeiten zur 
Prozesskontrolle und überwachung; 
enger Handlungsspielraum, deshalb 
geringe Qualifikation erforderlich

  •  Andererseits komplexere Tätigkeiten 
mit Aufgabenerweiterung; Anzahl von 
Experten und Spezialisten steigt

➤  Ausschließlich hochqualifizierte Beschäf
tigte

➤  Einfache Tätigkeiten durch Automatisie
rungsprozesse wegrationalisiert

➤ Annahme des Arbeitskollektivs

 •  Die einzelnen Beschäftigten folgen 
keiner festen Tätigkeit

 •   Handeln im Sinne der kollektiven 
Arbeitsaufgabe

 •   Selbstbestimmte Organisation, hoher 
Grad an Flexibilität

 •  Problemlösung erfolgt hochkompetent 
durch den gesamten Schwarm, indem 
individuelles Wissen der einzelnen 
Beschäftigten genutzt wird 

 •  Gleichberechtigtes Agieren, lockere 
Kommunikation 

Polarisierte Organisation Schwarmorganisation

Mögliche Entwicklungsszenarien der Arbeitsorganisation 

Bislang ist keine eindeutige Richtung der Organisationsentwicklung erkennbar,  

allerdings mögliche Entwicklungsszenarien denkbar

Quelle: eigene Darstellung
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So geht Hirsch-Kreinsen (2015) davon aus, dass sich zukünftige Organisations-
formen zwischen zwei Polen bewegen werden – der »polarisierten Organisation« 
und der »Schwarmorganisation« (S. 93). Charakteristisch für eine polarisierte 
Organisation ist eine Spaltung der Belegschaft in zwei Beschäftigtengruppen hin-
sichtlich ihrer Arbeitsaufgaben, Qualifikation und des Personaleinsatzes. Hierbei 
wird angenommen, dass durch die Digitalisierung vor allem Tätigkeiten auto-
matisiert werden würden, die gegenwärtig mittlere Beschäftigungs- und Quali-
fikationsgruppen ausüben. Die Rationalisierung dieser Tätigkeiten hätte eine 
Heterogenisierung der innerbetrieblichen Tätigkeiten zur Folge. Einerseits gäbe 
es (in einem deutlich reduzierten Umfang) einfache, standardisierte Tätigkeiten 
zur Prozesskontrolle und -überwachung. Hierbei verfügten die Beschäftigten 
über einen sehr engen Handlungsspielraum, weshalb nur ein geringes Quali-
fikationsniveau erforderlich wäre. Andererseits würden deutlich komplexere 
Tätigkeiten entstehen, die mit einer Aufgabenerweiterung verbunden wären, 
weshalb die Anzahl hochqualifizierter Experten und Spezialisten steigen würde 
(Hirsch-Kreinsen 2015; Ittermann & Niehaus 2018).
In einer Schwarmorganisation hingegen würden ausschließlich hochqualifizierte 
Beschäftigte zu finden sein, da einfache Tätigkeiten, für die nur eine geringe 
Qualifikation notwendig ist, durch Automatisierungsprozesse wegrationalisiert 
worden wären. Der Organisationsform unterliegt die Vorstellung eines Arbeits-
kollektivs, dem sogenannten Schwarm, in dem die einzelnen Beschäftigten keine 
feste Tätigkeit verfolgen, sondern im Sinne der kollektiven Arbeitsaufgabe han-
deln. Es organisiert sich selbstbestimmt und greift dabei auf einen hohen Grad 
an Flexibilität zurück. Probleme würden hochkompetent durch den Schwarm ge-
löst, indem auf das individuelle Wissen der Beschäftigten zurückgegriffen wird. 
Die Beschäftigten selbst agierten innerhalb des Kollektivs gleichberechtigt; die 
Kommunikation untereinander gestaltete sich locker (Hirsch-Kreinsen 2015).

2.3.2 Wandel von Tätigkeits- und Qualifikationsstrukturen

Aufbauend auf mögliche Organisationsentwicklungstendenzen wird im folgen-
den Abschnitt ein genauer Blick auf den damit verbundenen Wandel von Tä-
tigkeits- und Qualifikationsstrukturen geworfen. Einen umfassenden Überblick 
geben Ittermann und Niehaus (2018), die aus einer Bestandsaufnahme aktueller 
Literatur, Studien und öffentlich zugänglicher Positionspapiere vier mögliche 
Szenarien für die Industriearbeit entwickelten.8 Sie geben Einblick in plausible 
Veränderungsprozesse von Arbeit, die sich über die Industrie hinausgehend auf 
sämtliche Sektoren übertragen lassen.

8 Als weitere Literatur, in denen u. a. ebenso mögliche Szenarien entworfen wurden, könnte 
nützlich sein: Hans-Böckler-Stiftung (2015); Pfeiffer et al. (2015); Matuschek (2016); Dörre 
(2018).
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Abbildung 8 

Wandel von Tätigkeits- und Qualifikationsstrukturen 

➤ Schöne neue Welt
➤ Mensch im Mittelpunkt 
➤ Dezentrale Arbeit 
➤ Schwarmorganisation
➤  Insgesamt höheres Qualitätsniveau der 

Beschäftigten 
➤  Bessere Vereinbarkeit von Familie und  

Beruf ➜ insgesamt gestiegene  
Lebensqualität

➤  Abseits von Ort, Zeit und Beruf 
➤  Extrem flexible Gestaltung und Entgrenzung 

der Beschäftigungsverhältnisse 
➤  Der Vernetzung von Arbeitsprozessen folgt 

die Reorganisation bisheriger Arbeits- und 
Produktionsabläufe 

➤  Tiefgreifende Verschiebung zu neuen Formen 
entgrenzter Arbeit 

➤  Die Gefahr: neue Arbeitsbereiche sind  
weitgehend unreguliert

➤  Partizipation und Mitbestimmung fehlen 
➤   Positiv: neue Beschäftigungsformen für 

Geringqualifizierte 

➤ Automated CPS Factory
➤ Breit aufgestellte Kontrollstrukturen
➤  Niedrigqualifizierte Tätigkeiten werden 

rationalisiert ➜ Arbeitsplatzverlust 
➤  Dequalifizierung begünstigt Ausführung  

durch extern Beschäftigte ➜ Entgrenzung  
des Beschäftigtenverhältnisses 

➤  Intensiver Wettbewerb zwischen intern und 
extern Beschäftigten  

Negativ-
szenario

Positiv-
szenario

Polarisierungs- 
szenario

Entgrenzungs- 
szenario

➤  Partielle Substitution und Auflösung der  
Mitte 

➤  Arbeit teilt sich in einfache und komplexe 
Tätigkeitsfelder 

➤  Aufspaltung hat zur Folge, dass mittlere 
Beschäftigungsebenen erodieren

➤  Polarisierungsszenario wird höchste  
Eintrittswahrscheinlichkeit eingeräumt

➤  Wachsende Ungleichheit und soziale  
Spaltung sind zu befürchten

Quelle: eigene Darstellung
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Im Positivszenario steht der Mensch als wertschöpfendes Objekt im Mittelpunkt, 
welcher von den digitalen Entwicklungen umfangreich profitiert. Es wird davon 
ausgegangen, dass Arbeit dezentraler (im Sinne einer Schwarmorganisation) 
durchgeführt wird und zuvor getrennte Aufgaben und Funktionen zusammen-
geführt werden. Beides führt dazu, dass sich Arbeits- und Produktionsabläufe 
anreichern und mehr Handlungsspielräume für die Beschäftigten entstehen. 
Komplexere Tätigkeiten entwickeln sich, die umfangreichere analytische Fähig-
keiten der Beschäftigten voraussetzen, weshalb der Bedarf an Hochqualifizierten 
zunehmen würde. Niedrigqualifizierte Beschäftigte würden an die neuen, deut-
lich komplexeren Tätigkeiten durch Fort- und Weiterbildungen herangeführt, 
weshalb von einem insgesamt höheren Qualifikationsniveau der Beschäftigten 
ausgegangen werden könnte. Viele Beschäftigte würden eine Aufwertung erfah-
ren. Weiterhin würde eine flexiblere Arbeitsorganisation die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie erhöhen und insgesamt zu einer gestiegenen Lebensqualität 
führen. Auf Basis dieses Szenarios wird erwartet, dass Digitalisierung zu einem 
Beschäftigungszuwachs führen wird (Ittermann & Niehaus 2018).
Ein Gegenentwurf zum Positivszenario stellt die Automated CPS Factory (auch: 
Negativszenario genannt) dar. Dem Szenario unterliegt die Annahme, dass die 
fortschreitende Digitalisierung zu einer großflächigen Automatisierungswelle 
durch cyber-physical-systems (CPS) der Industriearbeit führen wird. Dabei 
werden die zunehmenden Datenmengen und Informationen dafür genutzt, Ar-
beitsprozesse zentral durch CPS überwachen und steuern zu lassen. Hierdurch 
würden breitaufgestellte Kontrollstrukturen entstehen. Es wird davon ausgegan-
gen, dass nicht nur niedrigqualifizierte, sondern ebenso routinisierte, kreative 
und sozial-interaktive Tätigkeiten rationalisiert werden, weshalb mit großen 
Arbeitsplatzverlusten gerechnet werden könne und dadurch sogar der gesell-
schaftliche Wohlstand gefährdet sei. Für die Arbeitsorganisation würde eine sehr 
kleingliedrige Arbeitsteilung entstehen, was zum einen eine Dequalifizierung 
zur Folge hätte. Zum anderen würde eine solche Arbeitsteilung die Ausführung 
durch externe Beschäftigte begünstigen, was eine Entgrenzung des Beschäfti-
gungsverhältnisses mit sich brächte (siehe Entgrenzungsszenario). Letztes würde 
insbesondere zu einem intensiven Wettbewerb zwischen internen und externen 
Beschäftigten führen (Ittermann & Niehaus 2018).
Das Polarisierungsszenario (partielle Substitution und Auflösung der Mitte) 
schließt an die im vorherigen Teilkapitel beschriebene ›polarisierte Organisation‹ 
an. Die Auswirkungen auf Tätigkeit und Qualifizierung lassen sich in diesem 
Szenario folgendermaßen beschreiben: zum einen existieren Arbeitsbereiche 
mit zersplitterten, einfachen Tätigkeiten, die nur eine geringe Qualifikation er-
fordern, zum anderen entstehen komplexe Tätigkeitsfelder, die von hochqua-
lifizierten Beschäftigten bedient werden. Diese Spaltung hätte zur Folge, dass 
vor allem die mittleren Beschäftigungsebenen und Qualifikationsgruppen, wozu 
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beispielhaft qualifizierte Produktionsarbeit (Facharbeiter) zählt, erodierten. Von 
allen Szenarien wird diesem die höchste Eintrittswahrscheinlichkeit eingeräumt. 
Zu diskutieren sind hierbei insbesondere die gesellschaftlichen Folgen, da eine 
wachsende Ungleichheit und eine soziale Spaltung zu befürchten sind (ebenda 
S. 45).
In dem Entgrenzungsszenario (abseits von Ort, Zeit und Beruf) wird von einer 
extrem flexiblen Gestaltung und Entgrenzung der bisherigen Beschäftigungsver-
hältnisse ausgegangen, wodurch Räume autonomen und eigenverantwortlichen 
Handelns mit hohem Risiko für die arbeitende Personen entstehen würden. Ar-
beit könnte zeitlich, organisatorisch als auch räumlich entgrenzt werden. Aus-
gangspunkt für diese Entwicklung sei die Vernetzung von Arbeitsprozessen, die 
eine Reorganisation bisheriger Arbeits- und Produktionsabläufe bewirke. Als Re-
sultat würden Arbeitsprozesse ausdifferenziert werden, wodurch Tätigkeiten an 
Komplexität verlören. Dies hätte zur Folge, dass neue überbetriebliche Arbeits- 
und Wertschöpfungsprozesse entstehen und Arbeitsaufgaben vermehrt nach 
»außen« gegeben würden. Der Anteil betrieblich externer Akteure, wie beispiels-
weise Crowd- und Clickworker, zur Bewältigung betrieblicher Aufgaben würde 
steigen und gleichzeitig der Anteil derjenigen ohne reguläres Beschäftigungsver-
hältnis mit standardisierten Arbeitsbedingungen sinken. In der Folge käme es zu 
einer »tiefgreifenden Verschiebung von abhängiger, ortsgebundener Beschäftigung 
zu neuen Formen eigenverantwortlicher und entgrenzter Arbeit« (S.  49). Hier-
durch entstehe eine Vielzahl von Risiken: die permanente Selbstregulierung, 
steigender Druck durch ständige Erreichbarkeit und eine Dequalifizierung. Die 
Gefahr neuer Arbeitsbereiche bestehe, die weitgehend unreguliert sind, in denen 
Partizipation und Mitbestimmung fehlen und nicht zuletzt dadurch ein hohes 
Potenzial prekärer Arbeit beinhalten. Als positives Argument könnten unter dem 
Entgrenzungsszenario neue Beschäftigungsformen für Geringqualifizierte ent-
stehen (Ittermann & Niehaus 2018).
Die Szenarien zeigen auf eindrucksvolle Weise mögliche Wandlungsformen, die 
sich dabei in sämtlichen wertschöpfenden Tätigkeiten, sowohl im operativen als 
auch in strategischen Bereichen, vollziehen. Zusammenfassend finden sich in 
den Szenarien drei Wandlungsformen von Tätigkeits- und Qualifizierungsstruk-
turen, die sich je in unterschiedlicher Stärke in den Szenarien zeigen:
1. Arbeitsplätze mit geringen Tätigkeits- und Qualifikationsstrukturen werden 

durch Automatisierungsprozesse substituiert.
2. Die mittlere Qualifikationsebene löst sich auf.
3. Die Arbeitsaufgaben werden komplexer und können mit einem hohen Frei-

heits- und Flexibilitätsgrad bearbeitet werden, wodurch verstärkt nach höhe-
ren Qualifikationen gefragt wird (Hirsch-Kreinsen 2015).

Deutlich wird durch die vier Szenarien, dass der Einfluss von Digitalisierung 
auf Beschäftigung sehr unterschiedliche Formen annehmen kann. In Bezug auf 
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die Anzahl von Arbeitsplätzen bewegen sich die Szenarien zwischen einerseits 
Beschäftigungsabbau als Folge einer breiten Substituierungswelle und anderer-
seits Beschäftigungsaufbau, verbunden mit steigenden Tätigkeits- und Quali-
fizierungsanforderungen. Obwohl das Polarisierungsszenario – gestützt durch 
aktuelle Forschungsergebnisse  – als wahrscheinlichste Entwicklung genannt 
wird, ist es an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass ein Wandel von Tätigkeits- 
und Qualifikationsstrukturen von verschiedensten Faktoren, wie beispielsweise 
der Branche, dem Marktumfeld und nicht zuletzt der Mitbestimmungsstärke, 
beeinflusst wird und in keinem Fall linear einem Szenario folgt. Bezugnehmend 
auf die Mitbestimmung entstünden »in der sozio-technische[n] Arena der Interes-
senkollision« (Matuschek 2016, S. 25) Gestaltungsspielräume, in denen berufliche 
Autonomie ausgebaut und vor großflächiger Automatisierung geschützt werden 
könne (Matuschek 2016).
In der öffentlichen Berichterstattung wird häufig von einem massiven Stellen-
abbau nach der Automated CPS Factory als vorbestimmte Konsequenz der Di-
gitalisierung berichtet. Eine solche Entwicklung ist zwar theoretisch denkbar, es 
könnten sich aber auch weniger arbeitnehmergefährdende Szenarien bewahr-
heiten. Welche Entwicklungen sich letztendlich zutragen werden, ist immer von 
innerbetrieblichen Entscheidungsprozessen abhängig (Minssen 2017), worauf 
insbesondere die Mitbestimmung hohen Einfluss nehmen kann. Wie die Pra-
xisbeispiele im späteren Teilen des Beitrages darstellen, stellt das Betriebsver-
fassungsgesetz wichtige Weichen hierfür, indem z. B. früh Gewicht auf fachspe-
zifische Qualifizierung der Beschäftigten gelegt wird. Beschäftigte würden dann 
Qualifikationen parallel zu technischen Erneuerungen aufbauen, wodurch ihre 
Beschäftigungsfähigkeit und ihr Entgeltniveau erhalten blieben.
Bei der Betrachtung um etwaige Auswirkungen auf Tätigkeits- und Qualifika-
tionsstrukturen sollte für eine gesamtheitliche Diskussion ebenso die überge-
ordnete gesellschaftliche Ebene miteinbezogen werden. Veränderungen in der 
Beschäftigung wirken sich auf die Sozialstruktur einer Gesellschaft aus. Dörre 
(2016) führt in einem Aufsatz sechs Theorien auf, in denen mögliche Auswir-
kungen auf das kapitalistische Wirtschaftssystem und die Gesellschaft diskutiert 
werden. Dörre betont dabei, dass – wie bereits beschrieben – die tatsächliche 
technische Entwicklung nicht vorhersehbar ist, ebenso vage können die sozialen 
Folgen prognostiziert werden.
1. Unter der Prosperität wird von einem lang anhaltenden wirtschaftlichen und 

somit auch gesellschaftlichen Aufschwung ausgegangen. Ursprung dieses Auf-
schwungs sind Sprunginnovationen der »Industrie 4.0«. Um sich vor der Kon-
kurrenz behaupten zu können, seien Unternehmen auf die fortlaufende Inno-
vation technischer Produkte angewiesen. Der Erfolg dieses Unternehmertums 
könnte sozialen Aufschwung zur Folge haben. Die Theorie wird von Dörre 
an mehreren Stellen kritisiert. U. a. wird hinterfragt, ob die Erfindung neuer 
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Produkte automatisch eine ausreichende Anzahl von Arbeitsplätzen mit sich 
brächte und damit langfristig soziale Ungleichheit verstärken würde.

2. Bei der Theorie der Strukturkrise wird das Szenario der Automated CPS-
Factory aufgegriffen. Demnach würden durch eine fortschreitende Techno-
logisierung vor allem Arbeitsplätze der Mittelschicht wegfallen. Hierdurch 
entstünde eine ›strukturelle technologische Arbeitslosigkeit‹. Weil gerade die 
Mittelschicht das Fundament der Ökonomie darstellt, könnte deren Schwä-
chung in eine Krise des Kapitalismus münden.

3. Die dritte Theorie greift das bereits erläuterte Polarisierungsszenarium auf. 
Dörre bezieht sich bei den gesellschaftlichen Auswirkungen dieses Szenariums 
auf Brynjolsson & McAfee (2014). Es wird davon ausgegangen, dass durch 
digitale Produktionsweise Güter und Dienstleistungen günstiger werden, 
gleichzeitig die Polarisierung verstärkt wird und damit soziale Ungleichheit 
zunimmt.

4. In der vierten Theorie, der Gestaltung, nimmt Dörre explizit den arbeitspoli-
tischen Einfluss von Mitbestimmungsakteuren auf. Wie sich die Rationalisie-
rungseffekte tatsächlich auswirken, sprich, ob sich eher eine Schwarmorgani-
sation oder Polarisierung entwickle, könnte durch die aktive Gestaltung der 
Digitalisierung durch z. B. Betriebs- und Personalräte und Gewerkschaften 
maßgeblich beeinflusst werden. Ob tatsächlich die Akteure ihre Wirkungs-
macht ausleben können, wird angesichts niedriger Organisationsgrade und 
zurückgehender Tarifbindung zugleich kritisch reflektiert.

5. Die fünfte Theorie benennt sich Wachstumskritik. Dörre kritisiert, dass die 
endlichen bio-physischen Ressourcen eine natürliche Begrenzung jedweden 
Wachstums darstellen, bei den Auswirkungen digitaler Entwicklungen jedoch 
nicht berücksichtigt werden. Dabei beruht auch die digitalisierte Produktion 
letztendlich auf natürlichen Ressourcen. Als ein Beispiel führt er die Metalle 
der seltenen Erden auf. Die natürliche Ressourcenknappheit und die jahr-
zehntelange Übernutzung könnte zu einem radikalen Systemwechsel führen.

6. In der letzten Theorie beschreibt Dörre eine wichtige Komponente für den 
Erfolg von Schwarmorganisationen. Demnach ist es essenziell, dass ein weit-
reichender Demokratisierungsprozess über die bisherigen Mitbestimmungs-
möglichkeiten hinaus stattfindet. Dies sei wichtig, um die Motivation der 
Menschen und deren Zusammenarbeit langfristig als Antrieb des Unter-
nehmens zu erhalten. Beschäftigte sollten sich nicht nur als reine Arbeits-
kraft, sondern als autonomer Teil des Unternehmens verstehen. Beispielsweise 
sollten Beschäftigte demnach bei Entscheidungen über die Produktion mit-
sprechen dürfen.
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2.3.3 Industrie 4.0 als soziotechnisches Spannungsfeld von Technik, 
Organisation und Personal

Menschliche Arbeit umfasst immer einen sozialen und technischen Teil, letzter 
wird durch Betriebsmittel und technische Arbeitsbedingungen ausgefüllt, welche 
im Wesentlichen das soziotechnische System begründen. Im soziotechnischen 
System werden beide Teile als sich gegenseitig bedingende und voneinander ab-
hängige Subsysteme im menschlichen Arbeitsprozess verstanden (Ulrich 2013). 
Die Betrachtung von soziotechnischen Systemen ist Gegenstand der Arbeits-
soziologie, in der das Zusammenspiel, die Organisation und Gestaltung zwi-
schen einerseits Beschäftigten und andererseits der verwendeten Technik ana-
lysiert werden (Hirsch-Kreinsen 2015). Dabei wird der Mensch beim Einsatz von 
Technologien betrachtet und die Auswirkungen auf die Arbeitsweise ergründet 
(Richter 2010).
Zweifellos werden mit der Entwicklung hin zu digitalisierten Wertschöpfungs-
ketten umfassend neue Technologien Einzug halten, sich gleichzeitig die Arbeit 
zwischen Mensch und Technik intensivieren (Block et al. 2015) und somit neu-
artige soziotechnische Systeme entstehen. Zu erwarten ist, dass vor allem die 
Komplexität der betrieblichen Technik deutlich zunehmen und damit umfang-
reicher werden wird. Damit einhergehende Veränderungen in personeller und 
organisatorischer Hinsicht, die innerbetriebliche Konflikte auslösen können, 
werden als soziotechnische Spannungsfelder bezeichnet. Grundsätzlich ist davon 
auszugehen, dass sich diese in sämtlichen wertschöpfenden Tätigkeiten und be-
trieblichen Ebenen zeigen werden (Hirsch-Kreinsen 2015; Block et al. 2015). Als 
großes und umfassendes soziotechnisches Spannungsfeld wird allgemein die ge-
nerelle Beherrschbarkeit zukünftiger Technik und Systeme durch den Menschen 
benannt (Hirsch-Kreinsen 2015). Die Einführung derer ruft vielfache Ängste bei 
den Beschäftigten hervor, da der eigene Kompetenz- oder gar Arbeitsplatzverlust 
und technische Überforderung befürchtet werden (Müller et al. 2019). Werden 
soziotechnische Spannungsfelder nicht erkannt bzw. bei der Einführung neuer 
Technologien nicht berücksichtigt und keine Maßnahmen zur Entschärfung ein-
geleitet, besteht die Gefahr, dass Beschäftigte den Zugang zu den Neuerungen 
verlieren und Inakzeptanz zunimmt. Dies kann zur Folge haben, dass das Poten-
zial nicht ausgenutzt und ineffizient gearbeitet wird oder gar neue Technologien 
nicht umgesetzt werden. (Siehe Abbildung 9 auf S. 457.)
Block et al. (2015) beschreiben die aus einer digitalisierten Wertschöpfung re-
sultierenden Herausforderungen auf verschiedenen betrieblichen Ebenen, die 
nachfolgend auszugsweise dargestellt sind. Demnach sei für die Unternehmens-
leitebene9 ein Konfliktfeld aufgrund der höheren Datenmenge zur Überwachung 

9 Ebenso werden soziotechnische Konfliktfelder für die Fertigungsleitebene beschrieben. 
Aus Komplexitätsgründen werden diese nicht im Beitrag dargestellt.
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betrieblicher Prozesse zu erwarten. Führungskräfte könnten Entscheidungen 
zwar fundierter und transparenter gestalten, gleichzeitig stiege jedoch die Kom-
petenzanforderung diese zu überblicken und bedarfsgerecht auszuwerten. Zur 
Reduktion des Konfliktfelds wird empfohlen, Kompetenz durch gezielte Schu-
lungen aufzubauen und Unterstützungssysteme zu integrieren, mit denen die 
Datenfülle reduziert wird. Weitere soziotechnische Konfliktfelder werden ebenso 
für die Shopfloorebene beschrieben. Die zentrale Herausforderung bestünde da-
rin, zukünftige Produktionssysteme so zu verstehen und zu kontrollieren, dass 
Beschäftigte tatsächlich die Verantwortung hierfür übernehmen können. Vor 
dem Hintergrund der im vorherigen Kapitel prognostizierten Veränderungen 
der Tätigkeitsstrukturen wird die Gefahr einer begrenzten Beherrschbarkeit vor 
allem für Beschäftigte mit überwachenden Tätigkeiten gesehen. Bei zunehmend 
automatisierten Prozessen und Anlagen steige automatisch die Komplexität 
derer, welche nicht mehr vollständig von den Beschäftigten mit dem ursprüng-
lichen Qualifikationsniveau verstanden werden könnten. Hierdurch würde die 
Gefahr steigen, dass Situationen unvollständig erfasst und dadurch Entscheidun-

Abbildung 9 

Bsp. Unternehmensleitebene:
Größere Datenmenge zur 
Überwachung betrieblicher 
Prozesse ➜ Kompetenzan-
forderung für Führungskräfte 
nimmt zu 

Bsp. Shopfloorebene:
Steigende Komplexität der 
Produktionssysteme führt  
zu Befähigungsdefizit 

»4.0« als soziotechnisches Spannungsfeld von Technik,  
Organisation und Personal 

Allgemeines Spannungsfeld:
➤  Beherrschbarkeit zukünftiger 

Technik und Systeme durch den 
Menschen 

➤  Einführung ruft vielfach Ängste 
bei den Beschäftigten hervor 
(Kompetenz- und Arbeitsplatzver-
lust, technische Überforderung)

➤  Werden Spannungsfelder nicht 
erkannt und entschärft, besteht 
die Gefahr, dass Beschäftigte 
Zugang zu Erneuerung verlieren 
und Ablehnung bzgl. Verände-
rung zunimmt

➤  Komplexität betrieblicher 
Technik wird deutlich 
zunehmen 

➤  Damit einhergehende Ver-
änderungen in personeller 
und organisatorischer 
Hinsicht, die innerbetrieb-
liche Konflikte auslösen 
können, bezeichnet 
man als soziotechnische 
Spannungsfelder

➤  ➜ werden sich in sämt-
lichen betrieblichen und 
wertschöpfenden Ebenen 
zeigen 

Relevanz der Mitbestimmung!
Mitbestimmung trägt wichtigen Teil dazu bei, dass Spannungsfelder frühzeitig erkannt und ganzheitlich 

berücksichtigt werden. Betriebs- und Personalräte nehmen in ihrer Funktion aufkommende Konflikte und 
Verunsicherungen der Beschäftigten wahr. 







Quelle: eigene Darstellung
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gen falsch getroffen werden (Hirsch-Kreinsen 2015). Zu erwarten sei deshalb, 
dass die Systeme von höher qualifizierten Beschäftigten als bislang bedient wer-
den. Um ein Befähigungsdefizit im Umgang mit den Systemen zu verhindern, sei 
es deswegen wichtig, Kompetenz aufzubauen, auch wieder durch Qualifizierung 
oder die Einführung von Assistenzsystemen10. Letzteres könnte dafür genutzt 
werden, um die Informations- und Wissensfülle zu bündeln und bedarfsgerecht 
zur Verfügung zu stellen (Block et al. 2015).
Als generelle Empfehlung und als Zusammenfassung der aufgezeigten Span-
nungsfelder empfiehlt sich ein frühzeitiger und umfassender Einbezug der 
Beschäftigten in den Wandlungsprozess, damit Beschäftigte die Chancen und 
den Nutzen für sich entdecken können und neue Technologie als individuelle 
Unterstützung erkannt werden (Müller et al. 2019). Ebenso sind der Einsatz von 
Anwendungsunterstützung zur Komplexitätsreduktion (Block et al. 2015) und 
der Aufbau eines spezifischen Qualifikationsprofils, das theoretisches Wissen 
und praktische Erfahrungen vereint (Hirsch-Kreinsen 2015), zu fokussieren. 
Weiterhin sollten Unternehmen die Weitergabe und den Erhalt von Wissen im 
Unternehmen verstärkt fördern (Block et al. 2015). Betriebs- und Personalräte 
können in ihrer Funktion aufkommende Konflikte und Verunsicherungen der 
Beschäftigten wahrnehmen. So trägt die Mitbestimmung dazu bei, dass die dar-
gestellten soziotechnischen Spannungsfelder frühzeitig erkannt und ganzheitlich 
berücksichtigt werden.

2.3.4 Gesetzliche Grenzen der Organisationsveränderungen

Nachdem sich in den Teilkapiteln zuvor mit möglichen Veränderungen der Ar-
beitswelt beschäftigt wurde, wird nun ein Blick auf dabei entstehende gesetzliche 
Grenzen geworfen. Hierbei spielen insbesondere die Begriffe des Betriebes und 
der Arbeitnehmer:innen eine entscheidende Rolle.

Der Betriebsbegriff in der Transformation
Eine wesentliche Komponente für eine betriebsrätliche Vertretung von Beschäf-
tigten stellt der Betriebsbegriff nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
dar.
Die Wahl eines Betriebsrats ist nach § 1 Abs. 1 BetrVG ab fünf wahlberechtigten 
Beschäftigten (davon drei wählbar) eines Betriebes zulässig. Was genau ein Be-
trieb ist, ist nicht eindeutig im Gesetz definiert; auch gibt es verschiedene Aus-
legungsformen. Nach § 1 Abs. 2 BetrVG charakterisiert sich ein Betrieb u. a. als 

10 Assistenzsysteme sind computerbasierte Systeme, die Beschäftigte im Umgang mit Technik 
unterstützen, indem z. B. Hintergrundwissen gezielt abgefragt werden kann oder mögliche 
Lösungswege zu einem Problem dargestellt werden. Sie sollen Entscheidungsprozesse un-
terstützen.
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Organisation, in der »zur Verfolgung arbeitstechnischer Zwecke die Betriebs-
mittel sowie Arbeitnehmer von einem Unternehmen eingesetzt werden«. Gibt es 
innerhalb eines Unternehmens weitere Betriebsteile, die nicht betriebsratsfähig 
sind (da dort weniger als fünf Personen beschäftigt sind), bilden diese zusammen 
mit dem Hauptbetrieb einen gemeinsamen Betrieb (§ 4 Abs. 2 BetrVG). Da-
durch erhalten auch Beschäftigte kleinerer Betriebsteile betriebsrätlichen Vertre-
tungsanspruch. Jedoch ist die Bildung eines gemeinsamen Betriebes dann nicht 
mehr möglich, wenn ein Betriebsteil als selbstständig gilt. Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 
BetrVG trifft dies zu, wenn dieser »räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt« 
liegt oder nach Satz 2 »durch Aufgabenbereich und Organisation eigenständig« 
ist. Beide einschränkende Bedingungen werden sich vermutlich im Zuge einer 
digitalisierten Arbeitswelt verstetigen und es damit schwieriger machen, einen 
gemeinsamen betriebsrätlich vertretenden Betrieb zu formen. Der Betrieb nach 
dem Betriebsverfassungsgesetztes könnte erodieren (Jürgens et al. 2017, S. 33).
Wie bereits im Entgrenzungsszenario (siehe Kapitel 2.3.2) beschrieben, könnten 
digital vernetzte Wertschöpfungsketten dazu führen, dass Arbeit räumlich, zeit-
lich und organisatorisch voneinander entgrenzt ist. Denkbar ist, dass verschiede-
ne Schritte der Wertschöpfung an global verteilten Standorten bedient werden. 
Doch nicht nur Standorte, sondern auch der räumliche Bezug bei Beschäftigten 
könnte sich erweitern, indem eine physische Anwesenheit von Beschäftigten 
weniger vorausgesetzt wird. Auch könnte eine zunehmende Zerteilung von Auf-
gaben dazu führen, dass mehr Aufgaben an Dritte vergeben werden im Sinne 
einer Click- und Crowdwork (ebenda). Damit würden die beiden genannten 
einschränkenden Bedingungen für das Zustandekommen eines gemeinsamen 
Betriebes in ihrer Verbreitung zunehmen. Hierdurch hätten weniger Beschäftig-
te Anspruch darauf, sich betriebsrätlich vertreten zu lassen. Gleichzeitig würde 
hierdurch die Zahl bestehender Betriebsräte sinken, da weniger Arbeitneh-
mer:innen in ihren Zuständigkeitsbereich fallen würden. Nicht nur der mög-
liche Trend hin zu mehr Click- und Crowdwork könnte die Vertretungsmacht 
schwächen: anhaltende Erosionsprozesse, wie eine rückläufige Flächentarifbin-
dung und betriebsrätliche Vertretung (Ellguth & Kohaut 2018) sowie veränderte 
Betriebsorganisationen lassen die Gefahr eines Repräsentationsdefizits steigen 
(Brinkmann & Nachtwey 2017).
Entsprechend der Veränderungen von Betrieben schlägt Jürgens et al. (2017) 
eine Erweiterung des Betriebsbegriffes vor. Der Betrieb sollte sich als ›funktio-
nale Einheit‹ verstehen, in dem betriebsrätliche Vertretungsansprüche entlang 
der Wertschöpfungskette bestehen. Das Unternehmen sähe sich hierbei in der 
Verantwortung, soziale Bindungen entlang des Produktionsprozesses herzu-
stellen und die dafür erforderlichen Direktions- und Kontrollrechte aufzubauen 
(S. 35).
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Der Begriff des Betriebes nach dem Betriebsverfassungsgesetz ist ein Beispiel 
dafür, dass zur Aufrechterhaltung der Mitbestimmung Gesetze an die Verände-
rungen der Arbeitswelt angepasst werden müssen. Nur dann ist auch zukünftig 
der Anspruch einer betriebsrätlichen Vertretung für eine breite Masse an Be-
schäftigten gesichert. Doch nicht nur das Verständnis und der Begriff des Be-
triebs bedürfen einer Aktualisierung; gleiches gilt beispielsweise für den Begriff 
der Arbeitnehmer:innen.

Abbildung 10 

Gesetzliche Grenzen der Organisationsveränderungen 1

•  Könnte aufgrund der arbeitsorganisatorischen Veränderungen nur 
noch bedingt zur arbeitsweltlichen Realität passen

•  Folge: Grundlage für betriebsrätliche Vertretung für Beschäftigte 
schwindet

•  Bisher: kleinere Betriebsteile sind an Hauptbetrieb angeschlossen  
➜ betriebsrätlicher Vertretungsanspruch ist gesichert

Zur Aufrecht
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 Veränderungen 
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angepasst 
werden!

•  Dies gilt nicht, wenn der Betriebsteil als »selbstständig« gilt,  
»räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt liegt« oder »durch 
Auf gabenbereich und Organisation eigenständig« ist 

   ➜  Genau diese Entwicklung wird sich im Zuge der Digitalisierung 
verstetigen 

•  Es wird schwieriger, einen gemeinsam betriebsrätlich vertretenen 
Betrieb zu formen

•  Der Betrieb nach BetrVG könnte erodieren

•  Erweiterung des Betriebsbegriffs 

•  Betrieb als funktionale Einheit mit betriebsrätlichen Vertretungs
ansprüchen entlang der Wertschöpfungskette

•  Verantwortung der Unternehmen, soziale Bindungen entlang 
der Produktionskette herzustellen und die dafür erforderlichen 
Direktions und Kontrollrechte aufzubauen 

Betriebsbegriff 
nach BetrVG

ABER

Die Folge

Lösungsansatz

Betriebsbegriff in der Transformation 

Quelle: eigene Darstellung
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Der Arbeitnehmer:innen-Begriff in der Transformation
Eine Entwicklung nach dem Entgrenzungsszenario hätte zur Folge, dass sich (wie 
im vorherigen Teilkapitel beschrieben) betriebliche Organisationen und klassi-
sche Arbeitsverhältnisse auflösen (Mückenberg 2017). Die vertraglich basierten 
Verpflichtungen zwischen Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen würden 
sich auflösen. Der Arbeitnehmer:instatus wurde ursprünglich als gegenseitige 
Absicherung eingeführt. Arbeitgeber:innen können sich auf die Arbeitskraft der 
angestellten Beschäftigten verlassen. Ebenso entstand für die Beschäftigten Ver-
lässlichkeit: sie erhalten materielle Sicherheit durch Entgelt und werden sozial 
durch die Sozialversicherungen abgesichert (Jürgens et al. 2017). Um den Be-
griff des Arbeitgebers haben sich in der Gesetzgebung fundamentale arbeits-
rechtliche Vorschriften etabliert; beispielsweise ist dieser verpflichtet, Maßnah-
men zum Gesundheitsschutz umzusetzen und die Arbeitszeitrichtlinien einzu- 
halten.
Mit einer zunehmenden Entgrenzung des Arbeitsverhältnisses durch z. B. Click-
work oder Werkverträge wird Arbeit vermehrt auch außerhalb des geschützten 
Raumes eines Arbeitnehmerstatus erbracht. Beschäftigte sind beispielsweise 
allein für ihre hinreichende Altersvorsorge verantwortlich und unterliegen kei-
nen gesetzlichen Schutzmaßnahmen. Gleiches gilt für Vermittlungsplattformen 
wie Uber oder AirBnB, bei denen selbstständige Personen Leistungen anbieten. 
Dieser Trend, der schon heute zu beobachten ist, wird als »Kommodifizierung« 
bezeichnet (Mückenberg 2017, S. 5; Jürgens et al. 2017, S. 27). Als Folge dieser 
Entwicklung erodiert der Arbeitnehmer:innenstatus und damit auch der Stan-
dard von Arbeitsschutz (siehe Abbildung 11). Es entstehen Lücken, in denen 
Personen keinen Schutz, weder in sozialer noch in arbeitspolitischer Hinsicht 
erfahren. Hinzu kommt ein verstärktes Machtgefälle zwischen Auftragnehmer:in 
und -geber:in.
Als Lösung dieser rechtlichen Lücken und zur Sicherstellung eines angemesse-
nen Schutzes werden zwei Lösungen diskutiert. Zum einen sollte sich der Ar-
beitnehmerbegriff um digital vermittelte Arbeit erweitern, bei denen eine wirt-
schaftliche Abhängigkeit zwischen Auftragnehmer:in und -geber:in besteht. 
Weiterhin sollten sich Regularien zur sogenannten Scheinselbstständigkeit ver-
stärken und damit eine größere Gruppe in den Schutz integrieren (Jürgens et al.  
2017).



Mitbestimmung in der digitalen Transformation 

462

Abbildung 11 

2.4 Betriebsräte als gestaltende Akteure von 
Innovation und Transformation

In Kapitel »Arbeitsbeziehungen im System industrieller Beziehungen« von Cars-
ten Wirth in diesem Buch wurde bereits die Rolle von Betriebsräten auf den Ebe-
nen der Mitbestimmung erläutert. Hauptaugenmerk liegt bei der Bedeutung von 
Betriebsräten hierbei auf der betrieblichen Mitbestimmung, deren Rechte und 
Pflichten in weiten Teilen durch das Betriebsverfassungsgesetz geregelt sind.

Gesetzliche Grenzen der Organisationsveränderungen 2

•  Arbeitnehmer:instatus ursprünglich zur gegenseitigen Absicherung 
• ➜  Arbeitgeber:in kann sich auf Arbeitskraft der Arbeitnehmer:in

nen verlassen
•  ➜  Arbeitnehmer:innen erhalten Sicherheit (Entgelt, Absicherung 
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zum Gesundheitsschutz, Einhaltung der Arbeitszeitrichtlinien
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werden!

•  Durch Entgrenzung wird Arbeit vermehrt außerhalb des  
geschützten Raumes erbracht

•  Trend der Dekommodifizierung

•  Der Arbeitnehmer:instatus erodiert und damit auch der Standard 
von Arbeitsschutz

•  Verstärktes Machtgefälle zwischen Auftraggeber:in und Auftrag
nehmer:in  

•  Arbeitnehmer:inbegriff um digital vermittelte Arbeit erweitern,  
bei denen eine wirtschaftliche Abhängigkeit zw. Auftraggeber:in 
und nehmer:in besteht

•  Weitere Regularien zur Scheinselbstständigkeit verstärken und 
damit eine größere Gruppe in den Schutz zu integrieren

Der Begriff

ABER

Die Folge

Lösungsansatz

Arbeitnehmer:innenbegriff in der Transformation

Quelle: eigene Darstellung
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Gesamtwirtschaftliche Wandlungsprozesse und Mitbestimmung hängen eng 
zusammen. Sowohl Aufgaben der Mitbestimmung als auch ihre Rahmenbedin-
gungen unterliegen einem permanenten Wandel. Zentrale Entwicklungen sind 
die Verbetrieblichung kollektiver Regelungen bzw. der Bedeutungsverlust von 
Flächentarifverträgen (Bahnmüller & Bispinck 1995) sowie damit einhergehend 
die Tendenz der Schwächung der Gewerkschaften (Müller-Jentsch & Ittermann 
2000). Vor diesem Hintergrund verändert sich auch das Arbeitsfeld von Betriebs-
räten, die sich in Zeiten von Digitalisierung und Transformation immer größe-
ren und komplexeren Herausforderungen stellen müssen. Die Anforderungen an 
Betriebsräte führen zu einem Spannungsverhältnis zwischen Kompetenzgewinn 
einerseits und Überforderungsrisiko andererseits. Lösungen werden darin gese-
hen, die Betriebsratsarbeit zu professionalisieren sowie adäquate Formen ihrer 
Unterstützung (weiter)zu entwickeln (Nettelstroth et al. 2010).

Abbildung 12 

Teil 6/Grafik 13

Betriebsräte als gestaltende Akteure von Innovation und Transformation

Gesamtwirtschaftlicher  
Wandlungsprozess

Aufgaben und Rahmenbedingungen von Mitbestimmung unterliegen permanentem Wandel;  
beide hängen eng zusammen

Mitbestimmung 

Betriebsräte

Lösung: Betriebsratsarbeit professionalisieren und adäquate Formen ihrer Unterstützung  
(weiter)entwickeln!

Überforderungsrisiko Kompetenzgewinn

Quelle: eigene Darstellung
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Aktuelle Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Betriebsträte eine wichti-
ge Rolle im betrieblichen Innovationshandeln spielen können (Wannöffel 2008). 
Schließlich haben Gewerkschaften im Innovationshandeln von Betriebsräten 
und betrieblichen Innovationsstrategien strategisches Potenzial identifiziert und 
verschiedene Initiativen entwickelt wie z. B. das IG Metall-Projekt »Arbeit und 
Innovation«, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) sowie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Europäischen 
Union.

2.4.1 Betriebsräte als Akteure im Innovationsprozess

In der Diskussion um die Zukunft der Betriebsratsarbeit im Rahmen gesamt-
wirtschaftlicher Veränderungsprozesse spielt das Innovationshandeln von »ge-
staltenden Betriebsräten« eine zentrale Rolle (Blauth 2007; Kriegesmann et al. 
2010) und ihre Funktion zwischen »Innovationsbremse« und »aktive[r] Rolle 
in betrieblichen Innovationsprozessen« (Schwarz-Kocher et al. 2011). Hinsicht-
lich betrieblicher Innovationsstrategien und Mitbestimmung lassen sich grund-
sätzlich zwei Arten der Betriebsratsarbeit unterscheiden: Reaktives Innovations-
handeln von Betriebsräten entspringt Innovationsprozessen, die vom Manage-
ment initiiert werden. Demgegenüber entwickeln Betriebsräte durch proaktives 
Innovationshandeln eigene Innovationen für ihre Betriebe, auch über ihre ur-
eigenen Arbeitsfelder Personal- und Arbeitspolitik hinaus.
Eine Typologie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der 
Hans-Böckler-Stiftung (WSI) verdeutlicht schon anhand der Daten der WSI-
Betriebsrätebefragung 2008/2009, dass die Grenzen zwischen proaktivem und 
reaktivem Innovationshandeln nicht scharf gezogen sind: Immerhin ein Drittel 
der befragten Betriebsräte reagieren auf Innovationsstrategien des Managements 
als »machtvolle Mitgestalter«, die eigene Vorschläge einbringen und wirksam 
durchsetzen können. In Bezug auf »echte« proaktive Innovationen aus dem Be-
triebsrat stellen Kriegesmann et al. (2010) fest, dass »proaktives Innovations-
handeln im Sinne eigener Innovationsinitiativen von Betriebsräten keineswegs 
eine exotische Erscheinung [ist]. […] 90 % der Betriebsräte haben bereits eigene 
Ideen ins betriebliche Innovationsgeschehen eingespeist« (S. 73).
Mitbestimmung und Innovationsprozesse begründen ein komplexes Spannungs-
feld, das geprägt ist vom »doppelten Organisationsproblem« der Innovation und 
den mit ihr verbundenen divergierenden Akteursinteressen (Schwarz-Kocher 
et al. 2011, S. 38). Die Mitbestimmung selbst schwankt zwischen dem Schutz 
der Beschäftigten vor negativen Innovationsfolgen und der Initiierung und Be-
schleunigung von Innovationsprozessen. In einer Gesamtbewertung von For-
schungen und Studien »erweist sich die Mitbestimmung als ein Pluspunkt des 
deutschen Modells im internationalen Wettbewerb« (Gerlach 2012, S. 69).
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Der Begriff des Innovationspromotors hat so auch Einzug gehalten in die Diskus-
sion um die Bedeutung von Betriebsräten im Innovationsprozess: Betriebsräte 
als Innovationspromotoren können helfen, die vielerorts identifizierten, noch 
fehlenden Potenziale der Mitbestimmung in Innovationsprozessen zu erschlie-
ßen. Im Zentrum steht dabei das Promotorenkonzept, dass in den 1970er-Jahren 
von Witte (1973) entwickelt wurde. Demnach seien Innovationspromotoren von 
zentraler Bedeutung für die Umsetzung von Innovationen in Erwerbsorganisa-
tionen. Ausgehend von dieser Frage definiert Witte Promotoren als »Personen, 
die einen Innovationsprozess aktiv und intensiv fördern« (S.  15). Diese erste 
Typologie von Macht- und Fachpromotoren geht auf Witte zurück. Sie wurde 
in den 1990er-Jahren um den Prozesspromotor (Hauschildt 1997) sowie den 
Typus des Beziehungspromotors erweitert (Gemünden & Walter 1995). Die 
Typologie von Promotoren dient sowohl der Analyse von Innovationsprozessen 
als auch – bezogen auf die Praxis – als Instrument zur Prognose des Erfolgs von 
Innovationsprojekten. Ausgangspunkt des Modells sind Willens- und Fähigkeits-
barrieren von Akteuren in Erwerbsorganisationen (»Opponenten«), die durch 
eine Kombination bestimmter Promotorentypen überwunden werden müssen, 
um Innovationsprozesse wirkungsvoll durchzusetzen.
Verschiedene quantitative Untersuchungen zeigen einen positiven Zusammen-
hang zwischen Innovationsstrategie und Betriebsratshandeln. Andere empiri-
sche Arbeiten identifizieren eine eher bremsende Wirkung von Betriebsräten. 
Eine zusammenfassende Bestandsaufnahme zum Themenfeld Innovation und 
Mitbestimmung liefern Schwarz-Kocher et al. (2011) sowie Kriegesmann et al. 
(2010). Letztere ziehen das Fazit: Eine beteiligungsorientierte Unternehmens-
kultur wirke sich positiv auf die betriebliche Innovationsfähigkeit aus. Inwiefern 
Betriebsräte in diesem kulturellen Rahmen pro- oder reaktiv agieren, bleibt 
offen. Wichtige Hemmnisse, die der Innovationsarbeit von Betriebsräten ent-
gegenstehen, seien weniger die innerbetrieblichen Opponenten, sondern Kapazi-
tätsprobleme der Gremien angesichts priorisierter Routinetätigkeiten.
Der Typus des aktivierten Betriebsrats (Niewerth 2016) stellt eine Erweiterung 
der Typologie zur Einbindung von Betriebsräten im Innovationsprozess dar, wie 
sie von Kriegesmann et al. (2010) entwickelt wurde. Letztere leiten aus empiri-
schen Befunden eine Typologie aus 5 Typen ab, in der sie Betriebsräte entlang 
deren Einbindung in den Innovationsprozess untersuchten: Sie entwickeln eine 
Typologie vom nicht einbezogenen Betriebsrat (Typ 1) über den umfassend in-
formierten Betriebsrat (Typ 3) bis zum machtvollen Mitgestalter (Typ 5) wei-
ter (siehe Abbildung 13). Während die Typologie aus der WSI-Betriebsrätebefra-
gung die Einschätzung von Betriebsräten (als Stellvertreter ihres Gremiums) zu 
einem bestimmten Zeitpunkt betrachtet, nimmt Niewerth die Veränderung der 
Betriebsräte (als Person in ihrer Funktion als Betriebsrat) in den Blick. Sie unter-
sucht die Veränderungsdynamik durch Qualifizierung von Betriebsräten zu so-



Mitbestimmung in der digitalen Transformation 

466

genannten Innovationspromotoren. Dabei analysiert sie deren Typenzuordnung 
vor Ausbildung und nach der Ausbildung zum Innovationspromotor. Diese neue 
Betrachtungsweise nimmt – entgegen den bisher bekannten Betriebsratstypo-
logien, die eine statische Typologie zum Gegenstand hatten – eine prozessuale 
Perspektive ein und untersuchte die Entwicklungs- und Veränderungsfähigkeit 
von Betriebsräten innerhalb eines Typenspektrums.
Die Veränderung im Typenspektrum zeigt drei Typen von betriebsrätlichen In-
novationspromotoren: Der aktivierte Betriebsrat, der gestaltende Betriebsrat 
und der professionalisierte Betriebsrat. Die beiden letzten Typen korrespon-
dieren im Wesentlichen mit der Typologie, wie sie von Kriegesmann et al. ent-
wickelt wurde: Der gestaltende Betriebsrat entspricht dem Typus des ambitio-
nierten Mitgestalters; diese Betriebsräte konnten in der Ausbildung diesen Typus 
vertiefen und weiterentwickeln. Der professionalisierte Betriebsrat entspricht 

Abbildung 13 

Betriebsräte als Akteure im Innovationsprozess 

Innovationspromotoren von zentraler Bedeutung für die Umsetzung von Innovation in Erwerbs
organisationen »Wie entsteht wirtschaftlicher Fortschritt?« 

Promotoren = Personen, die Innovationsprozess aktiv und intensiv fördern

Betriebsräte als Innovationspromotoren können helfen, identifizierte aber noch  
nicht realisierte Innovationspotenziale zu nutzen 

Mitbestimmung schwankt zwischen Schutz der Beschäftigten vor negativen Innovationsfolgen und 
der Initiierung und der Beschleunigung von Innovationsprozessen

Statische Perspektive 
1. Nicht einbezogen
2. Defizitär informiert
3. Umfassend informiert
4.  Ambitionierte  

Mitgestalter 
5. Machtvolle Mitgestalter

Prozessuale Perspektive 
1. Der aktivierte Betriebsrat
2.  Der gestaltende  

Betriebsrat 
3.  Der professionalisierte 

Betriebsrat

Typologie von Betriebsräten anhand ihrer Einbindung in den Innovationsprozess 

Durch Ausbildung zum 
Innovationspromotor 
haben sich 3 Typen von 
Betriebsräten entwickelt

Quelle: eigene Darstellung
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dem Typus des machtvollen Mitgestalters, der die Ausbildung dazu nutzt, die 
Betriebsratsarbeit zum Beispiel durch Erlernen neuer Methoden zu professiona-
lisieren. Neu ist der Typus des aktivierten Betriebsrats: Durch Qualifizierung 
und Schulung sind Betriebsräte in der Lage, ihren Typus zu wechseln. Sie wech-
seln vom Typus des nicht einbezogenen bzw. defizitär informierten Betriebs-
rats durch die Ausbildung (modularer Ausbildungsgang, Nutzung verschiedener 
Reflexionsebenen, Beratung und Coaching) in die Rolle eines mitgestaltenden 
Betriebsrats. Der neue Typus Aktivierter Betriebsrat zeichnet sich somit durch 
einen hohen Gestaltungswunsch aus, dem jedoch die umgebenden Strukturen 
zur Unterstützung (noch) fehlen (Niewerth 2016).

2.4.2 Aufsichtsräte und die Rolle der Unternehmensmitbestimmung im 
Innovationsprozess

Ein Aufsichtsrat ist ein Gremium, das per Gesetz verpflichtend in allen Kapital-
gesellschaften und Genossenschaften ab einer bestimmten Anzahl an Mitarbei-
ter:innen zu bestehen und zu arbeiten hat. Die Zahl der Mitglieder ist abhängig 
von der Gesamtbeschäftigtenzahl des Unternehmens.11 Diese Mitglieder sind auf 
der einen Seite Anteilseigner:innen des Unternehmens, auf der anderen Seite 
in den Aufsichtsrat gewählte Vertreter:innen der Belegschaft. Die anteilige Zu-
sammensetzung ergibt sich aus der Unternehmensgröße12 (Willing o. J.).
Per legem13 ergibt sich auch die zentrale Aufgabe des Aufsichtsrats, die Über-
wachung der Geschäftsführung und ihrer Tätigkeiten (Eichsteller & Schwend 
2017). Neben dieser Kontrollfunktion obliegt ihm darüber hinaus aber noch 
eine Beratungsfunktion. So entscheidet das Organ Aufsichtsrat über die Beset-
zung des Vorstands und trägt dadurch und durch alle weiteren getroffenen Ent-
scheidungen und Beschlüsse eine Mitverantwortung bei der Wahl der richtigen 
Unternehmensstrategie und bei der Gewährleistung adäquater Führung durch 
den Vorstand (Stetenfeld & Isbruch 2014). In diesem Sinne handeln die Mit-
glieder des Aufsichtsrats »[…] stellvertretend für alle Anteilseigner und sind in 
Entscheidungen von grundlegender Bedeutung einzubinden« (S. 19).

11 Bei kleinen Unternehmen (500 – 2000 Beschäftigte): drei Mitglieder, durch Satzung bis 
max. 21 Mitglieder; bei großen Unternehmen (mehr als 2000  – 10 000 Beschäftigten): 
sechs, bis 20 000: acht und bei mehr als 20 000 Beschäftigten: 10 Mitglieder (bzgl. genauerer 
Zusammensetzung und Wahl siehe: Willing, o. J.). Bei Genossenschaften ab 20 Mitgliedern 
muss ein Aufsichtsrat gegründet werden. Vgl. hierfür den Beitrag von Markus Helfen in 
diesem Buch.

12 In kleinen Unternehmen ergibt sich ein stetes Verhältnis von einem Drittel Arbeitnehmer-
vertreter:innen zu zwei Dritteln Anteilseigner:innen des Unternehmens; in großen Un-
ternehmen besteht ein gleiches Verhältnis von Arbeitnehmervertreter:innen und Anteils-
eigner:innen.

13 § 111 Abs. 1 AktG.



Mitbestimmung in der digitalen Transformation 

468

Ein Aufsichtsrat kann damit durchaus den Kurs eines Unternehmens mitlenken. 
Das Gremium kann diese Rolle insbesondere dann wahrnehmen, wenn es darum 
geht, wirtschaftlich schwierige Zeiten oder Phasen des Umbruchs zu bewälti-
gen. In dieser Situation können aus einem erfahrenen Aufsichtsrat heraus die 
richtigen Impulse für ein zielführendes Change-Management gesetzt werden. 
Ebenfalls können Impulse zu Innovationen gesetzt und damit die Innovations-
strategie des jeweiligen Unternehmens mitbeeinflusst und mitgesteuert werden 
(Eichsteller & Schwend 2017; Stetenfeld & Isbruch 2014).
Im Bereich digitaler Innovationen thematisiert der Aufsichtsrat insbesondere 
die Fragen, wie sich diese Innovationen entlang der Wertschöpfungskette aus-
richten und gegebenenfalls neue Möglichkeiten der Wertschöpfung erschließen 
lassen. Darüber hinaus ist für das Gremium von Interesse, wie sich digitale In-
novationen auf Personal, Ausstattung und Budget auswirken können und wie 
mit ebendiesen Auswirkungen umgegangen werden soll (Eichsteller & Schwend 
2017). Daran schließt sich ein »[…] schlagkräftiges Innovationscontrolling […]« 
an, um den Erfolg der Innovationen messen und den Einsatz von Investitionen 
rechtfertigen zu können (Stetenfeld & Isbruch 2017, S. 19).
Diese Fragen und Themen sind auch für Betriebsräte und ihre Rolle als Arbeit-
nehmervertreter:innen von Bedeutung. Sie sind somit in der Lage, Innovations-
prozesse und Innovationsstrategien als Vertreter:innen der Arbeitnehmerschaft 
im Aufsichtsrat14 nach den Vorstellungen des Betriebsrats zu gestalten und hierin 
positiv arbeitnehmerorientierte Positionen mit Blick auf die Umsetzung einflie-
ßen zu lassen. Jedoch sind die Mitglieder eines Aufsichtsrats in Angelegenheiten, 
bei denen es um »[…] Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse einschließlich ver-
traulicher Berichte und vertraulicher Beratungen […]« (Willing, o. J.) geht, zu 
Stillschweigen verpflichtet. Diese Verpflichtung gilt sowohl gegenüber externen 
wie auch internen Personen, schließt also in jedem Fall auch den Betriebsrat 
mit ein15 (Köstler 2014). Somit hat auch ein Mitglied des Betriebsrats, welches 
gleichzeitig ebenso Aufsichtsratsmitglied sein kann,16 auf diesem Wege keine 
Möglichkeit, Informationen mit Bezug zu den o. g. Angelegenheiten für seine 
Betriebsratsarbeit öffentlich zu verwenden.

14 Mitglied des Betriebsrats zu sein ist keine Voraussetzung, um als Arbeitnehmervertre-
ter:innen in den Aufsichtsrat gewählt zu werden (Willing, o. J.).

15 Entstünde durch Verletzung dieser Schweigepflicht dem Unternehmen ein wirtschaftlicher 
Schaden, ist das jeweilige Aufsichtsratsmitglied, das diese Pflicht gebrochen hat, zur Re-
gulierung dieses Schadens haftbar zu machen (Willing, o. J.).

16 Umgekehrt muss aber ein:e Vertreter:in der Belegschaft im Aufsichtsrat nicht zwangsläufig 
Betriebsratsmitglied sein.
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Allerdings bestünde über die Mitgliedschaft im Wirtschaftsausschuss17 eine 
gewisse »Ausweichmöglichkeit«. In diesem Ausschuss ist die Unternehmens-
leitung/Unternehmensführung bei Befragungen zur Wahrheit verpflichtet. 
Gegenstände, die in regulären Sitzungen des Aufsichtsrats der angesprochenen 
Schweigepflicht unterliegen und die der Vorstand sonst eventuell noch zurück-
gehalten hätte, könnten hier in Frageform an die Vorstandsmitglieder gerichtet 
werden. Die Antworten auf diese Fragen unterliegen wiederum keiner Pflicht zur 
Verschwiegenheit und die Arbeitnehmervertreter:innen im Betriebsrat können 
entsprechend darauf reagieren. Hieraus wird die Sinnhaftigkeit der Arbeitneh-
mervertretung, aber besonders die von Betriebsratsmitgliedern, im Aufsichtsrat 
deutlich (ebd.).

2.5 Fragen und Aufgaben – Anregungen zur Diskussion

 1. Welche Merkmale der Industrie 4.0 werden im Text genannt?
 2. Was sind die Kennzeichen einer »Smart Factory«?
 3. Sammelt und diskutiert Pro- und Kontraargumente dieser neuen Stufe der 

Prozessautomatisierung.
 4. Worin unterscheidet sich die Formulierung »Arbeiten 4.0« zu anderen 

4.0-Kombinationen? Wodurch wird diese Formulierung hervorgehoben?
 5. Wie können die »Treiber des digitalen Wandels« definiert werden?
 6. Findet (Unternehmens)Beispiele für die im Schaubild dargestellten Treiber.
 7. Welcher mit der Idee der cyber-physischen Systeme vergleichbare Ansatz 

wurde bereits in den 1980er-Jahren verfolgt?
 a. Computer Integrated Manufacturing
 b. Autonomous machine manufacturing
 c. Mensch-Roboter-Kollaboration
 8. Beschreiben Sie in eigenen Worten, was unter Industrie 4.0 verstanden wird.
 9. Diskutieren Sie, ob die Industrie 4.0 tatsächlich eine 4. Industrielle Revolu-

tion darstellt oder als Teil der 3. Industrielle Revolution verstanden werden 
kann (Gruppendiskussion).

10. Was ist damit gemeint, dass durch Digitalisierung und digitale Transforma-
tion der industrielle und der Dienstleistungssektor in Teilen verschmelzen?

11. Beschreiben Sie in eigenen Worten den Unterschied zwischen digitaler 
Transformation und Digitalisierung.

17 Ein Wirtschaftsausschuss unterrichtet den Betriebsrat über wirtschaftliche Fragen und 
Vorgänge innerhalb eines Unternehmens und ist in Kapitalgesellschaften und Genossen-
schaften mit mehr als 100 Beschäftigten einzuberufen (Köstler, 2014).
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12. Diskutieren Sie anhand eigener Beispiele aus der Praxis Fälle von Digitalisie-
rung und Fälle digitaler Transformation.

 Begründen Sie, warum es sich jeweils um Digitalisierung bzw. um digitale 
Transformation handelt.

13. Diskutieren Sie, ob 3D-Druckereien (Fertigungshallen, in denen 3D-Dru-
cker für Kund:innen zur Verfügung stehen) einer Ausprägung der Digitali-
sierung oder digitaler Transformation entsprechen.

14. Weshalb ist es für kleinere oder neue Unternehmen schwierig, auf dem Big 
Data-Markt Fuß zu fassen?

15. Finden Sie Beispiele dafür, in welchen gegenwärtigen Unternehmen bzw. 
Organisationen bereits heute nach den beschriebenen Extremen der Orga-
nisationsentwicklung gearbeitet wird.

16. In Vorbereitung auf den kommenden Abschnitt: Überlegen Sie, welche Aus-
wirkungen beide Organisationsentwicklungen auf Tätigkeiten- und Quali-
fikationsstrukturen hätte.

17. Diskutieren Sie die potenziellen Auswirkungen auf Arbeitsplätze. Werden 
diese auf- oder abgebaut?

18. Was hätte eine polarisierte Organisation für gesellschaftliche Folgen?
19. Fassen Sie die vier vorgestellten Szenarien der Industriearbeit in je zwei Sät-

zen zusammen.
20. Suchen Sie zu jedem Szenario ein Beispiel aus der Praxis.
21. Auswirkungen von Organisationsentwicklungen auf die Gesellschaft: Lesen 

Sie die genannten Texte von Dörre (2018 und 2016) und arbeiten Sie die 
relevanten Punkte im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungen heraus.

22. Ordnen Sie die Szenarien der Reihenfolge nach: Welches Szenario hat Ihrer 
Meinung nach die meisten negativen, welches die meisten positiven Aus-
wirkungen auf die Gesellschaft?

23. Diskutieren Sie den Begriff der Kommodifizierung. Welche Folgen hat dies 
für Beschäftigte? Gehen Sie dabei auf verschiedene Aspekte ein und berück-
sichtigen Sie die Perspektive der Auftragnehmer:innen und der -geber:in-
nen.

24. In welchen Unternehmensformen ist ein Aufsichtsrat vorgeschrieben?
25. Was sind Rechte und Pflichten/Aufgaben eines Aufsichtsrates?
26. Welche Fragen thematisiert ein Aufsichtsrat mit Blick auf digitale Trans-

formation?
27. Welche beteiligten Personen des Aufsichtsrats sind in welchen Situationen 

zur Verschwiegenheit verpflichtet?
28. Was ist die Besonderheit des Wirtschaftsausschusses?
29. Warum können speziell Betriebsratsmitglieder als Arbeitnehmervertre-

ter:innen im Aufsichtsrat sinnvoll sein?
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3 Mitbestimmungsthemen bei digitaler 
Transformation

3.1 Gestaltung von Arbeit

Unter dem Label »Arbeiten 4.0« sind die direkten wie indirekten Auswirkungen 
des digitalen Wandels auf die menschliche Arbeit zusammengefasst. Hierzu 
zählen neben neuen Wegen, herkömmliche Arbeitsschritte zu verrichten, auch 
grundsätzlich neue Arbeitsprozesse und -inhalte, die teilweise Auflösung oder 
Reorganisation betrieblicher Strukturen sowie die neue Ausgestaltung und 
Organisierung von Arbeitsmethoden (z. B. agiles Arbeiten). All diese Aspekte 
wirken sich, wenn auch in verschiedenem Maße, auf die Arbeit der Beschäftigten 
und die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Betriebsräte aus. Aus diesem Grund, 
aber auch, um den digitalen Wandel insgesamt auch proaktiv im Interesse der 
Beschäftigten mitzugestalten, stellt die (Neu-)Gestaltung von Arbeit im digitalen 
Wandel eines der zentralen Mitbestimmungsthemen für Betriebsräte dar.

3.1.1 Neue Themen der Mitbestimmung in der digitalen Transformation

Bisher zeigt sich, dass auch im digitalen Wandel, neben strukturellen Neuerun-
gen wie neue (agile) Arbeitsmethoden oder der Auflösung betrieblicher Struk-
turen bis hin zu cyber-physischen Systemen, klassische arbeitspolitische Themen 
für Betriebsräte und Beschäftigte auftreten. Dabei handelt es sich allen voran um 
die – in den folgenden Unterkapiteln erläuterten – Felder von Flexibilisierung 
von Arbeitszeit und Arbeitsort, Qualifizierung und Kompetenzentwicklung der 
Beschäftigten, die Gestaltung von Entgelt und Leistungsbedingungen sowie Ar-
beits-, Gesundheits- und Datenschutz. Zudem spielen bei allen beabsichtigten 
Transformationsmaßnahmen die Themen Arbeitsplatzabbau, Versetzung oder 
auch die Beschäftigungsbedingungen bei Neueinstellungen eine Rolle (Brom-
berg, Loos, Mierich & Werner 2019; Haipeter 2018).
Aber auch über diese Themen hinaus birgt die digitale Transformation eine Viel-
zahl von Auswirkungen und Aspekten, welche der Mitbestimmung oder Mit-
gestaltung durch Betriebsräte bedürfen. Da zudem der Umfang an mitbestim-
mungsrelevanten Themen wächst und ebenso der Druck zunimmt, immer 
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kurzfristiger, schneller und flexibler auf die Anforderungen der Geschäfts- bzw. 
Betriebsleitung zu reagieren, steigt auch die Arbeitsbelastung für Betriebsräte 
insgesamt (Maschke, Mierich & Werner 2018).

Abbildung 14 

Um im Laufe des digitalen Wandels nicht überlastet oder übergangen zu werden, 
ist es für Betriebsräte unumgänglich, sich bereits frühzeitig und auch unabhängig 
von konkreten Ereignissen und Plänen mit dem Thema Digitalisierung bzw. di-
gitale Transformation und der Zukunft der Arbeit im Allgemeinen auseinander-
zusetzen. Hierfür ist es sinnvoll, sowohl mit der Geschäfts- bzw. Betriebsleitung 
als auch mit den Beschäftigten in Dialog zu treten und gemeinsam Ideen und 
Pläne zu erarbeiten.

Teil 6/Grafik 14
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Quelle: eigene Darstellung



Mitbestimmungsthemen bei digitaler Transformation

473

3.1.2 Mitbestimmungsrechte sichern

Gerade in Unternehmen, in denen keine aktive Mitbestimmungskultur besteht, 
ist es für Betriebsräte in besonderem Maße wichtig, sich ihre künftigen Betei-
ligungsmöglichkeiten in Transformationsfragen abzusichern. Aufgrund der sich 
verändernden Anforderungen an die Mitbestimmung ergibt dies aber auch in 
Unternehmen Sinn, in denen eine starke Mitbestimmung gegeben ist. Um die 
Rahmenbedingungen einer adäquaten Mitbestimmung während des digitalen 
Wandels zu regeln, bieten sich Betriebsvereinbarungen und Rahmenbetriebs-
vereinbarungen an.
In sogenannten »Zukunftsvereinbarungen«18, abgeschlossen zwischen Betriebs-
rat und Geschäftsleitung, werden Rahmenbedingungen und Themen einer effek-
tiven zukünftigen Mitbestimmung festgeschrieben. Zentrale Aspekte hierin sind 
zum einen Bekundungen, gemeinsam und (betriebsrätlich) mitbestimmt den 
digitalen Wandel zu bestreiten. Zum anderen werden insbesondere die Stärkung 
und Ausweitung der Zusammenarbeit, Kommunikation und Transparenz zwi-
schen Management, Betriebsrat und Belegschaft hervorgehoben (vgl. Maschke 
et al. 2018; vgl. Bromberg et al. 2019).
Neben sozialpartnerschaftlicher Absichtsbekundung, dass die digitale Trans-
formation mitbestimmt verlaufen soll, lassen sich hierin auch konkrete Maß-
nahmen festlegen. In einer Auswertung bestehender Zukunftsvereinbarungen 
stellten Bromberg et al. (2019) folgende Ansätze fest, Betriebsräte und die Be-
legschaft in den digitalen Wandel einzubeziehen:
1. Transparenz bezüglich anstehender und laufender Maßnahmen schaffen und 

einen kontinuierlichen Informationsfluss zwischen Geschäftsleitung und Be-
triebsrat gewährleisten. Zudem die Mitbestimmung frühzeitig und aktiv ein-
beziehen.

2. Die Beschäftigten frühzeitig in Veränderungsprozesse einbeziehen. Dadurch 
kann deren Expert:innenwissen erschlossen und Ängsten innerhalb der Be-
legschaft entgegengewirkt werden.

3. Die Bildung von paritätisch mit Vertreter:innen von Betriebsrat und Ge-
schäftsleitung besetzten Arbeitsgruppen – was einer Modifikation des § 28a 
BetrVG19 entspricht. So beabsichtigen die Betriebsparteien es, gemeinsam auf 
die Herausforderungen des digitalen Wandels zu reagieren.

18 Zukunftsvereinbarungen entsprechen einer Form der Betriebsvereinbarung. Trotz des 
ähnlichen Namens handelt es sich nicht um Zukunftstarifverträge, welche wiederum Tarif-
verträge zu Beschäftigungssicherung darstellen (Bromberg et al., 2019).

19 Unter bestimmten Voraussetzungen können Betriebsräte Aufgaben auf Arbeitsgruppen 
übertragen. Diese Arbeitsgruppen können selbstständig Vereinbarungen mit den Arbeit-
geber:innen schließen (§ 28a BetrVG).
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4. Lenkungsausschüsse und Steuerungskreise bilden, um gemeinsam den Trans-
formationsprozess zu begleiten und zu gestalten und auf etwaige Veränderun-
gen reagieren zu können.

5. Bildung einer paritätischen Kommission, welche im Streitfall zwischen den 
Konfliktparteien (Beschäftigte, Betriebsrat, Betriebsleitung, Geschäftsfüh-
rung) vermittelt. Diese Kommission kann sowohl Mediationsaufgaben oder 
die Konfliktmoderation übernehmen als auch über den Konflikt entscheiden.

Abbildung 15 

Zukunftsvereinbarungen können für Betriebsräte ein sinnvolles Instrument da-
bei sein, auch unter den veränderten Rahmenbedingungen einer sich (digital) 
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Rahmenbedingungen für eine adäquate Mitbestimmung während des digitalen Wandels  

➜ Betriebs- und Rahmenbetriebsvereinbarungen

»Zukunftsvereinbarungen« 

zwischen Betriebsrat und Geschäfts-
leitung 
➤  Beinhalten Themen einer effekti-

ven, zukünftigen Mitbestimmung
➤  Zentraler Aspekt:  

Bekundungen, gemeinsam 
und (betriebsrätlich) mitbe-
stimmt den digitalen Wandel  
bestreiten  
•  Weiterer Aspekt: Stärkung und 

Ausweitung der Zusammen-
arbeit, Kommunikation und 
Transparenz zw. Management, 
Betriebsrat und Belegschaft 

(mögliche) konkrete Maßnahmen

➤  Transparenz anstehender und 
laufender Maßnahmen schaffen; 
kontinuierlicher Informationsfluss 
zw. Geschäftsleitung und 
Betriebsrat ➜ Mitbestimmung 
frühzeitig und aktiv einbeziehen

➤  Beschäftigte frühzeitig und aktiv 
mit einbeziehen ➜ erschließt Ex-
pert:innenwissen, wirkt Ängsten 
in der Belegschaft entgegen

➤  Bildung paritätisch besetzter 
Arbeitsgruppen ➜ dient dazu, 
auf die Herausforderungen des 
digitalen Wandels gemein-
schaftlich zu reagieren

➤  Lenkungsausschüsse und Steue-
rungskreise ➜ Transformations-
prozess begleiten, gestalten, auf 
Veränderungen reagieren

➤  Paritätische Kommission, die im 
Streitfall schlichtet

Nachteil: beruhen auf gegenseitiger Freiwilligkeit ➜ Forderungen und Ziele bedürfen der  
Zustimmung der Geschäfts- und Betriebsleitung ➜ bzgl. der Ausweitung der Mitbestimmung  

durch Zukunftsvereinbarungen ist eine potenzielle Zustimmung fraglich 

Quelle: eigene Darstellung
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wandelnden Arbeitswelt weitreichende Beteiligungsmöglichkeiten zu sichern 
und die digitale Transformation mitzugestalten. Allerdings haben sie den Nach-
teil, dass der Abschluss solcher Vereinbarungen auf gegenseitiger Freiwilligkeit 
beruht und die Forderungen und Ziele des Betriebsrats somit letztlich der Zu-
stimmung der Geschäfts- bzw. Betriebsleitung bedürfen. Insbesondere wenn Be-
triebsräte mittels Zukunftsvereinbarungen beabsichtigen, ihre Mitbestimmungs-
rechte auszuweiten, ist diese Zustimmung fraglich. Ob und inwieweit diese Zu-
kunftsvereinbarungen sich tatsächlich als positiv für Betriebsräte erweisen, lässt 
sich zudem bislang nur schwer abschätzen, da sie noch nicht lang genug laufen 
(Bromberg et al. 2019; Haipeter 2019) (siehe Abbildung 15 auf S. 474).

3.1.3 Betriebsräte als Co-Digitalisierer

Zukunftsvereinbarungen stecken vor allem den Rahmen für künftige Mitbestim-
mungsmöglichkeiten ab und beziehen sich auf die allgemeinen Anforderungen 
durch den digitalen Wandel. Daneben ist es für Betriebsräte aber ebenso wichtig, 
sich auch grundsätzlich bei jeglichen konkret beabsichtigten oder bereits laufen-
den Digitalisierungs- und Transformierungsprojekten frühzeitig einzubringen. 
Anders ausgedrückt: Wenn Betriebsräte nicht bereits bei bzw. vor der Einfüh-
rung neuer Technologien aktiv eigene digitale Innovationen einbringen, kann 
es passieren, dass ihnen lediglich die Aufgabe bleibt, die für die Beschäftigten 
und die Mitbestimmung entstehenden Nachteile durch diese Technologien zu 
reduzieren (Haipeter 2018; Maschke et al. 2018).
Haipeter (2018) unterscheidet hierbei zwischen organisatorischer Innovation auf 
der einen und Prozessinnovation auf der anderen Seite. Die organisatorische In-
novation von Betriebsräten bezieht sich darauf, die Auswirkungen (technischer) 
Neuerungen mitzugestalten, insbesondere hinsichtlich Arbeitsorganisation und 
-prozesse. Da sie mit dem Betrieb und der Belegschaft vertraut sind und mit die-
sen im direkten Kontakt stehen, ist es ihnen tendenziell möglich, die Auswirkun-
gen konkreter Neuerungen auf die Arbeitssituationen am besten einzuschätzen. 
Idealerweise können sie darauf aufbauend dann Ideen und Konzepte entwickeln, 
um negative Auswirkungen im Interesse der Beschäftigten zu regulieren und po-
sitive Folgen zu stärken. Die organisatorische Innovation stellt daher die Kern-
kompetenz von Betriebsräten dar. Für Betriebsräte ist es aber ebenso wichtig, 
wenn nicht sogar wichtiger, da weitreichender, bereits vor und während des Ein-
führungsprozesses neuer Technologien und Methoden, Einfluss zu nehmen und 
eigene Innovationen einzubringen. Hinsichtlich dieser Prozessinnovation sind 
Betriebsräte jedoch traditionell weniger stark aufgestellt.
Georg, Guhlemann & Katenkamp (2018) haben hierzu eine Typisierung von 
Betriebsräten bzw. deren verschiedenen Handlungsmustern im Zuge digitaler 
Transformationsprozesse vorgenommen. Als relevante Variablen betrachteten 
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sie dabei zum einen den Wissensstand der Betriebsräte bzw. deren Bereitschaft, 
sich aktiv neues Wissen über technische und organisatorische Neuerungen und 
deren Auswirkungen anzueignen. Zum anderen untersuchten sie, inwieweit die 
Betriebsräte sich proaktiv und im Sinne der Prozessinnovation in die Mitgestal-
tung digitaler Transformationsmaßnahmen einbringen. Bemühen Betriebsräte 
sich bereits frühzeitig um einen hohen Wissensstand und bringen sich aktiv in 
die Mitgestaltung digitaler Transformationsprozesse ein, stellen sie nach dieser 
Typisierung »Co-Digitalisierer« dar (ebd. S. 367).

Abbildung 16 

Betriebsräte als »Co-Digitalisierer«

Organisatorische Innovation (Haipeter 2018)
➤  Auswirkungen technischer Neuerungen 

mitgestalten (bes. Arbeitsorganisation und 
-prozesse)

➤  Betriebsräte können Auswirkungen konkreter 
Neuerungen am besten einschätzen

➤  Darauf aufbauend: Ideen und Konzepte 
entwickeln, um negative Auswirkungen zu 
regulieren und positive Auswirkungen zu 
stärken 
➜  Organisatorische Innovation als Kern-

kompetenz von Betriebsräten

Prozessinnovation (Haipeter 2018)
➤  Noch wichtiger: vor und während des 

Einführungsprozesses neuer Technologien 
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Innovationen einbringen  
 
➜  Betriebsräte sind hier jedoch traditionell 
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»Co-Digitalisierer« Betriebsrat
➤ Betriebsräte müssen sich bei Digitalisierungs- und Transformationsprojekten frühzeitig einbringen
➤  Bemühen sie sich frühzeitig um einen hohen Wissensstand und bringen sich aktiv in die Mitgestal-

tung digitaler Transformationsprozesse ein, können sie als »Co-Digitalisierer« (Georg, Guhlemann & 
Katenkamp, 2018) bezeichnet werden

➤  Schlimmstenfalls bleibt sonst nur die Aufgabe, die Nachteile für die Beschäftigten zu reduzieren  
(die Gestaltungsmöglichkeiten sind versiegt)

Quelle: eigene Darstellung
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3.1.4 Agile Arbeitsorganisation

Zentrale Aspekte bei agiler Arbeitsorganisation sind eine hohe Flexibilität bei 
möglichst geringem bürokratischem Aufwand, um so eine schnelle Reaktions- 
und Anpassungsfähigkeit, beispielsweise an die Ansprüche der Kund:innen, zu 
ermöglichen. Zudem sind Merkmale agiler Arbeitsmethoden kurze und sich 
wiederholende (iterative) Entwicklungs- bzw. Prozessschritte, selbstorganisierte 
crossfunktionale Teams, ein Wandel der Führungskultur und damit einher-
gehend zumindest teilweise flache Hierarchie-Strukturen. Oftmals geht mit der 
Einführung agiler Arbeitsmethoden daher auch ein angestrebter Wandel der ge-
samten Unternehmenskultur und -struktur bzw. einzelner Unternehmensberei-
che hin zu einer agilen Organisation einher (Boes et al. 2017; Seibold, Schwarz-
Kocher & Salm 2016).
Bei solch grundlegenden Veränderungsprozessen ist es für Betriebsräte ent-
scheidend, sich bereits frühzeitig einzubringen. So können sie den angestrebten 
Kulturwandel aktiv begleiten und sich beispielsweise durch Zukunftsbetriebsver-
einbarungen auch weiterhin Mitbestimmungsrechte sichern. Die Bereiche, auf 
die sich eine Transformation hin zu einer agilen Organisation oder der Über-
gang der Beschäftigten in agile Arbeitsmethoden auswirken, sind so umfang-
reich, dass nahezu alle in Kapitel 4 beschriebenen Mitbestimmungsthemen auch 
für die Gestaltung agiler Arbeitsorganisation gelten.
Allerdings weisen agile Arbeitsmethoden auch Besonderheiten und damit ein-
hergehend spezifische Handlungsbedarfe für Betriebsräte auf. So existieren in 
Scrum, der wohl prominentesten agilen Arbeitsmethode, eigene Rollen, die 
die beteiligten Personen dabei einnehmen. Diese Rollen sind mit spezifischen 
Rechten und Pflichten verknüpft, sie beschreiben aber auch Abhängigkeitsver-
hältnisse, Weisungsbefugnisse wie auch hierarchische Strukturen untereinander. 
Die damit einhergehenden betrieblichen Umstrukturierungen stellen die Mit-
bestimmung zum Teil vor ganz neue Herausforderungen (Hauser-Ditz, Hertwig 
& Pries 2008).
Um die Interessen der Beschäftigten und die Einhaltung geltenden Rechts auch 
im Bereich agiler Arbeitsorganisation vertreten und kontrollieren zu können, 
ist es für Betriebsräte wichtig, bei der Einführung und Ausgestaltung agiler Ar-
beitsmethoden mitzuwirken. Hierbei ist es zum Beispiel sinnvoll, Betriebsver-
einbarungen, innerhalb derer alle relevanten Aspekte geregelt werden, frühzeitig 
und bestenfalls bereits vor der Einführung entsprechender Methoden, spätestens 
aber im Rahmen der Einführung, zu vereinbaren. In neuen Feldern wie der agi-
len Arbeit ist es häufig jedoch unklar, ob und in welcher Weise Mitbestimmungs-
rechte betroffen sind. Hierzu sind Qualifizierungen bei den Betriebsparteien er-
forderlich, die diesen Sachverhalt klären.



Mitbestimmung in der digitalen Transformation 

478

Bei der Einführung und der Umsetzung agiler Arbeitsmethoden stehen dem Be-
triebsrat nach dem Betriebsverfassungsgesetz verschiedene Rechte zu (vgl. hier-
für das Kapitel »Arbeitsbeziehungen im dualen System industrieller Beziehun-
gen« von Carsten Wirth in diesem Band). Bei der Einführung agiler Arbeit im 
Unternehmen ist zunächst zu klären, ob es sich dabei um eine Betriebsänderung 
nach § 111 BetrVG handelt. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab und muss 
(vom Betriebsrat) im jeweiligen Einzelfall untersucht werden. Hierbei spielt bei-
spielsweise der Umfang, in dem Scrum eingesetzt werden soll, eine entschei-
dende Rolle. Werden lediglich vereinzelte Scrum-Teams eingeführt, entspricht 
dies noch keiner Betriebsänderung. Eine Betriebsänderung liegt dann vor, wenn 
der Betriebsaufbau, auch hinsichtlich Zuständigkeiten und Verantwortungen, 
grundlegend umgewandelt wird (BAG vom 18. März 2008 –1 ABR 77/06).
Handelt es sich nicht um eine Betriebsänderung nach § 111 BetrVG, besteht 
jedoch eine echte, also erzwingbare Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 BetrVG. In 
§ 87 Abs. 1 BetrVG sind die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats geregelt. Für 
die Arbeit im agilen Umfeld ist – insbesondere bei der Einführung von Scrum – 
der § 87 Abs. 1 Nr. 13 von Bedeutung: Hier wird Mitbestimmung des Betriebsrats 
bei den Grundsätzen über die Durchführung von Gruppenarbeit (§ 87 Abs. 1 
Nr. 13 BetrVG) festgelegt. Der Betriebsrat hat zwar keine Mitbestimmung dabei, 
ob Gruppenarbeit eingeführt wird, allerdings beim »Wie«, also bei der Aus-
gestaltung der Gruppenarbeit. Und die Einführung agiler Teams kann zweifels-
frei als Gruppenarbeit gewertet werden. Aspekte dabei sind etwa teaminterne 
Dynamiken und Entscheidungsstrukturen sowie Regelungen hinsichtlich Kon-
fliktmanagements. Wirkt sich die Ausgestaltung agiler Arbeitsmethoden darüber 
hinaus auf die betriebliche Lohngestaltung (nicht Entgelthöhe) aus, bestimmt der 
Betriebsrat auch dabei mit (§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG).
Aber auch weitere Ziffern des § 87 Abs. 1 BetrVG greifen: So besteht nach § 87 
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG Mitbestimmung über das Ordnungsverhalten im Betrieb, 
da Regeln für das Verhalten innerhalb der Gruppe beschrieben werden müssen. 
Und auch die Durchführung von Daily Scrums (tägliche Treffen, in denen der 
Projektstand pro Beschäftigter besprochen wird) kann unter die Mitbestimmung 
fallen, sofern sie mit elektronischen Tools durchgeführt werden und daher nach 
§ 87 Satz 1 Nr. 6 BetrVG Schutz vor Leistungs- und Verhaltenskontrolle erfor-
derlich ist. Darüber hinaus kann das Thema Arbeitszeit und Urlaub gemäß § 87 
Abs. 1 Nrn. 2, 3, 5 BetrVG zum Tragen kommen, bei denen die Anwendung 
bestehender Regelungen oder Regeln für Festlegung von Arbeitszeit und Urlaub 
in der Gruppe festgelegt werden.
Bestehen Richtlinien zur Zusammensetzung agiler Teams, müssen Betriebsräte 
diesen sowie den diesbezüglichen personellen Einzelmaßnahmen zustimmen 
(§§ 95, 99 BetrVG).
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Wenn die psychische Belastung der betroffenen Beschäftigten durch die agilen 
Arbeitsmethoden zunimmt bzw. eine Zunahme der psychischen Belastung zu 
erwarten ist, können Betriebsräte gemäß § 91 BetrVG diesbezüglich Maßnah-
men verlangen. Hier haben Betriebsräte zudem die Möglichkeit, im Rahmen 
der Einführung die psychische Belastung durch die Arbeitsmethode zu erheben 
(§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG; § 5 ArbSchG).
Um nicht in einen Wissensrückstand zu fallen und beim Thema agiler Arbeits-
organisation fachkundig beraten und mitreden zu können, ist es von Vorteil, 
wenn der Betriebsrat oder einige dessen Mitlieder sich auf dem Gebiet agiler 
Arbeitsorganisation/Arbeitsmethoden fundiertes Wissen aneignen. Möglich-
keiten hierzu sind etwa die Gründung eines Fachausschuss zu Agilität oder die 
Ausbildung zu Scrum-Master:innen (Niewerth 2019).
Ein Merkmal agiler Arbeitsorganisation ist eine schnelle Entscheidungsfähigkeit 
bei sehr heterogener Wissensverteilung im Unternehmen. Um diesen Ansprü-
chen begegnen zu können, ohne dabei berechtigte Mitbestimmungsansprüche 
zu vernachlässigen, ist die beteiligungsorientierte Betriebsratsarbeit nach § 28a 
BetrVG eine Handlungsoption für Betriebsräte. Hiernach können Betriebsräte 
Arbeitsgruppen aus Betriebsratsmitgliedern und Arbeitnehmer:innen bilden 
und diesen Aufgaben übertragen (§ 28a BetrVG).
Gerade bei der Regelung agiler Arbeitsmethoden zeigt sich ein Spannungsver-
hältnis hinsichtlich des Grundsatzes, so viel wie nötig und so wenig wie möglich 
zu regulieren. Auf der einen Seite besteht der Anspruch, lediglich einen Hand-
lungsrahmen zu vereinbaren, um so den Grundgedanken agiler Arbeitsmetho-
den, welcher weitestgehend selbstbestimmte Teams sowie eine hohe (selbst-
bestimmte) individuelle Flexibilität der einzelnen Beschäftigten vorsieht, nicht 
zu sehr einzuschränken. Andererseits gilt es, den regulierten Rahmen möglichst 
eindeutig festzulegen, um sich bei etwaigen Konflikten auf diesen beziehen und 
bestenfalls umfassende Mitbestimmungsrechte geltend machen zu können.

3.1.5 Verlaufsoffene Vereinbarungen schließen

Insbesondere der gegenwärtige Trend, neue Arbeitsmethoden und Produktions-
systeme einzuführen, birgt eine weitere Herausforderung für die Mitbestim-
mung. Einige dieser (neuen) Methoden und Systeme zeichnen sich durch eine 
ausgeprägte Prozessabhängigkeit aus; das heißt, vor und bei der Einführung ent-
sprechender Methoden sind deren Auswirkungen auf die Beschäftigten teilweise 
gar nicht bekannt. Für Betriebsräte bedeutet dies also, dass sie zum einen selbst 
nicht genau absehen können, welche Auswirkungen es zu regulieren gilt. Zum 
anderen können sie aber auch nicht, oder zumindest nicht sinnvoll, von ihren 
betriebsverfassungsmäßigen Unterrichtungs- und Beratungsrechten (§ 90 Nr. 2 
und § 111 BetrVG) Gebrauch machen, da der Geschäfts- oder Betriebsleitung 
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die zu erwartenden Auswirkungen und Nachteile im Zweifelsfalle ebenfalls nicht 
bekannt sind (Seibold et al. 2016).
Hinzu kommt jedoch auch, dass gerade die zügig fortschreitenden technischen 
Neuerungen nicht selten zur Folge haben, dass getroffene Betriebsvereinbarun-
gen bereits nach kurzer Zeit nicht mehr die betriebliche Realität widerspiegeln 
(Bromberget al. 2019).
Hier können die Vernetzung von Betriebsräten über die Unternehmens- oder 
Konzerngrenzen hinaus sowie die Unterstützung durch Gewerkschaften und 
andere sachkundige Expert:innen ein Weg sein, Informationen beispielsweise 
durch abgeschlossene Betriebsvereinbarungen und bereits gesammelte Erfah-
rungen zu erhalten (Oerder 2016).
Aufgrund einer Schnelllebigkeit digitaler Technologien, der teilweisen Verlaufs-
offenheit bei der Einführung neuer Methoden und einer somit ggf. nur kurzen 
Gültigkeit starrer Betriebsvereinbarungen kann es Sinn ergeben, flexible und 
ebenfalls verlaufsoffene Betriebsvereinbarungen einzuführen. Diese können 
beispielsweise regelmäßig auf ihre Aktualität untersucht und bei Bedarf über-
arbeitet werden. Ein Beispiel hierfür stellt eine bereits abgeschlossene sogenannte 
»lebende Konzernbetriebsvereinbarung« eines Energieunternehmens dar:
Aus einer »lebenden Konzernbetriebsvereinbarung« zu internem Crowdsour-
cing:

»Die Konzernleitung […] [Unternehmen] und der Konzernbetriebsrat gehen mit 
diesem Typ »Lebende Konzernbetriebsvereinbarung« neue Wege und ermöglichen 
neue Chancen für soziale, technische und nichttechnische Innovationen im Gesamt-
konzern sowie für die digitale Transformation der Arbeitswelten im Konzern.
[…] Konzernleitung und Konzernbetriebsrat verstehen die Vereinbarung als Ein-
stieg in einen nach vorne offenen ganzheitlichen Prozess der vorausschauenden Ar-
beitsgestaltung. Beide Partner verpflichten sich auf ein kooperatives Veränderungs-
management auf gleicher Augenhöhe, das sowohl ergebnisorientiert wie fachlich 
und methodisch agil organisiert wird.
[…] Die »Lebende Konzernbetriebsvereinbarung« will auf der Basis eines agilen, 
kooperativen Changemanagements wechselseitiges, konzernöffentliches Lernen 
und den Erwerb von Gestaltungskompetenz befördern. Dazu finden in vereinbar-
ten regelmäßigen Zeitabständen gemeinsame Überprüfungen, gemeinsame Aus-
wertungen und gemeinsame Updates der Konzernbetriebsvereinbarung wie auch 
gemeinsam strukturierte Evaluierungen ihrer praktischen Umsetzung statt. Beide 
Partner passen die Konzernbetriebsvereinbarung den erworbenen Erfahrungen 
und Lernschritten jeweils gemeinsam an.«
(aus: Otte & Schröter 2018, S. 12).
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Abbildung 17 

3.1.6 Unternehmenskultur mitgestalten

Strebt ein Unternehmen über die rein technischen und organisatorischen Neue-
rungen hinaus zudem einen Wandel der Unternehmenskultur an, beispielswei-
se durch die Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden oder durch die 
Transformation hin zu einer agilen Organisation, ist es aus Sicht der Mitbestim-
mung ebenfalls sinnvoll, dies konstruktiv zu begleiten (siehe Abbildung 18). Ein 
solcher Unternehmenswandel stellt nicht nur einen strukturell-organisatorischen 
Wandlungsprozess dar; darüber hinaus ist es wichtig, darauf hinzuarbeiten, dass 
sich die tatsächlich gelebte Unternehmenskultur diesen Plänen parallel anpasst. 
Andernfalls kann es zu einer deutlich erhöhten Belastung für die Beschäftigten 
bis hin zur Überforderung und dem Verlust der Beschäftigungsfähigkeit20 kom-
men (Maschke et al. 2018; Seibold et al. 2016).

20 Beschäftigungsfähigkeit (auch: employability) bedeutet: »die Fähigkeit, ein Beschäfti-
gungsverhältnis einzugehen, aufrechtzuerhalten oder bei Strukturwandel durch ein ande-

Verlaufsoffene Vereinbarungen
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und Produktionssysteme einzuführen, birgt 
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➤  Prozessabhängigkeit – potenzielle Auswir
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➤  Betriebsräte wissen also nicht, was genau 
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»Lebende Konzernbetriebsvereinbarung« – Betriebsräte können mit solch einer Betriebsvereinbarung 
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Arbeitnehmer:innen und Mitbestimmungsrechte gewährleistet werden 

Quelle: eigene Darstellung
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Abbildung 18 

3.1.7 Folgen für die Mitbestimmung berücksichtigen

Für Betriebsräte kommt zudem die anspruchsvolle Situation hinzu, dass sie im 
Kontext des digitalen Wandels in gewisser Weise zwischen den Fronten stehen. 
So werden nicht nur sich verändernde Forderungen und neue digitale Techno-
logien seitens der Arbeitgeber:innen an sie herangetragen; auf der anderen Sei-
te müssen Betriebsräte auch den modernen Bedürfnissen und Ansprüchen der 
Beschäftigten selbst gerecht werden. Des Weiteren sollten sie sich bei der Ein-
führung neuer Arbeitsmethoden oder Veränderungsprozesse, die sich auf die 
betrieblichen Strukturen auswirken, immer auch die Frage stellen, was für Aus-
wirkungen diese möglicherweise für sie selbst, also die institutionalisierte, be-
triebsverfassungsrechtliche und gelebte Mitbestimmungspraxis haben können 
(Bromberg et al. 2019; Esser 2015).

res zu ersetzen und sich an veränderte Qualifikationsanforderungen auf dem internen und 
externen Arbeitsmarkt anpassen zu können« (Keller & Seifert 2011, S. 11).
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Quelle: eigene Darstellung
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Abbildung 19 

Einerseits ist damit gemeint, dass Betriebsräte prüfen müssen, inwieweit ihre 
gegenwärtigen Strukturen und Arbeitsmethoden den Ansprüchen einer moder-
nen, digitalen Arbeitswelt noch gerecht werden und ob sie sich andernfalls selbst 
ebenfalls (digital) transformieren müssen. Andererseits geht es auch darum, zu 
überprüfen und zu verhindern, dass die Geschäftsleitung durch Transformati-
onsmaßnahmen Mitbestimmungsmöglichkeiten aushebelt oder umgeht. Eine 
von vielen Möglichkeiten der Geschäftsleitung dies zu tun, ist beispielsweise die 
Aufspaltung von betrieblichen Strukturen oder auch die Auflösung traditionel-
ler Betriebe und Beschäftigungsverhältnisse durch den Einsatz von Crowd- und 
Cloudwork und die Plattformökonomie (Jürgens, Hoffmann & Schildmann 
2017).
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Quelle: eigene Darstellung
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3.2 Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort

Bezugnehmend auf die in Kapitel 2.3 beschriebenen Veränderungen der Arbeits-
welt wurden sowohl bei der Schwarmorganisation als auch im Entgrenzungs-
szenario eine zunehmende Flexibilisierung thematisiert. Bereits heute ist dieser 
Trend deutlich zu beobachten. Eine Entgrenzung herkömmlicher Arbeitsformen 
ist dabei u. a. bei Arbeitszeiten und -orten festzustellen. Einerseits verschwim-
men die Grenzen zwischen der Arbeits- und Freizeit, andererseits zwischen 
mobilen und festen Arbeitsorten, wie z. B. den betrieblichen Büroräumen. Die 
beiden Phänomene gehen miteinander einher (Minssen 2017) und sind dabei 
fest mit den technischen Entwicklungen und einer zunehmenden Digitalisierung 
verbunden.

3.2.1 Ursachen, Erscheinungsbilder und Folgen von Flexibilisierung

Die Ursachen von zunehmender Flexibilisierung sind vielseitig. Zu nennen ist 
ein allgemeiner flexiblerer Umgang mit Arbeitszeiten durch Arbeitskonten und 
durch neuartige Formen wie der Vertrauensarbeitszeit und Gleitzeit. Mithilfe 
von Arbeitszeitkonten kann die tägliche Arbeitszeit in Abhängigkeit von äußeren 
Bedingungen unterschiedlich gestaltet werden; aus Sicht der Beschäftigten zur 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Leben; aus Sicht der Unternehmen in Ab-
hängigkeit von der jeweiligen Auftragsstärke (Minssen 2017). Letzteres kann sich 
als hilfreicher Wettbewerbsvorteil für Arbeitgeber entwickeln (Maschke 2016, 
S. 3). Als einen der Haupttreiber für Flexibilisierung ist das mobile Arbeiten zu 
nennen, wozu grundlegende Veränderungen in den Kommunikations- und In-
formationstechnologien beigetragen haben. Wenn auch banal, sind insbesondere 
die Einführung des Internets und die im letzten Jahrzehnt sprunghafte Verbrei-
tung von mobilen Endgeräten (z. B. Laptop, Smartphones, Tablets) zu erwäh-
nen. Beide Technologieschübe tragen dazu bei, dass sich für Beschäftigte, deren 
physische Anwesenheit nicht zwangsläufig erforderlich ist (wie es z. B. bei un-
mittelbaren, produktionsnahen Tätigkeiten der Fall ist), neuartige Möglichkeiten 
zur Arbeitsorganisation entwickelt haben. Der Arbeitsort und auch die Arbeits-
zeit können flexibler gestaltet werden. VPN-Tunnel ermöglichen es, von überall 
auf Unternehmensserver zurückzugreifen; durch die Einführung von mobilen 
Endgeräten können Emails vollkommen ortsunabhängig abgerufen werden und 
Beschäftigte sind auch auf Dienstreisen mobil zu erreichen. Unter den Begriff 
des mobilen Arbeitens fallen alle Arbeitsformen, die räumlich ungebunden statt-
finden oder aber mobile Arbeitsinhalte umfassen. Neben der mobilen Telearbeit 
(z. B. im Zug oder beim Kunden), dem klassischen Telearbeitsplatz (auch: Home-
office), trifft dies auch auf virtuelle Besprechungen zu (Maschke et al. 2014). In 
diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass mobile Arbeitsformen grundsätz-
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lich kein neues Phänomen sind. Telearbeit gibt es bereits seit den 1990er-Jahren 
(vgl. hierzu auch Wirth in diesem Band). Durch die Digitalisierung und die da-
mit verbundenen technischen Erneuerungen hat sich jedoch eine neuartige Dy-
namik hierum entwickelt, die eine größere Variation in der Arbeitsorganisation 
erlaubt (Minssen 2017). Diese werden in diesem Kapitel besonders im Hinblick 
auf die Auswirkungen für die Beschäftigten diskutiert.
Für die Beschäftigten entstehen aufgrund mobiler und flexibler Arbeitsweisen 
unterschiedliche Herausforderungen in räumlicher und zeitlicher Hinsicht. 
Räumlich gesehen fehlt eine klare Trennung zwischen Orten der Arbeit und 
Freizeit (Flexibilisierung des Arbeitsorts). Hiervon sind insbesondere Personen 
betroffen, die von zu Hause aus arbeiten. Aber auch weitere Orte, die man eher 
der Freizeit zuschreibt, stellen nun potenzielle Arbeitsorte dar, wie beispielsweise 
Cafés, ein Besuch bei den Eltern/Freunden oder der eigene Garten (Maschke 
et al. 2014). Auch zeitlich gesehen kommt es vor allem durch mobile Endgeräte 
zu einer Auflösung von starren Arbeitszeiten (Flexibilisierung der Arbeitszeit). 
Beschäftigte sind auch außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit oder gar im Urlaub 
erreichbar. Beide Faktoren zusammen begründen einen erkennbaren Trend der 
Entgrenzung, der sich daran zeigt, dass sich feste und zuverlässige Arbeitszeiten 
und -orte für die Beschäftigten auflösen und stattdessen ein hoher Grad flexibler 
Gestaltung Einzug erhält. »Die organisatorischen Grenzen von Unternehmen sind 
unschärfer geworden (…)«, resultiert Minssen (2018, S. 128) die fortschreitende 
Flexibilisierung. Zu erwarten ist, dass sich die Grenzen durch zukünftige Schritte 
der Digitalisierung weiter aufweichen werden (ebenda).
Die Verschiebung von organisatorischen Grenzen beeinflusst im hohen Maße 
die Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer:innen. Grundsätzlich ist 
bei der Gestaltung von Arbeitszeit Selbstbestimmung als positiv zu bewerten. 
Beschäftigte können bei einem hohen Freiheitsgrad autonom in Abstimmung 
ihres Privatlebens entscheiden, wann und wo am besten gearbeitet wird. Hier-
durch entstehen viele Freiräume, die die Motivation steigen lassen und zu einer 
besseren Vereinbarung von Arbeit und Leben beitragen (Maschke et al. 2014; 
Minssen 2017; Maschke 2016). Gleichzeitig hat jedoch die Ausweitung mobiler 
Arbeitsformen zu einer höheren psychischen Belastung (Carstensen 2015) und 
Arbeitsverdichtung geführt. Zweifelsohne ist ein großer Teil der gestiegenen Ar-
beitsunfähigkeitstage hierauf zurückzuführen (Minssen 2017). Das Hauptpro-
blem hierum resultiert in der betrieblichen Erwartungshaltung, mobil ständig 
erreichbar zu sein. In der Praxis lässt sich eine kulturelle Norm beobachten, die 
das Abrufen von Emails im Feierabend oder im Urlaub einfordert. Die Kon-
sequenz ist, dass sich feste und begrenzte Arbeitszeiten auflösen – mit der Folge, 
dass Beschäftigte im Feierabend nicht abschalten können (Minssen 2017). Es 
fehlen planbare und verlässliche Erholzeiten. Ein weiteres Problem, was hieraus 
resultiert, stellt die vollständige Erfassung der geleisteten Arbeitszeit dar. Oftmals 
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wird hierauf gänzlich verzichtet, wenn von zu Hause gearbeitet wird. Eine Grau-
zaune hierbei stellen u. a. Reisetätigkeiten dar. Durch mobiles Arbeiten kann die 
Reisezeit problemlos zum Arbeiten genutzt werden. Ein Blick in die Praxis zeigt, 
dass jedoch tatsächlich die Reisezeit kaum als vollwertige Arbeitszeit anerkannt 
wird. Auch Arbeitstage, die länger als 10 Stunden dauern (oft durch Reisetätig-
keit verursacht), werden mitunter nur im Sinne des Arbeitszeitgesetztes erfasst. 
Stunden, die darüber hinaus gearbeitet werden, verfallen (Maschke et al. 2014). 
Ebenso werden Anrufe im Feierabend selten erfasst. Oft umfassen diese zwar 
nur wenige Minuten, häufen sich diese jedoch, werden ganze Stunden geleis-
teter Arbeitszeit nicht vollständig erfasst und damit nicht vergütet. Beschäftigte, 
die mobil arbeiten, sind zudem weiteren zusätzlichen Komponenten ausgesetzt, 
die zusätzlich psychischen Stress bewirken und verstärken können. Wegen ihrer 
physischen Abwesenheit sind diese besonders gefordert, effizient zu arbeiten, um 
damit im Unternehmen sichtbar zu werden und zu beweisen, dass auch von zu 
Hause konsequent gearbeitet wird. Dies und auch die anderen genannten Fak-
toren führen dazu, dass mit der Zeit die Leistungsanforderungen gestiegen sind 
und Arbeitsinhalte sich verdichtet haben. Symptome dessen ist ein gestiegener 
Termin- und Leistungsdruck (Maschke et al. 2014; Carstensen 2015). Die Be-
schäftigten stehen in einem deutlich umfangreicheren Maße vor der Herausfor-
derung, selbst eine Balance und eine ausreichende Abgrenzung zwischen Arbeit 
und Leben zu schaffen und den beruflichen sowie privaten Erwartungshaltungen 
gerecht zu werden. Dabei wird ihnen oftmals alleinige Verantwortung für die 
Kontrolle und Erfassung ihrer Arbeitszeit überlassen (Minssen 2017).
Die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort ist eine Erscheinungsform 
des digitalen Wandels der Arbeitswelt. Zu betonen ist, dass nicht die Digitalisie-
rung per se zu einer Entgrenzung führt, sondern die Anwendung und die gelebte 
Praxis hierum (Minssen 2017). Mobiles Arbeiten kann in vielfältiger Weise die 
Gestaltung von Arbeit und Leben erleichtern. Damit jedoch die geschilderten 
Gefahren eingedämmt werden, sollte der Umgang hiermit reguliert erfolgen. 
Es gilt dabei eine Balance zwischen einerseits Freiräumen zur Arbeitsgestaltung 
und andererseits ausreichendem Schutz vor Entgrenzung und den soeben dar-
gestellten Risiken sicherzustellen (Maschke et al. 2014). Nachfolgend werden 
Gestaltungsoptionen im Umgang hiermit dargestellt.
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Abbildung 20 

3.2.2 Regulierungsebenen der Arbeitszeit

In Bezug auf die Arbeitszeit21 bestehen gesamtheitlich gesehen verschiedene 
Regulierungsebenen. Übergeordnet wird ein umfassender Rahmen zum einen 
durch die Arbeitszeitrichtlinie der EU (2003/88/EG) und zum anderen durch das 
deutsche Arbeitszeitgesetz (ArbZG) gegeben. Hier finden sich die grundsätzli-

21 Regulierungsebenen in Bezug auf den Arbeitsort sind weniger umfassend. Ein Großteil 
derer befindet sich im deutschen Arbeitsrecht.
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chen Regelungen, die es zu beachten gilt (Maschke 2016, S. 9). In der Arbeits-
zeitrichtlinie ist beispielsweise festgehalten, dass bei 6 gearbeiteten Stunden eine 
Ruhepause zu erfolgen hat (Artikel 21 Nr. 4). Im ArbZG ist zum Beispiel gesetz-
lich festgeschrieben, dass die tägliche Arbeitszeit maximal 8 Stunden beträgt und 
nur um zwei weitere Stunden überschritten werden darf, wenn im Durchschnitt 
von 6 Monaten täglich 8 Stunden gearbeitet wird (§ 3 ArbZG).
Ein weiteres wichtiges Instrument zur Regulierung von Arbeitszeit stellen Tarif-
verträge dar. In Ergänzung zu gesetzlichen Vorschriften, werden hier weitere 
Regularien gefunden, die den Umgang mit Arbeitszeit spezifizieren und bessere 
Bedingungen für die Beschäftigten sichern. Das bekannteste Beispiel ist die in 
den 1980er-Jahren tariflich erwirkte 35-Stunden-Woche der Metall- und Elek-
troindustrie.
Als letzte Ebene ist die Betriebspolitik zu nennen. In den Unternehmen, in denen 
es Betriebsräte gibt, können in Abstimmung auf die betrieblichen Gegebenhei-
ten durch Betriebsvereinbarungen weitere Regularien vereinbart werden. Dabei 
können sich Betriebsvereinbarungen auf einen bestehenden Tarifvertrag bezie-
hen und diesen in der betrieblichen Anwendung spezifizieren oder grundsätzlich 
neue Regelungen beinhalten. In Bezug hierauf sind Betriebsräte als gestaltende 
Akteure und Verhandlungspartner zentral.

Abbildung 21
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3.2.3 Mitbestimmung beim Thema Arbeitszeit durch den Betriebsrat

Der betriebsrätlichen Mitbestimmung kommt im Umgang mit der Arbeitszeit 
mehrere Funktionen zu. Zum einen kontrollieren die Betriebsräte als Interessen-
vertreter:innen der Beschäftigten die den Regularien aller Ebenen entsprechende 
konforme Anwendung der Arbeitszeit. Zum anderen können Betriebsräte – wie 
bereits thematisiert – in Verhandlung mit dem Arbeitgeber weitere Regularien 
in Betriebsvereinbarungen vereinbaren. Darüber hinaus sichert das Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) Betriebsräten einen umfassenden Mitgestaltungs-
anspruch. Nachfolgend sind die zur Gestaltung von flexiblen Arbeitszeiten und 
-orten wichtigsten Mitbestimmungsrechte aufgeführt:
Mitbestimmungsrechte bestehen u. a. bei:
• Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer:innen 

im Betrieb (§ 87 Nr. 1 BetrVG)
• Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie 

Verteilung der Arbeitszeit auf die Wochentage (§ 87 Nr. 2 BetrVG)
• Vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Ar-

beitszeit (§ 87 Nr. 3 BetrVG)
• Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu be-

stimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer:innen zu 
überwachen (§ 87 Nr. 6 BetrVG).

Ein Mitbestimmungsrecht im Sinne des § 87 Nrn. 1 und 2 BetrVG besteht auch 
bei Einführung und Gestaltung von (Ruf)-Bereitschaften.
Wie der Umgang mit flexiblen Arbeitszeiten und -orten letztendlich gestaltet 
wird, hängt von vielfältigen betrieblichen Faktoren und den individuellen Wün-
schen und Erfordernissen der Beschäftigten ab. Nachfolgend werden die wich-
tigsten Punkte benannt, die hierbei in Erwägung gezogen werden sollten. In der 
Gestaltung sollte der Grundsatz Beachtung finden, dass Beschäftigte zwar auto-
nom im Umgang mit der Arbeitszeit agieren, Regularien jedoch ausreichenden 
Schutz vor den in Kapitel 3.2.1 beschriebenen Problemen bieten sollten.
Die vollständige Erfassung der Arbeitszeit stellt ein zentrales Element dar; un-
abdingbar ist, dass die geleistete Arbeitszeit, unabhängig vom Ort, genau erfasst 
wird. Nur dann bestehen die Voraussetzungen dafür, dass zu viel geleistete 
Arbeitszeit (Überstunden) dokumentiert und letztendlich durch Freizeit aus-
geglichen oder ausgezahlt werden können (Maschke 2016). Im Zusammenhang 
hiermit urteilte im Mai 2019 der europäische Gerichtshof und unterstrich die 
Erfordernis der vollständigen Zeiterfassung. Nur dann würde sichergestellt sein, 
dass gesetzliche Arbeitszeitregelungen, wie die wöchentliche Höchstgrenze von 
48 Stunden tatsächlich umgesetzt werden. Die genaue arbeitszeitliche Erfassung 
spielt auch bei dem Aspekt der Arbeitsverdichtung eine Rolle: Hierdurch wird 
vorgebeugt, dass Arbeiten nur unter regelmäßigem Einsatz von Überstunden 
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erledigt werden können. Dies garantiert, dass eine angemessene Anzahl an Ar-
beitsstunden den Arbeiten gegenüberstehen.
Aufbauend auf der Notwendigkeit einer vollständigen Arbeitszeiterfassung stellt 
ebenso ein angemessener Freizeitausgleich ein wichtiges Regulierungsfeld dar 
(Maschke et al. 2014). Betriebsräte sollten hierbei einen genauen Prozess sowie 
Informationsrechte vereinbaren. Wie viele Überstunden dürfen maximal auf-
gebaut werden? Und ab welcher Grenze verpflichtet sich der Arbeitgeber einen 
Plan zum Überstundenabbau vorzulegen? Zu welchem Zeitpunkt ist der Be-
triebsrat hierüber zu informieren?
Ein zentrales Themenfeld stellt die ständige Erreichbarkeit und als Folge eine 
erhöhte psychische Belastung dar. Grundsätzlich sollte dabei in der betrieblichen 
Kultur das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit bestehen. Dies setzt voraus, dass klare 
Vertretungsregelungen bestehen. Betriebsvereinbarungen könnten Regularien 
festlegen, wie zum Beispiel, dass eine Kontaktierung von erkrankten oder im 
Urlaub befindenden Beschäftigten verboten und nur bei Absprache mit dem Be-
triebsrat erlaubt ist. Zur Eindämmung psychischer Belastungen wird in einigen 
Unternehmen bereits eine technische Lösung angewendet, die das mobile Zu-
greifen auf betriebsinterne Daten einschränkt. Das bekannteste Beispiel ist bei 
VW zu finden. 2011 wurde hier die »Blackberry-Pause« eingeführt, was bedeu-
tet, dass die Server am Wochenende abgeschaltet werden, wodurch keine Emails 
abgerufen oder verschickt werden können (Minssen 2017).
Solche technischen Lösungen sind in der Anwendung zwar äußerst effektiv, da 
sie auf sehr unmittelbare Weise den Beschäftigten vor sich selbst und dem Vor-
gesetzen schützen, jedoch kann diese radikale Vorgehensweise andere Stress-
faktoren bei Beschäftigten auslösen. Etwa dann, wenn ein Projekt/eine Aufgabe 
unbedingt an einem Tag abgeschlossen werden muss und der Beschäftigte be-
fürchtet, nicht rechtzeitig – bevor die Server abgeschaltet werden – dies erledigt 
zu haben. Bezogen auf das Beispiel von VW ist bis heute offen, ob die Maßnahme 
tatsächlich zu einer Belastungsreduzierung führt (Carstensen 2015). Eine weitere 
technische Lösung könnte dahingehend aussehen, dass Beschäftigte durch EDV 
gezielt hingewiesen werden, wenn ihre Arbeitszeit nicht den zulässigen Geset-
zen und Regularien entspricht. Technische Lösungen stellen eine unmittelbare 
Veränderung dar, nicht vergessen werden sollte dabei, dass in erster Linie den 
Beschäftigten ein angemessenes Arbeitsvolumen zugewiesen sein sollte. Dies im-
pliziert, dass die Ursachen für die Arbeit außerhalb regulierter Zeiten behoben 
werden oder vorbeugend nur der Aufbau einer bestimmten Arbeitsdichte mög-
lich ist (Maschke et al. 2014). Stimmen aus der Praxis weisen zusätzlich drauf 
hin, dass im Umgang mit der Arbeitszeit regelrechte Aufklärungsarbeit geleistet 
werden muss. Welche tariflichen und betrieblichen Arbeitszeiten sind zulässig? 
Welche gesundheitlichen Risiken sind mit einer Missachtung dieser verbunden? 
Was verursache ich, wenn Kolleg:innen abverlangt wird, auch im Feierabend und 
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im Urlaub erreichbar zu sein? Damit wird auf eine weitere wichtige Komponente 
im Umgang mit psychischen Faktoren hingewiesen, welche ausführlich im nach-
folgenden Kapitel thematisiert wird. Qualifikationen helfen Wissen aufzubauen 
und Medienkompetenz zu vermitteln. Hierdurch kann eine höhere Bewusst-
seinsschaffung erzielt werden (Carstensen 2015; Maschke et al. 2014).
Ein wichtiges Instrumentarium für betriebsrätliche Arbeit stellen Gefährdungs-
beurteilungen dar. Diese werden mit dem Ziel durchgeführt, physische wie 

Abbildung 22 
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psychische Belastungen zu identifizieren. Nach § 3 Abs. 1 Satz 3 der Arbeits-
stättenvorordnung (ArbStättV) ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, psychische 
Belastungen zu erfassen und Maßnahmen zur Beseitigung dieser einzuleiten. Be-
triebsräte könnten die Umsetzung von Gefährdungsbeurteilungen erwirken.

3.3 Qualifizierung und Kompetenzentwicklung

Es wird davon ausgegangen, dass durch den digitalen Strukturwandel eine 
Vielzahl von Tätigkeiten – nicht gleichzusetzen mit Arbeitsplätzen – wegfällt 
und dafür neue Tätigkeiten und Beschäftigungsformen entstehen werden. Da-
mit einhergehend ist mit einer »Erosion zahlreicher Qualifikationen« (Georg, 
Guhlemann & Katenkamp 2018, S. 358) zu rechnen (vgl. dafür den Beitrag von 
Carsten Wirth in diesem Buch). Gemeint ist, dass auf der einen Seite viele der 
vorhandenen Kompetenzen und Qualifikationen der Beschäftigten nicht mehr 
bzw. nur noch teilweise einsetzbar sind oder angepasst werden müssen. Auf der 
anderen Seite gehen mit neuen digitalen Technologien und Prozessen oftmals 
auch neue Qualifikations- und Kompetenzanforderungen an die Beschäftigten 
einher. Dies betrifft nicht nur die Beschäftigten allein, auch Geschäftsleitungen, 
Führungskräfte sowie Betriebs- und Personalräte sind von dieser Erosion be-
troffen. Grundsätzlich lassen sich die Herausforderungen durch den Wandel 
von Qualifizierungsbedarfen und Kompetenzanforderungen auch auf Berufs-
ausbildungen beziehungsweise das gesamte Bildungssystem übertragen (Jacobs 
et al. 2018).
Weitere Faktoren, die hinsichtlich des Themas Qualifizierung und Kompetenz-
entwicklung eine Rolle spielen, sind
1. der demographische Wandel und damit
2. die Debatte um eine verlängerte Lebensarbeitszeit sowie
3. die Inklusion von Menschen mit Schwerbehinderung.
Digitale Technologien und Tools bieten die Chance, die Beschäftigungsfähig-
keit älterer Beschäftigter und Beschäftigter mit Schwerbehinderung erhalten, 
verbessern und unterstützen zu können. Daneben besteht gerade hinsichtlich 
dieser Beschäftigtengruppe gegebenenfalls auch ein erhöhter Bedarf, diese im 
Zuge der digitalen Transformation zunächst überhaupt im Umgang mit solchen 
Technologien und Tools zu sensibilisieren und sie für die Arbeit mit diesen zu 
qualifizieren (z. B. Matuschek 2016; BMAS 2016).
Es wird als unstrittig angesehen, dass sich durch Digitalisierung und digitale 
Transformation der Qualifizierungsbedarf und die Kompetenzanforderungen 
nicht nur wandeln, sondern auch an Umfang zunehmen werden. Zudem werden 
die Verdichtung von Arbeitsinhalten und die fortlaufende Weiterentwicklung 
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von digitalen Technologien und Arbeitsprozessen von einem kontinuierlichen 
Qualifizierungsbedarf begleitet. Damit die notwendigeren Qualifizierungsmaß-
nahmen gewährleistet werden, dabei aber auch keine Überlastung der Beschäf-
tigten entsteht, ist auch dies eines der zentralen Mitbestimmungsthemen für Be-
triebsräte (Georg et al. 2018; Lins et al. 2018).
Unter Qualifizierung und Kompetenzentwicklung sollen hier alle Maßnahmen 
verstanden werden, die die individuellen berufsspezifischen und persönlichen 
Qualifikationen und Kompetenzen von Beschäftigten oder auch Arbeitslosen 
ausweiten, aktualisieren und verbessern. Hierzu zählen beispielsweise Schu-
lungen, Seminare, einfache Anpassungsfortbildungen und sonstige Fort- und 
Weiterbildungen bis hin zu beruflichen Umschulungsmaßnahmen.

3.3.1 Möglichkeiten digitaler Qualifizierungen

Digitale Tools und Lernplattformen wie auch Methoden der digitalen Personal-
verwaltung ermöglichen es, Qualifizierungsmaßnahmen und Schulungen deut-
lich flexibler und individueller durchzuführen. Digitale Qualifizierung bedeutet 
also, dass Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen mittels digitaler 
Tools und Methoden durchgeführt werden. Zudem können in sogenannten 
»Blended-Learning-Maßnahmen« herkömmliche Präsenzveranstaltungen mit 
digitalen Inhalten kombiniert werden (Wald et al. 2018). Somit könnten bei-
spielsweise betriebliche Weiter- und Fortbildungsangebote den modernen Ar-
beitsformen angepasst und in den jeweiligen Arbeitsalltag der Beschäftigten 
integriert werden. Beschäftigte können auf diese Weise den neuen Kompetenz-
anforderungen entsprechend kontinuierlich und on the job, also direkt am Ar-
beitsplatz, für neue Arbeitsinhalte und -anforderungen qualifiziert werden (Lins 
et al. 2018; Matuschek 2016; Seyda, Meinhard & Placke 2018).
Beim Umgang mit diesen zunehmenden Qualifizierungsbedarfen und Kom-
petenzanforderungen bedingen sich die Chancen digitaler Tools auf der einen 
Seite und die Notwendigkeit, diese Tools einzusetzen, auf der anderen Seite 
zum Teil gegenseitig. So lassen sich z. B. durch digitale Lernplattformen und 
Beschäftigtenprofile Qualifikationen und Kompetenzen flexibel, individuell zu-
geschnitten und somit effektiver als bisher vermitteln. Darüber hinaus stellen 
herkömmliche standardisierte Fort- und Weiterbildungsstrategien durch ihre 
bürokratischen und zeitintensiven Strukturen kaum noch ein adäquates Mittel 
im Umgang mit den zügig voranschreitenden Weiterentwicklungen und Neue-
rungen digitaler Prozesse und den damit einhergehenden kurzfristigen Bedarfen 
an Anpassungsfortbildung dar. Dies schlägt zusätzlich ins Gewicht, da sich zeigt, 
dass die Arbeitsinhalte faktisch eher den neuen Technologien angepasst werden 
(müssen) als andersherum (Habenicht 2017; Georg et al. 2018).
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Abbildung 23 
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Weiterbildungen und der Erwerb weiterer Kompetenzen Aufstiegschancen und 
eine bessere Entlohnung. Die so erreichbare Produktivkraftsteigerung kommt 
letztlich auch dem Wirtschaftsstandort Deutschland zugute. Daher sieht auch 
die Bundesregierung den Bedarf an einer »Weiterbildungsoffensive und [einem] 
Recht auf Weiterbildung, weil sich Tätigkeiten in einem neuen Ausmaß ver-
ändern« (BMAS 2016, S. 6; Bund-Verlag 2017; Ressel 2017).

Abbildung 24 
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den, wenn Weiterbildungsbedarf als Folge der Digitalisierung und der digitalen 
Transformation besteht. Durch dieses Gesetz besteht fortan ein Rechtsanspruch, 
bei den Arbeitsagenturen an Weiterbildungsberatung teilzunehmen. Außerdem 
tragen die Arbeitsagenturen fortan einen Teil der Weiterbildungskosten und zah-
len Lohnkostenzuschüsse an die Unternehmen, wenn Beschäftigte für Weiterbil-
dungsmaßnahmen freigestellt sind. Ein Rechtsanspruch auf berufliche Fort- oder 
Weiterbildung besteht jedoch weiterhin nicht (Bund-Verlag 2019; BMAS 2019; 
DGB Bundesvorstand 2019; Hensche 2016) (siehe Abbildung 24 auf S. 495).

3.3.3 Mitbestimmungsmöglichkeiten bei Qualifizierung

Die Themen Qualifizierung und Kompetenzentwicklung stellen für Betriebs-
räte eines der zentralen Mitbestimmungsthemen dar. Durch Tarifverträge oder 
Betriebsvereinbarungen können Gewerkschaften und Betriebsräte beispiels-
weise einen Anspruch darauf erwirken, dass Arbeitgeber:innen solche Quali-
fizierungsmaßnahmen finanzieren und die Beschäftigten für den Zeitraum der 
Qualifizierung von der Arbeit freistellen (Hensche 2016). Den Betriebsräten 
stehen auch darüber hinaus bereits jetzt verschiedene Mitbestimmungsmög-
lichkeiten zur Verfügung, etwa bei der Mitgestaltung und der Ermittlung von 
Qualifizierungsbedarfen nach dem Betriebsverfassungsgesetz. §§ 90  ff. BetrVG 
besagen, dass Betriebsräte frühzeitig über anstehende oder geplante Neuerungen 
und Veränderungen beispielsweise hinsichtlich technischer Anlagen, Arbeitsver-
fahren oder Arbeitsplätzen unterrichtet werden müssen.
Gemäß §  92 und §  96 BetrVG sind Betriebsräte auch über den bestehenden 
und erwarteten Personalbedarf, Neueinstellungen sowie beabsichtigte Berufs-
bildungsmaßnahmen zu informieren. Darüber hinaus können sie von der Ar-
beitgeber:innenseite die Ermittlung des Berufsbildungsbedarfs verlangen. Hier-
bei kann der Betriebsrat zudem eigene Vorschläge einbringen und individuelle 
wie auch beschäftigtengruppenbezogene Qualifizierungsplanungen in die Wege 
leiten (Ressel 2017).
Über diese betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestimmungsmöglichkeiten hi-
naus haben Betriebsräte auch die Möglichkeit, z. B. in Betriebsvereinbarungen 
weitere Regeln und Maßnahmen bezüglich der Qualifizierung und Weiter-
bildung der Beschäftigten festzulegen. Themen hierbei können die Rahmenbe-
dingung für Qualifizierungsmaßnahmen sein, beispielsweise um zu vermeiden, 
dass Qualifizierung nur noch oder in zu hohem Maße kurzfristig und flexibel 
erfolgt.
Aus Mitbestimmungssicht ist es außerdem sinnvoll, die Belegschaft direkt ein-
zubeziehen. So kann etwa über Befragungen und Beteiligung gemeinsam er-
arbeitet und herausgefunden werden, welche Qualifikationen und Kompetenzen 
tatsächlich benötigt werden. Dies ist insbesondere wichtig, »um die Belegschaft 
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im technischen Wandel mitzunehmen und nicht abzuschrecken, und um nicht an 
den Bedarfen und in der Belegschaft vorhandenen Kompetenzen vorbei zu pla-
nen« (Habenicht 201722). Aus zweierlei Gründen kann es für Betriebsräte Sinn 
ergeben, die Akzeptanz auch für anspruchsvollere Qualifizierungsmaßnahmen, 
gegebenenfalls auch bei Unmut innerhalb der Belegschaft, zu stärken. Zum einen 
zeigt sich, dass das Interesse an Weiterbildungen gerade unter geringqualifizier-
ten Beschäftigten niedrig ist, der Gruppe also, die in besonderem Maße von 
Qualifizierung profitieren könnte. Betriebsräte könnten durch die Förderung 
von Interesse und Akzeptanz von Qualifizierungsmaßnahmen die Beschäftigten 
also aktiv unterstützen. Zum anderen bedeutet dies, dass Betriebsräte, die Ver-
ständnis für die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Qualifizierungsmaßnah-
men innerhalb der Belegschaft schaffen, somit auch ihren Rückhalt unter den 

22 Das Zitat stammt auf einem Artikel von Bund-Online ohne Seitenanzahlen. Weitere Infor-
mationen zur Quelle siehe Literaturverzeichnis.
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Beschäftigten stärken können. Erreichen lässt sich dies beispielsweise durch Auf-
klärung, individuelle Informierung und das Aufzeigen (können) von Positivbei-
spielen (Ressel 2017) (siehe Abbildung 25 auf S. 497).

3.3.4 Themen und Inhalte von Fort- und Weiterbildungen

Insbesondere ungelernte und geringqualifizierte Beschäftigte sowie ganz all-
gemein die Tätigkeiten, die geringe Qualifikationen erfordern, werden voraus-
sichtlich besonders stark vom digitalen Strukturwandel betroffen sein. Daher 
besteht bei dieser Beschäftigtengruppe bereits heute ein hoher (Nach-)Quali-
fizierungsbedarf. Dabei ist auffällig, dass statistisch gerade geringqualifizierte 
Beschäftigte deutlich seltener an betrieblichen Bildungsangeboten teilnehmen 
als höher qualifizierte Beschäftigte. Die Möglichkeiten der individuellen oder zu-
mindest flexiblen Ausgestaltung von Qualifizierungsinhalten bieten die Chance, 
bereits vorhandene Kompetenzen zu berücksichtigen und auf diesen aufzubau-
en. Dies kann vor allem sinnvoll sein, wenn Nachqualifizierungen geplant sind, 
die sich an Berufsabschlüssen orientieren (Ressel 2017).
Inhaltlich variieren die Themen der veränderten Qualifizierung- und Kom-
petenzanforderungen stark. Lins et al. (2018) unterscheiden hierbei mit Blick 
auf die Industrie 4.0 zwischen drei Kategorien benötigter Kompetenzen. Dies 

Abbildung 26 
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sind »allgemeine Kompetenzen«, »arbeitsbezogenen Kompetenzen« und »in-
formationstechnische Kompetenzen« (S. 9). Darüber hinaus unterscheiden die 
benötigten Qualifizierungen und Kompetenzen sich aber gravierend je nach 
Branche – teilweise auch je nach Tätigkeitsbereich (httc e. V. 2016).

3.3.5 Qualifizierung »on the job«

Gerade hinsichtlich der neuen Qualifizierungsanforderungen und der digitalen 
Möglichkeiten, Qualifizierungsmaßnahmen individueller und effektiver aus-
zugestalten, kommen Qualifizierungsformen zum Einsatz, die Qualifizierung 
»on the job« oder auch Qualifizierung »near the job« genannt werden. Mit 
Qualifizierung »on the job« und Qualifizierung »near the job« werden Weiter-
bildungsmaßnahmen bezeichnet, die entweder direkt am Arbeitsplatz (on the 
job) oder arbeitsplatznah (near the job), beispielsweise im Rahmen innerbetrieb-
licher Schulungen, durchgeführt werden. Inhaltlich sind solche Formen der 
Weiterbildung oft auf einzelne und sehr konkrete Tätigkeiten abgestimmt. In 
Abgrenzung dazu werden außerbetriebliche Qualifizierungsmaßnahmen, z. B. 
an den Industrie- und Handelskammern oder in anderen Bildungswerken, als 
Weiterbildung oder Qualifizierung »off the job« bezeichnet. Der Fall einer aus-
schließlichen Qualifizierung on bzw. near the job tritt ein, wenn Beschäftigte nur 
noch »on the job« oder »near the job« qualifiziert werden und dabei nur noch 
kleinteilig in spezifischen Einzeltätigkeiten geschult werden. Dies birgt verschie-
dene Risiken. So kann dies zur Folge haben, dass allgemeine oder das gesamte 
Beschäftigungsfeld umfassende Kompetenzen wegfallen. Die betroffenen Be-
schäftigten könnten bei Verlust des Arbeitsplatzes Schwierigkeiten bekommen, 
eine neue Beschäftigung zu finden, da ihre ausgeprägte Nischen-Qualifizierung 
auf dem Arbeitsmarkt keine Berufsanforderungen bedient. Zudem besteht das 
Risiko, dass geringqualifizierte und ungelernte Beschäftigte an der Berufsbildung 
vorbei lediglich on the job angelernt bzw. anqualifiziert werden. Das kann zur 
Folge haben, dass sie trotz Qualifizierung für ihre Tätigkeiten weiterhin den 
Status ungelernter Beschäftigter innehaben und dadurch in niedrigen Eingrup-
pierungsstufen verbleiben (Ebitsch 2017; Hoss o. J.).
Aus Mitbestimmungssicht ist es daher wichtig, nicht nur die allgemeinen Mög-
lichkeiten der Inanspruchnahme von Qualifizierungsmaßnahmen und Fort- und 
Weiterbildungen sowie die jeweilige Bedarfsbeurteilung mitzugestalten, sondern 
darüber hinaus auch die Art und Weise, wie Qualifizierungen und Kompetenzent-
wicklungen durchgeführt werden sowie deren Umfang. Hierbei können Betriebs-
räte nach § 92a und § 97 BetrVG Vorschläge machen und beratend tätig werden.
Zu den Aufgaben der Mitbestimmung gehört es ebenfalls, dass Betriebsräte in 
ihrer Kontrollfunktion die Einhaltung bestehender Gesetze und Vereinbarungen 
überwachen. Dazu zählt, angebotene Schulungen oder sonstige Maßnahmen, die 
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der Qualifizierung und Kompetenzentwicklung der Beschäftigten dienen, auf 
mögliche mitbestimmungsrelevante Themen hin zu prüfen. Dies kann etwa dann 
gegeben sein, wenn entsprechende Maßnahmen Wissensabfragen oder sonstige 
Prüfungen beinhalten, die von den Beschäftigten durchzuführen sind. Da dies 
eine Form der Verhaltens- und Leistungskontrolle darstellt, besteht gemäß § 87 
Abs.  1 Nr.  6 BetrVG ein Mitbestimmungsrecht. Gleiches gilt ebenfalls bereits, 
wenn anhand der gespeicherten bzw. überprüfbaren Daten nachvollziehbar ist, 
wann wer beispielsweise an Online-Schulungen oder E-Learning-Programmen 
teilgenommen hat. Betriebsräte können in diesen Fällen über Betriebsverein-
barungen den Einsatz und die Inhalte solcher Lernplattformen regeln. Da bei der 
Einführung von Lernplattformen personenbezogene Daten erhoben werden und 
Verhaltens- und Leistungskontrolle somit (zumindest theoretisch) möglich ist, ha-
ben Betriebsräte hierbei grundsätzlich ein Mitbestimmungsrecht (Maier 2016).

Abbildung 27 
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3.4 Gestaltung von Entgelt- und Leistungsbedingungen

Ein weiteres Handlungsfeld der betrieblichen Interessenvertretung im Rahmen 
der digitalen Transformation zeigt sich in der Gestaltung von Entgelt- und Leis-
tungsbedingungen. Die Definition von Leistung – wie sie ermittelt und wie sie 
entgolten wird – ist von je her ein prägendes Thema in der Debatte um Lohn 
und Leistung. Die Regelungen der tariflichen und betrieblichen Leistungs- und 
Entgeltgestaltung waren in den letzten 25 Jahren einem starken Veränderungs-
druck ausgesetzt (vgl. Müller-Jentsch 2019). Im Zuge der in den vorgegangenen 
Kapiteln beschriebenen digitalen Transformation und ihren Auswirkungen auf 
Arbeit und Beschäftigung tritt das Konfliktthema Leistungsbedingungen und 
Entgeltgestaltung wieder verstärkt auf die Agenda der Gewerkschaften wie der 
Betriebsräte.
Die gewerkschaftliche Zielsetzung ist es, den Leistungsdruck und das Arbeits-
tempo auf ein zumutbares Maß zu begrenzen und die Leistungsbedingungen 
so zu gestalten, dass die Beschäftigten ihre Wünsche auf Entfaltung ihrer Leis-
tungspotenziale verwirklichen können. Auf Seiten der Arbeitgeber zeichnen sich 
jedoch andere strategische Ziele der Leistungspolitik ab: Die Bildung von Profit-
Centern, den Unternehmenserfolg als Leistungsindikator eines jeden Einzelnen 
zu bewerten, variable Entgeltbestandteile stetig zu erhöhen oder auch die Ent-
wicklung neuer Bezugsgrößen für Leistung sind Teile einer Strategie, Leistungs-
vorgaben und Personalbemessung so zu dynamisieren, dass eine ständige Anpas-
sung an die Kosten- und Marktsituation des Unternehmens und der Abteilung 
erfolgen kann (Meine et. al 2014).
Bei der Entgeltgestaltung – insbesondere im Leistungsentgelt – bestehen sowohl 
tarifliche wie betriebsverfassungsrechtliche Mitbestimmungsmöglichkeiten. 
Sofern keine tarifvertragliche Regelung des Entgelts vorliegt, hat der Betriebsrat 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG in »Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, 
insbesondere die Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung 
und Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung« 
mitzubestimmen. Je nach Entgeltgrundsatz hat der Betriebsrat unterschiedliche 
Mitbestimmungsmöglichkeiten. Der Umfang dieser Mitbestimmungsrechte ist 
davon abhängig, ob das Verhältnis von Entgelt zur Leistung vereinbart ist oder 
nicht.
In der Regel lässt sich zwischen zwei verschiedenen Entgeltgrundsätzen unter-
scheiden. Auf der einen Seite gibt es den Leistungslohn. Bei diesem wird je nach 
Leistung vergütet. Diese Leistungsbewertung kann auf verschiedenen Ansatz-
punkten (bzw. anhand verschiedener Bezugsgrößen) basieren und verfestigt sich 
in sogenannten Entgeltmethoden. Einige Beispiele (aus der Metall- und Elektro-
industrie in NRW) wären hier der Akkordlohn – dort wird in der Regel eine Zeit 
für das Erreichen einer gewissen Sollleistung vorgegeben – und der Prämien-
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lohn – ein Lohn, der zusätzlich zu einem gewissen Grundlohn für das Erreichen 
einer bestimmten, realistisch zu erreichenden Leistung / dem Produzieren eines 
bestimmten Produktes ausgezahlt wird (Meine et. al 2014). Der andere Entgelt-
grundsatz ist das Zeitentgelt. Im Zeitentgelt werden die Beschäftigten nicht direkt 
nach ihrer Leistung, sondern nach der Zeit, die sie beim Arbeitgeber ableisten, 
vergütet. Generell lässt sich sagen, dass unter der Prämisse des Zeitentgelts An-
spruch auf Entgelt besteht, »solange der Arbeitnehmer unter angemessener Aus-
schöpfung seiner subjektiven Leistungsfähigkeit gearbeitet hat« (Böker/Burgmer 
2009, S. 77). Die Interpretation, was denn als »angemessene Ausschöpfung« gilt, 
liegt hier beim Arbeitgeber. Da es – vor allem in weniger regulierten und weniger 
produktionsorientierten Branchen – häufig nur schwache Gewerkschaften gibt 
und die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit zum Teil verschwimmen, ist Leis-
tungsüberforderung im Zeitentgelt ein immer relevanter werdendes Problem. 
Zeitentgelt lässt sich auch mit leistungsbasierten Inhalten kombinieren, zum 
Beispiel in Form einer leistungsbasierten Zulage. Diese kann entweder für alle 
in einem Betrieb angestellten Personen identisch sein, oder sie kann auf Zielver-
einbarungen oder auf einer persönlichen Leistungsbeurteilung basieren (Meine 
et al. 2014). Sofern Tarifverträge vorliegen, sind in diesen Entgeltgrundsätze und 
Entgeltmethoden festgelegt – die betriebliche Ausgestaltung obliegt dann häufig 
den Betriebsparteien.
Völlig unklar ist im Moment, wie gut das System der Tarifpolitik auf die Heraus-
forderungen vorbereitet ist, die sich aus der zunehmenden Technologisierung 
der Industriearbeit ergeben. Die Kennzeichen der zukünftigen Form der Indus-
trieproduktion sind die starke Individualisierung der Produkte unter den Be-
dingungen einer hoch flexibilisierten (Großserien-)Produktion, die weitgehende 
Integration von Kunden und Geschäftspartnern in Geschäfts- und Wertschöp-
fungsprozesse und die Verkopplung von Produktion und hochwertigen Dienst-
leitungen, die in sogenannten hybriden Produkten münden (vgl. Schütte 2014). 
Es wird langfristig einen Paradigmenwechsel geben von »maximalem Gewinn 
aus minimalem Kapitaleinsatz« hin zu einer Produktion mit »maximaler Wert-
schöpfung bei minimalem Ressourceneinsatz« (Fraunhofer Institut 2015).
Die identifizierten Dimensionen des Wandels lassen sich in drei Punkten um-
reißen:
1. die unmittelbare Mensch-Maschine-Interaktion und die damit zusammen-

hängenden Qualifikationsanforderungen,
2. die Aufgabenstrukturen und die Tätigkeiten der unmittelbar im System Be-

schäftigten sowie
3. die Arbeitsorganisation als die arbeitsteilige Strukturierung von Aufgaben 

und Tätigkeiten in horizontaler und hierarchischer Hinsicht und damit ver-
bundene Gestaltung von Kooperation und Kommunikation zwischen den im 
und am System Beschäftigten.
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Hieran wird deutlich, dass Leistungsbedingungen und Entgeltgestaltung auch in 
der digitalen Transformation eine entscheidende Rolle spielen.
Hier zeigen sich jedoch nur wenige erfolgreiche Beispiele. Zum aktuellen Zeit-
punkt der digitalen Transformation und der Entwicklung eines »new pay in einer 
new work« (Franke et al. 2019) gehen nur wenige Unternehmen das Thema an. Es 
muss dabei unterschieden werden, wie sich die Gestaltung von Entgelt und Leis-
tungsbedingungen im Unternehmen vollzieht. Existieren weder Tarifbindung 
noch Betriebsrat, entscheidet das Unternehmen frei über die Gestaltung und 
Höhe von Entgelt und Leistung (in den gesetzlichen Grenzen des Mindestlohns 
beispielsweise). Ohne tarifvertragliche Regelung entstehen aktuell verschiedene 
anekdotische Modelle einer Entlohnung in neuen Formen der Arbeitsorganisa-
tion. Dazu gehören Konzepte wie »Wunschgehalt«, »Bezahlung nach Rollen und 
Kompetenzen«, »Entlohnung durch Freizeit oder durch Flexibilität«, »Peer-Ent-
lohnung« und vieles mehr (vgl. dazu ausführlich Franke et al. 2019).
Liegt eine tarifliche Regelung über einen Flächentarifvertrag oder einen Haus-
tarifvertrag vor, sind die Rahmen für die Gestaltung von Entgeltsystemen und 
der Bestimmung von Leistung dort verankert. Häufig ist allerdings eine Ausdiffe-
renzierung auf betrieblicher Ebene durch eine Betriebsvereinbarung vorgesehen. 
Existiert keine tarifliche Regelung, geschieht die Gestaltung von Leistung und 
Entgelt zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.
Die Erkenntnisse aus anderen Wandlungsprozessen haben gezeigt, dass eine 
Implementation veränderter Arbeitsorganisation dann erfolgreich war, wenn 
im Entgeltsystem auf betrieblicher Ebene diese Veränderungsprozesse begleitet 
wurden. Auf dem Weg in die Digitalisierung und Transformation stellt sich die 
Frage, ob Tarifverträge in der Lage sind, diesen Weg erfolgreich mit zu beschrei-
ten oder ob in der transformierten Arbeitswelt kein Raum für branchenweite 
Regelungen zu Entgelt und Leistung besteht. Es gilt, zu diesem Zeitpunkt – in 
der Phase des Entstehens neuer Arbeitsorganisationsformen – die betriebliche 
Entgeltgestaltung bereits mit zu denken, mit zu planen und mit zu gestalten. 
Neben den schier unerschöpflichen Möglichkeiten, Arbeits- und Produktions-
prozesse in der Zukunft durch digitale Prozesse weiterzuentwickeln, darf neben 
den vielen Herausforderungen, die sich dadurch auf betrieblicher Ebene stellen – 
die Gestaltung von Arbeit, die Entwicklung von Berufsbildern und beruflicher 
Qualifizierung, die Berücksichtigung alterns- und altersgerechter Beschäftigung 
und vieles mehr – die Begleitung dieser Entwicklung auch auf Ebene der Entgelt-
gestaltung nicht versäumt werden.
Eine Analyse der Anwendung tarifvertraglicher Regelungen auf neue Formen 
der Arbeitsorganisation hat ergeben, dass Tarifverträge durchaus in der Lage 
sind, Entgelt und Leistungsbedingungen über Tarifverträge und Betriebsverein-
barungen zu gestalten. Niewerth identifiziert vier Merkmale moderner Arbeits-
organisationsformen:
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1. ›Handlungs- und Entscheidungsspielraum‹,
2. ›Kommunikation‹,
3. ›Selbststeuerung, Selbstkoordination‹ und
4. ›Flexibilität und Stabilität‹.
Diese vier Merkmale stehen für die Anwendung moderner Formen von Arbeits-
organisation, unabhängig von ihrer jeweiligen spezifischen Ausgestaltung und 
Anwendungsform. Niewerth weist nach, dass in den untersuchten Tarifverträgen 
durchaus Potenzial für die Anwendung von tariflichen Regelungen der Entgelt-
gestaltung in neuen Formen der Arbeitsorganisation vorliegt und dass der Grad 
der Ordnungs- und Orientierungstendenzen in Tarifverträgen hier der entschei-
dende Faktor ist (Niewerth 2015).

3.5 Datenschutz

Ein weiterer, mit Risiken insbesondere für den Arbeitsschutz, assoziierter Aspekt 
ist die enorm gestiegene und weiter steigende Menge im Umlauf befindlicher 
Daten. Durch die Implementierung cyber-physischer Systeme (CPS) in den Fa-
briken werden nicht nur Standort- und Produktionsdaten der Produkte inner-
halb der Wertschöpfungskette verarbeitet, sondern auch die Daten der an der 
Produktion und Logistik beteiligten Arbeitnehmer:innen erhoben. Dies kann 
»[…] entweder als ›Nebeneffekt‹ der Produktionssteuerung oder aber gezielt 
geschehen, um seine Arbeit [die des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin] mit 
Assistenzsystemen zu effektivieren bzw. individualisieren […]« (Hornung & 
Hofmann 2018, S. 235).
Die durch CPS möglich werdende ständige Erfassung von Daten, insbesondere 
der personenbezogenen Daten der Arbeitnehmer:innen, kann ganz neue For-
men der ständigen betrieblichen Überwachung während der Arbeitszeit möglich 
machen. Die Auswertung dieser Daten kann das persönliche Verhalten der Ar-
beitnehmer:innen sowie deren Leistung während der Arbeit abbilden und diese 
so unter erheblichen Leistungsdruck setzen. Prominentes Beispiel nicht nur 
einer Erhebung solcher Daten, sondern auch für die Nutzung der ausgewerteten 
Informationen gegen die Belegschaft ist der amerikanische Onlineversandhänd-
ler Amazon. Dieser ist immer wieder durch die Gängelung seiner Mitarbeiter an 
deutschen Standorten infolge von Auswertung der Daten von Handscannern der 
Logistikmitarbeiter:innen in die Schlagzeilen geraten (Sauer 2015).
Es geht dabei nicht nur um den Schutz der Beschäftigten, sondern auch um einen 
Schutz dieser Daten per se. Die Daten über den Ablauf einer Produktion, zu 
denen die erhobenen personenbezogenen Daten der Mitarbeiter:innen ihren 
Teil beitragen, haben einen hohen Wert und sollten daher möglichst innerhalb 
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des Betriebs oder Unternehmens bleiben und hier vor einem möglichen Ab-
fangen von außen effektiv geschützt werden. Der Arbeitnehmerschutz vor einer 
negativen Anlastung mit Hilfe von gewonnenen personenbezogenen Daten 
geht hier gleichsam einher mit einem Schutz der Daten vor einem unbefugten  
Zugriff.

Abbildung 28 

3.6 Arbeits- und Gesundheitsschutz
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tretenen Akteure betreffen: die Arbeitgeber:innen, Arbeitnehmer:innen und ihre 
Vertreter:innen wie auch den Gesetzgeber.
In diesem Abschnitt werden physische und psychische Belastungen vorgestellt 
und aufgezeigt, wie darauf mit Hilfe einer Gefährdungsbeurteilung reagiert wer-
den kann. Weiterhin werden spezifische Aspekte der digitalen Transformation 
vorgestellt, welche den Arbeits- und Gesundheitsschutz im Zuge eben dieser 
Transformation vor bestimmte Herausforderungen stellen. Im Anschluss daran 
soll überlegt werden, wie Mitbestimmungsorgane, insbesondere Betriebsräte, 
denen eine Schlüsselrolle im betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz zu-
kommt, auf die angesprochenen Herausforderungen reagieren können.
In der Arbeitswelt können physische wie auch psychische Belastungen für Ar-
beitnehmer:innen als Folge bestimmter beruflicher Tätigkeiten entstehen.
Physische Belastungen sind vor allem zurückzuführen auf unvorteilhafte und 
schädliche Umweltbedingungen, zu denen beispielsweise Lärm, Zugluft, Hitze 
und Kälte zu zählen sind (vgl. Fergen 2016). Daraus ergeben sich unter anderem 
die Lärmschwerhörigkeit und Hautkrebs durch UV-Strahlung als am häufigsten 
anerkannte Berufskrankheiten (BMAS 2018). Aber auch gesundheitsschädigen-
de Körperhaltungen und das Heben schwerer Lasten haben hierbei eine hohe Re-
levanz, sind von Letzterem doch besonders Arbeitnehmer:innen der einfachen 
und qualifizierten manuellen Produktionstätigkeiten betroffen (37%, bzw. 40%; 
vgl. Fergen 2016).
Besonders bei den psychischen Belastungen wird deutlich, dass Faktoren für 
eben solche Belastungen häufig nicht isoliert auftreten, sondern sich oftmals 
aus dem Zusammenspiel mehrerer Komponenten ergeben. So haben sowohl 
die Arbeitsressourcen und Arbeitsanforderungen als auch die persönlichen Res-
sourcen einen Einfluss auf die psychische Gesundheit (BAuA 2017). Ressourcen 
können in diesem Kontext als Handlungsmöglichkeiten verstanden werden, die 
eigene Gesundheit zu erhalten oder zu fördern. Arbeitsressourcen könnten hier 
beispielsweise sein: ein positives soziales Arbeitsumfeld, Partizipations- und 
Handlungsmöglichkeiten, persönliche Ressourcen, etwa soziale Fähigkeiten, ein 
vorhandenes Selbstwertgefühl und ein intaktes privates Umfeld. Als Stressoren 
bei der Ausführung beruflicher Tätigkeiten werden folglich vor allem »[…] die 
gleichzeitige Betreuung verschiedener Aufgaben […]«, starker Termin- und 
Leistungsdruck, sich wiederholende Vorgänge, »[…] Störungen und Unterbre-
chungen bei der Arbeit […]« sowie eine mangelhafte Passung von Arbeit und 
Privatleben aufgeführt (Fergen 2016, S. 203).
Zur präventiven Erkenntnis des Gefährdungspotenzials von Mitarbeiter:innen 
sowie zur vorbeugenden Ergreifung von Maßnahmen, die solche Belastungen 
abmildern oder gar beseitigen können, ist eine Gefährdungsbeurteilung nach 
§ 5 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) vorgeschrieben. Faktisch durchgeführt 
wird eine solche Beurteilung statistisch nur von jedem zweiten Unternehmen 
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(Fergen 2016; BMAS 2018). Häufig sind Gefährdungsbeurteilungen unvoll-
ständig, da die Berücksichtigung psychischer Belastungsfaktoren fehlt, die seit 
2013 Erhebungsgegenstand einer Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG 
sind. Nur 41% der Unternehmen und Betriebe, die überhaupt eine Gefährdungs-
beurteilung durchführen, beziehen diesen Faktor mit ein (BMAS 2018). Hinzu 
kommt, dass wiederum nur jeder zweite Betrieb, der nach erfolgter Gefähr-
dungsbeurteilung auch Maßnahmen ergriffen hat, diese einer Wirksamkeits-
kontrolle unterzieht. Eine Ursache dieser mangelhaften Umsetzung von Gefähr-
dungsbeurteilungen, gerade mit Blick auf die Erfassung psychischen Gefähr-
dungspotenzials, kann das Fehlen einer »[…] konkretisierenden Rechtsverord-
nung sein, die eindeutige Schutzziele und verbindliche Anforderungen an den 
Arbeitgeber formuliert« (Fergen 2016, S. 204). Nichtsdestotrotz bedeutet eine 
nicht durchgeführte ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung, dass der jeweilige 
Arbeitgeber damit die im Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene gesetzliche Auf-
lage nicht erfüllt (Ahlers 2018).
Es wird deutlich, dass auch ohne die Umsetzung der digitalen Transformation 
in deutschen Unternehmen hohe und vielfältige Belastungsfaktoren zu finden 
sind und Maßnahmen, hier beispielhaft die Gefährdungsbeurteilung, gerade im 
Hinblick auf psychische Gefährdungen nicht hinreichend umgesetzt werden.
Bei der Umsetzung digitaler Transformation steht zunächst immer die Frage 
nach der Veränderung der Arbeitsorganisation und den entsprechenden, auch 
gesundheitlichen Folgen für die Beschäftigten, im Raum; zwei Szenarien sind 
hier denkbar:
• Szenario 1 beschreibt den Niedergang einfacher, manueller Tätigkeiten, die in 

Zukunft computerisiert und automatisiert erledigt werden. Hochqualifizierte 
Tätigkeiten werden konträr dazu weiter aufgewertet, da sie schwieriger bis 
gar nicht zu automatisieren sind. Diese Aufwertung geht allerdings auch mit 
einer höheren Arbeitsintensität, weiter steigendem Zeitdruck und einer vo-
rausgesetzten Bereitschaft zur Übernahme von höherer Verantwortung einher 
und steigert somit das Risiko psychischer Belastungen (Fergen 2018).

• Szenario 2 geht von einer »[…] ›Polarisierung‹ von Aufgaben und Quali-
fikationen […]« aus (Fergen 2016, S. 204). Demnach fallen auf der einen Seite 
vor allem die Berufe und Tätigkeiten weg, die zwar auf der mittleren Quali-
fikationsebene zu finden waren, die aber nun relativ einfach durch digitale 
Prozesse ersetzt werden können. Auf der anderen Seite bleiben die beiden 
Extreme bestehen: die hochqualifizierten Tätigkeiten, ähnlich zu Szenario 1, 
sowie äußerst simple Tätigkeiten, deren Digitalisierungsaufwand zu zeit- und 
kostenintensiv sein wird. Auch diese Tätigkeiten werden durch ein steigen-
des Risiko psychischer Belastungen, die sich durch geringe Spielräume des 
eigenen Handelns und Monotonie erklären lassen, gekennzeichnet sein. Hin-
zu kommt allerdings noch eine Einseitigkeit der Bewegungsabläufe, die ein 
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erhöhtes Risiko des Entstehens physischer Schäden bedeuten kann (Fergen 
2016).

Eine weitere Komponente der digitalen Transformation, die sowohl psychische 
als auch physische Belastungen nach sich ziehen kann, ist die möglich gewordene 
Entkopplung von örtlichen und zeitlichen Grenzen. Digitales Arbeiten heißt, im-
mer und überall23 arbeiten zu können. So bezieht sich die örtliche und zeitliche 
Entgrenzung nun aber schon seit längerem nicht mehr einfach nur darauf, zu 
nächtlicher Stunde aus dem Hotelzimmer eine E-Mail zu versenden. Die Ein-
bindung von Maschinen in die vernetzte Kommunikation macht es darüber 
hinaus möglich, ebendiese Maschinen mit Hilfe des Internets fernzuwarten oder 
Systemfehler zu beheben.
Die Möglichkeiten orts- und zeitflexibler Arbeit durch digitale Technologien und 
eine darauf ausgerichtete Arbeitsorganisation erlauben es auf der einen Seite eine 
engere und von vielen Arbeitnehmer:innen sicherlich gewünschte Kompatibilität 
der Lebensbereiche Erwerbsarbeit und Privatleben zu realisieren. Jedoch kann 
diese Flexibilität zu psychischen Belastungsphänomenen führen, die für den 
betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz relevant sind. Dazu zählen unter 
anderem Belastungen durch zunehmende Eigenverantwortung und gestiegene 
Arbeitsintensität. Letztere äußert sich häufig in starkem Termin- oder Leistungs-
druck (BMAS 2018) und zieht dadurch vor allem psychische Beeinträchtigungen 
wie etwa Burnout oder Stress (Fergen 2016) sowie reduzierte Schlafqualität und 
eingeschränkte Regenerationsfähigkeit (Ahlers 2018) nach sich.
Zu körperlichen Belastungen kann besonders die örtliche Entgrenzung führen: 
Sowohl die Arbeitsmittel, die Arbeit außerhalb der dafür geschaffenen Bereiche 
in Betrieben möglichen machen (Smartphone, Laptops, Tablets) wie auch die 
höchstwahrscheinlich nicht an ergonomischen Grundbedingungen ausgerichte-
ten Umgebungen (heimisches Wohnzimmer, Hotelzimmer, Cafés) (Fergen 2016), 
steigern die Gefahr insbesondere von Muskel- und Skeletterkrankungen.
Die Herausforderungen für den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz 
durch die digitale Transformation bedeuten gleichsam Herausforderungen für 
die Betriebsräte als Mitbestimmungsorgane auf betrieblicher Ebene. Wie be-
reits erwähnt, kommt den Betriebsräten eine Schlüsselrolle im betrieblichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz zu, die so auch in ihrem wertvollsten Hand-
lungsinstrument, dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), festgeschrieben ist. 
Hier heißt es in § 87 Abs. 1 Nr. 7, dass der Betriebsrat die »[…] Regelungen 
über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie über den 
Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der Unfallver-
hütungsvorschriften […]« (Düwell 2018, S. 1137) mitzubestimmen hat. Dieses 

23 Einzige vorstellbare Restriktion ist der Zugang zum Internet, der gewährleistet sein muss, 
um vernetzte Kommunikation möglich zu machen.
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Mitbestimmungsrecht wird gleichermaßen im Bundespersonalvertretungsgesetz 
(BPersVG) Personalräten auf Bundes- und Landesebene zuerkannt. Hier heißt 
es in § 75 Abs. 3 Nr. 11, dass der Personalrat über Maßnahmen mitzubestimmen 
hat, die der Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesund-
heitsschädigungen […]« (Altvater et al. 2015, S. 476) dienen.
Flankiert werden diese Mitbestimmungsgrundsätze vor allem durch das Arbeits-
schutzgesetz, das durch die darin enthaltenen Verordnungen und Vorschriften 
die inhaltlichen Grundlagen für die Umsetzung des Mitbestimmungsrechts im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz legt. Den hier aufgeführten Herausforderungen 
(Veränderung der Arbeitsorganisation sowie Entgrenzung örtlicher und zeitli-
cher Gegebenheiten von Arbeit) können so seitens des Betriebsrats mit Anwen-
dung des Betriebsverfassungsgesetzes und Umsetzung der Regelungen aus dem 
Arbeitsschutzgesetzes begegnet werden. So sieht das Arbeitsschutzgesetz in den 
Allgemeinen Grundsätzen nach § 4 vor »[…] die Arbeit […] so zu gestalten, daß 
eine Gefährdung für das Leben sowie die physische und die psychische Gesund-
heit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering 
gehalten wird; […]« (ArbSchG 1996).
Den Betriebsräten werden demnach im Schwerpunkt des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes Mitbestimmungsrechte zugesprochen, die im Betriebsver-
fassungsgesetz geregelt sind und damit verschiedene, im Arbeitsschutzgesetz 
festgeschriebene Vorschriften einbringen.
Zentrale Regelungsvorschrift im Betriebsverfassungsgesetz ist hier der oben be-
reits erwähnte und ausgeführte § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG. Das Recht auf Mit-
bestimmung besteht hierbei immer dann, wenn in einem Betrieb bereits Rah-
menvorschriften in Bezug auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz bestehen, 
»[…] die durch konkrete betriebliche Regelungen ausgefüllt werden müssen« 
(Wittig-Goetz 2015, S. 2). Damit verbunden ist darüber hinaus auch ein Ini-
tiativrecht, welches den Betriebsräten erlaubt, aus eigenem Antrieb Themen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes aufzugreifen und für diese, in Zusammen-
arbeit mit dem Arbeitgeber, eine Regelung zu erreichen.24 Bei bereits bestehen-
den gesetzlichen oder anderen Vorschriften zu bestimmten Punkten entfällt das 
Mitbestimmungsrecht. Dennoch sind gerade »[…] die Möglichkeiten der Mit-
bestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG auf dem Gebiet des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes groß […] und […] können umfassend zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen genutzt werden […]« (Wittig-Goetz 2015, S. 5).
Die Ausgestaltungen bestimmter Rahmenvorschriften in Bezug auf Themen 
des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind allerdings ohne den 

24 Der Passus des Rechts auf Mitbestimmung bei vorhandenen, noch nicht durch betrieb-
liche Regelungen ausgefällten Rahmenvorschriften sowie das Initiativrecht bei derartiger 
Mitbestimmung bestehen nicht nur in Bezug auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
sondern auch bei allen andern Nummern des § 87 Abs. 1.
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Rückgriff auf das Arbeitsschutzgesetz und die darin formulierten Vorschriften 
nicht zu erarbeiten. Dieses Gesetz ist auf Basis internationaler Richtlinien in der 
Bundesrepublik Deutschland mit dem Ziel eingeführt worden, Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten durch menschengerechte Gestaltung der Arbeit 
zu gewährleisten (Pieper 2018). Es bildet damit die gesetzliche Basis aller Maß-
nahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
Betriebsräte beziehen sich demnach bei der Ausübung ihres Mitbestimmungs-
rechts in Bezug auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz und der Ausgestaltung 
entsprechender Rahmenvorschriften auf verschiedene Paragrafen des Arbeits-
schutzgesetzes. Neben der Beauftragung fachkundiger Personen im Gesund-
heitsschutz nach § 13 Abs. 2 ArbSchG und dem § 11 ArbSchG zur arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge (Wittig-Goetz 2015) zählt hierzu vor allem die Gefährdungs-
beurteilung nach § 5 ArbSchG.

Abbildung 29 

Durch sie kann den physischen, aber vor allem den durch digitale Transforma-
tion steigenden psychischen Belastungen mit Hilfe eines präventiven Gesund-
heitsschutzes begegnet werden. Mit einer solchen Gefährdungsbeurteilung lie-
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ßen sich »[…] komplexe psychische Arbeitsbedingungen erheben […]« (Ahlers 
2018, S. 8), um daraus Belastungen ableiten und diesen mit geeigneten Maß-
nahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes entsprechend begegnen zu kön-
nen. Dass diese gesetzliche Auflage in ihrer Ganzheit allerdings nur von Teilen 
der Betriebe und Unternehmen durchgeführt wird, wurde bereits weiter oben in 
diesem Beitrag erläutert.
Dabei gilt es hier besonders zu beachten, dass eine Gefährdungsbeurteilung als 
partizipative Maßnahme angelegt ist. Sie bietet die Möglichkeit, direkt bei den 
Beschäftigten anzusetzen, deren Belange zu identifizieren und in Zusammen-
arbeit mit dem Betriebsrat und dem Arbeitgeber Möglichkeiten der Reduzie-
rung und Vermeidung von Belastungen zu erarbeiten. Die Arbeitnehmer:innen 
werden somit unmittelbar an der Erarbeitung ihrer Gefährdungslagen beteiligt. 
Alleine schon aus diesem Grund, der direkten Partizipation der Beschäftigten am 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, muss ein Appell an die Betriebe und Unterneh-
men erfolgen, der gesetzlichen Auflage nach § 5 ArbSchG Folge zu leisten und 
ganzheitliche Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen.

3.7 Mitbestimmung in Krisenzeiten

Im Jahr 2020 hat die Corona-Pandemie die Lebens- und Arbeitswelt der Men-
schen in bisher ungeahntem Ausmaß verändert. Über Nacht wurden Schulen, 
Geschäfte und ganze Betriebsstätten geschlossen. Die AHA-Regeln (Abstand-
Hygiene-Alltagsmaske) und im Herbst 2020 das Lüften in geschlossenen Räu-
men bestimmten Leben und Arbeiten der Menschen in Deutschland und auf 
der ganzen Welt. Die sozialen und ökonomischen Auswirkungen lassen sich zum 
jetzigen Zeitpunkt (Dezember 2020) nur vage überblicken. Deutlich ist hingegen, 
dass die Krise einer großen Dynamik unterliegt. Indikatoren aus April 2020 las-
sen erkennen, dass die wirtschaftlichen Konsequenzen erheblich sein werden: 
Die Exporte sind um knapp ein Drittel gesunken (vgl. Statistisches Bundesamt 
2020), die Arbeitslosenquote stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 5,8 %, und noch 
nie zuvor wurde so oft Kurzarbeit beantragt: für 10,1 Millionen Beschäftigte (vgl. 
Bundesagentur für Arbeit 2020). Die Bundesregierung rechnet mit einer starken 
Rezession der deutschen Volkswirtschaft (vgl. BMWI 2020).
Die Unternehmen traf die Corona-Pandemie in zweifacher Hinsicht. Unter ho-
hem Zeitdruck wurden binnen weniger Tage Hygiene- und Abstandsgebote in 
innerbetrieblichen Organisationen etabliert: Schichten wurden zeitlich versetzt 
geplant, Kantinen geschlossen, ganze Unternehmensbereiche von heute auf mor-
gen ins Homeoffice geschickt und dabei Rücksicht auf die Betreuungssituation 
vieler Eltern genommen. Doch fast noch herausfordernder war der gravierende 
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Einbruch des Absatzmarktes. Noch nie mussten so eilig Regelungen zu Kurzarbeit 
und innerbetrieblichen Sparmaßnahmen gefunden werden (Massolle 2020).
Hier hat sich die betriebliche Mitbestimmung in vielfacher Weise als maßgebli-
cher Akteur im Kontext der Krisenbewältigung erwiesen. Für die Betriebspar-
teien war die Erarbeitung coronabedingter Maßnahmen für Arbeit und Beschäf-
tigung binnen kürzester Zeit herausfordernd und eine enorme Belastung.
Bereits in den Jahren 2008/2009 haben sich Betriebsräte und betriebliche Mit-
bestimmungsvertreter:innen im Zuge der Weltfinanzkrise als wichtige Akteure 
im Bewältigungsprozess einer Krisensituation erwiesen. Es wurden unterneh-
mensbezogene Lösungen zur Bewältigung von Krisensituationen von Interessen-
vertretungen entwickelt und initiiert. In der Finanzkrise schrumpfte die deutsche 
Wirtschaft von 2008 bis Mitte 2009 um rund sieben Prozent. Entgegen den Er-
wartungen kam es in Deutschland aber nicht zu Massenentlassungen. Stattdessen 
arbeiteten die Beschäftigten weniger; ihre Stellen blieben erhalten. Das rettete ca. 
eine Million Arbeitsplätze (Zapf &Brehmer 2010).
Möglich war dies zum Teil durch die erhebliche Ausweitung der staatlich geför-
derten Kurzarbeit und deren Verlängerung von 12 auf 24 Monate durch die Bun-
desregierung. Diese Maßnahme verhinderte rund 250 000 Entlassungen (Zapf 
& Brehmer 2010). Darüber hinaus wurden diverse Maßnahmen zur Flexibilisie-
rung von Arbeit und Beschäftigung durchgeführt: Abbau von Überstunden, Ein-
satz von Arbeitszeitkonten und eine verkürzte Arbeitszeit. Diese Instrumente be-
ruhten auf Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen – und die sind Teil einer 
spezifischen Kultur der industriellen Beziehungen. Die interne Flexibilisierung 
hat in Deutschland vor allem funktioniert, weil es ein seit Jahrzehnten erprobtes 
Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen gibt. 
Diese Sozialpartnerschaft sei insbesondere im industriellen Sektor ausgeprägt, 
den die Krise am stärksten traf. Dort operierten mitgliederstarke Gewerkschaften 
und Betriebsräte auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern (Herzog-Stein, Lindner 
& Sturn 2017). Eine Studie von Marc Steffen Rapp von der Universität Marburg 
und Michael Wolff von der Universität Göttingen kommt zu dem Schluss, die 
Mitbestimmung habe in der Krise kurzsichtiges Verhalten von Unternehmen 
verhindert und danach ein »schnelleres Umschalten in den Wachstumsmodus 
ermöglicht« (Rapp, Wolff, Udoieva & Hennig 2019, S. 79).
Auch in der Coronakrise sorgten Betriebsräte und Gewerkschaften mit binden-
den Vereinbarungen für sichere Arbeitsplätze und finanzielle Absicherung der 
Beschäftigten. Besonderes Augenmerk wurde häufig auf eine tarifvertragliche 
oder über Betriebsvereinbarungen geregelte Aufstockung des Kurzarbeitergelds 
gelegt. So unterzeichneten etwa bei der Fraport AG Betriebsrat und Management 
für die Beschäftigten am Frankfurter Flughafen eine Betriebsvereinbarung, in 
der sich das Unternehmen verpflichtet, je nach Umfang der Kurzarbeit das Kurz-
arbeitergeld auf 75 bis 95 Prozent des Nettoentgelts aufzustocken. In der Me-
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tall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg wird das Kurzarbeitergeld per 
Tarifvertrag auf 80 bis 97 Prozent aufgestockt. Viele Unternehmen und Branchen 
haben außerdem Vereinbarungen zu Homeoffice, freien Tage für die Kinder-
betreuung und zusätzlichen Arbeitsschutzmaßnahmen getroffen, um die Krise 
zu bewältigen (Böckler Impuls 07/2020). Die Mitbestimmung ist ein Garant für 
maßgeschneiderte Lösungen auf Betriebsebene.

»Tarifgebundene und mitbestimmte Betriebe sind bisher besser durch die Krise 
gekommen als Betriebe ohne organisierte Beschäftigte. Die Einkommensverluste 
sind geringer, die Jobs sicherer.« Dieses Fazit aus dem Verlauf der Pandemie zog 
Arbeitsminister Jörg Steinbach Anfang Dezember 2020 zum Abschluss der 
Brandenburger Betriebsrätekonferenz. »Darauf können die Unternehmen, die 
Betriebsrätinnen und Betriebsräte sowie Gewerkschaften stolz sein«, unterstrich 
der Minister. Der Vorsitzende des DGB-Bezirks Berlin-Brandenburg, Christian 
Hoßbach, betonte: »Die Arbeit von Betriebsräten und Gewerkschaften ist in Kri-
senzeiten noch wichtiger. Aber sie ist momentan eingeschränkt, wie alles andere 
auch. […] Einfordern von Arbeitsschutz und Hygienekonzepten, Betriebsverein-
barungen für mobiles Arbeiten, Auffanglösungen für Auszubildende, finanzielle 
Aufstockungen für Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter und ganz besonders na-
türlich Vereinbarungen für Qualifizierungsmaßnahmen während der Kurzarbeit – 
das alles schaffen Betriebsräte. Sie verdienen die Wertschätzung und die konkrete 
Unterstützung der Politik – durch klare Worte, verbesserte Rechtsgrundlagen und 
Unterstützungsprojekte« (Brandenburger Betriebsrätekonferenz 2020).

3.8 Fragen und Aufgaben – Anregungen zur Diskussion

1. Wie können Betriebsräte der angesprochenen Arbeitsbelastung entgegen-
wirken?

2. Recherchieren Sie Unternehmensbeispiele, wie eine Zusammenarbeit der 
Betriebsräte mit der Unternehmensleitung und den Beschäftigten hierzu 
aussehen kann (bspw. welche Ideen, Strategien und Arbeitsweisen es gibt).

3. Diskutieren Sie anhand der aufgeführten Beispiele die Vor- und Nachteile 
von Zukunftsvereinbarungen.

4. Welche Folgen kann es für Betriebsräte nach sich ziehen, sollten sie sich 
nicht früh genug in Digitalisierungsprojekte mit einbringen?

5. Lesen Sie den kurzen Abschnitt »Formen des Betriebsratshandelns – eine 
Typologie« aus Georg, Guhlemann & Katenkamp (2018) und fassen Sie die 
anderen Typen von Verhaltensmustern in max. drei Sätzen zusammen.
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 6. Was sind die Kennzeichen einer verlaufsoffenen, »lebenden« Betriebsverein-
barung?

 7. Wie bewerten Sie diese Form der Betriebsvereinbarung vor dem Hinter-
grund der angesprochenen ausgeprägten Prozessabhängigkeit neuer Ar-
beitsmethoden und Produktionssysteme?

 8. Warum ist es wichtig, auch aus Mitbestimmungsperspektive, den Wandel 
der Unternehmenskultur zu begleiten und mitzugestalten?

 9. Was können Betriebsräte ganz konkret zur Gestaltung der Unternehmens-
kultur beitragen?

10. Recherchiert über Crowd- und Cloudwork. Welche Schwierigkeiten ergeben 
sich hier in Bezug auf die Mitbestimmungsmöglichkeiten?

11. Fassen Sie die dargestellten Probleme eines flexibleren Umgangs mit der 
Arbeitszeit und dem Arbeitsort zusammen. Fallen Ihnen weitere ein?

12. In welcher Weise arbeiten Sie selbst mobil? Überlegen Sie, welche Verände-
rungen in Ihrer Arbeitsorganisation dadurch in den letzten 5–10 Jahren ein-
getreten sind.

13. Stellen Sie die Arbeitszeitregularien der Arbeitszeitrichtlinie der EU und des 
Arbeitszeitgesetzes zusammen.

14. Welcher Regularien können aus Ihrer Sicht bei einer Flexibilisierung von 
Arbeitszeit und -ort untergraben werden?

15. Diskutieren Sie die hier dargestellten Möglichkeiten, Beschäftigte vor einer 
zunehmenden Entgrenzung zu schützen.

16. Welche Beschäftigtengruppe nimmt verhältnismäßig am seltensten an be-
trieblichen Bildungsmaßnahmen teil?

 a)  Diskutieren Sie auch, was das im Zuge des digitalen Wandels für Folgen 
haben könnte.

 b)  Was bedeutet das für Betriebsräte?
17. Was ist mit »Erosion zahlreicher Qualifikationen« gemeint?
 a)  Es ist davon auszugehen, dass durch die digitale Transformation künftig 

die meisten Tätigkeiten ohne spezielle Qualifizierung durchgeführt wer-
den können.

 b)  Im Zuge des digitalen Strukturwandels werden viele bisherige Quali-
fikationsanforderungen sich wandeln, wegfallen oder durch neue ersetzt.

 c)  Es ist zu erwarten, dass alle bisherigen Qualifikations- und Kompetenz-
anforderungen durch die Digitalisierung wegfallen werden und die Be-
schäftigten umgeschult werden müssen.

18. Nennen Sie sowohl die positiven wie auch die negativen Seiten einer (reinen) 
Qualifizierung on the job.

19. Worauf können/müssen Betriebsräte in ihrer Kontrollfunktion bei betrieb-
lichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen achten?
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 a)  Dass bei beabsichtigter oder möglicher Verhaltens- und Leistungskon-
trolle Mitbestimmungspflicht besteht?

 b) Dass der Rechtsanspruch auf Fortbildungen gewährleistet wird?
 c)  Dass Schulungen nach Qualifizierungsniveau getrennt durchgeführt 

werden?
20. Beschreiben Sie die zwei Entgeltgrundsätze und erläutern Sie den Unter-

schied zwischen ihnen.
21. Welche Beispiele für Entlohnungsmodelle einer »new work« finden Sie im 

Text?
22. Welche Merkmale moderner Formen der Arbeitsorganisation werden ge-

nannt, und können diese auch über Tarifverträge berücksichtigt werden?
23. Nennen Sie die Kennzeichen und erläutern Sie die Bedeutung der Gefähr-

dungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz.
24. Wodurch können in der digitalen Transformation psychische Belastungen 

bei Arbeitnehmer:innen entstehen?
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4 Praxis- und Anwendungsbeispiele

Im Folgenden werden drei betriebliche Beispiele vorgestellt, in denen die Facet-
ten betrieblicher Mitbestimmung in der digitalen Transformation veranschau-
licht sind. Die Beispiele zeigen, wie Unternehmen den Weg der digitalen Trans-
formation gestalten und welchen Beitrag die betriebliche Mitbestimmung dabei 
gespielt hat. Die Gesamtbetriebsvereinbarungen zum agilen Arbeiten bei der 
Deutschen Telekom IT, die selbstlernende Betriebsvereinbarung der DB Systel 
oder die Regelungen zu mobilem Arbeiten bei Enercity – die Spannbreite be-
trieblicher Regelungen sind vielfältig und innovativ.

4.1 Beispiel Nr. 1 Deutsche Telekom IT GmbH:  
Eine Betriebsvereinbarung zum agilen Arbeiten

4.1.1 Die Ausgangslage

Die Ursprünge des agilen Arbeitens lassen sich in den 1990er-Jahren in der IT-
Branche finden. Sie wurden entwickelt, um schneller auf Marktveränderungen 
reagieren zu können und Produkte in enger Abstimmung mit den Kunden:in-
nenwünschen bei hohen Qualitätsansprüchen zu erstellen. Agile Arbeitsmetho-
den wie z. B. Scrum oder Kanban erfahren seit einigen Jahren einen neuen Auf-
schwung. Sie gelten als Möglichkeit, den immer schneller agierenden Märkten zu 
begegnen bzw. sie zu bewältigen. Agile Methoden haben sich zudem als Instru-
ment der digitalen Transformation etabliert. Auch in der Deutschen Telekom IT 
GmbH, einem Tochterunternehmen der Deutschen Telekom AG, nehmen die 
Arbeitsgestaltung und -organisation nach agilen Methoden zu. Die Betriebsräte 
handelten 2018 eine Pilotvereinbarung aus, in der wichtige Rahmenbedingun-
gen zum agilen Arbeiten vereinbart sind. Zum Schutz der Beschäftigten wurden 
u. a. Regelungen zu Qualifizierungen und zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
vereinbart. Doch nicht nur die Pilotvereinbarung, sondern auch die Aushand-
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lungsweise ist besonders, denn es werden neue Kommunikationswege mit dem 
Management gegangen.

4.1.2 Beschreibung des Unternehmens

Die Deutsche Telekom IT GmbH (DT IT) ist eine Tochtergesellschaft der Deut-
schen Telekom AG. Mit ihren weltweit 10 000 Beschäftigten, davon 6500 in 
Deutschland, ist die DT IT als interner Dienstleister des Konzerns für alle IT-
Systeme und IT-Infrastrukturleistungen verantwortlich.
Der Gesamtbetriebsrat setzt sich aus fünf Betriebsrats-Regionen der DT IT zu-
sammen. Von den 71 Betriebsräten sind 10 ebenso im Gesamtbetriebsrat Mit-
glied. Der Arbeitskreis Agilität, der auf Ebene des GBR angesiedelt ist, umfasst 
15 Mitglieder aus den regionalen Betriebsräten.
Die Deutsche Telekom IT (DT IT) GmbH hat bei zukunftsträchtigen Themen 
wie Digitalisierung und digitaler Transformation innerhalb des Telekom-Kon-
zerns eine zentrale Rolle, denn sie entwickelt und stellt die IT-Infrastruktur und 
IT-Systeme. Die Einführung und Förderung von agilen Arbeitsweisen werden 
durch mehrere Entwicklungen begründet. Die Geschwindigkeit des Marktes für 
technische Erneuerung, verbunden mit höheren Qualitätsansprüchen und in-
dividuelleren Kunden:innenwünschen, sei rapide gestiegen. Hinzu kommt, dass 
sich die Konkurrenz international erweitert habe und damit auch der Druck 
zur Wettbewerbsfähigkeit. In der Arbeitsweise nach agilen Methoden wird die 
Möglichkeit gesehen, den Veränderungen des Marktes und gleichzeitig den Be-
dürfnissen der Beschäftigten nach persönlicher Weiterentwicklung, Aufbau von 
Wissen und Schutz vor Überlastung gerecht zu werden. Agile Methoden werden 
seit einigen Jahren innerhalb der DT IT mehr und mehr angewendet, wodurch 
der Bedarf nach einer Betriebsvereinbarung entstand. Es sollten verlässliche Re-
geln und Rahmenbedingungen entstehen.

4.1.3 Umsetzung

Ende 2017 wurde erstmalig im Gesamtbetriebsrat über den Umgang mit agilen 
Methoden und der Notwendigkeit einer Betriebsvereinbarung beraten. Um sich 
organisatorisch gleichwertig zum Arbeitgeber aufzustellen, wurde der Arbeitskreis 
Agilität gegründet. Dieser setzt sich aus ca. 15 Mitgliedern der regionalen Be-
triebsräte zusammen und hat zur Aufgabe, die Praxis um das agile Arbeiten zu be-
obachten, Handlungsfelder abzuleiten, Reglungskomponenten zu entwickeln und 
konkrete Beschlussempfehlungen für den Gesamtbetriebsrat auszuarbeiten.
Für die Ausgestaltung der Regulierungen sind die Sozialvertragspartner:innen 
ebenfalls neue (agile) Wege gegangen. Die Betriebsräte schildern, dass im Gegen-
satz zu früheren Aushandlungsprozessen eine andere Form des Miteinanders 
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spürbar war. Da es auf beiden Seiten keine Erfahrungen über Regelungsinhalte 
für agiles Arbeiten gab, war der Dialog von Beginn an von einer großen Of-
fenheit und Orientierung geprägt. Entgegen der Gewohnheiten präsentierte der 
Arbeitgeber diesmal keine vermeintliche Lösung, gegen die mühselig seitens der 
Betriebsräte gearbeitet werden musste, sondern setzte auf einen ergebnisoffenen 
Austausch.

»Klar war, dass beide Seiten eine Vereinbarung wollen, auch verfolgten beide Sei-
ten das konkrete Ziel einer Vereinbarung, nur der Weg dahin war beiden nicht 
bekannt« (Reinhold Laukaump, Betriebsrat).

Um sich gemeinsam dem Thema zu nähern und eine gemeinsame Richtung 
zu finden, fand auf Vorschlag des Betriebsrates  − als absolutes Novum  − ein 
gemeinsamer Design-Thinking-Workshop statt. Design-Thinking ist ebenfalls 
eine agile Methode und unterstützt die kreative Lösungsfindung. Die Wirkung 
des Workshops fasst der Arbeitskreissprecher wie folgt zusammen:

»Der gemeinsame Workshop hat dazu beigetragen, dass ein gegenseitiger Perspek-
tivenwechsel stattfindet. Am Ende war klar, dass eine Betriebsvereinbarung absolut 
sinnvoll ist« (Thomas Frischkorn, Betriebsrat).

4.1.4 Ziel und Inhalte

Nach mehreren Verhandlungsrunden wurde Ende 2018 die Pilot-Gesamt-
betriebsvereinbarung (GBV) zur Einführung und Anwendung agiler Arbeits-
methoden verabschiedet. Während der Aushandlungszeit war der Betriebsrat die 
treibende Kraft, die proaktiv auf eine Vereinbarung drängte. Seitens der Betriebs-
räte bestand das übergeordnete Ziel darin »die Beteiligungsrechte des Betriebs-
rates zu wahren und die notwendigen Qualifikationen für die Einführung und 
Anwendung agiler Arbeitsmethoden zu fördern« (Ausschnitt aus GBV). Dass 
sich zunächst für eine Pilotvereinbarung entschieden wurde, lässt sich durch die 
Neuartigkeit agiler Arbeitsweisen erklären. Eine Pilotvereinbarung bietet die 
Möglichkeit Regelungen auszuprobieren und diese zu einem späteren Zeitpunkt 
ggf. zu modifizieren.
In der Pilotvereinbarung finden sich zahlreiche Vereinbarungen zum Umgang 
und Bedingungen des agilen Arbeitens. An dieser Stelle wird von den Betriebs-
räten betont, dass ein erheblicher Teil der Vereinbarungsinhalte dem Design-
Thinking-Auftaktworkshop entstammen, was noch einmal die Bedeutung des 
Workshops unterstreicht. Nachfolgend werden die wichtigsten Regelungen zur 
Absicherung der Beschäftigungsbedingungen und Mitbestimmung vorgestellt.
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»Bei der GBV zum agilen Arbeiten haben wir einen sozialen Konsens erreicht« 
(Reinhold Laukamp, Betriebsrat).

Zur Definition eines Grundverständnisses für die Anwendung von agilen Ar-
beitsmethoden wurden in der Präambel der Pilot-GBV die Werte des Agilen 
Manifestes niedergeschrieben. Ein grundsätzliches Ziel bestand für die Betriebs-
räte darin, die Beschäftigungsbedingungen und Arbeitsplätze abzusichern. In 
der Pilot-GBV heißt es, dass die Einführung von agilen Arbeitsmethoden nicht 
zum Ziel hat, Personal abzubauen und/oder Standorte zu reduzieren, auch soll 
sich nicht der Leistungsdruck erhöhen, sondern ein gleichmäßiges Arbeitstempo 
bewahrt bleiben.
Als agile Methoden sind Scrum, Kanban und Design Thinking laut GBV erlaubt. 
Ob unter einer agilen Methode gearbeitet wird, ist abhängig von dem Produkt 
und dem Prozess, zum Beispiel, ob die Kommunikation mit dem Kunden dem 
entspricht und der Einsatz von agilen Methoden für die Produktentwicklung 
überhaupt möglich ist. Die Methoden selbst sollen in enger Anlehnung an das 
Agile Manifest und den damit verbundenen Grundsätzen, wie einem hohen 
Freiheitsgrad und Entscheidungsfindung im Teamkonsens, angewendet werden. 
Wenn in einem Bereich agile Arbeitsmethoden eingeführt werden, stehen den 
Beschäftigten eine Basisqualifizierung und vertiefende Qualifizierungen zu den 
Methoden zu.
Unabdingbare Regelungen für das Arbeiten unter agilen Methoden sind die zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Neben der Verpflichtung, die bestehenden Re-
gelungen weiterhin zu achten, verpflichtet sich der Arbeitgeber, in der Pilotphase 
eine Gefährdungsbeurteilung speziell für psychische Belastungen in 10 – 15 agi-
len Teams durchzuführen. Hieraus sollen Erkenntnisse gewonnen werden, wie 
die Instrumente der Gefährdungsbeurteilung an das agile Arbeiten angepasst 
werden müssen. Ebenso ist vereinbart, dass Erkenntnisse hieraus gemeinsam be-
sprochen und entsprechend notwendige Maßnahmen abgeleitet werden. Zeigt 
sich, dass die Belastungen zu hoch sind, greift ein Maßnahmenplan aus dem 
Tarifvertrag Belastungsschutz der Telekom.
Darüber hinaus wurde ein Konfliktmanagement vereinbart, welches vier Stufen 
beinhaltet und sich im Prozessverlauf an der SCRUM-Methode orientiert. Ob-
liegt es in der ersten Stufe dem Scrum-Master, einen Konflikt zwischen Beschäf-
tigten beizulegen, werden in der zweiten Stufe ein konzerninterner Mediator und 
in der dritten Stufe eine weitere Führungskraft zur Konfliktlösung hinzugezogen. 
In der letzten Stufe wird der Konflikt einer paritätischen Arbeitsgruppe vorgetra-
gen, welche sich zu gleichen Teilen aus Vertreter:innen des Arbeitgebers und des 
Betriebsrates zusammensetzt.
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4.1.5 Mitbestimmung

Aus Mitbestimmungssicht sind zwei Regelungen der Pilot-GBV besonders er-
wähnenswert, da sie die Verhandlungsposition des Betriebsrates für Nachver-
handlungen zu der GBV stärken können. Zum einen ist festgelegt, dass eine 
Evaluation zur Erfassung der Wirkungsweise der GBV durchgeführt wird. Die 
hierdurch gewonnenen Erkenntnisse können wichtige Argumente zur Neuver-
handlung von Regelungskomponenten bilden. Zum anderen ist eine Informa-
tionspflicht des Arbeitgebers gegenüber dem GBR und der Schwerbehinderten-
vertretung vereinbart. Demnach muss der Arbeitgeber Übersichten zur Ver-
fügung stellen, aus denen die Projekte und Tätigkeiten hervorgehen, in der ak-
tuell die SCRUM-Methode angewendet wird und welche Beschäftigten in agilen 
Teams arbeiten. Durch die Informationspflicht wird Intransparenz in Bezug auf 
die Verbreitung agiler Arbeitsweisen vorgebeugt.

4.1.6 Fazit

Mit der Pilot-Gesamtbetriebsvereinbarung zum agilen Arbeiten wurden inner-
halb der DT IT erstmalig Regeln für agile Arbeitsweisen vereinbart. Der Be-
triebsrat nahm von Beginn an eine proaktive Rolle in der Ausverhandlung ein 
und hat frühzeitig Mitbestimmungsrechte in einem neuen Feld der Arbeits-
gestaltung gesichert. Seitens des Betriebsrates sollten als Zielsetzung die GBV 
Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten und klare Rahmenbedingungen be-
inhalten. Erwähnenswert ist die Regelung zur Durchführung einer psychischen 
Gefährdungsbeurteilung, wodurch steigende Arbeitsbelastungen in agilen Ar-
beitsweisen identifiziert werden können. Um die Wirkung der GBV zu erfassen 
und daraus Verbesserungspotenzial abzuleiten, wurde die Durchführung einer 
Evaluation vereinbart. Ebenso ist eine Informationspflicht des Arbeitgebers zur 
Verbreitung agiler Methoden Bestandteil der GBV. Damit Beschäftigte kom-
petent agieren können, sind Qualifizierungen verpflichtend.
In Vorbereitung auf die Überführung der Pilotvereinbarung zu einer regulären 
GBV fand im Sommer 2019 eine gemeinsame Retrospektive von Betriebsrat und 
Arbeitgeberseite statt. Ziel dieser agilen Methode war es, die Anwendung, Effek-
tivität und Praktikabilität der Pilot-GBV kritisch zu reflektieren. Erkenntnisse 
hieraus werden sich in einer neuen Version der Vereinbarung widerspiegeln. Ge-
rade weil derzeit erste Erfahrungen mit agilen Arbeitsweisen gesammelt werden, 
ist es umso wichtiger, dass ein regelmäßiger Dialog zur Verbesserung von Regu-
lierungen zwischen Betriebsräten und Arbeitgeber stattfindet. Mit der Pilotver-
einbarung wurde ein Instrument gewählt, was bewusst diesen Dialog unterstützt. 
Auch betriebliche Interessenvertreter:innen anderer Unternehmen sollten früh 
den Dialog darum suchen und arbeitnehmernahe Lösungen präsentieren.
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4.2 Beispiel Nr. 2 DB Systel GmbH: Die Rahmen- 
gesamtbetriebsvereinbarung (RGBV) über die 
Gestaltung der Transformation in eine selbst- 
organisierte Arbeitswelt

4.2.1 Einleitung/Teaser

Der Entschluss in die digitale Transformation zu gehen, wird in den meisten 
Unternehmen aus vielfältigen Gründen und Entwicklungen getroffen. Fragt man 
bei DB Systel, kann ein tagesgenauer Zeitpunkt angegeben werden, der maßgeb-
lich zum Entschluss beigetragen hat. 2014 fand im DB-Konzern eine Führungs-
kräftekonferenz zum Thema Digitalisierung statt. Die Konferenz endete für DB 
Systel mit einer bösen Überraschung: das Unternehmen spielte an keiner Stelle 
als Partner und Gestalter der Digitalisierung eine Rolle.
Schnell war klar, um das zu ändern, ist eine übliche Reorganisation nicht ausrei-
chend; neben der Struktur muss sich die grundlegende Arbeitsweise verändern. 
Beschlossen wurde ein radikaler Veränderungsprozess. DB Systel sollte sich 
in eine selbstorganisierte Netzwerkorganisation transformieren. Der Betriebs-
rat nahm als proaktiver Gestalter eine entscheidende Rolle ein. Es wurde eine 
selbstlernende Betriebsvereinbarung entwickelt, in der der Prozess der Trans-
formation unter Sicherung weitreichender Mitbestimmungsrechte geregelt ist. 
Entsprechend den radikalen Veränderungen im Unternehmen werden dabei 
neue Mitbestimmungswege gegangen.

4.2.2 Beschreibung des Unternehmens

Die DB Systel GmbH ist als Service-Anbieter in den Bereichen der Informations- 
und Telekommunikation aktiv. Als hundertprozentige Tochter der Deutschen 
Bahn AG positioniert sich DB Systel als Vordenker der Digitalisierung und treibt 
diese in allen Gesellschaften voran. An den Standorten Frankfurt, Berlin und 
Erfurt, mit den insgesamt 5000 Beschäftigten, werden der Prozess der digitalen 
Transformation und der Übergang in die neue Arbeitswelt breitflächig voran-
getrieben.
Die DB Systel besteht aus drei Wahlbetrieben in Berlin (ca. 600 Beschäftigte), 
Erfurt (ca. 450 Beschäftigte) und Frankfurt (ca. 4000 Beschäftigte) und bildet aus 
diesen Betriebsräten einen Gesamtbetriebsrat.
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4.2.3 Hintergrund: Der basisdemokratische Organisationsentwicklungs-
prozess

Dem Entschluss zur Transformation ging ein basisdemokratischer Prozess vo-
raus, mit dem ebenfalls Neuland bei DB Systel betreten wurde. Der vergangenen 
Praxis entgegen sollte die Organisationsentwicklung diesmal »bottum-up« er-
folgen. Es wurden acht sogenannte Initiativen gegründet, wovon jede Initiative 
ein bestimmtes Themengebiet behandelte. Innerhalb von zwei Wochen meldeten 
sich 600 Beschäftigte zur Teilnahme an den Initiativen an, die mit ihren Ideen 
Beiträge zur Verbesserung einbringen wollten. Die hohe Resonanz zeigt, dass 
der Wunsch nach einer tiefen Veränderung weit verbreitet war. Die Initiativen 
entwickelten zahlreiche Verbesserungsvorschläge (z. B. die Abschaffung der Leis-
tungsbeurteilung), die letztendlich in der radikalen Neugestaltung von DB Systel, 
der Transformation, mündeten.

4.2.4 Ziel und Strategie

Mit der Transformation wird DB Systel in eine neue Welt der Arbeitsbeziehun-
gen und -organisation transferiert. Es soll eine Netzwerkorganisation entstehen, 
in der Beschäftigte in selbstorganisierten, agilen Teams nach der SCRUM-Me-
thode arbeiten. Ein Team besteht dabei aus einem Agility Master, einem Product 
Owner und dem Umsetzungsteam. Mehrere Teams bilden eine Einheit, mehrere 
Einheiten ein Cluster. Im Mittelpunkt der neuen Arbeitsweisen stehen die agilen 
Grundprinzipien Selbstorganisation, Selbststeuerung und Selbstregulierung, 
wodurch ein komplett neues Verständnis von Führung und Partizipation erfor-
derlich wird. Derzeit sind über 500 Teams gebildet, die sich in ca. 70 Einheiten 
organisieren und zu acht Clustern zusammengefasst werden.
Der Betriebsrat zeigte sich von Beginn an offen für diese Veränderungen und 
war überzeugt, dass diese notwendig sind, damit DB Systel auch in Zukunft ein 
stabiles Unternehmen bleibt. Nur durch die Transformation können die Anfor-
derungen des Marktes, die sich in immer kürzeren Abständen ändern, umgesetzt 
und Produkte passgenauer im Sinne der Kundenwünsche entwickelt werden. 
Beide Punkte sind elementar, um ein kompetenter Partner bei der Gestaltung 
der Digitalisierung zu sein.
Für den Betriebsrat bestand das Ziel darin, die Entwicklung so zu gestalten, dass 
umfassende Regularien zum Schutz der Beschäftigten gefunden und vereinbart 
werden. Zur Vorbereitung wurden Seminare zu agilen Methoden besucht, sich 
mit anderen Unternehmen ausgetauscht und in einer Tagung eine eigene Positi-
onsbestimmung durchgeführt. Einige Betriebsräte ließen sich extra zum Change-
Manager ausbilden. Bei der Verwirklichung und Umsetzung dieses gewaltigen 
Prozesses nimmt der Betriebsrat eine zentrale Rolle wahr, bei der neue Wege 
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der Mitbestimmung und Formen der sozialpartnerschaftlichen Zusammenarbeit 
gegangen werden. So wurden die Bestrebungen einer sozialpartnerschaftlichen 
Gestaltung der Organisation in einer Gesamtbetriebsvereinbarung verankert.

»In dem Sinne versteht sich diese GBV nicht als eine Verabschiedung aus der Mit-
bestimmung, sondern – im Gegenteil – als Weiterentwicklung und Neuinterpretati-
on der Arbeitsbeziehungen in der selbstorganisierten Arbeitswelt auf der Grundlage 
des BetrVG« (Präambel, GBV Trafo 3.0).

4.2.5 Umsetzung: Die Betriebsräte erfinden sich neu − die selbst-
lernende Betriebsvereinbarung

Ein Ausdruck dieses neuen Weges stellt die Gesamtbetriebsvereinbarung (GBV) 
Trafo dar, in der die Transformation und das Arbeiten in einer selbstorgani-
sierten Arbeitswelt reguliert sind. Die GBV ist eine Rahmenvereinbarung und 
wurde proaktiv vom Betriebsrat entwickelt. Das Besondere hierbei: Es ist eine 
selbstlernende Betriebsvereinbarung. Entsprechend der Erfahrung in der An-
wendung und der Entwicklungen im Unternehmen, wird die GBV regelmäßig 
überarbeitet. Für den Betriebsrat ist ein solches Vorgehen eine logische Kon-
sequenz und Ausdruck der Veränderungsmomente für die Mitbestimmung. Der 
Weg des Transformationsprozesses ist Neuland; es gibt keine Blaupause, die ko-
piert werden könnte. Die Organisationsentwicklung birgt einen ständigen Lern-
prozess auch über die Zeit der eigentlichen Transformation hinaus. Es ist daher 
existenziell, dass Regelungen hierum veränderbar sind. Ein solches Vorgehen 
ermöglicht es, unmittelbar auf die schneller werdende Arbeitswelt zu reagieren, 
indem zeitgemäße Regularien vereinbart werden. In der GBV ist festgehalten, 
dass die Betriebsparteien sich verpflichten, Verhandlungen hierzu aufnehmen, 
sobald einer der beiden Vertragspartner:innen Bedarf anzeigt. Aktuell tritt die 
vierte Version der GBV in Kraft und die fünfte wird verhandelt.

»Die GBV beinhaltet nicht jeden Fall, der eventuell in Zukunft mal auftreten kann. 
Sie beinhaltet den jetzigen Stand. Zukünftige Fälle, werden zukünftig erfasst« (Agi-
lity Master und Agility Instructor).

Die selbstlernende GBV bietet im Transformationsprozess einen wichtigen stra-
tegischen Vorteil: Wurden früher zuerst Regularien verhandelt und anschließend 
umgesetzt, findet beides nun parallel statt. Dadurch kann sich die Regelung der 
Neuorganisation entsprechend der notwenigen Geschwindigkeit entwickeln.
Inhaltlich ist in der GBV der Transformationsprozess ganzheitlich geregelt. Ne-
ben grundsätzlichen Prinzipien, der Beschreibung von Organen und Rollen der 
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Transformation sind ebenso Regelungen für den Aufbau von Teams festgelegt. 
Der Prozess gliedert sich in verschiedene Phasen: In der ersten Phase finden 
sich die Teams zusammen. Das Erlernen der selbstorganisierten Arbeitsweise 
steht im Zentrum der zweiten Phase. Wenn die Grundsätze der Selbstorgani-
sation eingeübt sind, beginnt die dritte Phase, bei der die Arbeitsweise vertieft 
und optimiert (Als-ob-Phase) wird. Bevor ein Team in die nächste Phase eintritt, 
finden Entwicklungsgespräche (sogenannte Quality Gates) statt. Es wird über-
prüft, ob sich die Teams in die gewünschte Richtung entwickeln und bestimmte 
Standards eingehalten werden, beispielsweise, ob die Bedingungen für selbst-
organisiertes Arbeiten gegeben sind, die richtigen Rollen und soziale Verhaltens-
weisen, wie eine angemessene Leistungsabfrage gestaltet werden kann. Hierfür 
wurden Leitfäden entwickelt, die verschiedene Kriterien beinhalten. Erst wenn 
die Teams einen bestimmten Reifegrad aufweisen, treten sie in die nächste Phase 
ein. Während des Transformationsprozesses stehen dem Team verschiedene 
Unterstützungsleistungen wie z. B. Coaches zur Verfügung. Die verschiedenen 
Teams durchlaufen nicht parallel die verschiedenen Phasen, sondern befinden 
sich in unterschiedlichen Reifegraden. Für die Transformation der Teams sind 
ca. zwei Jahre veranschlagt.

4.2.6 Mitbestimmung im Transformationsprozess

Generell stellt eine solche Organisationsveränderung eine Betriebsänderung 
nach § 111 BetrVG dar und wurde auch als solche bei DB Systel anerkannt. In 
dem Zuge hat der Betriebsrat sichergestellt, dass die Transformation keine Maß-
nahme zum Abbau von Arbeitsplätzen darstellt. Dass die Transformation sich 
für die Beschäftigten nicht negativ auswirkt, wird auch durch eine weitere Rege-
lung garantiert, nämlich, dass der Übergang in die selbstorganisierte Arbeitswelt 
keine tarifliche Umgruppierung begründet. Nicht nur durch den gesetzlichen 
Anspruch, sondern durch den gestalterischen Willen des Betriebsrates war dieser 
Grundsatz von Beginn an umfangreich einbezogen und hat das hohe Engage-
ment aktiv mitgestaltet.
In der GBV finden sich an verschiedenen Stellen weitere Regelungen, die dem 
Betriebsrat Mitbestimmungsrechte sichern, von denen im Folgenden nur eine 
Auswahl beschrieben wird. So ist vereinbart, dass über jeden Teilschritt des 
Transformationsprozesses, unter Vorlage der entsprechenden Unterlagen, mit 
dem Betriebsrat beraten werden muss. Zudem wurden umfangreiche Informa-
tionszugänge sichergestellt, sodass für den Betriebsrat jeder Zeit ersichtlich ist, 
in welcher Phase sich die Teams befinden und welche Beschäftigte zu den Teams 
zählen. Ebenso ist sichergestellt, dass ein Mitglied des Betriebsrates oder Ge-
samtbetriebsrates an dem zweiten und dritten Entwicklungsgespräch teilnimmt 
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und sich in Organen wiederfindet, die die betriebliche Transformation gestalten 
und formen.
Welche entscheidende Rolle der Betriebsrat bei dem Transformationsprozess 
einnimmt, wird umso deutlicher, wenn man Akteure der Arbeitgeberseite 
hierzu befragt. Demnach hat zum einen der Betriebsrat wesentlich dazu beige-
tragen, dass die Veränderungen auf eine breite Akzeptanz bei den Beschäftigten 
gestoßen sind. Zugleich wurden mit der GBV und den darin enthaltenen Ab-
sicherungen Ängste abgebaut. Zum anderen wird betont, dass ohne die Offenheit 
des Betriebsrates, Mitbestimmung neu zu gestalten, eine Transformation nicht 
gelingen kann. Dies liegt daran, dass sich der Entwicklungsprozess oftmals in 
Schwebezuständen befindet, in dem bestimmte Dinge getestet werden, bevor 
sie den regulativen Mitbestimmungsweg gehen. Beispielsweise entspricht der 
Übergang in ein Team formal gesehen einer Versetzung und wäre damit zu-
stimmungspflichtig durch den Betriebsrat. Damit aber die Zusammenarbeit in 
den Teams ausprobiert werden kann, wird dieser Zustand zunächst toleriert, bis 
die Versetzung endgültig ist und dann rechtlich nachvollzogen werden kann. 
Ein solches Vorgehen erfordert ein hohes Vertrauen der Sozialpartner:innen.

»Wenn der Betriebsrat nicht mitspielt, kannst du es vergessen. Das ist eine ganz, 
ganz wichtige Rolle« (Senior Coach).

4.2.7 Fazit

Das Beispiel von DB Systel demonstriert, wie sich Mitbestimmung unter Ein-
fluss der Transformation verändern kann. Hier trägt der Betriebsrat maßgeb-
lich zum Gelingen des tiefgreifenden Transformationsprozesses bei. Es werden 
neue Wege der Mitbestimmung gegangen, die geprägt sind von einer selbst-
regulierenden Betriebsvereinbarung und einem vertrauensvollen Vorgehen bei 
mitbestimmungspflichtigen Prozessen. Dies zeugt von einer hochentwickelten 
Sozialpartnerschaft. Der Arbeitgeber weiß, dass ohne das Einverständnis und 
Mitwirken des Betriebsrates eine Transformation in diesem Umfang unmöglich 
ist. Der Transformationsprozess von DB Systel wird sich noch über mehrere 
Jahre erstrecken. Es ist ein permanenter Veränderungsprozess, bei dem viele Ge-
staltungsansätze noch offen sind und bei dem zukünftig Lösungen im Sinne der 
Beschäftigten gefunden werden müssen.
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4.3 Beispiel Nr. 3 enercity AG: Gewappnet für die 
zukünftigen Arbeitswelt – der Betriebsrat von 
enercity vereinbart Betriebsvereinbarung zum 
mobilen Arbeiten

4.3.1 Einleitung

Das Bewusstsein für den Erhalt einer intakten Umwelt ist im letzten Jahrzehnt 
zunehmend in die Gesellschaft vorgedrungen. Schlagwörter wie Klimapolitik 
und Energiewende sind besonders in den letzten Monaten verstärkt in den Fokus 
der medialen Aufmerksamkeit gerückt. Der Ruf nach einem alternativen Ener-
giekonzept und neuartigem Umgang mit Ressourcen wird nicht zuletzt durch 
den 2011 beschlossenen Atomausstieg immer lauter. Für die Energiebranche sind 
die beschriebenen Entwicklungen tiefgreifend und allumfassend. Unternehmen 
sind gezwungen, ihre bisherigen Geschäftsmodelle aufzugeben und neue, zeit-
gemäße zu suchen. Bei diesem Umbruch und der Entwicklung neuer Geschäfts-
modelle ist die digitale Transformation zentral, welche ebenso die Suche nach 
Alternativen für die Arbeitsgestaltung umfasst.
Auch das Unternehmen enercity befindet sich inmitten dieses radikalen Um-
bruchprozesses. Auf dem Weg in eine moderne Arbeitswelt hat sich der Be-
triebsrat für eine Flexibilisierung von Arbeitsorten eingesetzt und mit der Be-
triebsvereinbarung »Mobiles Arbeiten« wichtige Weichen gestellt. Die Hürden 
für mobiles Arbeiten wurden für die Beschäftigten deutlich gesenkt. Mittelfristig 
soll das mobile Arbeiten eine reguläre Gestaltungsform sein und sich als Teil der 
Führungs- und Arbeitskultur etablieren.

4.3.2 Beschreibung des Unternehmens

Die Aktiengesellschaft enercity, vormals Stadtwerke Hannover, ist ein Energiever-
sorgungs- und Dienstleistungsunternehmen. In der Region Hannover versorgt 
enercity über 700 000 Menschen mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser 
und bietet energienahe Dienstleistungen, wie Ladestationen für E-Mobilität an. 
Die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze betreibt die enercity Netz GmbH. 
Insgesamt sind rund 2300 Mitarbeiter:innen in der enercity AG und enercity 
Netz GmbH beschäftigt. Der Betriebsrat besteht aus einem 19-köpfigen Gremi-
um. Aufgrund mehrerer Standorte und zur Entlastung der nicht freigestellten 
Mitglieder gibt es 7, statt der gesetzlich vorgeschriebenen 5 Freistellungen.
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4.3.3 Ziel und Strategie

Der Energiesektor steht vor einem allumfassenden Umbruch; der unternehme-
rische Druck aktiv zu werden, ist seit der beschlossenen Energiewende enorm 
gestiegen. Durch den absehbaren Wegfall der bewährten Geschäftsfelder ist 
enercity mit der zukunftsentscheidenden Aufgabe konfrontiert, neue Geschäfts-
modelle zu suchen und zu entwickeln. »Unsere Produkte durchlaufen keine Evo-
lution, sie werden revolutioniert«, so der Betriebsratsvorsitzende Martin Bühre. 
Mit der Neuaufstellung des Vorstands ab 2016 erhielt die Entwicklung eine 
deutliche Dynamik – seitdem wird die digitale Transformation stark forciert. Es 
werden vermehrt Digitalisierungsprojekte durchgeführt und neue Bereiche, wie 
z. B. die E-Mobilität und Smart-Home, erschlossen. Der Druck, dass enercity 
auch zukünftig ein rentables Unternehmen bleibt, ist gewaltig und im gesamten 
Unternehmen zu spüren.
Der Umbruch von enercity wirkt sich ebenso fundamental auf die Arbeitsgestal-
tung aus. Der Betriebsrat ist überzeugt, dass mit der digitalen Transformation 
eine neue Arbeitswelt entsteht, die mit andersartigen Führungs- und Arbeits-
kulturen einhergeht. Um diese auch zukünftig im Sinne der Beschäftigten zu re-
geln, setzt der Betriebsrat bereits jetzt erste Maßnahmen um. So ist aus Sicht der 
Betriebsräte mit der Einführung einer Betriebsvereinbarung (BV) zu Mobilem 
Arbeiten ein wichtiger Schritt zur arbeitnehmerfreundlichen Transformation ge-
macht worden. Die Betriebsvereinbarung trat am 1. April 2016 in Kraft und löste 
eine alte BV zur Telearbeit ab. Erklärtes Ziel ist es, dass durch die BV das mobile 
Arbeiten als feste und gängige Gestaltungsform im Alltag integriert wird.
Mobiles Arbeiten wird in der Betriebsvereinbarung als Arbeitsleistung definiert, 
die innerhalb der regulären Arbeitszeit, jedoch an einem Ort außerhalb der ge-
wöhnlichen Standorte erbracht wird. Dass der Arbeitsort flexibler gestaltet wird, 
würde durch den Einsatz moderner Kommunikationsmittel ermöglicht. In der 
BV werden verschiedene Zwecke und Vorteile genannt, die mit mobilem Ar-
beiten verbunden sind und als Chancen der modernen Arbeitsform verstanden 
werden können. Auf Seiten der Beschäftigten würde mit mobilem Arbeiten die 
Möglichkeit einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben geschaffen. 
Die hierdurch entstehende höhere Zufriedenheit sorge ebenso für eine größere 
Bindung an das Unternehmen. Dadurch könnten die Arbeitsqualität, Produkti-
vität und die Wirtschaftlichkeit gesteigert werden. Zudem könnte ein flexibler 
Arbeitsort zu einer Optimierung der Arbeitsprozesse beitragen. Insgesamt wür-
de dies dazu führen, dass Beschäftigte sich mehr im Unternehmen einbringen, 
den Transformationsprozess aktiv gestalten und insgesamt eine höhere Kunden-
zufriedenheit erzielt wird. Für die Betriebsräte ist daher der regulierte Ausbau 
mobiler Arbeit die erste logische Konsequenz auf dem Weg in die digitale Trans-
formation. Die Betriebsvereinbarung regelt ausschließlich die Bedingungen für 
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das mobile Arbeiten. Ausdrücklich wird betont, dass tarifliche und arbeitszeitli-
che Regelungen bestehen bleiben.

4.3.4 Umsetzung

Die Verhandlungen werden von den Betriebsräten als langwierig, die Diskussi-
on um Regelungsinhalte als sehr schwierig beschrieben. Wollte der Betriebsrat 
einen kulturellen Wandel mit niedrigen Schwellen für das mobile Arbeiten und 
einem neuen Führungskonzept anregen, beharrte der Arbeitgeber auf formelle 
und hierarchische Arbeitsformen mit viel Kontrolle. Nach häufigen Verhand-
lungen gelang es dem Betriebsrat, seine Vorstellung einer modernen Arbeitswelt 
zu großen Teilen umzusetzen.

»Letztendlich haben wir die Möglichkeit des mobilen Arbeitens revolutioniert und 
damit die Weichen für eine neue Art der Arbeitsgestaltung und neue Arbeitskultur 
gestellt« (Daniel Kaufeld, freigestellter Betriebsrat).

Die Betriebsvereinbarung sticht durch einen hohen Freiheitsgrad für die Be-
schäftigten, einer formlosen Beantragung und kaum vorherrschender Büro-
kratie hervor. So reicht es aus, wenn der:die Beschäftigte den Wunsch, mobil 
zu arbeiten dem:der Vorgesetzten mitteilt. Um letztendlich mobil arbeiten zu 
können, genügt eine Einigung zwischen diesen zwei Personen. Dies bedeutet, 
dass keine weiteren Vorgesetzten oder Kolleg:innen ihr Einverständnis zur mo-
bilen Arbeit geben müssen. Es wurden zwei Bedingungen für die Beanspruchung 
des mobilen Arbeitens festgelegt. Der Betriebsrat betont, dass diese als Kompro-
miss in die BV aufgenommen wurde. Die erste Bedingung besteht darin, dass die 
Arbeitsaufgabe als solche mobil erbracht werden kann. In der zweiten Bedingung 
wird geprüft, ob der:die Beschäftigte sich persönlich für das mobile Arbeiten 
eignet. Trotz dieser Bedingungen ist die Schwelle zur Beanspruchung mobilem 
Arbeitens immer noch sehr niedrig. Sollte keine Einigung zwischen dem:der 
Beschäftigten und dem:der Vorgesetzten erreicht werden können, finden sich 
Regelungen in der Betriebsvereinbarung, welcher Personenkreis dann einzube-
ziehen ist. So werden in erster Instanz je ein/e Vertreter:in der Personalabteilung 
und des Betriebsrates; in zweiter Instanz der Arbeitsdirektor und der Betriebs-
ratsvorsitzende hinzugezogen.
Herausragend ist der Umfang des mobilen Arbeitens. An bis zu vier Tagen in der 
Woche dürfen die Beschäftigten mobil arbeiten. An welchem Tag im Unterneh-
men gearbeitet wird, wird ebenso formlos zwischen dem:der Beschäftigten und 
dem:der Vorgesetzten beschlossen.
Zur technischen Ausstattung ist geregelt, dass diese grundsätzlich von enercity zu 
stellen ist oder alternativ eigene Geräte nach bestimmten Regeln genutzt werden 



Praxis- und Anwendungsbeispiele

529

können. Bei den Kosten für den Internetzugang wurde Folgendes vereinbart: 
Wenn möglich, soll der:die Beschäftigte den privaten Zugang oder öffentliches 
WLAN nutzen, ist dies nicht möglich, kommt enercity für die Verbindungs-
kosten auf.
Unabhängig vom Arbeitsort gelten weiterhin die Anforderungen der Arbeits-
stättenverordnung und des Datenschutzes.

4.3.5 Mitbestimmung

Die Beantragung des mobilen Arbeitens ist bei enercity ohne große Bürokratie, 
ohne einen schriftlichen Antrag geregelt. Das bedeutet, dass der Betriebsrat erst 
dann in den Prozess einbezogen wird, wenn etwaige Probleme in dem Einigungs-
prozess zwischen dem:der Beschäftigten und dem:der Vorgesetzten auftreten. 
Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn generell mobiles Arbeiten auf Basis 
der zwei Bedingungen nicht gewährt wird oder sich auf keinen Präsenztag ge-
einigt werden kann. Dann greift das beschriebene Konfliktmodell.

4.3.6 Fazit

Der Betriebsrat hat sich mit der Betriebsvereinbarung »Mobiles Arbeiten« für 
eine flexiblere Arbeitszeit- und Arbeitsortgestaltung stark gemacht. In den 
Augen des Betriebsrates ist ein offenerer Umgang des Arbeitsortes ein erster 
wichtiger Schritt hin zu einer neuen und modernen Arbeitswelt im Zuge der 
Transformation. Mit der BV hat der Betriebsrat einen wichtigen Beitrag zum 
notwendigen und unabdingbaren Führungswandel beigetragen, denn das mobile 
Arbeiten setzt ein hohes Maß an Vertrauen und Autonomie für die Beschäftigten 
statt Kontrolle und Einschränkungen voraus. Beschäftigte sollen mehr Möglich-
keiten in ihrer Arbeitsgestaltung bekommen und selbstbestimmt entscheiden. 
Dies trägt auch zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bei 
und fördert zugleich die Motivation und Identifikation. Die BV ist geprägt von 
einem hohen Freiheitsgrad der Beschäftigten bei gleichzeitig geringen Formalitä-
ten zur Beanspruchung dieser. Mit der BV hat der Betriebsrat einen wesentlichen 
Beitrag zum Kulturwandel im Sinne der digitalen Transformation beigetragen. 
Betriebsräte selbst arbeiten nur gelegentlich mobil, um weiterhin für die Kol-
leg:innen vor Ort präsent zu sein.
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7 Glossar

1. Agilität / agile 
Arbeit

Unter Agilität wird, in Abgrenzung zu Starrheit (hier: 
beispielsweise starre hierarchische Arbeitsmethoden 
oder bürokratische Organisationen), Beweglichkeit 
und Flexibilität verstanden. Die Idee agiler Methoden 
und Organisationen sind hohe Eigenverantwortlich-
keit (der Beschäftigten), der Abbau von Hierarchien 
und flexible Formen der Gruppen- und Projektarbeit. 

2. Arbeit 4.0 Arbeit 4.0 fasst die neuen Formen der Erwerbsarbeit 
infolge des digitalen Wandels zusammen. Zentral sind 
hierbei die Vernetzung von Kooperation und Kom-
munikation der Beschäftigten untereinander, mit Ma-
schinen und mit den Kund:innen. Zudem ist sie durch 
umfangreiche (digitale) Flexibilisierung und (räumli-
che) Entgrenzung gekennzeichnet.

3. Betriebsverein-
barung (BV)

Die Betriebsvereinbarung (BV) ist ein rechtsverbindli-
cher Vertrag zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber:in. 
In ihr können Rechte und Pflichten von Beschäftigten, 
Betriebsrat und Arbeitgeber:in geregelt werden.
Bei mitbestimmungspflichtigen Themen (§ 87 BetrVG) 
können durch den Betriebsrat erzwingbare BV abge-
schlossen werden. Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit, nach § 88 BetrVG auch über weitere betriebliche 
Angelegenheiten freiwillige BV abzuschließen.
Im Verhältnis zwischen BV und Arbeitsvertrag gilt das 
Günstigkeitsprinzip. Zwischen Tarifvertrag (TV) und 
BV gilt das Günstigkeitsprinzip hingegen insofern 
nicht, als dass Themen, die (üblicherweise) Gegen-
stand von TV sind, nicht in BV geregelt werden dür-
fen. Davon ausgenommen sind TV, in denen dies in 
Form einer Öffnungsklausel erlaubt ist.
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Auf Ebene des Gesamtbetriebsrats werden Gesamt-
betriebsvereinbarungen (GBV) und auf Konzern-
betriebsratsebene Konzernbetriebsvereinbarungen 
(KBV) abgeschlossen.

4. Big Data Unter Big Data werden die Speicherung, Auswertung 
und der Handel mit großen Datenmengen verstanden. 
Ermöglicht wird dies unter anderem durch die wach-
sende Plattformökonomie (soziale Netzwerke, digitale 
Marktplätze etc.) und moderne Formen der Sensorik, 
mittels derer technische Endgeräte (Smartphones, 
Smart Speaker, Haushaltsgeräte etc.) eine Vielzahl an 
Daten speichern und versenden. 

5. Crowd-, Clickwork 
und Cloudwork

Click- und Crowdwork sind Formen digitaler Platt-
formarbeit, bei der einzelne Tätigkeiten bzw. Aufträge 
über Onlineplattformen an eine mehr oder weniger 
unbestimmte Masse (Crowd) ausgeschrieben werden. 
Da die Plattformen, auf denen sowohl die Aufträge 
als auch die Ergebnisse abgespeichert werden, häufig 
cloudbasiert sind, ist auch von Cloudwork die Rede. 
Diese Form der plattformbasierten Ausschreibung von 
Aufgaben kann sowohl unternehmensintern (internes 
Crowdworking) erfolgen, die Aufträge adressieren 
hierbei die Belegschaft bzw. Teile der Belegschaft des 
Unternehmens. Aufgaben können aber auch über die 
Unternehmensgrenzen hinaus extern ausgeschrieben 
werden (externes Crowdworking), diese Form der Auf-
tragsvergabe wird auch als Crowdsourcing bezeichnet. 

6. Cyber-physischer 
Systeme / cyber-
physical-systems 
(CPS)

CPS sind Systeme aus physischen Komponenten (z. B. 
Maschinen), die digital über das Internet vernetzt sind, 
mittels moderner Sensorik ihr Umfeld scannen und in 
Echtzeit Informationen untereinander austauschen. 
Produktions- und Logistikprozessen lassen sich somit 
vollautomatisiert steuern und planen. 

7. Kommodifizie-
rung

Kommodifizierung (auch Re-Kommodifizierung) be-
zeichnet das zur Ware werden von Dingen, beispiels-
weise von Arbeitskraft. Diese werden somit den Kräften 
des Marktes ausgesetzt. Das kann der Fall sein, wenn 
durch Entgrenzungsentwicklungen Erwerbsarbeit ver-
mehrt auch außerhalb des geschützten Raumes eines 
Arbeitnehmerstatus erbracht wird und keinen gesetz-
lichen Schutzmaßnahmen (mehr) unterliegt.
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Dekommodifizierung hingegen bedeutet, die Abhän-
gigkeit z. B. der Erwerbstätigen vom Marktgeschehen 
abzumildern, etwa durch soziale Sicherungssysteme.

8. Digitale Innova-
tion

Innovation bedeutet die Umsetzung fortschrittlicher 
und neuartiger Veränderungen. Digitale Innovationen 
sind Innovationsleistungen im Kontext von Digitalisie-
rung- und digitaler Transformationsprozesse. Hierbei 
kann zwischen organisatorischer Innovation und Pro-
zessinnovation unterschieden werden. Organisato-
rische Innovation findet bei der Ausgestaltung (der 
Organisation) von Neuerungen statt. Prozessinnovati-
on setzt hingegen bereits bei bzw. vor der Einführung 
neuer (technologischer) Prozesse an.

9. Digitale Tools Die Bezeichnung digitale Tools stellt einen recht vagen 
Sammelbegriff für verschiedenste technisch-digitale 
Hilfsmittel dar. Darunter fallen beispielsweise tech-
nische Endgeräte wie Smartphones, Tablets oder Note-
books, aber ebenso digitale Assistenzsysteme, entspre-
chende Softwares und weitere digitale Werkzeuge (z. B. 
Augmented- und Virtual Reality-Brille). Darüber hi-
naus lassen sich auch internetbasierte (Lern-) Plattfor-
men und digitale Kommunikationsmittel dazuzählen. 

10. Digitale Trans-
formation

Die digitale Transformation bedeutet eine substanziel-
le Veränderung, Reorganisation oder Neugestaltung 
von (Unternehmens-)Strukturen, Geschäftsmodellen 
und Prozessen sowie Methoden auf Basis digitaler 
Technologien.

11. Digitaler Wandel Als digitalen Wandel können die gesamtgesellschaftli-
chen und arbeitsweltlichen Veränderungen durch die 
Digitalisierung und digitale Transformationsprozesse 
zusammengefasst werden.

12. Digitalisierung Digitalisierung beschreibt im ursprünglichen Sinne die 
Umwandlung analoger Informationen in eine digitale 
Form. Im weiteren Sinne sind damit die Verwendung 
digitaler Informationen sowie der Einsatz und die Ein-
führung digitaler Technologien, Hilfsmittel (Tools), 
Software, Maschinen oder Plattformen gemeint. In 
Abgrenzung zur digitalen Transformation bleiben die 
durchzuführenden Prozesse und Strukturen jedoch 
weitgehend unverändert.
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13. Entgrenzungs-
szenario

Das Entgrenzungsszenario stellt eine Negativprog-
nose hinsichtlich der sich verändernden Arbeitswelt 
im Zuge des digitalen Wandels dar. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass durch immer flexiblere Arbeits-
methoden, moderne Formen des mobilen Arbeitens 
sowie der daraus resultierenden Reorganisation bis-
heriger Arbeits- und Produktionsabläufe der Trend zu 
einer umfassenden Entgrenzung von Arbeit entsteht. 
Erwerbsarbeit würde dadurch zeitlich, organisatorisch 
als auch räumlich entgrenzt. Für die Beschäftigten 
besteht dabei das Risiko von Dequalifizierung, Über-
lastung, prekärer Beschäftigung und dem Verlust der 
Work-Life-Balance.

14. Hybride Wert-
schöpfung

Hybride Wertschöpfung bezeichnet die Bündelung von 
Industrieprodukten bzw. der Produktion und Dienst-
leistungen. Infolge moderner Formen der Sensorik, 
mittels derer Produkte selbstständig Daten sammeln 
und versenden, bietet es sich für Unternehmen an, 
neben der Produktion und dem Vertrieb ihrer Güter 
auch vermehrt produktspezifische Dienstleistungen 
mit aufzunehmen (oder mit aufnehmen zu lassen). 
Beispielsweise die Überwachung und Instandhaltung 
sowie der Verleih über digitale Plattformen.

15. Industrie 4.0 Hinter der Bezeichnung Industrie 4.0 steht die Idee 
einer vierten industriellen Revolution. Nach der drit-
ten industriellen Revolution (Digitalisierung) gehen 
einige davon aus, dass sich innerhalb der Arbeitswelt 
derzeit oder in naher Zukunft eine weitere industrielle 
Revolution abspielt.
Infolge dieser soll Produktion zukünftig vollständig 
digital gesteuert und per Internet weltweit vernetzt 
erfolgen. Mithilfe moderner Technologien würde so 
eine völlig neuartige Produktionslogik etabliert und 
eine Prozessautomatisierung entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette erreicht.
In Smart Factories sollen intelligente Maschinen auf 
Basis cyber-physischer Systeme und hocheffizienter 
Sensorik Daten über ihre Umwelt sammeln, analysie-
ren und auswerten, miteinander interagieren und sich 
gegenseitig steuern. Teilweise in Mensch-Maschine- 
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Kollaboration oder auch autonom, sodass Menschen 
nur noch bei Komplikationen eingreifen.
Durch die digitale Vernetzung mobiler Technologien 
und Produkte sowie die Möglichkeiten digitaler Kom-
munikation, lassen sich somit globale Wertschöp-
fungsnetzwerke realisieren. 

16. Innovations-
promotor:innen

Innovationspromotor:innen sind Personen (oder auch 
Gremien) die Innovationsprozesse und -entwicklung 
proaktiv und intensiv vorantreiben. Promotor:innen 
kommt dabei eine zentrale Bedeutung bei der Gene-
rierung wirtschaftlichen Fortschritts zu. 

17. Mensch-Roboter-
Kollaboration 
(MRK)

Bei einer Mensch-Roboter-Kollaboration verrichten 
Menschen und Roboter Arbeit ohne räumliche Tren-
nung. MRK kann in verschiedenen Ausprägungen 
und Umfängen erfolgen. Mögliche Konstellationen 
sind bspw. Roboter, die lediglich als Assistenzsysteme 
zum Einsatz kommen, Mensch und Roboter können 
arbeitsteilig einzelne Produktionsschritte durchführen 
oder die eigentliche Produktion wird weitestgehend 
durch Roboter durchgeführt, während Menschen nur 
noch die Qualitätskontrolle übernehmen und nur bei 
Bedarf und in Störungsfällen eingreifen.

18. Mobiles Arbeiten Mobile Arbeit ist Arbeit, die mobil, unabhängig von 
einem festen Arbeitsort, ausgeführt wird. Mittels mo-
derner technischer Endgeräte wie Smartphones, Tab-
lets und Laptops lässt sich eine Vielzahl von Arbeits-
tätigkeiten nahezu von überall und zu jeder Zeit ver-
richten. In Abgrenzung zu Arbeit im Homeoffice und 
Telearbeit kann mobiles Arbeiten nicht nur lediglich  
außerhalb betrieblicher Strukturen, sondern tatsäch-
lich losgelöst von Zeit und Ort stattfinden.

19. Plattform-
ökonomie

Als Plattformökonomie wird die auf digitalen, über das 
Internet bereitgestellten Plattformen basierende Wert-
schöpfung/Wirtschaftsbranche bezeichnet.
Solche Plattformen bestehen i. d. R. aus drei Gruppen 
von Akteur:innen, den Plattformbetreiber:innen sowie 
den Auftraggeber- und Auftragnehmer:innen.

20. Polarisierungs-
these

Bei der Polarisierungsthese wird davon ausgegangen, 
dass als Folge digitalen Wandels eine deutliche Zunah-
me von Arbeitstätigkeiten mit hohen Qualifikations-
anforderungen und Arbeitstätigkeiten mit niedrigen
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Qualifikationsanforderungen kommt, während Tä-
tigkeiten mit mittleren Qualifikationsanforderungen 
größtenteils verschwinden. Dies würde eine deutliche 
Spaltung (Polarisierung) zwischen den hochqualifi-
zierten und den geringqualifizierten Beschäftigten-
gruppen nach sich ziehen.

21. Qualifizierungs-
chancengesetz

Das seit dem 1.  Januar 2019 geltende »Gesetzes zur 
Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für 
mehr Schutz in der Arbeitslosenversicherung« (Quali-
fizierungschancengesetz) unterstützt Beschäftigte, Ar-
beitslose und Arbeitgeber:innen bei Weiterbildungs-
bedarfen im Zuge des digitalen Wandels.

22. Schwarm-
organisation

Als Schwarmorganisation wird eine Form der Unter-
nehmens- oder Organisationsstruktur bezeichnet, 
deren Mitglieder Aufgaben und Herausforderungen 
autonom und flexibel, unter Einsatz ihrer Schwarm-
Intelligenz, bewältigen.
Auf die Arbeitswelt bezogen handelt es sich um Un-
ternehmen, deren hochqualifizierte Beschäftigte sich 
weitgehend ohne Hierarchien selbst organisieren, zu 
Teams zusammenfinden und Aufträge, Projekte sowie 
Probleme kollektiv bewältigen.

23. Soziotechnische  
Systeme & 
soziotechnische 
Spannungsfelder

Ein soziotechnisches System ist eine zweckmäßige 
Zusammensetzung sich wechselseitig beeinflussender 
sozialer (Menschen) und technischer (Maschinen, Ro-
boter, Technologien) Komponenten.
Kommt es innerhalb eines solchen soziotechnischen 
Systems zu latenten (bevorstehenden oder befürch-
teten) oder akuten Konflikten zwischen Mensch und 
Technologie, ist von soziotechnischen Spannungs-
feldern die Rede.
Zentrale soziotechnische Spannungsfelder sind etwa 
die Frage nach der zukünftigen Beherrschbarkeit von 
Maschinen und Technologien durch den Menschen 
sowie gefühlte Machtlosigkeit Beschäftigter gegenüber 
Robotern und Technologien.

24. Technikdeter-
minismus

Technikdeterminismus bedeutet, dass Technologien 
(vorhandene wie auch potenziell realisierbare) die 
arbeitsweltliche und gesellschaftliche Entwicklung be-
stimmen. Die beteiligten oder betroffenen Akteur:in-
nen sowie weitere soziale Faktoren spielen hingegen
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eine untergeordnete Rolle. Von der Annahme, dass ein 
solcher Technikdeterminismus die Gesellschaft be-
stimme, wurde (innerhalb der Soziologie) gegen Ende 
des 20. Jahrhunderts weitgehend Abstand genommen, 
im Zuge der Debatte um eine Industrie 4.0 findet sie 
jedoch wieder vermehrt Anklang.

25. Treiber des 
 digitalen Wandels

Als Treiber (auch: Enabler) des digitalen Wandels wer-
den Faktoren verstanden, welche die Digitalisierung 
und die digitale Transformation überhaupt erst tech-
nisch ermöglichen, diese begünstigen und bedingen 
oder sie aktiv politisch und faktisch vorantreiben.
Dabei handelt es sich zum einen um eine Vielzahl ver-
schiedener (digitaler) Technologien im Bereich der 
Sensorik, Robotik, digitaler Echtzeitkommunikation, 
Softwares und digitaler Tools.
Zum anderen sind solche Treiber Personen- oder In-
teressengruppen und Parteien. Dazu zählen neben 
Arbeitgber:innenverbänden und Gewerkschaften 
auch sich veränderte Ansprüche und Erwartungen der 
Kund:innen.
Zudem beeinflussen auch weitere Faktoren, wie die 
Globalisierung, der demographische Wandel oder 
auch der Klimawandel den digitalen Wandel und trei-
ben diesen voran.

26. Verbetrieblichung Die Verbetrieblichung der Tarifpolitik ist eine Folge 
der Dezentralisierung von Tarifvereinbarungen. So-
wohl die Zunahme von Öffnungsklauseln in Tarif-
verträgen – welche ein Abweichen von tariflichen Re-
gelungen ermöglichen – als auch eine wachsende Zahl 
an nicht tarifgebundenen Betrieben haben zu einer
weitreichenden Verlagerung von Gestaltungskom-
petenzen und -bedarfen auf die betriebliche Ebene 
geführt.

27. Zukunftsverein-
barung

Zukunftsvereinbarungen entsprechen einer Form der 
Betriebsvereinbarung. In ihnen werden zentrale The-
men und Rahmenbedingungen für die zukünftige Mit-
bestimmung und Arbeitsbedingungen vor dem Hin-
tergrund des digitalen Wandels festgeschrieben.


